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Ei« Vortrag über Augenheilkunde. 

^ e d e r denkende Mensch, der gewohnt ist, tieser in das zusammenhängende 

Gewebe von Ursache und Wirkung zu blicken, der. sich nicht begnügt den 

Effect als solchen zu betrachten, sondern auch die dazu nöthige Kraft in 

das Bereich seiner intellectuellen Sphäre zieht, Jeder, der wenn auch nur 

die ihm zunächst liegenden Gebiete der Wissenschast einer historischen Kritik 

unterzieht, muß zugeben, daß das 19. Jahrhundert uns mächtig fortgeris-

sen hat in jedem Zweige des Denkens und Wissens. Es hat mehr als je 

geschaffen, mehr als je dem praktischen Leben zugangig gemacht die Lei-

stungen der Wissenschast im Allgemeinen, im Besondern der Trias Mathe-

matik, Chemie und Physik, an welche Schritt haltend die Technik sich fügt. 
Wenn wir gewohnt sind, die Entdeckungen und Erfindungen, die 

Fortschritte früherer Zeiten mehr over weniger dem Zufalle zuzuschreiben, 
dem unbestimmten Walten einer höheren Macht, die irgend einem Men-

schen ohne Verdienst das große Loos in die Arme wirst, so tritt in neueren 

Zeiträumen eine andere Gestaltung der Verhältnisse vor das Auge. Es 

ist des Menschen eigenste Gabe, der Verstand, verbunden mit einer ent-

schiedenen Willenskrast, der durch geistreiche Combination, durch ingeniöse 

Benutzung des Gegebenen schafft. I n der bei weitem größeren Anzahl der 

Neuerungen tritt diese refleetirte Thätigkeit in den Vordergrund und es ist 

ihr Verdienst, daß die Industrie aus einer so hohen Stufe der Vollendung 

steht, daß z. B . durch Anwendung von Schienen und Drähten Entfer-
nungen nicht mehr wesentlich in Betracht kommen. 
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2 Ein Vortrag über Augenheilkunde. 

I n demselben Maße läßt sich die Entwicklung derjenigen großen 

DiSciplin verfolgen, deren Wohlthaten Jeder mehr oder weniger erfahren 

hat und deren Jünger zu sein, eine so große Geuugthuung gewähren kann. 

E s ist die Heilkunde, die, so alt als das Menschengeschlecht, langsam einen 

Stein nach dem andern zum großartigen Baue fügend, zu jeuer riesigen 

Ausdehnung gelangt ist, daß mehr als eines Menschen Kraft dazu nöthig 

ist, um den gerechten Ansprüchen der Jetztzeit zu genügen. 

Unter solchen Umständen gelangte man bald zur Ueberzeugung, daß 

uach gründlicher allgemein medicinisch.er Fundamentalbildung nur der den 

Forderungen der Wissenschaft vollständig entsprechen kann, der einzelne 

Organe zum besondern, vorzugsweisen Studium machte. Der Specialist 

erlangte die Geltung, die Jeder ihm einräumen muß, dem die Verhältnisse 

nicht zu fern liegen. Es ist sogar Pflicht eines jeden Arztes, seine Kranken 

einem solchen zuzuführen, und kann ein solcher Act ihn nur bei seiner ver-

antwortlichen Stellung in den Augen seiner Mitmenschen steigen machen. 

Trotz der großen Entfaltung der Heilkunst nach allen Seiten hin, 

überragte doch ein Zweig derselben alle übrigen, der des Menschen kleinstes 

aber edelstes Organ zum Gegenstande hat, die Augenheilkunde. S i e ent-

faltete sich—ein Decennium ist es erst—aus lose zusammengefügten, mangel-

hasten Basen, und gedieh in so kurzer Zeit zu der Vollkommenheit, daß 

ein Vertreter dieses Zweiges genug zu thun ha t , will er sich aus dem 

Gipfel seines Specialseldes erhatten. 

Einem Talente war es vergönnt, das Zauberwort zu sprechen, krast 

dessen der Schleier zerriß, der so lange diese Branche dem geistigen Auge 

entzog; einem Talente war es vorbehalten, die Augenheilkunde hervorzu-

ziehen aus dem Dunkel der Vergessenheit und sie rasch die Uebergangs-

phasen bis zur Entwicklung durchlausen zu lassen. Ein Mann war es, 

dessen Name in allen Zungen genannt, dessen Gedächtniß ewig der Mensch-

heit anheimfallen wird, der Licht und Leben in den öde daliegenden Acker 

hineinbrachte. G r a e f e war es, dessen Persönlichkeit auch mich zu seinem 

dankbaren Schüler machte, und dessen Genialität mich in dieses Fach ein-

führte, so daß es mir lieb und theuer geworden. Seiner S p u r folgten 

Männer, die vorsichtig und behutsam das Geleistete prüften und durch-

musterten, seine Lehren theils anerkennend, theils verwerfend, und so das 

Ganze fördernd, mit vereinten Kräften dem Endziele zuarbeitend. 

Ein Augenarzt, dem das Wohl seiner Kranken Gewissenssache ist, 
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muß diese in vielen Fällen unter Ausficht eines guten Wartepersonals wissen, 

und es tritt hierdurch das Bedürsniß von A n s t a l t e n gebieterisch in den 

Vordergrund. Was durch ein mühevolles Streben des Ocnlisten erreicht 

ist, wird in einer Minute durch Unkenntniß oder mangelhaftes Befolgen 

von Seiten der Kranken unaufhaltsam zerstört. Wer jemals Vorsteher 

einer solchen Anstalt gewesen oder wer nur durch einige Monate aufmerk-

sam verfolgt hat, was sie bei richtigen Principien zu leisten im Stande 

ist, im Verhältniß zu der Behandlung außerhalb derselben, der hat zur 

Genüge erkannt, daß ohne eine solche anzufangen ein für den Okulisten 

verfehltes Unternehmen ist. Ich möchte zum Beweise nur auf ein sehr 

häufig vorkommendes und gründlich studirtes Leiden der Kinder, die soge-

nannte scrophulöse Augenentzündung hinweisen. Wie rasch und sicher wird 

diese in der Anstalt seru von den Eltern gehoben, wo bei zarter Behand-

lung die unbedingte Befolgung der ärztlichen Vorschriften gefordert wird, 

und wunderbar genug ist es zu sehen, in wie kurzer Zeit das kleine Wesen 

fich dem Unvermeidlichen fügt , geduldig mit sich verfahren läßt , und so 

selbst wesentlich zur rascheren Beendigung der Cur beiträgt. Wie schwer, 

ja fast unmöglich ist es dagegen bei herrschenden Vorurtheilen, bei muth-

maßlichem Besserwissen der Umgebung seinen Heilplan außerhalb der An-

stalt durchzuführen. Sehr in Betracht ist ferner zu ziehen, daß so die 

kostbare Zeit zerstückelt und vergeudet wird, während der Vorsteher einer 

Anstalt in dieser in kurzer Zeit viel zu leisten im Stande ist. Ich über-

gehe die Auseinandersetzung der Unvermeidlichkeit von passenden Einrich-

tungen bei etwa vorzunehmenden Operationen und deren Nachbehandlung, 

welche oft eine größere Intelligenz erfordert, als man gewohnt ist anzu-

nehmen. 

Diese kurz angedeuteten Verhältnisse mögen genügen, um die Augen-

Heilanstalten als ein Ersorderniß der Jetztzeit hinzustellen, aber auch zu-

gleich anzudeuten, daß fie im vollen Maße das Vertrauen des Publikums 

verdienen. D a nun aber der größere Theil der Menschheit, somit auch 

der leidenden, in der unbemittelten Klasse vertreten ist, und diese gerade 

mehr als die anderen gesunder Organe bedarf, um die Ernährer zahlreicher 

Familien vor dem Untergange zu schützen, oder zu verhindern, daß fie dem 

Staate zur Last fallen, somit um das Wachsen des Proletariats zu mindern, 

wäre es Pflicht der Regierung, Männer, die fich theoretisch und praktisch 

darin speciell ausgebildet haben, Räumlichkeiten und Mittel an die Hand 

zu geben, um den Armen eine unentgeltliche rechtzeitige Hilfe zukommen 

1* 
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zu lassen. Nur ein Blick auf das große Vaterland genügt, um sich zu 
überzeugen, wie wenig in dieser Beziehung gethan, wie verhältnißmäßig 
spärlich solche Anstalten zu andern öffentlichen wohlthätigen Einrichtungen 
und zu anderen Staaten vertreten sind. Deutschland, dessen Städte so nahe 
unter einander verbunden sind, bietet fast in jeder größeren Stadt solche 
Einrichtungen. Das Bedürsniß nach solchen fühlt auch hier Jeder und 
dennoch fehlt es daran. Aus eigenen Mitteln solche zu etabliren, ist wohl 
nur wenigen der Herren Aerzte vergönnt, da ein genügender eigener Unter-
stützungssoud nur Ausnahmefall sein möchte. Wohl lassen sich Privatan-
stalten gründen für bemitteltere Kranke, doch werden solche sür Arme nur 
mit Unterstützung anderer vermögender Kräfte ins Leben gerufen. Dieses 
ist vielleicht das Feld sür Damen edler Gesinnung, die mit ihrer eigen-
thümlichen Liebenswürdigkeit und Ausdauer an die schwere Ausgabe gehen, 
einen kleinen AnsangSsond zu sammeln. Sie selbst verwalteten ihn, ver-
lören die Anstalt nie aus ihrem angebornen Scharsblicke, und wirkten so 
durch den Arzt der Anstalt auf die segensreichste Weise sür die leidende 
Menschheit. Solchem Beispiele folgten gewiß bald Andere, die durch 
Schenkungen und Beiträge das Ganze förderten. Es wäre durchaus nicht 
unbedingt nöthig, daß alle Kranke vollständig freie Ausnahme genössen, 
sondern müßte der Satz sür Verpflegung und Behandlung so gestellt sein, 
daß er die sür die Kranken gemachten Ausgaben nothdürftig deckte und 
von einem größern Theile derselben geleistet werden könnte. Die Einrich-
tung müßte natürlich ein sür alle Male da sein. Wenn schon ein Theil der-
Kranken unter steter Obhut der Anstalt sein müßte, so giebt es wieder 
andere Krankheitsformen, die einer täglichen Controle und Besichtigung 
bedürfen. Gerade bei den Augenkrankheiten kann von einem Abliefern 
der Arzneien auf briefliche Erörterung oder mündliches Referat hin nicht 
die Rede sein; ein persönliches Zusammentreffen mit dem Arzte ist eine 
Fuudamentalbedinguug jeder augenärztlichen Cur. Leider ist die Augen-
heilkunde bei uns noch so wenig in ihren schönen Hülseleistungen dem 
Publikum bekannt, daß der Arzt fast täglich Gelegenheit hat zu sehen, 
wie durch indolentes Abwarten, durch falsch angewandte Rathschläge, durch 
Unkenntniß Anderer das schönste Organ zu Grunde gerichtet ist und es 
sich nur noch darum handeln kann, das andere Auge vor Mitleidenschast 
zu schützen. Um dem Publikum einen kleinen schwachen Begriff von dem, 
Standpunkte, von den Leistungen dieser Kunst zu geben, um aber auch die 
Kranken zu bewegen, gleich bei dem geringfügigsten Beginn eines Augen-
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leidenS an den Specialisten fich zu wenden, erlaube ich mir die geehrten 
Zuhörer zu ersuchen, mir in das Bereich des Feldes, das ich speciell ver-
trete, zu folgen. Da ich leider den Umfang der Vorkenntnisse eines Jeden 
nicht kenne, so ist die Nachsicht gerechtfertigt, die ich mir erbitte, wenn daß 
Maß zwischen zu viel und zu wenig nicht immer getroffen sein sollte. 

Betrachten Sie das Auge eines Anderen, so stellt fich Ihnen dieses 
dar als eine zwischen der Lidspalte liegende weiße Kugelfläche, in deren 
Mitte Sie eine fast kreisrunde, verschieden gefärbte Scheibe (Regenbogen-
haut) sehen. I n der Mitte dieser Scheibe ist ein kleines schwarzes Loch 
(Pupille, Sehloch); vor ihr aber erhebt fich in Form eines kleinen Uhr-
glases eine vollkommen durchfichtige zarte Haut (Hornhaut), welche nach 
allen Seiten hin in das Weiße des Auges (Lederhaut) übergeht. Die 
Regenbogenhaut steht fast senkrecht und läßt zwischen fich und der vor 
ihr liegenden Hornhaut einen Zwischenraum, die vordere Augenkammer, 
welche stets mit einer wasserklaren und wasserähnlichen Flüssigkeit (Kammer-
wasser) gefüllt ist. Die Größe des kleinen schwarzen Lochs, der Pupille, 
wechselt je nach der Stärke des einfallenden Lichts, aber auch in Folge 
innerer Vorgänge. Je weniger Lichtstrahlen, z. B. im halbdunklen Zimmer, 
in das Auge fallen, desto größer ist die Pupille, um von dem Wenigen 
möglichst viel in das Auge gelangen zu lassen. Richten wir den Blick 
gegen die Sonnenstrahlen, so zieht sich das Loch auf einen kleinen Punkt 
zusammen, um das Quantum Licht zu mindern, welches Bestreben noch 
durch das iustinctive Verengern der Lidspalte unterstützt wird. Dieser 
Proceß, so einfach er erscheint, kommt nur durch Vermittlung zweier ver-
schiedener Nervenbahnen zu Stande. Die Empfindungsnerven (auf der 
Netzhaut) werden direet durch die Strahlen getroffen und setzen die Bewe-
gungsnerven (in der Regenbogenhaut) in Thätigkeit, diese so erfolgten Be-
wegungen heißen Reflexbewegungen. Wenn fich einem schlafenden Menschen 
eine Fliege aus das Gesicht setzt, so treibt er sie durch Bewegung der Haut 
oder der Hand, ohne zu erwachen, also ohne bewußtes Handeln fort; wenn 
Sie einem Frosche den Kopf vom Rumpfe trennen, und diesen dann gleich 
mit einer Stecknadel berühren, so macht der Fuß die Bewegung des Ent-
fernens des störenden Körpers. I n beiden Fällen werden die Empfindungs-
nerven der Haut direct gereizt, und durch diese erst die Bewegungsnerven. 
Bei Gehirnentzündungen und anderen Leiden spielt die Größe der Pupille 
eine nicht unwesentliche Rolle. Die Regenbogenhaut ist verschieden gefärbt 
bei verschiedenen Menschen, fie macht alle Nüancirungen von der fast wei-
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ßen Farbe der Albinos bis zum dunklen Schwarz des Bewohners des 
Südens durch; sie verleiht dem Auge das Jmponirende in dem dunklen, 
das Vetrauenerregende in dem blauen und das Abstoßende in dem grün-
gelben Teint. Die Pupille erscheint gewöhnlich schwarz, weil das Sonnen-
licht, welches durch fie ins Auge geworfen wird, zu schwach ist, um, von 
dem Hintergrunde desselben zurückgeworfen, in dem Auge des Beobachters ein 
deutliches Bild zu entwerfen. Sobald wir stärkeres Licht benutzen, tritt 
fie roth entgegen. 

Weiter dringt nun der Blick in das Auge nicht, und traurig stände 
es mit dem Wissen, besäßen wir nicht ein Mittel, welches so wesentlich 
dazu beigetragen hat, diesen Zweig der Wissenschaft in so kurzer Zeit der 
Vollendung entgegenzusühreu, und dessen Anwendung jetzt einen integriren-
den Theil der augenärztlichen Untersuchung ausmacht. Es ist der Augen-
spiegel, kraft dessen-mau im Stande ist, das Innere des Auges an 
Anderen und sogar an sich selbst zu untersuchen. 

Alle Gegenstände, die wir sehen, werden uns als solche nur dadurch 
erkenntlich, daß öle Lichtstrahlen irgend einer Lichtquelle aus diese fallen, 
und von dort in unser Auge geworfen werden, aus dessen Netzhaut sie ein 
Bild entwerfen. Dieses wird dann durch Nervenelemente dem Gehirne 
zugeführt und hier als solches erkannt. Wenn wir also diesem Principe 
gemäß das zu untersuchende Auge zur hinreichend starken Lichtquelle machen 
könnten und die aus diesem Auge kommenden Strahlen auf der Netzhaut 
unseres Auges zur Vereinigung brächten, so müßten wir den Hintergrund 
des beobachteten Auges sehen. So ist es auch. Der ganze Augenspiegel 
ist fingerlang, besteht aus einem Stiele und einer aus diesem fitzende Scheibe, 
deren eine Fläche polirt ist. Diese Scheibe ist in der Mitte durchbohrt, 
und hat ein sehr kleines Loch. Der Patient sitzt so vor uns, daß die 
Augen beider (Beobachter und Patient) in gleichem Niveau sind, eine gute 
Lampe steht zur Seite des Patienten, die Flamme in der Höhe der Augen, 
diese selbst im Schatten. Der Untersucher hält die Scheibe, die ungefähr 
von der Größe eines Silberrubels ist, vor eines seiner Augen, schließt 
das andere oder abstrahirt von dem Bildeindrucke dieses, welches bei einiger 
Uebung nicht schwer ist. Der Beobachter sieht durch das kleine Loch, der 
Spiegel muß so gehalten werden, daß seine polirte Fläche gegen das Auge 
des Patienten und etwas zur Flamme gekehrt ist. Es fallen dann die 
Lichtstrahlen der Lampenflamme aus den Spiegel. Ein Theil derselben 
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wird von der polirten Fläche des Spiegels nach allen Seiten zurückgeworfen 
und muß, der Haltung der Scheibe gemäß, durch die Pupille des Patienten 
aus dessen Nutzhaut fallen. Von hier werden diese Strahlen wieder zurückge-
worfen, und fallen nun durch das Loch des Spiegels und durch die Pupille 
des Beobachters aus dessen Netzhaut, wo fie zu einem deutlichen Bilde, 
welches den Augen Hintergrund des Patienten repräsentirt, vereinigt werden. 
Dasselbe läßt fich auch mit Sonnenlicht ausführen, nur muß dieses vorher 
erst zu einer Lichtquelle durch Gläser gesammelt werden. Das Untersu-
chungszimmer muß dunkel sein, damit nicht störendes Licht einfällt. Das 
Bild welches wir so erhalten ist ein sehr kleines, weil ja die Pupille bei 
starkem Lichte fich sehr verkleinert und somit nur ein kleines Gesichtsfeld 
gestattet. Um ein größeres somit deutlicheres zu haben, giebt es noch 
zwei Wege. Der eine besteht darin, daß man die Pupille durch Einträu-
feln eines Tropfens eines Medicaments weiter macht. Die Regenbogenhaut 
ist nämlich aus zwei verschieden angeordneten Muskelzügen zusammengesetzt, 
einem ringförmigen um das Loch gelagerten und einem strahlenförmig von 
diesem zum äußeren Umfange gehenden. Beide find mit einander verwebt 
und stehen zu einander in dem Verhältnisse, daß wenn das eine System 
thätig ist, das andere nachgiebt. Das Mittel lähmt nun den ringförmigen 
Zug, und der andere erhält das Uebergewicht; die strahlenförmig ange-
ordneten Fasern ziehen den ringförmigen Zug, wie ein Gummikreisband, 
nach allen Seiten aus einander; diesem Zuge folgt natürlich das übrige 
mit den Muskelzügen eng verbundene Gewebe der Regenbogenhaut, so daß 
das eingeschlossene Loch größer wird. Dieses erweiterte Loch läßt mehr 

- Strahlen einsallen und giebt ein größeres Gesichtsfeld. Die Pupille zieht 
fich aber erst im Laufe einiger Tage aus ihre ursprüngliche Größe zusam-
men und der Patient wird in dieser Zeit durch Blendungserscheinungen 
im Sehen behindert. Es wird daher dieses Versahren vom Augenarzte 
nur in ganz speciellen Fällen zur Untersuchung angewandt; häufig dagegen 
findet es als ein höchst schätzenswerthes Heilmittel bei Augenkrankheiten 
Anwendung, wobei noch der Nebenzweck erfüllt wird, daß der Patient an 
Beschäftigung gehindert ist. Der andere Weg ist der, daß man zwischen 
dem zu untersuchenden Auge und dem Spiegel ein Vergrößerungsglas 
hält; so entsteht ein größeres aber umgekehrtes Bild, welcher Umstand 
weiter nicht hindert. 

Hart hinter der Pupille steht senkrecht die Krystall-Linse. . Denken Sie 
an einen schwach zusammengedrückten Kirschkern, der mit scharfem Rande 
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beginnend, zur Mitte nach beiden Flächen hin zunimmt, so haben Sie ein 
ungefähres Bild. Mit ihrem mittleren dicksten Theile liegt die Linse hart 
dem Rande des schwarzen Loches, der Pupille, und somit dem dieses be-
grenzenden Theile der Regenbogenhaut an. Der übrige Theil der Linse 
entfernt sich mehr von der letztern und läßt so die viel kleinere Hintere 
Augenkammer entstehen. Beide Augenkammern stehen somit, sobald die 
Linse etwas zurückweicht, unter einander in offener Commuuication. Wenn 
man eine Nadel durch die Mitte der Pupille nach hinten in das Auge 
stieße, so müßte sie durch die Mitte der Krystall-Linse, durch ihren dicksten 
Keil gehen. Die Krystall-Linse besteht aus der Linsenkapsel, welche ein voll-
ständiger Sack ist, und dessen Inhalt, einer breiigen zähen Masse. Unter 
dem Mikroskope stellt sich diese als aus Röhren bestehend dar, die auf 
ihren Durchschnitten eine sechseckige Gestalt haben. Es möchte der Ver-
gleich einer Zwiebel mit der Linse das Bild etwas verdeutlichen: auch bei 
dieser lassen sich beim Spalten Schichten unterscheiden, die einen kleinen 
rundlichen Kern einschließen, der sich durch sein festeres Gesüge unter-
scheidet. Die Linse ist vollkommen durchsichtig, wie nur der schönste 
Bergkrystall es sein kann. Die Linse wird in dieser lothrechten Stellung 
durch ein festes sehniges Band erhalten, welches von der innern Fläche 
des Auges ausgeht und sich an den Rand der Linse im ganzen Umfange, 
d. h. an deren Kapsel, festsetzt. Kurz bevor das Band auf die Kapsel über-
geht und mit dieser verschmilzt, spaltet es sich in zwei Blätter, welche, 
den scharfen Linsenrand zwischen sich nehmend, rund um die Linse herum 
einen kleinen Canal bilden. Die Linse hat keine Gesäße und Nerven und 
wird durch den Inhalt des Canals und durch das sie umspülende Kammer-
wasser ernährt. Die Linse ist im Stande bei veränderten Umständen durch 
die Weichheit ihres Inhalts die Form zu verändern. Das feste sehnige 
Band ist nämlich da, wo es an der innern Augenfläche beginnt, mit einem 
Muskel verbunden, welcher flach anliegend das Auge von innen im ganzen 
Umkreise des Bandes bekleidet. Die Straffheit des Bandes hindert die 
Linse, ihrer Tendenz, in der Mitte dicker zu werden bei Abflachung 
des Randes, zu folgen. Sobald aber der Muskel sich zusammen-
zieht, erschlafft er das Band, und die Linse solgt nun vermöge der Ela-
sticität der Kapsel ihrem Bestreben und wird dicker. Sie werden gleich 
sehen, welcher Zweck mit dem Dickerwerden der Linse verbunden ist. Das 
Auffinden des Mittels selbst zu diesen Formveränderungen hat die Gelehrten 
lange beschäftigt, und noch jetzt nimmt der Gegenstand ihre Aufmerksamkeit 
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in Anspruch, da der eben geschilderte Zusammenhang nicht vollkommen 
aus dem Bereiche der geistreiche» Hypothesen entfernt ist. 

Sie kennen gewiß ein Vrennglas und wissen, daß dieses eine an 
beiden Flächen erhaben geschliffene Glasscheibe ist, oder aber Sie erinnern 
fich eines einfachen Vergrößerungsglases, was im Principe dasselbe sagen 
will. Wenn Sie nun mit diesem Brennglase ein Loch in ein weißes Pa-
pier brennen wollen, so halten Sie das Glas so, daß die Sonnenstrahlen 
durch die Mitte desselben auf das Papier fallen. Sie bemerken aber sehr 
bald, daß Sie das Papier in einer ganz bestimmten Entfernung halten 
müssen, wollen Sie einen kleinen scharfen rothen Kreis (ein Bild der Sonne) 
aus diesem sehen, d. h. wollen Sie rasch den Zweck erreichen. Sobald 
Sie das Papier dem Glase nähern oder von diesem entsernen, verändert 
fich die Größe und Deutlichkeit des Kreises. Noch instrnctiver ist der 
Versuch mit dem Vergrößerungsglase. Halten Sie wieder ein Stück 
Papier neben der Flamme einer Kerze, zwischen beiden das Glas, so werden 
Sie nur in einer Distanz des Papiers vom Glase ein scharfes umgekehrtes 
Bild von der Flamme erhalten. Ein liniengroßes Abrücken nach beiden 
Seiten hin von diesem Punkte läßt das Bild undeutlich werden und ver-
schwinden. Ich nehme an, Sie haben ein ziemlich flaches Glas zu den 
Versuchen benutzt, die Entfernung des Glases, in welcher ein deutliches 
Bild gesehen wurde, im Gedächtniß und greifen nun nach einem zweiten 
dickeren Glase. Was geschieht? Sie müssen nun um einen scharfen Abdruck 
sich zu verschaffen, das Papier noch näher zum Vergrößerungsglase halten 
als früher. Nehmen Sie nun ein noch dickeres Glas, so wird die Ent-
fernung noch kleiner. 

Aus dieser Versuchsreihe geht hervor, daß ein solches Glas nur bei 
einer ganz bestimmten Entfernung des Hintergrundes ein Bild des leuch-
tenden oder beleuchteten Gegenstandes entwirft. Diese Entfernung steht 
in festem Verhältnisse zu dem Dickendurchmesser des Glases — einer 
Linie, welche die beiden Scheitel der gewölbten Fläche gerade verbindet. Je 
größer der Durchmesser, je dicker also das Glas, desto näher muß der 
Hintergrund rücken oder das GlaS an diesen. Uebertragen wir diese Ver-
hältnisse aus das Auge. 

Zwei Wege standen der schöpferischen Kraft offen, um den Menschen 
von entfernten und nahe gelegenen Gegenständen Bilder zu entwerfen: 
entweder die Form der Linse, ihr Dickendurchmesser, war feststehend ein für 
alle Male gegeben, und der Augenhintergrund mußte fich ihr nähern können, 
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oder aber die Netzhaut war unverrückbar und die Linse wölbte fich mehr 
oder weniger nach beiden Seiten hin. Letzteres hat denn auch die Natur 
in so schöner unübertrefflicher Weise ausgeführt. Somit muß bei jedem 
Wechsel der Entfernung zwischen Gegenstand und Auge die Linse ihre 
Form verändern. Allerdings ist das nun nicht in dem stritten Sinne zu 
nehmen, wie wir es bei den Versuchen mit dem Vergrößerungsglase sehen, 
wo ein linienweites Abrücken das Bild undeutlich machte. Auch in dieser 
Beziehung hat die schöpferische Krast so wunderbar gebildet. Wenn wir 
nämlich einen Gegenstand scharf ansehen, so können wir dennoch in ver-
schieden großer Entfernung vom Gegenstande zu uns und von ihm weiter 
das dazwischen Liegende recht gut unterscheiden. Die Größe dieser Ent-
fernung hängt von individuellen Verhältnissen ab. Dennoch muß man 
staunen über die Krast, die Ausdauer dieses kleinen Muskels, der mehr 
leistet als irgend ein anderer des ganzen Organismus. Versuchen Sie 
nur die Hand eine Zeitlang ohne Unterstützung in einer und derselben Lage 
zu erhalten, und Sie werden Ihren kleinen Ciliarmuskel schätzen und 
bewundern lernen, der stundenlang in steter Ausregung, und Arbeit 
ausharren muß. Es ist daher kein Wunder, wenn er mitunter seinen 
Dienst versagt und den Menschen zwingt, über seine Arbeit hinaus in das 
Weite zu sehen, wo er, da die Linse sür die Entfernung ja fast keiner 
Wölbung'bedarf, nicht zusammengezogen wird, somit in Ruhe sein kann. 

Durch die Linse find wir also besähigt, von Gegenständen in weiter 
Entfernung bis dicht vor unseren Augen deutliche Bilder zu erhalten. Je 
weiter ein Gegenstand liegt, desto weniger gewölbt wird die Linse zu sein 
brauchen; je weiter wir das Papier von dem Glase halten wollten, und 
dennoch ein scharfes Bild verlangten, desto flacher mußte das Glas sein. 
Je näher aber die Gegenstände rücken, desto gewölbter treten die Oberflächen 
der Linse hervor, desto thätiger, desto wirksamer muß der Muskel sein. 
Da wir uns im allgemeinen vielmehr mit Gegenständen beschäftigen, die 
unsern Augen verhältnißmäßig nahe liegen, so ist eine anhaltende Tätig-
keit dieses Organs eine notwendige Folge. Natürlich hat die Natur auch 
hier Grenzen gesetzt; das schärfste Auge kann nur bis zu einer bestimmten 
Grenze nach beiden Seiten hin, weit und nahe, scharf sehen. Wie nun 
bei unseren Versuchen zwischen dem Papier, welches das Bild auffing, und 
dem Vergrößerungsglase eine gewisse Entfernung, ein Zwischenraum, lag, so 
ist es auch im Auge.' Verfolgen wir also was sür Theile zwischen Krystall-
Linse und Augenhintergrund fich befinden. 
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Die weiße, glänzende, zwischen den Lidern uns entgegentretende Leder-
haut umzieht das ganze Auge, welches in seiner knöchernen Augenhöhle 
liegt und fast die Gestalt einer Kugel hat. Außerdem lassen fich noch zwei 
Häute, welche nach innen von der Lederhaut wie die Schalen einer Zwie-
bel angeordnet liegen, unterscheiden. Der Lederhaut zunächst, mit ihr lose 
verwachsen, folgt die Ader- oder Gefäßhaut. Sie besteht wieder aus eini-
gen Schichten, von denen eine durch Blutgefäße gebildet wird, welche in 
sternförmiger Anordnung den ganzen hintern Theil des AugeS überziehen. 

- Sie bilden eine wesentliche Ernährungsquelle des AugeS. Mehr nach innen 
von dieser folgt eine andere, die letzte dieser Häute, welche aus schwarz-
braunen Zellen besteht, deren Wände aus einer äußerst seinen Haut ge-
bildet find. Sie find dicht an einander gedrängt und haben eine regel-
mäßig sechsseitige Form. Die braunschwarze Farbe rührt von kleinen so 
gesärbten Körnern her, welche theils der Innenfläche der Wände anhaften, 
theils in dem flüssigen Inhalte schwimmen. Diese mikroskopischen Körner 
find in den Zellen nicht dicht an einander gedrängt und füllen fie nicht 
vollkommen aus, so daß man die hinter ihnen liegende Blutgesäßschicht 
sehen kann. Die dunklere oder hellere Nüancirung dieser brauneu Farbe 
ist bei verschiedenen Racen verschieden und hängt mehr weniger mit dem 
blonden oder brünetten Teint der Haut zusammen. 

Vor der Aderhaut, mit ihr eng verwachsen, liegt diese zweite Haut, 
die Netzhaut, krast derer wir im Stande find, das Bild aufzufassen. Sie 
entsteht dadurch, daß der Sehnerv fich ausbreitet. Dieser entspringt näm-
lich aus dem Gehirn, geht durch eiue Knocheuöfsnung von hinten in die 
knöcherne Augenhöhle und durchbohrt in der Dicke einer Rabenseder das 
Auge. Er geht durch die Leder- und Aderhaut, und sobald der Nerven-
stamm das Niveau dieser letztern, die Schicht der farbigen Zellen, erreicht 
hat, läßt er seine einzelnen Nervenbündel, die ihn zusammensetzen, los, so 
daß fich diese dann hautartig über den ganzen Hintergrund ausbreiten. Diese 
Nervenfasern wenden fich dann in verschiedener Entfernung vom Eintritte 
in das Auge wieder zurück nach hinten und verlausen bis an die farbige 
Schicht der Aderhaut. Aus diesem Wege ziehen fie durch sieben Schichten 
von verschieden angeordneten uud geformten nervösen Elementen und endi-
gen endlich mit eigenthümlich gebildeten Anschwellungen, welche man Zapfen 
und Stäbchen ihrer Form wegen nennt. Sie find mosaikartig angeordnet. 
Die aus ihre Wände schief auffallenden Strahlen werden wieder in das 
Innere dieser Elemente zurückgeworfen, wodurch bezweckt wird, daß jeder 
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Eindruck ein gesonderter bleibt. Jeder Zapfen steht mit einer Nervenfaser 
iu Verbindung; von den Stäbchen find mehrere, eine Gruppe, mit einem 
Nervenfaden verbunden. Jeder Zapfen und jede mit einem Nervenfaden 
verbundene Stäbchengruppe leitet durch diesen den empfangenen Eindruck 
zum Gehirn. Der ganze Sehnerv besteht also gewissermaßen aus an ein-
ander gefügten Telegrapheudrähten, welche in den Zapfen- und Stäbchen-
gruppen enden. Diese, die die Apparate aus den Stationen darstellen, 
empfangen den Eindruck, welcher durch die im Sehnerven von allen Seiten 
zusammentreffenden Drähte zum Gehirn geleitet wird, wo er verstanden' 
wird. Treffen mehre Lichtstrahlen einen Zapfen, so wird dieser wohl nur 
einen Totaleindruck übergeben können, uud ebenso eine mit einer Nerven-
safer verbundene Stäbchengruppe. Je mehr also Zapfen an einer Stelle 
vorhanden find, desto mehr Organe gesonderter Empfindungen. Ein jeder 
Zapfen und eine jede Stäbchengruppe nimmt eine ganz bestimmte Stellung, 
einen festen Platz ein und kann daher seine Eindrücke nur nach einer be-
stimmten Richtung in die Außenwelt versetzen. Da das Centrum der 
Netzhaut nur Zapfen hat, so wird dieser Theil vorzugsweise besähigt sein, 
gesonderte Eindrücke aufzunehmen und weiterzugeben; man nennt es den 
gelben Fleck oder die Stelle des direkten Sehens. Sie liegt, da der 
Sehnerv nicht genau in der Mitte, sondern mehr nach innen das Auge 
durchbohrt, von dieser Eintrittsstelle nach außen. Von dem gelben Fleck 
an nimmt die Netzhaut nach dem äußern Umfange hin mit Abnahme der 
Zapfen uud Vergrößerung der Stäbchengruppen an Fähigkeit ab, scharf 
gesonderte Eindrücke zu empfangen. Wir befitzen somit nur eine Stelle, 
mit der wir scharf, genau sehen. Davon kann man sich leicht überzeugen. 
Sieht man einen Gegenstand scharf an, so ist man nicht im Stande, die 
anderen nebenbei liegenden genau zu unterscheiden; man sieht sie zwar, 
aber nicht vollkommen in ihren Details. Daher bringen wir unwillkürlich 
alle die Objecte, die schars gesehen werden sollen, in das Bereich des 
directen Sehens. 

Mitten in dem Sehnerven laufen in besonderen Hüllen zwei Blut-
gefäße: das eine führt dem Auge das Blut zu, Arterie, das andere ent-
fernt das nicht mehr taugliche, Vene. Beide spalten sich, nachdem fie mit 
ihrem Beschützer die Häute durchbrochen haben, in vier Aeste, so daß acht 
Hauptäste über der Netzhaut nach verschiedenen Seiten hin sich verzweige«. 
Der Augenspiegel läßt uns den Eintritt des Sehnerven in das Auge als 
fast kreisrunde, grauweiße Scheibe erscheinen, und schön nehmen sich aus 
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dieser der Ursprung und der Verlauf der breiten rothen Blutgesäße aus. 
Auch an ihnen läßt sich ein Puls wahrnehmen, wie man einen solchen an 
der Hand sühlt; er besteht in einem periodischen Anschwellen und Absallen 
des Gesäßrohres. Dies stoßweise Fortbewegen des Blutes äußert sich als 
Welle vermöge der Elasticität der Wand des Gesäßes. Hier sehen Sie 
fie, dort fühlen Sie fie. Da die Netzhaut durchfichtig ist, so kann man 
auch die hinter ihr liegende farbige Schicht der Aderhaut und die noch 
weiter entferntere Schicht der Blutgefäße sehen. Von den Elementen der 
Netzhaut selbst kann man, da fie mikroskopisch klein sind, natürlich nichts 
sehen. 

Der Raum, der nun zwischen Hinterer Linsenfläche und Netzhaut übrig 
bleibt, wird von dem Glaskörper erfüllt. Er ist vollkommen durchfichtig 
und elastisch, ungefähr wie das Eiweiß. Aeußerlich wird er umschlossen 
von einer sehr seinen kleinen Haut, welche hinten mit der Netzhaut in 
Verbindung steht. Der Theil, der an die Hintere Linsenfläche stößt, hat 
eine leichte Vertiefung für diese. Nach Einwirkung gewisser chemischer 
Mittel gerinnt der Glaskörper und bietet eine strahlenförmige Streifung 
wie der Durchschnitt einer Eitrone dar. 

Das Auge wird durch sechs Muskel bewegt, von denen einer es nach 
außen, ein anderer nach innen zieht, zwei es nach oben wenden und eben-
soviele nach unten. Sie entspringen von der knöchernen Oeffnung, durch 
welche der Sehnerv in die Augenhöhle tritt in Form von schmalen blaß-
rothen mit einer seinen Haut umkleideten Bandstreisen. Nach einem kurzen 
Verlause — ihre Länge beträgt kaum einen Zoll setzen fie fich rund 
um den Augapfel ein paar Linien von der Hornhaut entfernt an der Leder-
Haut fest. Sie find alle zusammen noch von einer gemeinsamen festen seh-
nigen Kapsel umzogen und mit dieser verbunden. 

Die Augenlider bilden eine Hautsatte, deren innere dem Auge zu-
gekehrte Fläche, wie jede Schleimhaut (Nasen- und Mundauskleidung) sehr 
fein und wegen der vielen Blutgefäße roth ist. Nachdem fie die innere 
Fläche des oberen Lides ausgekleidet, überzieht fie die ganze vordere zwi-
schen den Liedern fichtbare Fläche des Auges, um endlich auch die innere. 
Fläche des unteren Lides zu bekleiden. Unter der äußer« Haut der Lider 
liegt ein flacher Muskel, der die Lieder hebt und senkt, und unter diesem 
liegt eine flache Knorpelscheibe, welche den Lidern die Festigkeit giebt; dann 
folgt endlich die beschriebene rothe Schleimhaut. 

Unter dem oberen Lide zwischen dem knöchernen Dache und dem Auge 
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selbst liegt die Thränendrüse. I n dem Knochen selbst findet fich zu dem 
Zwecke eine leichte Vertiefung, an welche fie durch ein sehniges Band ge-
drückt wird. Sie besteht aus kleinen Läppchen, deren jedes Zellen enthält, 
in welchen die Thränenfiüsfigkeit aus dem Blute bereitet, und durch 6—12 
haarfeine Gänge, die unter dem obern Lide die Schleimhaut durch-
brechen, stets über das Auge ergossen wird. Die Thränen werden zusam-
mengesetzt aus reinem Wasser mit etwas Kochsalz und Eiweiß und haben 
den Zweck die vordere Augenfläche glatt und klar zu erhalten. Ohne 
Thräneuseuchtigkeit würde die Hornhaut bald vertrocknen und trübe, somit 
vollkommen untauglich zum Sehen werden. Durch den Lidschlag werden 
die Thränen nach dem innern Augenwinkel gedrängt. Jedes Lid trägt an 
der Ecke, welche dem innern Augenwinkel zugewendet ist, eine kleine Haar-
seine Oeffnung, scheinbar einen vertieften Punkt. Sie können sie leicht 
sehen, wenn fie das obere Lid nach auswärts ziehen oder das untere nach 
abwärts und so die Lider etwas nach außen wenden. Die kleinen Oeff-
ingen, eine an jedem Lide, find die Ansänge der Thräuenröhrchen, welche 
bald in den Thränensack müuden. Dieser liegt unter der Haut im innern 
Augenwinkel, theilweise im Knochen, ist von vorn nach hinten glatt und 
hat ungefähr die Form einer Mandel. Der Thränensack geht über in den 
Thränenschlauch, welcher schon ganz in einer Knochenrinne liegt und endet 
endlich als Thränennasengang in der Nase selbst. Die Thränen verdunsten 
zum kleineren Theile, in größerer Menge werden fie durch die Thräuen-
röhrchen in den Nasengang und von hier in die Nase geleitet. 

Ich schließe nun an diese Betrachtungen des gesunden Auges eine 
flüchtige Einsicht in Verhältnisse desselben, welche von der Norm abweichen. 

Zu den häufigsten Erkrankungen des Auges gehört die katarrhalische 
Entzündung der Schleimhautsläche der Lider. Mann erkennt das 
Uebel leicht an den gerötheten Rändern der Lider, an der gerötheten Fär-
bung des Weißen des Auges, an dem Herabhängen der obern Lider. 
Die Kranken selbst klagen über das Gefühl von Sand zwischen Lid und 
Auge. Die Lider find Morgens und Abends schwer, das Licht ist ihnen 
empfindlich, und um die Flamme der Kerze scheint ein strahliger Ring zu 
sein. Jede Beschäftigung kann nur kurze Zeit ertragen werden. Dabei 
kleben die Augen Nachts gewöhnlich zu. Die Schleimhaut selbst ist dabei 
stark geröthet und geschwellt, sondert mehr als gewöhnlich Flüssigkeit ab. 
Diese Krankheitssorm ist sehr quälend und kann bei längerem Bestehe» 
und Vernachlässigung auf das Auge selbst übergehen, da ja die Schleim-
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haut der Lider auch die vordere Fläche des Auges Überzieht. Somit wäre 
ein solches Fortgehen nur ein Weiterschreiten in der Fläche. Diese Ent-
zündung ist in den bei weitem meisten Fällen zu heilen, um muß der Patient 
streng die Vorschriften des Arztes befolgen und sich mit großem Vorrathe 
von Geduld der medicamentösen Behandlung unterwerfen. Da es Prin-
cip ist, jede Krankheit so nahe als möglich an ihrer Entstehungsquelle an-
zugreifen, so wird die Arzeuei auch hier nach Umschlagen der Lider, so 
daß deren Innenfläche nach außen sieht, direet aus die erkrankte Schleimhaut 
mit einem Pinsel applicirt. Die Augenwässer und Augentropsen sind 
schlecht angebracht bei etwas höheren Graden, da fie selten an den wirk-
lichen Sitz der Krankheit kommen oder auch ihre Stärke durch die Thrä-
nenflüssigkeit so geändert wird, daß fie nicht mehr nützen können. Wer 
durch seine Beschäftigung häufig dem Staube und Temperaturwechsel aus-
gesetzt ist oder überhaupt mehr zur Erkrankung der Lider disponirt, dem 
sei gerathen, das Geficht Morgens in kaltes Wasser zu tauchen und dabei 
die Augen zu öffnen. Man überzeugt fich bald, wie wechselnd dieser Ein-
druck ist, bald chnpfindet man einen heftigen Schmerz, bald gar keinen. 
Dieses deutet offenbar aus eine verschiedene Beschaffenheit der Schleimhaut 
an verschiedenen Tagen, welches mft unserer Lebensweise, Beschäftigung zc. 
zusammenhängen mag. 

An derselben Schleimhaut kann auch eine andere Form ausketen, die 
unter dem Namen ägyptische Augenentzündung wohl bekannt sein 
möchte. Sie verdient mit Recht die Furcht, die man vor ihr hat. Bei 
dieser Entzündung treten neben Röthuug und Schwellung der Schleimhaut 
fleischwarzcheuähnliche Erhabenheiten, blutreiche Auswüchse oder rundliche 
Körner aus. Diese Producte liegen verschieden tief in der Substanz des 
LideS selbst und drängen die Schleimhaut vor fich her oder überragen fie 
bedeutend, so daß in hohen Graden das Ganze das Bild eines breiten 
Hahnenkammes hat. Mitunter haben fie große Aehnlichkeit mit Froschlaich 
und find wenigstens von derselben Größe und Durchsichtigkeit. Auch die-
ses Leiden beginnt mit ähnlichen Erscheinungen wie dort, nur macht eS 
seine Entwickelnngsperioden rasch durch und wird bald höchst peinigend. 
Es geht rascher auf das Auge selbst in Form von Trübungen und Gesäß-
entwicklungen, die fich aus der Hornhaut localifiren, über. Die von dieser 
Krankheit Ergriffenen sind oft bei vollkommen gesundem Innern des AugeS 
nicht im Stande die Finger in nächster Nähe zu erkennen. Die Mitleiden-
schast der Hornhaut wird noch dadurch verursacht, daß die erwähnten 
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Producte durch ihre Oberfläche das Auge stets reizen. Sie greifen selbst 
den Knorpel des Lides an, verbilden, krümmen ihn so, daß er mit dem 
Rande hart aus dem Augapfel liegt. Dieser Lidkrümmung müssen natür-
lich die Härchen folgen, oder aber es entstehen neue Reihen dieser durch 
den Reiz, den die Producte ausüben, die durch ihre Stellung ein größeres 
Quantum Reiz zuführen. Die Entzündung ist im Anfange vollkommen 
zu heilen, in späterer Periode werden die Ansprüche des Kranken aus voll-
ständige Genesung höchst selteu gauz erfüllt. Sie ist ungemein ansteckend 
durch directe Übertragung der Absonderung vermittelst Hände und Tücher; 
fie benutzt aber auch mitunter bei stark gefüllten Räumlichkeiten und mangel-
hafter Ventilation die Luft selbst als Träger des Ansteckungsstoffes, so daß 
der Besucher oder Bewohner dieser Zimmer außer Stande ist fich zu schützen. 
Daher finden wir sie auch nicht selten in großen Kasernen und Arbeiter-
wohnungen. Die Verkrümmung des Lides, ihre falsche Stellung lassen 
fich in vielen Fällen durch operative Eingriffe dahin ändern, daß fie ihr 
konsequentes Zugrunderichten des Auges ausgeben müssen. 

Fast ebenso häufig, möchte die Erkrankung vorkommen, die besonders 
Neugeborene in den ersten drei Tagen ihres Lebens trifft, bekannt unter 
der Bezeichnung Eitersluß der Augen Neugeboruer. Sie ist immer 
von der Mutter dem Kinde übertragen und tritt unter sehr heftiger 
Schwellung der Lider aus. Das kleine Wesen ist nicht im Stande die 
Augen zu öffnen, dabei ist die Absonderung des Eiters so stark, daß die 
Lider dadurch buckelförmig hervorgetrieben werden. Erst nach gewaltsamem 
Oessnen der Lider springt der Eiter massenhaft vor. Sie führt fich selbst 
überlassen wohl immer zum Ruin eines Auges oder läßt unheilbare Trü-
bungen zurück. Ein Drittel aller Blinden möchte diesem Leiden den Ver-
lust des Sehvermögens zuzuschreiben haben. Bei frühzeitigem Eingreifen 
eines Augenarztes und sorgfältiger Beobachtung des Kindes kann das Seh-
vermögen gerettet werden. 

Eine noch furchtbarere Form der Lid-Erkrankung, wenn nicht die furcht-
barste, ist die croupöse Entzündung der Schleimhaut der Lider. 
Auch hier überzieht wie bei Croup des Kehlkopfes eine Haut die gesunde 
Fläche. Sie dringt tief in das Gewebe des Lides und bringt durch Aus-
heben der Ernährung Verderben nach allen Seiten hin. Hier triumphirt 
die Wissenschaft, selbst bei frühzeitigem Erkennen und Handeln, nicht immer. 
Beide zuletzt erwähnte Formen find ansteckend, und besonders die letztere 
verlangt eine Separirnng der Kranken. 
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Die scrophulöse Augenentzündung ist besonders verderblich 
sür die Hornhaut. Bei dem Beginn des Leidens sieht man aus dem 
Weißen des Auges einige Blutgefäße in Form eines Büschels angeordnet. 
Die Spitze dieses Büschels ist gegen die Hornhaut gerichtet, und trägt ein 
kleines Bläschen, welches nach Verlust der seinen Oberhaut in eine wunde 
Stelle sich umwandelt. Von dieser Stelle aus entwickelt sich ein neues 
Gefäßbündel, welches nach kurzem Verlaufe au seiner Spitze wieder ein 
Bläschen trägt. So schiebt sich diese Gefäß- und Bläschenbildung vor-
wärts, bis sie die Hornhaut erreicht, deren Durchsichtigkeit darunter leidet. 
Es bleibt nach dem Verschwinden des Bläschens immer eine Trübung nach, 
die je nach der Dauer uud Stärke des sie veranlassenden Processes vom 
leichten rauchartigen Beschlag bis zum grellen Kreideweiß sich steigern kann. 
Die Kleinen leiden sehr dadurch, sie verkriechen sich aus Scheu vor dem 
Lichte in dunkle Winkel des Zimmers, pressen die Augenlider heftig zu-
sammen, sind mürrisch und verlieren die gewöhnliche Heiterkeit. Eine 
rationelle Behandlung und Beobachtung der Vorschriften des Arztes sichern 
den Erfolg, aber hier gerade trifft man so häufig auf hartnäckigen Wider-
stand von Seiten der Eltern und bleibt nichts übrig als das Kind ganz 
unter Aufsicht zu nehmen. Diese Krankheitsform ist nicht selten mit dem 
Allgemeinleiden, welches man Scrophulose nennt, verbunden, doch kann es 
ebenso gut eiu rein örtliches Leiden sein. 

Man sieht nicht selten als Folge verschiedener Arten von Entzündun-

gen weiße Flecken ans der Hornhaut des Auges. Das sind'Narben nach 

vorausgegangener Zerstörung des Gewebes. Wie nuu ciue jede stärkere 

Narbe ein dauerndes Besitzthum des Trägers bleibt, wie die Pockennarben 

in den meisten Fällen bis ins späte Lebensalter deutlich bleiben und niemand 

im Stande ist, sie ganz zu beseitigen, so verhält es sich mit den weißen 

Flecken im Auge. Ni'ir sehr geringe Grade lassen sich fortschaffen, jeder 

tiefer gehende, weiß glänzende, bleibt immer. Sie stören oft im hohen 
Grade das Sehen. Liegen sie gerade vor der Pupille, so ist selbstverständ-
lich das Licht von dem Einfallen in das Auge abgeschnitten, sind sie mehr 

zur Seite gelagert, so hindern sie durch falsche Brechung der Lichtstrahlen. 
Eine Operation hilft hier bedeutend. Man schneidet nämlich aus der 
Regenbogenhaut eiu kleines Stück dort herans, wo vor dieser eine klare 

Stelle der Hornhaut liegt, und macht so eine neue „künstliche Pupille." 
Allerdings ist diese nicht so vollkommen wie die natürliche, fie ist nicht 

Baltische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XU, Hft 1. 2 
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rund, sondern eine Spalte und da sie nicht in der Mitte liegt, können die 
Lichtstrahlen nicht so günstig einsallen. 

Die Krankheiten der Regenbogenhaut sind weniger interessant für den 
Nichtarzt. Dagegen verdienen die Veränderungen der Krystall-Linse Ihre 
Aufmerksamkeit mehr in Anspruch zu nehmen. Es handelt sich hier zunächst 
um den grauen Staar. Früher oder später können in der Linse Trü-
bungen auftreten, und eS lassen dann die Lichtstrahlen kein deutliches scharfes 
Bild auf der Netzhaut entstehen. Solche Trübungen geringeren Grades 
kommen besonders im äußern Umfange sehr häufig vor, und verharren in 
diesem Zustande ohne zuzunehmen oder weiterzugehen oft bis zn Ende des 
Lebens. Der Linsenkern, der sonst nicht zn uuterscheiden ist, wird trockener, 
spröder, wird leicht gelblich, nnd wird so dem Beobachter sichtbar. Diese 
Zustände gehören in die Classe der Veränderungen des höheren Alters, 
wo ein jedes Organ an Leistungsfähigkeit verliert und mehr weniger rück-
schreitet. Der Stoffwechsel, die Circulation der Säfte ist nicht mehr so 
rege wie früher. Wir sind erst dann berechtigt, dem Kranken gegenüber 
von einem grauen Staar zu sprechen, wenn diese Trübungen sich entweder 
rasch vermehren oder schon so weit sind, daß sie bei durch eine Lupe auf-
fallendem Licht leicht bemerkt werden können. Der graue Staar oder 
Altersstaar beginnt gewöhnlich erst auf einem Auge, entwickelt sich unge-
fähr in zwei Jahren zu seiner Reife und ergreift dann erst das zweite Ange. 
Er kommt gewöhnlich immer aus beiden Augen vor. Reif ist der Staar 
sobald die Luise vollkommeu getrübt ist, weißgrau erscheint und der gelb-
liche Kern durchschimmert. Natürlich kann der Kranke dann nichts mehr 
genau sehen, da die Lichtstrahlen am Einsallen behindert sind, wohl aber 
muß er hell und Dunkel stets unterscheiden können. Heilung ist nicht 
möglich, nicht einmal Aufhalten der beginnenden Trübung. Es kann sich 
nur um Entfernung der getrübten Linse durch eine Operatiou handeln. 
Sie erfordert viel technische Fertigkeit und etwas Willenskraft des Patienten. 
Oft geht die Operation sehr gut, die Heilung der Wunde, durch welche 
der Staar entfernt wurde, will aber nicht von statten gehen. Von hier 
aus entwickelt sich eine verderbliche Entzündung, welche das Errungene 
vernichtet. Der Arzt ist- dann freizusprechen; die ursächlichen Momente 
sind wohl in dem Körper des Patienten zn suchen, bis jetzt aber nicht 
gekannt. Nach der Operation erhält der Patient zwei Brillen, welche 
beide die herausgenommene Linse vor dem Auge ersetzen sollen, das dickere 
Glas ist sür die Nähe, das weniger gewölbte sür die Entfernung. Man 
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thut gut, nicht früher zu operiren, als bis der Staar auch auf dem zweite» 
Auge so weit ist, daß der Patient sich nicht mehr allein führen kann. Mit 
der Brille steht der Patient dann nach der Operation vorzüglich. Es 
fällt mir dabei einer meiner Kranken ein, der nach der Operation sein 
Geschäft als Barbier fortsetzen konnte. 

Außer diesem Staare des Alters giebt es noch andere Formen, so 
einen angebornen. Die Neugebornen zeigen statt einer schwarzen Pupille 
eine graue, weiße, was durch die getrübte Linse bewirkt wird. Die Ur-
sachen sind noch nicht genugsam erörtert. Man operirt ein solches Wesen 
in den ersten Monaten. Die Operation ist nicht gefährlich und viel weniger 
angreisend als die Heransziehnng des Staares des Alters. Die getrübte 
Linse wird durch ein seines Messer angestochen, der weiche Inhalt fließt 
in die vordere Kammer und wird dort vom Kammerwasser verzehrt. Ge-
wöhnlich muß man dieses Verfahren einige Male wiederholen, weil sich 
die gemachte Oeffnung wieder schließt. Es kommt noch eine andere Form 
vor, die sehr interessant ist, auch sie ist angeboren, und zeigt eine nur tei l-
weise getrübte Linse, und zwar so, daß z. B. das Centrnm der Linse klar 
ist, um dieses herum ein getrübter Kreis folgt und dann wieder endlich 
der letzte Umfang der Linse klar ist. Hier werden verschiedene Operationen 
gemacht, je nach der Größe der klaren Stelle. Immer ist ein sehr guter 
Erfolg zu erwarten. 

Endlich kanu ein Staar nach jeder tiefer gehenden Verletzung des 
Auges entstehen. Wenn sie eine Nadel durch die vordere Kammer und 
Pupille in die Tiefe stoßen, sie dann wieder herausziehen, so werden Sie 
bei aufmerksamer Beobachtung schon nach 24 Stunden einen kleinen grauen 
Punkt an der Sebössnuug der Liusenkapsel sehen. Dieser vergrößert fich, 
nnd allmählig wird die ganze Linse getrübt. Durch den Stich ist dem 
Kammerwasser Eingang in die Linsenelemente geschafft worden; dort hat es 
die Eigenschaft die Linse zu trüben, und falls bei offener Commnnication 
immer ueues Kammerwasser eintreten kann, die getrübte Linse ganz zu 
verzehren. Diesen Proceß, welchen die Natur vorgezeichnet hat, ahmt 
man bei der Operation des angebornen Staars nach. Sie sehen, wie 
wunderbar es ist: das Kammerwasser umspült stets die gesunde Linse und 
dringt durch die geschlossene Kapsel in sie ein; machen sie nun in dieser 
eine Oeffnung und verschaffen dem Kammerwasser direkten Eingang in die 
Linse, so zerstört es sie. Es muß also beim Durchgang durch die Kapsel 
wesentlich verändert werden» 

2 * 

i 
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Ein anderer Zustand, der mit der Linsenthätigkeit zusammenhängt, 
ist die Fern sichtigkeit. Es ist das Unvermögen die in der Nähe liegen-
den Gegenstände schars und deutlich zu sehen, während in der Entsernnng 
alles sehr gut erkannt wird. Es muß also B. die Schrift sehr weit 
vom Auge gebalteu werden, dabei entzieht sich natürlich ein kleiner Druck 
ganz dem Verständniß. Die Ursachen liegen hier wieder in Veränderungen, 
die' durch, ein gewisses Alter gesetzt werden. Die Linse wird dichter, härter, 
verliert ihre Elasticität und dadurch die Neigung sich «ach beide» Seiten 
zu wölben; zugleich aber nimmt auch der Muskel an Energie, an Leistungs-
fähigkeit ab. Somit treffen zwei Ursachen, einer Basis entsprungen, zu-
sammen, von denen eine jede sür sich genügte, den Znstand hervorzubringen. 
Wir sehen denn anch wirklich bei jugendlichen Personen, nach langdauern-
den Krankheiten, wo die ganze Ernährung aus eiu Minimum herabgesetzt 
ist, diesen Zustand aus der Erschlaffung des Muskels allein resultiren. 
Bei Kräftigung des Organismus und zeitweiligem Tragen einer Brille 
erholt er sich denn oft im letzteren Falle, wählend das Uebel dort nnr 
zunehmen kann. Zwingen sich die Patienten dennoch zur Beschäftigung, 
so tritt sehr bald eine merkliche Ermüdung ein, und ein unangenehmes 
dunkles Gefühl über den Angen. Man wird gezwungen, entweder den 
Gegenstand der Beschäftigung weiter abzuhalten, oder falls er dadurch zn 
klein wird, ihn ganz fortzulegen. Solchem Kranken giebt man sür die 
Beschäftigung in der Nähe eiue Brille, die an beiden Flächen erhaben, 
einen Theil der mangelhaften Linsenelasticität und Muskelthätigkeit ersetzen 
soll. Mit dieser ist der Kranke gewöhnlich nnr im Stande in einer be-
stimmten Entfernung gut zu feheu, er wird daher, will er weiter Liegendes 
beobachten, entweder die Gläser entfernen oder über sie hinweg sehen. 

Was die Krankheiten des Glaskörpers anbelangt, so sind sie fast 
immer Folgezustände anderer krankhaft ergriffenen Theile, besonders der 
Gefäßhaut. Es sind hier besonbers die sogenannten fliegenden Mücken 
— mouekss volantes — welche Interesse erregen könnten. Sie kommen 
entweder als unregelmäßig begrenzte Flecken oder als längliche Fäden vor, 
die bei Bewegungen des Auges sich mitbewegen; bei plötzlichem Stillehalten 
dieser nach rascher Exeursion sinken sie langsam nieder. Sie treten beson-
ders aus, wen» der Blick auf eiue helle Fläche gerichtet ist. Die Ursache 
zu diesen Erscheinungen müssen im Glaskörper liegende Zellenhaufen sein, 
die wahrscheinlich durch Wucherung der normalen Zellen zu Stande kom-
men. Sie sind so leicht, daß sie im Glaskörper schwimmen und daher 
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den ihuen vom Auge mitgetheilten Bewegungen und Schwankungen folgen. 
R e i W s t ä n d e , Kongestionen, vermehren ste. Eine andere Ar t ist stets an 
demselben O r t e des Gesichtsfeldes befindlich nnd läßt sich durch die B e -
wegungen des Auges nicht von der S te l l e bringen , so lange die Licht-
strahlen in bestimmter Richtung in d a s Auge fallen. S i e peinigen den 
Kranken m e h r , da sie sich scheinbar vor die Objecte legen. I h r e Fo rm 
uud Farbe wechseln sehr. S i e finden ihre Ursache zum kleineren Theile 
im G l a s k ö r p e r , häufiger wohl in kleinen T rübuuge» der Linse und der 
Hornhau t . Ferner zeigen sich solche nnr unter ganz bestimmten Verhä l t -
nissen und zwar wenn man in gebückter S t e l l u n g Gegenstände lange und 
genau fixirt. S i e erscheinen a l s helle Flecken allein oder in G r u p p e n a l s 
Glieder einer Kette, welche perlschnurartig durch d a s Gesichtsfeld ziehen. 
Auch sie werden durch Bewegungen des Äuges mitbewegt uud schießen 
noch ein Stück v o r w ä r t s , falls das Auge plötzlich stille steht. S i e haben 
sicherlich ihreu G r u n d in Ungleichmäßigkeiten und Unebenheiten der vor« 
deren Hornhantf lache, in kleinen abgestoßenen Zellen und in Luftbläschen, 
welche sich zn jenen Ketten grnppireu. E iu kräftiges uzid wiederholtes 
Bewegen der Lider zerstört ihre Anordnung uud läßk sie auch ganz ver-
schwinden. S i e finden sich bei der Mehrzah l der Menschen und haben 
keine Bedeutung. 

D i e Ader- oder G e f ä ß h a u t erkrankt häufig in Folge allgemeiner Leiden 
des O r g a n i s m u s , und ihre Veränderungen lassen sich nn r durch den Augen-
spiegel erkennen. Dasselbe ist der Fa l l mit der Netzhaut . Diese bietet 
mitunter solche Abweichungen von dem gesunden Zustande d a r , daß man 
sofort auf ein bestimmtes Leiden eines andern O r g a n s a l s Que l le schließen 
kann. S o erkennt man nicht selten die Nierenkrankheiten zuerst durch den 
Augenspiegel und lassen sich Congestionszustände des G e h i r n s , so wie Herz-
sehler damit diagnosticiren. 

Hier sei der P la tz um einer Krankheit des Auges E r w ä h n u n g zu thuu, 
aus die nicht oft uud nicht nachdrücklich genug d a s Publ ikum aufmerksam 
gemacht werden kann. E s haudelt sich um ein Leiden, d a s schon lange 
a l s höchst gefährlich und verderbenbringend den ältesten Aerzten bekannt, 
im Wesen aber von ihnen nichts weniger a l s gewußt w a r . Se lbs t den 
Laien ist die Bezeichnung g r ü n e r S t a a r ziemlich geläuf ig ; auch ste kennen 
ihn vielleicht a l s ein Leiden, dem nicht zu helfen sein soll. M ö g e n fie es 
erfahren, daß auch iu dieser Beziehung der leidenden Menschheit Re t tung 
winkt; nur , und dar in besteht d a s Wesentliche, wende man sich zeitig an 
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einen Augenarzt. Schon der alte griechische N a m e , d e r , wie so vielen 
Krankheiten, auch dieser geblieben ist und deutsch „ g r a u b l a u " heißt , zeugt 
wie weit die Aerzte des Alter thums hier von der Wahrhe i t waren . D a s 
Auge gewährt nämlich einen g raub lauen , grüngranen Reflex des Lichts 
vom H i n t e r g r u n d e , bedingt durch die Trübungen der sonst durchsichtigen 
Theile. D a s Leiden tr i t t höchst selten so ans , daß über S e i n und Nicht-
sein in 2 4 S t u n d e n bereits entschieden ist, gewöhnlich nimmt die Sehkrast 
allmählig a b , häufiger aber erscheint es unter der Form von in unbe-
stimmten Zeitabschnitten wiederkehrenden Trübungen . Nach dem Ver -
schwinden dieser kann d a s Sehvermögen vollkommen gut sich gestalten, 
mitunter entgeht aber dem genauen Beobachter nicht eine leichte Abnahme 
desselben nach solchen Anfäl len. D e r Kranke sreut sich über d a s Schwin-
den seiner Krankheit nnd ahnt nicht, daß diese sich wiederholenden T r ü -
bungen eine Form eines schweren Leidens abgeben. Be i heftigeren Anfällen 
fehlt ferner nie der Schmerz, der sich bis zur U n e r t r ä g l i c h s t steigern kann. 
E in Umstand tr i t t noch a u s , der den Pa t ien ten selbst gewiß aus sich auf-
merksam machen m u ß ; die Br i l le , die bis dahin vorzügliche Dienste gelei-
stet ha t , hilft nicht mehr ; es liegt alles im Nebel und der Pa t i en t kann 
nicht mehr die gewohnte Schr i f t lesen. Ferner erscheint dem Kranken die 
F lamme einer Kerze in Regenbogensarben. D a s Weiße des Anges ist 
mit gewundenen Blutgesäßen besetzt, a l s Zeichen, daß der Abfluß deö 
B l u t e s erschwert oder gehindert ist ; die Hornhau t rauchig beschlagen. D i e 
P u p i l l e erscheint groß, wird durch Einsall grellen Lichts nicht kleiner, sie 
ist starr. Dieses Zeichen kommt dieser Entzündung allein zu und mahnt 
ernst den Pa t ien ten Hülse zu suchen. D e r Angapsel fühlt sich beim Druck 
mit zwei Fingerspitzen hart a n , während er sonst sich dem Eindrucke a l s 
elastische, gefüllte Blase darstellt. D a s Wesen der Krankheit besteht in 
einer En tzündung der Gesäßhaut mit Betheiligung des Glaskörpers und 
der Netzhaut. Besonders der Glaskörper ist es, der durch Wucherung seiner 
Elemente an Volumen zunimmt, und so die S t a n n n g e n des Gefäßsystems, 
die H ä r t e des Augapfels uud die Vert iefung des Sehnerven hervorbringt. 
Dieser stellt nämlich sonst bei seinem Ein t r i t t e eine flache, ebene Scheibe 
d a r , hier wird er aber durch den starken Druck des Glaskörpers in sich 
selbst durch Anseinanderweichen seiner Nervenbündel eingedrückt, er erscheint 
vertieft. E ine weitere Folge ist Hemmung des Ein- nnd Ansströmens des 
B l u t e s und somit behinderte E r n ä h r u n g des Auges. Be i längerer D a u e r 
endet daher dieser Zustand mit vollkommnem Erbl inden. S o b a l d aber 
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der Kranke frühzeitig bei Beg inn der geschilderten S y m p t o m e trotz heftigem 
Allgemeinleiden einen Augenarzt r u f t , ist er geret te t , d a s Sehvermögen 
fast in alter S t ä r k e wiedergegeben. G e r a d e d a s Allgemeinleiden wird so 
häufig a l s G r u n d angeführ t , weßhalb der Kranke so- spät die Hülse des 
Arztes beansprucht. E s muß daher besonders hervorgehoben werden, daß 
dieses n u r eine Folge des Augenleidens ist, und bald nach der Ope ra t ion 
schwindet. B e i dem stärksten Unwohlsein muß fich der entfernt von einer 
S t a d t wohnende P a t i e n t zum Augenarzt bringen lassen, wenn ihm geHolsen 
sein will. Ha t aber die En tzündung einen gewissen Höhepunkt erreicht, ist 
namentlich schon eine Ver t iefung des Sehne rven e r fo lg t , so schwindet jede 
Hoffnung aus Restitution des Sehve rmögens und kann es sich nur noch 
darum hande ln , den S t a n d p u n k t aus welchem der P a t i e n t augenblicklich 
fich befindet, zu erhalten D i e Krankheit hat einen so perfiden Charakter , 
daß , nachdem fie d a s Sehvermögen vollkommen zerstört ha t , die Unterschei-
dung von hell und dunkel geschwunden, d a s Auge dennoch keine R u h e hat , 
sondern noch häufig der S i tz starker Schmerzen ist. Auch hier kaun die 
Opera t ion Helsen, sie kann die Schmerzen nehmen. S i e besteht in dem 
Herausschneiden eines Stückes der Regenbogenhaut , erfordert große technische 
Fertigkeit und wird wohl am besten im Chlorosormschlase vorgenommen. 
Wieder ist es G r a e f e , dem die Menschheit dieses Mi t t e l verdankt. D i e 
Hälf te aller Bl inden ist durch Heu grünen S t a a r rn ini r t und wahrhast de-
pr imirend ist es sür einen Augenarzt einen solchen Fa l l nach beendetem 
Lause zu sehen, wo in günstiger Zeitperiode die Wissenschaft glorreich ge-
siegt hät te . E ? scheint eine gewisse Disposi t ion zu diesem Leiden in Ver-
hältnissen des Körpers gesucht werden zu müssen, nicht selten ist diese ererbt . 
S o giebt es Famil ien , deren Gl ieder in uuverhäl tu ißmäßig großer Anzahl 
davon befallen werden und zwar nicht selten in jüngeren J a h r e n . S o n s t 
ist der grüne S t a a r eine Krankheit des eigentlichen A l t e r s , und zwar 
tri t t er auf nach dem 5 0 . J a h r e . I n solchen Fällen ist er gewiß mehr 
weniger bedingt durch gewisse Veränderuugeu des höhern Al ters , so beson-
d e r s durch die Abuahme der Dehnbarkeit elastischer Häu te und zwar der 
W ä n d e der Blu tgefäße . Dadurch ist wohl auch erklär t , daß der grüne 
S t a a r besonders Ind iv iduen aufsucht, die lange an Gicht gelitten haben. 
S e i Solchen kann er nun in Folge eines äußern M o m e n t s austreten, ohne 
irgend einen genügend erklärbaren G r n n d . , 

K u r z s i c h t i g t e i t ist der Z u s t a n d , wo man nu r b is zu einer ver-
häl tn ißmäßig geringen Ent fe rnung deutlich feheu kann. I n dieser E n t -
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sernung werden aber die kleinsten Gegenstände schars gesehen nnd zwar bei 
gleich großer Ent fe rnung mit geringerer Anstrengung des Muske l s und 
der Linse a l s beim Normalsichtigen. E in Kurzsichtiger kann daher länger 
bei einer Beschäftigung a u s h a l t e n , die ein anhaltendes S e h e n in kurzer 
Distanz erfordert . D i e Ursache der Kurzsichtigkeit liegt entweder in der 
V e r g r ö ß e r u n g , Ver längerung des Augapfels von vorn nach h in ten , oder 
in einer stärkeren Krümmung der Linsenfläche, oder aber in beidem zugleich. 
D e r wirkliche Langbau des AugeS ist stets angeboren , oft auch e re rb t , er 
eutwickelt fich ganz unabhängig von der Beschäftigung sowohl bei Kindern 
in der S t a d t a l s aus dem Lande. D i e Kurzsichtigkeit gibt sich zu erkennen 
in den J a h r e n , wo das Kind überhaupt anfängt der Umgebung die S e h -
kraft zu zeigen, also in dem 5 . - 6 . Lebensjahre und geht in ihrer En t -
wicklung besonders in der Evolut ionsperiode vorwär t s . J u der natürlichen 
Anlage überwiegt hier der Durchmesser von vorn nach hinten, bei Wachs-
thum des Auges vergrößert sich dieser noch auf Kosten des anderen. D e r 
G r u n d eiuer stärkeren Krümmung der Linsenfläche scheint in einer Erschlaf-
fung des B a n d e s zu l iegen, dessen Zweck darin besteht, die Linse durch 
gleichmäßigen Zug flacher zu erhalten. E s kann daher das Auge nur . im 
S t a n d e se in , von naheliegenden Objecten Bi lder zu empfangen. Eine 
Ausdehnung des O r g a n s nach einer Richtung hin kann nur auf Kosten der 
das Auge bildenden Häu te geschehen, diese müssen gedehnt uud verdünnt 
werden. I n solchem Zustande findet man denn auch die Netz- uud Ader-
haut am hintern P o l e des AugeS bei allen höheren G r a d e n . D a s kurz-
sichtige Auge ist somit durch seine Anlage ein krankes nnd bedarf a l s 
solches der Aufmerksamkeit. V o r allen T i n g e n ist Schonung nöthig in 
der Entwickelnngöperiode des Körpers , denn in dieser Zeit macht die Kurz-
sichtigkeit mitunter verderbliche und rasche Fortschritte. D i e Zunahme ist 
da r an zu erkennen, daß die Gegenstände mehr denn früher genähert wer-
den müssen. Z u den M o m e n t e n , welche eine Kurzsichtigkeit zunehmen 
machen können, gehört besonders das gebückte S i t z en , durch welches der 
Abfluß des B l u t e s vom Gehi rn erschwert und ein verderblicher Druck aus 
die Unter leibsorgaue ausgeübt wi rd ; weiter gehört dazu eine schlechte Be -
leuchtung, und häusige Beschäftigung mit sehr kleinen Gegenständen, wo 
der Kranke gezwungen ist, sie nahe an d a s Auge zu rück n. Nach vollen-
detem WachSthum nimmt die Kurzsichtigkeit selten zu. Will man sie erst 
in diesem Alter beginnen gesehen haben , so ist jedenfalls ein geringerer 
G r a d schon früher dagewesen, und nun durch irgend ein Momen t ein 
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Anstoß zu schnellerer Entwicklung gegeben. Z u den Folgen höherer G r a d e 
von Kurzstchtigkeit gehören d a s Austreten beweglicher und fast stehender 
kleiner Flecken ( m o u e k s s volsn te8) , Unverträglichkeit grellen Lichts und jeder 
längeren Beschäftigung durch B l u t a n d r a n g zur Ne tzhau t , dem bald ein 
unangenehmes Gefüh l von Schwere und Druck folgt . Ferner erscheinen 
Zerrungen und Verdünnungen der Ader- und Netzhau t , B lu taus t re tuugeu 
a u s den Gefäßen dieser H ä u t e , Trübungen des G la skö rpe r s und endlich a l s 
Sch lnß Ablösung der Netzhaut von der Aderhaut und E r b l i n d u n g . M a n 
hört häufig d a s kurzsichtige Auge ein starkes n e n n e n , weil es im höhern 
Lebensalter keiner Br i l le bedarf. Dieses muß man fich so erklären. I m 
höheru Alter wird jede Linse, wie e rwähn t , flacher; da nun aber die Linse 
Kurzsichtiger stärker gewölbt w a r , a l s die eines normalen Auges , so wird 
die Abnahme dieser K r ü m m u n g dort im Verhältnisse zu dieser eine gerin-
gere sein. D e r Kurzsichtige wird also unter sonst gleichen Umständen in 
einer Entsernuug noch sehen, die dem gesunden Auge schon zu nahe ist, 
nnd für welche es schon einer Br i l le bedarf. W e n n d a s ein Vor thei l ist, 
so ist er wahrlich klein genug im Verhä l tn iß zu deu Klippen, die d a s kurz-
sichtige Auge zu umgehen ha t . bevor es in den ruhigeren Hasen des höhe-
ren Lebensalters gelangt. Be i mnthmaßlicher Anlage der Kinder zur 
Kurzsichtigkeit muß von den ersten J a h r e n an, schon von Se i t en der E l te rn 
hingearbeitet werden, die Entwicklung des Keimes zu verhüten oder wenig-
stens zu verlangsamen. ' Dieses kann geschehen, wenn man jede anhaltende 
Beschäftigung sür kleine Entfernungen vermeidet. Zunächst spielen hier die 
Spielsachen eine nicht »»bedeutende Rolle rücksichtlich ihrer Form uud 
G l ö ß e ; f e rne r , w a s noch wichtiger i s t , die Beschaffenheit der Lernbücher. 
E s müssen nur solche mit großen Buchstaben vorgelegt , d a s Kind ange-
halten werden, eine größere Handschrift gleich zu erlernen, und endlich d a s 
Beschäftigen mit weiblichen Arbeiten, den feinen Stickereien, entweder ganz 
nachgelassen oder wenigstens auf eine spätere Zeit verschoben werden. D i e 
Kinder müssen serner die volle Gesichtsfläche den Gegenständen zuwenden, 
nicht den Kopf zu tief bücken und nicht zu niedrig im Verhä l tn iß zu den 
Gegenständen sitzen. Schließlich ist die gute Beleuchtung von wesentlicher 
Bedeu tung , so daß namentlich Schreiben und Lesen nur bei einer solchen statt-
finden soll. E s wäre vielleicht besser, dieses gar nicht den Kindern bei 
künstlicher Beleuchtung zu gestat ten, weuigstens muß es nie stundenlang 
dauern , sondern in bestimmten Zeitabschnitten unterbrochen werden, wäh-
rend welcher Zei t man die Kinder zum S p i e l e n schickt, wobei fich ihr 
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Linsensystem wieder erholt. Besteht die Anlage nnr in stärkerer Wölbung 
der Linseufläche ohne L a u g b a u , so läß t stch durch ein solches rationelles, 
cousequeut durchgeführtes Verfahren mit bestem Erfolge wirken. M a n ist 
im S t a n d e wirklich die Anlage nicht zur Ausbildung gelangen zu lassen. 
Be im Langbau ist der Keim nie ganz zu t i lgen, wohl aber die übermäßige 
Entwickelung. Be i starker Anlage zum Langbau ist es feruer Gewissens-
sache des Arztes zu v e r h i n d e r n , daß solche I n d i v i d u e n sich Geschäften 
widmen, die ein anhal tendes S e h e n in kurzer Distanz erfordern, so Uhr-
macherei, Schneiderei zc. D i e Kurzstchtigkeit a l s solche, läßt sich nicht 
Heileu, man kann nur durch Bri l len sie mehr weniger neutralisiren. D e r 
Kurzsichtige kann aus seiner Netzhaut nur Lichtstrahlen vereinigen, die, da 
sie a u s der N ä h e kommen, in sehr auseinandergebender Form aus sein 
Linsensystem fallen. Demnach würde er also Gläser t r a g e n , deren W i r -
kung es sein müßte , die a u s der Ferne kommenden S t r a h l e n nach ihrem 
Durchgänge durch d a s G l a s zu zerstreuen, auseinandergehen zu machen. 
Diesen Zweck erfüllen die von beiden Se i t e« hohl geschliffenen Gläser . 
W e n n es überhaupt gerathen is t , stch nie von einem Optiker eine Br i l le 
aussuchen, sondern die Nummer von einem Augenarzte sich geben zu lassen, 
so ist dieses besonders bei Kurzsichtigen nöthig. D i e Bri l le kann hier mit-
unter mehr schaden a l s irgendwo, da es Verhältnisse gibt, die das Tragen 
eines jeden Glases durchaus verbiete«. J e d e r einzelne Fa l l entscheidet hier. 

U e b e r s i c h t i g k e i t . Uebersichtig ist der, der Gegenstände in weiterer 
Ent fe rnung vom Auge scharf sehen kann , dagegen nicht im S t a n d e ist, 
solche zu unterscheiden, die näher zum Auge sind. D i e Anlage ist ange-
boren oder ererbt. D i e Ursache liegt entweder in dem flachen B a u des 
Auges , wo der Durchmesser von rechts nach links größer ist oder in einer 
geringeren Krümmung der Linsenfläche. I n Folge dessen können nur Ge-
genstände in größerer Ent fe rnung scharf gesehen werden, und würden die 
Lichtstrahlen von nahen Objecteu beim kurzen B a u e des Auges und flacher 
Linse nur hinter der Netzhaut vereinigt gedacht werden können. Aus dieser 
selbst könnte also nu r ein undeutliches Bi ld entstehen. Auch hier kann bei 
muthmaßlicher Anlage viel durch vernünftige Erziehung und Leitung in den 
ersten J a h r e n geleistet werden. Von hoher Wichtigkeit ist hier das Tragen 
von Bri l len . E s ist der Zus t and , wo schon das sechsjährige Kind einer 
passenden, richtig gewählten Bri l le bedarf, durch welche es die Gegenstände 
ohne Anstrengung in der N ä h e sehen kann. Dieses wäre vielleicht in den 
jugendlichen J a h r e n auch ohne Br i l le möglich, doch nur mit Verbrauch 
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von nnverhäl tnißmäßig viel Krast. Be i Betrachtung nahe liegender oder 
kleiner Gegenstände sangen gar bald die Grenzen dieser zu verschwinden 
a n , und zugleich tri t t eine sehr lästige Empf indung rund um d a s Auge ein. 
M a n ist gezwuugen, die Arbeit fortzulegen, dem Auge R u h e zu geben, um 
wieder aus kurze Zeit damit zu beginnen. Außerdem tr i t t noch ein Folge-
übel ans, d a s aus den nächsten S e i t e n beschrieben wird . 

E s giebt nun uoch einen Zustand, wo Bri l len nöthig sind, der erst 
vor einigen J a h r e n uäher untersucht und erforscht worden ist. M a n hat 
nämlich durch geistreiche Calcula t iou ge funden , daß die H o r n h a u t nicht 
regelmäßig in allen Richtungen gewölbt ist, sondern bald im lothrechten, 
bald im horizontalen Dnrchmesser stärker gekrümmt erscheint. Demgemäß 
sind nun auch die Gläser geschliffen. 

S c h i e l e n . V o n allen Bewegungen des Auges sind offenbar die 
häufigste« «ach rechts und links. Diese werden wie gesagt hervorgebracht 
durch zwei Muske l in jedem Auge ; der eiue von diesen zieht d a s Auge 
nach a u ß e n , der andere nach innen. D i e inneren und äußeren Muske l 
stehen so in gegenseitigem Zusammenhange, d a ß , wenn z. B . der äußere 
Muskel des rechten Auges dieses nach rechts (außen) zieht, der innere des 
linken Auges dieses ebenfalls nach rechts (innen) wendet, der gemeinschaft-
liche Blick also nach rechts gerichtet ist. Sehaxe ist die Linie , die man 
sich gezogen denkt, von dem Mittelpunkte der Hornhau t durch die 
M i t t e der P u p i l l e und Linse aus d a s Eeu t rum der Netzhaut , den P u n k t 
des deutlichen S e h e n s . S o l l ein Gegenstand mit beiden Augen einfach 
gesehen werden, so müssen beide S e h a x e n , nach vorn verlängert gedacht, 
sich in diesem Gegenstände vereinigen. D i e Punkte der beiden Netzhäute 
vermitteln eine und dieselbe Empf indung , lassen also von einem Objecto 
nur e i n Bi ld entstehen durch beide Augen, die identisch find. W e n n S i e 
beide Netzhäute ausgespannt und so aus einander gelegt denken, daß fich die 
Flächen, die zur Außenwelt sehen, also gleich hinter dem Glaskörper^ l ie-
gen, be rühren , so sind alle diejenigen Punkte identisch, die sich in dieser 
Lage decken. D i e Sehaxen werden aus den Gegenstand durch die beiden 
inneren Muskel gerichtet , dabei geben die äußeren natürlich nach. J e 
näher ein Gegenstand an die Augen rückt, desto stärker müssen sich die in-
neren Muskeln anstrengen, um die Sehaxen dor t znr Vereinigung zu brin-
gen, um nur ein B i l d zu haben« W e n n nun die beiden innern Muske l 
uicht stark genug fiud, die beiden Sehaxen ans einen nahen Gegenstand 
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zu vereinigen, so wird nu r die eine Sehaxe aus diesen fallen, die andere 
schießt an dem Gegenstande vorbei. D a s Bi ld des Gegenstandes fallt 
also im erstereu Auge auf den Punk t des deutlichen S e h e n s , im andern 
nicht auf dieseu, sondern nach iuueu, und müssen so zwei Bi lder von dem-
selben Objecte entstehen, da nicht identische S te l len getroffen worden. 
Hiervon kann man stch leicht überzeugen. Fixiren S i e einen. Gegenstand, 
am besten einen schwarzen auf weißer Fläche, z. B . einen großen Buch-
staben aus weißem P a p i e r , und üben S i e dabei mit dem Zeigefinger einen 
Druck auf den äußern Thei l I h r e s linken Auges. E s entstehen zwei 
B i lde r , zwei Buchstaben neben einander, wenn der Druck genau nur nach 
der Richtung nach innen ausgeübt w i r d ; d a s Bi ld des linken Anges ist 
weniger deutlich. Ans solche Weise drängen S i e nämlich das Auge nach 
innen, verrücken die Gleichgewichtslage beider Augen, d a s Bi ld des linken 
Auges fällt nicht aus den P u n k t des deutliche« S e h e u s , sondern nebenbei. 
Drehen S i e nun in dieser S t e l l ung mehr den Kopf nach rechts, so ver-
größert fich der Zwischenraum zwischen beiden Bi ldern , eine D r e h u n g nach 
links macht die Doppelbi lder verschwinden. Be i solchen Doppelbi ldern ist 
d a s eine immer schwächer, d a s andere stärker markirt . D a das sehr stö-
rend ist, so versucht eiu instinktiver Trieb beide zu vere inen, oder ist d a s 
unmöglich, das eiue Auge durch ungewöhnliche, anßer dem Gesetze des 
gemeinschaftlichen Zusammenhanges der Muskel liegende Krastäußeruug 
gauz abweichen zu lassen. D i e Sehaxe desselben schießt daun ziemlich weit 
vom Gegenstande vorbei, d a s B i ld desselben fällt ganz auf den äußern Um-
fang der Netzhaut, und so wird das störende Moment , während d a s andere 
Auge allein fixirt, ausgeschlossen. Diese» Zustaud nennt man Schielen. E s 
giebt bauptsächlich zwei Ar te« : entweder d a s Auge weicht «ach iuueu oder 
uach außen ab (das Schielen nach oben und unten mag hier weniger be-
rücksichtigt werden). Ferner können entweder beide Auge abwechselnd schie-
len, oder es betrifft nur e i n Auge. D e r letztere Fal l ist häufiger. Be -
trachten S i e nun einen Schie lenden, dessen rechtes Auge beispielsweise 
nach innen abweicht. Lassen S i e ihn I h r e n Finger , der in der Mi t t e des 
Gesichts ungefähr eiue Elle von diesem entfernt gehalten wird, sixiren, so 
werden S i e sehen, daß nur das linke Auge sich aus diese« einstellt. S o -
bald S i e aber mit der andern flach gehaltenen Hand dieses Auge vom 
Sehac t e ausschließen, so richtet sich das rechte Auge aus den Finder und 
weicht das linke nun hinter I h r e r Hand uach innen in die Schielstellung, 
p»d zwar ebenso stark, a l s d a s andere früher gewichen war? Nach En t -
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sernung I h r e r flachen H a n d weicht rasch d a s erste wieder ab , d a s linke 
Auge stellt sich ein. Dieses Schielen des zweiten gesunden Auges beim 
Einstellen des sonst schielenden rechten Anges ist Folge des Zusammen-
hanges zwischen den Muske ln . D a m i t nämlich d a s rechte schielende Auge 
sich einstellen kann, muß der äußere Muskel dieses Auges eine Kra f t an -
strengung machen, um es a u s seiner nach innen gerichteten S t e l l u n g hin-
ansznbringen. Dieses Kra f tmaß über t räg t sich wegen Zusammenhang beider 
Muskeln aus den linken innern, welcher nun d a s Auge um dasselbe Stück 
nach innen zieht. M a n sieht d a r a u s , daß die Beweglichkeit des schielende» 
Auges durchaus nickt aufgehoben ist , sondern daß nur ein Längennnter-
schied in den Mnskeln selbst, in Folge häufig eingenommener S t e l l u n g , ent-
standen ist. D e r änßere Muskel des schielenden Auges ist in diesem Fal le 
länger geworden, der innere kürzer, so daß dieser ein größeres Q n a n t u m 
Krast entwickelt a l s jener. Dasselbe V e r h ä l t n i ß , nur umgekehrt, finden 
wir beim Schielen nach außen, wo d a s Auge, während d a s gesunde fixirt, 
nach außen abweicht. S o lange d a s Schielen bald ans dem einen, bald 
aus dem andern Auge stattfindet, hat es keinen wesentlichen Nachtheil , sobald 
aber e inmal d a s eine Auge in eine bestimmte Abweichung gelangt ist, und 
diese be ibehäl t , muß Hülfe geschafft werden. D e n n es ist einleuchtend, 
daß ein solches Auge , da es von dem gemeinschastlichen S e h a c t e ausge-
schlossen ist, a l lmählig a u s M a n g e l an Uebuug, schwachsichtig werden muß . 
Hierin liegt die G e f a h r des Schie lens nnd die N o t w e n d i g k e i t der Ab-
hülfe, abgesehen davon, daß der Anblick eines Schielenden stets e twas sehr 
Unangenehmes h a t , der Schielende selbst aber durch die Aufmerksamkeit, 
die er auf sich zieht , sehr gestört ist. M a n findet denn anch daher bei 
lange Zeit hindurch Schie lenden, daß das schielende Auge bedeutend an 
Sehkras t verloren ha t . D a s einzige Mi t t e l wie dieses zu verhüten, wenn 
a u s M a n g e l an Gelegenheit keine Nadicalhülse geschafft werden kann, wäre , 
daß d a s gesunde Auge mit einem Tuche verdeckt, und mit dem schielenden 
allein gearbeitet wird. D a s Schiele» ist höchst selten angeboren, häufig 
aber wohl die Anlage dazu. D i e häufigste Ursache des Schielens wird 
abgegeben durch Ueberfichtigkeit oder Kurzstchtigkeit, also durch Verhä l t -
nisse, welche in dem B a u des Auges selbst liegen, und nicht durch äußere 
Momente . Z w a r hört man nicht selten die Ansicht, a l s hätten die Ammen 
oder Erzieberinnen der Kinder d a s Schielen verschuldet. E S solle nämlich 
dadnrcht entstehen, daß den Kindern Gegenstände vorgehalten werden, die 
nicht ganz in der Mittel l inie des Gesichts l iegen, oder daß.s ie von der 

! 

l 
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W ä r t e r i n immer aus einem Arm getragen würden, wodurch die Kinder ge-
zwungen seien, alle Gegenstände, die vor ihnen liegen, nur dnrch starkes 
Se i twär t swenden der Augen zn sehen. Dieses aber ist vollkommen un-
begründet. Be i übersichtigem B a u des Auges können alle nahen Gegen-
stände nur mit bedeutendem Kra f t au fwands von Se i ten des Muske l s , der 
die Linse gewölbt machen soll, gesehen werdeu. D i e größere Anstrengung 
dieses Muskels steht aber in engem Znsammenhange mit dcu iuucrn M n s -
keln des Anges. da ja beide nur bei Objecteu der N ä h e thätig find. Eiue 
stärkere Anstrengung des erstern, eine stärkere Wölbung der Linsenfläche 
r u f t eine lebhaftere gleichzeitige Thätigkeit der beiden innern Muokel, durch 
welche die Sehaxen in der N ä h e des Auges vereinigt werden sollen, wach. 
Uebersteigt nun der Krastauswaud des erster« häufig das M a ß , so geräth 
schließlich der eine der iuuern Muskel in die abweichende S t e l l u n g nach 
innen, dami t der andere allein und bequemer die Fixation aus führe» kau«. 
E s resultirt somit bei übersichtigem B a u der Augen ein Schielen nach innen. 

Hochgradige Kurzstchtigkeit l äß t d a s Auge nach außeu abweichen. 
Um kleinere Gegenstände scharf zu sehe«, müssen sie den Angen sehr ge-
nähert werden, dadurch wird aber den beiden innern Muskeln wieder eiue 
übermäßige Krast zugemnthet. E s ermüdet daher sehr bald einer von 
beiden, die S e h a x e dieses schießt an den Objecte« vorbei und es entstehen 
Doppelb i lder . D a d a s Auge solche sehr uugeru e r t r ä g t , sucht es durch 
stärkere Anstrengung des äußern Muskels den innern schwächern ganz zu 
überwinden und das Auge nach anßen abzulenken. Dadurch fällt das 
Doppelb i ld wieder ganz auf den äußeru Umfang der Netzhaut und wird, 
da dieser Theil nur sehr undeutliche Bi lder lieseru kann, leicht unterdrückt. 
D a s andere Auge, welches nun allein fixirt, hat eine bequemere S t e l l ung . 
Auch d a s gesunde Auge des Schielenden findet bei gewissen Bewegungen 
durch-den gegenseitigen Zusammenhang der MuSkelu beider Augen Schwie-
rigkeit , den Gegenstand zu fixireu. D e m wird von Se i ten des Schie-
lenden so abgeholfen, daß er den Kops nach der S e i t e hin d reh t , wohin 
die Bewegnng erschwert ist. S o wi rd , wenn d a s rechte Auge d a s schie-
lende w a r , d a s Gesicht nach rechts gedreht und dadurch d a s linke gesunde 
Auge etwas mehr nach vorn gestellt. Umgekehrt beim Schielen nach außen. 
Durch diese H a l t u n g des Kopses wird zugleich der Ausdruck des Schielen-
den selbst etwas vermindert . D i e Schielenden gewöhuen stch a« diese 
Hal tung des Kopses, welcher die Muskeln des Halses sich accomodiren, so 
daß Zach ansgesührter O p e r a t i o n es bedeutender Energie von Se i t en des 
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Kranken und der Umgebung bedarf , um dieselbe zn entfernen. D a b e i sinkt 
der Kops gewöhnlich noch e twas znr S c h n l t e r ; und beginnt diese unna tü r -
liche S t e l l u n g schon f rüh , so beobachtet man nicht selten eine d a r a u s fol-
gende geringere Entwickelung einer Geflchtshälste. 

E ine andere viel seltener vorkommende Ursache des Schie lens köuuen 
Flecken, welche aus der Hornhau t nach Entzündungen nachgeblieben, abge-
ben. S i e müssen vor der Pup i l l e gelagert sein und somit die in diese 
fallenden Lichtstrahlen abschneide«; instinctiv richtet stch dann d a s Auge 
so, daß die S t r a h l e « seitlich «ebe« dem Fleck vorbei E ingang in die P u -
pille studeu. D a s Schiele« kan« «och bedingt werde« durch Verschieden-
heit des B a u e s oder der Sehkras t beider Augen ; d a s schwächere weicht 
natürlich ab. 

W i r d d a s Schielen dnrch den B a u der Augen bediugt, so kommt es 
wieder in dem 4 t e n — 6 t e n Lebensjahre zum Vorschein. Bemerkt man es 
frühzei t ig , so kann d a s Uebel durch Br i l len beseitigt werden. Bei über-
sichtigem B a u wird ja durch Br i l le« dem CiliarmnSkel die Last abgenom-
men, und dadurch auch den mit diesem im Zusammenhange stehenden in-
neren Augenmuskeln. B e i hochgradiger Kurzsichtigkeit wird bewirkt , daß 
die Kiuder durch die Bri l le die Gegenstände weiter sehen können, somit 
ihre inneren Augenmuskeln nicht so angestrengt brauchen müssen. Geh t 
diese Zeit v o r ü b e r , so bleibt die Ope ra t i on der einzige AuSweg. M a n 
trennt hierbei den kürzern Muske l von dem Augapfe l , bei Schielen nach 
innen also den inueru. D e r losgeschuittene Muskel legt sich dann mebr 
nach hinten an den Augapfel und sei«e Krastäußerung muß nun eine ge-
ringere werden. D i e Uebungen uach der Opera t ion bilden ein sehr wesent-
liches Hülssmittel zum vollkommenen Gelingen. D i e Ope ra t i on ist nicht 
gefährlich und wenig schmerzhaft. 

D e r S e h n e r v kann an seiner Eintrittsstelle in d a s Auge selbständig 
erkranken, ohne daß die Netzhaut, die ja nur eine flach ausgespannte Fo r t -
setzung desselben ist, mit daran Thei l n immt . Diese Unabhängigkeit kann 
nur bis zu eiuem gewissen G r a d e gewahrt werden. D a s Leiden des 
Sehne rven ist soust gewöhnlich Folge von Veränderungen des G e h i r n s 
oder Nervensystems, deren verschiedene Krankheitssormen fich in dem S e h -
nerven abspiegeln. D i e Behand lung muß also mit Allgemei«beha«dlung 
gepaart sein. Geh t die Erkranknng weiter, so werden die Nervenelemente 
zerstört und es resultirt vollkommenes Erbl inden . S o d a n n erscheint die 
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Scheibe des Sehuerveu durch den Augenspiegel weiß, reflectirt stark Licht, 
die einzelnen Bünde l verkümmern zu schmalen Fäden nnd ebenso die B lu t -
gefäße. D a s Auge behält dabei gewöhnlich seiue äußere Form und Durch-
sichtigkeit der inneren Theile. D i e V e r m i t t l u n g zwischeu Außenwelt uud 
Gehi rn ist ausgehobeu. Diese« Zustand nennt man im Laiensinne s c h w a r -
z e n S t a a r , welcher Ansdrnck ein unheilbares Leiden des Sehnerven be-
zeichnen soll. 

v r . H . v o n S c h m i d . 
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Ueber Freiheit des Verkehrs mit Grundstücken. 

Apri l - und Maiheste dieser Zeitschrist ist im allgemeinen nachgewiesen 
w o r d e n , daß wir bereits in die Cul tnrper iode der Geldwirthschast ein-
getreten sind und mithin deren wichtigstes L e b e n s e l e m e n t — d i e V e r k e h r s -
s r e i h e i t — nicht länger entbehren können: ebenso wenig die Freiheit 
des Verkehrs mit Mobil iarvermögensobjecten a l s die des Verkehrs mit 
Grundstücken. 

E s ist im Specielleu daraus hingewiesen w o r d e n , daß unsre Hofes-
wirthschasten — und nicht minder die bäuerlichen W i r t s c h a f t e n — erst 
dann ein normales nnd rentables Ansehen gewinnen werden , wenn ihnen 
eine freie und seßhafte Tagelöhnerbevölkerung zu Gebote stehen wird , d . h. 
eine Tagelöhnerbevölkerung, welche aus kleinen, eigenthümlich besessenen 
Grundstücken sich dor t sixirt ha t , wo Nachfrage nach ihren Diensten ent-
standen ist. 

W i r haben die M ä n g e l nnsrer gegenwärtigen Agrarverfassnng ange-
deu te t , welche durch Festsetzung einer Min ima l - und Maximalgröße sür 
bäuerliche Grundstücke, zum größten Schaden sür die normale Entwickelung 
unsrer Verhältnisse, die Freiheit des Verkehrs mit Grundstücken beschränkt 
und d a s Entstehen jener seßhaften Tagelöhnerbevölkerung unmöglich macht. 

E s ist der S a t z verfochten worden : daß die Freigebung dieses Ver -
kehrs an stch nur Vorthei le bringe und keinerlei Nachtheile mit fich führe 
und daß im Gegenthei l jede gesetzliche Beschränkung desselben, ohnmächtig 
die beabsichtigten politischen Zwecke zu erreichen, nu r eine Erschwerung, ja 
selbst G e f ä h r d u n g der Entwickelung herbeiführe. 

Baltische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. Xll, Hst. 1. 3 
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Se i tdem ist d a s statistische M a t e r i a l , welches zur S tü tze dieses Sa tzes 
angeführ t werden konnte, um eine Untersuchung von der größten Tragweite 
bereichert worden uud es ist nunmehr möglich, in dieser Angelegenheit ein 
endgültiges Urtheil zu fä l len: dahin' lautend, daß die absolute Freigebung 
des Bodenverkehrs a u sich keineswegs jeue socialen und politischen Uebel-
stände mit stch führe , welche oft a l s directe Folgen derselben angesprochen 
worden sind; daß diese Uebelstände ihren Ursprung a u s anderen , von der 
Freigebung des Bodenverkehrs unabhängigen ^Verhältnissen herleiten, und 
daß grade die Freigebung des Bodenverkehrs das einzige natürliche Mit te l 
sei, um sie zu heilen oder zu mi ldern . 

D a s preußische Her reuhaus hat am 10 . M ä r z 1 8 6 9 eine Untersu-
chung angeordnet über die Erfolge der Freigebung des Verkehrs mit 
Grundstücken, zur Eutscheiduug der F r a g e , ob der freie Verkehr zu i r ra -
tioneller Verkleineruug der Wir t schaf t se inhe i ten führe uud mithin die 
landwirthschaftlichen Interessen gefährde. D i e Resultate dieser Uutersuchuug 
liegen nun vor (Zeitschrist des königl. preußischen statistischen B u r e a u s , 
1 8 6 5 N r . 1 und 2.) und weisen au f ' s schlagendste nach, daß alle die oft 
geäußerten Befürchtungen, die Freigebuug des Verkehrs mit Grundstücken 
müsse nothwendig zu wirtschaftl ich schädlicher Di smembra t iou derselben 
führen, vollkommen unbegründet gewesen sind. W i r heben in nachstehen-
dem die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung hervor. 

1) Spanns. Nahrungen sind eingegangen 26,759 ^ 2,150,189 M , jede durchschn groß 80 M. 
, „ sind neu entstanden 36,991 —1,902,233 „ „ „ » 51 „ 

Die Anzahl der spannfähigen Nahrungen vermehrt um 10,232 — 2,̂ 0/0. 

2) Von den zerschlagenen spannfähigen Nahrungen haben erworben: 

a) nicht bäuerliche Besitzungen 601^ — 62 169 Morg. ̂  
d) andre spanns. bäuerl, Nahr. 10,798 - 988,746 „ ( 2,150,139 Morgen, 
e) nicht spannfähige Kleinstellen 15,359'/; — 1,099,274 „ ) ^ oben. 

3) Außerdem sind von spannfähigen Nahrungen abgezweigt worden, ohne deren Spann-
sähigkeit zu vernichten, und übergegangen: 

a) an nicht bäuerliche Besitzungen 115,974 Morgen > 
b) an andre spanns. bäuerliche Besitzungen 583,242 „ ( 1,332,142 Morgen, 
e) an nicht spannfähige Kleinstellen 632,926 „ 1 

4) Namentlich sind in Folge von Erbtheilungen zerschlagen worden: 

(unter obigen 26,759) 2,298 spanns. Nahr., und in Folge von Erbtheilung neu entstanden 
(unter obigen 36,991) 5,040 „ „ 

also 2,742 „ „ mehr entstanden durch Erbtheilung. 
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5) Die Besitzer spannfähiger Nahrungen haben im freien Verkehr mit nicht spannfähigen 
bäuerlichen Nahrungen abgegeben: 
von Höfen, die dabei spannfähig blieben 603.820 Morg. 
von zerschlagenen Höfen 1,099,274 „ zusammen 1,732,200 Morg. 
und haben dagegen erhalten 439,219 „ 
mithin haben sie mehr abgegeben als erhalten 1,292,931 , 
jedoch haben dadurch 7012 nicht spannfähige Kleinstellen Spannfähigkeit erhalten und 
die Anzahl der spannfähigen Nahrungen hat sich dadurch um 1ö,v5°/o 
vermehrt. 

6) Im freien Verkehr mit Rittergütern, dem FiScuS, Städten u. s. w. haben die spannfä-
higen bäuerlichen Nahrungen sich vermindert um 5210 — 468,660 Morgen. >— (Fast 
Ausgleichung mit. Pkt. 5 ) 

7) Die durchschnittliche Größe aller spannfähigen Nahrungen ist 1859 genau dieselbe ge-
blieben, als sie 1816 war. nämlich 97 Morgen. 

A n s Vorstehendem geht au f s evidenteste he rvor , daß die Freigebung 
des Verkehres mit Grundstücken im Ganzen durchaus keine Verschlimme-
rung der Besitzverhältnisse uud der Agrarverthei luug in ökonomischer Hin -
sicht bewirkt hat . E s haben daher alle die l au t ausgesprocheueu Befürch-
t u n g e n , die Theilbarkeit des Gruude igeu thumes führe zur Atomistrung 
desselben, wo ste nicht tendenziöse Declamationen waren , nur aus Unkennt-
niß der Sachlage beruhe« können. 

Dagegen ist leicht begreiflich, daß eine jede Verkehrsoperation (Ver-
kauf, Zerschlagung, Zusammenlegung) einer Bereicherung des Nat iona lver -
mögens gleichkommen muß. Wi rd von vereinzelten, beiden P a r t e i e n un-
vortheilhaften Opera t ionen abgesehen, so kann im allgemeinen gewiß be-
hauptet we rden , daß durch jeden Verkauf d a s bezügliche Grundstück in 
fähigere Hände gelangt und ergiebiger w i r d ; daß jede Zerschlagung ein 
Beweis war , der Besitzer sei nicht im S t a n d e gewese«, genügenden V o r -
theil a u s dem u n g e t e i l t e n Grundstücke zu erzielen; sowie Zusammenlegung 
n u r dann erfolgt , wenn ersichtlich geworden, daß aus ihr Gewinn entsprin-
gen müsse. 

M i t h i n muß jede Gesetzgebung, welche dergleichen Opera t ionen erschwert 
oder unmöglich macht , angesehen werden a l s ein die Vermehrung des 
Nat iona lvermögens einschränkendes Hemmniß nnd muß sogar unter Um-
ständen dessen Verminderung herbeiführen können. 

W o die Bevölkerung nicht die Tendenz ha t , ihren E rwerb zur E r h ö -
hung ihres Wohllebens aller Ar t (materieller und geistiger) und zur An-
sammlung von Kapital ien zu verwenden, sondern vorzugsweise zur eigenen 
V e r m e h r u n g , da t r i t t eine Zerspl i t terung des B o d e n s unausbleiblich e i n ; 

3* 
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kann sie nicht auf dem Wege des E r w e r b e s zu S t a n d e gebracht werden, 
weil puvatrechtliche Verhältnisse (fideicommissarisch gebuudene Latifundien) 
oder staatsrechtliche Hindernisse dem entgegenstehen, so wird sie (wo keine 
Sklaverei besteht) durch d a s Mi t t e l der After- uud Zwergpachtungen erreicht. 
Wie groß auch die Uebelstande sein mögen, welche übertriebene Parce l l i rnng 
des Grundbesitzes mit sich f ü h r t , so reichen sie doch nicht heran an den 
G r a d des materiellen und moralischen Elendes, welches durch das Sys tem 
der Aster- und Zwergpachtungen herbeigeführt wird. J e n e können in der 
natürlich erfolgenden Zusammenlegung ihre Heilung finden, während eine 
dem letzteren verfallene Landbevölkerung unre t tbar verloren zu sein scheint. 
Keine Gesetzgebung, welche die wirtschaftl ichen Zustände verkennt und die 
uuabweislicheu wirtschaftl ichen Bedürfnisse mißachtet , kann ausrecht stehen 
bleiben. Entweder wird sie über den Hausen geworfen, oder täglich und 
offen umgangen durch contractliche Fictionen, zu »«berechenbarem Schaden 
der öffentliche« M o r a l i t ä t . 

H . v. S a m s o n . 
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Vorschläge 
M einer neuen Landgemeinde-Ordnung. 

- V a S Vorhandensein bäuerlicher Grunde igen thümer , selbst in erheblicher 
Anzahl , wäre an fich noch nicht genug, um d a s Bedürsniß einer Ver -
änderung in unseren Landgemeindeordnungen dringend zu machen, da 
d a s geltende Gesetz die E i g e n t ü m e r a l s integrirenden Thei l der ersten 
Classe der Gemeindeglieder schon voraussetzt, dieselben mithin bereits bei 
der jetzigen Verfassung a l s existent gedacht hat . Al le in , u m jenes B e -
dürsniß zu begründen, kommen hinzu: 1) die erhebliche Expansion des 
bäuerlichen Grunde igen thums nnd der langjähr igen gesicherten Pachten , 
welche voransfichtlich bä lde r , a l s m a n glaubte , ihr Ziel der Ausschließ-
lichkeit erreichen und, ihrer N a t u r nach, größere Selbständigkeit und über-
wiegende Bedeutung in den Gemeinden in Anspruch nehmen wi rd ; 2 ) die 
immer größer werdende Lockerung des Znsammenhanges der Gemeinden 
mit den Gutshe r ren in Folge der Beschränkungen der Gutspol ize i und der 
fortschreitenden Zerstörung des Pachtverhäl tnisses; 3) die bevorstehende Auf-
hebung der Kopssteuer aus dem Lande, welche allein d a s Recht der Dienst-
boten, an den Versammlungen fich zu betheiligeu, begründete; 4) die gleich-
fal ls bevorstehende E i n f ü h r u n g einer neuen auf d a s P r iuc ip der Gewerbe-
freiheit gegründeten G e w e r b e - O r d n u n g und die bereits e ingeführ te , dem 
gleichen P r i n c i p huldigende H a n d e l s - O r d n u n g vom 9 . Febr . 1 8 6 5 , zweier 
Gesetze, die ganz neue Classen selbständiger Landgemeindemitglieder her-
vor rufen müssen, ebenso wie in Folge des bäuerlichen Grundbesitzes fich 
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die neue Classe von „Päch te rn der B a u e r - E i g e n t h ü m e r " herausbilden m u ß ; 
6) die — in Folge des fortschreitenden Verkaufs der Domaiuengüte r und 
a u s anderen Gründen — immer wahrscheinlicher werdende rechtliche Frei-
gebung des Landgüterbesitzes, welche die Höfe verkleinern, und hin und 
wieder in die Hände von B a u e r n und Kleinbürgern br ingen, dann aber 
deren Verschmelzung mit den Landgemeinden wünschenswerth machen kann; 
6) die bereits in Angriff genommene städtische Verfassungsreform, da es 
nothwendig werden dürste, diese bei den k l e i n e n S t ä d t e n im Zusammen-
hang mit der Landgemeindereform zu betrachten, um die Möglichkeit der 
Ausdehnung der Landgemeindeordnung aus die kleinen S t ä d t e ins Auge 
zu fassen; endlich 7) die bestimmt vorauszusehende E in führung allgemeiner 
Grundsteuern (an S t e l l e der Kopssteuern), weil mit ihr eine neue Verthei-
luug der Lasten, damit aber auch der politischen Rechte eintreten muß. 

Zieht man in Be t rach t , d a ß , wenn nicht alle Anzeichen t r ü g e n , in 
nicht langer Zeit sämmtliche Verfassungen — nämlich außer der der Land-
gemeinden auch die der S t ä d t e und des Adels — in mehr oder weniger 
wichtigen Punkten abzuändern sein werden (schon die Just izreform 
zieht Modistcationen dieser Verfassungen nach sich), so scheint es zweck-
mäßig , fich deren Grnndpr iuc ip ien zn vergegenwärtigen und sich dann die 
Frage vorzulegen: ob es in der T h a t unumgänglich ist, sie anch sonst noch 
anzutasten nnd in welcher Richtung namentlich etwaigen Veränderungen 
nicht serner auszuweichen ist. D e r allen unsere» alten Verfassuugen ge-
meinschaftliche Grundzug dürste (den Besitz- und Steuerverhältnissen einer 
weit hinter u n s liegenden Per iode entsprechend) in der G e s c h l o s s e n h e i t 
und der p o l i t i s c h e n B e v o r r e c h t u n g gewisser G r u p p e n und innerhalb 
derselben in dem g l e i c h e n und d i r e c t e n S t i m m r e c h t e zu suchen sein. 
E s würde nun offenbar den gegenwärtig herrschenden Zeitideen, gleichzeitig 
aber auch den Anträgen der S t a a t s r e g i e r u n g , soweit dieselben sich nach 
dem G a n g e der innern Pol i t ik benrtheilen lassen, consorm sein, wenn diese 
Pr incipien sich allmählig durch andere — nämlich das der F r e i h e i t , der 
V e r a l l g e m e i n e r u n g p o l i t i s c h e r B e f u g n i s s e nach M a ß g a b e des eman-
cipirten Besitzes und der erweiterten Steuerpf l icht , endlich des b e g r e n z t e n 
und i n d i r e c t e n S t i m m r e c h t s , welches allein bei jener Verallgemeine-
rung durchführbar ist, — ersetzten. 

Diese neuen Grnndpriucipien werden in den gegenwärtig in Verhand-
lung begriffenen Verfassungsentwürfen unserer S t ä d t e mehr oder weniger 
zur Anwendung kommen, und es werden daher die erwähnten Verfassungen 
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zu den neuen Gouvernements - und Kre i s - Ins t i tu t ionen des Reiches eine 
innere grundsätzliche Verwandtschaft gewinnen , da den letzteren durchaus 
ähnliche Pr iuc ip ien zur B a s t s dienen. Schon die flüchtigste Bet tachtung 
der mit der Durchführung dieser Ins t i tu t ionen eintretenden principiellen 
Veränderungen im S t e u e r o r g a n i s m u S des S t a a t s zwingt zu der Ü b e r -
zeugung, daß eine neue O r d n u n g auch sür die baltischen Provinzen ga r 
nicht ausbleiben kann. D e n n d a s Sys t em der Kopfsteuer, wie es in den 
S t ä d t e n bereits abgeschafft ist, wird auch in den Landgemeinden fallen, im 
Reich ganz ebenso wie h i e r ; dann aber wird es nothwendig werden, eine 
N o r m der Verthei lung der die Capi ta t ion aus dem Lande ersetzenden G r u n d -
steuern festzustellen und die bestehenden O r g a n e hierzu geeignet zu machen. 
Ferner sollen in den inneren Gouvernements mehr a l s ^/g der sogenann-
ten Reichsprästanden ( roez^apcrssmi i»!» 3<me«ia novs lmoe ' r s ) , die bisher 
von den Gouvernements aufgebracht wurden , in S t a a t s a b g a b e n ( roo?-
Mporve««! . !» v o M r « ) verwandel t werden (etwa 2 0 Mi l l . R u b . ) , worüber 
allerhöchst bestätigte Reichsrathsbeschlüsse schon vor l iegen") . I s t nuu wohl 
irgend anzunehmen, daß die S t a a t s r e g i e r u n g S t e u e r n , die ste im Reich p r i n -
c i p i e l l a l s S t a a t s a b g a b e n , d . h. a l s solche, an welchen alle S t a a t s b ü r g e r 
sich betheiligen, anerkennt, in Liv- und Est land a l s „Reichspräs tanden" auch 
ferner qualistciren werde , an denen die Bewohner dieser Provinzen fich 
zufolge ihres besonderen P r ä s t a n d e n - S y s t e m s gar nicht zu betheiligen hät-
t en? Auch hier ist vielmehr mit Sicherhei t zu erwarten, daß eine M a ß -
regel unabweislich eintreten w i r d , die einmal den S t a a t s a b g a b e n des in-
nern Reichs auch in diesen Prov inzen dieselben Merkmale beilegt, sodann 
aber deren Ausbringung und Ablieferung ordnet. D a s O r g a n zur Verthei-
lung und Ausbringung jener S t a a t s a b g a b e n find im Reich die neuen G o u -
vernements- und Kre i s - Ins t i tu t ionen ; wenn nun bei u n s unternommen 
w ü r d e , die schon bestehenden O r g a n e der communalen und Provinziellen 
Se lbs t t ä t i gke i t zu gleicher Fähigkeit auszubi lden, so wird dieses Vorgehen 
aus dem Wege eigener Fortentwickelung gewiß nu r mit Genngthnung be-
grüßt werden können. 

Freilich könnte man den E i n w a n d erheben, daß es j a am einfachsten 

*) Vom Reichsrathe werden als Staatseinrichtungen, zu deren Unterhaltung die in 
Staatsabgaben verwandelten Prästanden zu verwenden sind, namentlich qualificirt: Posten, 
Kunststraßen, Landpolizei, Etappenwesen, Militairbedürfnisse und Quartierwesen, Unterhalt 
von Zöglingen in der Reichsbauschule, Beheizung und Beleuchtung der Gefängnisse und 
Unterhalt der Gefängnißausseher. 
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wäre , 1) die Verthei lung der Grundsteuern (des vorauSstchtlichen S u r r o g a t s 
der Kopssteuer) und 2) die Ausbringung der oberwähnten S t a a t s a b g a b e n 
(des S u r r o g a t s der Reichslandesprästanden) — den Landtagen zu überlassen, 
wodurch man einmal den In t en t ionen der Regierung entsprechen, dann 
aber auch innerhalb der bestehenden Verfassung bleiben würde. Allein fich 
in solchen Anschauungen wiegen, scheint überans bedenklich. D i e Verthei-
lung der P räs t anden durch die Landtage unter Adstipulation der D o m a i n e n -
Verwa l tung beruhte auf der ganz unerläßlichen Voraussetzung, daß d a s 
S t e u e r - O b j e c t , d a s zu besteuernde Land, den Repar t i renden gehörte: dieser 
Bed ingung entsprachen bisher der Landtag und die Domainen-Behörde , 
ihnen konnte daher folgerichtig die R e p a r a t i o n der P r ä s t a n d e n überlassen 
werden, und ihnen würde , unter dieser Voraussetzung, auch die Verthei-
lung der Grundsteuern uud S t a a t s a b g a b e n anheimgegeben werden können. 
Allein sobald d a s zu besteuernde Land den Repart i renden nicht mehr gehört , 
und d a s wird voraussichtlich aus den D o m a i n e n - G ü t e r n und auf den P r i -
vatgütern in nicht ferner Zukunft der Fa l l sein, hört der J u s t u s M u l u s des 
Repar t i t ionsrechts der Landtage aus und mit ihm fällt d a s Recht selbst 
unre t tbar zusammen. — W e r wird dessen E rbe sein? 

D i e folgenden „Vorschläge" geben allerdings daraus keine directe Ant-
wor t . Aber indem sie den Besitz und das selbständige Gewerbe innerhalb 
der Landgemeinden b e r e c h t i g e n , die A l l g e m e i n h e i t solcher Berechti-
gung, die i n d i r e c t e Ver t re tung, die U n a b h ä n g i g k e i t des Ver t re tungs-
körpers, endlich die C o n t r o l e der Executive durch denselben festsetzen, 
stellen fie Momente aus, die eine i n n e r e Verwandtschaft mit der wir th-
schaftlichen Organisa t ion einerseits des platten Landes im innern Reich, 
andererseits der einheimischen S t ä d t e begründen. W ü r d e die bereits be-
gonnene Verhandlung über eine neue Landgemeinde-Ordnung zur Annahme 
dieser oder ähnlicher Grundzüge f ü h r e n , so wäre d a s der erste, grund-
legende Act zur B i ldung von Einr ich tungen , welche den Forderungen ent-
sprechen, die nach Maßgabe der veränderten Verhältnisse des innern Reiches 
an diese Provinzen nothwendig herantreten müssen. 

Abgesehen aber von dieser, dem Reich zugekehrten S e i t e der Sache , 
hat ste auch eine innere für die Provinzen bahnbrechende und förderliche. 
S i e wird dem thörichten Beginnen E inha l t t hun , d a s Gebäude der Ver -
fassung des plat ten Landes v o m D a c h e a u s umzubaue», und dem richti-
gen P r i n c i p zur Ge l tung verHelsen, daß dieser Umbau vom Fundament 
a u s — und d a s sind die Gemeinden — zu beginnen ist , wenn er über-
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Haupt begonnen werden m u ß . D a ß diese Nöth igung wirklich vorliege, ist 
im Augenblick n u r bei der Landgemeindeverfassung nachweisbar und wird 
sich sehr bald zur Evidenz steigern. Hie r , und vorläufig nur hier ist die 
Emanc ipa t ' vn eines bisher gebundenen Besitzes in sehr erheblichem M a ß e 
imminen t , fie wird daher zu einer wirtschaft l ichen E m a n c i p a t i o n d e r 
G e m e i n d e n führe» müssen, einer I d e e , die diesen Vorschlägen zur aus -
schließlichen Bas is dient und in der Entwickelung g e g e b e n e r Keime — 
einerseits der Versammluugen und Classen (Repräsentat ion) , andererseits 
des legalen Begr i f f s der Gemeindevorsteher (Verwal tung) — stch darstellt. 

1. C l a s s e n . M a n nimmt jetzt in Estland zwei, in Kur land drei, 
in Livland zehn Classen innerhalb der Bauergemeinden an , welche sich in-
dessen im wesentlichen aus die beiden Hauptclassen der P ä c h t e r und der 
D i e n s t b o t e n zurückführen lasse». M i t dem Uebergange sämmtlichen bäuer-
lichen Landes eines Gemeindebezirks i» festes Grunde igeu thum oder laug-
jähr ige mit gesetzlicher Meliorationsentschädigung verbundene Zeitpachten 
oder etwa in Erbpachten*) wird nun eine doppelte Veränderung e int re ten: 
einmal nämlich scheidet d a s wechselnde Element , sofern es die Hauptclaffe 
der bisherigen Zeitpächter u m f a ß t , ganz a u s und macht dem festen der 
Grnndeigenthümer und langjähr igen Meliorat ionspächter P l a t z ; dieses wird 
also, a l s d a s mächtigste, dem Gemeindewesen seinen S t e m p e l ausdrücken, 
deu Begriff der A n s ä s s i g k e i t zu realer Bedeutung bringen und daher 
auch in der Verfassung nach einem Ausdruck suchen. S o d a n n muß , wäh-
rend die P ä c h t e r in dem bisherigen S i n n temporairer und in ihrem B e -
sitz wenig gesicherter I n h a b e r gutsherrlicher Grundstücke verschwinden, eine 
ganz neue Classe von Gemeindemitgliedern stch ausbi lden, die weder Eigen-
thümer noch auch Pächter im bisherigen S i n n e , noch endlich Dienstboten 
find, nämlich die schon jetzt nicht unbedeutende Classe derjenigen Personen, 
welche d a s neue Grunde igen thum der Bauern v o n d i e s e n in Zeitpacht 
übernehmen, also nur zu ihnen und gar nicht mehr zum G u t s h e r r n in 
irgend einem RechtSverhältniß stehen. Schon um dieser neuen Classe von 
Personen, deren wirtschaft l iche nnd Rechtsverhältnisse stch mannigfach ab-
weichend von denen der bisherigen Zeitpächter gestalten und mit der Zei t 
immer abweichender ausbi lden müssen, den Pla tz in der Gemeindeverfas-
sung anzuweisen,wird eine Modif ikat ion erforderlich werden, da sie in keine 

' ) Diese sind nur in Livland auf zwei Vererbungen beschränkt. 



42 Vorschläge zu einer neue» Landgemeinde,Ordnung. 

der bisherigen Classen hineinpassen. Außerdem wird man , in Folge der 
bevorstehenden Veränderungen in der S t a a t s - S t e u e r v e r f a s s u n g , zu einer 
Revision der bestehenden Landgemeindeordnung genöthigt werden. D i e 
Tendenz der neuen Steuergesetzprojecte weicht von der bisherigen ganz und 
gar a b : während diese wesentlich die Person im Auge ha t t e , daher die 
Gemeinde a l s Gesammtheit von Personen allein verantwortlich machte, 
wendet sich die neue Tendenz dem Grundeigenthum zu und entlastet die 
Personen, mithin auch die Gesammtheiten der Personen. Grundsteuern wer-
den die Capi ta t ion ersetzen. E s wird mithin auch hier die A n s ä s s i g k e i t 
und die da ran geknüpfte S teue rzah lung zum Hauptmomente werden; sie 
wird auch den Maßs tab der politischen Berechtigung abgeben müssen, 
weil diese Berechtigung überall in der S teue rzah lung wurzelt . M i t Rück-
ficht auf diesen nothwendigen Zusammenhang politischer Befugnisse mit der 
S teue rzah lung wird endlich eine Ausscheidung gewisser Classen a u s dem 
Komplex der berechtigten Gemeindeglieder nothweudig werden. D i e S t e u e r 
haftete bisher an der P e r s o n ; diese war mithin berechtigt, ohne Rücksicht 
aus irgend welche, die persönliche Unselbständigkeit etwa bedingenden Be-
ziehungen. D a h e r konnte den D i e n s t b o t e n St immberechtigung und B e -
theiligung an den Gemeindeversammlungen füglich zugewiesen werden. 
M i t dem Aufhören der Kopfsteuer ändert sich dies V e r h ä l t n i ß : die „ D i e -
nenden" zahlen keine S t e u e r m e h r , können mithin ein politisches Vertre-
tungsrecht nicht mehr in Anspruch nehmen, d a s aus diejenigen nothwendig 
übergehen m u ß , die die S t e u e r übernehmen, d . i. die bäuerlichen G r u n d -
besitzer und sonstigen steuerpflichtigen Dienstherren. Dagegen wird über-
all d a s Vertretungsrecht begründet werden , wo eine selbständige S t e u e r -
zahlung eintri t t , also im Fa l l der E i n f ü h r u n g von S t e u e r n von Gewer-
ben, bei selbständiger Zah lung von Gemeindeabgaben, ja auch bei etwaiger 
Besteuerung selbständigen Arbeitsverdienstes. E s wird fich daher empfeh-
l e n , d a s M o m e n t der S e l b s t ä n d i g k e i t d e r P e r s o n a l s zweite V o r -
bedingung für die politische Mitgliedschaft der Gemeinde festzusetzen, d. h. 
den e i g e n e n f r e i e n E r w e r b o h n e D i e n s t v e r h ä l t n i s Alle diese E r -
wägungen führen zu dem Sch luß , daß unter steter Voraussetzung persön-
licher Selbständigkeit , statt der bisherigen zwei, drei und resp. zehn Clas-
sen, nur zwei -Hauptc lassen von G e m e i n d e g l i e d e r n — d i e der A n s ä s s i g e n 
und die der U n a n s ä s s i g e n — angenommen werden müßten. Während 
den letzteren eine Mitgliedschaft im weitern S i n n e — d. h . eine T e i l -
nahme an gewissen politischen Rechten und Pflichten und die Wählbarkei t 
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zu Gemeindeämtern sowie die Befugniß von Classenversammlungen — zu-
zugestehen wäre , müßten die wesentlichsten Rechte — d a s der Repräsentat ion 
der g a n z e n Gemeinde und d a s der St immberecht igung — nur der 
Classe der A n s ä s s i g e n zugewiesen werden , entsprechend dem universalen 
Charakter ihrer Grundstenerpflicht. 

2 . V e r s a m m l u n g e n . Werden diese S ä t z e zugegeben, so folgt eine 
weitere Reformnothwendigkeit in Betreff der Versammlungen. So l l en die 
A n s ä s s i g e n allein stimmberechtigt sein, so wäre die Zuziehung der Unan-
sässtgen zu den Versammlungen sür fie von keinem W e r t h . Werden den 
Versammlungen der Ansäffigen alle Angelegenheiten der Gemeinde zuge-
wiesen, so find die Unansäsfigen politisch rechtlos, w a s sie nicht sein dür fen , 
da fie im F a l l felbstständigen E rwerbes S t e u e r n und Pflichten t ragen . 
W i r d dagegen ein Theil dieser Angelegenheiten den Unansäsfigen ausschließ-
lich übertragen, so geschieht wiederum den Ansässigen offenbar ein eben so 
großes Unrecht. E s empfiehlt fich daher, Versammlungen der g a n z e n G e -
m e i n d e überhaupt zu verbieten und nur noch W a h l - uud Classen-Versamm-
lnngen zu gestatten. Hier aber müßten den Ansässigen, ihrem Pfl ichtver-
häl tniß entsprechend, größere Rechte gegeben werden; ste müßten nament-
lich ein ausschließliches die ganze Gemeinde umfassendes, und nur gegen-
ständlich beschränktes S t i m m r e c h t e rha l t en , während ihnen überdies in 
Betreff ihrer Classe ein unbeschränktes und ein ebensolches den Unansäsfi-
gen sür Angelegenheiten ihrer Classe eingeräumt würde . D i e Anerkennung 
eines die ganze Gemeinde umfassenden St immrechts der Ansäffigen ent-
spricht ihrer d a s ganze Terr i tor ium der Gemeinde umfassenden, in Folge der 
bestehenden Reallasten sehr erheblichen S teuerpf l i ch t ; die B e s c h r ä n k u n g 
derselben aus ein bestimmtes Momen t bildet dagegen eine Ausgleichung 
sür die N i c h t e r t e i l u n g des St immrechtes an die gleichwohl verpflichteten 
Unansäsfigen. W i r d ge f rag t , welches denn dies bestimmte M o m e n t sein 
soll, so ist daraus zu sagen, daß es nur ein solches sein könnte, bei welchem 
eine wirkliche Ausgleichung zwischen den Unansäsfigen und Ansässigen t a t -
sächlich möglich ist. Und d a s ist einerseits d a s active W a h l r e c h t , ande-
rerseits die W ä h l b a r k e i t zu Gemeinde -Aemte rn . D e n n mit der aus -
schließlichen Besugniß der Ansäffigen zu w ä h l e n , läßt sich d a s Recht der 
Unansässigen gewählt zn werden verbinden und in ihm a l s einem der 
wichtigsten die Ausgleichung finden. Erstere würden in den Wahlversamm-
lungen die wirkliche Repräsentation der g a n z e n Gemeinde bi lden, letztere 
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hät ten in der Wählbarkei t die Möglichkeit an der Leitung der Gefammt-
Jnteresseu der Gemeinde Thei l zu nehmen. 

Werden die Versammlungen der Ansässigen auf Wahlen beschränkt und 
die Versammlungen der Unansässigen von der Entscheidung über Gefammt-
Jnteressen ausgeschlossen, endlich gemeinschaftliche Versammlungen aller 
Classen verboten, so kommt' in Frage , wo und von wem denn Gefammt-
Angelegenheiten der Gemeinde, die nicht Wahlen betreffen, zu verhandeln sind? 

3 . G e m e i n d e - A u s s c h u ß . Unter den gegebenen Voraussetzungen 
wird hiezu ein nenes O r g a n geschaffen werden müssen; dazu aber wird es 
eines neuen P r i n c i p s bedürfen. D e r Grundsatz d i r e k t e r Ver t re tung der 
In teressen der Gemeinde durch die Gesammtheit der einzelnen Mitglieder 
derselben wird fallen und dem Grundsatz der i n d i r e k t e n Vert re tung durch 
gewählte Repräsentanten Platz machen müssen. D i e s ist einmal eine Con-
seqnenz jener N o t w e n d i g k e i t , den Unansässigen durch d a s Mi t t e l der 
Wähtbarkei t auch hier einen ihrer Steuerpfl icht entsprechenden Anspruch 
auf Bethei l igung an den Gemeinde-Angelegenheiten zu sichern; dann aber 
empfiehlt es sich auch aus Gründen der Zweckmäßigkeit. D e r Ausschuß 
nimmt die fähigsten und würdigsten Glieder allein auf , er beseitigt die 
Befürchtung tumultuarischer Versammlungen , er bietet die Möglichkeit des 
Wechsels und Ersatzes untauglicher durch taugliche Gl ieder , er kann im 
allgemeinen zu einem guten Mi t t e l politischer Erz iehung werden. Alles 
dies aber freilich n u r , wenn er in Gemeinschaft mit der Gemeinde-
Verwal tung überhaupt alle diejenigen Rechte a u s ü b t , welche von der Ge-
sammtheit d<r Geme inde -Mi tg l i ede r würden ausgeübt werden können. 

4 . G e m e i n d e - V e r w a l t u n g . D a die Organisa t ion der Gemeinde-
Verfassung ein polit isches, staatsrechtliches Gebiet u m f a ß t , so ist fie von 
der G e r i c h t s - u n d Polizei-Verfassung strenger a l s bisher zu sondern; nicht 
a l s ob innerhalb des Gemeindelebens die Ve rwa l tung von der Jus t iz uud 
Pol izei unbedingt getrennt werden soll: die Möglichkeit der Vereinigung 
in der Person der Gemeindebeamten soll vielmehr gewahrt werden, da fie 
ersahrungsmäßig hier zweckmäßig is t , auf d a s Ansehen dieser Beamten 
in der Gemeinde günstig wirkt und ihnen die Dnrchführnng nützlicher 
Maßrege ln sehr erleichtert. D i e s wird aber immer nur die persönliche 
Q u a l i f i k a t i o n der Commnualbeamten zu Gemeinderichter- und Pol izei-
Posten bedingen; nicht die absolute und gesetzlich feststehende Verbindung 
richterlicher, administrativer und polizeilicher Functionen. D i e Tren-
nung würde mehr in der Theorie der Verfassung, iu ihrer formelle« 
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Coustructiou liegen, während die praktische Anwendung immer und überall 
die Vereinigung zuließe. 

D e r G e m e i n d e - A u s s c h u ß , a l s Repräsentant der Geme inde , ist der 
berathende und beschließende K ö r p e r ; die Gemeinde-Verwal tung bildet die 
Executive und wird von ihm control ir t . D i e s und die ganze N a t u r ad-
ministrativer Geschäfte empfiehlt eine e i n h e i t l i c h e Gesta l tung des G e -
meindevorstandes, d. h. die W a h l und Consti tuiruug je e i n e s G e m e i n d e -
v o r s t e h e r s mit je einem oder nach Bedürsniß mehreren G e h ü l f e n (Ael-
testen), die ihn in Behinderuugssäl leu zu vertreten hätten und ihm unter-
zuordnen wären . Ebenso aber erscheint eine Anbe raumung , Leitung und 
Schl ießung der Ausschußversammlungen durch den Gemeindevorstand nö th ig ; 
dies und die Zweckmäßigkeit einer besondern Auszeichuuug desselben empfiehlt 
es , ihn und die GeHülsen an den Versammlungen des Ausschusses stimm-
berechtigten Antheil nehmen und den Vorsteher derselben präfidiren zu 
lassen. D i e Gesammtbei t des Vorstandes und Ausschusses würde dann die 
eigentliche Repräsentat ion der ganzen Gemeinde und ihrer Interessen bilden 
(Gemeinderath) . 

5 . G e m e i n d e - O b r i g k e i t . W o die patr imoniale Gerichtsbarkeit in 
Civi l - und Strafsachen längst aufgehoben i s t , liegt kein G r u n d vor , nun 
auch daS an den Ri t te rgütern gegenwärtig noch klebende Vorrecht gu ts -
herrlicher Po l i ze i -Obr igke i t zu beseitigen, um so weniger, wenn man sie 
auf den engeren Kre is der Wohlsah r t s - und Sicherheitspolizei beschränkt 
und die obrigkeitlichen Functionen der G u t s h e r r e n in eigentlichen Gemeinde-
S a c h e » a u s d i e O r t s b e h ö r d e n (Kirchspiels- und Hauptmauusgerichte) 
über t räg t . Woll te man dennoch auch die gutsherrliche Pol izeiautor i tä t grund-
sätzlich abschaffen, so t rä te man dadurch nicht allein mit einer der stärksten 
Tradi t ionen in Widerspruch und müßte d a s theoretisch Erstrebte praktisch zu 
uichte gehen sehen, sondern man wäre auch gezwungen, die Ri t tergüter und 
G u t s h e r r e n in den realen und personalen Landgemeinde-Verband aufzuneh-
men, um fie nicht in der Lust schweben zu lassen; nur eine arge Täuschung über 
die bestehenden Verhältnisse könnte einer solchen unaus führba ren Maßrege l 
d a s W o r t reden. Trotzdem müßte auch hier, wie das in allen Verfassungs-
Normen nützlich ist, die Möglichkeit dazu geboten werden, daß ein anderes , 
in serner Zukunft vielleicht zur Verwirklichung bestimmtes und u n t e r 
a n d e r n V o r a u s s e t z u n g e n anzuerkennendes P r i n c i p — d a s der völligen 
Lost rennung von der gutsherrlichen Obrigkeit und des Ausgehens der 
Ri t tergüter in die Landgemeinden — zum Durchbruch kommen könne. 
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- D a s könnte einmal durch Zulassung freier Vereinbarungen über eine solche 
Verschmelzung unter den Betheil igten selbst, sodann dadurch geschehen, daß 
in Fallen nachweisbarer No twend igke i t oder offenbarer Zweckmäßigkeit die 
Provinz ia l -Regierungsdehörde die Verschmelzung dekretirte. 

6 . K o m p e t e n z e n . D i e Schaf fung und Erziehuug einer besseren 
Gemeinde-Vertre tung wird, nachdem fie zur N o t w e n d i g k e i t geworden, aus 
demjenigen Boden versucht wxrden müssen, welcher sür solche Schöpfungen 
der fruchtbarste ist, nämlich dem der materiellen Interessen, der autonomen 
Verwal tung des Gemeinde-Vermögens und der selbstständigen Ver the i lung 
der Gemeindelasten. M i t der Pol izei im engeren S i n n e — Wohl fahr t s -
und Sicherhei ts -Pol ize i — wird ste nichts zu thun haben. D a r a u s folgt 
einmal, daß dem G u t s h e r r n , abgesehen von dem a u s seiner obrigkeitlichen 
Eigenschaft stießenden Bestätigungsrechte des Gemeindevorstandes und aller 
Communalbeamten überhaupt , keinerlei weitere Betheil igung an dcc innern 
Verwal tung der Gemeinde-Angelegenheiten mehr einzuräumen sein w i r d ; 
sodann, daß derselbe bei seiner vollen gegenwärtigen Competenz in Pol izei-
Sachen , mit einziger Ausnahme der polizeilichen S t r a f c o m p e t e n z , wird 
erhalten werden müssen. Diese St rafcompetenz — a l s letztes Ueberbleibsel 
patr imonialer Gerichtsbarkeit — kann, insoweit ste innerhalb der Gemeinde 
zur Ausübung gelangte, ohne Uebelstand aus die Gemeindepolizei übertragen 
werden; dagegen ist die Competenz der letzteren selbstverständlich n i c h t auf 
den außerhalb des Gemeindebezirks stehenden G u t s h o s und aus die daselbst 
ansäffigen und wohnhasten Personen auszudehnen, wo eine St rafcompetenz 
immer nur dem Ortsgerichte (Kirchspiels- und Hauptmannsgerichte) wird 
zugestanden werden können. 

7 . F r e i z ü g i g k e i t u n d H e i m a t h s r e c h t . Auch die bevorstehende 
E i n f ü h r u n g einer aus d a s P r i u c i p der Gewerbsreiheit gegründeten allge-
meinen Gewerbe -Ordnung kann zu einer theilweisen Aenderung der G r u n d -
lagen der Landgemeinde-Verfassung f ü h r e n , indem ste eine weitere A u s -
dehnung des Grundsatzes der Freizügigkeit und des freien Rechtes der 
Ansässtgmachung nothwendig und um so a u s f ü h r b a r e r machen w i r d , a l s 
e i n Hanpth indern iß derselben — die vorläufige Sicherstellung der Abgaben, 
sür welche die Gemeinde mit ihrem Personalbestande dem S t a a t e gegenüber 
verantwortet , — in Folge des AusHörens der Capi ta t ion fortfallen muß. 
Diese Erwei terung des Freizügigkeits-Rechtes und des Rechts der Ansäs-
stgmachung ist aber schwer erreichbar, so lange die Gemeinde immer zu-
gleich der gesetzliche Armenversorgungs-Verband ist; fie wird dagegen wol 
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effectuirt werden können, sobald man dem politischen Gemeindeverband und 
dem lediglich durch G e b u r t , Ansässigkeit und formelle Ausuahme begrüudeteu 
Armen-Verso rgungs - (Heimath-) Verband gesonderte Existenz und T ä t i g -
keit gesetzlich zuweist. D e n n nur dadurch läßt stch d a s z w e i t e Hanp th inde r -
niß freier Ansässigmachung — die vorherige Abfindung mit der früheren 
Gemeinde hinsichtlich des Unterha l t s der zurückbleibenden Angehörigen und 
des Auszöglings selbst im Fal l der Ve ra rmung beseitigen: diese Verpflich-
tung könnte nämlich auf der früheren Gemeinde, der Heimathgemeinde, ruhen 
bleiben, während diejenige G e m e i n d e , in welcher der Auszögling sich an -
sässig gemacht h a t , nach einer gewissen längeren Aufen tha l t sdaue r , zur 
H e i m a t h g e m e i n d e würde und die Pflicht der Armenversorgung übernähme. 
Vielleicht dürste es sich indessen bei der erheblichen Ausdehnung der P r o -
vinzen und den noch obwaltenden Verkehrsschwierigkeiten empsedlen, die 
Bedingung längerer Aufenthal tsdauer vorläufig nur bei der Ansässigmachung 
mit Gebäuden und uubedeuteudeu Lcmdparcellen zu a d o p t i r e n , bei der 
Erwerbung von Grundstücken mit selbständigem Landwirthschastsbetriebe 
aber , da diese an fich schon eine gute G e w ä h r der D a u e r und des W o h l -
standes bieten, die gegenwärtig sür Liv- und Est land bestehende Vorschrift 
beizubehalten und auch aus Kur land auszudehnen, wonach eine solche An-
sässigmachung die Mitgliedschaft auch des Heimathverbandes sosort und 
unmit telbar herbeiführen würde (Vgl . Estl . B . - V . 3 0 7 , Livl. B . - V . 2 6 9 ) . 

N a c h t r ä g . 
D e r o b l i g a t o r i s c h e Ein t r i t t der Gu t she r ren in die Landgemeinden, 

dem man unlängst in dieser Zeitschrist d a s W o r t geredet , ist hauptsächlich 
a u s folgenden G r ü n d e n zu mißbi l l igen: 

1) D e n Gut she r ren kann vot läuf ig uur der bisherige E inf luß auf die 
ökonomischen Interessen der Gemeinden d . h. aus die Verwal tung des Ge-
meindevermögens genommen werden , w a s auch, wie authentisch verlautet , 
allein von der Regierung ver langt wird , nicht aber ihre Polizeigewalt über 
d a s ganze den Gemeindebezirk mit einschließende Gutsgebie t (die G u t s -
polizei), die ihnen bleiben soll , vorbehältlich gestatteter Ausnahmen des 
Ueberganges derselben aus d a s Gemeindegericht. S o lange aber die 
Gutspolizei grundsätzlich besteht und die Gut she r ren obrigkeitliche Rechte 
und Pflichten über die Gemeinden auszuüben haben , muß ein unna tür l i -
ches und in sich widerspruchvolles Verhä l tn iß d a r a u s hervorgehen, wenn 
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derjeuige, der eine der Gemeinde vorgesetzte Autor i tä t repräsentirt , zugleich 
Mitglied derselben sein sollte. 

2) J e d e Mitgliedschaft setzt verhäl tnißmäßige Betheil igung an den 
Lasten des Körpe r s vo raus , dessen Mitgl ied man ist. N u n aber fehlt es 
znr Zeit an einem Maßs tabe der Thei lnahme der G ü t e r (des HosslandeS) 
an den Gemeindeleistungen, da weder die Hakenberechnung noch die Revi-
sionslisten hierzu sich eignen, indem erstere aus d a s Hoss land nicht appl i -
cirt ist , letztere aber gerade die verpflichteten Gutshe r ren nicht enthalten. 
Freilich ist man in Livland behufs Ausdehnung des Hakenanschlages aus 
d a s Hofs land iu Bera thuug getreten, aber es dürste stch diese Arbeit a l s 
eine sehr langwierige und zeitraubende Heransstellen, und dann ist sie ouf 
die beiden anderen Provinzen und auf sämmtliche Domainen überhaupt 
nicht anwendbar . Allein selbst angenommen, es gelänge — etwa durch 
Ertragsschätzung aller Höfe und Bauergesinde nach dem bisherigen W i r t h -
fchaftsbetriebe — einen leidlich gerechten Verthei lungsmaßstab der Gemeinde-
lasten*) herzustellen, so wären damit doch nur neue Schwierigkeiten ge-
schaffen. D e n n bei allen Gemeindeausgaben , bei welchen der G u t s h e r r 
sonst gar kein Interesse hat , befände er sich — wenn nach der S t i m m e n -
zahl der Mitgl ieder gerechnet werde« soll — immer im entschiedensten 
Nachtheil und umgekehrt ganz ebenso die Gemeinde, wenn etwa die S t i m -
men nach M a ß g a b e des durch dieselben repräsentirten Grundbesitzes und 
seines E r t r a g e s in Betracht kommen sollen. 

3) D i e Interessen der Gemeinden und der G ü t e r konnten a l s ver-
wandt , j a a l s identisch gelten zur Zeit der alten O r d n u n g , wo d a s G u t 
a l s ein a u s Hosesland und Gesinden bestehendes w i r t h s c h a s t l i c h u n -
t r e n n b a r e s Ganzes gedacht w u r d e , die letzteren nur die Bedingungen 
der Arbeitskrast des ersteren repräsentirten, in diesem also der Schwerpunkt , 
die wirthschastliche Einheit lag. D ieß Verhä l tn iß ist im Verschwinden be-
griffen und wird in wenigen J a h r e n gar nicht mehr existiren. E s wird 
sich also zum Thei l jetzt schon, in Zukunft aber immer mehr eine Verschie-
denheit , ein Auseinandergehen der Interessen der wirthschastlich ganz ge-
trennten Höfe und Gesinde geltend machen, und dies würde zur Folge 

*) Damit soll nur die Confinirung der bisherigen Gemeindelasten auf den Gemeinde-
bezirk empfohlen, keineswegs aber die Arten, das Maß und der Ableistungsmodus der 
gegenwärtigen Gemeindelasten gutgeheißen, noch auch der bisherigen Schatzfreiheit der Höfe 
das Wort geredet, noch endlich das Zweckmäßige einzelner freier Vereinbarungen verkannt 
werden. 
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haben , daß nach etwaiger Einverleibung der G ü t e r in die Landgemein-
den bei Bera thuugeu und Beschlüssen in Gemeindesacheu die Repräsentan-
ten der ersteren sehr oft a l s P a r t e i da ran gar nicht Thei l nehmen könn-
ten. E s ist eben daher auch sehr zweifelhast, ob die Einverleibung auch 
deu Wünschen der Landgemeinden entspricht, vielmehr zu vermuthen, d a ß 
sie in den meisten Fällen eine nu r ausgedrungene sein würde. 

4) D e n G u t s h e r r e u verbleibt endlich auch künstig ihr Ausstchts- u n d 
Schutzrecht über Kirche und Schu l e . Ebenso (wo es besteht) d a s P a t r o , 
uatrecht. Beide Rechte geben dem G u t s h e r r n eine in Betreff wichtiger 
Gemeindeinteressen derar t übergeordnete S t e l l u n g , daß dadurch sür den 
einen (kleineren) Thei l der Gemeindeglieder ein höheres und sür den an-
deren (größeren) ein b e d e u t e n d niedrigeres socialpolitisches Rechtsniveau 
und sür beide in Folge dessen eine bedenkliche Gesäh rduug unbefangener 
Wi l lensäußerung eintreten müßte . 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg. Bd. XII, Hst. 1. 4 
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« ^ i e W a h l des rubricirten Themars sür die Baltische Monatsschrift mag 
auf den ersten Blick unpassend erscheinen und verlangt daher eine kurze 
Rechtfertigung. Unbestreitbar gehört die Ausbi ldung des Eommnnalwesens 
in S t a d t und Land zu den wichtigen Aufgaben , deren Lösung die begon-
nene Entwicklung und Neugestaltung der innern Verhältnisse in den bal-
tischen Ländern R u ß l a n d s forder t . S o wenig nun diese Lösung realistrt 
werden könnte durch Adoption des englischen Selsgovernment , dessen Ver -
stäudniß u n s in so ausgezeichneter Weise von G n e i s t ermöglicht ist, eben 
so wenig läßt stch d a s schweizerische Gemeindewesen nach Liv- Est- uud 
Kur land übe r t r agen , denn wie das englische Selsgovernment so ist auch 
d a s schweizerische Gemeindewesen a u s der Hand der Geschichte hervorge-
gangen und die fertigen Ins t i tu t ionen lassen stch nicht herübernehmen ohne 
Voraussetzungen, aber, wenn ich nicht irre, hat d a s schweizerische Commu-
nalwesen viel Beachtenswerthes und es finden sich in demselben auch nicht 
wenige Einrichtungen, die fich mit Modifikationen überall bewähren können. 
Belehrend ist auch besonders die Betrachtung desselben, wenn man dazu 
d a s freie S t a a t s b ü r g e r t h u m und die staatsbürgerliche Gleichheit der F r a n -
zosen a l s Gegensatz in den Vergleich zieht. I n Frankreich besteht die 
örtliche Selbs tverwal tung nicht a u s Rechtskörpern, sondern a n s S t a a t s -
ans ta l ten; jede Selbständigkeit des T h ü l e s ist der Einheit zum Opser ge-
bracht, jeder Theil ist ein mechanisches Gl ied . E s lohnt sich hierüber in 
dem trefflichen Werke von L. S t e i n „die Verwal tungs lehre" (Erster Thei l . 
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1865) nachzulesen; ich will nur andeuten, wie der französische Bürger auf 
den ersten Blick vom Schweizerbürger in einem wesentlichen Stücke sich 
unterscheidet, weil Frankreich keine Gemeinden in dem Sinne hat, der für 
den Schweizer eine Bedingung seines socialen Lebens ist. Pikant ist die 

Aeußeruug eines geistreichen Schweizers: „Allerdings kann der Franzose 
sagen, er sei überall zu Hause, allein nur deßhalb, weil er mit ebenso viel 
Wahrheit sagen kann, er sei nirgends zu Hause." Der Schweizer kann 
nicht Staatsbürger sein ohne das Bürgerrecht einer bestimmten Gemeinde 

zu haben, diese ist seine Heimathsgemeinde, sein „Heim", daher ist er nicht 
überall in der Schweiz daheim. Diese Reductiou schmälert aber sein 

staatsbürgerliches Bewußtsein und sein warmes Interesse für das Ganze, 
von dem seine Gemeinde ein integnrender Theil ist, durchaus nicht. Der 

Franzose, wie er überall auf französischem Boden ohne Heimathschein stch 
niederlassen kann, fühlt stch überall als französischer Bürger und mehr 

begehrt er nicht nach dieser Seite; ihm muß das schweizerische Gemeinde-
bürgerthum als eine lästige Beschränkung der individuellen Freiheit erschei-
nen, die er — vollauf genießen kann. 

An die ursprüngliche natürliche Grundlage des S t aa t s , die Familie, 

hat sich in allmähliger Ausbildung die Gemeinde gesetzt und läßt sich als 
die Brücke von der Familie zum Staat bezeichnen. Das Verhältniß von 

Familie, Gemeinde und Staat ist aber durchaus nicht so aufzufassen, als 
ob vor der zur höchsten Entwicklung gelangten Staatsidee die Familie und 
die Gemeinde, nachdem sie in der Entwicklung Factoren gewesen, sür Er-

reichung des StaatszweckeS überflüssig geworden seien, sondern ihre Gel-

tung zeigt sich gerade am meisten, wo der Staat recht gesund ist. Da 
bilden die Familie, die Gemeinden und der Staat die drei Hauptsormen 
des gesellschaftlichen Lebens und bedingen fich gegenseitig in der Weise, 
daß das Gedeihen , der einen aus das Gedeihen der beiden andern einen 
unmittelbaren Einfluß ausübt. Weun das Familienleben seinen sittlichen 
Halt verloren hat, so wird die echte ausopfernde Bürgertugend fehlen, und 
wo die Gemeinden verkrüppelt sind, da ist die Aufgabe der StaatSregie-
ruug sehr erschwert. Die Gemeinden sollen im Gesammtorganismus des 
Staats die Kreise sein, denen ein großer Theil der Aufgaben zufällt, 
welche der Staat zu lösen hat. S o ist es in der Schweiz, deren StaatS-
leben im Allgemeinen ich hier weder lobpreisen noch einer Kritik unter-
werfen will. Es hat seine Licht- und Schattenseiten und bei der Durch-
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sichtigkeit der Verhältnisse sind beide Seiten leicht zu erkennen; das Ge-
meindewesen wird aber die Aufmerksamkeit des Beobachters besonders sesseln, 

denn die Gemeinden sind schon staatliche Mikrokosmen, und, wie ich bei 
einer andern Gelegenheit bemerkt habe, würde auch einmal die Regierung 

eines Cautons abhanden kommen, der Staat würde deßhalb nicht zusammen-
brechen, sondern in den Gemeinden seine Bewahrung haben. 

Die Gemeinden sind nicht ursprünglich wie die Familie, sondern ge-
worden und ihr Werden muß man sich klar machen, um das Gemeinde-

wesen in der Schweiz zu verstehen. 
I n ihren Ansängen wie in den Stadien der Entwicklung unterscheiden 

fich die Burgergemeinden und Landgemeinden. Was die „Burger" betrifft, 

so galt sür sie ursprünglich gar nicht der Satz „Ruhe ist des Bürgers 
erste Pflicht", sondern ihre Aufgabe war vornehmlich eine militärische. Sie 
sind die Angehörigen einer Burg, mit deren Bewachung betraut. Als an 

die Burgen Ortschaften sich anlehnten und mit denselben durch Mauern 
verbunden wurden, erhielten sie Privilegien, besonders das Marktrecht, und 

dadurch bildete sich der Charakter der Stadt heraus. Bürger bezeichnete 
nun die Mitglieder eines städtischen Gemeinwesens, diejenigen, welche an 

der städtischen Schutzgemeinschaft Theil hatten. Wegen dieses äußerlich 
durch die Mauern erkennbaren, aber durchaus nicht darin allein bestehenden 
Schutzes übten die Städte eine große Anziehungskraft aus. Die Be-
wohner des den Bedrückungen durch den feudalistischen Adel ausgesetzten 
flache« Landes drängten zu den Städten hin und "es lag auch im Interesse 
einer Bürgerschaft sich zu vergrößern, daher die Leichtigkeit, mit welcher 
das Bürgerrecht erworben wnrde. I n dieser Beziehung wird die Verglei-
chuug alter und neuer Zeit sür die Schweiz hockst merkwürdig. Die Städte 
reichten vielen Unfreien den Oelzweig der Freiheit. Wenn ein Höriger 
Jahr und Tag unangesprochen von einem nachfolgenden Herrn in einer 
Stadt gesessen hatte, so war seine Freiheit gesichert und darauf bezieht 
fich das deutsche Rechtssprichwort „die Lust macht frei". Zur Freiheit dann 
das Bürgerrecht zu erwerben, dazu bedurste es in manchen Städten nicht 
mehr oder kaum mehr als der Willenserklärung die Pflichten des Bürgers 
erfüllen zu wollen; Steuern und Wachen waren die Leistungen, zu denen 
er fich verpflichtete. Daß er am Tage der Einschreibung ins Bürgerregi-
ster der Bürgerschaft einen Trunk spenden mußte, war nur eine Form 
deutscher Gemüthlichkeit, als wesentlich galt aber in manchen Städten der 
Besitz oder Erwerb eines Hauses. Das Haus hastete sür die Treue des 
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Bürgers und damit hängt die merkwürdige Strafe des Niederreißens der 

Häuser von Verbrechern zusammen. I n der Vernichtung des Hauses lag 

die Vernichtung der bürgerlichen Existenz und damit trat die Friedlosigkeit 

ein. Wir wissen von Lnzern, daß dieses häusig vorkam, aber auch, daß 

die Häufigkeit der Fälle, da dies die Stadt verunstaltete, zur Abschaffung 
der alten Sitte führte und daß sortan ein solches Bürgerhaus, wie über-

haupt Hab uud, Gut des Verbrechers, dem Gericht der Stadt verfiel, 

welches darüber nach Gutdünken verfügen durste. Da , wo der Besitz des 

Hauses Bedingung des Bürgerrechts war, vererbte sich dieses nicht ohne 

Weiteres aus den Sohn eines Bürgers, aber nicht allein ivaren Bauplätze 

gegen einen ewigen geringe» Zins leicht zu haben und der Bau eines höl-

zernen Hauses, wie es in alter Zeit sehr gewöhnlich war, leicht zu beschaffen, 

sondern Bürgersöhne genossen auch wohl Vorzüge für den Eintritt ins 

Bürgerrecht. Wollte iu Freiburg im Uechtlande ein Fremder Bürger wer-

den, so hatte er einen ansehnlichen Trunk zu spenden, dem Schultheißen 

einen Kops Wein (4 Maß oder 8 Flaschen), den 24 Rathsherre» nach 
deren Belieben; ein Bürgersohn war frei von dieser Leistung. Hie und 

da verschaffte schon die Verheirathuug mit einer Bürgertochter oder doch 
mit der einzigen Tochter eines Bürgers das Bürgerrecht. I n Neuenburg 

war es Sitte, daß derjenige, welcher eine im Besitz eines Hauses befind-

liche Bürgertochter heirathete, das Bürgerrecht und den Namen der Frau 

erhielt. Man nannte dies aller ä Asnärs. Aus einer Züricher Raths-

verordnung vom Jahre 1378 sehen wir, daß es damals ungemein leicht 

war dort in die Bürgerschaft zu kommen: wer fünf Jahr in der Stadt 

gewohnt, Steuern und Wachen geleistet hatte, brauchte uur zu schwören, 

die Gesetze der Stadt halten und dem Bürgermeister und Rath gehorsam 

sein zu wollen. Es war also ganz ähnlich wie in Nordamerika, wo jeder 

der dort eine gewisse Zeit lang gewohnt hat, durch die feierliche Erklärung 

ans seinem bisherigen Staatsverbande auszutreten und amerikanischer 

Bürger werden zu wollen, schon Bürger wird. 

I m langen Kampfe mit den in ihren Burgen und Schlössern hausen-

den Dynasten erstarkten die Städte; Handel und Gewerbfleiß hatten hier 

ihren Boden und führten im sichern Zuge wenigstens in den größeren 
Städten zum Reichtbum und einer glänzenden Entfaltung des städtischen 
Lebenswährend es mit dem Adel in der Schweiz immer mehr bergab 

ging. Ein ausgezeichneter aristokratischer Rechtshistoriker hat das „allge-
meine Unglück, welches gegen Ende des Mittelalters den Adel in der 
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Schweiz traf" in der Bedeutung für die Entwicklung des Gemeindewesens 

richtig betont, aber dieses Unglück ist nicht bloß in den verlornen Schlössern 
zu sehen, sondern eben so sehr in anderen Ereignissen von großen Folgen. 
Kurz vor der Schlacht bei Morgarten zerstörte die Königin Agnes aus 
ihrem Rachezuge gegen den Adel eine Anzahl Burgen im Aargau und 

1356 wurden durch ein großes Erdbeben wohl 80 Festen der Juragegend 
von den Spitzen der Berge und Hügel herabgeworsen als wären es Karten-

häuser. Auch das schon damals blühende Basel wurde durch dieses „Erd-
bidem" dem Untergang nahe gebracht, aber es blühte rasch wieder aus, 
während die meisten Dynasten nicht daran denken konnten ihre zerstörten 
Burgen wieder auszubauen und Basel auf diese Weise in dem allgemeinen 
Unglück den großen Vortheil genoß, eine Menge der lästigsten Nachbarn 

losgeworden zu sein. Das in diesem speciellen Falle deutlich hervortre-

tende Verhältniß war ein allgemeines: das stolze Bürgerthum hob sich, 
indem der Adel sank. Städte wie Bern kamen durch Eroberung und durch 
Kauf in den Besitz mancher Herrschasten und hatten ein bedeutendes Land-
gebiet; die kirchliche Reformation führte dem Staate viele Klostergüter zu. 
Die äußere Machtentfaltung übte einen unmittelbaren Einfluß aus aus die 
innern Verhältnisse .der Bürgerschaft. Diese schloß sich ab und die Städte 
zeigen eine mit ungleichen Rechten classificirte Bevölkerung. Das Patriziat 
derselben trat in vielen Fällen mit demselben Uebermuth aus, den man 
dem Adel vorgeworfen hatte, und war zur Unterdrückung des beherrschten 

Landes nicht weniger geneigt. Das zeigt sich deutlich in der Geschichte 
Berns. Immer schwerer wurde es sür einen Fremden in den Kreis der be-
vorzugten Bürgerschaft einzudringen, denn nicht nur hing die Bewilligung 
der Aufnahme von dieser ab, sondern, da das Bürgerrecht eine Quelle von 
Vortheilen war, wurden die Bedingungen sür den Eintritt immer höher 

gespannt und so finden wir denn auch in der Gegenwart, daß die Erwer-
bung des Bürgerrechts in den Städten der Schweiz keine leichte Sache 
ist, daß namentlich eine Einkausssumme gefordert wird, deren Größe fich 
richtet nach dem Bürgergut und den Vortheilen, die das Bürgerrecht ge-
währt. Gens hat hierin eine Ausnahmsstellung, indem die Zulassung zum 
Bürgerverband gar nicht erschwert ist; dagegen in Zürich, wo die Einkaufs-
summe im 16. Jahrhundert nur drei rheinische Gulden betrug und wer 
der Stadt Dienste geleistet hatte, namentlich mit dem Banner der Stadt 
ausgezogen war, nichts zu zahlen hatte, beträgt jetzt die Einkausssumme 

circa 2000 Franken; in dem reichen Wiuterthur bisher 2650 Franken. 
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Ganz anders ging die Entwicklung der Landgemeinden vor sich und 

während die Geschichte der schweizerischen Städte viele Züge zeigt, die wir 
auch in der Geschichte der Städte Deutschlands finden, ist die Entwick-
lungsgeschichte der Landgemeinden eine eigenthümliche und verdient daher 
eine besondere Beachtung. 

I n dem gemeinsamen landwirthschastlichen Interesse sehen wir den 
Keim der Landgemeinden; ihr Anfang ist ein rein privatrechtlicher. Wald 

und Weideland, das der gemeinen Nutzung offen steht, die Allmend, ver-

eint die Nachbarn, aber es beschränkt sich der genossenschaftliche Verband 
darauf nicht, sondern auch aus die im Privateigenthum stehenden Ländereien 
hat die Gesammtheit einen gewissen Anspruch. Der Anbau des Bodens 
geschieht nach gemeinsamer Regel mit Geltuug der von den Römern her-

übergenommenen Dreiselderwirthschast. Das Ackerland des Dorfes ist in 
drei Complexe (srawrse, Zelgen) eingetheilt. Ein Jahr trägt jede Zelg 

Winterfrucht, das zweite Jahr Sommersrucht, das dritte Jahr liegt sie 
brach. Dabei ist zwar das Privateigenthum gewahrt, aber nicht nur fiud 
die Brachzelgen dem Weiderecht der ganzen Gemeinde unterworfen, sondern 
nach der Ernte auch die Kornfelder und selbst das Wiesland, wenn im 
Sommer die eigentliche Heuerute ein oder zweimal beschafft ist. so daß nur 
das Grummet übrig bleibt. Auf diese Weise gehen die Plivatländereien 

zeitweilig in Allmend über. Nuu bestand zwar der wichtige Unterschied 

der freien und unfreien Dörfer, aber die Landwirthschaft war in beiden 
nicht eben verschieden, auch die unfreien Dörfer hatten Gemeinland wie 
gemeine Waldung und Zelgeneinrichtnng mit den genannten Ausläufern 

zum gemeinen Wohl. Der Unterschied war aber sonst sehr bedeutend. 
Die ganze Gemarkung eines unfreien Dorfes war Eigenthum eines Herrn, 
dessen Hos sein ausgesondertes Land (Salland, terra Saüoa) hatte, welches 
durch herrschaftliche Beamte und Knechte verwaltet und bearbeitet wurde. 
Den in der Nachbarschaft des Hofes augesiedelten Eigenleuten waren 
Bauerngüter von regelmäßiger Größe zum Anbau und zur Nutzung gegen 

Zins und Dienst angewiesen. I h r Recht an diesen Gütern wurde allmählig 

zu einem Erblehen, zumal in den geistlichen Herrschasten. Das „Hosrecht", 
wie wir es in zahllosen Weisthümern ausgezeichnet finden, normirte das 
Verhältniß der Herrschast und der Unterthanen, in welchem natürlich die 
Rechte vorzugsweise aus jener, die Pflichten au^ dieser Seite liegen. Die 
Abgaben uud Leistungen der Bauern find mannigfach, aber nicht minder 

ist der Schutz betont, welchen die herrschaftlichen Beamten ihren Unterge-



S6 Das Gemeindewesen der Schweiz. 

denen sollen angedeihen lassen. Die Gemeinsamkeit der Pflichten einer 
Bauerschast, die Znsammengehörigkeit unter denselben Zwing und Bann, 
find noch weit entfernt von corporativer Selbständigkeit, aber diese ent-

wickelte sich von kleinen Ansängen aus. I m 14. und 15. Jahrhundert 
haben die Dorsschasten zur Besorgung ihrer localen Angelegenheiten selbst-
gewählte Vorsteher; in den von der Herrschast geleiteten Gerichten sind die 
Insassen des Dorfes die Urtheiler; der wichtigste Anfang corporativer 
Selbständigkeit liegt aber in dem sehr debnbaren Einungsrecht, das sich 

zunächst auf die landwirthschastlicheu Interessen bezog. Die „Gebursame" 
hat das Recht Einungen zu setzen über die Zeit der Ernte uud des Hauens, 
über den Umfang der Weidenutzung und deK Holzgebrauchs, über die 
Umzäunungen und Steg und Weg, und dabei tritt das Princip hervor, 

daß gelten solle, was die Mehrheit beschließe. Nichtbesolgung solcher Ei-
nungen stellt die Gemeinde selbst unter Bußen, von denen schon regelmäßig 
zwei Drittheile an die Gemeinde, ein Drittheil an den Herrn fällt. Das 
Recht bei Bnße zn gebieten wird zwar noch abgeleitet von dem Zwing 
und Bann des Herrn, und Einungen, die das Recht des Herrn kränken, 
haben keine Gültigkeit, aber die Eoncnrrenz der Herrschast bei dem Eiuungs-
rechte wird immer geringer. Die von den Genossen in der Regel selbst 
gewählten Vorsteher der Gemeinden müssen dem Herrn geloben, seinen 
und der Gemeinde Nutzen zu fördern und Schaden zn wenden. Bezeichnet 
sind sie als Geschworene, Dorsmeier :c. und sehr gewöhnlich, wie auch in 
andern deutschen Ländern, namentlich in Oesterreich und Baiern, ist ihre 
Zahl vier. I n diesen Vierern ist der Ansang des jetzigen Gemeinderaths 
zu sehen. Ihre erste Aufgabe ist über die Vollziehung der Einungen der 
Gemeinde zu sorgeu, sie treten aber auch selbständig auf, indem sie Strei-
tigkeiten über Steg und Weg, Grenzen und Wasserlaus als Schiedsmänner 
abmachen, so daß die Gerichte mit solchen Sachen, deren Beurtheilung 
von einer genauen Local- und Sachkenntniß abhängig ist, nicht behelligt 
werden. Neben diesen Gemeindeämtern hat eine Dorfschaft überall Beamte, 
ungeordneter Art zwar, aber dennoch sehr wichtig sür die Gemeinde wie 
sür die Herrschast, den Förster, den Bannwart und den Hirten. Sie wurden 

ursprünglich von der Herrschast eingesetzt, aber allmählig zeigt sich auch 
darin der Fortschritt zur Selbständigkeit der Gemeinden, daß diese Leute 
von der Bauerschaft gewählt uvd nur noch formell von dem Herrn oder 
dessen Stellvertreter mit dem Amte betraut werden. 

Zu der Zeit, die man gewöhnlich als das Ende des Mittelalters 
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nimmt, im 16. Jahrhundert, finden wir Landgemeinden mit corporativer 

Selbständigkeit über die ganze damalige Schweiz verbreitet. Ein großer 

Jrrthum aber wäre es zu glauben, als hätten die Freiheitskämpfe und 

glücklichen Siege der Eidgenossen mit Erwerbung der politischen Freiheit 

nach außen hin auch die herrschaftlichen Verhältnisse im Innern radical 

beseitigt. Die schweizerischen „Landlüte" haben althergebrachte und wohl-

erworbene Rechte immer anerkannt und fie haben sich nicht bloß in ihren 

Heldenschlachten ausgezeichnet, sondern auch durch ihren Gerechtigkeitssinn. 

Es ist ein sehr wahrer Satz, wenn Johannes von Müller saLt: „die 

rhätischen wie die schweizerischen Bünde haben keinen Menschen im Besttz 

auch der sonderbarsten Befugnisse gestört." Schon die älteste Bundesurkuude 

vou 1291 verkündet: „Wer eiueu Herrn hat, gehorche ihm pflichtgemäß" 

und wahrhaft rührend ist, mit welcher Anstrengung und Aufopferung ein-

zelne Gemeinden die Fesseln der Hörigkeit zu lösen uud fich aus dem lehns-

rechtlichen Verbände zu befreien wußten. Das kleine Gersau am Fuße 

des Rigi hatte wacker zu den Waldstätten gestanden und in der Schlacht 

von Sempach die Bluttaufe empfangen. Als aber die Gersauer sogar mit 

einem erbeuteten Banner von Hoheuzolleru wieder in ihre stille Heimath 

eingezogen waren, blieben fie doch den Edlen von Moos pflichtig. Wie 

sie fich von dieser privaten Abhängigkeit ledigten, meldet ein Geschichtschreiber 

Gersau's: „Nachdem fie zehn Jahre gespart und fich durch Abbruch von 
ihrem Munde und strengeres Arbeiten jeder ein Stück Geldes erhauset 

hatte, so legten sie es brüderlich zusammen und kauften im Jahre 1390 

von den Edlen Peter, Johann und Agnefe von Moos, deren Vater Schult-

heiß von Luzeru gewesen und bei Sempach den Heldentod für's Vaterland 

gestorben war, die hohen und niedern Gerichte, Zwing und Bann, Grund-

zinse und Zehnten um die Summe von 690 Pfund Pfenuinge, welche, das 

Pfund a 6 Gulden, 3460 rheinische Gulden ausmacht." Um dieselbe Zeit 

entstand im Eanton Zug aus ähnliche Weise die freie Gemeinde Hünenberg: 

wer kein Geld hatte, verkauft^ von seiner Fahrhabe, um zum Loskauf der 

Gemeinde von aller Herrschast beizusteuern, und im großen Maßstabe fin-
den wir dieselbe Erscheinung in Graubünden, dessen Bewohner, durch die 

Quälereien und Gewaltthätigkeiten der Vögte des Bischofs von Ehnr ge-

reizt, aufstanden und die Burgen zerstörten und verbrannten, aber, obwohl 

nun tatsächlich frei, traten fie doch mit dem Bischöfe in Unterhandlung 

und kauften ihm alle seine Rechte mit schwerem Gelde ab. Diese Fälle 

aus der Geschichte der alten Schweiz find weit weniger bekannt als die 
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großen Freiheitsschlachten, verdienen aber im hohen Grade Beachtung, 

auch in unserer Zeit, wo der Gerechtigkeitssinn nicht immer mit dem Frei-

heitsflnu gleichen Schritt hält. 

I n der weiteren Entwickelung der schweizerischen Landgemeinden zei-

gen eine bedeutende Verschiedenheit die Gebirgscantone und die ebenen 

Länder mit größeren Städten. Dort ist der Fortschritt ruhig und sicher, 

die Landgemeinden sind lebendige Glieder des einfachen Staatsorganis-

mns, während die Städtecantone ein ganz anderes Bild zeigen. Die 

Städte sind an die Stelle des weltlichen und geistlichen Adels getreten 

und baben damit das Streben überkomme», die Landschaft umher zu be-

herrschen, denn „Herrschen ist süß" und die Städte wollten die Freiheit 

wohl für sich, nur nicht für Andere. Besonders schlimm gestaltete sich das 
Verhältniß der eroberten Unterthaneuläuder, iu denen die freie Entwicke-

lung der Gemeinden gänzlich gehemmt war, aber in dieser Beziehung kann 

die gestrengen „gnädigen Herren" von Bern in ihrer Behandlung des 

Waadtlandes kein größerer Vorwurf treffen als die Urcantone Uri, Schwyz 

und Unterwalden, welche ihr Unterthanenland, das Liviner-Thal (Val Le-

ventina) durch ihre Vögte mit eiserner Strenge regieren ließen, welche der 

Strenge des sagenhaften Landvogts Geßler nicht nachstand. Diese Uebel-

stande hat die Brandung der französischen Revolution, welche die Schweiz 
so vielfach umgestaltete, weggeschwemmt, aber das Uebergewicht der Städte 

über die Landschaft dauerte bis zu den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts. 
Indem ich an die Gegenwart und somit an mein eigentliches Thema 

herantrete, muß ich mir doch historische Rückblicke, vorbehalten, wo sür die 

Darstellung und richtige Würdigung specieller Gegenstände solche noth-

wendig werden. Sehr wohl erkenne ich die Schwierigkeit einer kurzen 

Schilderung des schweizerischen Gemeindewesens, denn die Schweiz, in so 

vielfacher Hinsicht das Land der Gegensätze, zeigt auch in Betreff der Ge-
meinden große Verschiedenheiten. S o wie das Hauswesen des reichen 

Kaufherru ganz anders aussieht als das des armen Tagelöhners, der sür 

fich und seine Familie nur eine Stube zur Benutzung hat, so verhalten 
sich auch der Gemeindehaushalt der üppige« Handelsstadt oder der mit 

großem Gemeittdegut gesegueteu Dorsschaft uud des armen Bergdorfes zu 
einander wie Gold und Blei. Aber der Begriff der Gemeinde geht durch 

ihre Kleinheit nicht verloren. Eine bedeutende Schwierigkeit für eine ein-

heitliche Darstellung liegt freilich in der verschiedenen Nationalität der 

Bevölkerung der Schweiz, denn wenn auch diese Verschiedenheit stch aus-
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hebt in dem höheren Begriff des Vaterlandes und der französische Waadt-
länder ein eben so guter Eidgenosse ist als der deutsche Aargauer nnd 

nicht, weil er französisch spricht, deßhalb auch dem französischen Staate 
einverleibt werden möchte, so zeigt sich doch bei den französischen Schwei-
zern eine Einwirkung französischer Anschauung in der Art und Weise wie 
sie ihren Gemeindehaushalt ordnen: fie find empfänglicher sür staatliche 

Centralisation. Auch in den deutschen Ländern der Schweiz sind die Ge-

meinden nicht gleich organisirt, denn sie sind durch eine gewisse Oberauf-

sicht des Staates nicht von freien Bildungen zu Staatsanstalten geworden; 
die Cantone haben sich gegenüber der Bundesgewalt die Organisation der 

Gemeindeverhältnisse vorbehalten und die cantonalen Gemeindegesetze der 

Neuzeit sind auch nicht, nivellirend. Bei dieser Sachlage kann es nnr 
meine Ausgabe sein, die allgemeinen und gemeinsamen Züge des schweize-

rischen Gemeindewesens und Gemeinderechts herauszustellen, unter der Be-

rücksichtigung solcher Besonderheiten, die sür das Gesammtbild bedeutsam 

sind, und ich glaube die Lösung dieser Ausgabe am sichersten erreichen zn 
können, wenn ich meinen Standpunkt nehme aus dem Boden des Züriche-
rischen Gemeindewesens und von hieraus der Vergleichung Ranm gebe. 
Der Canton Zürich hat eijie große Anzahl blühender Gemeinden, welche 

ihre Blüthe nicht zum weuigsten ihrem guten Organismus zu dauken haben. 
Das bestehende Gemeindesetz dieses Cantons ist aus dem Jahre 1855, 
also aus der Zeit nach der Regeneration der Schweiz durch die neue 
Bundesverfassung von 1848. 

Der allgemeine Begriff der Gemeinde ist „örtliche Selbstverwaltung." 
Das gilt von allen Arten der Gemeinden, die stch in der Schweiz finden, 
den politischen Gemeinden, den Kirchengemeinden und den Schulgemeinden. 
Wenn einfach von Gemeinden die Rede ist, so denkt man freilich regel-
mäßig an die politischen Gemeinden, und ich dars mich auch im Folgenden 

zunächst an diese halten, zumal da sie sehr oft mit den Kirchgemeinden 
und Schnlgemeinden zusammenfallen, und diese Verbände dadurch in Zu-
sammenhang erhalten werden, daß das Gemeindebürgerrecht regelmäßig den 

Bürger anch zu einem Glieds der Kirch- und Schulgemeinde macht. I m 
Canton Zürich unterscheidet man noch von den politischen Gemeinden die 
Civilgemeinden oder Ortschastsgemeinden, sür ökonomische Zwecke als Theile 
der politischen Gemeinde ausgesondert. Eine politische Gemeinde kann meh-
rere Orte umfassen. I m wirklichen Staatsorganismus sind nur die poli-
tischen Gemeinden Factoren. 
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Die politischen Gemeinden sind entweder Stadt- oder Landgemeinden. 
Man hat zwar neuerdings geltend gemacht, vom Standpunkte der politi-

schen Berechtigung bestehe, öie einst so wichtige Sonderung nicht mehr, 
die Unterscheidung finde sich wie in der Verwaltung vor in einigen Städ-
ten, indem außer dem Gemeinderath ein aus seiner Mitte bestellter Ver-

waltungsrath die gewöhnlichen Verwaltungsbesuguisse habe. Allein wenn 

man auch zugeben muß, daß jene Sonderung uicht mehr die alte staats-

rechtliche Bedeutung habe, nur noch eine sactische sei, so gestaltet sich doch 
die örtliche Selbstverwaltung in den Städten vielfach anders als in den 
Landgemeinden, und wenn zwar der Name Bürger im modernen Staats-

recht nicht mehr auf die Stadtbürger beschränkt ist, so wird doch in der 
osficiellen Sprache der Länder der Kernschweiz, welche Landgemeinden — 
und in diesen die reine Demokratie — haben, nicht der Name Bürger, 
sondern „Laudlüte" gebraucht. Der präsidirende Landammann in Appen-
zell redet in der Landsgemeiude das souveräne Volk an: „Getreue liebe 

Landlüte!" und er selbst ist nicht Bürgemeister, sondern Landammann. 
Man kann das eine bloße Form nennen, aber hinter der Form steckt eine 

nicht zu verwischende alte Anschauung. 
Wer gehört zur politischen Gemeinde? Nicht alle diejenigen, 

welche in dem Gebiete der Gemeinde wohnen. Neben den Gemeindebür-

gern stehen die Niedergelassenen (Beisassen, Hintersassen) und an diese reihen 

stch noch die bloßen Ausenthalter. Die Bürger sind persönlich mit der 
Gemeinde verbunden, die Niedergelassenen nur örtlich, so lange ihr Wohn-

sitz dauert, und stehen auch während dieser Zeit in den Rechten zurück, 
haben aber auch nicht alle Pflichten der Bürger zu erfüllen. Der Nieder-
gelassene kann in eine andere Gemeinde ziehen und damit hört sein Ver-
hältniß zu der bisherigen Gemeinde, welcher er bedingt angehörte (Ein-
wohnergemeinde) aus, der Gemeindebürger trägt sein Bürgerrecht an den 

Fersen mit stch, sein persönliches Verhältniß zu seiner eigenen Gemeinde 
dauert fort, wenn er auch Niedergelassener in einer andern Gemeinde wird 

und wenn er auch außerhalb der Schweiz einen Wohnfitz wählt. Der 
Schweizer durchstreift die Welt, ist aber am wenigsten ein Weltbürger; 
wohin er auch ziehen mag in beiden Hemisphären, sein Compaß weist zu-
rück aus die Gemeinde, deren Bürger er ist, seine H.eimath im engerN 
Sinn ; Heimathgemeinde und Bürgergemeinde find identisch und in dem 
Heimathrecht besteht der Unterschied der Bürger und Niedergelassenen. 
Die Heimath ist der O r t , wohin der Schweizer unter allen Umständen 
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zurückkehren kann, mag er als Bettler mit einem weißen Stock in der 

Hand erscheinen oder als Millionär aus Kalifornien und Bombay zurück-

kehren. Is t er arm, so muß er Unterstützung finden; mit dem Heimath-
recht hängt das Armenrecht zusammen, doch geht jenes Recht nicht in die-
sem auf. Der Bürger steht derartig im Gemeindehaushalt, daß er die 

Gemeindeanstalten benutzen kann nnd Anspruch hat aus das Privatvermö-
gen der Gemeinde und die Nutzungen. Man hat dieses, auch in der Ge-
setzgebung einiger Cantone als das Hauptmoment des Gemeindebürger-

rechts hervorgehoben und es erscheint auch äußerlich so, wo eine Gemeinde 

reich ist, aber juristisch ist es nicht richtig, denn die Gemeinde ist eine 

juristische Person, bei welcher das Vermögen nur Mittel zur Erreichung 
des Zweckes ist, der Wohlfahrt der Gemeinde, die denn freilich auch den 
einzelnen Bürgern zu Gute kommt. 

Das Gemeindebürgerrecht hat in staatsrechtlicher Beziehung eine 

Bedeutung, die echtschweizerisch zu nennen ist und zu interessanten Verglei-
chnngen mit den Einrichtungen anderer Länder hinführt. Es kann nie-
mand Schweizerbürger sein, der nicht ein Cantonsbürgerrecht (Landrecht) 
hat, und niemand kann Bürger eines Eantons werden, der nicht zuvor 
ein Gemeindebürgerrecht erlangt hat. S o wie die Gemeinden älter sind 
als die Cantone und die Cantone älter als die Eidgenossenschast, so daß 
die Gemeinden als der Kern des Staates erscheinen, so ist das Gemeinde-

bürgerthum der Kern des Bürgerthums in der Schweiz. Wollte die Re-
gierung von Zürich einem an der dortigen Universität angestellten cantons-

sremden, wenn auch schweizerischen Professor das Cantonsbürgerrecht schen-
ken, so würde das nichts nützen, wenn derselbe nicht vorher Bürger einer 
Gemeinde im Canton Zürich geworden wäre, und die politischen Gemein-
den find zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet einen Cantonssremden in 

ihr Bürgerrecht auszunehmen. 
Einem Franzosen müssen die Abhängigkeit des Staatsbürgerthums 

vom Gemeindebürgerthum in der Schweiz und die die daraus fich ergeben-

den Konsequenzen sehr auffallend sein. I n Frankreich existirt kein Hei-
mathrecht im schweizerischen Sinne; der Franzose mit seinem freien Staats-
bürgerthum, wenn ich diesen Ausdruck gebrauchen darf ohne mißverstanden 

zu werden, kann fich überall in Frankreich ohne Heimathschein niederlassen, 
ist überall vollberechtigt wo er wohnt, kann fich überall in Frankreich frei 
bewegen, wenn er nicht das wachsame Auge der Polizei zu sehr aus fich 

gezogen hat. Das französische System zeichnet fich durch größere in-
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dividuelle Freiheit aus, aber der Franzose genießt auch nicht die mit dem 

schweizerischen Heimathrecht verbundenen Vortheile. 

Das Gemeindebürgerrecht wird im Canton Zürich erworben: 

1) durch Geburt. Eheliche Kinder folgen dem Vater, uneheliche der 
Mutter. Findelkinder fallen der Gemeinde zu. Vor kurzem wurde in 

RieSbach, der reichen Ausgemeinde (Vorstadt) Zürichs, in einer Hausflur 
ein ausgesetztes Knäblein gefunden. Da die Mutter nicht ermittelt wurde, 
kam das Kind an die Gemeinde und hat hier fortan Heimathrecht. Da 
nun möglicherweise die Mutter ein Schwabeumädchen ist, wie deren viele 

hier in Dienst stehen, so hat der kleine Fremdling das Bürgerrecht in einer 
viel leichteren Weise erworben, als es sonst möglich ist. 

2) durch Einkauf oder Scheukuug. Wer stch einkaufen will, hat nicht 
allein über seinen Leumund sich auszuweisen, sondern auch über den Besitz 
eines bestimmten Vermögens. Dieses Vermögen muß bestehen sür einen 
Cantons- und Schweizerbürger in wenigstens 1000 Franken, sür einen 

Nichtschweizer in wenigstens 2500 Franken. Der Nichtschweizer muß auch 
schon 6 Jahre im Canton niedergelassen sein und ist verpflichtet sich über 
die Entlassung aus seinem bisherigen Staatsverbande auszuweisen. Die 
Einkausssumme, welche in vier Theile zerfällt, nämlich sür das Armengnt, 
das Schulgut, das Kirchengut und das Gemeindegut, ist sehr verschieden, 

je nach dem nutzbaren Bestände der öffentlichen Güter und andern mit 
Bürgerrecht verbuudenen Vortheilen. Die Landrechtsgebühr, d. i. die 
Einkausssumme in das Cantonsbürgerrecht, beträgt dann noch sür Schwei-

zerbürger 250 Franken, sür Ausländer 600 Franken. Wer sich nm eine 
Gemeinde oder um den Canton Verdienste erworben hat, dem kann sowol 
die betreffende Gemeinde die Einzugsgebühr als der Regierungsrath die 
Landrechtsgebühr ganz oder theilweise erlassen. Wenn ein Familienvater 
fich das Bürgerrecht erkauft, so erwirbt er es auch sür seine Frau und 
seine minderjährigen ehelichen Kinder. I n einigen Eantonen folgen ihm 
auch die vom Hausstande nicht ausgeschiedenen uuverheiratheteu großjäh-
rigen Kinder. Die Größe der Familie vermehrt in der Regel die Ein-

kausssumme nicht. — Einem Franzosen muß dieses Einkaufen sonderbar 
vorkommen, als eine ungehörige Vermischung des Politischen uud Oekono-
mischen, wenigstens in Betreff des cantonsfremden Schweizers, aber der 
Franzose hat eben weder das Gemeindebürgerrecht noch das Landrecht im 
schweizerischen Sinn. Für ihn gilt: (Zivis Komanus sum! 



Das Gemeindewesen der Schweiz. 63 

3) durch Verehelichung mit einem Gemeindebürger erlangt eine 

Frauensperson das Bürgerrecht einer Gemeinde und auch nach Trennung 
der Ehe behält die Ehefrau ihr Bürgerrecht in der Gemeinde, in welcher 

ihr Ehemann dasselbe zur Zeit der Auflösung der Ehe hatte. Jener Er-
werb des Bürgerrechts geschieht aber auch nicht unentgeltlich, sondern es 

besteht nach dem Züricherischen Gemeindegesetz nnd alter Uebuug eine Ein-
heirathungsgebühr (auch Braut- und Bechergeld genannt) und diese beträgt 

sür eine Eantonsbürgerin, die stch mit einem Cautonsbürger aus einer 

andern Gemeinde verheirathet, und für eine Schweizerbürgerin eines an-

dern Cantons 20 Franken, für eine Landessremde 120 Franken. Man 

denkt aber jetzt daran diese Abgabe zu beseitigen. 
Der Erwerb des Bürgerrechts verschafft den männlichen Bürgern 

folgende Rechte: 
1) das Recht zum bleibenden Ausenthalt in der Gemeinde; 

2) das Recht zur Theilnahme an den Bürgerversammlungen und zur 

Ausübung der Wahlrechte nach Maßgabe der Verfassung und der Gesetze; 
3) das Recht zur Benutzung der Gemeiudeanstalten und der vorhan-

denen Gemeindegüter nach Vorschrift der Gesetze und der Gemeindeord-
nungen; 

4) das Recht aus Uuterstützuug aus dem Armeugut in Fällen von 

Dürftigkeit. 
Der neue Bürger tritt dagegen auch in alle Pflichte« ein, die der 

Gemeinde- uud Staatsverband den Bürger» an Geldbeiträgen oder Dienst-

leistungen auferlegt. Die letzteren stnd oft beschwerlicher als die ersteren, 

denn dazu gehören die Gemeindeämter, die sehr oft viel Zeit und Mühe 

in Anspruch nehmen. S o lange ein Gemeindebürger seinen Wohnsitz in 
einer andern Gemeinde aufschlägt, hat er keinen Mitgenuß an den Gemeinhe-
gütern, dagegen ist er auch von allen persönlichen Dienstleistungen in seiner 
Heimathsgemeinde befreit, die ihm vermöge des Bürgerrechts obliegenden 
Geldleistungen an seine Gemeinde fallen aber durch seinen dauernden Auf-
enthalt auswärts nicht weg; er muß auch seiner Heimathsgemeinde wenig-
stens je nach Ablauf von 10 Jahren von seinem Ausenthaltsorte Kenntniß 
geben und wenn er verheirathet ist oder war, der Gemeinde von den Ge-

burts- und Sterbesällen in seiner Familie Anzeige machen. 
Das Bürgerrecht erlischt nnr durch den Tod oder durch Verzichtlei-

stung und bei Bürgerinnen überdies durch Verehelichung mit Bürgern 
einer andern Gemeinde oder eines andern Staats. Kein Bürger darf des 
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Bürgerrechts verlustig erklärt werden. I n früherer Zeit war es anders, 
indem die Cantonsbehörden das Bürgerrecht entziehen konnten. 

Die schon oben berührte Stellung der Niedergelassenen gegenüber 
oder neben den Gemeindebürgern verdient um so mehr Berücksichtigung, 

da das betreffende Verhältniß in Fluß gerathen ist und ohne Zweifel in 
nächster Zeit eine rasch sich entwickelnde neue Phase seiner Geschichte haben 
wird. Das exklusive Bürgerthum kann sich uicht behaupten und es nützt 
in unserer raschen und hastenden Zeit nicht beim Alten bleiben zu wol le« ; 
die Konservativen können erworbene Rechte nur so weit sich erhalten, als 
sie der Gerechtigkeit huldigen wollen und sür sich wie für Andere aner-

kennen, daß Rechte und Pflichten sich die Waage halten müssen. Aller-
dings hat sich die Lage der Niedergelassenen in den schweizerischen Gemein-
den bedeutend gebessert, der Niedergelasseue ist «icht mehr ein „hintersässig 
arm Mann", aber zu seinem Recht ist er nicht gekommen. Staunen muß 
man freilich, wenn man liest, wie es hie und da in alter Zeit war. Aus 

Schaffhausen berichtet ein neuerer Schriftsteller über die Beisassen: „Sie 
konnten keinen Grundbesitz erwerben und waren sogar in der Ausübung 
eines Handwerks beschränkt. Sie waren meistens Tagelöhner und Reb-
leute, die Frauen Wäscherinnen. Sie wurden aus einem besondern Gottes-
acker und ohne Trauermustk beerdigt; bei Leichenbegängnissen bildeten sie 
den Schluß und gingen drei Mann hoch, die Bürger hingegen paarweise. 

I n der Kirche hatten sie besondere Plätze und dursten sich bei Strafe nicht 
unter die Bürger mischen. Ihre Kinder wurden zu einer besonder« Stunde 
getauft; es war ihnen eine eigene Tracht angewiesen; sie wohnten in engen 
Gassen beisammen. Nach 178) war ihnen verboten Hunde zu halten. 
I m Concurse gingen sie den andern Gläubigern nach. Der Ankauf von 
Wein war denen, die nicht wenigstens 10 Gulden Schirmgeld bezahlten, 
untersagt. Die höher Besteuerten dursten solchen gegen Bezahlung des 
doppelten Ungelts für ihren Hausgebrauch verschaffen." Man sieht aus 
dieser Schilderung, daß es in früherer Zeit noch andere Paria's gab als 
die Juden. 

Der Niedergelassene in einer Gemeinde ist entweder Bürger einer 
andern Gemeinde desselben Cantons oder eines andern Cantons oder er 

ist nicht Schweizerbürger, sondern Ausländer. Diese Verschiedenheiten üben 
einen bedeutenden Einfluß aus auf das Recht zur Niederlassung und die 
dazu verlangten Requisite wie auch die Rechte, welche der Niedergelasseue 

erlangt. Ich will aus das Detail, welches sich hier ergiebt, nicht eingehen, 
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sondern, was die Niederlassnngssähigkeit anlangt, nur bemerken, daß die 

Bundesverfassung den Schweizern die freie Niederlassung im ganzen Um-
fange der Eidgenossenschast garantirt hat unter Bedingungen, die leicht 
erfüllt werden können; Ausländer» ist die Sache nicht so leicht gemacht, 
aber es existiren mit mehreren fremden Staaten maßgebende Verträge. 

Die Bundesverfassung Art. 41 hatte es nur mit Schweizerbürgern zu 

thuu, wenn sie bestimmt: „der Niedergelassene genießt alle Rechte der 
Bürger des Cantons, in welchem er sich niedergelassen hat, mit Ausuahme 
des Stimmrechts in Gemeindeangelegenheiten und des Mitantheils an 
Gemeinde- und Corporationsgütern." Die in Beziehung auf das Gemeinde-

wesen wichtige Ausschließung, welche der zweite Theil des Satzes verkündet, 
gilt natürlich auch für andere Niedergelassene. Kann man dieser Ausschlie-
ßuug vom konservative» historischen Standpunkt keine Ungerechtigkeit Vor-
wersen, so zeigt doch die Art und Weise, wie ste von manchen Gemeinden 

mit starrer Konsequenz festgehalten wird, daß dadurch der Werth der po-
litischen Gemeinden für den höhern Zweck des Staats, dem sie als leben-
dige Basis dienen sollen, mindestens verringert wird. Stat t diesen Zweck 
im Auge zu haben, dominirt bei manchen Gemeinden die Maxime, die 
Gemeindegüter im Privatnutzen auszubeuten, wovon die unmittelbare Folge 

eine Absperrung gegen den Zufluß neuer, erfrischender Kräfte ist. Bei 
aller Anerkennung, die man dem historischen Recht zollen muß, ist es doch 
ein leicht erkennbarer Fehler derer, die sich vorzugsweise aus dasselbe berufen, 
daß sie als Geschichte nur die ferne Vergangenheit nehmen, die neuere 
Zeit aber, die doch auch in die historische Entwicklung eingetreten und 
auch schon Vergangenheit geworden ist, eben so wenig berücksichtigen wollen 

als die noch unfertige Gegenwart. Es ist in der Schweiz Thatsache, daß 
in vielen Gemeinden die Zahl der Niedergelassenen die der Bürger ungeheuer 
übersteigt. Die Stadt Luzeru hat nach der neuesten Volkszählung vom 
Jahre 1860 nur 2002 Gemeindebürger, dagegen 8177 Niedergelassene, 
3345 Aufenthalter, Thun hat 792 Bürger, 2953 Niedergelassene, 746 
Aufenthalter, Burgdorf 632 Bürger, 3051 Niedergelassene, 1148 Aufent-
halter; die Herrschaftsgemeinde Bremgarten im Canton Bern zählt son-
derbarer Weise gar keinen Bürger, wohl aber 602 Niedergelassene und 81 
Ausenthalter. Es ist serner Thatsache, daß einer Familie das Bürgerrecht 
erhalten bleibt, wenn auch keiner aus der gegenwärtigen Generation je die 
Heimath gesehen oder sich besonders um die Gemeinde gekümmert hat, 
während ein Niedergelassener, der an seinem Wohnorte geboren ist und 

Baltische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XU, Hst. 1. 6 
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dort sein ganzes Leben zugebracht hat, auch Haus und Hos besitzt und 
gehörig besteuert worden ist, doch immer als ein Fremder gilt. Aus die-

sen Andeutungen geht hervor, daß diese Verhältnisse Uebelstände an fich 
tragen, welche besei'igt werden müssen, wenn dem schweizerischen Staats-
leben seine gesunde kräftige Basis erhalten werden soll, und der Gedanke 
drängt sich hervor, daß der Uebergang des Domicils, welches eine bestimmte 
Zeit lang gedauert hat, in das Bürgerrecht erleichtert werden müsse. 

Den Umsang der örtlichen Selbstverwaltung erkennen wir am sicher-
sten, wenn wir die Organisation der Gemeinden und die Ausgaben in's 

Auge fassen, welche die Gemeinden zn erfüllen haben. 
I. D i e O r g a n i s a t i o n der Gemeinden. 1) Bei der cantonalen 

Organisation der Gemeindeverhältnisse durch die besondern Gemeindegesetze 
oder in den Verfassungen der Cantone haben die Gemeinden doch ein ge-

wisses Constitntionsrecht, indem sie Reglements sür besondere Verwaltungs-
zweige erlassen können. Als staatsversassungsmäßige Schranke gilt dabei, 
daß dergleichen Ordnungen weder den Bundes- und Cantonsgesetzen noch 
den Rechten dritter Personen zuwiderlaufen dürfen. I n zwei Cantouen, 
welche die freiesten Gemeinden haben, Graubünden und Appenzell-Außer-
rhoden, existlrt gar keine weitere Einwirkung des Staates und keine Ober-

aufsicht durch den Staat. 
2) Die Gemeinde tritt als Ganzes aus in der Gemeindeversamm-

lung , zu welcher alle stimmberechtigten Bürger gehören. Die Gemeinde-
versammlungen haben regelmäßig die Form der reinen Demokratie, in den 
größeren Städten jedoch ist ein großer Theil der Befugnisse der Gemeinde-
versammlung einer Stellvertretung übertragen. I n Basel und Zürich heißt 
dieses mittlere Organ zwischen Gemeindeversammlung und Gemeindebehör-
den der große Stadtrath, in Genf Municipalrath. I n der letzteren Stadt 
bleiben der versammelten Gemeinde nur die Wahlen. I n den zahlreichen 
Landgemeinden entwickeln die Gemeindeversammlungen eine größere Tä t ig -
keit: sie haben Gesetzgebung, so weit die Kompetenz geht, nehmen die 
Wahlen der Gemeindebehörden vor, führen die Aussicht über den Gemeinde-
hanShalt, wobei Commissionen ausHelsen müssen, stellen das Budget fest, 
genehmigen die Gemeindercchnnng, beschließen die Ausnahme neuer Bürger zc. 
I n ihnen erscheint die Gemeinde recht eigentlich als Staat im Kleinen 
und fie sind sür jeden Bürger eine Schule der Staatskunst oder doch der 
Verwaltungskunst. Gewöhnlich ist der Vorsteher der Gemeinde auch Prä-
sident der Gemeindeversammlung, so wie auch der Gemeindeschreiber oder 
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Schreiber des Gemeinderaths als Protokollführer in der Versammlung 

sungirt. Stimmenzähler werden für die Sitzung meistens von der Ver-

sammlung gewählt, bisweilen auch vom Präfidenten. Der Präsident hat 
die Leitung der Verhandlungen und wacht über die Erhaltung der Ordnuug 

und Ruhe in der Versammlnng. Nach der cantonalen Gemeindeordnung 

von Zürich tritt die Versammlung ordentlicher Weise zweimal im Jahre 

zusammen. Den Zeitpunkt hat der Gemeinderath zu bestimmen. Vorhan-

dene Bedürfnisse rufen außerordentliche Versammlungen hervor. Den Be-

schluß dazu faßt der Gemeinderath, aber auch, wenn ein Sechstheil der 

in das Bürgerbuch eingetragenen Bürger durch eine schriftliche, die Gründe 

des Begehrens enthaltende Eingabe an den Gemeindepräsidenten aus Ab-

haltung einer außerordentlichen Gemeindeversammlung anträgt, so ist ein 

solches Begehren unverzüglich dem Gemeinderath vorzulegen, welcher dann 

sofort einen geeigneten Tag sür die Versammlung ansetzt. Bei außeror-

dentlichen Gemeindeversammlungen ist zur Gültigkeit der Verhandlungen 

die Anwesenheit der Mehrheit der in der Gemeinde befindlichen Bürger 

erforderlich. Jede Versammlung ist, dringliche Fälle vorbehalten, acht Tage 
vorher in der Gemeinde anzukündigen unter Bezeichnung der zu behan-

delnden Gegenstände. Um einen zahlreichen Besuch der Gemeindeversamm-

lungen zu erzwecken, kann durch Gemeindeschluß festgestellt werden, daß die 

Einladung zu einer bestimmten oder zu allen Gemeindeversammlungen unter 

Androhung einer Ordnungsbuße, welche in die Gemeindekasse fällt, statt-

finde. Regel ist. daß stch die Minderheit dem Beschlüsse der Mehrheit 

unterziehe. Wenn ein junger Bürger das zwanzigste Altersjahr erreicht 

hat nnd im Vollgenuß der bürgerlichen Ehre ist, so hat er in der nächsten 
Jahresversammlung seiner Gemeinde den Bürgereid zn leisten, der in Zürich 

eine Form hat, welche die ernste Bürgerpflicht in dem Staate, in welchem 

jeder Bürger fich als integrirender Theil fühlen muß, deutlich herausstellt: 

„Wir Bürger des Cantons Zürich schwören Treue der schweizerischen Eid-

genossenschaft und uuserm Canton; wir schwören die Unabhängigkeit, Rechte 

und Freiheiten unseres thenern Vaterlandes zu schützen und zu schirmen 
mit Gut und Blut, wo eS die Noth erfordert. Wir geloben Treue unse-

rer Verfassung, Achtung dem Gesetze, Gehorsam unserer Obrigkeit; bei 

Ausübung unserer Wahlrechte verheißen wir unsere Stimmen den Wägsten 

und Besten zn geben. Ruhe und Ordnung ausrecht erhalten, drohenden 

Schaden abwenden und die Wohlfahrt Aller nach Kräften fördern zu Hel-
sen, das versprechen wir vor Gott dem Allwissenden." Nach Verlesung 

S * 
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dieser Eidesformel erheben die zu Beeidigenden die rechte Hand und spre-

chen die Worte nach: „den mir vorgelesenen Eid gelobe ich wahr und stets 

zu halten, getreulich und ohne Gefährde, so wahr ich bitte, daß mir Gott 

helfe." 
3) Die Gemeinden haben ihre Behörden und Beamten selbst zu be-

stellen nnd zu besolden. Die wichtigste Behörde ist der G e m e i n d e r a t h 

(Mnnicipalrath), ein allgemeines Institut, wenn auch in Stadt und Land 

und je nach der Größe der Gemeinden verschieden componirt und mit grö-

ßerer uud geringerer Gewalt ausgerüstet. I n Gens hat die Gemeinde-

versammlung nur Wahlbefugnisse und herrscht in den Behörden ein mehr 

bureaukratisches System als auderswo. Die Zahl der Mitglieder eines 

solchen Kollegiums ist verschiede»; gewöhnlich ist in der Verfassung eines 

Cantons oder durch das cantonale Gemeindegesetz ein Maximum und ein 

Minimum angegeben. I n Zürich kann ein Gemeinderath 3—13 Mitglie-

der haben und mit Berücksichtigung dieser Norm bestimmt die Gemeinde 

vor dessen Erwählung die Zahl der Mitglieder des Gemeinderaths. Die 

einmal festgesetzte Zahl darf vier Jahre hindurch nicht verändert werden. 

Die Erwählung geschieht durch geheimes absolutes Stimmenmehr und zwar 

hat die Gemeinde zuerst die sämmtlichen Mitglieder des Gemeinderaths 
uud hernach ans deren Mitte den Gemeindepräsidenten zu wählen. Die 

Mitglieder werden von zwei zu zwei Jahren zur Hälfte eiuer neuen Wahl 

unterworfen; der Gemeindepräsident tritt aber sowol als Präsident wie als 

Mitglied des Kollegiums erst mit der zweiten Hälfte ab. Die Abtretenden 

find wieder wählbar. Eine in der Zwischenzeit von einer periodischen 

Wahl zur andern erledigte Gemeinderathsstelle ist in der nächsten Ge-

meindeversammlung wieder zu besetze«, weun nicht der Gemeinderath zu 

deren Wiederbesetznng eine außerordentliche Gemeindeversammlung zu ver-

anstalten nothwendig findet. Nur Bürger, die das süusundzwanzigste 
Lebensjahr angetreten haben, sind wählbar. Unvereiubar mit der Mitglied-

schaft im Gemeiuderath ist die Bekleidung verschiedener Staatsämter, aber 

auch nahe Verwandte, Vater und Sohn, Schwiegervater und Tochtermann, 

zwei Brüder uud zwei Schwäger, dürfen nicht gleichzeitig im Gemeinderath 

fitzen. Begreiflicher Weise ist der Schreiber des Gemeinderaths keine un-

wichtige Person und hat in einigen Kantonen eine Prüfung zu bestehen. 
I m Cauton Zürich hat er bei den Verhandlungen eine berathende Stimme. 

Zu den Befuguissen und Pflichten des Gemeinderaths gehört vor allem 

die Vorberathung und Vollziehung der Gemeindebeschlüsse, u«d als Ver-
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waltungsbehörde der Gemeinde übt er die Ortspolizei aus. Er hat serner 

die ökonomische Verwaltung der Güter und des Vermögens der Gemeinde 

und davon jährlich der Gemeindeversammlung Rechnung abzulegen. Er 
bildet die Obervormnndschastsbehörde, jedoch kann die Besorgung des Vor-
mnndschastswesens anch einer besondern Commission aus seiner Mitte über-

tragen werden. I n Betreff des Schulwesens kommt es daraus an, ob da-

für eine eigene Gemeinde-Schulpflege existirt oder nicht. Wie die Armen-

pflege eine Hauptausgabe der Gemeinde ist, so hat der Gemeinderath dar-
aus eine Hauptthätigkeit zu richten. 

Die Besoldung der Gemeindebeamten ist meistens sehr gering, die 

Amtsführung oft sehr beschwerlich; daher ist es nicht immer leicht diese 
Aemter zu besetzen und in einigen Cantouen ein Amtszwang eingeführt. 

I I . Die Aufgaben , welche die Gemeinden zu erfüllen haben und 
denen ihre Organisation dient, bezwecken sowol die Beförderung der mate-

riellen Wohlfahrt als idealer Interessen. In- beiden Richtungen hat die 

Gemeinde solche Anstalten zu erstellen und solche Einrichtungen zu treffen, 
welche allen Gemeindegenossen nützlich find oder werden köuueu. Dahin 
gehört denn allerdings vieles nnd nicht sür alle Gemeinden existiren die-
selben Bedürfnisse, aber gewisse Einrichtungen treten so sehr hervor, daß 
sie als Ziele der Gemeinde überhaupt bezeichnet werden können. 

Nehmen wir zuerst die Förderung der materiellen Wohlfahrt, so kann 

ein armes Bergdorf nicht wetteifern mit einer reichen Ortschaft am Zü-
richsee, aber die Bedürfnisse und Ansprüche der gesammten Einwohnerschaft 
sind dort auch geringer. Wer den Boden einer Gemeinde betritt, wird 

sogleich aufmerksam werden auf einen Gegenstand, den keine Gemeinde aus 
dem Kreise ihrer Aufgaben fern halten darf, der aber sogleich die ganze 
Gemeinde einigermaßen charakterisirt. Es ist das S t r aßenwesen . I n 
Graubünden und Wallis finden sich noch Dörfer, denen eine irländische 
Einrichtung angerathen werden könnte, welche darin besteht, daß, wenn ein 

Postwagen durchs Dorf fährt, aus jedem Hause ein Hund heranSstürzt, 
der die Pferde zur äußersten Kraftanstrengung anfeuert, damit der Wagen 
nicht im Dorfe stecken bleibt. Der Canton Zürich ist dagegen in Betreff 
des Straßenwesens ein Musterland und verdankt dies besonders einer 
zweckmäßigen Theilnng der diesem Zweck dienlichen Leistungen. Slaat , 
Gemeinde und Grnndeigenthümer wirken zusammen. Abgesehen von den 
bloßen Privatwegen giebt es sür die Gemeinden drei Arten von Straßen: 

Nebenstraßen, die nur sür einen Theil der Gemeinde Bedeutung haben, 



70 Das Gemeindewesen der Schweiz. 

Gemeindestraßen nnd Straßen, deren Bedeutung über die Gemeinde hin-
ausreicht. Die Gemeinde beschließt den Bau der Nebenstraßen, welcher 
kunstgerecht durch Unternehmer ausgeführt werden muß; die Kosten des 
Baues und der Unterhaltung tragen die Ortschaften und die Alistößer, 
denen eine solche Straße dient. Die Gemeindestraßen werden von den 
Bezirksbehörden dccretirt, aber dabei die Wünsche uud Austchteu der Ge-

meinde berücksichtigt; die Erbauung ist zwar Gemeindesache, aber der Staat 
leistet einen Beitrag, der sich nach der Größe der Kosten zu dem Gemeinde-
vermögen richtet. Die Unterhaltung dieser Straßen bleibt Sache der Ge-
meinde. Umgekehrt werden die Staatsstraßen, deren es zwei Arten giebt, 
vom Staate gebaut, aber die Gemeinden haben dazu na'ch ihrem Vermögen 

mitzuwirken. Aus diese Weise hat der Canton Zürich seit seiner Regene-
ration in den dreißiger Jahren ein herrliches Straßennetz erhalten und 

' kein Schlagbaum hindert und belastet den Verkehr. Aehnlich wie für das 
Straßenwesen wirken Gemeinden und Staat zusammen bei der Erbauung 
und Unterhaltung von Brücken und bei der Eindämmung von Gewässern. 
Große Sorgfalt wird in neuester Zeit von de« Gemeiuden auch den Wasser-
leitungen zugewendet. Die Brunnen, deren Bedeutung sür die Gesundheit, 

Reinlichkeit und Sicherheit so groß ist, sind nicht immer Gemeindesache., 
Wo ein Dorf einen Dorfbrunnen. hat, allerdings; wo aber mehrere oder 
viele Brunnen sind, fällt die Erhaltung entweder den Quartieren zu oder 

besondern Brunnengenossenschasten oder sie sind lediglich Privatsache. Die 
Cloaken sind erst in neuerer Zeit in den Städten zu einer wichtigen Ge-
meindesorge geworden. Dagegen bilden die Löscheinrichtungen zur Siche-
rung gegen Feuersgesahr, Spritzen, Wassersammler, Organisation von 
Löschmannschaften u. dgl. aus zwingenden Gründen schon länger einen 
Hauptgegenstand sür die Vigilanz der Gemeinden, die sich deren Vervoll-
kommnung sehr angelegen sein lassen. 

Das Armenwesen war in alter Zeit Aufgabe der Kirchen, daneben 

bestand aber eine natürliche, jedoch schon früh auch rechtlich normirte Pflicht 
der Familien ihre Armen zu unterstützen. Nachdem die Armenpflege Ge-
meindesache geworden ist, hat sich doch eine kirchliche Beziehung darin 
erhalten, daß dasür sehr gewöhnlich die Kirchgemeinden eintreten, welche 
oft mehrere politische Gemeinden umfassen. Jene Familienpflicht ist aber 
sür das Armeuwesen durchaus uicht verschwuuden und es besteht namentlich 
in den Ländern der innern Schweiz hierin eine Concnrrenz der Familien 
und Gemeinden. I n Uri ist es alte Sitte und altes Recht, daß vaterlose 
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Kinder oder solche, die der Vater wegen seiner Kränklichkeit nicht erhalten 

kann, aber auch andere alte oder gebrechliche, ihren Unterhalt zu erwerben 

ganz unvermögende Personen von ihrer Verwandschast genährt, erzogen 

oder verpflegt werden, und zwar soll zunächst der erste Verwandschaftsgrad 

väterlicher Seite eintreten, falls aber dieser dcizu nicht vennöglich ist, von 

Grad zu Grad weiter gegriffen werden. Erst mit dem fünften Grade 

väterlicher Verwandschaft kommt die mütterliche Verwandschast an die Reihe. 

S o bestimmt das alte Landbuch; die neuere Gesetzgebung hat aber die 

Gemeinden stärker in Anspruch genommen, indem die „Verwandschasts-

steueru" nnr bis zum zweiten Grad der väterlichen Verwandschast fortbe-

stehen, sodann die Gemeinden eintreten sollen. Immerhin zeigt diese Ver-

wandschaftssteuer, die ursprünglich mehr noch als in der Gegenwart das 
Gegenstück znm Erbrecht bildete, und das Fortrücken der Unterstützungs-

pflicht von der Familie zur Gemeinde, wie an die erste Grundlage des 

Staats , die Familie oder das Geschlecht, sich für den staatlichen Organis-

mus die Gemeinde als zweites Glied angereiht hal. 

Wenn keine Verwandten vorhanden sind, die das Vermögen znr Unter-

stützung haben, so tritt die Gemeinde ein, nnd zwar sollte es dle Bürger-

gemeinde als Erweiterung der Familie sein, allein sehr gewöhnlich ist es 

doch die Kirchgemeinde. Hie und da zeigt sich auch die Neigung zur 
Einwohnergemeinde überzugehen, was aber nur gerecht sein kann, wenn 

das Verhältniß der Bürger und Niedergelassenen in der Weise geregelt 

ist, daß sür die Letzteren die Rechte den Pflichten entsprechen, aber natür-

lich da nicht, wo, wie im Canton Zürich, die Niederlassungsbewilligung 

genommen werden kann wegen Verarmung. Wie in Frankreich hat man 

auch in einigen Theilen der sranzöstschen Schweiz (Gens) das System der 
freiwilligen, nichtobligatorischen Armenpflege. 

Die Weise und Form der Unterstützung ist sehr verschieden. Die 

schlimmste Form besteht in der Erlanbniß, in der Gemeinde zu betteln 

(Nidwalden). Besser, aber doch ungenügend ist die allmählig in Abnahme 

kommende Einrichtung, daß der Arme in den Bürgerhäusern der Reihe 

nach beim Mittagsmal hospitirt. Zn Luzern wird den Reichen als Ver-

pflichtung zugemuthet, arme Kinder in Kost zu nehmen. Armenhäuser stud 

zwar sehr verbreitet, doch ist die öffentliche Meinung ihnen wenig günstig, 

weil sie meistens in einem kläglichen Zustande stud. Es ist sogar nicht 
selten vorgekommen, daß ein Insasse eines Armenhauses ein Verbrechen 

beging, um in die ihm besser scheinende Lage eines Strashausgesangenen 
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versetzt zu werden. Weit vorzüglicher als die gewöhnlichen Armenhäuser 

sind in Städten und größeren Dörfern die Waisenhäuser sür Kinder, die 

Psrnndanstalten sür alte Bürger und Bürgerinuen. S o in der Stadt 

Zürich, wo beide Anstalten mustergültig sind. Aus dem trefflich geleiteten 

Waisenhause gehen die besten weiblichen Dienstboten hervor und es besteht 

die Einrichtung, daß wenn ein Mädchen ein Jahr lang zur Zufriedenheit 

bei einer Herrschast gedient hat und geneigt ist, die Schneiderei, Fein-

wäscherei, Seidenweberei zc. zu erlernen, sie dazu von dem Waisenhause 

unterstützt wird. I m allgemeinen steht in besserem Credit als die Armen-

häuser, daß die einzelnen armen Personen in Familien verkcstgeldet werden, 

die gegen eine Zahlung von Seiten der Gemeinde zur Ausnahme und Be-

köstigung solcher Leute sich bereit finden. Verarmte Haushaltungen wer-

den aber natürlich am besten direct unterstutzt. Sehr gut ist die Aufstel-

lung besonderer Armenväter, besonders sür verkostgeldete Kinder, um diese 

vor Veniachlässtgung und schlechter Behandlung zu schützen. 
Daß die arbeitsfähigen Unterstützten zur Arbeit angehalten werden, 

ist natürlich, und Arbeitshäuser, wie sie hie und da existiren, würden sich 

noch mehr empfehlen, wenn die Armenpflegen und andere Verwaltungs-

behörden der Gemeinden sorgsamer unterschieden zwischen liederlichen Armen 

und den ohne ihr Verschulden in Armnth Gerathenen. Es kann nicht 

schwer fallen den Letzteren, wenn sie arbeitsfähig sind, in anderer Weise 

Arbeit zu verschaffen als durch Unterbringung in einem Arbeitshause, was 

nach allgemeiner Ansicht einer Strafe gleichkommt. Daß in den meisten 
Cantonen den Personen, welche von der Gemeinde unterstützt werden und 

Allmosen genießen, der Besuch des Wirthshauses verboten ist, kann nicht 

getadelt werden, aber die Durchführung dieser Maßregel über die Wirths-

häuser der Gemeinde hinaus ist schwierig. 

Die Gemeinden halten sich sür besugt, sür ihre Verpflichtung zur 

Unterstützung der Armen auch Rechte in Anspruch zu nehmen, nnd gehen 

darin est seyr weit. Wo Gefahr droht, daß nicht bloß ein notorischer 

Verschwender, sondern auch ein Mann, der nicht haushälterisch wirthschas-

tet, der Armenpflege über kurz zur Last fallen könnte, da ist es leicht, ihn 
nnter Curatel zu bringen. Daß ferner die Gemeinden leichtsinnigen Hei-

rathen entgegentreten, wäre an sich nicht zn tadeln, aber die Erfahrung 

lehrt z. B. in Luzern, wo die Zahl der unehelichen Kinder alljährlich sehr 
groß ist, daß wenn in jener Richtung weit gegangen wird, die Folgen sehr 

übel sein können. 
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Die Förderung idea ler Interessen liegt zwar auch im Bereich der 
Gemeindeaufgaben, wenn wir aber dabei zunächst an das Kirchen- uud 

Schulwesen denken müssen, so ist es unmittelbar nicht die politische Ge-

meinde, welcher das Kirchen- und Schulwesen zufällt, sondern es find die 
Kirchgemeinden und Schulgemeinden eigene Gemeindeverbände. 

Eine Kirchgemeinde kann mehrere politische oder Ortsgemeinden um-

fassen, aber auch eine politische Gemeinde verschiedene Kirchgemeinden 
haben (Stadt Zürich). Die Kirchgemeinden haben zwar ihre Kirchen 

zu erbauen und zu erhalten, aber der Staat leistet dazu, je nach dem 
Bedürfniß, größere oder kleinere Beiträge. Die frei von der Gemeinde 

aus den Gemeindebürgern gewählte Kirchenvorsteherschast hat nicht bloß 

die Oberaufsicht über alles Kirchliche in der Gemeinde, sondern meistens 
auch die Leitung des Armenwesens, und genießt, wo die Lebensverhältnisse 

einfach geblieben sind, das Ansehen einer Sittenbehörde, welche unordent-

liche Hausväter und Mütter vor fich ladet und auch den gestörten Frie-

den einer Familie wieder herzustellen sich angelegen sein läßt. I n den 
meisten Cantonen haben die Gemeinden ihren Pfarrer frei zu wählen, so 
daß es nur etwa der Bestätigung einer Wahl durch die Regierung be-

darf; dagegen haben auch die Gemeinden ihre Pfarrer von sich aus zu 
besolden. Die Besoldungen sind natürlich sehr ungleich in den verschiede-
nen Gegenden. I n dem resormirten Canton Zürich ist die Besoldung 

nach dem Dienstalter gleichmäßig normirt, so- daß nur durch die Accidentien 
der Pfarrer einer reichen Gemeinde besser gestellt ist als sein Amtsbruder 
in einer armen Gemeinde des Hinterlandes. Besonders klein find oft die 
Einnahmen eines Dorfpfarrers in Graubünden. 

Die große Verschiedenheit der katholischen und resormirten Kirche 
macht fich zwar in den Kirchgemeinden und deren Verwaltung geltend, 

aber bemerkenswerth ist, daß hie und da beide Konfessionen dasselbe Kir-
chengebäude friedlich neben einander benutzen. So in Churwalden im 
Bündnerland und selbst in Glarus, dem Hauptorte des gleichnamigen 
Cantons. Als bier durch den schrecklichen Brand im Mai 1861 die Kirche 
zerstört war, entstand die Frage nach Erbauung einer besondern katholi-
schen Kirche, abdr der Vorstand der katholischen Kirchgenossenschast erklärte, 
die Katholiken wünschten auch ferner dasselbe Gotteshaus mit den resormirten 
Brüdern zu theilen „da Unglück und Noth beidseitige Confessionsgenossen 

so schwer heimgesucht habe und fie fich brüderlich die Hand zur Milderung 
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des Unglücks und Ausrichtung zu neuem frischen Streben und Leben ge-
reicht hätten." 

Die Schulgemeinden sind jünger als die Kirchgemeinden und meistens 
von kleinerem Umfang. Erst allmählig hat die Volksschule die Bedeutung 

einer Staatsanstalt erhalten, jetzt hat ste entschieden diese Bedeutung; dabei 
ist aber die Mitwirkung der Gemeinden nicht unwesentlich. Aus guter 

Schulbildung ruht nicht ^um wenigsten das Gedeihen des Staates, der 

Staat giebt daher die Schulgesetze und es läßt stch auch der Schulzwanz 
vollkommen rechtfertigen. Der Staat sorgt sür Anstalten zur Bildung 

guter Volksschullehrer, bestimmt auch im Canton Zürich die Lehrerbesol-
dungen; den Gemeinden, welche ihre Lehrer selbst wählen, ist es aber 
dabei uubeuommen mehr zu leiste« und man kann immer von «euem in 

den öffentliche« Blättern lesen, daß eine Gemeinde ihrem verdienten Lehrer 
eine Gehaltszulage bewilligt- habe. Ueberhauvt ist es im Canton Zürich 

eine erfreuliche Erscheinung, wie die Gemeinden es sich angelegen sein las-
sen, das Schulwesen bei sich zu heben. Sie huldigen nicht minder als die 
Regierung dem Satze: „Wissen ist Macht!" Schon äußerlich ist das 
schöne Streben der Gemeinden erkennbar in den Schulhäusern. Es giebt 

wohl nirgends so viele stattliche Dorfschulhäuser als hier. Die Gemeiude 
wetteifert darin mit der Nachbargemeinde uud unter den Wohnhäusern 

eines durchaus nicht reichen Dorfes ragt oft das SchulhauS als das beste 
hervor, so daß es mir nicht auffallend war, von einem Bauerknaben über 
einen nach seiner Meinuug reichen Mann die Aeußerung zu hören: Er 
hal ein Haus wie ein Schulhaus! — I m Canton Zürich hat jeder Schul-
kreis eine Schulpflege, bestehend aus dem Pfarrer als Präsidenten und 
einer durch die Gemeinde näher zu bestimmenden Zahl von wenigstens 
vier Mitgliedern, welche aus eine Dauer von vier Jahren gewählt werde«. 
Den Sitzungen der Schulpflege wohnen die Lehrer mit berathender Stimme 
bei, außer wenn es fich um ihre persönlichen Verhältnisse handelr. Zur 
Verwaltuug des Schulguts und Besorgung der Einnahmen und Ausgaben 
jeder einzelnen Schule erwählen die Schulgenossen aus die Dauer von 
vier Jahren einen Verwalter, der bei ökonomischen Angelegenheiteu seiner 
Schule zu der Schulpflege beigezogen werden soll, wenn er nicht bereits 
Mitglied derselben ist. Er hat sür treue Verwaltung der Schulpflege 
Bürgschaft zu leisten. Die Schulpflege führt die nächste Aussicht über die 
Schulen der Gemeinde und vollzieht das Schulgesetz, sowie die Verord-

nungen und Beschlüsse der obern Schulbehörden. Sie trifft die nöthigen 
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Einleitungen sür Besetzung der Lehrstellen in Fällen von Erledigung und 

sorgt für die Ausnahme, den fleißigen Schulbesuch und die Entlassung der 
Schulkinder. S ' e wacht darüber, daß der Lehrer seine Pflichten treu er-
fülle, unterstützt ihn aber auch in der Erhaltung von Zucht und Ordnung 

in der Schule. Ueber den Gemeindeschulpflegen steht die Bezirksschul-

pflege, welche die Ausficht über das Zesammte Schulwesen des Bezirks hat 
nnd zu dem Zweck durch einzelne ihrer Mitglieder regelmäßige Visitationen 

vornehmen läßt. Sie hat auch das Recht einzelne Schulen unter specielle 

Aufficht zu stellen. Die Bezirksschulpflege hat dem Erziehungsrath des 
Cantons jährlich über die Verhältnisse der Schulen des Bezirks zu berich-
ten uud kaun dabei Anträge stellen und Wünsche aussprechen. 

Um die Mittel zu erkeunen, durch welche die Gemeinden die bespro-

chenen Aufgaben lösen, ist es nothwendig aus die Vermögensverhältnisse 
derselben und aus das Steuerwesen einzugehen. I n nicht wenigen Ge-

meinden der Schweiz ist übrigens von Gemeindesteuern so wenig die Rede, 
daß die Bürger nicht nnr keine Steuern zu zahlen haben, sondern alljähr-
lich beträchtliche Emolumente ans dem Gemeindegut genießen. 

Die Gemeinde ist eine juristische Person. S o wie daher diejenigen 

Sachen, welche dem allgemeinen Gebrauch dienen, Straßen, Löschanstal-
ten zc. nicht im Miteigentum der Bürger stehen, sondern Eigenthum der 

Gemeinde find, so ist es auch mit den Objecten, welche zwar ihrer Natur 
nach Privatvermögensstücke sein können, Liegenschaften, Wald nnd Weide, 
Weinberge, auch Kapitalien, die das Gemeindevermögen ausmachen. Da 

die Gemeiuden juristische Personen find, ist ihnen ihr Eigenthum gewähr-
leistet, sowohl gegenüber dem Staate, als gegenüber den Privatinteressen 

der Bürger, welche fich desselben nicht bemächtigen dürfen, sondern nur 
etwa eine persönliche Nutzung davon oder Vortheil aus dem Ertrage ha-
ben. Um unberechtigte Ansprüche der Privaten abzuschneiden, schreiben 
neuere Gemeindegesetze eine genaue Jnventarifiruug des unbeweglichen und 
beweglichen Gemeindevermögens vor. 

Wenn wir zunächst die städtischen Gemeinden betrachten, so erscheint 
Winterthur, die zweite Stadt des Cantons Zürich, in dem vortheilhaste-
sten Lichte, sowohl wegen der Größe des Vermögens als wegen der Be-

nutzung desselben. Unter den reichlich 6000 Einwohnern Winterthurs 
waren im Jahre 1860 bei der letzten allgemeinen Volkszählung 2506 
Gemeindebürger; das Gemeindevermögen wird auf 10 Millionen Franken 

angeschlagen. Es steckt größtentheils in Grundstücken, Waldungen und 
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Weinbergen und schon das Privilegium, welches Gras Rudolph von Habs-
burg vor 660 Jahren (22. Juni 1264) dieser Stadt ertheilte, zeigt ein 
bedeutendes unbewegliches Stadtvermögen. Ein Blick in das Budget der 

Stadt sür 1865 muß jedem Fremden ein Erstaunen abnöthigen. I n die-
sem Budget ist die Einnahme aus dem Gemeindegut aus 456,725 Fran-
ken angegeben, als Ausgabe für die allgemeine Gemeindeverwaltung sind 

432,633 Franken, sür die höheren Stadtschulen 82,157 Franken angesetzt. 
Das muthmaßliche Deficit für 1865 beträgt 120,777 Franken. Dieses 
muthmaßliche Deficit erschreckt die soliden Winterthurer gar nicht, da sie 
dasselbe bald wieder, ohne daß die einzelnen Bürger mit Steuern belastet 
werden, ausgleichen können; es entsteht hauptsächlich durch großartige 

Bauten zum allgemeinen Nutzen und zur Verschönerung der Stadt. Wenn 
dabei auch einmal etwas stark in den Seckel der Stadtgemeinde gegriffen 

wird, so geschieht es doch nicht ohne den Willen der Gemeinde, nnd der 

einzelne Bürger kann fich damit trösten, daß er aus seiner Easse nichts 
dafür beizusteuern hat, daß ihm auch feine Emolumente aus dem Bürger-
gut unverkürzt bleiben. Er kann nämlich alljährlich vier Klafter Bürger-
holz beanspruchen und zur Nutzung ein Stück Gartenland in der Nähe 
der Stadt. Von dem letzteren Nutzungsrecht machen aber die Reicheren 
keinen Gebrauch, sondern überlassen es den ärmeren Familien, denen es 
eine bedeutende Beihülfe ist. Da zu den Liegenschaften der Stadt auch 
treffliche Weinberge in bester Lage gehören, so ist der Stadtkeller gut ge-
füllt und die Stadtbehörden spenden daraus nicht nur mit großer Libera-
lität bei festlichen Anlässen, sondern alljährlich im Juni hat die Gesammt-
bürgerschast den Bürgertrunk, hauptsächlich um gründlich zu erproben, wie 
der Letztjährige gerathen sei. Eine alte gemüthliche Sitte ist es auch, daß 
bei den Hochzeiten der Stadtweibel in feierlicher Amtstracht erscheint, um 
dem jungen Paare in einem ungeheuren Pokal vom Besten aus dem Stadt-

keller zu überreichen. 
Natnralliesernngen der genannten Art aus dem Bürgergut haben auch 

die Bürger mancher andern schweizerischen Städte. Die verheiratheten 
Bürger der alten Stadt Zofingen im Aargau erhalten jährlich je fünf 
Klafter Bürgerholz; Wittwen mit Haushaltung drei Klafter; einzelne voll-
jährige Personen zwei Klafter. I n Luzeru fiud unter den 2000 Ge-
meindebürgern nur 400 EorporationSbürger, welche als Vollbürger vom 
Eorporalionsgut Nutzen haben. Ein solcher EorporationSbürger bezieht 

vom 17ten Jahre an jährlich 100 Franken nnd 2 Klaster Holz. 
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Das genannte Bürgerholz weist in seiner Entstehung zurück aus eine 
alte Zeit, in welcher noch jede Haushaltung nach Bedürsniß aus der Ge-
meindewalduug Bau- uud Brennholz holen durste. Davon kann jetzt nicht 
mehr die Rede sein; wo nicht den Bürgern das Bürgerbolz zubereitet ge-

liefert wird, sondern die Einzelnen sich ihren Antheil nach geschehener Zu-
weisung durch die Forstverwaltung selbst heraushauen müssen, da ist ein 
Ueberschreiten der Besugniß leicht möglich, wird jedoch, weil es von einem 

Gemeindegenossen in einem Gemeindewalde geschieht, nicht als Diebstahl, 
sondern als bußwürdiger Holzfrevel angesehen, während ein Fremder, der 
einen Baum in der Gemeindewaldung fällt, als Dieb behandelt würde. 

Viel Eigentümliches hat der Gemeindehaushalt in den Landern der 

Alpenwirthfchaft. Daraus einzugehen würde eine besondere Abhandlung 
erfordern, ich begnüge mich daher nur einige Punkte hervorzuheben. Sehr 
allgemein ist der Grundsatz, daß ein Landmann im Sommer so viel Vieh 
aus die Gemeindeweide treiben kann, als er von seinem Land zu überwin-

teru im Stande ist. Der Hauptnutzeu der Alpen wird dadurch sactisch 

den Güterbesttzeru zugewendet, was zwar ost genug Unzufriedenheit der 
Aermeren erweckt, aber wenn die Alpen vollen Nutzen bringen sollen, wohl 

nicht abzuändern ist. I n früheren Zeiten bestanden weit größere Ungleich-
heiten in der Benutzuttg des Gemeinlandes und der Gemeinweiden, wenig-

stens in den Gemeinden mit grundherrlicher Hosverfassung. Da standen 
den Voll- und Halbbauern die Tauner <Tagwner) gegenüber, welche nicht 
mit Gespann, sondern nur mit Handarbeit (Tagwen, Tagewerk) dem Hofe 

die schuldigen . Dienste leisteten. Sie hatten nur kleine entweder von der 
Allmend oder von den Bauergütern abgelöste Gütchen, ost auch nur etwas 
Land, das ihnen von den Bauern verliehen war. Die Bauern hatten mit 

den ganzen oder halben Huben das Nutzuugsrecht am Gemeinland, dieses 
Recht hatte also einen dinglichen Charakter, dagegen war deu Taunern 
persönlich ein Nutzungsrecht von geringem Umfang nach Verfügung des 
Grundherrn und der Gemeinde zugestauden. Eine eigene Stellung hatten 
auch wohl in der Gemeinde gewisse Handwerker, wie Müller und Schmiede. 
Wenn vom Müller gesagt wird, er dürse kein anderes Vieh halten als 

Hund und Katze, Hahn nnd Hühner, also keine grasfresseuden Thiere, so 
ist er damit von der Allmendnutzung ausgeschlossen, denn er ist ebeü kein 
wirklicher Gemeindegenosse. 

Gegenwärtig ist in den Alpenländern die Frage von großer Trag-
weite ausgetaucht, ob eine Theilung der Allmend unter die bisher im Ge-
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sammteigenthum Stehenden zulässig und dem bisherigen Verhältniß vor-

zuziehen sei. Man hört sehr allgemein die Klage, daß die Alpen fich ver-

schlechtern und daß schon manche sehr fruchtbare Alp durch wilde Wasser 
und Lawinen und Steingeröll nutzlos geworden sei, und da liegt der Ge-
danke nahe, daß es anders sein würde, wenn man durch Vertheilung der 
Alpen ein specielles Interesse der Privateigenthümer ins Leben riese. 
Allein vom rechtlichen Standpunkt ist die Sache bedenklich und Verhält-

nisse, die seit Jahrhunderten so ganz natürlich erschienen sind, lassen sich 
nicht leicht ändern; die Schweizer sind auch, wenn man sie genauer be-
trachtet, ein sehr couservatives Volk. 

Wo und in so weit der Ertrag der Gemeindegüter nicht ausreicht 
zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben, sind S t e u e r n nothwendig. Die 
Berechtigung Steuern zu beschließen und zu erheben steht den Gemeinden 
im Allgemeinen zu, in Gens und im Waadtlande aber nur mit Einwilli-
gung der Staatsbehörden. Für das Steuerwesen der Gemeinden kommen 

fast lediglich die directen Steuern in Betracht, nur hie und da giebt es 
indirecte Gemeindesteuern, wie die Confumsteuern sür den Verbrauch von 

Lebensmitteln und Getränken. Die directen Gemeindesteuern stehen in 
einem nahen Zusammenhange mit dem Steuerwesen des Staats , was am 
deutlichsten bei der Vermögenssteuer hervortritt. Von den directen Steuern 

hat einen praktischen Vorzug die Grundsteuer, welche nach dem Werth der 

Grundstücke erhoben wird, insofern dieser Werth leicht auszumitteln ist, 
was von der Vermögenssteuer nicht gesagt werden kann. Mittel zur Con-
statirung der Größe des Vermögens find der Eid und das Handgelübde; 
der Vermögensstand eines Steuerpflichtigen kann aber sehr klar werden, 

wenn nach seinem Tode für Erbschaftszwecke eine Jnventaristrung der Ver-
mögensobjecte stattfindet. Zeigt fich dann, daß er sein Vermögen zu 
niedrig angegeben hatte, so muß in Zürich das Zehnsache der Steuer als 
Strafe gezahlt werden. Ein solcher Fall machte vor einigen Jahren Auf-
sehen, als einer der reichsten Fabrikanten des Cantons ohne Testament ge-
storben war: die Erben mnßten anderthalb Millionen Franken nachzahlen. 
Der Besteuerung des Vermögens sür Gemeindezwecke liegen die Staats-

steuer-Listen zu Grunde, uud wenn nach einer Revision dieser Listen stch 
das gesammte Steuerkapital einer Gemeinde als bedeutend vergrößert her-
ausstellt, so erfüllt das die Gemeinde, insbesondere deren Behörden, mit 
sichtbarem Stolz, was billiger Weise auch zu der Erwägung führen sollte, 
daß jene Vergrößerung oft zumeist von den Niedergelassenen herkommt, 
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deren Rechte und Pflichten nicht in Proportion stehen. Zu den Perso-

nalsteuern gehört, aber nicht überall, die Erwerbs- und Einkommensteuer. 

S i e leidet ost an Unbilligkeit, insofern die fixbesoldeten Beamten verhält-

nißmäßig am meisten zu zahlen haben, die Besoldungen aber durchweg gar 

nicht hoch sind. Manche Cantone haben auch in den Gemeinden noch eine 

Haushaltungs- und Kopfsteuer. 

Zu den Leistungen für die Gemeindezwecke gehören auch f. g. Frohnen, 

Naturalleistungen in Fuhren und Handarbeiten sür Straßenbauten, Wasser-

bauten und Hochbauten, so weit diese unter die Aufgaben der Gemeinden 

fallen. I n mehreren Cantoneu, uamentlich der Westschweiz, sind fie ver-

worfen und man hat auch als allgemeinen Grund gegen dieselben geltend 

gemacht, daß aus diese Weise schlecht gearbeitet werde, daher es besser sei, 

statt der Frohnen Steuern zu erheben und solche Werke, deren Solidität 

ost ungemeine Wohlthätigkeit sür die Gemeinden habe, an verantwortliche 

Bauunternehmer zu verdingen. Allein es ist doch zu beachte«, daß in 

manchen Gegeuden zu gewissen Zeiten des Jahres viele Arbeitskräste müßig 

liegen und zum Geldverdienst wenig Gelegenheit ist, so daß die Natural-

leistungen den Geldleistungen vorgezogen werden. Einen gute« Mittelweg 

hat man im Aargau eingeschlagen, indem der zu den Frohnen Pflichtige 

im voraus erklären kann, ob er seine Betheiligung in natura oder dnrch 

eine entsprechende Steuerquote realistren will. 

Zum Schlüsse bleibt mir noch eine wichtige Frage, die schon im Vor-

hergehenden hie und da berührt werden mußte, wie weil das O b e r -

aufs ichtsrecht des S t a a t s oder vielmehr der Regierung über die Ge-

meinden als Selbstverwaltungskörper reiche und reichen solle? Wir finden 

in dieser Beziehung starke Gegensätze und bedeutende Verschiedenheiten in 

den Cantonen. Graubünden und Appenzell-Außerrhoden haben die sreiesten 

Gemeinden, indem ihre Freiheit nur darin eine Schranke hat , daß die 

Einrichtungen und Verordnungen der Gemeinden den Bundes- nnd Can-

tonsgesetzen und dem Eigenthumsrechte dritter Personen nicht widersprechen 

dürfen. Am wenigsten frei find die Gemeinden in den Cantonen der fran-

zösischen Schweiz, wo eigentlich der S t a a t die Aufgaben vorzeichnet, 

welche die Gemeinden zu erfüllen haben. I m Cautou Freiburg unterlie-

gen die Bürgerregister wie das Budget der Gemeinden der Genehmigung 

des Oberamtmanns, der auch uicht nur den Gemeindeversammlungen bei-

wohnen, sondern fie znsammenberusen kann. Er entscheidet auch über Ein-

sprüche gegen Ansätze in den Steuerrodeln. Wenn Wahlen angefochten 
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werden, so entscheidet der S taa ts ra th , dessen Einwirkung aus die Ge-

meindeaugelegenheiten auch so weit geht, daß er Gemeindesteuern aus-

schreiben, einen Schuldentilgungsplan festsetzen, das Holzsällen verbieten 

kann. Der Begriff der örtlichen Selbstverwaltung ist hier auf das Mini-

mum reducirt. I n Gens und Neuenbürg findet sich ebenfalls eine starke 

Einmischung der Staatsbehörden in die Angelegenheiten der Gemeinden. 

Eine andere Gruppe bilden diejenigen Cantone, in denen die Autonomie 

in den eigenen Angelegenheiten den Gemeinden gelassen ist, aber ein Re-

cursrecht besteht. Dieses Recursrecht hat aber nicht immer die gleiche 

Ausdehnung, indem es entweder nur stattfindet, wenn gesetzliche Vorschriften 

verletzt find oder auch bei offenbarer Verletzung nnd Gefährdungen von 

Gemeindeinteressen z. B. durch AnHebung eines Prozesses, oder es ist das-

selbe ganz allgemein als zulässig hingestellt, wie in der Verfassung von 

Luzern, wo es heißt: „Jeder Gemeinde und Gemeindebehörde steht das 

Recht zu, ihre Angelegenheiten innert der verfassungsmäßigen und gesetzli-

chen Schranken selbständig zu besorgen. Ueber Beschlüsse der Gemeinde 

und des Gemeinderaths kann der Regel nach an den Regierungsrath recur-

rirt werden." 

Wo die Gemeinden so frei find wie in Graubünden, liegt die Gefahr 

eines schwachen Staatsbewußtseins nahe, indem die Gemeindeinteressen so 

überwiegend werden können, daß kein Raum bleibt sür die höheren staat-

" lichen Interessen. E s entwickelt stch auch leicht ein Dorsmagnatenthum 

und eine Despotie der Gemeindegewalt zum Nachtheil der freien Bewegung 

des Individuums. Wo dagegen die Gemeinden vom Staa t am Gängel-

bande gehalten werden und ihre Spontaneität nur Schein ist, da fehlt der 

Sporn zu tüchtiger Gemeindeverwaltung. S o wie der einzelne Mensch 

zunächst den Boden eines tüchtigen Wirkens und Schaffens am eigenen 

Hause hat und, wenn er hier seinen Platz ausfüllt, mit größerer Wahr-

scheinlichkeit auch ein guter Bürger sein wird als derjenige, welcher keinen 

Halt in Familie und Haus, dem eigentlichen „Heim," hat, so liegt auch in 

dem guten Gemeindebürger die Eigenschaft des guten Staatsbürgers,' die 

sich ruhig entfaltet, wo das Verhältniß der Gemeinden zum Staa t richtig 

organisirt ist. Sehr schön hat sich neuerdings über dieses Verhältniß ein 

schweizerischer Publicist ( G e n g e l ) ausgesprochen, dessen Worte um so 

mehr Beachtung verdienen, da er selbst ein Sohn des freien Bündnerlan-

des ist. Er meint, die Ausgleichung der Extreme sollte in dem Sinne 

stattfinden, daß die Gemeinden in allen Cantonen völlig selbständige, freie 
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Staatsglieder werden, in ihrer Bewegung so ungehindert und gleichberech-
tigt, wie der aufrechtstehende einzelne Bürger, in ihrer Handlungsfähigkeit 
also durch keine Ausstcht und Einmischung beschränkt; weil sie aber Glieder 
des Staats seien, sollten fich dann auch alle diese freien Gemeinden der 
Oberausstcht des Staats anvertrauen. Die staatliche Oberaufsicht ihrerseits 
sollte — ganz wie die Gemeinde den Einzelnen nicht fortwährend polizei-
lich beaufsichtigt, sondern jeden, der seine Bürgerpflicht erfüllt, als freien 
Mann ehrt und nur die Schwachen in ihren Schutz, die Fehlbaren und 
Unverständigen in ihre strafende Obhut nimmt — ganz so sollte die staat-
liche Oberausstcht nichts mit den aus eigenen Füßen stehenden Gemeinden 
stch zu schaffen machen dürfen; gegenüber den nachlässigen, faulen, ver-
schwenderischen dagegen sollte sie stark sein und daher zur Verhütung aller 
Uebergriffe und in strenger gesetzlicher Form, zur Sicherstellung des ge-
sammten Staatslebens gegen einreißende Fäulniß mit energischer Competenz 
ausgestattet werden. So würde die Gemeindesreiheit zur Vollendung ge-
bracht und zwar ohne Auswüchse, denn die der Freiheit Würdigen würden 
ganz frei sein, den ihrer Unwürdigen der gebührende Zügel angelegt. 

Wenn wir von dem Satze ausgehen, daß in der Schweiz die Selb-
ständigkeit der Gemeinde die natürliche Regel, die Oberausstcht des Staates 
die natürliche Ergänzung sein soll, so finden wir diesen Satz in dem Ge-
meindewesen des Cantons Zürich in zweckmäßiger Weise angewendet. 

Die Gemeinden des Cantons Zürich find befugt die Einrichtung der 
Gemeindeverwaltung durch besondere Gemeindeordnungen zu reguliren. 
Eine solche Ordnung ist aber dem Regierungsrathe zur Einsicht mitzuthei-
leu, welcher lediglich zu prüfen hat, ob nicht dadurch Berfassungs- oder 
Gesetzesbestimmungen überschritten oder verletzt worden. Die Gemeinden 
haben serner das Recht das Gemeindevermögen zu verwalten und darüber 
zu verfügen. Dem Bezirks- und Regierungsrathe steht aber eine weit 
gehende Oberaufsicht über diesen Zweig der Verwaltung zu, indem diese 
Behörden darüber zu wachen haben, daß der Capitalbestand des Gemeinde-
vermögens möglichst geänsnet (das lat. äußere), jedenfalls aber ohne 
außerordentliche Veranlassung weder vermindert, noch zu fremdartigen 
Zwecken verwendet werde. Zum Behuf dieser Oberausstcht find alljährlich 
die Rechnungen über die Verwaltung der Gemeindegüter, nach erfolgter 
Prüfung und Genehmigung durch die Gemeinden, zur Ratification dem 
Bezirksrath einzuliefern, welcher hierauf der Direktion des Innern eine 
Ueberficht derselben zuzustellen hat, uud serner find je zu zehn Jahren 

Baltische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XU, Hst. 1. 6 
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genaue Inventars über den Bestand der Gemeindegüter durch die Gemeinde-
verwaltung auszunehmen und dem Bezirksrath abschristlich einzureichen. 
Sobald der Bezirksrath Wahrnimmt, daß die Verwaltung der Gemeinde« 
güLer unordentlich geführt oder das Stammvermögen ohne hinreichende 
Veranlassung angegriffen oder irgend ein Gemeindegut zu fremdartigen 
Zwecken mißbraucht wird, so erläßt er die nöthigen Erinnerungen und 
Beschlüsse, welche geeignet flnd, theils diese Fehler zu verbessern, theils fie 
sür die Zukunft zu verhindern. I n dieser Richtuug kann aber die Ober-
ausstcht fich zu einer Bevormundung steigern und der Gemeinde die Ver-
waltung entzogen werden; falls nämlich die Gemeinde andauernd außer-
ordentliche Unterstütznng durch den Staat bedarf, wird der Regierungs-
rath ermächtigt, während der Dauer dieser Unterstützung die Gemeinde-
verwaltung von stch aus zu bestellen. Zu dieser die Selbständigkeit der -
Gemeinde zeitweilig aushebenden Maßregel bedarf es aber eines ̂ Beschlus-
ses des großen Raths, der Vertretung des gesammten Volks. Eine ähn-
liche Bereglnng (Bevormnnding) liederlicher Gemeinden, im Falle fort-
dauernder Verschwendung oder ungesetzlicher Verwaltung, findet fich auch 
in andern Cantonen. Noch im Bereiche des staatlichen Oberansstchts-
wesens liegen die Beschränkungen in der Benutzung der Gemeindewaldun-
gen durch die freilich zum Theil sehr mangelhaften cantonalen Forstgesetze, 
und die Ortspolizt-i, welche der Gemeinderath als Verwaltungsbehörde 
ausübt, steht nothwendig uitter der Oberausstcht der höhern Staatsver-
waltung. 

O s e n b r ü g g e n . 
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Ueber de« projectirte« Verkauf des Pastorats-
bauerulandes. 

sÜDor einigen Jahren, als überhaupt nur erst von Geldpacht, aber durch-
aus noch nicht von einem Verkauf der Gesinde die Rede war, saß Schreiber 
dieses in einer Commission, deren Ausgabe Berathung über die Verpachtung 
der Pastoratsgestnde war. Er stimmte mit der Majorität sür sofortige 
Verpachtung und zwar uach den von der Krone auf ihren Gütern einge-
halteneu Taxations- und andern Grundsätzen. Unsre Vorschläge erhielten 
aber höhern Orts nicht durchweg die nöthige Sauction. Wir wurden aus 
freie Vereinbarung verwiesen. Noch heute giebt es, in Kurland wenigstens, 
Pastoratswidmeu mit dem sogenannten Gehorch. Diese Entscheidung hö-
hern Orts, in Verbindung mit den die Pastoratswidmen in ihrem ganzen 
Umfange als unantastbares fremdes Eigenthum destgnirenden Ukasen qua-
lificirt dieselben also als Privateigenthum. Es ist uns aber nicht recht 
klar wessen? Des restgnirenden Staates, scheint es, nicht; des Abstractums 
„Kirche" auch nicht; eben so wenig der einstweiligen Nutznießer, der jedes-
maligen Predigen. Es bleibt also nur noch übrig, daß die Pastorats-
widmen Eigenthum der kirchlichen Gemeinden find, die mit denselben ihre 
Geistlichen sür ihre kirchliche« Dienste abfinden und denen gegenüber die 
Regierung, als Wächterin jedes Contractes, den Geistlichen ihr unverkürz-
tes Salar garantirt. Will der Staat etwa seine Garantie zurücknehmen, 
will die Gemeinde etwa zu Gunsten eines einstweiligen Lieblingspfleglings 
der Zeit, in yasu des Bauernstandes, durch Verkauf eines Theiles des 

6* 
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gewidmeten Gutes, und zwar des größten, das Salar gefährden — als 
Gefährdung, wenn auch einstweilen noch nicht gerade als Schädigung, 
dürfte dieser Verkauf wohl anznfehn sein, da es eben keiner großen Volks-
wirthschastskenntnisse bedarf, um Grund und Boden sür den einzigen sichern, 
im Werthe immer steigenden Besitz zu halten, ungeachtet der von Liebig 
prophezeiten Abzehrung — so wird die evangelische Geistlichkeit schwerlich 
die weinerliche Rolle des Papstes spielen, sondern einfach urtheilen: Was 
Ihr dem gegenwärtigen Geistlichen versprochen habt, werdet Ihr doch 
hoffentlich halten; was Ihr dem künftigen bietet, möget Ihr mit ihm ab-
machen. Scheinen Euch die Existenzmittel der Geistlichen zu groß, wollt 
Ih r ste herabsetzen, so laßt's Euch seiner Zeit gefallen, wenn tüchtigere 
Kräfte fich andre Wirkungskreise suchen. Wollt Ihr das nicht, so erfinnt 
andre Mittel, die, wenn die Gesinde verkaust find, das Sinken des Geld-
werthes, das Steigen des Arbeitslohnes sür die zur Bewirthschastung der 
dem Geistlichen bleibenden Widmenländereien nöthigen Kräfte u. s. w. 
compenstren. Sinecuren sind die Pfarren unsrer Ostseeprovinzen nie gewesen, 
es sei denn, daß der jedesmalige Pfarrer fie selbst dazu gemacht hat, was 
im Predigtamte gewiß nicht öfter vorgekommen ist als in irgend einem 
andern Amte; — fie find es jetzt vollends nicht mehr. Wir haben oft 
genug angeführt gelesen, die Durchschnittseinnahme der hiesigen Pastoren 
sei aus 2000 Rubel anzuschlagen. Wo doch diese Nachrichten herkommen? 
Kurland kann etwa 80 Pastoratswidmen haben; und diese, mit Einschluß 
der Bauernländereien, würden im Durchschnitt schwerlich sür mehr als sür 
700, höchstens 800 Rubel eine jede meistbietlich zu verpachten sein; die 
normirten Accidentien dürsten durchschnittlich etwa den dritten Theil der 
Widmeneinnahme betragen. Diese Angabe, obgleich nur mehr aus die 
Kenntniß der Diöcese bastrt, in der Schreiber dieses lebt, steht dem eigent-
lichen Sachverhalten jedenfalls viel näher als die obige von 2000 Rubel. 

Uebrigens vermögen wir weder ein Unglück, noch ein Unrecht sür 
unsern Bauernstand darin zu sehn, wenn das kleine Bruchtheilchen der 
Gefinde, etwa 400 sür die 80 Pastoratswidmen Kurlands, nicht verkauft, 
sondern in billige, controlirte Erbpacht mit, nach bestimmt längern Zeit-
räumen von etwa 12 Jahren, nach Maßgabe des wechselnden Geldwerthes 
eintretender Steigerung oder Minderung der Pacht, vergeben würde. Die 
jetzt durch Kaus in den Besitz der bisherigen Inhaber oder Anderer über-
gehenden Gesinde sollen doch schwerlich zu Majoraten gemacht werden. 
Nach dem Tode des jetzigen Käufers werden aber die Erben doch die 
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Habe ihres Erblassers möglichst zu verwerthen suchen; und so wird schwer-
lich auch nur in den meisten Fällen das Bauerngut im Besitz eines Gliedes 
der Familie bleiben, vielmehr ost genug verpachtet, auch wohl ost genug 
von demselben Gutsherrn, der eS verkaufte, wieder zurückgekauft, und dann 
vielleicht wieder verpachtet, möglicher Weise auch wieder in Gehorch ver-
geben werden. Preußens Beispiel spricht sür Aehnliches wenigstens; dort 
blieb nach Aushebung der Frohne verhältnißmäßig nur ein kleiner Theil 
der Bauerngüter in den Händen der ehemaligen Inhaber oder deren De-
scendenten. Es ist also, wenn durchaus jetzt alle Gefinde verkauft werden 
sollen,-dieses nur eine dem einstweiligen „Zeichen der Zeit", um nicht zu 
sagen der „Laune" der Zeit gemachte Concesfiou. Es kommt vielleicht 
bald die Zeit, wo mancher Käufer sich nach der Pacht zurücksehnt. Alle 
Bauern lassen fich doch nicht in Landbefitzer umwandeln; die bei weitem 
größere Zahl werden Lostreiber, Knechte bleiben müssen. Wäre es denn 
etwa so unbillig, wenn ein paar hundert Gefinde in Kurland sür den tüch-
tigen Knecht als Pachtgüter reservirt blieben, aus denen er die nöthigen 
Mittel erwerben könnte, um bei etwa eintretenden Erbtheiluugen als Käufer 
auszutreten? Daß auch bei bloßer Pacht der Bauer sehr wohlhabend, ja 
weit über sein Gebrauchsverständniß hinaus wohlhabend werde« kann, da-
für könnten die Sparkassen vielleicht Beweise genug liefern. Demoralifi-
rende Momente hat die Erbpacht auch nicht. Wird aber gleichwohl der 
Verkauf beliebt, so würden wir unsererseits in Vorschlag bringen, sür die 
gelösten Summen gleich wieder Güter zu kaufen, deren Erträge dann an 
die einzelnen Widmeninhaber nach Maßgabe der sür die Gefinde der be-
treffenden Widmen eingekommenen Gelder auszuzahlen wären. 

Wie verlautet, hat auch die „brüderliche Conferenz" die Frage wegen 
des Verkaufs der Widmengefinde in Besprechung genommen. Ob auch 
den Verkauf der sogenannten Kronspastoratsgefinde? das wäre zu bezwei-
feln. Die hierauf bezügliche Bestimmung dürfte etwa nur von einer von 
der Regierung zu ernennenden Commisfion getroffen werden. Jedenfalls 
aber würden Landtagsbeschlüsse über den Verkanf der sogenannten Privat-
Pastoratsgestnde nicht ohne bedeutenden Einfluß auf den Verkauf auch der 
Krons-Pastoratsgefinde sein. Was aber die Erster« betrifft, so dürfte die 
Conferenz fich vorher mit einigen sehr wichtigen, noch durchaus unerledig-
ten Vorfragen zu beschäftigen gehabt haben. Zu diesen zählen wir na-
mentlich die Frage: gehören die zu Gehorchsleistuug an die Pastorate 
abgetretenen Gefinde auch ihrem Grund und Boden nach, oder nur ihrer 
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Arbeitsleistung mch zum Pastorate, so daß der Gutsherr also die Gesinde 
etwa W eigene Rechnung zu v«rksvsen berechtigt wäre, und dann die ge« 
leistete Arbeit durch Geld dem Prediger zu ersetzen hätte? Funer: sind 
bei allen Pastoraten die nöthigen Grenzziehungen vorgenommen und bei 
den Oberkirchenvyrsteherämtern etwa bereits vollständige Jnveutarien jedes 
einzelnen Pastorates vorhanden? Wir. fürchten, d»ß die bezüglichen Vor-
arbeiten noch sik Z-ahre zn thuy gche»>. 

PaKor G. Brasche. 

Redacteure: 
TH.B»tticher. A. tzaltin. G.Berkholz. 
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Zar Geschichte des ruUchen Postwesens *) . 
^ 1. Erste E i n f ü h r u n g . 

A m Jahre 1664 begann in Rußland die Wirksamkeit des Postwesens, 
dessen Organisation der Zar Alexei Michailowitsch dem Holländer Johann 
van Sveden übertragen hatte. So unvollkommen die ersten Ansänge 
desselben auch waren, so bezeichnen ste doch sür Rußland den Eintritt in 
eine neue Entwickelungsphase. Da das Bedürsniß in seiner primitiven 
oder von der vorgerückten Cultur bedingten Erscheinung stets der Hebel 
jeder Productivitat wird, so ist die Eröffnung von Communicationsmitteln 
ein Nachweis sür den Fortschritt volkswirtschaftlicher Cultur. I n der 
Einzelwirtschaft kann der Trieb zum Austausch der eigenen Produkte ge-
gen Produkte anderer Wirtschaften nur entstehen, wenn die Produktivität 
das eigene Bedürsniß übersteigt. So bildet fich der Handel. Dieser be-
darf zu seiner weiteren Entwickelung der Communication, und je lebhafter 
der Austausch wird, um so dringender macht fich das Bedürsniß nach Com-
municationsmitteln fühlbar, welche den Hauptbedingnngen der Schnelligkeit 
und Sicherheit entsprechen. Daraus entsteht die Post. 

I m Alterthum besaßen die Athener eine regelmäßige Botenverbindung 
vom Piräus bis Eleufis, und hatten eine Straße angelegt, um die Com-
munication zu erleichtern. Die Perser hatten zu Xerxes Zeiten eine regel-
mäßige Postverbindung zwischen Susa uud Sardes, aus welcher nach He-

*) Auch russisch herausgegeben unter dem Titel: Iloira s ssxozsoe xossöerso 
koeeis, XVII ero^rw. Herops?ee«m oiepici. X. Ä>a6psyi?ea — als eine in 
Veranlassung des 200-jährigen Bestehens der russischen Post verfaßte Broschüre. 

Baltische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. Xll, Hst. 2. 7 
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rodot aus je 18 bis 20 Meilen die Pserde gewechselt wurden. Schon 
Darius I. Hystaspis ließ, um schnelle Nachrichten aus den Provinzen 
zu erhalten, Eilboten mit gesattelten Pferden auf den eine Tagereise aus 
einander stehenden Stationen des Reichs bereit halten. Die Karthaginien-
ser erichteten Wege und Straßen, um die Communication zu erleichtern 
und ihren Sendboten die schleunige Beförderung von Nachrichten zu er-
leichtern. Bei den Römern finden wir zur Zeit des Augustus durch die 
weiten Provinzen des Reichs ein wohlorganisirtes Postwesen, welches den 
Einrichtungen späterer Jahrhunderte entspricht und demselben den Namen 
gegeben hat vom Worte „ponsro," stellen, Pserde unterstellen. Wie sehr 
Die Römer die Wichtigkeit der Communicationsmittel zu schätzen wußten, 
geht aus den prächtigen Straßen hervor, welche sie anlegten, und aus dem 
Ehrgeiz, mit welchem sich die angesehensten Staatsbürger um die Ehre 
bewarben, zu Pflegern der Communicationswege ernannt zu werden. Auch 
erstreckte sich bei ihnen die Postverbindung vom atlantischen Ocean bis an 
die User des Euphrats, vom Walle des Antinous bis an die äußersten 
Grenzen des Reichs in Asrika. 

Als im Jahre 1527 die Spanier Peru entdeckten, waren sie erstaunt 
ein wohlvkganisirtes Postwesen daselbst vorzufinden. I » Stationen von 
5 zu 5 Meilen waren Läufer aufgestellt, welche Depeschen, Fische und an-
dere Sendungen sür den Inka zu befördern hatten. Wege waren ange-
legt, die sich über 1000 Meilen durch das Land erstreckten, Tunnel waren 
durch Berge gegraben um die Entfernungen abzukürzen, bei Abgründen 
waren Vorkehrungen angebracht, um die Boten vor dem Herabstürzen zu 
sichern, und über Wasserfälle waren hängende Brücken gelegt. Die Schnel-
ligkeit der Communication war so groß, daß die Läufer in einem Tage 
nach unserem Maße 250 bis 300 Werst zurücklegten, eine Geschwindigkeit, 
welche die spanischen Posten bis zum heutigen Tage nicht erreicht haben 
und welche auch bei uns das Maximum einer schleunigen Fahrpost-Expe-
dition bildet. 

I n Frankreich unterhielt im Anfange des XI». Jahrhunderts die 
Pariser Universität Fußboten, welche zu bestimmten Zeiten die Briese und 
Geldsendungen sür die aus allen Theilen Europa's nach Paris zusammen-
strömenden Studenten besorgten. Ludwig XI. richtete eine Postverbin-
dung zu seinem Privatgebrauche ein und ordnete mittelst Edicts vom 19. 
Jnni 1464 die Errichtung von Poststationen von 4 zu 4 Meilen auf den 
Hauptstraßen Frankreichs an. Karl VIII. erweiterte diese nur sür den 
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Hos bestehende Anstalt, und seit dem Jahre 1524 ward die Benutzung 
derselben auch Privatpersonen gestattet. Unter der Regierung Ludwigs XIII. 
(1610) erhielt die französische Post durch die Anstellung eines General-
Postcontroleurs eine regelmäßige Form. Die General-Postcont'roleure so-
wohl, als die im Jahre 1630 ernannten Postmeister bezogen zu ihrem 
eigenen Besten die Postrevenüen, bis im Jahre 1676 der Minister Lon-
vois den König Ludwig X!V. bewog, um die Staatseinnahme zu erhöhen, 
die Posten an einen gewissen Pat in zu verpachten, welchem die Reguli-
rung der Posttaxen selbst überlassen wurde. I m Jahre 1688, als die 
Posten zum dritten Male verpachtet wurden, betrug die Pachtsumme be-
reits 1 Million 400,000 Franken. 

I n Deutschland wurde im Jahre 1522, in Veranlassung des Krieges 
mit dem Sultan Solimau II., die Reichspost errichtet, welche über Nürn-
berg, wo damals der Reichstag seinen Sitz hatte, nach Wien ging. Nach 
beendetem Kriege hörte diese Einrichtung auf, bis Karl V., dem bei der 
Ausbreituug seiner Staaten die möglichst schnelle Benachrichtigung von 
allen Ereignissen nöthig war, durch Leonhard von Thurn und Taxis 
eine beständige reitende Post einrichten ließ, die ihren Weg von den 
Niederlanden aus über Lüttich, Trier, Speier und Rheinhausen nahm 
und von dort durch Würtemberg über Augsburg und über Tirol nach 
Italien ging. 

I n England legte König Eduard IV. Poststationen von 20 zu 20 
Meilen an und während des schottischen Krieges wurde eine Militairpost 
eingerichtet,-um schleunige Nachrichten von der Armee zu erhalten. Doch 
war dieses Institut ausschließlich zu Staatszwecken reservirt und selbst bis 
zur Zeit des Königs Karls l. mußten Privatleute mit schweren Kosten be-
sondere Boten expediren, welche Briefe und Geldsendungen überbrachten 
und nach empfangener Antwort in Tagereisen nach der Heimat zogen, 
während Städte und Universitäten ihre eigenen Posten hatten, sür welche 
derselbe Bote häufig lange Reisen unternahm und ebenfalls die von seinem 
Bestimmungsorte empfangenen Gelder und Briese zurückbrachte. 

I m Jahre 1581 bekleidete Thomas Randolph die Stelle eines 
Oberpostmeisters von England und seit dieser Zeit beginnt das Postwesen 
der Benutzung des Publikums in Englaud frei zu stehen; im Jahre 1632 
aber verbot Karl I. bereits Briese ins Ausland' anders als mit Benutzung 
der königlichen Post zu expediren. 
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Auch in Rußland entstand das Postwesen aus dem Bedürsniß des 
Zaren, Verbindungen mit den Provinzen des Reichs herzustellen, und erst 

" in der Folge konnte das Institut auch dem volkswirthschastlichen Nutzen 
zu Gute kommen. I n der ältesten Zeit brachten besonders abgesandte 
Boten die zarijchen Befehle in entfernte Städte und an die im Felde ste-
henden Heere, und ebenso mußten Privatpersonen durch besondere Boten 
correspondiren. Wenn auch nirgends der Nachweis vorliegt, daß, 'wie in 
den älteren Zeiten in der Türkei, der mit Depeschen von der Regierung 
abgesandte Eilbote das Recht hatte, jedem ihm begegnenden Reisenden sein 
frisches Pferd abzuverlangen, um dasselbe gegen sein ermüdetes zu ver-
tauschen, so war doch die rasche Beförderung mehr der Einsicht des Boten 
überlassen, der von den Einwohnern Pserde zur Erfüllung seines zarischen 
Dienstes zu requiriren hatte, als den Anordnungen der Regierung. I n 
der Folge, bei stets größerer Ausdehnung des Reichs und dem Bedürsniß 
stets häufigerer Verbindung mit den Provinzen, wurden besondere Städte 
und Dörfer verpflichtet, eine Anzahl Pserde und Fuhrleute zu halten 
(«lam»«»), welche jeder Zeit bereit sein mußten, aus bestimmte Entfer-
nungen die zarischen Befehle und Sendungen zu befördern. I n die Zahl 
der Administrations-Conseils (Prikasi) zu Moskau trat der Administrations-
Conseil für das Fuhrwesen (Jamskoi Prikas), in welchem ein Bojar, ein 
Reichsedelmann und zwei ReichSsecretäre Sitz llnd Stimme hatten. Die-
sem Conseil war das Fuhr- und Communicationswesen untergeordnet, doch 
war der Gebrauch und Nutzen desselben ausschließlich sür den Zaren reser-
virt. Die Zahl der zum zarischen Dienste bestimmten Pserde betrug unter 
dem Zaren Alexei Michailowitsch an Reitpferden und Fahrpferden: 160 
sür den Gebrauch der Zarin und der zarifchen Kinder; 100 Pserde waren 
sür die Gesandten und Bojaren bestimmt, wenn sie zu Hochzeiten fuhren 
oder bei feierlichen Gelegenheiten erschienen, und 3000 Pserde wurden 
speciell sür den Dienst des Zaren unterhalten. Dazu kamen noch Pserde 
von geringerer Qualität sür die Stallbeamten, Falkenjäger, Streichen und 
zu verschiedenen Arbeiten, deren Zahl in Moskau, verschiedenen andern 
Städten und vielen Dörfern aus 40,000 stch belief. Aus die natürlichen 
Straßen, deren das Land so viele in seinen Flüssen und Seen besitzt, be-
schränkte sich die Communication, welche die volkswirthschastliche Produk-
tivität zu ihrer Entwickelung im Handel bedarf. Der Zar Alexei Michai-
lowitsch erkannte das Bedürsniß zur Einrichtung eines geregelten öffent-
lichen Postwesens und übertrug die Organisation desselben dem Holländer 
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Johann van Sveden, welchem er hierfür ein Gehalt von 1200 Rub. 
bestimmte. Diese Organisation bestand anfänglich nur in einer regelmäßi-
gen Postverbindung von Moskau nach PleSkau und Archangel, weil diese 
Städte die Centralpunkte der Handelsverbindungen mit dem Auslande 
bildeten. Demnächst erstreckte fich dieselbe aber auch nach SmolenSk, in 
Berücksichtigung der vielfachen politischen Beziehungen zu Polen. Somit 
war in Rußland mit der ersten Einrichtung des Postwesens das volks-
wirtschaftliche Interesse durch Berücksichtigung der Handelsverbindungen 
zur Geltung gebracht worden, und wenn auch damals das Interesse des 
Handels mit dem des Staates fast gleichbedeutend war, indem viele Zweige 
des Handels ein ausschließliches Eigenthum des Zaren bildeten, so hatte 
mau doch in dieser Beziehung nicht gesäumt dem Beispiele der übrigen 
europäischen Staaten zu folgen. 

Anders war es mit der Volkswirtschaft selbst. Wenn fich vor un-
seren Blicken das bewegte Bild der russischen Geschichte entrollt, so finden 
wir wenig Momente, welche die Entwickelung der Volkswirtschaft fördern 
konnten. Nachdem das von den warägifchen Herrschern gegründete Reich 
fich in die kleinen Parcellen der Theilsürstenthümer zersplittert hatte, konn-
ten diese dem Ungestüm der eindringenden Tataren nicht widerstehen und 
über das vorausgegangene heroische Zeitalter der Nation legte fich die 
trübe Wolke einer 250 Jahre währenden Fremdherrschast. Zur Entwicke-
lung der Volkswirtschaft gehört aber außer der selbstbewußten Persönlich-
keit die Freiheit der Willensäußerung. Blutige Kriege und der harte 
Druck des Jochs konnten in Rußland beides nicht fördern, während fie 
vielmehr dem Nationalcharakter das Streben nach raschen, wenn auch ge-
ringen Erfolgen einprägten, das fich den mit beständiger, anhaltender Ar-
beit verbundenen großen Unternehmungen entzieht. Kaum war das Joch 
abgeschüttelt, als fich im Volksleben eine Bewegung, eine Sehnsucht nach 
Veränderung zeigte, welche fich zunächst in Wanderungen und Umzügen 
von einem Orte zum andern Lust machte. Das war das erwachte Selbst-
bewußtsein, das Gesühl der Freiheit, das eine Thätigkeit sucht ohne fich 
selbst Rechenschast von seinen Zielen geben zu können. Es war der Zu-
stand einer Gährung, ans welcher die günstigsten Resultate sür die Volks-
wirtschaft hervorgehen konnten. Boris Gudunow aber, sonst ein kluger 
Staatsmann, opferte das Interesse des Volks dem Interesse der begüterten 
Klassen, deren Unterstützung ihm bei seiner usurpirten Regierung nöthig 
war. DaS Individuum ward an die Scholle gebunden, der Keim einer 
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aufblühenden volkswirthschastlichen Entwickelung im Werden erstickt, und 
Jahrhunderte führen den Beweis, daß die Produktivität der russischen 
Nation durch den Mangel an individueller Freiheit hinsiechte. 

Macaulay in seiner Geschichte Englands sagt: „Von allen Erfindun-
gen, mit einziger Ausnahme des Alphabets und der Druckerpresse, haben 
diejenigen Erfindungen am meisten zur Civilisation des Menschengeschlechts 
beigetragen, welche die Entfernungen abkürzen. Jede Verbesserung in den 
Communicationsmitteln gereicht dem Menschengeschleckte sowohl zum mo-
ralischen und intellectuellen, als auch zum materiellen Nutzen." Daher 
hat die Einrichtung des Postwesens auch in Rußland eine nicht zu uuter-
schätzende Bedeutung gehabt, und ein Ueberblick der Communicationsmittel, 
wie fie uns durch Beschreibungen ans dem 17. Jahrhunderte überkommen 
find, mit den sie erläuternde« Nebenumständen der Verhältnisse und Sit-
ten, muß von Interesse für denjenigen sein, welcher bei Beurtheilung der 
Gegenwart unserer Volkswirtschaft und des mit derselben eng verbundenen 
Postwesens die Gründe ihrer so gestalteten Entwickelung in der Vergan-
genheit suchen will. 

Es ist nicht genügend daraus hinzuweisen, daß im Auslande die Resul-
tate anders oder besser sind; auch die.Ausgangspunkte waren im Auslände 
andere und im Verhältniß zu der Entwickelung der Volkswirtschaft ist das 
Postwesen in Rußland schnell genug in seine Rechte getreteu. 

Zweihundert Jahre sind gegenwärtig seit der ersten Einrichtung des 
Postwesens in Rußlaud verflossen. Dieses hat in seiner weiteren Ent-
wickelung denselben Gang verfolgt, den das Postwesen auch in den übri-
gen Staaten Europas einschlug: die Staatszwecke räumten den volks-
wirthschastlichen Zwecken bald diejenigen Rechte ein, welche ihnen in Folge 
der Einsicht, daß das Gedeihen der Volkswirtschaft selbst einen der wich-
tichsten Staatszwecke bildet, nicht verweigert werden dursten. 

2. Die Gesandtschaftsreise des Grasen Carl is le. 

„Rußland ist ein herrliches Land, das wohl der Mühe werth ist, ge-
sehen zu werden. Schöne Seen und fischreiche Flüsse wechseln mit blu-
menreichen Wiesen und hohen Wäldern, in deren Schatten es sich köstlich 
ruhen läßt. Viele Vögel und ein Ueberfluß an Wild jeder Art beleben 
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die Wälder und die Flüsse bilden eine gute Gelegenheit zum Verkehr. 
Die Männer sind kräftig gebaut und von einem Muthe in der Schlacht, 
der sie ihren Feinden unwiderstehlich machen würde, wenn sie bessere Füh-
rer hätten; die Frauen find sehr wohlgestaltet, zart gebaut und haben eine 
sehr weiche Haut. Aber den Reichthum ihres Landes wissen die Russen 
nicht zu benutzen, weil sie von einer Trägheit sind, die fich lieber mit Ge-
ringem begnügt, als bei einiger Arbeit von den reichen Erzeugnissen ihres 
Landes Nutzen zieht." 

Das war der Eindruck, den Rußland vor zweihundert Jahren der ^ 
englischen Gesandtschast unter Führung, des Grasen Carl isle hinterließ, 
welche zum Zwecke hatte, die früheren Handelsverbindungen mit dem Zaren 
Alexei Michailowitsch zu erneuern. . 

Eine wichtige Anregung zur Entwickelung der volkswirtschaftlichen 
Prodnctivität und lebhafter Communication war für Rußland eröffnet 
worden, als im Jahre 1863 die Engländer den Hafen von Archaligel 
entdeckten. Die glänzenden Erfolge, welche Spanien und Portugal durch 
Entdeckung neuer Welttheile und Quellen unermeßlichen Reichtums erwar-
ben, hatten den König Eduard VI. von England bewogen eine Expedition 
auszurüsten um durch das nördliche Eismeer wo möglich eine Straße nach 
Asten zu entdecken und vielleicht aus diesem Wege zu weiteren Entdeckungen 
zu sühren, welche den Spaniern und Portugiesen noch unbekannt wären. 
Unter Leitung eines unternehmenden Mannes, des Ritters Hugo Wi l -
loughby, begab fich diese, aus drei Schissen bestehende Expedition am 
20. Mai 1863 aus den Weg ins nördliche Eismeer. Durch einen furcht-
baren Sturm wurden die drei Schiffe getrennt und nachdem Willoughby 
zwei der Schiffe wieder vereinigt hatte, machte er vergebens Fahrten nach 
allen Richtungen hin, um das dritte Schiff zu ermitteln. Nachdem er die 
Ueberzeugung gewonnen hatte, daß die Jahreszeit zu vorgerückt sei, um 
die Expedition weiter zu verfolgen, entschloß er fich endlich 200 Meilen 
nordöstlich von Archangel zu überwintern, und dort erfror er mit allen 
seinen Begleitern, wie fich in der Folge durch das aufgefundene Testament 
eines TheilnehmerS der Expedition herausstellte. Das dritte Schiff, unter 
Leitung des Kapitäins Richard Chancellor, war an die Mündung der 
Dwina verschlagen worden, und als nach dem Stnrme stch ein Fischerboot 
im Meere zeigte, ließ Chancellor auf dasselbe Jagd machen, um zu consta-
tiren, in welcher Gegend er fich befinde. Die am Lande eingeholten Fischer 
zeigten ihren Verfolgern gegenüber die größte Aengstlichkeit, denn fie glaub-
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ten es nicht mit gewöhnlichen Menschen zu thun zu haben, da sie nie 
Schiffe gesehen hatten und es nicht sür möglich hielten, daß Menschen über 
daS Meer her zu ihnen gelangen könnten. Nachdem er in Erfahrung ge-
bracht, daß er im Reiche des Moskauschen Zaren Iwan Wafsiljewitsch 
gelandet sei, ließ Chancellor von Archangel aus den Zaren um Erlaubniß 
bitten, sich nach Moskau begeben zu dürfen. Diese Erlaubniß ward ihm 
bereitwillig ertheilt, er selbst mit vielen Ehren in Moskau aufgenommen, 
und als demnächst England einen Gesandten in der Person des BaronetS 
Smi th nach Moskau sandte, ward ein Tractat abgeschlossen, welcher den 
Engländern deu zollfreien Handel mit Rußland gewährte uud ihnen sofort 
eine einflußreiche Stellung am Hofe zu Moskau sicherte. Denn nicht nur 
daß der Zar Iwan Wafsiljewitsch dem Baronet Smith gestattete, in der 
Audienz vor ihm mit bedecktem Haupte zu erscheinen, während er einem 
andern Gesandten, der mit dem Hute aus dem Kopse vor ihm erschienen 
war, den Hut hatte aus den Kopf nageln lassen — der Zar bolte auch 
die Meinung des Gesandten über den ihm vom Papste durch den Jesuiten 
Possevin überbrachten Vorschlag ein, sich zur katholischen Religion zu 
bekennen. Smith berichtete dem Zaren, daß der Papst ein Prälat sei, 
der verlange, daß die Könige ihm den Pantoffel küßten, und der Zar ward 
so ausgebracht über das ihm zugemuthete Anerbieten, daß er Possevin so-
fort von seinem Hose verjagen ließ; nur seine Würde als Abgesandter 
schützte letzteren davor, daß er sein Unternehmen nicht mit dem Kopse bü-
ßen mußte. 

Das den Engländern gewährte Privilegium des Freihandels über 
Archangel enthielt eine bedeutende Bevorzugung vor den andern Nationali-
täten, denn als bald daraus auch Holländer und Hamburger fich mit dem 
Handel nach Archangel beschäftigten, unterlagen dieselben einer Abgabe von 
6°/o vom Werthe der eingeführten Waaren, welche um so empfindlicher 
war, als der Werth der Waaren von den hierzu besonders angestellten 
„zarischen Gästen" oder Agenten des Zaren für Handelsunternehmungen, 
nach ziemlich willkürlichen Normen taxirt wurde, wie wir in der Folge 
ersehen werden. Auch bemühten fich die Engländer im Laufe der Jahre 
jede Veranlassung zur Unzusriedenbeit mit ihnen zu vermeiden, und als na-
mentlich im Jahre 1630 der zeither sehr in Gebrauch gewesene und beliebte 
Taback durch strenge Gesetze allen Unte.rthan des Zaren verboten wurde, 
hatten die Engländer in Archangel unter sich einen Verein geschlossen, 
dessen Glieder einander streng zur Vermeidung des Tabackschmnggels be-
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aufsichtigen mußten, damit durch den Leichtsinn des Einen nicht etwa alle 
Engländer zu leiden hätten, während die übrigen ausländischen Kaufleute 
den sehr vortheilhasteu Schmuggel mit Taback fortsetzten. 

I m Jahre 1649 gelangte an den zarischen Hof die Nachricht von 
dem Ende des unglücklichen Königs Karl I. Empört über den Frevel, 
daß die englische Nation ihren legitimen König gemordet, ließ der Zar 
Alexei Michailowitsch die in Moskau befindlichen Engländer sofort vertrei-
ben, ihre Häuser und Habe confisciren, den in Archangel befindlichen Eng-
ländern aber die Weisung ertheilen, Rußland unverzüglich zu verlassen, 
was jene auch in aller Eile bewerkstelligten. Der sür die Engländer so 
vortheilhaste Handelstractat war für immer aufgehoben. 

Karl I I : glaubte an die Möglichkeit einer Herstellung der srühereu 
Beziehungen zu Rußland und am 15. Juli 1663 ging eine Gesandschaft " 
unter dem Grafen Carlisle, begleitet von seiner Gemahlin, seinem 17-jäh-
rigen Sohne und einem Gefolge von mehr als achtzig Personen von Lon- . 
don über Archangel nach Moskau ab, welche in der Folge über Pleskau 
und Riga zurückkehrte. Am 18. August langte der Graf Carlisle mit 
seiner Familie und einem Theile des Gefolges aus der Fregatte Kent in 
Archangel an, während ein zweites Schiff mit der Dienerschaft, durch 
ungünstiges Wetter aufgehalten, erst am 6. September daselbst eintraf. 

Nachdem der Gesandte dem Wojewoden oder Statthalter von Archangel, 
Fürsten Stscherbatow, seine Ankunft gemeldet, sollte er am 23. August 
das sür ihn bestimmte Haus beziehen und ward zu solchem Zwecke von 
einem besonders hierfür ernannten Pristav, einem Obristen Bogdan, an 
den Landungsplatz begleitet. Beim Heraustreten aus dem Boote bemerkte 
der Gesandte, daß Bogdan, obgleich er stets ehrfurchtsvoll seine Kopfbe-
deckung in der Hand hielt, an seiner rechten Seite ging. Er erklärte ihm, 
daß er ein so respectwidriges Benehmen nicht dulden könne und wies ihn 
an seine linke Seite. Aber Bogdan erklärte respektvoll, daß der Wojewode 
ihm den Besehl gegeben habe an der rechten Seite des Gesandten zu 
bleiben und daß er seinen Befehlen nicht zuwider handeln werde. Da 
nun der Gesandte erwiderte, keinen Schritt weiter gehen zu wollen, ward 
die Uebereinkunst getroffen, daß die Befehle des Fürsten Stscherbatow über 
diesen Zwischenfall eingeholt werden sollten, und über eine halbe Stunde 
blieb der mit militärischen Ehren und von der ganzen Einwohnerschaft von 
Archangel als Zuschauern umgebene Zug aus offener Straße stehen, Bogdan 
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stets mit entblößtem Haupte, aber nicht von der rechten Seite des Gesand-
ten weichend, bis der Befehl eintraf, daß er stch an dessen linker Seite 
halten dürfe. 

Bis zum 12. September verweilte der Graf Carlisle in Archangel 
und verbrachte seine Zeit mit Fahrten zur See oder beim Empfange der 
in Archangel befindlichen Engländer, welche fich alle erdenkliche Mühe gaben, 
ihren Gesandten zn zerstreuen, unter Anderm auch Samojeden vor dem 
Gesandten tanzen ließen, deren groteske Bewegungen ihn sehr belustigten. 
Der Wojewode selbst suchte sich dem Gesandten in keiner Weise zu nähern, 
da nach den obwaltenden Verhältnissen eine solche Annäherung gefährlich 
werden konnte, denn die zarische Ungnade drohete demjenigen, der in sehr 
nahe Berührung mit dem Abgesandten eines fremden Herrschers gekommen 
war. Dennoch ermangelte der Wojewode nicht, den Leuten des Gesandten 
bei ihrer Abreise Schafspelze und Ziegenselle zn schenken, deren Werth sie 
im Lause der Reise schätzen lernen sollten. Mittlerweile waren die ersor-
derlichen Anordnungen zur Weiterreise getroffen; sechs große Flußschiffe, 
in deren größtem einige Zimmer mit allen Bequemlichkeiten für den Ge-
sandten eingerichtet waren, sollten das Gesandtschastspersonal die Dwina 
hinaus nach Wologda bringen. Ein siebentes, großes Schiff war sür die » 
Bauern bestimmt, welche 300 an der Zahl die Gesandtschast begleiten 
sollten, um die Schiffe gegen den Strom zu ziehen. Diese Leute standen 
unter den Befehlen des Obristeu Bogdan, welcher die Gesandtschaft als 
Reisepristav oder Führer bis Wologda zu begleiten hatte. Der Abschied 
von Archangel wurde den Engländern nicht schwer, denn es betrübte sie 
der Verlust des Einflusses, den sie früher in dieser Stadt gehabt hatten, 
wo bei der Krisis von 1649 sogar ihr Kaushos ihnen genommen und zum 
städtischen Gesängniß eingerichtet worden war. Nur mit den Männern 
der russischen Bevölkerung waren ste in Berührung gekommen, da, wie sie 
sich beschwerten, die Frauen sehr sern gehalten und selten gezeigt wurden. 
Auch hatte sich der Gesandte nicht besonders erfreuen können, als der 
Obrist Bogdan vor der Abreise, als Zeichen seiner Ergebenheit, seiner 
Ehefrau befahl ihn zu umarmen, denn sie war sehr stark geschminkt gewe-
sen. — Fünf Wochen brachte die Gesandtschaft aus der Reise bis Wologda 
zu und hatte volle Muße stch unterwegs mit Spaziergängen am Ufer oder 
mit der Jagd zu belustigen, während die ungeheueren Schiffe langsam 
sortgezogen wurden. Mit den Leistungen der Arbeiter waren sie nicht sehr 
zufrieden, denn diese, schien es ihnen, rnheten lieber, als daß sie arbeiten 
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wollten. Wenn der Abend herankam, wurden die Schiffe am Ufer befe-
stigt, die Engländer brachten die Nacht in denselben zu, während die Ar-
beiter so große Feuer anzündeten, daß es schien, als wollten ste die ganze 
Umgegend anzünden. Bei den wenigen Dörfern und Ortschaften, die fie 
aus ihrem Wege antrafen, wurden sie meist von den Priestern und der 
Geistlichkeit mit dem Kreuze und Weihwasser empfangen, wofür der Ge-
sandte fie seinerseits mit Branntwein und Essen bewirthete; auch wurde 
ihnen hier noch gestattet die Kirchen zu besuchen, während ihnen dieses in 
der Folge, und namentlich in Moskau, als Ausländern nicht erlaubt war« 
Auf der ganzen Reise bis Wologda wechselten fie sechs Mal die Arbeiter 
und zwar in Cholmogory, Jarensk, Ofinowa, Ustjng, Totma und SwoSk. 
Dem Statthalter zu JarenSk war vor Ankunft der Reisegesellschaft ange-
zeigt worden, daß er Leute zur Ablösung der Arbeiter in Bereitschaft halten 
solle; als die Reisegesellschaft jedoch anlangte, war weder etwas in Bereit-
schaft gesetzt, noch zeigte der Wojewode den gnten Willen, ihr behülflich 
sein zu wollen. Vergebens beries fich Bogdan aus seine Instruction, ver-
gebens drohete der Gesandte über diese Mißachtung Beschwerde zn führen. 
Nach langen Debatten blieb dem Gesandten nichts übrig, als Arbeiter aus 
seine eigene Rechnung zu dingen, doch wurden ihm diese Kosten in der 
Folge ersetzt, wie überhaupt während des ganzen Aufenthalts der Gesandt-
schaft in Rußland die Regel strict beobachtet wurde, daß alle Ausgaben 
sür den Unterhalt derselben von der Kasse des Zaren getragen wurden. 
Als endlich die Lente gedungen waren und die Gesellschaft bereit war, fich 
aus den weitern Weg zu machen, erblickten die Engländer am User einen 
ungewöhnlich großen Wolf, der sie zu beobachten schien, jedoch rasch ver-
schwand, als einige Jäger sich zu seiner Verfolgung anfmachten. Sie nah-
men die Ueberzengung mit, daß es der Wojewode selbst gewesen.sei, der 
als Wolf verkleidet sie noch bei der Abreise durch seine Gegenwart habe 
chicaniren wollen. Zu Ustjug und Totmcr hingegen zeichneten fich die Statt-
halter durch Höflichkeit und Zuvorkommenheit gegen die Gesandtschaft aus; 
vorzüglich der Wojewode zu Ustjug, welcher es jedoch mit.der größten 
Vorficht zu vermeiden wußte, mit dem Gesandten selbst in zu nahe Berüh-
rung zu treten oder gar mit demselben allein zu bleiben, weil er wahr-
scheinlich die schlimmen Folgen fürchtetet 

I n der vierten Woche der Fahrt wurde es bereits so bitter kalt, daß 
den Engländer das Geschenk an Pelzen, welche der Fürst Stscherbatow ihnen 
in Archangel gemacht hatte, sehr zu statten kam, und als am 3. October 
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sich die Dwina mit einer Eiskruste bedeckte, griffen die Engländer, welche 
fich in Archangel als Curiosum Samojedenpelze gekaust hatten, weil eö 
ihnen spaßhast erschien, daß man in diese Pelze von unten hineinkriechen 
mußte und nur am Kopfe zwei kleine Löcher hatte um herauszublicken, 
sogar zu diesen Kleidungsstücken, um stch vor der Kälte zu schützen, was 
ihren russischen Reisegefährten viele Veranlassung zur Heiterkeit gab. 

I n Wologda war zwar alles zu ihrem Empfange bereit, dem Ge-
sandten war ein Haus in der Vorstadt angewiesen und sein Gefolge ward 
in benachbarten Häusern untergebracht, aber ihr Aufenthalt daselbst währte 
drei Monate, weil fie die Ankunft des zarischen Pristavs oder Führers 
erwarten mußten, welcher fie nach Moskau bringen sollte. Die Jagd in 
den benachbarten Wäldern, das häufige Besuchen der russischen Badestuben, 
die fie sehr liebgewinnen lernten, und das im Gefolge der Gesandtschast 
befindliche Mufikchor, dessen Trompeten die Einwohner Wologda's beson-
ders bewunderten, verkürzten ihnen hier die Zeit, bis endlich am 12. De-
cember der zarische Hofschenk Nefiorow und der Reichssecretär Dawidow 
eintrafen uud sich dem Gesandten als die zu seiner Begleitung nach Mos-
kau vom Zaren ernannten Reisepristavs präsentirten. Der Hofschenk Ne-
storow war ein freundlicher, zuvorkommender Manu, während der Reichs-
secretär Dawidow unverholen zeigte, daß er den Ausländern nicht besonders 
gewogen sei, ja sogar bei der ersten Anrede die sehr subtile Eigenliebe des 
Gesandten kränkte, indem er sich zu sagen erlaubte: „Ter Hosschenk Ne-
storow und ich find vom Zaren geschickt worden um Ew. Excellenz nach 
Moskau zu begleiten" — während er doch den Namen Sr. Excellenz 
hätte vor dem seinigen und dem seines Begleiters nennen müssen. Zudem 
hatte er die schlimme Angewohnheit, daß er, so ost es sich in seinen Reden 
ereignete den Namen seines Zaren zu nennen, nie ermangelte den ganzen 
Titel desselben bis aus das letzte Jota herzusagen, aus Furcht die Maje-
stät des Zaren zu beleidigen. Das habe jedesmal so fürchterlich lange 
gedauert, meint der Berichterstatter, daß man das Ende nicht habe ab-
warten können ohne Leibgrimmen zu bekommen. 

I m Januar 1664 machte fich die Reisegesellschaft aus den Weg nach 
Moskau, und der Gesandte schickte 60 Schlitten mit seinem Gefolge nach. 
Jaroslaw voraus. Für ihn selbst und seine Begleitung waren 140 Schlit-
ten erforderlich von denen nur zwei sür die Gemahlin des Gesandten und 
ihr aus acht Personen bestehendes, weibliches Gefolge verdeckt waren. 
Sechszig Schlitten waren erforderlich, um die vom Könige von England 
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sür den Zaren bestimmte Geschenke zu führen, bestehend in goldenen und 
silbernen Geschirren, Uhren verschiedener Construction, Flinten, Karabi-
nern, Pistolen, Sammet, Damast, Zinn und Blei. Die Schlitten waren 
von der einfachsten Construction, sagt der Berichterstatter, etwa drei Fuß 
hoch und so eingerichtet, daß ein Mann fich gerade in denselben ausstre-
cken konnte, welchem Zwecke auch die Lauge des Schlittens entsprach und 
jeder Schlitten war mit einem Pferde bespannt, auf welchem der Fuhr-
mann ritt. Am 15. Januar 1664 streckte sich jeder der Engländer in 
feinem Schlitten hin, nachdem er sich dieses eigentümliche Bett so bequem 
wie möglich durch untergebreitete Decken und Pelze eingerichtet hatte, 
deckte sich mit warmen Pelzen zu, und der Zug setzte sich in Bewegung. 
Ueber sehr viele Langeweile, versichert der Berichterstatter, hatten sie bei 
diesem Einzelsystem nicht zu klageu, da sie meist schliefen und die Reise 
nicht rasch voy statten ging, sie sich auch von Zeit zu Zeit an einem Schluck 
Branntwein labten, von welchem jeder eine Flasche nebk einigen Lebens-
mitteln in seinem Schlitten hatte. Obgleich die Kälte sehr groß war, 
fühlten sie sich unter ihren Pelzen sehr behaglich und wußten die Tempe-
ratur bisweilen so zu erhöhen, daß ste selbst in angenehmen Schweiß ge-
riechen, während die Fuhrleute von Zeit zu Zeit, um fich zu erwärmen, 
neben den Pferden herliefen. I n Jaroslaw blieben sie vier Tage, erhiel-
ten dort frische Pserde bis Perejaslawl, sowie von hier nach Troitza. Hier 
eröffnete der Reichssecretär dem Grasen Carlisle, daß sein feierlicher Ein-
zug in Moskau aus den 5. Februar festgesetzt sei, begleitete ihn bis Rosto-
kino, eiuem Dorfe zwischen Troitza und Moskau, und ersuchte ihn, fich 
zum folgenden Morgen in der Frühe bereit zu halten. Am Morgen des 
6. Februars war der Gesandte schon in der dritten Morgenstunde zum 
Auszuge bereit, was nach der gegenwärtigen Tagesrechnung um 9 Uhr 
Morgens wäre, da zu jener Zeit in Moskau die TageSstlwden vom Auf-
gange der Sonne, bis zum Untergange, uud ebenso die Nachtstunden vom 
Untergange der Sonne bis zum Ausgange gerechnet wurden. Dieses gab 
dem 1689 in Moskau als Gesandter des Königs von Polen accreditirt 
gewesenen äs la Rsuvills Veranlassung in seiner: Aviation ouriousv et uou> 
vells äv kusslv, 1699, zu sagen: „ekss nous v'est I'aixuMs gm tourae 
autour Äu eaäran, ei» kussis e'68t Hustsment ls oontrairs." 

Vergebens wartete der Gesandte den ganzen Morgen, vergebens um 
die Mittagszeit und seine und seiner Umgebung Lage wurde um so miß-
licher, da keine Vorbereitungen zu ihrer Beköstigung getroffen waren und 
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in dem Dorfe selbst nicht Lebensmittel sür eine so zahlreiche Gesellschaft 
ausgetrieben werden konnten: die Pristavs erschienen nicht um ihn abzu-
holeu. Endlich gegen Sonnenuntergang kamen sie an, entschuldigten sich 
damit, daß nothwendige Anordnungen sie ausgehalten hätten, und der Zug 
setzte sich nach Moskau in Bewegung. Langsam bewegte er stch vorwärts, 
wie es hieß, in Erwartung neuer Pristavs, welche aus Moskau entgegen-
geschickt werden sollten; aber nach einigen Stunden konnten sie noch nichts 
von Moskau erblicken, und plötzlich traf ein Bote ein, welcher meldete, 
der vorgerückten Tagesstunde wegen, sei der feierliche Einzug in Moskau 
auf den folgenden Tag verschoben worden. Man kehrte abwärts vom 
Wege in ein Dorf ein und dort ward für die Beköstigung des Gesandt-
schastspersonals Sorge getragen. Am folgenden Tage, den 6. Februar, 
wurden die Vorbereitungen zum Einzüge auch früh begonnen, jedoch so 
langsam betrieben, daß>stch wiederum die Sonne zum Untergange neigte, 
bevor der Zug sich in Bewegung setzte. Äiele Regimenter Kavallerie, 
viele Bojaren in reichgestickten und mit Edelsteinen besäten Kastans, nebst 
ihrem Gefolge, viele Strelitzen, Hosbeamten und Bojarenkinder zu Pserde 
kamen dem Zuge beim Schälle von Pauken und Trompeten entgegen und 
versperrten häufig den Weg in der Weise, daß der Zug wieder halten 
mußte. Auf halbem Wege kam ihnen ein anderer Zug entgegen und ein 
Edelmann meldete dem Gesandten, daß das Mitglied des Reichsraths 
Iwan Asonasjewitsch Prontschitschew und der Reichssecretär Lu-
kjan Golossow vom Zaren'gesandt seien, um ihn zu bewillkommen. Der 
Gesandte erwiderte, daß er Prontschitschew erwarte, woraus jener ihm sagen 
ließ, daß er erwarte, der Gesandte werde zu ihm kommen. Nach vielfa-
chen Debatten kamen beide Theile überein, da'ß sie gleichzeitig die Schlit-
ten verlassen und sich entgegentreten wollten. Sofort machte der Gesandte 
Anstalt seinen Schlitten zu verlassen, Prontschitschew aber befahl den ihn 
aus dem Schlitten hebenden Dienern, ihn so lange in der Luft schwebend 
zu erhalten, bis der Gesandte schon auf dem Wege stand, und dann erst 
ließ er sich auf die Füße stellen, um dem Gesandten entgegenzutreten, weil 
er diese Demonstration sür erforderlich hielt, um der Ehre seines Herr-
schers, dem Abgesandten eines fremden Fürsten gegenüber, nichts zu ver-
geben. Mittlerweile war die Nacht hereingebrochen, Fackeln wurden in 
großer Anzahl angezündet nnd der Zug bewegte sich bis an das Stadt-
thor, wo unversehens wieder ein Hinderniß den Zug halten machte, die 
Fackelträger aber in solcher Ordnung und gemessener Haltung ausgestellt 
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waren, daß der Gesandte zu der Vermuthuug gelangte, diese neue Verzö-
gerung sei nicht zufällig gewesen, indem der Zar selbst mit seiner Familie 
vom Thurms des Stadtthors aus dem Einzüge zugesehen habe. 

Nach hergebrachter Sitte durfte die Gesandtschaft vor geschehenem 
Empfange am zarischen Hose, keine anderweitigen Verbindungen in der 
Stadt anknüpfen, ohne vorgängige Genehmigung des Pristavs. Diese 
Genehmigung wurde von letzterem aber mit so vielen Schwierigkeiten ertheilt, 
daß eS sogar einigen im Dienste des Zaren befindlichen Engländern nicht 
gestattet wurde, dem Gesandten ihres Königs ihre Auswartung zu machen, 
und daß fich das Gesandtschaftsperfonal in dem ihm eingeräumten Gesandt-
schastshotel mehr als Gefangene, denn als Gäste betrachtete. Für ihren 
Unterhalt war im reichlichsten Maße gesorgt, denn sie erhielten 44 Rbl. 
täglich, was sür damalige Verhältnisse eine große Summe war, wie wir 
bei Erörterung der Werthverhältnisse weiter uutön sehen werden', und soviel 
betrug, wie im AuSlaude zu jener Zeit 100 Thaler oder 20 Pfund Ster-
ling. Zudem waren die Lebensbedürfnisse äußerst billig, und wenn die 
eisernen Thüren und Fensterladen, die bei dem ausnahmsweise aus Stein 
erbauten Gesaudtenhause aus Vorficht vor den häufigen Bränden ange-
bracht waren, nicht die Illusion der Gesangenschast zu deutlich ins Gedächt-
uiß gerufen hätten, meint der Berichterstatter, wäre der Aufenthalt recht 
angenehm gewesen. Einen Gast aber hatte die Gesandtschast in ihrem 
Hause, den fie trotz verschiedener Ansuchen und dringender Bitten nicht 
loswerden konnten und den fie, obgleich er als Aufseher des Gebäudes 
sungirte, sür einen lästigen Beobachter hielten. Das war ein Holländer, 
Namens Beuchling, — und wenn man die eifersüchtigen Bestrebungen 
in Berücksichtigung zieht, mit welchem die Holländer den Erfolg der Ge-
sandtschaft sür ihre eigenen Handelsinteressen beobachteten, so können viele 
Umstände der Mißgeschicke dieser englischen Gesandtschast ihre Erklärung 
finden. 

Es würde uns zu weit führen, wenn wir alle Umstände der feierlichen 
Vorstellung des Gesandten bei Hofe nnd seiner Verhandlungen mit dem 
Reichsrathe verfolgen wollten, da dieselben nicht in den Bereich derjenigen 
Verkehrsmittel und Sitten gehören, die unser Thema bilden. Es ist ge-
nug zu sagen, daß sämmtliche Anträge des englischen Gesandten abgelehnt 
wurden und er in keiner Beziehung einen Erfolg hatte. Sofort nach der 
ersten Audienz hatte er aus die Bestrafung derjenigen angetragen, die an 
der Verzögerung seines Einzuges am 5. Februar Schuld gewesen waren. 
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Er erhielt die Antwort, daß die Schuld an den Postbeamten gelegen habe, 
welche den Zug führen sollten und sich verirrt hätten, und daß dieselben 
bereits zur Verantwortung gezogen seien. Eine directe Bitte an den Zaren 
wegen Untersuchung dieser Umstände war von keinem bessern Erfolge, und 
als die wichtigeren Fragen wegen Erneuerung der früheren Handelsver-
bindung mit England und der im Jahre 1649 aufgehobenen Privilegien 
eine immer schwierigere und erbittertere Wendung nahmen, trat die gefor-
derte Genugthuung allmählig in den Hintergrund. Die persönlichen Be-
ziehungen des Gesandten zu den Bojaren machten einem Notenwechsel Platz, 
welcher in der gegenseitigen Fassung immer neuen Stoff zu Recriminationen 
suchte. Der englische Gesandte fühlte sich gekränkt, daß die Bojaren ihn 
in ihren Noten „Fürst Carl Howard" nannten, (Graf Carlisle war aus 
dem Hause Howard) und daß sie in den in russischer Sprache verfaß-
ten Noten den verstorbenen König Karl I. „rühmlichen Andenkens" nannten, 
während sie den verstorbenen Zaren Michael Fedorowitfch mit „seligen An-
denkens" bezeichneten. Die Bojaren ihrerseits fühlten sich verletzt, daß 
der Gesandte sich erlaubt hatte, in einer Note den Zaren statt „8er6nis-
siinuZ" nur „IllustriLsimus" zu nennen und daß er einige Omissionen in 
dem Titel desselben gemacht hatte. Anlangend die Aushebung des früheren 
Handelstractates aber erhielt er die Weisung, daß da die Engländer durch 
Ermordung ihres Königs ihre Privilegien verwirkt hätten, zudem auch die 
Personen bereits längst verstorben seien, welchen die Privilegien ertheilt 
waren, keine Veranlassung vorliege dieselben zu erneuern. 

Während ihres sast viermonatlichen Ausenthalts in Moskau hatte die 
Gesandtschast volle Gelegenheit, die Einwohner und ihre Sitten kennen zu 
lernen. Sehr kleidsam fanden sie namentlich die russische Tracht, „den 
Oberrock, je nach den Jahreszeiten mit Pelzwerk gefüttert oder verbrämt, 
das Wams bis an die Knie reichend, die unten eng zulaufenden Hosen und 
die kleinen Stiefelchen, die vorn bis an das Knie, nach hinten aber bis 
zur Wade reichen, meist von rothem Leder sind und ost so hohe Absätze 
haben, daß diese hohl gemacht werden und zum Aufbewahreu verschiedener 
Gegenstände dienen." — „Die Mützen, heißt es weiter, sind hoch und 
bei den Vornehmen meist von scharlachrothem Tuche, oder von Sammet 
im Sommer und im Winter vom kostbarsten Pelzwerke. Die Kleidung 
der Frauen ist wie die der Männer,, nur sind ihre Röcke etwas länger und 
ihre Mützen breiter, auch immer mit Pelwerk verbrämt. Es ist ein schö-
ner Menschenschlag die Russen sie sind sehr kräftig gebaut und die Frauen 
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sind sehr lieblich, aber Arbeitsscheu ist in dem Maße bei ihnen zu Hause, 
daß es als ein Beweis des Adels gilt, wenn man recht dick ist, weil es 
beweist, daß man nicht arb/itet. Die Straßen sind mit in die Breite ge-
legten Balken gepflastert, die Häuser alle aus Holz und so leicht gebaut, 
daß es häufig vorkommt, daß einer ein Haus kauft und es dann aus einen 
andern Platz abführt, weil die Häuser nur aus Balken zusammengefügt 
und die Fugen mit MooS verstopft find. Daher auch die häufigen Brände 
.in Moskau, welche ost Tausende von Häusern zu gleicher Zeit verzehren, 
was aber, den Einwohnern wenig Sorge zu machen scheint, denn wenn 
fie ein Haus ausbauen, scheint es mit zur Berechnung zu gehören, daß 
es bald wieder ausbreunt, daher fie auch die Vorficht gebrauchen, wenn fie 
ausgehen, ihre Habseligkeiten mitzunehmen, weil es ihnen leicht geschehen 
kann, bei ihrer Heimkunst kein Haus mehr vorzufinden. Die Fenster an 
den Häusern sind von Marienglas und die Oeffnung derselben ist so klein, 
daß wenn ein Mann seinen Kops hindurchsteckt, es scheint, als ob er nicht 
im Stande sein werde, ihn zurückzuziehen. Bei den meisten Häusern sind 
Gemüsegärten und sie ziehen ês vor sich von den Zwiebeln, dem Knob-
lauch und den Gurken derselben zu ernähren, als daß sie bei geringer Mühe 
reichen Nutzen von der Fruchtbarkeit ihres Bodens ziehen könnten. Ihre 
liebste Beschäftigung ist sich zu schaukeln, und damit können sie ganze Tage 
lang zubringen, obgleich die Männer muthig und tapser find und in der 
Schlacht gefährliche Gegner abgeben, aber fie lieben mehr zu befehlen 
als selbst zu thun, woher fie auch gegen ihre Untergebenen sehr strenge 
find, und wenn man die Begegnung eines Bojaren mit einem Menschen 
niederen Standes sieht, müßte man glauben, daß der Bojar die Ohren 
an den Füßen habe, weil der Untergebene alles den Füßen sagt, was er 
dem Bojaren mitzutheilen hat. Die Bojaren find sehr reich, haben stets 
eine Menge Diener in ihrer Umgebung und einen solchen Reichthum an 
Gold und Edelsteinen aus ihren Gewändern, daß man bei feierlichen Auf-
zügen derselben bei Hofe von so großer Pracht geblendet wird. Ein Bo« 
jar geht nie zu Fuß, daher sie eine große Menge Pferde besitzen und 
wenn er auch nur einige Schritte zu machen hat, muß ihm erst ein Pferd 
vorgeführt werden um zu fahren oder zu reiten. Der Genuß des Brannt-
weins ist sehr verbreitet, uud da die Einwohner immer Durst haben, ist 
es erklärlich, daß sie fich zum Zeitvertreib mit dem Trinken beschäftigen. 
Auch die Frauen sind dem Laster des Trunkes ergeben und man fieht fie 
häufig besinnungslos in den Straßen liegen. Dafür find die Leute gegen 

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg. Bd. X». Hst 2. 8 
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Betrunkene sehr teilnehmend und wenn Jemand die Person kennt, so er-
mangelt er nicht sie nach Hause zu bringen, wo er außer eines schönen 
Danks auch eines Trinkgeldes gewärtig sein kann. Die Frau betrachtet 
der Moskowiter als seine Unterthanin, ebenso wie seine Kinder, und da-
her ist er im Umgange mit denselben sehr streng und energisch, auch ist 
die Zucht wenig vorhanden. Das Land ist sebr-reich, wenn man sich nur 
die Mühe geben wollte es ordentlich zu bearbeiten. Vieh ist sehr viel 
vorhanden, aber von keiner guten Gattung, da es nicht gepflegt wird, und 
außer dem Gemüse, das die Einwohner in ihren Gärten bauen , wird 
noch in der Umgegend von Moskau viel Honig gezogen und wachsen dort 
viele Melonen. Man erzählt, daß in der Nähe von Astrachan, jenseit 
Samara, eine besondere Art von Kürbissen wächst, welche man Barauetz 
nennt. Diese Kürbisse versetzen sich von selbst, und wenn sie fich aus den 
Weg machen, verdorrt das Gras, wo sie hinziehen. Sie wachsen an einem 
Stengel der Art, daß dieser an der Mitte ihres Körpers oder am Nabel 
die Frucht hält, welche Kopf, Füße und' Ohren wie ein Schas hat, wenn 
fie reis ist, auch eine Flüssigkeit wie Blut enthält, wo man ste dann sehr 
hüten muß, weil die Wölse sie sehr gerne fressen. Der Stengel soll sehr 
süß schmecken und da sich diese Kürbisse in der Reise auch mit langen 
Haaren, wie Wolle, bedecken, so soll man aus denselben sehr gute Pelze 
machen können." (Eine curiose Mystifikation, zu welcher wahrscheinlich 
die Wassermelone oder Arbnse die Veranlassung gegeben hatte). „Au 
Korn ist das Land sehr reich, das Brod aber, das aus demselben geba-
cken wird, ist nicht schmackhaft, weil das Korn aus kleinen Handmühle» 
nicht genug gemalen wird. Eine Speise aber, die vortrefflich schmeckt 
heißt Jkra oder Kaviar u. s. w." 

Am 24. Juni endlich brach die Gesandtschaft aus, um über Riga nach 
Stockholm zu ziehen. Diese Reise war sehr beschwerlich, denn obgleich 
der Hosschenk Telepnew und der Reichssecretär Asanasjew ihnen zur Be-
gleitung beigegeben waren, der Zar auch zwei Kutschen, jede mit sechs 
Pserden bespannt, sür die Gemahlin des Gesandten und ihr Gefolge be-
stimmt hatte, fanden die Männer doch die Sättel, aus welchen fie reiten 
mußten, so unbequem und hart, daß viele es vorziehen mußten, weite 
Strecken zu Fuß zurückzulegen. Ueber 100 Wagen waren ihnen zum 
Transport des Gepäckes mitgegeben worden, so wie Zelte um zu über-
nachten. Etwa 20 Werst wurden des Vormittags zurückgelegt und eben-
soviel am Nachmittage; während zur Nacht die Familie des Gesandten 
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und die vornehmsten Edelleute sich in den Zelten unterbrachten, die Die-
nerschaft sich aber auf den Wagen einzurichten suchte, bewunderten sie die 
Fuhrleute, welche mit vieler Behaglichkeit sich aus die bloße Erde aus-
streckten. Die glühende Tageshitze und die kalten Nächte machten Viele' 
erkranken, während Andere von den Legionen Fliegen und Mücken zer-
stochen Wochen lang aussahen, als ob sie an den Masern erkrankt wären. 
Aus der ganzen Reise bis Pleskan konnten nur in Twer, Wischny-Wolo-
tschok und Selitzkaja die Pserde gewechselt werden. I n Twer blieben sie 
zwei Tage um auszuruhen, als sie aber ihre Zelte vor der Stadt aus-
geschlagen hatten, wurden die Thore sofort geschlossen und die Einwoh-
ner mieden sie, als ob sie von der Pest behastet wären; auch wenn sie 
aus der Weiterreise bisweilen Menschen erblickten, sk ergriffen dieselben 
schleunig die Flucht vor ihnen nach den benachbarten Wäldern. Bei Bron-
nitza schifften sie sich aus dem Jlmensee ein bis Nowgorod und zogen von 
dort über Selitzkaja nach Pleskau. Hier verließ fie auch der Pristav 
Afanasjew während der Hofschenk Telepnew bereits aus Nowgorod 
nach Moskau zurückgekehrt war und zu ihrem großen Leidwesen nahm auch 
Afanasjew die vom Zaren bewilligten Zelte mit sort, während der Hos-
schenk Wolynski ihnen in Moskau gesagt hatte, daß ihnen verstattet sei, 
die Zelte bis Riga mitzunehmen. Somit stand ihnen die beschwerlichste 
Reise von Pleskau bis Riga bevor; doch fanden ste hier am Wege häufig 
Bauerhäuser, in denen ste übernachten konnten, während fie ost Mangel 
an Wasser litten, so daß die Köche des Gesandten dem Zuge vorausziehen 
und dort das Essen bereiten mußten, wo fie Wasser antreffen konnten, bis 
endlich der Gouverneur von Riga, Graf Oxenstjerna, auf die Nach-
richt ihres Herannahens, ihnen eine Abtheilung Reiter, sowie einige Be-
quemlichkeiten entgegensandte uud die Gesandtschast am 3. August, also 
nach einer mühseligen Reise von sechs Wochen in Riga anlangte. I m 
folgenden Jahre 1666 schickte der Zar den Wassili Ja kowle witsch 
Daschkow mit einer Gesandtschaft nach England, um fich über das Be-
nehmen des Grasen Carlisle zu bettagen, doch fanden dessen Beschwerden 
keine Berücksichtigung. 

Wenn wir im Vorstehenden ein Bild der Communicationsmittel vor 
200 Jahren sür Personen sehen, welche besondere Bevorzugung und Rück-
sichten von Seiten der Regierung zu beanspruchen hatten, so mögen wir, 
bevor wir uns der Wirksamkeit des Postwesens zuwenden, auch noch einen 
ähnlichen Bericht einer andern Persönlichkeit in Betracht ziehen, welche 

S* 
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obgleich eine bedeutende Stellung in Rußland einnehmend und ein Zeit-
genosse der Einrichtung des Postwesens, doch die Vortheile desselben nur 
erst in geringem Maße genoß. Diese Persönlichkeit ist der General Patr ik 
Gordon, der, unter dem Zaren Alexei Michailowitsch in russische Kriegs-
dienste getreten, in der Folge von Peter dem Großen hoch geehrt, dessen 
Lehrmeister in der Artillerie bei der Belagerung von Asow wurde und, 
tief von ihm betrauert, in seinen Armen starb. 

3. Das Tagebuch des Generals Gordon. 

Der General Patrik Gordon oder Peter Jwanowitsch Gordon, 
wie ihm im Jahre 1687 bei seiner Rückkehr aus dem ersten Krimkriege 
zum Lohn sür seine Verdienste sich zu nennen vom Zaren gestattet wurde, 
in demselben Ukase, welcher seine Ernennung zum General on Okok ent-
hielt, war bereits im zarischen Dienste,, als das Postwesen seine Wirksam-
keit begann. Er führte ein ausführliches Tagebuch, von welchem noch 
gegenwärtig sechs umfangreiche Bande vorhanden sind und in welchem die 
speciellsten Daten, sowohl über Gordons Reisen in Rußland, als auch 
über die Zeit des Empfanges und der Abfertigung seiner ausgebreiteten 
Correspondenz in den Jahren 1661 bis 1699 enthalten sind. 

Gordon war der jüngere Sohn eines schottischen Edelmanns und da 
er somit an das väterliche Vermögen keinen Anspruch haben konnte, ver-
ließ er mit Einwilligung seiner Eltern das- Vaterhaus mit 16 Jahren um 
in der Fremde sein Glück zu versuchen. Eine Universität seines Vater-
landes zu seiner Ausbildung zu beziehen, daran verhinderte ihn das ka-
tholische Glanbensbekenntniß, dem er angehörte, und so begab er sich zu-
nächst nach Braunsberg in Preußen, in das dortige Jesuitencollegium, wo 
er sich gründliche Kenntnisse in den Wissenschaften und in den alten 
Sprachen erwarb. Da eS seinen Neigungen nicht entsprach sich ausschließ-
lich den Wissenschaften zu widmen, trat er in schwedische und polnische 
Kriegsdienste, in welchen er reiche Ersahrungen und Kenntnisse des Kriegs-
wesens erwarb. I m Jahre 1661 entschloß er sich auf starkes Zureden 
des russischen Gesandten in Warschau, Samieta Leontjew, und des 
Obristen Crawford, welcher aus der polnischen Kriegsgefangenschaft nach 
Rußland zurückkehrte, in den Kriegsdienst des Zaren Alexei Michailowitsch 
zu treten, unter der ihm vom Gesandten ertheilten Zusicherung, daß er im za-
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rischen Dienste als Major eintreten und nach zwei Jahren znm Obristek 
befördert werden solle. 

I n Begleitung mehrer anderer Engländer, welche, sich wie -er ent-
schlossen hatten, in zarische Dienste zu treten, reiste er von Warschau 
über Kaidany, Lenkowa, Bauske und Riga nach Kokenhusen, wo eine rus-
sische Besatzung lag. Die folgende Nacht mußten sie aus der Weiterreise 
auf freiem Felde, in einer voll den Spuren des Krieges verwüsteten Ge-
gend zubringen und wurden noch von mehren Engländern nebst ihren 
Familien eingeholt, welche sich auch nach Moskau begeben wollten. Auf 
ihrer mühseligen Weiterreise kamen sie nach der zerstörten Festung Marien-
burg, wo ebenfalls noch eine russische Besatzung lag und der Gouverneur 
ihnen, als Zeichen seiner Aufmerksamkeit, ein Getränk unter dem Namen 
„Quas" schickte, das ihnen aber sehr wenig mundete. Bei Neuhausen 
überschritten sie die russische Grenze und gelangten über Petschora nach 
Pleskau. Hier versorgten sie sich reichlich mit Lebensmitteln und ritten 
dnrch eine schöne, waldige Gegend bis zum Dorfe Selitzkaja, wo ste ihre 
Pserde zu Lande vorausschickten und in Böten, den Fluß Schelona hinun-
ter, über den Jlmensee nach Nowgorod gelangten. I n Nowgorod kauften 
Gordon und seine Gefährten ein großes Bot und fuhren den Fluß Msta 
hinaus bis Bronnitza, wo fie aus Anordnung des Wojewoden von Nowgo-
rod, Fürsten Repnin, Fuhrmannspserde erhielten; hierdurch war es ihnen 
möglich, ihre eigenen Pferde zu schonen und da ste dieselbe Erleichterung 
auch von Twer bis Moskau genossen, langten fie schon am 2. September 
1661 glücklich in Moskau an. Von Warschau bis Moskau waren ste mit 
Ausnahme eines viertägigen Ausenthalts in Riga, vom 26. Juli ab, somit 
fast sechs Wochen unterwegs gewesen. Schon am 5. September wurden 
die Offiziere zum Handkuß beim Zaren zugelassen und daraus, unter 
Versicherung der zarischen Gnade, zu weiterer Verfügung dem Schwieger-
vater des Zaren, dem mächtigen Bojaren J l j a Danilowitsch Mi lo -
slawski übergeben. Dieser bestellte sie aus ein Feld außerhalb der Stadt, 
wo er ihnen befahl, Lanzen und Musketen, die zur Stelle waren, zu neh-
men und zu zeigen, wie sie damit umzugehen verständen. Gordon wun-
derte sich über diese Zumuthung und meinte, wenn er das gewußt hätte, 
so würde er einen seiner Bedienten mitgebracht haben, welcher vielleicht besser 
exerciren könne als er selbst, da bei den Offizieren nicht das Exerciren, 
sondern die Leitung die Hauptsache wäre. Es half nichts, er mußte dem 
Befehle des Bojaren gehorchen, und als er alle möglichen Evolutionen 
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mit der Lanze und Muskete gemacht hatte, war derselbe so zufrieden, daß 
er ihm ein zarisches Geschenk als Glückwunsch zu seiner Ankunft in Ruß-
land erwirkte, bestehend in 25 Rubeln an Geld, 25 Zobeln, 4 Ellen 
grobes Tuch (Watmal) und 8 Ellen Damast. Das war zwar vom Zaren 
bestimmt, aber mit dem Empfange dieses Geschenkes hatte es seine Schwie-
keit, da der Conseil-Secretär, welchem die Vekabsolgnng desselben übertra-
gen war, erst ein Geschenk von Gordon erwartete uüd alle möglichen 
Schwierigkeiten der Verabsolgung entgegenstellte. Gordon wollte sich der 
hergebrachten Sitte nicht fügen und nachdem er sich einige Male mit dem 
Secretär herumgezankt hatte, führte er beim Bojaren über denselben Be-
schwerde. Miloslawski gab dem Secretär einen leichten Verweis nnd dieser 
kehrte fich nicht weiter daran. Nach einiger Zeit wiederholte Gordon seine 
Beschwerde, als der Bojar gerade ausfahren wollte; diesen langweilte die 
Sache, er ließ den Sekretär an seine Kutsche rufeu und riß ihn im Zorne 
einige Male am Barte mit dem Hinzufügen, daß er ihn noch stärker be-
strafen würde, wenn Gordon fich noch ein Mal beschwere. Daraus erhielt 
Gordon seine Geschenke, hatte aber den Secretär zum Feinde, welchen er 
erst in der Folge mit Geschenken beschwichtigen konnte. Als übrigens 
Gordon im Jahre 1667 mit einem Briese des Zaren nach England ge-
schickt worden war und daselbst vom Könige von England ein Gnaden-
geschenk von 200 Pfund Sterling zugewiesen erhalten hatte, ward ihm 
dieses Geschenk auch nicht in vollem Betrage zugestellt, denn beim Empfange 
desselben" ward ihm eine Rechnung übergeben, nach welcher sür die Abfas-
sung der Vesügung (kor äraniriF ttis KM), für Einregistriren derselben, 
für Erlaß des Befehls (wsrrsny sür den Geldzähler und die Expedition 
nicht weniger als 25 Pfund 2 Schilling 1 Pence von seinen 200 Pfund 
in Abzug gebracht waren. 

Die Verhältnisse in Rußland gefielen Gordon anfänglich nicht, und 
kaum in den Dienst getreten, hatte er den Wunsch, denselben zu verlassen. 
Als aber der Bojar Miloslawski ihm mit Freundlichkeit erklärte, daß wenn 
er aus diesem Vorhaben bestände, er unfehlbar nach Sibirien verschickt 
werden würde, da alsdann nur angenommen werden könne, daß er, aus 
Polen kommend, die Staatsverhältnisse habe erkundschaften wollen, besann 
er sich eines Bessern, schickte stch in das Unvermeidliche und brachte bald 
die seiner Obhut anvertrauten Soldaten durch häufige Uebnngen zu großer 
Geschicklichkeit in den Waffen. Viele Schwierigkeiten bereitete ihm im Lause 
seiner vietjährigeu Dieuste die Antipathie, welche das russische Volk den 
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Ausländern überhaupt und ihren Neuerungen insbesondere entgegentrug. 
Weil er ein Ausländer war, wollten die Einwohner, bei welchen das Mi-
litär einqnartirt wurde, ihn nicht gern in ihren Häusern haben und nach-
dem er bereits eine Wohnung hatte verlassen, müssen, weil der Wirth in 
seiner Abwesenheit den Ofen in seiner Behausung hatte einschlagen lassen, 
ward er, seinem Range als Major entsprechend, bei einem reichen Kauf-
manne jenseit des Moskauflusses einqnartirt. Dieser setzte alles dran, um 
ihn aus seinem Hause los zu werden und hatte schon zwei Befehle aus 
dem Conseil *) erwirkt, welche Gordon anwiesen, dieses Haus zu verlassen, 
welche er aber entgegennahm ohne sie weiter zu berücksichtigen. Endlich 
eines Tages, als Gordon eben mit einem anderen Ojfiziere zu Mittag 
aß, erschien ein Beamter des Conseils mit mehren Begleitern und erklärte, 
er sei gekommen, um ihn sofort aus dem Hause zu schaffen, gab auch Be-
fehl seine Sachen fortzubringen und griff selbst nach der Regimentssahne. 
Da konnten fich die Offiziere nicht länger zurückhalten und warfen den 
B-amten nebst dem Hausbesitzer und seinem Gefolge zur Treppe hinunter. 
Zum Unglücke aber gingen zu gleicher Zeit mehrere Soldaten von Gordons 
Regiment vorbei, welche aus den Lärm herbeieilend, den Beamten nebst 
Hauswirth und Anhang aufs jämmerlichste durchprügelten, so daß der 
Beamte stch mit Mühe, unter Zurücklassung einer mit Perlen benähten 
Mütze und eines werthvollen Halsbandes, rettete. Nur durch Vermitte-
lnng des Bojaren Miloslawski gelang es Gordon, die unangenehmen 
Folgen dieses Vorfalles zu vermeiden. Ein anderes Beispiel des Miß-
trauens gegen Ausländer erzählt Gordon in Bezug aus den Manischen 
Feldherrn Ganziewski, der, in russische Gefangenschaft gerathen, in 
Moskau im strengsten Gewahrsam gehalten wurde. Als er fich eines Tages 
unwohl fühlte, wurde beschlossen, einen italienischen Arzt, der während des 
letzten polnischen Krieges ebenfalls in Gefangenschaft gerathen war, zu 
Ganziewski zu schicken. Die Unterhaltung wurde zwischen beiden in Ge-
genwart eines russischen Kapitäns in lateinischer Sprache geführt und 
wiederholt rieth der Arzt dem Feldherrn etwas Cremortartari in sein Essen 

*) Der GesandtschastS-Conseil oder das Ministerium des Auswärtigen. Die im rus-
sischen Dienste befindlichen Ausländer hatten den Vorzug unter diesem Conseil zu sortiren, 
während die übrigen MilitairS unter dem Kriegs - Conseil oder Kriegsministerium standen; 
doch war der GesandtschastS-Conseil verpflichtet, die Listen über den Dienst dieser Perso-
nen dem KriegS Conseil zur Durchsicht einzusenden. (Ueber Rußland unter der Regierung 
Alerei Michailowitsch'S von einem Zeitgenossen. Grigori Koschichm) 
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zu thun. Der Offizier machte sofort die Anzeige, daß die Gefangenen 
staatSgefährliche Pläne berathen hätten; der Arzt sollte gestehen, leugnete 
aber hartnäckig und sollte bereits gefoltert werden, unter der Anklage, daß 
er Anschläge mit den Krimschen Tartaren verabredet habe, als Ganziewski 
fich noch zum Glucke des Thatbestandes erinnerte, und die von ihm gege-
benen Erklärungen befriedigend befunden wurden. 

Aus den Notizen des Gordonschen Tagebuchs sür das Jahr 1663 
ist ersichtlich, daß er Gelegenheiteu, die der Zufall bot, benutzen mußte, 
um seine Correspondenz zu befördern, die Briefe ins Ausland aber an 
einen Kaufmann in Riga schicken mußte, um sie weiter zu befördern. 

„1663 Juni 16. Ich schrieb an meinen Vater unter der Adresse 
des Johann Lang in Riga, da ich von demselben seit meiner Abreise aus 
Warschau keine Briefe erhalten habe." 

Briese aus Smolensk erhielt er meist in 10 Tagen; eine sehr lang-
same Beförderung, wenn berücksichtigt wird, daß Smolensk nur 390 Werst 
nach jetziger Berechnung von Moskau entfernt ist. 

„1663 Juli 10. Ich erhielt einen Brief vom Generallieutenant Drn-
mond aus Smolensk vom 1. Ju l i , wodurch mein Brief vom 16. Juni 
beantwortet wurde." 

Mit dem Obristlieutenant Drnmond stand Gordon in häufiger 
Correspondenz, weil er durch dessen Vermitteluug den in Polnische Gefan-
genschaft gerathenen Obristen von Bokhoven loszukaufen oder auszuwech-
seln hoffte. Bokhoven wurde in der Folge sein Schwiegervater und da 
die Gemahlin desselben erklärt hatte, nicht eher ihre Einwilligung zu einer 
Verbindung mit ihrer Tochter geben zu können, als bis ihr Mann aus 
der Gefangenschaft zurückgekehrt sein wäre, ermangelte Gordon nicht die 
einflußreichsten Personen um ihre Verwendung und Befürwortung zu die-
sem Zwecke zu ersuchen; ja sogar den Zaren selbst bat er, Drnmond die 
geeigneten Befehle zu ertheilen, damit der in Sklow gefangen gehaltene 
Obrist Bokhoven gegen mehrere polnische Gesangeue ausgewechselt würde. 
Diese ihm bewilligten Befehle mußte er mit einem expressen Boten absenden. 

„1663 November. Als ich die zarischen Schreiben (vom 10., 14. 
und 16.) an den Generallieutenant Drumond erhalten hatte, daß derselbe 
diejenigen Gefangenen, welche die Polen verlangten, gegen den Obristen 
Bokhoven auswechseln solle, so schrieb ich an Drumond und schloß die 
Briese des Zaren und die Empfehlungsschreiben des Bojaren Jlja Dam-
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lowitsch MiloslawSki und des Fürsten Nikita Jwanowitsch Odojewski bei, 
was ich mit einem Expressen absandte." 

Doch blieben diese Bemühungen Gordons erfolglos bis zum Jahre 
1667, wo der Obrist Bokhoven durch Verwendung des englischen Königs 
Karl II. beim Könige von Polen und beim Chursürsten von Brandenburg 
seine Freiheit wieder erlangte. 

Im Juli 1664 ward Gordon mit seinem Regimente nach Smolensk 
commandirt; beim Auszuge aus Moskau ward das Regiment in der Vor-
stadt Koschewniki gemüstert, doch waren alle Soldaten in dem Grade be-
trunken, daß mehrere Stunden hingingen, bevor fie in Reih' und Glied ge-
stellt werden, konnten, und als dieses endlich geschehen war, ergab fich, daß 
etwa 80 Mann desertirt waren. Aus dem Marsche selbst mußten die Of-
fiziere bei der Arriergarde und bei den Flanken marschiren, in der Nacht 
aber strenge Wache halten, um die Deserteure einzusaugen. 

Seit der Ankunft Gordons in Smolensk finden wir Daten in dem 
Tagebuche, daß er Briese aus Moskau über die Post empfangen habe, 
und zwar am öten Tage. Zu Geldsendungen und ähnlichen Austrägen 
nach Moskau mußte er aber fich darbietende Gelegenheiten benutzen. 

„1664 Juli 8. Ich schrieb an ihre Mutter (seiner Braut) weil ich 
sah, daß die Hoffnung auf Befreiung ihres Gemahl bei dem geringen An-
scheine eines gewünschten Erfolges der Tractate immer mehr verschwinde. 
Ich bat um eine baldige Antwort. Diesen Brief schickte ich mit Herrn 
Hoffmann, weil ich ihm noch die 100 Rub. für die Frau Obristin Palmer 
mitgab." 

Es erhellt, daß zu jener Zeit die nach Smolensk expedirten Posten 
auch nur bei Tage befördert wurden, daraus, daß fie eben so viel Zeit 
unterwegs waren wie Gordon, der in Tagereisen von Smolensk nach 
Moskau zurückkehrte und jedenfalls aus dieser Reise zu seiner Braut nach 
Moskau keinen unnöthigen Verzug machte. 

„1664 November 30. Ich reiste von Smolensk ab und kam, ohne 
daß unterwegs etwas Besonderes vorgefallen wäre, den 6. December in 
Moskau an." 

Daschkow war bei seiner Gesandtschastsreise nach England vom Kö-
nige unfreundlich aufgenommen worden, man hatte ihm nur während drei 
Tagen Unterhalt aus königliche Rechnung gewährt und ihm denselben 
daraus entzogen. Der Gras Carlisle hatte aber Daschkow besucht, hatte 
ihm eine bessere Behandlung versprochen und auch bewirkt, daß ihm nicht 
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nur während seines ganzen Aufenthalts in England der Unterhalt gewährt, 
sondern ihm auch die Kosten, die er gehabt, ersetzt wurden. Nach seiner 
Rückkehr aus England hatte aber Daschkow so viel über die ihm wider-
fahrene Unbill gesprochen und stch beschwert, daß als demnächst der Kö-
nig von England durch die Post eine Note an den Zaren schickte, in wel-
cher er ihm meldete, daß er mit Frankreich und Holland in einen Krieg 
verwickelt sei, die Pest auch in London uud anderen Gegenden seines Rei-
ches wüthe und schließlich bat, den Holländern in Zukunft nicht zu gestat-
ten, Schiffsbaumaterialien aus Rußland zu führen, diese Note lange Zeit 
unbeantwortet, ja »«erbrochen blieb« I m Jahre 1666 sollte die Antwort, 
welche eine ablehnende war, dem Könige übersandt werden, da aber keiner 
der Bojaren, im Hinblicke auf Daschkows Erlebnisse, fich zu dieser Sen-
dung gebrauchen lassen wollte, wurde Gordon zu derselben vom Zaren be-
stimmt, obgleich solches seinen Wünschen nicht entsprach. Da er mittler-
weile die Tochter des Obristen Bokhoven geheirathet hatte, wurde dieselbe 
als Unterpfand feiner Rückkehr in Rußlaud zurückbehalten. Am 29. Juni 

- 1666 machte er stch aus die Reise uud diese, sowie seine Rückreise, gingen 
in der gewohnten Tour über Nowgorod und Pleskau ohne besondere Er-
eignisse von statten, bis darauf hin, daß er bald nach seiner Abreise aus 
Moskau, bei dem Dorfe Tscherkaffow gegen hundert Offiziere aus einem 
Felde lagern sah, die nach beendetem Kriege aus dem Dienste entlassen 
waren und wahrscheinlich auf eigene Hand den Krieg mit den Reifenden 
fortführten, denn Gordon hatte die Vorficht, fich mit seinem aus dreizehn 
Personen bestehenden Gefolge bei denselben vorbeizuschleichen und erst nach 
einem raschen Ritt von 20 Werst, vom Wege abbiegend, Mittag zu hal-
ten. Aus der Rückkehr aus England im Jahre 1667 traf er in Danzig 
mit Johann van Sveden zusammen, welcher in einem ihm vom Zaren 
ertheilten Austrage, wie wir später sehen werden, in Holland gewesen war. 
Die vom Könige von England ihm übergebene Antwortnote enthielt ver-
schiedene Recriminationen, und vielleicht auch daher war Gordons Empfang 
beim Zaren nicht sehr gnädig, wenigstens kostete es ihm viele Mühe und 
Bittschriften, ehe er die von ihm ausgelegten Reisekosten wiedererstattet 
erhielt. 

Seit dieser Zeit beginnen häufigere Korrespondenzen Gordons nach 
Riga und ins Ausland über Riga, und das Tagebuch giebt den Nachweis, 
daß Briefe von Moskau nach Riga 11 bis 12 Tage gingen. 

Als Gordon im Jahre 1686, damals Obrist, wiederum nach England 
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reiste, um daselbst seine Vermögensverhältnisse zu ordnen, da mittlerweile 
sein Vater und sein älterer Bruder gestorben, er jomit Erbe des väter-
lichen Gutes Alchuiris geworden war, verlangte der Zollaufseher in Now-
gorod, daß er seine Sachen visitireu lassen solle, worin Gordon nicht wil-
ligen wollte, sich darauf berufend, daß er von Moskau aus die Geneh-
migung zur ungehinderten Reise ins Ausland erhalten habe und er zudem 
nicht Kaufmann sei. Vergebens wandte er fich an den Statthalter; dieser 
erklärte, er wolle ihn nicht hindern, er habe aber dem Zollausseher keine 
Befehle zu ertheileu. Er fügte hinzu, Gordon möge reisen und gab ihm 
zwei Strelitzen zur Begleitung mit, indem er Gordon aufforderte das zu 
thun, was er sür das Beste halte. Der Zollausseher brachte nun alle seine 
Leute zusammen und erklärte, Gordon nicht aus Nowgord fortlassen zu 
wollen. Dieser bewaffnete fich, und seine Leute und waren bereit, fich 
mit Gewalt den Weg aus der Stadt zu erzwingen. Jetzt forderte der 
Aufseher Gordon solle seine Sachen in einer Kirche oder an einem ande-
ren sicheren Orte deponiren und die Entscheidung aus Moskau abwarten, 
ob seine Sachen zu besichtigen wären oder nicht. Ermuthigt durch die 
Eröffnung des Statthalters, daß er ihn in keiner Weise belästigen werde, 
schlug Gordon dieses jedoch aus und machte sich aus den Weg. Gleich 
daraus aber erwirkte der Aufseher einen Befehl, Gordon nachzusetzen und 
ihn anzuhalten und versammelte eine große Anzahl Beamter und Streli-
tzen, um Gordon zu verfolgen. Dieser jedoch erfuhr solches durch einen 
Edelmann, der etwas später als er Nowgorod verlassen hatte, beschleunigte 
sein Fortkommen, zahlte in Msaga sür 10 Pserde doppelte Progongelder, 
nämlich 1 Rubel 3 M i n 2 Deugi, versprach den Fuhrleuten ein Trink-
geld und suhr eilig weiter bis Pleskan, wo er er vom Statthalter Fürsten 
Romodanowski sehr freundlich aufgenommen wurde. 

Gordons vielfache Feldzüge brachten ihn häufig in die südlichen Pro-
vinzen, überall aber geht aus seinem Tagebuche hervor, daß es schwie-
rig war bei diesen Feldzügen Nachrichten aus Moskau zu erhalten nnd 
daß dieselben durch Gelegenheiten und expresse Boten expedirt wurden. 
Erst im Jahre 1697, während der ersten Belagerung Asows, findet stch 
die Notiz vor, daß er durch die Post von Win ins, dem damaligen Ad-
ministrator der Posten, Briese uud Zeitungen erhalten habe. Unzweifel-
haft war das eine Vergünstigung, die ihm zu Theil wurde, denn, wie wir 
sehen werden, war der Empfang namentlich von Zeitungen mit Schwie-
rigkeiten verbunden. 
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Anders war eS, als Gordon im Jahre 1694 den Zaren Peter auf 
seiner Reise nach Archangel begleitete. Nachdem sie die Reise auf der 
Dwina mit den vom Zaren neuerbauten Schiffen gemacht nnd in Archan-
gel von dem Statthalter Peter Andrejewitfch Tolstoi, bei Veranstal-
tung großer, festlicher Mahlzeiten empfangen worden waren, konnte Gor-
don bei einem geregelten Postverkehr feiner ausgebreiteten Korrespondenz 
unbehindert obliegen. 

„Juli 12. Die Post brachte mir Briese von meiner Frau und 
Tochter und von Löwenseldt aus Tobolsk, datirt vom 22. April." 

Dieser Obrist Löwenseldt, mit welchem Gordon in ununterbrochener 
Korrespondenz stand, war ein Schwager,- der, mit seinem Dienste unzu-
frieden, im Jahre 1693 um seine Entlassung aus demselben gebeten hatte, 
um ins Ausland zurückzukehren. Vergebens war er vor der Gefahr, die 
mit einer solchen Absicht verbunden sei, gewarnt worden. Er blieb bei 
seinem Entschlüsse, erhielt zwar seinen Abschied, ward aber mit seiner Fa-
milie nach Tobolsk verschickt, wo er, trotz der Verwendung seiner Freunde 
im Exil starb. 

„Den 16. Juni wurde die Post nach Moskau abgefertigt." 
„Den 21. Juni ging die' Post früh am Morgen ab." 
„Den 13. August. Ich schrieb mit der Post an meinen Vetter 

W. Gordon in Aberdeen und erhielt Briese von meiner Frau, Tochter, 
Obristen Jurenow, Obristen Erawfnird, meinem Sohne in Tambow, 
Fürsten Iwan Borissowitsch Trojekurow, H. WiniuS, von meinem Regi-
mentsschreiber, vom Kapitän Kochinzow, alle datirt Moskau den 6. August." 

Bei der gegenwärtigen Postverbindung und den jetzigen Wegen be-
. trägt die Entfernung von Moskau nach Archangel 1306 Werst; berücksich-

tigen wir die damaligen Verhältnisse und daß erst im Jahre 1727 ein 
verkürzter Postweg nach Archangel eröffnet ward, so würde eine Differenz 
von mindestens 10 "/o Mehrbetrag die Entfernung^von 1346 Werst erge-
ben, mithin beim Empfange der Post am sechsten Tage aus Moskau in 
Archangel die Geschwindigkeit von 224^3 Werst am Tage oder 9V- Werst 
in der Stunde ergeben, was den Nachweis liefert, daß diese Verbindnug, 
sür reitende Posten, eine verhältnißmäßig schleunige war. 

Für die Beförderung von Reisenden war noch keine Sorge getragen 
und nur aus besonderes Ansuchen wurde durch Befehle aus dem Gesandt-
schastS-Confeil die Commisston ertheilt, denselben Pserde zu geben, wie 
ein vorhandener Befehl an den Statthalter von Nowgorod, Fürsten Pro-
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sorowski, vom Jahre 1694 nachweist, durch welchen ihm ausgetragen wurde, 
den zum Besuche uach Moskau kommenden beiden Neffen des Generals 
Lesort Pserde und Führer zu verabfolgen.. „Es ist zu unserer Kenntniß 
gelangt — lautet der Befehl - - daß von den schwedischen Grenzen her 
zum Besuche zu unserem Generale des ersten Moskauschen Kosaken-Muster-
regiments Franz Jakowlewitsch Lesort zwei leibliche Neffen desselben in 
Begleitung von zehn Mann in Groß-Nowgorod eintreffen werden. Sobald 
nun diese Ausländer anlangen, befehlen wir euch, dieselben unbehindert 
Yassiren zu lassen, ihr Gepäck keiner Besichtigung zu unterziehen und ihnen 
die erforderliche Anzahl Pferde und Führer zu geben. Ueber alles, was 
hierbei vorfällt, seid Ihr verbunden uns zu berichten und auch den Aus-
ländern die Weisuug zu ertheilen, nach ihrer Ankunft in Moskau dem 
GefandtschaftS-Conseil einen Reisebericht zu übergeben." 

(Schluß folgt.) 

^ A. v. Fabr ic ius. 
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Der Itatusquo der Justtzrefom iu Rußland. 

Huiä leAss sino moridus, quiä moreg sine 
oxeridus? 
(Inschrift des Stadthauses in Lugano). 

^ e i t dem Juli Monat dieses Jahres hat man in Petersburg die Ein-
richtung der Resormbehörden in Angriff genommen. 

Die zu beiden Seiten der Stückhosstraße (Liteinaja) in der Nähe der 
Newa ein umfangreiches Areal einnehmenden Zeughäuser stnd, uach vielen 
Berathungen darüber, ausersehen worden, die neuen Behörden anfzuneh-
men, welche damit, in diesem stillen und abgelegenen Theile der Residenz 
eine Art Rechtsburg, eine Stadtregion sür sich, bilden werden. Nur das 
Gebäude des Senats verbleibt von den alten Räumlichkeiten des Justiz-' 
ministem dem Caffationshos. 

Die Eröffnung der Reformbehörden an der Liteinaja wird im Laufe 
deS Jahres 1866 stattfinden. 

Rußland bietet dem Juristen das Schauspiel des complicirtesten Jn-
stauzenzuges, den die Geschichte des Prozesses erlebt hat. Was denselben 
vor allem, von dem Rechtsgange in andern Ländern unterscheidet, denen 
immerhin drei Instanzen bekannt waren, ist die außerordentliche Verwick-
lung in der eventuellen Weiterbewegung des Rechtsganges von der dritten 
Instanz weiter, in welcher der Rechtsgang anderer Länder beendigt ist. 
I n Rußland folgen eventuell auf die dritte Instanz (das Senats-Departe-
ment) noch drei fernere Instanzen, so daß der Rechtsgang ein numerisch 
doppelter wird. Dies war ohne Beispiel. Eine im respectiven Senats-
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departement verhandelte Rechtssache devolvrrt durch Stimmenverschiedenheit 
unter den Senatoren, wozu eine einzige Stimme hinreicht, an die allge-
meine Versammlung des Senats. Eine von der Anschauung der Sena-
tenre im Departement abweichende des respectiven Ober-Prokureurs äußert 
denselben Devolutiv--Effekt. Man erkennt, bei so bewandten Umständen, 
aus den ersten Blick, daß die Pendenz einer Sache in der allgemeinen Ver-
sammlung des Senats stch ost genug ergeben muß und nicht etwa für eine 
seltene Ausnahme gelten darf. Zählen die Senatsdepartements nach Tau-
senden anhängiger Rechtssachen, so zählen die beiden allgemeinen Ver-
sammlungen des Senats immer noch nach Hunderten, deren gute Hälfte 
nicht einmal durch Stimmenverschiedenheit in den Departements, sondern 
durch bei der Bittschriftcncommission angebrachte Klagen über Departements-
entscheidungen den Weg" der ersten allgemeinen Versammlung finden. 

Schon hier entstand billig die Frage: ob das Mehr oder Weniger 
einer im Rechtsgange gegebenen Eventualität den Rechtszustand als solchen 
uuasficirt lassen könne? ob gegen die damit entstehende- Unsicherheit im 
Rechtszustande überhaupt noch excipirt werden könne, die beiden Devolntions-
Wege, Stimmenverschiedenheit. in den Senatsdepartements und Klagen über 
letztere bei der Bittschristencommisfioi!, denen die Allerhöchste Genehmigung 
ertheilt wird — diese Eventualitäten seien die Ausnahme und nicht die 
Regel? 

Hiezu kam das außerordentlich complicirte Verfahren, in den beiden 
allgemeinen Versammlungen des Senats, deren Entscheidungen der Consul-
tation im Justizmiuisterio und der vom Senat wie von dieser Eonsultatiou 
gleich unabhängigen Anschauung des Justizministers unterliegen, dessen 
Meinung hier allein als maßgebend zu bezeichnen ist, insofern dieselbe 
wenigstens einen absoluten Devolutiv-Effekt an den Reichsrath äußert, die 
Abstimmung in den allgemeinen Versammlungen aber nur einen relativen, 
falls nämlich dieselben bei ihren, der Meinung des Justizministers entge-
gengesetzten Anschauungen verbleiben wollten, wie nicht allzu häufig der 
Fall ist. 

Die Consultation im Justizministerium hat nur ein votum eoasu!-
wttvum; fie ist der aus den Ober-Prokureuren des Senats, den Spitzen des 
Justizdepartements und einigen besonderen Gliedern bestehende Hausrath 
des Justizministers — immerhin auch eine eventuell Einfluß übende Instanz. 

Ergeben die Abstimmungen in den beiden allgemeinen Senatsversamm-
lungen nicht 2/, Majorität, mit welcher der Justizminister stimmt, oder 
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vereinigen deren in Folge von Predloschenie des Ministers zum zweiten 
Mal vorgenommenen Abstimmungen nicht ^ Majorität mit der Anschau-
ung des Ministers, so tritt Devolvirung an den Reichsrath ein, in welchem 
das respective Departement und die allgemeine Versammlung zwei neue 
Instanzen bilden. 

Von den aus den allgemeinen Versammlungen des Senats emanirten 
Entscheidungen an den Reichsrath, sowie vom Departement im Reichsrath 
an dessen allgemeine Versammlung fanden bei allem diesem ausnahmsweise 
durch Klagen bei der Vittschriftencommisston ganz eigentliche Berufungen statt. 

Hält man die Elemente dieses endlosen Jnstanzenzuges zusammen, der 
in sich selbst immer wieder neue Ringe erzeugt, so zählt man von der dritten, 
in Theorie wie Praxis aller Länder letzten Instanz, vom Senatsdepartement, 
weiter noch 3 eventuell ordniaire und eben so viele enventuell extraord'i-
naire, im Ganzen also noch 6 Instanzen, insofern die Bittschristencommif-
ston an die allgemeine Versammlung des Senats, von dieser an das De-
partement im Reichsrath, von diesem an dessen allgemeine Versammlung, 
wenngleich nur ausnahmsweise devolvirt, im Rechtsleben aber die Ausnahme 
nothwendig der Regel ebenbürtig ist, denn, das Recht ist das Leben — 
le äryit, e'sst la vis — wie Lerminier in französischer Lebenserfahrung sagt. 

Ein Dikasterium, das, wie die Bittschriftencommission, darüber an drei 
höchsten Stufen des Rechtsganges Entscheidung trifft, ob eine Sache wegen 
unrechtsertiger Beurtheiluug der Revision unterliegt, ist ein Eassationshos, 
ist eine Instanz, die ohne sachlich zu entscheiden keine niedere Bedeutung 
in Anspruch nimmt. 

Weit war der Weg von diesem complicirtesten Rechtsgange der Welt, 
von — zählt man billig die Eonsultatiou mit — sieben Instanzen über 
die dritte hinaus, im Ganzen also von zehn zu der einfachsten Ordnung, 
zu zwei Instanzen, mit einer dritten formellen, dem Eassationshos, als 
Schluß des Gebäudes — groß uud allgemein das Erstaunen, daß gerade 
Rußland jene Errungenschaft von Jahrhunderten organischen Rechtslebens 
in dem von der russischen Presse und dem russischen Nationalgefühl ver-
schrienen Westen Europas, ohne Weiteres aus sich hinüber zu nehmen ge-
denke. Weder Oeffentlichkeit der Gerichtshegnng noch Geschwornen-Gerichte 
waren ausgenommen, welche Elemente doch fremdländischen staatlichen For-
men entsprechen; mit dem Ende war d.er Ansang gemacht, noch nie die 
Großherzigkeit, die Unerfchrockenheit der Regierung offener an den Tag 
getreten. Es ist sür Alle, was die Bailernemancipation sür 20 Millionen 
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gewesen war, die Verheißung einer neuen Aera des bürgerlichen Gesammt-
lebeuS. 

Die Schwierigkeit der Ginführung einer gegen Gewohnheit und Vor-
urtheil durchzusetzenden, so großartigen Reform verschwieg man stch nicht 
in Petersburg. Eine erste, sehr erhebliche Schwierigkeit lag gleich darin, 
daß der alte Rechtsfuß eine Reihe von Jahren, bis zum Austrag der 
Pendenten, zu erhalten sein werde, womit eine im Prozeß uoch nicht er-
lebte Parallele eines doppelten Rechtslebens gegeben wird. Man berechnete 
die Fortdauer der Thätigkeit des Senats aus beiläufig 8—10 Jahre, die 
der unteren Instanzen auf etwa denselben Zeitraum. Es find die Appella-
tiousfristen; es find die bei vielen Interessenten Jahre in Anspruch neh-
menden Fristen sür (Controle der Akten-Excerpte seitens 
der Parten); es sind demnächst die Verzögerungen von Einsendungen von 
Akten, von Erklärungen, welche letztere ost genug Reisen des Papiers durch 
das halbe Reich involviren, wie bei Sachen in denen', um nur ein Bei-
spiel anzuführen, Interesse der Geistlichkeit verstrt, wo von dem Dirigiren-
den Senat durch den Heiligsten Dirigirenden Synod Erkundigungen ein-
zuziehen sind, die aus allen Eparchien des Reichs einzugehen haben; es 
find serner die mit mehreren Ministerien seitens des Senats zu verhan-
delnden Sachen, in denen das Krön - Interesse in Frage kommt und die 
priiicipielle Anschauung eiues oder mehrerer Ministerien erforderlich ist. 
Sachen der letzten Art pflegen besonders umfangreich zu sein. 

Noch größere Schwierigkeiten aber lagen in den Plötzlich herbeizu-
schaffenden pecuniären und intellektuellen Mitteln, ohne die bestehenden 
benutzen zu können, da diese aus ihren Wegen fortzugehen hatten. 

Die Presse, aus die aufmerksam zu werden man fich gewöhnt hatte, 
schürte ihrerseits das Feuer, das eine so totale Umwälzung der Verhält-
nisse gleich einer Treibhansheizung zeitigen sollte. Die Presse von Mos-
kau wie Petersburg wollte die Reform vor allem so umfassend, so total 
wie möglich. Auch von Sibirien wollte man wissen. Eine Grundreform 
des Prozesses involvirte eine Reform des Civil- und Criminalrechts. Einer 
der vielen Plötzlich erwachsenen juristischen Schriftsteller *) äußerte fich, um 
wiederum nur ein Beispiel anzuführen, wie folgt: „ES unterliegt im Au-
genblick kaum einem Zweifel, daß unser Civilrecht in einigen seiner Theile, 
weder den gegenwärtigen Ansichten in der bürgerlichen Gesellschaft (eoops-

*) 06i> ssBllise« savDiqalli«, ^w6avo«!»i'o. L. Herep-
6̂ x>i>5 1865. 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg. Bd. XII. Hst. 2. 9 
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ueuubm'k. nokiarLasli. vömeerLs) noch den Anforderungen der Billigkeit 
entspricht"), an dem Mangel juristischer Principien leidet, in seinem Wort-
laut bald überflüssig, weitschweifig, bald aller praktisch zu nennenden Re-
geln baar ist; daß alle unsere Gesetze einer unabweisbaren Revision zu 
unterliegen haben, um mit den Principien des am 20. November 1864 
Allerhöchst bestätigten Gerichtsversahrens, in Übereinstimmung gebracht zu 
werden." — „Bentham, heißt es weiter, sührt einen Arzt an, der von 
einer verletzten Hand, von der vier Finger abzunehmen waren, auch noch 
den fünften gesunden abschnitt und auf die Frage, warum er das gethan, 
die Antwort gab, der fünfte Finger wäre lächerlich gewesen. Bentham 
wende das dahin an, daß man nie einen Theil des Rechts resormiren, den 
andern bestehen lassen könne, ohne auf halbem Wege stehen zu bleiben." — 
Die Presse wollte nicht nur den fünften Finger, sondern wo möglich auch 
noch Arme und Beine beseitigt sehen. 

Bei dem großen Anklänge den die Justizresorm in der Presse, in noch 
sehr viel höherem Grade bei dem großen Publikum faud, das in allen 
Ländern wenig zu unterscheiden versteht, vergaß man allmählig ganz in 
Petersburg, welche Hindernisse der Einführung sich gegenüberstellten. Die 
Tagespresse von Moskau und Petersburg, verhandelte bereits den Gegen-
stand als sei er beseitigt, als ob die Regierung nur so, ohne Weiteres, 
zwischen einer partiellen oder totalen Einführung der Reform zu wählen 
habê  und nur der Weisheit der russischen Presse bedürfe, von deren Befä-
higung in Mrs man doch niemals gehört hatte, um den einen oder den 
andern Weg einzuschlagen. 

Jetzt, wo sest steht, daß die Rechtsreform nur sür Petersburg und 
Moskau im nächsten Jahre eingeführt wird, ist es gewiß sür die Ostsee-
provinzen, deren Interessen diese Blätter dienen, von besonderer Bedeutung, 
die Verhandlungen, die spseies kaeti, kennen zu lernen, in Folge deren 
dieser Entschluß gesaßt werden mußte, nicht etwa, wie man anzusehen ge-
neigt sein könnte, willkürlich beliebt wurde. Jetzt tritt dringender wie je 
an die Ostseeprovinzen die Frage: ob dieselbe- nicht ihre sociale Durchbil-
dung in einer Petersburg und Moskau ebenbürtigen Darstellung der ur-
sprünglich für das ganze Reich gemeinten Jnstizreform, Rußland gegenüber, 

*) Wie daS Erbrecht der Schwestern bei lebenden Brüdern; der Pflichtteil des Ehe-
gatten gegen seine Frau aus dem Vermögen von Schwiegervater und Schwager; der Un-
terschied von Ererbtem und Erworbenen; die zur Erkenntniß von Irren bestehende Ordnung; 
Tutel und Curatel; Verjährung und vieles, vieles Andere, l. c. 
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zu bethätigen haben? — ob in ihrem Interesse liegen kann, fich dabei irgend 
wie überflügeln zu lassen? 

Einer aus den besten Kräften, über die man in einem rein praktischen 
juristischen Ganzen verfügen konnte,-bestehenden Einführnngscommiffion 
wurde in Petersburg die Frage der Modalität der Reformeinführung über-
wiesen. 

Eine Ueberficht der Arbeiten dieser Kommission, also des Ganges der 
Dinge zwischen Wunsch und Ausführung, dürfte zur Nutzanwendung aus 
eine Reform im Rechtsgange der Ostseeprovinzen in einem Augenblick am 
Platz sein, wo das Interesse an dem angestammten Recht, dem Lebens-
ausdruck der Provinzen, durch das Vorgehen Rußlands auf reformatorischen 
Wegen sür Recht und Rechtssprechung, so sehr gespannt werden mußte. 

Notizen nach osficiellen Quellen der Ministerien der Justiz und des 
Innern, die als Anfänge einer juristischen Statistik Rußlands, einer juri-
stischen Geographie des Reichs, gelten können und die man der Einführnngs-
commisston in Petersburg verdankt, mögen die Ueberficht des von der Com-
misfion eingehaltenen Geschäftsganges einleiten, insofern das Spiegelbild 
personaler und pecuniärer Verhältnisse jenes großrussischen Makrokosmus 
sich im Mikrokosmus des Ostseegebiets wiederfinden lassen dürfte. 

Zum Justizministerium gehören im Augenblicke: 89 Senatoren, 550 
Beamte in den richterlichen Gouvernementsbehörden, mit Ausschluß der 
Commerzgerichte und anderer Kategorien (o^bi r?6epso«is s oö^scr-
nbis), 2716 Beamte in den Kreisgerichten e^v6«bis «Nora). 
764 Beamte sür die gerichtliche Controle in den Gouvernements- und 
Kreisbehörden. 

Zur Einführung der Rechtsreform hingegen sind erforderlich: 22 Beamte 
für die beiden Cassations-Departements im Senat, 72 für sechs erste 
Departements der Gerichts - Palaten (e^eösaK ns^ara), 48 für sechs 
zweite, 496 sür 31 Bezirksgerichte (olcp^Mgos 372 sür 62 Snp-
plement-Sektionen der Bezirksgerichte (Aoiio^««is^i>s0ö or^D^enis e?M). 

Die Zahl der Personen, welche einen juristischen Cnrsus absolvirt 
haben, beträgt: 640 sür die Kaiserliche Rechtsschule in Petersburg, seit 
dem Jahre 1841. Von diesen dienen im Augenblick 283 im Justizmini-
sterium; 189 traten in andere Branchen des Staatsdienstes über; 112 
nahmen ihren Abschied. 

An den juristischen Fakultäten der russischen Universitäten absolvirten 
9* 
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seit dem Jahre 1840 den juristischen Cursus 3650 Individuen, von diesen 
1680 mit dem Grade von Kandidaten der Rechte. 

Die Zahl von 1010 Beamten, welche als erforderlich angegeben ist, 
dürste hier um das Vierfache zu gering angegeben fein, so lange der alte 
Rechtsfuß für Austrag der Pendenten beizubehalten wäre. Die angegebe-
nen Zahlen setzen den Stillstand der alten Maschine, die Übertragung 
der Pendenten an die neue voraus eine peMio prineipii, die gar nicht 
nachgegeben werden kann. 

Der als disposttionsfähig ausgeführten Juristen, weil dieselben einen 
juristischen Cursus in der Rechtsschule oder an den russischen Universitäten 
absolvirt, wären 3933. Von den 3650 seit dem Jahre 1840 von den 
Universitäten entlassenen dürste, nach dem Vorgange der Zahlen in der 
Kaiserlichen Rechtsschule, nicht viel weniger denn die Hälfte in Abzug zu 
bringen sein, mithin ein sehr geringes juristisches Coutingent erübrigen. 

Bezeichnend ist, daß in diesen Zahlen weder dem gerichtlichen Dienst-
personale in den Ostseeprovinzen noch der Universität Dorpat Rechnung 
getragen ist. I n diesem Ausschluß scheint die Ansicht vertreten, die Ostsee-
provinzen hätten die Reform mit ihren Kräften, nach ihren Bedürfnissen 
herzustellen, die großrussische Modalität sei hier nicht maßgebend. 

Die der Frage nach den intellectuellen Kräften ebenbürtige nach den 
pecnniären Mitteln für die Einführung der Reform stellt sich uach den sür 
31 Gouvernements von der Kommission berechneten Etats, welche 31 
Gouvernements ihr für die Totalität der Einführung gelten, wie folgt. 

Die beiden Cassations-Departements im Senat beanspruchen zusam-
men 110,000 Rub., wovon 17,000 aus die beiden Präsidenten, 56,000 
aus 8 Senateure, 5600 aus 2 Ober - Sekretaire, 7200 aus 4 Gehülfeu 
derselben, 14,000 aus 2 Ober - Prokureure, 3000 aus 2 Sekretaire der 
beiden Ober-Proknrenre, 6000 auf die beiden Kanzelleien kommen, u. f. w. 

Sechs erste Departements von sechs Gerichts-Palaten (ez^sökias 
beanspruchen 219,000 Rub., wovon aus den respectiven Präsidenten 

6000, je aus 3 Glieder der Palate 10,500, aus den Sekretair 1800, 
dessen einen GeHülsen 1600, auf die Kanzellei 3900, den Prokureur 5000, 
dessen einen GeHülsen 4000, den Sekretair des Prvkureurs 1500, aus 
die Kanzellei des Prokureurs 1000 kommen, u. s. w. 

Sechs zweite Departements von sechs Gerichts-Palaten beanspruchen 
hingegen 129,000 Rub., weil aus die Kanzellei nur 2000 kommen, und die 
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EtatS der Prokureure wegsallen, da der Prokurenr des ersten Departements 
zugleich das zweite versteht. 

Einunddreißig Kreisgerichte (olcp^ziciioA o^Ai.) erster Abtheilung, 
beanspruchen 1,023,000 Rub., wovon aus den respectiven Präfidenten 4500, 
aus dessen GeHülsen 3600, ans die 4 Glieder des Kreisgerichts 8800, auf 
4 Sekretaire 2400, die 4 Gehülfen derselben 2400, aus den Kreis-Pro-
kureur 3500, dessen Sekretair 1000, dessen Kanzellei 1000, aus die Kan-
zellei des Kreisgerichts aber 4700 Rub. kommen, u. s. w. 

Einunddreißig Kreisgerichte zweiter Abtheilnng beanspruchen nur 
341,000 Rub.; eine dritte temporaire Abteilung dieselbe Summe. 

Aus die Kreise der Gerichtssprengel (ao ^3MAi. 
rov-b), kommen außerdem 695,000 Rub., wovon 170 Kreisprokureursge-
hülsen (jeder für je zwei Kreise) 360,000, deren Kanzelleien 87,000 Rub. 
in Anspruch nehmen. Ju den beiden Residenzen siud die Etats der Kreis-
gerichte bedeutend über das Doppelte erhöht. 

Der Gesammtbetrag dieses Budgets sür nur 31 Gouveruements, stellt 
fich aus 2,968,000 Rub. und dürste noch lange nicht allen Eventualitäten 
Rechnuug trageu, vielmehr, wie bei Unternehmungen ganz neuer Art überall, 
zumal aber in Rußland der Fall ist, sehr beträchtlich höher zu greisen sein. 

Die Einsührungscommisston beansprucht uoch im Lause des Jahres 
.365 sür den Justizminister ein sür alle Male 300,000 Rub., damit 
energische Maßnahmen zur schleunigsten Beendigung der Pendenten und 
zur Abfertigung von Kandidaten aus die neuen Aemter ergriffen werden 
können. Vom 1. Januar 1866 beansprucht die Kommission 2,063,000 
Rub., wovon 110,000 sür die beiden Cassations-Departements im Senat, 
219,000 für erste Departements in den GerichtSpalaten, 1,023,000 sür 
erste Abtheilungen der Bezirksgerichte, 66,000 sür die Supplement-Abthei-
lungen in den beiden Residenzen, 198,000 sür 330 Gerichtspristaws 
(a 600) nach Zahl der Kreise (no ?s3Msi.) der 31 Gouvernements, 
12,000 sür 20 Pristaws in den beiden Residenzen, 340,000 sür 170 
Prokureursgehülsen (ü 2000), 8000 sür 4 Prokureursgehülsen in den bei-
den Restdenzen, 87,000 sür 174 Prokureurskanzelleieu (a 500). 

Am 1. April 1866 find demnächst erforderlich 413,000 Rub.; am 
1. Juli 1866 abermals 492,000 Rub. ; mit dem obigen Betrage und der 
Allocation an den Justizminister zusammen: 3,268,000 Rub.; eine redende 
Ziffer. 
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Durch das Eingehen der alten Gagen-Etats werden davon, nach An-
ficht der Kommission, 1,087,940 Rub. in Abzug zu bringen, trotz dieser 
und anderer Ersparnisse aber dennoch 1,986,380 Rub. im Jahre 1866. 
und 1,277,113 Rub. im Jahre 1867 zu beschaffen sein. Daß eine sehr 
bedeutende Summe nicht genau vorgesehener Posten hinzukommen dürste, 
läßt fich abnehmen. / 

Die 31 von der Commisfion mit der Reform bedachten Gouvernements 
find: Wladimir, Wologda, Woronesch, Wätka, Jekaterinoslaw, Kasan, Ka-
luga, Kostroma, Kursk, Moskau, Nishni-Nowgorod, Nowgorod, Olonez, 
Orlow, Peusa, Poltawa, Pskow, Räsau, Samara, St. Petersburg, Sara-
tow, Simbirsk, Smolensk, Tambow, Taurien, Twer, Tula, Charkow, 
Cherson (mit Odessa), Tschernigow, Jaroslaw. 

Diese 31 Gouvernements vertheilen fich aus folgende 6 Gerichts-
palaten (e^eönbin na^aibi): 

1) die S t . Petersburgische, mit den Gouvernement«: Petersburg, 
Nowgorod, Pskow, Olonez — 240,148 Quadrat-Meilen mit 3,000,540 
Bewohnern; 

2) die Mos tausche, mit den Gouvernements: Moskau, Kaluga, 
Tula, Räsak, Wladimir, Jaroslaw, Twer, Smolensk—296,941 Quadrat-
Meilen mit 9,985,104 Bewohnern; 

3) die Charkowfche, mit den Gouvernements: Kursk, Woronesch, 
Charkow, Poltawa, Tschernigow, Orlow — mit 277,377 Quadrat-Meilen 
mit 10,148,412 Bewohnern; 

4) die Kasansche, mit den Gouvernements: Nishni- Nowgorod, 
Wätka, Wologda, Kostroma, Kasan — 453,588 Quadrat-Meilen mit 
6,851,533 Bewohnern; 

5) die Saratowsche, mit den Gouvernements: Saratow, Tambow, 
Simbirsk, Samara, Pensa — 345,751 Quadrat-Meilen mit 7,406,136 
Bewohnern; 

6) die Odessasche, mit den Gouvernements: Cherson, Taurien, 
Jekaterinoslaw — 175,895 Quadrat-Meilen mit 2,757,483 Bewohnern; 

Der Tagespresse, sowie dem größeren Theil des Publikums galt na-
türlich die Einführung der Reform über dieses Netz von 31 der bevölkert-
sten Gouvernements sür die Total-Realistruug der Reform. 

Der Ueberficht der Separat-Vota der Glieder der Einsührnngseom-
mission in Petersburg', jener siebzehn Senateure, die sich mit ihren Anschau-
ungen dabei betheiligten, geht ein Auszug der Sentiments voraus, welche 



Der StatuSquo der Justizresorm in Rußland. 155 

21 Justizbeamte im Innern des Reichs, größtentheils Spitzen von Behörden 
zweiter Instanz in Bezug aus die Modalität der Reformeinführung der 
Commisston verlautbarten. 

I n der Provinz ist, um einen Ausdruck König Louis Philippus zu 
brauchen, dem Menschen der Spiegel der Wahrheit näher gerückt. Diese 
21 Sentiments aus dem Innern des Reichs find ganz eigentlich der Aus-
druck des Bedürfnisses und nicht die theoretische Konsequenz eines Systems, 
wie es dem Residenzbewohner näher gelegt ist. Die Commisston ist fich 
dessen gewissermaßen selbst bewußt, wenn fie diese Sentiments als die der 
Praktiker (npak'rincoL'b) bezeichnet. 

Die Sentiments vertreten die Totaleinführung der Reform, unter 
welcher ste die Einführung derselben in einem „beträchtlichen" Theile Ruß-
lands (vT ?aors poeei») verstehen. Ein einziges Senti-
ment, das des Präfidenten der Stawropolschen Civil-Palate, Stukin, ist 
für die Reformeinsühruug in zwei Gerichtsfprengeln (e?6s6»l.i« oö^aers) 
mit späterer, zu beschleunigender Ausdehnung aus weitere Gouvernements. 
Die Macht der Verhältnisse, nicht etwa die von Stukin aufgestellten 
Gründe, hat die Sache dahin wenden sollen, daß dieses einzige Senti-
ment gegen alle 20 übrigen, gegeu die Einsührungscommisfion, gegen die 
Tagespresse von Moskau uud Petersburg, gegen alle aus die Totaleinsüh-
rung drängenden Broschüren und gegen die vox populi zur Realität ge-
worden ist. Auch wenn das Sentiment des Herrn Stuk in gar nicht ab-
gegeben worden, hätte es so kommen müssen. 

Die Commisston erkannte in den gleichlautenden Resultaten der An-
schauung so vieler Praktiker (der Ausdruck werde beibehalten), so vieler 
competenten Stimmen aus den entgegengesetzten Gegenden Rußlands, wie 
Perm und Charkow, Wätka und Kostroma, Jekaterinoslaw und Wladimir, 
Kursk und Woronesch, den besten Anhalt für die Totaleinsührung nach ihrem 
Netz von 31 Gouvernements, um himmelschreienden Mißbräuchen ein Ende 
zu machen («aicb «osey?» vomwmsx^ Z^o^noipev^euiZ). 

Mehrere der Praktiker sind iudeß entschieden gegen die Überweisung 
der Pendenten an die neuen Behörden, andere unter ihnen finden nichts 
einfacher. Der Gonvernements-Prokureur von Woronesch FukS, und der 
Ex-Präfident der Charkowschen Civil-Palate Nachimow, find der letzte-
ren, in der Commisston selbst nicht unstreitigen Meinung; fie polemifiren 
darüber mit dem Präsidenten der Jekaterinoslawschen Civil-Palate Spanski 
und.mit dem GeHülsen des Präfidenten der Kostromaschen Civil-
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Palate Sergejew. Aus finanziellen Gründen, wie bereits angeführt 
worden, neigt die Commisston auf die Seite der Überweisung. Ein Glied 
derselben ist sogar der Meinung, die Peudenten erster Instanz ganz zu 
delireu und es den Parten zu überlassen, ihre Sachen in den neuen Be-
hörden von vorn wieder anzufangen. I n Genf, führt die Commisston 
an, habe bei Einsetzung von Friedensrichtern im Jahre 1842 eine solche 
Überweisung der Pendenten vom auszuhebenden (im Jahre 1842 auch 
aufgehobenen) Gericht des Civil-Prästdenten (prösiÄent civil) stattgefunden. 
Aber nicht von Rußland hätte Voltaire gesagt wie von Gens: „schüttele 
er seine Perücke in Ferney, so pudere er damit den ganzen Canton." 

Die Commisston sührt demnächst das Königreich Italien an. Da 
habe im Jahre 1859 eine Überweisung der Pendenten von einer Provinz 
aus eine andere Platz gegriffen, wobei vergessen wird, daß dies aus poli-
tischen Territorialgründen gar nicht anders sein konnte. Das Dekret des 
Königs Victor Emanuel vom 2. April 1865 wird angezogen; in diesem 
reservirt fich aber nur die Regierung in tkesi unter vielem gar nicht hieher 
Gehörigen, überhaupt temporäre Maßnahmen je nach dem Bedürsniß zu 
ergreisen. Aus der russischen Reichspraxis werden endlich angeführt: die 
in dem Bauern - Emancipationsgesetz vom 19. Februar 1861 enthaltenen 
Bestimmungen mit nur temporairer Gültigkeit und die Allerhöchst bestätigte 
Meinung des Reichsraths vom 25. März 1864 über die Einführung der 
Gouvernements- und Kreis-Institutionen, welche auch für's Erste uur in 
33 Gouvernements stattgefunden habe. 

Die 21 Sentiments der Praktiker begleitet die Commisston- mit 73 
Repliken, wo immer diese Sentiments die Angelpunkte der von der Com-
misston vertretenen Ansichten tanglren, wie: Totaleinsührung der Reform, 
Überweisung der Pendenten an die neuen Behörden, dritte, d. h. tempo-
raire Sektionen in den Bezirksgerichten, einen dreimonatlichen Termin 
zum Austrag der Pendeuten im alten Rechtssuß — welche, kaum symbolisch 
zu nennende Zeitspanne (s. oben) die Commisston als ausreichend bezeichnet. 

Diese ihre 73 Repliken, meint die Commisston, zerstreuten vollkommen 
die „stnstern" Befürchtungen (Apa^uus onaesnis), welche in einem Organe 
der Moskauschen Presse (auch in vielen anderen, sowie von vielen Stimmen 
des großen Publikums, dars man hinzusetzen) dahin ausgesprochen worden: 

„das so ungeduldig erwartete, mündliche Versahren, dürste 
leicht in der Praxis um nichts besser aussallen als das alte schrift-
liche, welches so viele bittere Klagen hervorrufe"; 
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„eS sei durchaus kein Grund vorhanden anzunehmen, die ge-
richtliche Vielschreiberei werde aushören, bloß weil man eine neue 
Form der Verhandlungen einführe"; 

„jede Form werde diejenige Gestalt annehmen, die ihr die 
Handhaber derselben geben würden, die russische neue Form sei 
äußerst biegsam (o?6i») iwMr^isLa) und geeignet sich mit der 
Schreiberei wohl zu vertragen"; 

„die nenen gerichtlichen Faktoren (e^k6«bie avs're^kl früher 
einfach isnosg««») habe man sich als uukräftige (o^Aöoes^bkibiö) 
wenig erfahrene (ina^ooiibi'ruk.ie) zu denken, die nicht gewohnt seien 
der ihnen gestellten Ausgabe gegenüber sich mit anhaltendem Ernst 
zu verhalten (lwääspMsva'l'i. Li. eeös LeerAainnes eepiosnos 
oisowenie «5 4^? ) ; Faktoren dieser Art würden zu Ansang die 
Mehrzahl sein"; 

„unter dem Anschein eines mündlichen Verfahrens würde man 
nur die vollständigste Fortsetzung des alten Geschäftsganges erleben; 
Richter, Parten, Anwälde würden fich allmählig überzeugen, daß 
Alles dennoch nur aus die iufinnirten Schriftstücke hinauslaufe; 
der von einem Glieds der jedesmaligen Behörde zn haltende Vor-
trag einer Sache könne sehr wohl die bekannte Form eines Ex-
tractes aus der Akte (sause«« «35 annehmen, wie denn 
alle mündlichen Vorbringungen, wären sie einmal als unnütz er-
kannt, deren Vortrag nach altem Rechtssnß im Beisein 
der Parten (wie auf Bitte nachgegeben wird) zu vergleichen sein 
würden"; 

„viele unserer gerichtlichen Faktoren hielten sich bereits für die 
Gerichtsthätigkeit geschickt und bildeten fich fröhlichen Mnthes ein 
(v6C6^0 äMkw'ri.), das neue Element werde fie von selbst heben 
(»ro U0L0S nvMNAö'ri. «x^), während gerade ihnen aus-
gegeben ist, das Element zu heben"; 

„man werde überhaupt nur wenige .gute gerichtliche Faktoren 
finden und diese wenigen würden wenig leisten, wenn man ste, bei 
einer Totaleinsührnng der Reform, über ganz Rußland zerstreue". 

Diese von so Vielen getheilten Befürchtungen^ meint die Commisston, 
bewiesen nicht sowohl die Unzulänglichkeit der juristischen Kräfte, als die 
Unbekanntschast der Presse mit ihnen. Tie Presse'preise die Reform von 
ihrem in dbr Theorie (?) wurzelnden Standpunkte, betrachte aber mit Kummer 
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(neya^uo) die wirkliche Reformeinsührung, obgleich die Presse selbst ein-
gestehe, nicht gelehrte Untersuchungen in einem Studierzimmer, nur prak-
tischer Blick, praktische Auffassung seien erfordert. 

Was der unparteiische Beobachter zu der Schilderhebung sür eine 
augenblickliche Totaleinführung der Rechtsresorm meint, besagen die Worte 
zu Eingang dieser Arbeit: quiä IeAS8 sine moribus? Was der Leser 
dieser Blätter meint, wird er sich sagen, wenn er die 21 Sentiments der 
Praktiker aus dem Innern des Reichs, mit den 73 Repliken der Com-
misston in Petersburg verglichen haben wird, an deren Mittheilung in ge-
drängtester Kürze diese Arbeit nunmehr geht — vorher nur noch bemer-
kend, daß fich praktischer Blick, praktische Auffassung in keiner Specialität 
erwerben lassen, ohne daß Fachstudien, oder immerhin ein gelehrtes, rich-
tiger ein theoretisches Studium voraufgegangen, ein solches aber keines-
weges unbedingt von den oben tabellarisch, als speciell juristisch bezeichneten 
Kräften zu präsumiren steht, wenn, wie notorisch ist, an der Kaiserlichen 
Rechtsschule wie an den russischen Universitäten (von Dorpat ging nicht 
die Rede) der Cursus des römischen Rechtes, das der Jurist als das 
Fundament seines Wissens ansieht, aus Institutionen und äußere Rechts-
geschichte beschränkt ist und man schon dabei eher zu viel als zu wenig zu 
leisten glaubt, mithin cursorisch verfährt, von dem gemeinrechtlichen Prozeß 
aber̂  den der Jurist als das Fundament des Verfahrens ansieht, keine 
Rede ist und Grollmann und MitterMaier, wenn auch nicht Feuerbach, 
unbekannte Namen bleiben. 

(Fortsetzung folgt.) 



tZS 

Die bürgerliche Amon i« Kurland. 
Eine Geschichte 

ans herzoglichen Zeiten. 

Ä I m 24. April 1790 — also süns Jahre vor der Einverleibung des 
Herzogthums Kurland in die russische Unterthänigkeit, unter dem letzten 
der eigenen Herzöge — trat dort ein Verein zusammen, welcher anfangs 
den Namen: „sämmtliche Städte und vereinigten Glieder des kurländischen 
Bürgerstandes" führte, später aber schlechtweg „bürgerliche Union" benannt 
ward. Erreichte dieser Verein auch in keinem Stücke etwas von seinen 
Zielen, so ist seine Geschichte dennoch in vieler Beziehung von besonderem 
Interesse und sogar nicht ohne Bedeutung sür das Verständniß mancher 
Eigenthümlichkeiten der Gegenwart Kurlands» 

Bekanntlich war die ganze Regierungszeit des letzten Herzogs ein 
fortgehender Kampf desselben mit dem Adel, dessen Opposition und Über-
macht gerade im Jahre 1790 den Höhepunkt erreicht hatte. Zuwider der 
„Regimentssormel", welche die beiderseitigen Rechte abgrenzte, wurden vom 
Adel Landtage ohne Genehmigung und Ausschreiben des Herzogs abgehalten 
oder vertagt; man gewöhnte fich immer mehr, ohne ihn zu landtagen und 
Beschlüsse zu fassen. Wurde aber auf diese Weise sogar die Macht des 
Landesherrn lahm gelegt, so begreift es fich unschwer, daß auch die Städte 
und deren Bürgerschaften das Übergewicht des Adels zn empfinden bekamen. 

Aus dem kxtraetum e xravsminibus xsnsrosi oräims equsstris 
6ue»w8 eurwnöias st 8smixaMas. 1642, erhellet bereits, wie der Adel 
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150 Jahr früher schon darum bemüht gewesen die letzten Reste der städi-
schen Rechte zu vernichten, denn daselbst heißt es: 

„37) Der Städte Privilegia und Policeyordnnng praezjuäieiren und 
äeroxiren nicht wenig der adeligen Freyheit derwegen Ritter und Landschaft 
aus den Landtagen hiebevorn ^uaerulirt. und um Abschaffung angehalten, 
weiln aber daraus mehr erfolget und deswegen insonderheit der Bauskesche 
und Mytavsche District stch zum höchsten besundeu, als bittet Ritter uud 
Landschaft — dieselben solcher Beschwer nun mehr efsective zu eutsreyen 
und alles was der adelicheu Freyheit zu widern und den Städten verlie-
hen worden, zu casstreu." 

„41) Den Bürgerstands - Personen adeliche güter erblich an sich zun 
kauffen, oder durch andere Mittel an sich zu briugeu nicht zu verstatten." 

.,45) Schießen und Jagen denen so nicht adeligen Standes keines 
weges frey, noch weniger andere adelige Immunitäten und Freyheiten 
genüßen zu lassen." 

„47) Es hat hiebevorn von R. und L. allezeidt, daß le^es sumplua-
riae mögen ausgerichtet und dadurch der ade! und Bürger staudt gänzlich 
unterschieden, gesuchet, als bittet R. und L. daß solche aus künftigen 
Landtage gewis mögen ausgerichtet werden." 

War es nun im Lause der Zeit in der That gelungen, den Bürger-
stand um ein bedeutendes Maß seiner Privilegien uud ständischen Mit-
Rechte zu verkürzen, ja zur politischen Nullität herabzudrücken, so wurde 
der bedrängte Herzog Peter gerade dadurch veranlaßt, sich auf das unter-
drückte bürgerliche Element zu stützen, uud so geschah es deuu unter seinen 
Auspicieu und begünstigt durch seine Mittel, daß die, ohnedies durch den 
politischen Luftzug jener Zeit angeregten Bürger Kurlands stch zu einer 
Auflehnung wider den lange getragenen Druck zusammeuthaten und ihren 
Beschwerden in einer an den Herzog gerichteten Supplik Ausdruck gabeu. 

I n der Einleitung dieses vom 12. Juli 1790 datirten Schriftstücks 
heißt es, daß teutsche Bürger die ersten gewesen, welche um die Mitte des 
12. Jahrhunderts stch in Livland ansäßig gemacht, und mit dem zur 
Hülse gekommenen Adel eine Staatsverfassung zu Stande gebracht, wodurch 
der Bürgerstand nicht allein Th eilnehm er an den öffentlichen Staats-
verhandlungen geworden, sondern auch sür sich in den gegründeten Städten 
besondere Privilegieu bewirkt und ein uneingeschränktes Recht auf Landes-
befitzlichkeit, gleich dem Adel, erwarb. 
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Ferner wird daselbst ausgeführt, daß kein Staat, wo der Bürgerstand 
der Willkür anderer Stände untergeordnet werde, im Wohlstande stehen 
oder dazu gelangen könne. England, Holland, Amerika und Frankreich 
werden als Beispiele angeführt, daß ohne Gleichberechtigung des Bürger-
standes keine Staatswohlsahrt zu erzielen sei, uud von dem damals mitten 
in der Revolution stehenden Frankreich heißt es: „ja das sonst so knltivirte, 
jedoch durch seine in diesem Falle mangelhaste Staatsverfassung bis zum 
Räude des Verderbens gediehene Frankreich hat es endlich für nöthig ge-
sunden, den Grundsätzen der wahren Aufklärung gemäß, mit gänzlicher 
Aushebung des alten staatsverderblichen Systems, durch die, vorzüglich mit 
dem größten Edelmnthe von Seiten des Adels geschehene Ausopferung 
unstrittig gehabter Vorrechte, den nieder» Ständen geschehene Mittheilung 
günstigerer Staatsrechte, die gehörige Ausgleichung der Vortheile nnd 
Lasten, eine glückseligere Verfassung zu bereiten." 

Hiernach aber wird an den Herzog die Bitte gerichtet, die nachfol-
genden Hauptbeschwerden aus die übliche Weise Einen WoHlgevorenen 
Ri t te r - nnd Landschaft gleichfalls zur Erwägung und Beratschlagung 
mitzutheilen, damit aus dem nächstfolgenden ordentlichen Landtage mit der-
selben nnd den dazu Bevollmächtigten der Städte, als Repräsentanten des 
Bürgerstandes in diesen Herzogtümern, wo möglich eine gewünschte Aus-
kunft zur Zufriedenheit aller Theile zu Stande gebracht werden könne." 

Der erste der demnächst folgenden Anträge betrifft die Theilnahme 
des Bürgerstandes an den landtägUchen Verhandlungen, wobei unter 
Bezugnahme aus vielfache Prajudicate vom Jahre 1570 ab dieses Gesuch 
des Bürgerstandes nicht als aus Erwerbung eines neuen Rechtes sondern 
nur aus Wiederherstellung eines bereits besessenen bezeichnet wird. Wegen 
Nichteinhaltung dieses Rechtes sei im Jahre 1684 die bekannte Protestation 
erfolgt und in der polnischen Reichsconstitntion vom Jahre 1774 die Ver-
fügung ergangen, daß „alles, was bis dabin zum Nachtheil der Städte 
geschehen, nichtig wäre, die Städte auch in die Ausübung der ihnen zustän-
digen Gerechtsame eingesetzt werden und künstig aus den Landtagen nichts, 
was fie beträfe, ohne ihr Wissen und ihre Einwilligung geschehen solle." 
— „Daher, sagen die Supplikanten, halten wir uns auch überzeugt, daß 
nach einem anständigen Verhältniß den zum Landtage künftig abzuordnen-
den Bevollmächtigten der Städte, nach den Deputirten Einer Wohlgebo-
renen Ritter- und Landschaft ein ehrenvoller Zutritt und Empfang bei der 
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Landesobrigkeit, sowol zu Anfang des Landtages als auch beim Schluß 
desselben, für die Zukunft bestimmt und versichert werden wird." 

Der zweite Antrag handelt von Verletzungen der Handels-
und Gewerbs-Gerechtsame, wobei über den Kramhandel der angerei-
sten Kaufleute geklagt und um dessen Beseitigung, ebenso wie auch der 
Vor- und Aufkäuserei gebeten wird. „Nimmermehr, heißt es hier, würde 
Riga zu dem Grade des Wohlstandes gestiegen sein, wenn es nicht bei 
dem privilegirten Rechte des Verbots des Großhandels geschützt worden 
wäre." 

Der dritte Antrag bezieht sich aus „die bedenkliche Lage, worin sich 
der Bürgerstand in Ansehung der Versorgung in öffentlichen Aem-
tern und Bedienungen befindet." Hier wird daran erinnert, wie 
einst der bekannte Salomen Henning, Gotthard Kettlers rechte Hand, ein 
Bürgerlicher gewesen, welcher sowol vor als nach der Unterwerfung unter 
die polnische Oberherrschaft die Rathswürde (d. h. die Würde eines kur-
läudischen Oberraths oder Ministers) bekleidet habe, und wie gelegentlich 
der Unterwerfung Kurlands in den Urkunden dem Bürgerstande sowie dem 
Adel, ja sogar jeglicher Privatperson die Erhaltung,, aller bis dahin ge, 
habten Gerechtsame und Befugnisse" zugefügt worden. Obwohl nun, heißt 
es weiter, die Regimentsformel in Ansehung vieler Landeswürden die Ver-
fügung gemacht habe, daß selbige allein mit Personen adelichen Standes 
besetzt werden sollen, so sei wenigstens in Betreff der übrigen, welche ge-
genwärtig aber auch allein von dem Adel innegehalten würden, die alte Besug-
niß des Bürgerstandes uneingeschränkt verbliebe», daß selbige auch dazu 
gelangen können. I n Betreff dieser gerechten Beschwerde des Bürgerstan-
des wolle denn der Bürgerstand „zum Beweise der äußersten Mäßiguug 
und zur Erleichterung der gütlichen Ausgleichung" alle Ansprüche aus 
Staatswürden und Bedienungen, die gegenwärtig vom Adel bekleidet wür-
den, außer der Competenz aus die Rathswürden (d. h. der Ober-
räthe des Herzogs) gänzlich ausgeben und selbige demselben allein zugeste-
hen, wenn ihnen dagegen von Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht, sowie auch 
von Seiten Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft alle Aemter und 
Bedienungen im Kirchen- und Civilstande, „welche jetzt mit Personen bür-
gerlichen Standes besetzt stnd," allein für die Zukunft überlassen und zu-
geeignet würden. 

Der vierte Antrag geht aus „die in St re i t befangene Berech-
tigung des Bürgerstandes zun Ankauf und Erbbesitz solcher 
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- Erbgüter, die an adelige Personen zuerst verlehnet worden". 
Es wird nachgewiesen, wie der Bürgerstand „als eiu Landstand" des Lehn-
befitzes sähig gewesen und auch eine Menge von Gütern wirklich verlehnt 
erhalten, „die in Kurland wohl den vierten Theil der Landgüter betragen" 
nnd welche auch bei der Unterwerfung des HerzogthumS unter Polen nicht 
nur ihren Besitzern ohne den geringsten Standesunterschied gelassen, son-
dern auch durch den 8ten Artikel des adeligen Privilegiums und durch 
den 6teu Punkt des Gotthardschen Privilegiums dergestalt allodistcirt 
(d. h. iu freies, nicht lehnrechtliches Eigenthum verwandelt) worden seien, 
daß ein Jeder ohne nachzusuchende oberherrliche Erlaubniß und ohne die 
geringste Einschränkung uud Ausschließung des adlichen oder bürgerliche« 
Standes selbige zu vergeben, zu verschreiben, zu verkaufen, zu veräußern 
und darüber nach Gutbefinden zu disponiren, die Berechtigung erhielt. 
Dieses Verhältniß liege dem Fundamentalgesetz zu Grunde, und dieses 
Fundamentalgesetz garantire jedem Stande seine ursprünglichen Rechte, so 
daß keinem seine durch die Unterwerfung verletzten Gerechtsamen ohne 
seine Einwi l l iguug eingeschränkt oder vermindert werden sollen. Alle 
weitere durch einseitige Laudtagsversammluugeu oder auf soustige Weise 
eingetretene Schmälerung der Gerechtsame des Bürgerstandes in dieser 
wichtigen Fundamentalfrage sei deßhalb ungültig, was auch die polnische 
Reichsconstitution vom Jahre 1774 (aus Kurland ausgedehnt) bestätige. 
Was aber den berüchtigten § 105 der Kurländischen Statuten*) betrifft 
so könne auf den „etwa vorzuwendenden angeblichen § 105 der Statuten" 
um so weniger die geringste Rücksicht genommen werden, da selbiger sowie 
einige andere zu den einseitigen also unstatthaften §§ gehört, der gleich im 
Jahre 1618 von dem Appellationsgericht in der Gröningschen Sache ver-
worfen und daher auch in der, durch den landtäglichen Schluß vom 
Jahre 1636 beschlossenen gedruckten deutschen und lateinischen Ausgabe 

*) «klomioes jAnodilos ut pere^rini, pro jn<Zixen!s non reeepti, Robiliu/n dona 
emere et xossiäsre non 6sdent sub annmssionc bonorum" Oder wie dieser Para-
graph nach der Birkelschen Übersetzung lautet: „Unadlige und fremde Personen, die nicht 
das Indigenatsrecht erhalten haben, sollen keine adeligen Güter kaufen und besitzen, bei 
Verlust der Güter/ V. Richter in seiner , Geschichte der dem russischen Kaiserthum ein-
verleibten deutschen Ostseeprovinzen* (Thl. 2, Bd. 3, S. 45) sagt zu diesem § 105 der 
kurländischen Statuten: „das gegen Bürgerliche ausgesprochene Verbot adlige Güter zu 
kaufen fehlt sowohl in den Piltenschen Statuten als in dem dem Herzoge übergebenen und 
im Reichsarchive befindlichen Exemplare, und scheint also die Verschiedenheit bei einer so 
wichtigen Frage nicht auf einem blpßen Versehen zu beruhen." 
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nicht ausgenommen, sondern ausgelassen worden sei. — Weiter wird er-
wähnt, wie der Adel vor der im Jahre 1717 niedergesetzt gewesenen Com-
misston mit Recht darüber Beschwerde erhoben, daß es demselben versagt 
werden wollen, Grundbesitz in den Städten zu erlangen, „weil solches ohne 
Vorwissen und Genehmigung des Adels decretirt worden" — woraus aber 
mit demselben Rechte folge, daß auch der Bürgerstand sein Fundamental-
recht auf Besitz der Landgüter nicht auf ebenso einseitige Weise ohne sein 
Vorwissen und seine Genehmigung habe verlieren können, sondern dieses 
Recht zu restituiren sei. — Endlich aber wird das Güterbesitzprivilegium 
des Adels auch mit nationalökonomischen Gründen bekämpft, von denen 
wir nur den folgenden herausheben: „dagegen ist nach den schon bekann-
ten Beispielen sehr zu besorgen, daß vermögende bürgerliche Personen, 
beim Mangel der Gelegenheiten zum ausgebreiteten guten Handelsverkehr, 
worin man sein Geld völlig und sicher nutzen kann, in andern Ländern, 
wo wohlhabende Personen wohl gar mit Sta'ndeserhebnng und andern 
Begünstigungen ausgenommen werden, stch mit ihrem Vermögen begeben 
möchten" — ein Passus, der in auffallender Weise an die in der Balt. 
Monatsschr. Bd. 10 S. 534 erzählte Geschichte des Herrn H. W. nnd 
die daran geknüpfte Erörterung erinnert. 

Die Eingabe schließt damit, daß der Bürgerstand gern bereit sein 
wolle, gewisse Güter aus immer dem Adel oder dem Bürgerstande zuzu-
eignen, indem ste stch vergleichsweise auch noch auf die Constitutionsacte 
von 1775 bezieht, nach welcher, mit ebenso menschensreundl'chen als politi-
schen Grundsätzen, sowohl im Königreich Polen als auch im Großherzog-
thum Littauen bürgerlichen und fremden Personen Landgüter erbeigen-
thümlich an sich zu bringen zugestanden sei, nach dem Grundsatze des na-
türlichen Rechts: aequitag suprems tex esw. 

Unterzeichnet ist diese Supplik: Sämmtliche Städte und vereinigten 
Glieder des Bürgerstandes der Herzogthümer Kurland und Semgallen." 
Wir haben dieselbe so ausführlich wiedergeben müssen, weil alles Weitere 
fich zu ihr nur wie Wiederholung, Commentirung oder Entgegnung verhält. 

Diese Bittschrift war kaum von Seiten des Herzogs Peter mit den 
übrigen Landtags - Deliberatorien herumgesandt worden, als auch sofort 
von zwei Seiten Opposition wider diesen Schritt des Bürgerstandes sich 
zeigte. Der Landmarschall Moritz v. Sacken (Landmarschall ist in Kurland 
der Titel eines der sogenannten vier Oberräthe, einst herzoglichen Minister) 
protestirte bei Eröffnung des Landtages vor dem Herzoge wider die 
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Rechtmäßigkeit nnd Geltung dieser bürgerlichen Supplication und erklärte 
vom Kanzellei-Sekretair des Herzogs, Rüdiger, bei Einreichung derselben 
überrascht worden zu sein. Es entspann fich also zunächst hierüber zwischen 
diesen beiden Beamten ein Streit vermittelst Protestation und Reprotesta-
tion. Gefährlicher aber war es der Sache, daß alsbald auch innerhalb 
der Bürgerschaft Mitau's eine Spaltung entstand, indem die Mitanschen 
„Künstler und Prosesstonisten", wie sich hier die Gewerker nannten, sich 
nicht nur vom Bürger-Verein und dessen Supplik lossagten, sondern auch 
ihrerseits im September desselben Jahres beim Herzoge wider die übrige 
Bürgerschaft snpplicirten. Diese Diversion bewirkte denn auch, daß die 
Sache aus dem nur 14 Tage dauernden Landtage gar nicht zur Sprache 
kam, der Adel sich aus die Supplication nicht einließ und deßhalb die 
ganze Streitsrage an die königliche Regierung nach Warschau gebracht 
werden mußte, wo ohnehin auch die Differenzen zwischen dem Adel und 
dem Herzoge verhandelt werden sollten, was alles den genügsamen Beweis 
dafür liefert wie schwach schon das herzogliche Regiment gegenüber der 
Adelscorporation geworden war. 

Wie der Herzog fich aus den Bürgerstand stützen und diesen heben 
wollte, um selbst zu erstarken, so handelte der Adel nach dem osterprobten 
Grundsatze: ckviäs et impera, indem er den Handwerkerstand wider die 
übrigen Schichten der Bürgerschaft, Kaufleute und Literaten, ins Feld 
schickte. Auch ward das ganze Unternehmen des Bürgerstandes ein Ver-
rath gescholten, der Verein eine revolutionäre, die Verfassung umstürzende 
Rottirung, eine Nachahmung der französischen Revolution — doch lassen 
wir darüber die uns erhaltenen Urkunden selbst reden. 

Der Landmarschall Moritz von Sacken protestirte also in der herzog-
lichen Kanzellei am 30. August 1790, dem Termin der Landtags - Eröff-
nung, folgendermaßen: 

„Unterzeichneter Landmarschall und Oberrath sieht fich in Ansehung 
der ans der Hochsürstlicheu Kanzellei in die Kirchspiele geschickten vorläu-
figen Darstellung einiger Hauptanträge, die Gerechtsame des Bürgerstandes 
betreffend, genöthigt zu seiner, als Oberrath, dereinstigen etwanigen Legi-
timation und Rechtfertigung folgendes aä Oalloellariss 0uoali3 zu 
geben und zwar: 

„1) daß er sogleich, als besagte vorläufige Darstellung aus der Ge-
richtsstube zum Vorschein gekommen, nicht nur der sernern Verbreitung 

j überhaupt, da selbige den Fundamentalgesetzen entgegen, sondern ganz vor-
i Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg., Bd. XII. Hft. 2. 10 
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züglich der Versendung derselben in die Kirchspiele pro äelibsrations und 
der Beifügung derselben zu den Hochsürstlichen Ausschreiben des gegenwär-
tigen Landtages widersprochen habe; 

„2) daß von dem Edlen und Wohlgelahrten Kanzellei - Sekretair 
Rüdiger hieraus erwidert worden, wie diese Anträge wohl nicht ganz wider 
die Gesetze wären, daß man solche sicherlich im Lande herumsenden könne, 
da die Regierung durch des Herzogs Durchlaucht eigenhändigen sä marxmsm 
gezeichneten schriftlichen Concession vor allen gesichert bleibe, besonders da 
selbige zu allem fernere Beweise in der herzoglichen Kanzellei ausbewahrt 
bleibe; 

„3) daß Er, unterzeichneter Landmarschall nnd Oberrath, bei dieser 
an Se. Hochsürsiliche Durchlaucht den Herzog gegebenen und gezeichneten 
Versicherung, sich in Begleitung des Herrn Landhosmeisters Barons von 
Taube Excellenz, des Herrn Kanzlers von Ruten berg Excellenz und 
des Herrn Raths und Ritters von Ossenberg Excellenz an des Herzogs 
Durchlaucht Selbst gewendet; 

„4) daß erwähnter Herr Landhosmeister Baron von Taube bei sei-
nem Vortrage diese Worte gesaget: „Was ist nunmehro zu thun? Ew. 
Durchlaucht haben ja schon die Versicherung zum Umsende» ihrer Eingabe 
in die Kirchspiele gegeben; 

„5) daß des Herzogs Durchlaucht hieraus sehr gnädig und mit vielen 
Gründen, die im ersten Betracht einleuchtend erschienen, geantwortet; und 
endlich 

„6) daß, da alles in dieser Sache zur Ueberraschung angelegt gewesen 
zu sein scheint, in wenig Tagen der Druck dieser Eingabe sowie die Aus-
fertigung desselben aus der Kanzellei besorgt worden, ohne daß ihm, unter-
zeichneten Landmarschall, etwas wäre vorgelegt worden. 

„Es protestirt deshalb hiemit unterzeichneter Landmarschall sowohl 
wider diê  widergesetzliche Form und Art und Weise, wie diese Anträge 
überhaupt in die Kanzellei gebracht worden, wider deren schnelle Beförde-
rung zum Druck und Heruwsenden in die Kirchspiele, die keine weitere 
und reiflichere Deliberation verstauet, und endlich gegen deren Inhalt, als 
den Fundamentalgesetzen entgegen. 

„Wenn ferner in diesen Tagen: 
„1) der Edelgeborene und Hochgelahrte Justizrath Bi^nemann in 

der Hochsürstl. Kanzelley mit einer lateinischen Schrift erschienen und sich 
dieselbe, ohne einer Hochsürstl. Regierung die gehörige Unterlegung vorbero 
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gemacht zu haben und ohne Vorwissen derselben, unter dem Kanzellepfiegel 
ausfertigen lassen. Wann 

„2s gleichfalls neuerdings der Edle und Wohlgelahrte Sekretair Rü-
diger ohne Vorwissen der Regierung unter Unterschrift des Herzogs Durch-
laucht an die Städte eine Concession zum gegenwärtigen Landtage zu er-
scheinen ausgefertigt. Wann 

„3) nicht eher als nachdem Se. Hochsürstl. Durchlaucht der Herzog 
diese Concession unterzeichnet gehabt, erwähnter Kanzelley-Sekretair Rü-
diger die Miene gemacht Unterzeichnetem die Sache vorzutragen, und nach, 
daraus aus Vorsichtigkeit, um nicht wieder überrascht zu werden ertheilten 
Antwort vom Unterzeichneten: „Lassen Sie mich damit zufrieden, da ich 
ohnedem alleine bin" es unterzeichnetem Landmarschall und Oberrath den-
noch verschwiegen, daß diese Concession bereits von des Herzogs Durch-
laucht unterzeichnet worden, und ihm dadnrch, daß erwähnter Kanzelley-
Sekretair Rüdiger ihn unbekannt, mit diesem Umstände der bereits gesche-
henen Fürstlichen Unterzeichnung außer Stande gesetzt habe die Pflichts-
und Amtsschuldige Vorstellungen höhern Orts dawider zu machen. Und 
wann endlich 

„4) der Geist der Aufwiegelung und Zusammenrottung so weit gehet, 
daß aus dem hiesigen Rathhause ohne Vor- und Mitwissen, noch weniger 
aber mit Beyfall und Genehmigung der Regierung unerlaubte Zusammen-
künfte und Conventiculn angestellet und erwähnter Kanzelley-Sekretair und 
andere Literaten und Männer, die der Rechte des Landes kundig sein soll-
ten, da fie aus selbige geschworen haben, geheime Anzettelungen und Ver-
bindungen zn einer Zeit uud in einem Lande zu machen fich erdreistet, das 
ihnen keinen Grund dazu gegeben, und dessen Adel zeither dem ganzen 
Bürgerstande und besonders den Literaten mit Liebe und Achtung begeg-
net hat: 

„So fleht sich unterzeichneter Landmarschall und Oberrath genöthigt 
wider alles dieses aus Pflicht seines Amtes zu Protestiren und sich und 
Einer Wohlgeborneu Ritter- uud Landschaft quaeeunyuo Hur?, in Ansehung 
alles obige» zu reserviren und diese seine Protestation zu den Akten der 
Hochsürstl. Kanzelley niederzulegen. Mitau den 30. August 1790. 

Moritz von Sacken, 
Landmarschall und Oberrath. 

Dieses also war der Versuch des genannten Landmarschalls und Ober-
s raths das Verhalten des Bürgerstandes zu verdächtigen und ihm von vorn-

10* 
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herein die Berechtigung zur Subvention nnd Unterlegung seiner Beschwer-
den abzuschneiden. Schon Tages daraus, nämlich am 1. September 1790, 
erhielt die sürstliche Kanzellei die erste Eingabe der Mitauschen „Künstler 
und Prosesstonisten", mittelst welcher dieser, bis dahin mit dem übrigen 
Bürgerstande zusammengehende Theil sich von der „Union" lossagte und 
eine „Generaldeduction" der sämmtlichen Beschwerden" binnen 14 Tagen 
oder 3 Wochen fich vorbehielt. Der Landtag aber währte, wie gesagt, 
nur 14 Tage, und ŝo konnte die Supplication des Bürgerstandes gar 
nicht zur Verhandlung gebracht werden. Es entspann fich nunmehr ein 
voluminöser Schriftwechsel, einestheils zwischen dem Landmarschall von 
Sacken und den herzoglichen Kanzellei-Sekretairen Rüdiger und Biene-
mann, anderntheils zwischen dem Bürgervereine und den „Künstlern und 
Prosesfionisten", drittens aber auch noch zwischen dem Leiter dieser Letz-
tern, dem resormirten Prediger und Professor I . N. T i l i ng und seinen 
College», den übrigen Professoren der Petrinischen Akademie. Eine bloße 
Auszählung aller dieser Streitschriften, welche von dem eigentlichen Ziele 
immer weiter abführten, würde ganze Seiten ausfüllen; der die Geister 
immer mehr verwirrende Kamps dauerte durch drei Jahre unausgesetzt fort. 

Wenn man die zwischen den beiden Spaltungen der kurländischen 
Bürgerschaft gewechselten Repliken uud Dupliken von dem Schwall der 
Worte und Nebenbeziehungen entkleidet, so findet man als den eigentlichen 
Kern der Sache, daß der Gewerkerstand sür sich Sitz und Stimme im 
Magistrats-Collegio in Anspruch nahm und deßhalb die hiemit belehnte 
städtische Kaufmannschaft befehdete. Obgleich nun diese Frage mit dem 
Hauptgegenstande der Supplik des.Bürgerstandes in gar keinem Zusammen-
hange stand und deßhalb auch eigentlich keinen Grund abgeben konnte, die 
wesentlichen Motive und den Inhalt derselben zu negiren, so war dennoch 
Leidenschast und Kurzsichtigkeit genug vorhanden, hieraus gerade in diesem 
Momente einen Streit innerhalb des Bürgerstandes aufzunehmen, welcher 
allmählig dahin führte, daß der Gewerkerstand stch zur Verfügung des 
Adels stellte, mit diesem gemeinschaftliche Sache machte und damit dem Ein-
wand Gehalt verlieh, es sei keinesweges der ganze Bürgerstand, als dessen 
Meinungsausdruck jene Supplik zu gelten habe. Um so leichter konnte 
nun die sog. bürgerliche Union nach dem Vorgange der von Sackenschen 
Protestation mit dem Gewände der Rottirnng einzelner Revolutionäre 
und Neidlinge, geheimer Anzettelungen und Conventikeln behängt werden. 
Eine unbefangene Anschauung der Sachlage hätte leicht erkennen lassen, 
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daß beide Differenzen sehr wohl neben einander bestehen und verhandelt 
werden konnten, wobei der Bürgerstand dem Adel gegenüber immerhin als 
ein Ganzes zusammengehalten hätte, wie ja auch unsere Adelskorporationen, 
trotz interner Differenzen nach außen einig zu sein Pflegen. Der Grund, 
weßhalb eine solche Solidarität in dem einen Stande leichter beobachtet.wird 
als in dem andern, liegt vor allem in seiner gleichartigeren Zusammensetzung: 
innerhalb des so große Unterschiede der Bildung und gesellschaftlichen Stel-
lung umschließenden Bürgerstandes ist es nicht schwer, Zwietracht zwischen 
der Elite und dem großen Hausen zu entzünden, und ein Panse wie in 
Berlin findet sich auch an andern Orten. 

Am 7. März 1791 zeigten die supplicirenden Bürgerunionisten ihrem 
Herzog an, wie sie alle Hoffnung aufgegeben, „ihre verhandelte Revindi-
cation der allgemeinen Rechte der Städte und des Bürgerstandes dieser 
Herzogthümer mittelst eines gütlichen Uebereinkommens zu einem gewünschten 
Ausgang zu leiten", und deßhalb die weitere Verhandlung dieser Sache 
zur endlichen Entscheidung der Allerhöchsten Oberherrschaft in Warschau 
vorlegen würden. Als Delegirte wurden erwäblt, der Piltensche Landge-
richts-Advokat Tieden, der Libaufche Bürgermeister Vorkampfs und der 
Mitansche Bürger und Kaufmann Vierhufs. Sofort aber legten die 
Professionisten und Künstler gegen diese Absendung bei dem Herzoge Pro-
test ein, indem unter Anderem geltend gemacht wurde: „daß die bei einer 
solchen Unternehmung unvermeidlichen großen Kosten und aufgenommenen 
Kapitalien einst der Stadt und dem Allgemeinen zur Last fallen könnten." 

Inzwischen hatten auch „Prorector und Prosessores der Petrinischen 
Akademie" beim Herzoge eine Erklärung eingereicht, welche folgendermaßen 
lautete: 

„Es ist uns höchst befremdend, daß in der zur Hochsürstl. Kanzelley 
ä. ä. 11. März d. I . von den Mitauschen löblichen Künstlern uud Ge-
werkern gebrachten Protestation und Manifestation wider den Kurländischen 
Bürgerverein auch unseres vollsxü ?rokv8sorum in der Art gedacht wor-
den, als hätten wir deswegen unser» durch Unterschrift erforderlichen, 
förmlichen Beytritt zu diesem Bürgerverein bisher versagt, weil wir die 
Abficht desselben durchaus verwürfen. Nie ist es uns in den Sinn 
gekommen, Angelegenheiten eines großen Theils der Nation, die aus Re-
klamation alter gegründeter Gerechtsame hinausgeht, zu misbilligen, viel-
weniger zu verwerfen; um so empfindlicher muß eS uns sein, daß ein 
Theil fich hat beikommen lassen, seine Schritte durch unser herbeYgezogeneS 
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Beyspiel rechtfertigen und uns Gesinnungen sür seine Sache andichten zu 
wollen, die nie die nnsrigen sehn können und gegen welche wir hierdurch 
seyerlichst Protestiren, indem wir Ew. Fürst!. Durchlauchten unterthänigst 
gehorsamst bitten, durch solche schuldigst eingereichte Protestation und deren 
Ausbewahrung, vor sernern Mißdeutungen uns huldreichst zu sichern. Wir zc. 

Prorector und Prosessores 
der Hochsürstl. Petrinischen Akademie. 

Ferner erklärten dieselben akademischen Lehrer mittelst Urkunde vom 
30. April 1791: 

„Der uns, von den Bevollmächtigten der sämmtlichen Städte und ver-
einigten Glieder des Bürgerstandes der Herzogtümer Kurland und Sem-
gallen heute vorgelegten Aufforderung zufolge, dem Bürgerverein nun-
mehro förmlich beyzu treten, erklären wir Endesunterschriebene hier-
mit sürdersamst: daß Wir demselben allerdings unsere verbindliche Unter-
schrift hiemit ertheilen, in der festen Ueberzengnng, durch diesen unsern 
Beytritt sowie die Ehre, Freyheit und Glückseligkeit des gesammten Kur-
ländischen Bürgerstandes, also auch unser daran habendes Interesse im 
Einzeln und Allgemeinen bewirken zu können. 

Prorector und Prosessores 
der Hochsürstl. Petrinischen Akademie. 

Kaum daß diese Kundgebungen der akademischen Professoren stattge-
funden, so beeilte stch der Führer der abfälligen Bürgerpartei Pastor und 
Professor I . N. Tiling bereits am 3. Mai desselben Jahres eine Repro-
testation und Remanisestation beim Herzoge einzureichen, und es entspann 
fich hieraus ein ebenso bitterer als langwieriger Federkrieg zwischen dem 
akademischen Eollegio und Tiling, dessen Einzelheiten wir hier nicht weiter 
aufführen wollen, weil diese besondere Feyoe ziemlich unerquicklich verläuft, 
ohne aus die Sach" selbst Einfluß zu üben. 

Am 6. Mai 1791 lies bei der herzoglichen Kanzellei folgende An-
zeige von Seiten des Bürgervereins ein: „Zur vorläufigen Berichtigung 
der nachtheiligen Vorbildungen, die über den Gang der Verhandlungen 
in unserer Sache bei der Allerhöchsten Oberherrschaft veranlaßet worden 
sind, finden wir es sür räthlich, sowohl zur zuderläßigen Wissenschast Ew. 
Hochsürstl. Durchlaucht, als auch zur Verhütung aller Täuschungen des 
Publikums mittelst der beigelegten gedruckten Noten dasjenige anzuzeigen, 
was sowohl von Seiten Einer Wohlgeborenen Ritter- und Landschaft 
«otder unsere Sache und Abgeordnete vorgebracht als auch von denen-
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selben dagegen erwidert worden, zugleich voll innigsten Dankes sür Hoch-
dero Landesväterlich gerechtes Benehmen gegen uns bei der Allerhöchsten 
Oberherrschaft, zu unterlegen." 

Dieser Anzeige waren zwei Noten beigelegt, deren erste datirt War-
schau den 28. März 1796 und unterzeichnet von den Adelsdeputirten 
v. Heyking, v. Ludinghausen-Wolsf, Grothuß; die zweite datirt 
Warschau den 4. April 1795 und unterzeichnet Tieden, Vorkampff, 
Vierhufs, Abgeordnete des knrländischen Bürgerstandes. Beide Noten 
sollen hier noch !n extenso wiedergegeben werden, da selbige besser als 
alle die weiteren umfangreichen Special-Relationen und Vorträge an den 
Tag legen, was beide Theile eigentlich und entkleidet von allem Ueberflnß 
der Phrasen für und wieder anzuführen hatten. 

Die Note der Adelsdeputirten lautet in der uns erhaltenen deutschen 
Übersetzung folgendermaßen: 

„Da Endesunterzeichnete erfahren, daß gewisse einzelne Bürger die 
Unverschämtheit so weit getrieben, fich in dieser Residenz sür Deputirte 
der vereinigten Städte und Glieder des Bürgerstandes in 
Kurland und Semgallen auszugeben, so eilen fie einem Erlauchten 
Ministerio hierdurch unterthänigst anzuzeigen, daß diese Kühnheit desto 
strafbarer sey, je mehr fie dahin strebt, Se. Königl. Majestät und die 
Allerdurchlauchtigste Republik durch eine kecke Herausnehmung zu überlisten 
und zu hintergehen. Die hier beigefügten Aktenstücke thun dar: 

„1) daß dieser sogenannte Bürgerverein nichts anders als ein künst-
licher Plan ist, der in der Finsteruiß entworfen und in seineil Grund-
sätzen ebenso widerrechtlich als gefährlich in seinen Folgen ist; 

„2) daß diese Zusammenrottung durch den größten und nützlichsten 
Theil der Bürgerschaft höchst gemißbilligt worden, wie solches aus der hier 
in extenso beigefügten Protestation zu ersehen. 

„3) Ist's klar, daß nur ein Schwindelgeist die unschicklichste, den 12. 
Iunius 1790 in der Fürstl. Kanzellei eingereichte Reclamation hat ein-
geben können. Hierinnen behaupten die Anführer dieser Kabale unter 
andern, daß Frankreich alle seine Bürger nur dnrch den Umsturz seiner 
alten mangelhaften Constitution glücklich gemacht hätte u. s. w.*) Eine 
schreckliche Behauptung, die über die abscheulichen Absichten weiter keinen 

*) Wie die Stelle in der bürgerlichen Supplik eigentlich lautete und daß fie hier ganz 
entstellt widergegeben wird, ist oben zu ersehen. Vgl. auch v. Richter I. c. Bd. 3, Th. 2, 
S 221. 
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Zweifel übrig läßt, nämlich Kurlands Ade! zu vernichten, den Staat zu 
beunruhigen, das Glück seiner ersten Einwohner zu zerrütten, die gegen-
wärtige Staatsverfassung umzustoßen und auf derer Ruinen einige Bürger 
hinzustellen, deren Stolz weder Ziel noch Grenzen kennt. 

„Betroffen über diese schädlichen Entwürfe schreien der friedliche Künst-
ler nnd der tugendhafte Gewerker über Ueberraschung, indem fie den Ab-
grund sehen, in welchen einige unbekannte aber kühne Menschen sie stür-
zen wollten. Diese ehrlichen und rechtschaffenen Männer trennten fich un-
mittelbar von Jenen und machten die gerechte und einfache Bemerkung, 
„daß wenn man um die Abschaffung etwaniger Mißbräuche ansuchen wolle, 
dieser dunkle und unregelmäßige Gang unnütz sey, und selbst die ersten, 
Grundsätze jeder Gesellschaft beleidige, die solche heimliche Verbindungen 
verbieten." 

„Endesunterzeichnete ohne in den Grund und geheimen Endzweck der 
sogenannten bürgerlichen Deputation einzugehen, bitten das Erlauchte 
Ministerium diese oermeinten Deputirten abzuweisen, mit dem warnenden 
Befehle, den Gesetzen des Staates mit mehrer Ehrfurcht zu begegnen, aus 
dem gewöhnlichen und durch den Gebrauch geheiligten Wege ihre etwani-
gen Bitten uud Beschwerden gehörigst anzubringen und fernerhin keines-
wegs den Aufruhr zu nähren und zu begünstigen. 

„Sie erinnern sich nicht, diese unruhigen Geister, daß der größte 
Theil von ihnen Ausländer sind und als Fremdlinge in Kurland Frey-
statt und Brod gesucht und gesunden haben; daß die unmäßigen Reich-
thümer, die ste aus Kosten dieses Adels zusammengerafft, ihnen nicht ver-
gessen lassen sollten was fie ihren Wohlthätern schuldig find, und daß fie 
vorzüglich die Rechtschaffenheit ihrer ruhigen nnd ehrlichen Mitbrüder nicht 
beflecken sollten, denen fie diejenige Undankbarkeit zumuthen, welche doch 
nur in ihren Herzeü allein Sitz hat. 

«Zufolge dieser Prämissen protestiren Endesunterzeichnete seyerlichst 
im Namen Einer Ritter- und Landschaft der Herzogthümer Kurland und 
Semgallen wider diese vermeinte Deputation, welche fich auf eine ungül-
tige und den Gesetzen entgegenlaufende Weise, selbst erschaffen hat. 

Warschau den 28. März 1791. 
Heyking, Ludinghansen-Wolff, Grotthuß, 

der Kurischen und Semgallenschen Ritterschaft Deputirte. 
Dieser Note war am 4. April 1791 die der städtischen Deputirten 

gefolgt, welche folgendermaßen lautete: 
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„Die Note, welche der Herr Delegirte und die Herren Deputirten 
der Kurischen und Semgallischen Ritterschaft in diesen Tagen dem Er-
lauchten Ministerium der Republik gegen die Deputation des Kurländi-
schen Bürgerstandes zu überreichen sür gut befunden haben, ist bloß ein 
Versuch, sich aus die leichteste und entscheidendste Weise von den Beschwer-
den loszumachen, welche sowohl die Aufmerksamkeit des Reichstages erre-
gen, als das edel- und großmüthige Herz des Köuigs rühren könnten. 

„Wahrlich, es ist leichter zu überraschen als zu überführen, einer 
Rechtsfrage auszuweichen als fie gründlich zu erörtern. 

„Und eben daher erlaubte man fich die lebhaften Ausfälle aus Endes-
unterzeichnete, die mit so vielem Kunstgriff ausgestreuten Muthmaßungen 
von vermeintlichen Symptomen des Französischen Freiheitsfiebers, als die 
Hochtrabenden Redensarten, Beschimpfungen und Drohungen, deren eigent-
lichen Werth zu bestimmen, nur undankbare Mühe ist. 

„Wie wenig und wie auffallend stimmt dieser verachtende stolze Ton 
zu der Sprache-der Weisheit, Billigkeit und väterlichen Zuneigung, mit 
welcher ein wahrhast patriotischer Reichstag die Herzen der polnischen Bür-
ger bei jeder Gelegenheit fesselt? Erst jetzt ist man den größten Theil des 
Bürgerstandes in Polen zu sormiren beschäftigt, da indessen die Geschichte 
die Errichtung des Adelsstandes in Kurland den dortigen Städten zu-
schreibt. Deutsche Bürger gründeten die ersten Pfianzörter auf den Lies-
und Kurläudifchen Küsten, und zogen hinterher aus Deutschland seine 
braven Krieger dahin, deren Nachkommen noch jetzt die Früchte von den 
gemeinschaftlichen Bemühungen unserer beiderseitigen ehrwürdigen Vorsah-
ren genießen. I n allen Fehden, in allen Verträgen, war der Bürger der 
treue Gefährte des Edelmanns, und als Kurland fich der Republik Polen 
unterwarf, bestätigte Sigismund August durch einen und ebendenselben 
seyerlichen Eid die Rechte des Adels und des Bürgerstandes. 

„Gestützt aus diese heiligen Rechte, kommen wir die Höchste Gerech-
tigkeit Sr. Königlichen Majestät und des Allerdurchlauchtigsteu Reichstags 
anzuflehen gegen das unterdrückende Uebergewicht des Adels, das aus der 
erzwungenen Unthätigkeit der Durchlauchtigsten Herzöge entstanden ist und 
deshalb auch nicht abgestellt werden konnte. 

„Mit nichten aber betrifft es einen in der Finsterniß entworfenen 
Plan, eine unschickliche Reklamation, einen Umsturz der Staatsverfassung 
und man hätte fich eben daher das wahre oder verstellte Schrecken über 
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die dem Bürgerstande aufgebürdete abscheuliche Abficht, Kurlands Adel zu 
vernichten, füglich ersparen können. 

„Nie werden auch unsere Vollmachtgeber und wir selbst dem ersten 
Stande Kurlands die Achtung und Zuneigung versagen, welche wir selbi-
gem schuldig find. Der übel angebrachte Stolz einzelner Personen kann 
und soll nicht das Verdienst so vieler andern verdunkeln, welche gerecht 
und ausgeklärt genug find, um fich zu überzeugen und einzusehen, daß in 
einem jeden Staate alle und jede Einwohner ohne Ausnahme gegen ein-
ander zu Dienstleistungen und selbst Wohlthaten wechselseitig verpflichtet 
find. 

„Damit nun der Reichstag ohne Zeitverlust in den Stand gesetzt 
werde, sowol von der Rechtmäßigkeit als von dem eigentlichen Zweck der 
Kurl, bürgerlichen Deputation zu urtheilen, bitten Endesunterzeichnete 
hiemit ganz unterthänigst: es wolle Ein Erlauchtes Ministerium geruben 
zur Untersuchung ihrer Vollmachten zu schreiten. Diese tragen das Sie-
gel und die Unterschrist der Städte, welche in den öffentlichen gesetzmäßi-
gen Zusammenkünsten und Versammlungen allemal den Bürgerstand Kur-
lands vorgestellt haben, ja eben derselben Städte, welche der Adel im 
Jahre 1614 in sein Interesse gegen das sürstliche Haus hineinzuziehen 
und gleichsam zu Hülse zu rusen kein Bedenken trug*). 

„Und wenn gleich die Künstler und Gewerker der Stadt Mitau durch 
mancherlei Vorspiegelungen von der guten Sache abtrünnig gemacht wor-
den; so möchte doch wohl dieser Absall einer Klasse von Einwohnern, die 
im ganzen bey der Wiederherstellung der bürgerlichen Gerechtsame nur 
das geringste Interesse haben, nicht die ausdrückliche Willensmeinung 
des Magistrats und der vornehmsten Einwohner der Stadt Mitau in 
Verbindung mit allen übrigen Städten des Herzogthums entkräften und 
ungültig machen können; denn schon jede einzelne Stadt ist für sich allein 
berechtigt, die dem ganzen Bürgerstande zustehende Beschwerde auszuneh-
men und anzustellen. 

„Wie könnten aber wohl die Herren Deputirten der Kurländischen 
Ritterschaft von der treuherzigen Protestation einer geringen Anzahl von 
Künstlern und Gewerkern gegen die unstreitigen Vollmachten des ganzen 
übrigen Bürgerstandes Gebrauch machen und dabei vergessen, daß von 
den 27 Kirchspielen, welche das Recht genießen, Abgeordnete zu den Km-

') Eine Anspielung aus die Händel des Adels wider den Herzog Wilhelm wegen 
Ermordung der Gebrüder v, Nolde. 
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ländischen Landtagen zu schicken, acht Kirchspiele gegeu ihre eigene Sen-
dung nach Warschau protestirt haben? 

Warschau den 4. April 1791. 
Tiedeu, Vorkampss, Vierhuss, 

Abgeordnete der Kurländischen Bürgerstandes. 
Ans dem polnischen Reichstage von 1791, dem diese beiden Noten 

vorlagen, hielt auch der Bürgerdeputirte Advocat Tiedeu eine lateinische 
Rede, welche aber wenig Interesse bietet, da fich dieselbe nur in Huldigun-
gen und Tiradeu ergeht und ihren Hauptinhalt die 12 Kanonen bilden, 
welche der Bürgerstand als Seitenstöck zu den 12 Kanonen des Adels der 
Republik zu verehren stch beeisert hatte. Die auf diese Kanonen zu zeichnende 
Inschrift lautete: Marli keipudlieav ?oIonae, ob restauraw univvrsi 
8wws eivie! iura, aes twees beüieum pie saerst vräo eivieus Ouromae 
et SeimKsIIias vuoatuum. (Dieses Geschütz weihet dem Kriegsglück Polens, 
wegen der wiederhergestellten Rechte des ganzen Bürgerstandes, die Bürger-
schaft der Herzogthümer Kurland und Semgallen). 

Die hiebei überreichte ausführliche Darlegung der uns aus dem 
Obigen schon bekannten Beschwerdepunkte wurde förmlichst vom Reichstage 
entgegengenommen und registrirt. 

Die ritterschaftlichen Delegirten suchten zwar den erwarteten Abgeord-
neten der Gewerker und Künstler gleichfalls die Wege in Warschau zu 
bahnen, allein dieselben erschienen gar nicht zum Reichstage, indem fie 
erst der vom Reichstage zur Untersuchung der Beschwerden niedergesetzten 
polnischen Commisston am 19. November ein ausführliches Memorial 
überreichten und darin namentlich hervorhoben, es gebe in Kurland 
nur einzelne Städte aber keinen dritten Stand. Auch der Deputirte 
v. Heyking ließ es nicht an Memorialen und französischen Flugschriften 
fehlen, gegen welche wiederum von den Unionsdeputirten replicirt wurde. 
Das Resultat lies endlich daraus hinaus, daß eine königlich polnische De-
klaration die Bestimmungen der Reichsconstitution von 1776 wiederholte, 
laut welcher die Ritterschaft zur Abstellung der Landesbeschwerden mit den 
Städten verhandeln und in ihren Angelegenheiten aus den Landtagen 
nichts ohne ihre Zustimmung beschlossen werden sollte. Aber auch diese 
Entscheidung verfing ebenso wenig wie die gleichzeitigen Beschlüsse des 
polnischen Reichstags zur Regulirnng des Verhältnisses zwischen dem Her-
zog und dem kurländischen Adel. Im Gegen theile: mit jedem für Kur-
lands Selbständigkeit noch übrigen Jahre sank die Macht Herzogs Peter 
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immer mehr zus ammen, der bei dem russischen Gesandten in Mitau einen 
sichern Rückhalt findende Adel opponirte immer erfolgreicher und 1793 
am 11. September ertheilte der Herzog als Beweis seiner Willfährigkeit 
gegen den Adel die Ordre zur Auflösung der bürgerlichen Union. Ebenso 
erhielt der Gewerkerstand dasjenige, was ihm als Ziel seiner Parteiung 
vorgeschwebt hatte: die gesonderten Plätze im Rathscollegio, welche auch 
bis jetzt sür die kurländischen Städte gültig geblieben find. Diejenigen 
Namen aber, deren Träger damals in der Umgebung des Herzogs Peter 
sür den Bürgerstand kämpften — fie prangen jetzt in der Matrikel des 
kurländischen Adels. 

Ist es schon in dem Lebensgange jedes Einzelnen der Fall, daß kein 
Ereigniß spurlos vorübergeht und jedes Erlebniß zu dem Mosaik des 
Charakterbildes beiträgt, so gilt das in noch höherem Grade von dem 
Gesammtleben der Völker und Länder. I n der Physiognomie der Heuli-
gen Kurländer findet man Züge wieder, welche in der Zeit jener letzten 
Kämpfe des untergehenden Herzogthums fich gebildet oder, wenn schvn 
früher vorhanden, damals sich tiefer eingegraben haben. Es ist nament-
lich der Zug einer selbst sür die Bewohner der „Schwesterprovinzen" auf-
fallenden Ständeso nderuug, den wir meinen. Einer unserer trefflich-
lichsten Geschichtschreiber*) bemerkt über die Bürgerunion: „Wie groß der 
dadurch erregte Widerwille war, spricht sich am deutlichsten darin aus, 
daß fich in dieser Zeit eine Unterhaltnngsgesellschast (Cafino) bildete, von 
welcher alle einheimischen Nichtadeligen als Mitglieder oder als Besuchende 
ausgeschlossen wurden, obgleich bis dahin in Kurland gerade vorzugsweise 
nicht der Stand, sondern die Erziehung den Weg zur guten Gesellschaft 
zu eröffnen pflegte." Es wird erlaubt sein, in einer' solchen, nun seit mehr 
als 70 Jahren wirkenden „Unterhaltungsgesellschast" ein Hauptbeförde-
rungsmittel der Exclnfivität zu sehen. Wenn aber andererseits die nicht-
adelige Gesellschaft Kurlands in die ebenfalls schärfer als anderwärts ge-
schiedenen Gruppen der Literaten, Kaufleute und Handwerke aus einander 
sällt, so ist auch diese Erscheinung vielleicht nicht ohne ursächlichen Zusam-
menhang mit jener Zeit des offenen Ständekampses, in welchem nicht nur 
Adel und Bürgerstand, sondern auch der eine Theil des letzteren dem an< 
deren fich feindlich gegenüber standen. 

*) Cruse, Curland unter den Herzögen, Bd. 2, x. 200. 
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Die Zeit ist unterdessen um uns herum eine andere geworden, und 
sie hat auch manchen Faden in dem Gewebe dös kurländischen Wesens 
gebleicht; aber das Gesammtbild, nicht bloß mit seinen guten, sondern 
auch seine häßlichen Partien, besteht noch und läßt fich durch keinen Zau-
ber bannen. Als 1863, gelegentlich der Reorganisation der Rechtspflege, 
wieder einmal die Geister aus einander platzten und dem Dorpater Tages-
blatt zum Programm verhalsen, da zeigte es sich, wie leicht die alten 
Narben auszugehen vermögen. Zweierlei ist seitdem geschehen, was einen 
inneren Heilungsproceß zu verkünden schien: erstens der Eintritt einer 
Anzahl Mitauscher Literaten in die städtische Bürgerschaft, und zweitens: 
der Beschluß des kurländischen Adels aus Freigebung des Güterbesitzrechts. 
Aber was will das sagen gegen den ungeheuren Schiffbruch, welchen die 
Idee einer Einigung und Ausgleichung der Gegensätze an jener, schon in 
ihrem Anfange so ominösen Justizresormfrage zu erleiden im Begriff 
steht! Und wenn dieser neue Conflict wiederum ebenso langwierige Nachwir-
kungen, wie die erwähnten, zu haben bestimmt sein sollte — desto schlimmer 
für uns! — Eine solche Eventualität ins Auge fassend, mag man kein 
Wort mehr vorbringen, so viele Parallelen und Nutzanwendungen sich auch 
noch an die hier erzählte Geschichte aus den Tagen des untergehenden 
Herzogthums anknüpfen ließen. 
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St. Petersburger Correspoudenz. 

I m August 186S. 

7. - ^ a s transatlantische Telegraphenunternehmen ist in diesen Ta-
gen wiederum gescheitert, oder sein Gelingen wenigstens aufgeschoben. Die 
alte Welt soll sür die nächste Zeit noch in gewisser Entfernung von der 
neuen bleiben, aber dennoch rückt sie derselben immer näher und der Um-
stand, daß der Kabel abgebrochen ist, kann diesen Proceß nicht lange 
aushalten. Jeder Schritt vorwärts in dem Verkehrsleben zwischen Europa 
und Amerika über den Atlantischen Ocean hin kann als Zeugniß gelten 
für die Richtigkeit der Ansicht, daß die „Weltgeschichte nach dem Westen 
flüchte." Jeder Schritt vorwärts in Asten dagegen beweist die Richtigkeit 
des Satzes, daß die Civilisation von Europa aus sich allseitig verbreite. 
So hat denn Rußland seine Aufgaben im Orient zu lösen und tritt dürch 
seine Geschichte jener Ansicht von dem Privilegium jener Richtung der 
Cultur entgegen. Auch in diesem Augenblicke, wo man täglich genaueren 
Nachrichten über den transatlantischen Kabel entgegensah und endlich von 
dem Unfall, welcher denselben betroffen, erfuhr, knüpft sich daran eine Ge-
dankenreihe über Rußlands Beruf: die alte Welt mit der neuen zu ver-
binden. England, die Vereinigten Staaten, Rußland scheinen die Hanpt-
stationen des Verkehrs aus beiden Hemisphären werden zu sollen. 

Vor einigen Jahren tauchte wohl einmal der Gedanke aus eine Eisen-
bahn zu bauen über den Atlantischen Ocean. Durch eine colossale Eisen-
röhre, welche aus Pfeilern, vom Meeresgrunde aufgebaut, ruhen sollte, 
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gedachte man die Züge von Europa nach Amerika zu senden. Weniger 
abenteuerlich war der Gedanke die neue Welt mit der alten durch eine 
Eisenbahn über Sibirien zu vereinigen — ein Gedanke, welcher, in den 
Köpfen der Amerikaner entsprungen, fich als unausführbar erwies, weil 
die Amerikaner als Erbauer einer solchen Bahn allzugünstige Bedingungen 
sür sich forderten. Wie jene beiden Eisenbahnprojecte einander gegenüber 
stehen, so entspricht dem jüngst zum dritten Male mißlungenen transatlan-
tischen Kabelunternehmen die Idee Europa mit Amerika über Asten hinweg 
mit Eisendrähten zu verbinden. Sie hat Manches sür fich. 

Dem Vernehmen nach soll eine amerikanische Gesellschaft die Ver-
pflichtung übernehmen, in drei Jahren eine Telegraphenlinie von San-
Francisko bis Nikolajewsk am Amur herzustellen. Dagegen bleibe es den 
Russen vorbehalten Nikolajewsk mit St. Petersburg d. h. mit dem ge-
sammten europäischen Telegraphennetze zu vereinigen. Von San Fran-
cisko aus würde die Linie nach Nowoarchangelsk, dem Hanptorte der rus-
sisch-amerikanischen Colonie aus der Insel Sitcha geleitet werden, von 
hier aus bis zu dem Berings-Meere und über dasselbe hinweg an die asta-
tische Küste bei Kamtschatka, über dessen nördlichen Theil fie bis zum 
ochotskischen Meere und sodann über Ochotsk, Ajan und Udsk bis Niko-
lajewsk fortgeführt werden würde. I n Nikolajewsk beginnt dann die rus-
fische Telegraphenlinie und führt zunächst nach Jrkutsk, der Hauptstadt 
Ostfibiriens, von wo aus sie nach dem europäischen Rußland leitet. Die 
Ausführung eines solchen Unternehmens scheint möglich. Die größte 
Schwierigkeit würden die Gewässer zwischen Asien und Amerika bieten, 
in denen das rauhe Klima durch Eismassen der Leitung von submarinen 
Drähten einige Hindernisse bieten dürste. Der Ansang zu einer solchen 
Verbindung ist von beiden Seiten gemacht. Von San - Francisko aus 
geht bereits eine Linie nach dem Norden und von hier aus ist die Reihe 
der Telegraphenstangen auch schon weit in den Osten vorgedrungen. Wer 
weiß, ob nicht die rusfisch-amerikanische Linie noch früher fertig ist als die 
transatlantische? Sibirien wird statioueureicher sein als die Wasserwüste des 
Atlantischen Oceans, wenngleich Jedermann eingestehen muß, daß die Ko-
lonisation Rußlands in Asien während der letzten Jahrhunderte sehr lang-
sam vorwärtsschreitet. Es ist leichter solche Gebiete zu erobern und fie 
naturwissenschaftlich zu erforschen, welche beide Ausgaben Rußland mit Er-
folg gelöst hat, als fie zu bevölkern. Aber warum soll man nicht von der 
Zukunft Großes erwarten. Es ist freilich sehr lange her, daß Ovid in 
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unserem Süden als Verbannter seufzte, aber jetzt würde er es vielleicht 
dort erträglicher finden. Die Griechen haben ihrer Zeit den „ungast-
lichen" Pontus zu einem „gastlichen" umgeschaffen. Die Russen mögen 
zeigen, daß sie „Sibirien" in ein Stück Europa verwandeln können. 

Freilich muß zu solchem Zwecke auch das europäische Rußland noch 
europäischer werden. Doch dazu macht es besonders in den letzten Jahren 
Anstalten der verschiedensten Art. Napoleons Worte: „ I n fünfzig Jahren 
ist Europa entweder republikanisch oder kosackisch" ist nicht eingetroffen; 
dagegen rückt die Grenze nach Asien immer weiter östlich und statt Ruß-
land, wie man wohl bisweilen beachsichtigte aus Europa „wegzufegen," 
hat man auch im Westen die Ueberzeugung gewonnen, daß wir zu Europa 
gehören. „Bei Berlin, soll Humboldt einmal gesagt haben, beginnt die 
große Ebene, aus welcher man nach Kamtschatka fahren kann." Allerdings 
meinen Manche, bis jetzt sei die europäische Eivilisation vornehmlich in 
Gestalt des Champagners und der Syphilis nach Kamtschatka vorgedrun-
gen, aber das heißt doch zu gering denken von der europäischen Eivilisa-
tion und deren Contagiosttät in allen Beziehungen. Rußland wird bis 
Kamtschatka hin allmählig europäischer und das russische Heer z. B. wel-
ches Friedrich der Große vor einem Jahrhundert leg brixsnäs äs Kam-
tsekapka (8ie) nannte, ist, wenige Elemente ausgeschlossen, so gut ein 
europäisches wie ein anderes. 

Rußland zeigt, daß es wenigstens den guten Willen habe, sich den 
europäischen Sitten zu accomodiren. Vor einiger Zeit meldete die „Nord. 
Post," daß norwegische Fischer nach Rußland berufen werden sollten, um 
unsere Fischer Häringe sangen und einsalzen zu lehren. Man gesteht, 
daß man lernen wolle und müsse und daß die Lehrmeister im Westen zn 
finden seien. Aber man will auch zeigen, daß man bereits Manches ge-
lernt habe. I n der Regel sind auf Ausstellungen im Auslande auch rus-
sische Erzeugnisse vertreten. Es sind bereits Maßregeln getroffen worden, 
daß Nußland an der Weltausstelluug, welche 1867 in Paris stattfinden 
soll, sich betheilige. Bei dem Departement des Handels und der Manu-
fakturen ist eine Commisston gebildet worden, welche unter der Leitung 
des Finanzministers die jene Ausstellung betreffenden Geschäfte führen 
wird. Bei dem neulich in Paris tagenden internationalen Telegraphen-
congreß fehlte Rußland nicht und wir genießen in Folge dessen den Vor-
theil einer bedeutenden Ermäßigung der Sätze aus Depeschen z. B. nach 
Frankreich. — So war in den letzten Tagen noch die Ankunft des Direc-
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tors der preußischen Posten, Herrn von Philippsborn, hier ein freudiges 
Ereigniß uud mit einiger Spannung sehen wir den Resultate» der Ver-
handlungen in Betreff der Postverbindung zwischen Preußen und Rußland 
entgegen, welche bereits zum Abschluß einer Convention geführt haben 
sollen. 

Die gegenseitigen Bedürfnisse Rußlands und des Auslaudes werden 
regelmäßiger uud intensiver. Nicht ohne Interesse ist in dieser Beziehung 
die in der letzten Zeit stattgehabte Gründung einer russischen Handels-
agentur in Paris. An der Spitze des Unternehmens steht Herr Proto-
popow, welcher kürzlich Genaueres über die Geschäfte' dieses Comptoirs 
zur Keuntniß des Finanzministeriums gebracht hat. Diese Agentur über-
nimmt u. A. Eltheilung von Nachrichten über den Werth russischer und 
ausländischer Papiere in einem bestimmten Zeitpunkt und insbesondere über 
den Werth russischer und ausländischer Waaren, Annahme von Bestellun-
gen zum Ankauf französischer und englischer Waaren, Bestellung und Be-
sorgung landwirthschastlicher und anderer Maschinen, Vermittlung beim 
Engros-Verkauf russischer und polnischer Erzeugnisse in Frankreich und 
England, Empfehlung sachkundiger Mechaniker, Agronomen, Schafzüchter, 
Baumeister, Lehrer, Gouvernanten, Nachweisung von Wohnungen in Pa-
ris, Subscriptiou aus russische und ausländische Journale, Übersetzung von 
Papieren in russischer, polnischer, deutscher, französischer und andern Spra-
chen u. s. s. — Ob das Unternehmen glückt, wird die Zeit lehren. Der 
Versuch an sich scheint merkwürdig, besonders wenn man sich eines Vor-
falls erinnert, der vor etwa zwei Jahrhunderten sich begeben hat. Als 
ein russischer Kaufmann nach Amsterdam ging um daselbst hollän-
dische Waaren zu kaufen, verweigerten fämmtliche Ausländer ihm den 
Verkauf ihrer Waaren, weil fie den Activhandel mit Rußland in ihren 
Händen behalten wollten, so daß der unternehmende Russe unverrichteter 
Sache nach Archangel zurückkehrte und die Wiederholung dieses Versuchs 
aus lange Zeit unterblieb. Man weiß, wie auch heute noch fast ausschließ-
lich ausländische Kaufleute den Handelsverkehr mit dem Auslande besorgen. 
I n Odessa, Riga, St. Petersburg sind in dieser Beziehung unverhältniß-
mäßig mehr ausländische geistige und materielle Kapitalien vertreten als 
russische. 

Die nationale Partei protestirt gegen eine Theilnahme ausländischer 
Kapitalien an industriellen Unternehmungen in Rußland. Wer wollte leug-
nen, daß bei manchen Eisenbahnbauten u. dgl. ausländische Unternehmer 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg. Bd. XII. Hft. 2. 11 
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einen sehr nachtheiligen Eigennutz an den Tag legen, aber deßhalb die 
Theilmlhme ausländischer Kapitalien an den industriellen Unternehmungen 
hindern zu wollen, heißt nichts anderes als die Natur des Kapitals völ-
lig verkennen. Man denkt sich von Staats wegen schützen zu können, 
den russischen Unternehmungsgeist durch Bevormundungsmaßregeln groß 
zu ziehen, die nationale Industrie durch Schutzzölle künstlich zu entwickeln 
und vor der Concurrenz des Auslandes zu schützen: auf diesem Wege 
kann wenig oder nichts erreicht werden, und das Beste solcher Meinungs-
kämpse, wie fie in den letzten Zeiten in der Tariffrage geführt wurden, 
ist, daß mehr und mehr Leuten die Augen ausgehen und daß man etwas 
tiefer eindringt in die Wahrheiten der Wirthschastslehre. 

Jede Reform muß einige Interessen verletzen: nie ist daher eine Re-
form durchgesetzt worden, ohne daß dadurch Proteste mancher Betheiligter 
hervorgerufen worden wären; nie ist eine Ermäßigung irgend eines Schutz-
zollsatzes vorgenommen worden, ohne daß die Producenten des betreffen- . 
den Gewerbszweiges darüber Klage geführt hätten. Ob deßhalb die Re-
f o r m besser ganz unterbleiben solle, ist eine andere Frage. I n der Regel 
Wersen fich in solchen Fällen die protestirenden und jammernden Produ-
centen zu Vertretern des allgemeinen Interesses und der nationalen Größe 
auf. Die Deklamationen von Machtstellung durch Entwickelung der In-
dustrie u. f. f. sind bei dergleichen Gelegenheiten an der Tagesordnung, 
und die WisseMast wird in Gestalt der „Doctrinairs" belächelt, ja mit 
Schmähungen überhäuft. 

Nichts ist weniger doctrinair als die Geschichte uud ste zeigt, daß 
Schutzzölle ein verlorener Posten find. Während Eobdens unberechen-
bare Verdienste um Englands Wohl noch vor nicht langer Zeit bei Ge-
legenheit seines Todes allgemeine Anerkennung fanden, giebt es doch noch 
Viele, welche nicht ohne Bitterkeit und Spott von den doctrinairen „Free-
traders" zu reden vermögen. Man ist nur zu ost bei diesen Fragen 
Richter und Partei in einer Person. Wenn die zahllose Menge durch 
Schutzzölle benachtheiligter Consumenten über die statistischen Materialien 
zu Berechnungen der Preise vieler unentbehrlicher Gegenstände in dem 
Maße verfügte, wie die Producenten in der Regel die Bedingungen ken-
nen, unter !>enen sie produciren, so würde der ungeheuren Majorität der 
Sieg über die erstaunlich geringe Minorität leichter sein. Das Publi-
kum ist ost nicht eingeweiht in den complicirten Zusammenhang dieser Ver-
hältnisse und Fragen, und die Gesetzgeber verwechseln ost genug das Ge-
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deihen relativ Weniger mit dem allgemeinen volkswirthschastlichen Interesse. 
Spätere Zeiten werden staunen über die Langsamkeit, mit welcher das 
Freihandels-System stch durchsetzte. Die Geschichte macht keine Sprünge, 
aber zu allen Zeiten hat es Leute nnd Parteien gegeben, denen der Gang 
der Geschichte zu rasch war und die denselben auszuhalten stch bemühten. 
Man erinnere stch der großen Erbitterung, mit welcher in England vor 
etwa zwanzig Jahren der Antrag aus Abschaffung der Korngesetze be-
kämpft wurde, und wer leugnet jetzt die Wohlthätigkeit dieser Maßregel? 
Als in den vierziger Jahren in Oesterreich Tarifreformen beabsichtigt wur-
den, erschien eine Reihe von aufgeregten Petitionen und Protesten der be-
theiligten Körperschaften und einzelner Klassen von Fabrikanten, „die den 
sichern Ruin des Landes und ihrer Industriezweige erwarteten, wenn an 
den wohlthätigen Einrichtungen des Prohibitivsystems gerüttelt würde." 
Es wurde dennoch daran gerüttelt und wahrlich nicht zum Schaden 
Oesterreichs. 

Gewiß ist, daß wenn es stch um Rednction oder Abschaffung von 
Schutzzöllen handelt, man fich bei Bestimmung des Zeitpunktes sür das 
Eintreten einer solchen Reform nicht an die Producenten um Auskunst 
wenden darf: ihnen würde jede derartige Reform stets zu früh erscheinen. 
Nicht ihnen darf die Entscheidung vorbehalten bleiben. Das Interesse 
der Konsumenten muß maßgebend sein. Die Konsumtion ist der Zweck 
und die Production nur das Mittel. Die Wortführer der Industriellen 
appellireu umsonst an den Patriotismus und Nattonalstolz. Es ist ihnen 
nicht immer um die Erstarkung der inländischen Manusacturen zum einsti-
gen freien Kampfe, sondern um die immerwährende Hülse der Regierung, 
um die beständige Unterdrückung fremder Concurren; zu thun. Sie ver-
gessen den Grundsatz, daß „wer den Welthandel ausschließen will, von 
ihm ausgeschlossen wird." 

Die hiesige.„Börsenzeitung" hat bei der jüngst wieder auftauchenden 
Tariffrage sreistuuigere Ansichten geäußert, als manchen Producenten in 
Rußland lieb ist. Unter diesen ist Herr A. P. Schipow als Vertheidi-
ger des Prohibitivsystems aufgetreten. Bei Gelegenheit der Messe in 
Nischni-Nowgorod gab er ein Frühstück, an welchem gegen hundert Per-
sonen Theil nahmen und welches Gelegenheit bot zu einer demonstrativen 
Rede über die gedrückte Lage der Industrie in Rußland, über das feind-
selige Austreten der Agitatoren sür Reduktion der Schutzzölle und über 

^ den Schaden, der sür Rußland aus solchen Reformen unfehlbar erwachsen 
11* 
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müsse; die öffentliche Meinung entscheide fich gegenüber den Vorschlägen 
des Zollvereins sür das Schutzsystem und dieser Umstand berechtige zu 
der Hoffnung, daß Rußlands Industrie fich fortan glücklich und gedeihlich 
entwickeln werde. 

Bis jetzt ist allerdings von einer glücklichen und gedeihlichen Ent-
wickelung der Industrie in Rußland nicht viel zu spüren, wenigstens nicht 
im auswärtigen Handel. I n diesen Tagen erschien eine statistische Dar-
legung der Umsätze in Rußlands Handel an der europäischen Grenze im 
Jahre 1864. Vergleicht man die Jahre 1863 und 1864 mit einander, 
so ergiebt sich ein erfreuliches Resultat hinsichtlich der Aussuhr: 

4863 betrug die Ausfuhr 140,772,688 Rubel 
1864 „ „ ,. 171,206.896 „ 

also 1864 ein Mehr von 30,434,308 Rubel. 

Der Werth des im letzten Jahre ausgeführten Getreides beträgt 
10 Milliouen mehr als im Jahre 1863; rohe Wolle ward 1864 sür fast 
6 Millionen mehr ausgeführt als 1863. Diese Artikel, und serner Talg, 
Hans u. s. w. — also Rovwaaren — bilden die Hauptaussuhr. Rechnet 
man selbst Pottasche, Tauwerk, Leinöl, Butter und unverarbeitete Metalle 
zu Jndustrieerzeugnissen, so fleht man, daß die Roywaaren fast 90 Vo aller 
Ausfuhr betragen und daß selbst solche Jndustrieerzeugnisse wie die oben-
erwähnten bei der Prodnction sür die Ausfuhr gar nicht ins Gewicht 
fallen. An diese Thatschache knüpft dann die „Russ. St. Petersburgische 
Zeitung" folgende Betrachtung: „Es wäre interessant zu erfahren, was 
unsere Freihändler bei solchen Verhältnissen sagen. Kann denn wirklich 
Jemand erwarten, daß unser Land, welches nur Rohwaaren auf den inter-
nationalen Markt sendet, aus diesem Markte erfolgreich mit andern Län-
dern concurriren könne? Ist es denn möglich, daß ein Land zu wahrem 
Volksreichthum gelangen könne durch die ausschließliche Erzeugung von 
Rohwaren? Wird nicht die Entwickelung unserer Arbeit in ihrer Wurzel 
abgeschnitten, wenn Maßregeln ergriffen werden, die das russische Volk 
dazu verurtheilen ausschließlich oder wenigstens vorzugsweise Landwirth-
schast zu treiben?" 

Wir kennen keinen Arbeitszweig, der für Rußlands Volksreichthum 
so erfolgreich sein kann wie die Prodnction landwirthschastlicher Erzeug-
nisse. Eine Statistik der Kapitalien, wie sie in den verschiedenen Pro-
duktionszweigen thätig find, würde ein so großes Uebergewicht der land-
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wirtschaftlichen Kapitalien ausweisen, daß im Verhältniß hiezu die indu-
strielle Thätigkeit als verschwindend klein erscheinen würde. Die nächsten 
Jabre und Jahrzehnte werden zeigen, welch einer Ausdehnung gerade die 
Landwirthschast in Rußland sähig ist und welche Quelle des Volkswohl-
standes sie ist. Die Elementarbegriffe der Wirthschgstslehre in ihrer heu-
tigen Entwickelung zeigen, daß die internationale Arbeitsteilung noth-
wendig und segensreich sei. Darüber zu seufzen, daß Rußland vorzugsweise 
Landwirthschast zu treiben verurtheilt werde, ist ebenso lächerlich, als wenn 
man es bejammernswürdig fände, daß Rußland bisher noch nicht so weit 
gelangt sei, Steinkohlen nach England oder Seide und Champagner nach 
Frankreich zu exportiren. Die Hauptgrundlagen sür Englands Volks-
reichthum find Steinkohlen, Eisen und Landwirthschast und die Statistik 
der letzteren zeigt, daß mehr Kapitalien darin thätig stnd und größere 
Umsätze darin erzielt werden als in der Industrie. 

Immer wieder muß man aus die Widersprüche aufmerksam machen, 
welche durch Prohibitivmaßregeln hervortreten. Es paßt sehr gut aus 
unsere Gegenwart wenn Röhrich sagt: „Wir bauen allerlei Straßen, um 
den Verkehr zu ermöglichen und zu erleichtern, Chausseen, Eisenbahnen 
und Kanäle; wir baggern versandete Flüsse aus und sprengen Felsen, da-
mit der Verbindungswege immer mehr werden, wir richten Posten und 
Telegraphenverbindungen ein, kurz der menschliche Geist sinnt fortwährend 
daraus, wie die Menschen sich einander immer mehr nähern, in die man-
nigfachsten Beziehungen treten können und — wir schließen uns ab durch 
Zollschranken..... Man findet es ganz natürlich, daß der Städter aus 
dem Dache seines Hanses kein Kornfeld anlegt und der Bauer seine Klei-
dung und andere Gegenstände in der Stadt kaust, und würde.es höchst 
einfältig finden, wenn man zwischen Dorf und Stadt einen breiten und 
tiefen Graben machen oder eine hohe Mauer aufführen wollte".. . . Aber 
dennoch meint man, an einen bedeutenderen Volkswohlstand in Rußland 
sei nicht zu denken, solange hier zu Lande vorzugsweise Landwirthschast 
getrieben werde; dennoch will man durch hohe Zollschranken nnsre Pro-
dnction schützen. Es ist nicht einzusehen, warum bei solchem Schutze in 
der Regel nur an Fabrikanten gedacht wird, an Banmwollenspinner, Zucker-
sieder u. A.; während billigerweise der Landmann, der Arzt, der Gelehrte 
doch gleichen Schutz beanspruchen und an den Staat die Forderung stellen 
dürste ihm ebenfalls die Concurrenz vom Leibe zu halten. — An die Con-
snmenten denkt man bei Schutzzöllen am wenigsten. Man hat berechnet, 
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daß in dem deutschen Zollverein einem Znckerprodncenten 134,000 
Consumenten, und in Oesterreich einem Baumwollenspinner 176,000 
Consumenten gegenüberstehen; man hat serner berechnet, daß der Zucker-
verbrauch in England 3'/s mal stärker ist als in Deutschland, was zum 
großen Theil doch eine Folge der Vertheuerung des Zuckers durch Schutz-
zölle ist*). Solche Zahlen mögen beweisen, daß es absurd ist zu Gunsten 
einer so kleinen Minorität von einer so großen Majorität Opser zu ver-
langen. 

Uns scheint, daß es sich immer noch ein wenig besser ausnimmt, wenn 
die von etwaigen Reformen Betroffenen und mindestens momentan Benach-
theiligten sür Schutzzölle plaidiren, als wenn ein neutraler Publicist mit 
nichtssagenden Phrasen über diesen Gegenstand um sich wirst. Alles Ge-
rede von „nationaler Unabhängigkeit" ist eben nur — Gerede, wie der 
berühmte Vorkämpfer des Freihandels in einer gegen die englische Aristo-
kratie gerichteten, indessen auch auf unsere gegenwärtigen Verhältnisse zum 
Theil sehr gut passenden Rede ausgeführt hat. Es heißt dariu: „Die 
Aristokratie vergißt, daß sie den Guano zur Befruchtung ihrer Felder an-
wendet und so den britischen Boden mit einem Ueberzuge fremden Bodens 
bedeckt, der in jedes Atom Getreide eindringt und ihm den Makel dieser 
Abhängigkeit ausdrückt, worüber sie sich so unzufrieden zeigt. Aber wie 
steht es denn mit diesem hochadeligen Herrn, diesem Vertheidiger der na-
tionalen Unabhängigkeit von dem Auslande? Betrachten wir seine Lebens-
weise. Wir sehen einen französischen Koch, der das Diner sür den Herrn 
zubereitet, und einen Schweizer Kammerdiener, der den Herrn zu dem 
Diner zubereitet. Mylady, die seine Hand nimmt, ist ganz strahlend von 
Perlen, die man niemals in den britischen Austern findet, und die Feder, 
die auf ihrem Kops« schwebt, war niemals der Schweif eines englischen 
Truthahns. Das Fleisch für seine Tafel kommt aus Belgien; seine Weine 
kommen von dem Rhein oder der-Rhone. Er läßt seinen Blick auf Blu-
men haften, die aus Südamerika, gekommen find, und erfreut feinen Geruch 
an dem Rauche eines Blattes, welches von Nordamerika hergebracht wor-
den ist. Sein Lieblingspferd ist arabischen Ursprungs, sein Hund von der 
Sanct-Bernhards-Race. Seine Galerie ist reich an flamändischen Gemäl-
den und griechischen Statuen. Wenn er fich erfreuen will, so hört er 
italienische Sänger und deutsche Musik, worauf dann ein französisches Ballet 

*) Röhrich, Sechs Borträge über Volkswirtschaft, Koburg 1865. Vierter Vortrag, 
Schutzzoll und Freihandel. 
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folgt. Seine Philosophie und seine Poesie kommen aus Griechenland und 
Rom, seine Geometrie aus Alexandrien, seine Arithmetik'aus Arabien und 
seine Religion aus Palästina. Und so ist der Mensch beschaffen, welcher 
sagt: wir wollen vom Auslande unabhängig sein!" 

Der „Golos" sagte in diesen Tagen einmal, indem er davon spricht, 
daß die Schiffahrt aus dem Don und dessen Nebenflüssen gefördert werden 
müsse: „Der Handel mit Rohwaaren, an denen jene Gegenden so reich 
sind, enthält alle Verheißungen und ökonomischen Hoffnungen Rußlands: 
Getreide, Leinsaat, Talg — sind unser Reichthum, unsre Krast und die 
Bürgschaft nnfrer künftigen Civilifation; diese Rohwaaren: Talg, Getreide, 
Flachs und Hanf müssen wir höher halten als alle unsre Fabriken, welche 
aus dem Boden des Schutzsystems entstanden, künstlich großgezogen sind, 
und welche doch nicht mit den Fabriken des Westens zu concnrriren im 
Stande sind, sowie denn unsre kläglichen Erzeugnisse des Schutzsystems 
überhaupt bei der ersten Möglichkeit des Freihandels von Europa todtge-
macht sein werden. Uns können nur Roherzeugnisse retten und der Handel 
mit Rohwaaren muß aus alle Weise, durch alle erdenklichen, natürlichen 
Mittel, nicht aber durch das Schutzsystem, gefördert werden. Lassen wir 
einen Verfall des Handels mit Rohwaaren zu, so ist es als legten wir 
selbst Hand an uns und wollten in ökonomischer Hinsicht nur Sklaven 
Europas sein." 

Diese allerdings in etwas starken Ausdrücken sich ergehende Expek-
toration, welche im Wesentlichen mit unser« oben geäußerten Ansichten genau 
übereinstimmt, wird nun in die Spalten der russischen „St. Petersburger 
Zeitung" als „Enriosum" eingerückt; „solche hochweise Aeußeruugeu be-
dürften keines Commentars." Vielmehr wäre es am Platze, als Cnriosum 
zu bezeichnen, daß der „St. Petersburger Zeitung" jene Ansicht als „Cn-
riosum" erscheint." 

Der Staat hat die Ausgabe die Schranke» zu entferne«, welche eine 
naturgemäße Entfaltung der wirtschaftlichen Thätigkeit im Lande hemmen. 
Er hat bei uus in ten letzten Jahren einen großen Theil dieser Aufgabe 
gelöst durch Emancipalion der landwirthschaftlichen Arbeit Die Wirkung 
eines solchen gesetzgebenden Actes ist unermeßlich im Vergleich mit den 
verschwindend kleinen Resultaten, welche durch Prohibitivmaßregeln erzielt 
werden. Die Hauptsache ist den Uebergang zur freien Arbeit auf dem 
Lande zu vollenden und dadurch die Prodnction von Rohwaaren zu steigern. 
Dort sind Kapitalien nochwendiger und nutzbarer als in der Industrie. 
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Eine Steigerung der landwirtschaftlichen Prodnction als eine Folge 
der Bauernemancipation ist erst dann zu erwarten, wenn manches Unbe-
hagen, welches jedem Uebergangsznstande anhastet, überwunden sein und 
wenn der Mangel an Verkehrsmitteln — sür den Waarentransport Eisen-
bahnen, für das Geld Creditanstalten — einigermaßen gehoben sein wird. 

Im Hinblicke auf die Schwierigkeiten, mit denen die Gutsbesitzer in 
der gegenwärtigen Übergangszeit kämpfen müssen, hat ein Mitglied der 
freien ökonomischen Gesellschaft Herr N. A. Besobrasow einen Preis von 
1000 Rbl. ausgesetzt sür die beste Untersuchung „über die Organisation 
der landwirthschaftlichen Arbeit in Rußland." Das von Herrn Besobrasow 
ausgearbeitete und von der Gesellschaft ein wenig veränderte Programm 
hebt folgende Fragen hervor: „1) Unter welchen Bedingungen und bei 
welchen localen Verhältnisse sind die verschiedenen Arten der freien Arbeit 
vorteilhaft oder nachtheilbringend, den landwirthschaftlichen Zuständen in 
Rußland angemessen oder nicht. 2) Wenn sich herausstellt, daß unter ge-
wisse» Bedingungen oder bei gewissen Verhältnissen diese oder jene Art 
der freien Arbeit sich erfolglos zeigt, so soll angegeben werden: in welcher 
Weise die Landwirthschast in Rußland zum Nutzen und Besten sowohl der 
Staats- als der Privatwirthschast, mit Berücksichtigung localer Eigentüm-
lichkeiten organisirt werden müsse." — Alle Ausführungen und Vorschläge, 
so heißt es in einer Anmerkung des Programms, müssen aus positiven 
Angaben landwirthschastlicher Verhältnisse in verschiedenen Theilen Rußlands 
gestützt sein, mit allseitiger Berücksichtigung sowohl der specifisch-russischen 
Zustände als auch der Gruudsätze der Wirthschastslehre. 

Hiernach scheint es sast als babe man die Möglichkeit oder Wahr-
scheinlichkeit im Auge gehabt, daß die Beantwortung der obigen Fragen 
„mit Berücksichtigung der Eigentümlichkeiten Rußlands" socialistisch 
ausfallen werde. Der Termin der Einlieserung solcher Arbeiten ist der 
16. April 1866 und dann wird sich herausstelle«, ob es viele Anhänger 
der Ansicht giebt, daß die landwirtschaftliche Thätigkeit in Rußland noch 
einer andern „Organisation" bedürfe, als der naturgemäß durch allseitige 
Befreiung der Arbeit sich von selbst entwickelnden. 

Durch die Bauernemancipation und die Provinzialinstitntionen ist 
dafür gesorgt, daß die Monopole mehr und mehr schwinden und daß durch 
die freie Concnrrenz und durch die Gewöhnung an Selbsttätigkeit und 
Selbstverwaltung Aller Kräfte zunehmen» War früher die Bevölkerung 
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in Herren und Knechte, in Consumenten und Producenten, i« zwei feind-
liche Heerlager getheilt, so müssen gegenwärtig Alle Arbeiter sein. I n der 
Gouvernements-Zeitung von Poltawa bespricht ein dortiger Edelmann, 
Herr Potemkin, die Thätigkeit der Provinzialversammlung und bemerkt 
hiebei, das Gesetz vom 19. Februar 1861 habe die Gutsherren nicht von 
ihren ehemaligen Leibeigenen getrennt, sondern beide einander genähert, 
und was das Verhältniß der Bauern zu den Landtagen betreffe, so sei 
ihnen die ganze Einrichtung vielleicht weniger neu als dem Adel. Die 
Bauern hätten die ganze Zeit bereits ähnliche Institutionen gehabt und 
bewiesen, daß sie fich selbst zu verwalten verständen. Manche Gemeinde-
verwaltungen hätten Banken mit bedeutendem Betriebskapital, Kranken-
häuser, Schulen, Anstalten gegenseitiger Versicherung u. s. s. gegründet; 
allgemeine Wahlen, aus gemeinschaftliche Kosten unternommene Bauten, 
Armenpflege ohne Einmischung der Regierung — alles dieses sei den Bauern 
bereits durchaus geläufig. Die geistige Entwickelung der Bauern in eini-
gen Kreisen sei so gut gediehen, meint Herr Potemkin, daß fie der Ausgabe 
auf Provinzial-Landtagen zu wirken durchaus gewachsen seien. I n jedem 
Falle dürfe man bei den Vertretern.des Bauern eiue gründliche Kenntniß 
der Verhältnisse und Bedürfnisse ihrer Gegend voraussetzen, und dieses 
sei bei solchen Versammlungen die erste und wichtigste Forderung. 

Beim Lesen der Berichte über die Verhandlungen der Provinzial-
Deputationen begegnet man häufig solchen Fällen, welche beweisen, daß 
die Vertreter der Bauern mit sehr viel Takt ihre Stellung begreisen, von 
ihren Rechten Gebrauch machen und in andrer Beziehung wiederum eine 
nachahmungswürdige Bescheidenheit an den Tag legen. Es zeigt von eini-
gem Verständniß sür das Gemeinwohl, wenn, wie noch neulich geschah, 
die Bauern verschiedener Kreise in den Gouvernements Moskau und Tula 
fich bereit erklärten die sür den Bau einer Eisenbahn nöthigen Grundstücke 
unentgeltlich abtreten zu wollen. 

Die Gemeinsamkeit der Interessen aller Stände tritt mehr als je bei 
uns hervor, und es ist heute mehr als je Pflicht jedes Standes seine kor-
porativen Rechte, seine Ausnahmsstellung auszugeben. Wer dem Bürger-
und Bauernstande in Rußland die Hand nicht reichen mag zu gemeinsamem 
Wirken, der wird überhaupt hinausgedrängt, zurückgeschoben, vergessen. 

Wenn diejenige Schichte der Gesellschaft, welche bisher vornehmlich 
die leitende gewesen — der Adel, aus welchem zum großen Theil der 

I 
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Beamtenstand fich bildet — wenn diese bisher privilegirte Schichte fich 
eine bedeutende Rolle in Rußlands Entwickelung sichern will, so muß sie 
innigen Antheil nehmen an allen Angelegenheiten der andern Stände. 
Protestiren gegen die letzten Reformen heißt so viel als sich isoliren. Es 
gilt ein Verständniß zu haben sür das Gemeinwohl, es gilt Studien zu 
machen über alle die Verhältnisse, welche einer Reform bedürfen. 

Neulich noch ereignete sich eine Episode, welche diese Fra>vu von der 
Gemeinsamkeit der Interessen beleuchtet. I n der Landtagsversammlung 
zu MoshaiSk äußerte der Bauer Jegor Wassiljew: man empfinde in 
dem betreffenden Kreise den Mangel eines Arbeitshauses oder einer Eor-
rectionsanstalt, und beantragte, daß Mahregeln zur Gründung eines solchen 
getroffen würden. Der Vorsitzende der Versammlung, Fürst Krapotkin, 
demerkte hiezu, daß die Angelegenheit als bloß den Bauernstand betreffend 
nicht vor das Forum der Versammlung gehöre. Gegen diese Ansicht trat 
der Gutsbesitzer Arssenjew auf, welcher die Gemeinsamkeit der Interessen 
aller Stände auch in dieser Angelegenheit betonte. Die Arbeiterklasse, sür 
welche solche Besserungsanstalten errichtet würden, bestehe nicht ausschließ-
lich aus Bauern. Jeder habe Vielsache Berührungspunkte mit der Arbeiter-
klasse n . dgl. m. das Ergebniß war die Wahl eines Ausschusses, welcher 
einen Entwurf zur Gründung einer solchen Anstalt auszuarbeiten hat. 

Einige Beispiele sind vorgekommen, daß die Bauern bei den Wahlen 
für den ständigen Ausschuß (36Ue«as im Voraus erklärten mit 
einer geringeren Besoldung sich begnügen zu wollen, falls die Wahl aus 
sie falle. Dagegen ereignete sich in Konotop (Gouvernement Tschernigow) 
Folgendes: als ein Bauer in den ständigen Ausschuß gewählt wurde, äu-
ßerten einige Vertreter der andern Stände, daß der Gewählte als Bauer 
mit einem geringer» Gehalte abgesunden werden sollte als die Vertreter 
der übrigen Stände, deren höhere Bildung eine größere Anzahl Bedürf-
nisse und mehr.Geschmack an kostspieligen Gewohnheiten entwickelt habe. 
Indessen siegte der Einwurf eines Kosaken und eines andern Mitgliedes 
im ständigen Ausschüsse, daß die Bauern, obgleich Bauern, auch gern gut 
lebten und einen ebenso kostspieligen Geschmack entwickeln könnten als die 
Vornehmen und Gebildeten. 

Kürzlich wurde in einer hiesigen Zeitung mit Recht als bemerkens-
werth hervorgehoben, daß nach stattgehabter Eröffnung der Provinzial-
Versammlnng in einem Kreise des Gouvernements Tschernigow die Vertreter 
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aller Stände ohne Ausnahme bei dem Vorfitzenden, dem Adelsmarschall 
Gorlenko, gespeist hatten. Wir heben aus der Rede, mit welcher dieser 
die Versammlung eröffnet hatte, einige Sätze hervor, weil in ihnen die 
Bedeutung solcher Versammlungen fich in recht umfassender Weise darstellt. 
Es heißt darin u. A. : „die Allerhöchste Verordnung über die Provinzial-
Jnstitutionen ruft alle Stände zur unmittelbaren Theilnahme durch ihre 
Vertreter an der Verwaltung der wirtschaftlichen Angelegenheiten in den 
Gouvernements und in den Kreisen. Die Bevölkerung des platten Landes, 
die Städtebewohner, die Gutsbesitzer — Alle ohne Unterschied haben an 
den Wahlen zu dieser Versammlung Theil genommen. I n der Versamm-
lung kann keinerlei Spaltung sein; die Ansichten und Verfügungen der 
Provinzial - Versammlungen stnd der Ausdruck der Wünsche und Bedürf-
nisse der ganzen Bevölkerung. Wir haben volle Freiheit sür unser eigenes 
Wohl zu sorgen, unser wirtschaftliches Leben zu regeln, die Besteuerungs-
sragen zu erwägen und den Bedürfnissen unsrer Provinz zu genügen. Für 
unsre wirtschaftliche Tbätigkeit, sowohl aus dem Gebiete der Landwirt-
schaft als dem der Industrie, bedürfen wir der Kapitalien. Der Privat-
credit, der gegenwärtig ungeheure Zinsen fordert, reicht nicht aus. Wir 
find reich. Wir besitzen Grundstücke, Häuser, Fabriken, welche zusammen 
einen Werth von 13 Millionen darstellen, aber wir haben ost nicht so 
viel baares Geld um den Arbeitern ihren Lohn oder andere lausende 
Rechnungen zu bezahlen. Dies zwingt uns zu wohlfeilem Verkaufe unsrer 
Erzeugnisse und so habsn wir bisweilen bei unsern Unternehmungen statt 
des Gewinnes Verlust. Diesem Uebelstande abzuhelfen giebt es nur ein 
Mittel: die Gründung einer Hypothekenbank. . . . . Unsere dünn gesäte 
Bevölkerung bedarf des ärztlichen Beistandes. Den häufig graffirenden 
epidemischen Krankheiten muß begegnet werden. Bisher waren wir stumme 
Zeugen des Elendes, wenn die Kinder ganzer Dörfer insgesammt wegstar-
ben oder wenn Schwerkranke ohne Hülse blieben; jetzt legt uns das Gesetz 
die Sorge sür die Gesundheitspolizei, aus Unsre Steuerkrast muß 
zunehmen... Es ist dem Kaufmann leicht Steuern zu zahlen, wenn sein 
Handel einträglich ist; wenn der Landmann Steuern zahlen soll, so muß 
sein Grundstück eine Rente abwerfen. Gegenwärtig find die Verhältnisse 
selten so günstig....." So berührt denn die Rede noch weiter die Fragen 
von Besteuerung der Branntweinbrenner, von der Errichtung von Volks-
schulen, von den Communicationsmitteln u. s. s. Die Art wie man hier-
aus zur Erledigung der Fragen von der Geschäftsordnung übergeht, wie 
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daraus beschlossen wird, daß die Ergebnisse der Verhandlungen in dem 
nichtofficiellen Theil der Gouvernements-Zeitung veröffentlicht werden sollen 
— zeigt von einiger Frische und Thatkrast und macht einen ansprechenden 
Eindruck. 

So gewiß als es wahr ist, daß politische Institutionen die beste 
Schule eines Volkes sind, so gewiß sind diese Anfänge von Parlamenta-
rismus vielverheißend sür Rußland. Mögen die Gegensätze der Stände 
und Parteien fich aneinander abarbeiten. Man wird die Mängel erkennen, 
an denen man leidet, und so wird der Uebergang gemacht zu bessern Zu-
ständen. 

Redacteure: 
Th. BStticher. A. Faltin. G. Berkholz. 



Zur Geschichte des russischen Postwesens. 
(Schluß.) 

4. Volkswirthschastliches. 

Außer der Einrichtung des Postwesens hatte Johann van Sveden auch 
Versuche zur Entwickelung der Industrie unternommen und namentlich 
ausländische Tuchmacher berufen, um eine Tuchfabrik anzulegen. Dieser 
Versuch mißlang jedoch ebenso wie schon frühere, die gemacht worden wa-
ren Glashütten, Papiermühlen und Salpetersiedereien anzulegen, obgleich 
die im Lande prodncirte Wolle ein sehr gutes Tuch lieferte. Zwar hatte 
der Zar Alexei Michailowitsch zu verschiedenen Malen angeordnet, daß ta-
tarische oder perfische Schase nach Moskau gebracht werden sollten, und 
alljährlich im August, zur Zeit da die Steppenpserde nach Moskau zum 
Verkauf gebracht wurden, ward eine Anzahl solcher Schafe gleichzeitig 
zugetrieben, aber die Zucht derselben fand keinen Fortgang in der Umge-
gend Moskau'S; nur der Reichstrnchseß Matwejew und einige Kaufleute 
unterhielten dergleichen Schase, jedoch mehr aus Liebhaberei als im wirth-
schastlichen Interesse. 

I m Jahre 1667 war der Zar mit dem Schah von Perfien in Unter-
handlungen getreten wegen Abschließung eines Handelstractats, der nament-
lich den perfischen Seidenhandel ausschließlich über Rußland dirigiren und 
dem Schatze des Zaren bedeutende Vortheile gewähren sollte. Da die 
persische Provinz Ghilan, an das kaspische Meer grenzend, die größte 
Prodnction an Seide hatte und der Transport von je zwei Ballen Seide 

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 6. Bd. XII, Hft. 3. 12 
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über das kaspische Meer nach Astrachan nur aus zwei Rubel und fünfzig 
Kopeken nach russischem Oelde zu stehen kam, während der Transport von 
je zwei Ballen aus einem Kameele über das Gebirge nach Ormus, zu den 
Stapelplätzen der holländisch - ostindischeu Compagnie, aus das Dreifache 
berechnet wurde, abgesehen von den Unkosten sür eine 80 bis 90 Tage 
währende Reise, ließ der Schah, der den Holländern diesen Handelszweig 
zu entziehen wünschte, dem Zaren das Anerbieten machen, jährlich 8000 
Ballen Seide nach Astrachan bringen zu lassen, wenn der Zar es über-
nehme, diese Seide daselbst empfangen und aus sein Risico nach Moskau 
und von dort nach Archangel, Nowgorod oder Smolensk zum weiteren 
Verkauf bringen zu lassen. Hierfür sollte der Zar vom Schah beim Em-
pfange der Seide in Astrachan fünf Procent des Werthes, ebensoviel in 
Moskau und endlich ebensoviel in Archangel, Nowgorod oder Smolensk 
an Zoll empfangen, außer einem einmaligen, in Astrachan vom Schah zu 
entrichtenden Transportlohn von 1 Rubel per Pud. Dieser Transitzoll 
mußte, nach der von den Persern gemachten Berechnung, einen jährlichen 
Gewinn von süns Tonnen Goldes sür die zarische Kasse ergeben, und der 
Zar beeilte sich aus diesen HandelStractat einzugehen. Zunächst waren 
aber Schiffe zu diesem Handelsunternehmen erforderlich, und der Zar sandte 
Johann van Sveden nach Holland, um Schifssbaumeister herbeizuschaffen. 
Auf dieser Reise war es, wo derselbe im Jahre 1667 mit Gordon in 
Danzig zusammentraf. Die Schiffbauer langten an, und um die Förde-
rung des Unternehmens möglichst in seiner Nähe zu haben, bestimmte der 
Zar als Bauplatz sür die Schiffe den Ort Dednowo an der Oka, von 
wo fie nach erfolgter Jnstandsetznng in die Wolga gehen sollten. Dem 
Obristen Bockhoven ward die Leitung dieses Unternehmens übertragen; die 
Antipathie der Arbeiter gegen diese Neuerung war aber so groß, daß alle 
möglichen Hindernisse dem Bau der Schiffe entgegengesetzt wurden und es 
schien, als ob man anfänglich nicht das Holz zu den Schiffen finden könne, 
obgleich Dednowo in einer der waldreichsten Gegenden belegen war. Bock-
hoven kehrte nach Moskau zurück und beschwerte fich beim Zaren über die 
Hindernisse, welche ihm entgegengestellt wurden. Der Zar beauftragte 
Scheremetjew sich nach Dednowo zu begeben, aber auch dessen Gegen-
wart schien die Hindernisse nicht zu beseitigen, denn statt mehrerer zum per-
fischen Handel erforderlichen Schiffe kam nach langen Verhandlungen 
nur ein Schiff, „Orel" (Adler) benannt, zu Stande und wand stch lang-
sam die Wolga hinunter unter Leitung des Holländers Butler. Es ge-
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langte nach Astrachan und nahm dort persische Waaren ein, blieb aber 
dort aus unbekannten Gründen so lange liegen, bis es in Folge des Auf-
standeS des Stepan Rasin von den Ausrührern geplündert und verbrannt, 
die Mannschaft aber zum größten Theile erschlagen wurde. I n der Folge 
erhob zwar der Schah Ansprüche wegen Entschädigung für die in Astra-
chan verlorenen Waaren; diese wurde ihm aber nicht gewählt und seine 
Forderung hatte eine solche Erbitterung gegen die Perser zur Folge, daß 
im Jahre 1673 den Persern verboten wurde ihre Waaren weiter als bis 
Astrachan zu bringen, wo sie dieselben an einheimische Kaufleute ver-
kaufen mußten. 

Die ersten Posten gingen einmal wöchentlich und zwar am Dienstag 
gegen Abend von Moskau nach Nowgorod, Pleskau und Riga ab, blieben 
11 Tage unterwegs und 1 Solotuik kostete an Porto nach Nowgorod 6 
Kopeken, nach Pleskau 8 Kopeken und nach Riga 10 Kopeken. Diese 
Post traf aus Riga wieder am Donnerstage Abends in Moskau ein. 
Die Post über Smolensk nach Wilna ging am Mittwoch-Abende ab und 
mit derselben konnten Briefe nach allen Orte» des römischen Reichs ex-
pedirt werden; die sür den Norde» des römischen Reichs bestimmten Briefe 
mußten aber bis Berlin mit 25 Kop. Silb. per Solotnik srankirt werden 
und da diese Post in 21 Tagen bis Hamburg gelangte, während Briefe 
über Riga nach Hamburg 23 Tage unterwegs blieben, wurde dieselbe vor-
zugsweise von den Kauflenten zu ihren Verbindungen mit dem Auslande 
benutzt. Des Mittwochs Morgens traf diese Post wieder in Moskau ein. 

Die angeführten Portofätze waren nicht geeignet die volkswirtschaft-
lichen Zwecke der Post zu fördern, wenn man berücksichtigt, daß damals 
25 Kopeken einen halben Reichsthaler ausmachten und daß bei der An-
nahme des Solotuiks als Minimum des Correspondenz-Gewichts, da das 
Gewicht eines Loths unbekannt war, jeder Brief unverhältnißmäßig theuer 
zu stehen kam. 

Welche Entwickelung aber hatte damals die Volkswirtschaft und 
welches war ihre Productivktät? 

Die Producte, welche Rußland in hinlänglichem Maße erzeugte, um 
si« durch den Handel gegen andere Erzeugnisse zu verwerten, waren folgende: 

1) Kaviar. Nur mit dem ungepreßten Kaviar war es Privatper-
sonen gestattet Handel zu treiben, während der gepreßte Kaviar ein Mo-
nopol des Zaren bildete. Alljährlich wurden etwa 300 Fässer, jedes zu 
40 bis 60 Pud, durch die zarischen Agenten aus besonderen Fahrzeugen 
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die Wolga hinaus bis Jaroslaw, von dort zu Lande bis zur Suchona und 
weiter auf der Dwina nach Archangel gebracht. Hier empfing den Trans» 
Port ein Factor des Kaufmanns Phi l ipp Perpoorten zu Amsterdam, 
welcher sich contractlich verpflichtet halte, so viel Kaviar geliefert würde, 
denselben mit 3 Reichsthalern per Pud zu bezahlen, was also der zari-
schen Kasse eine jährliche Einnahme von etwa 45,000 Reichsthalern lieferte. 
Der beste Markt sür den Absatz des Kaviars waren Livorno und andere 
Städte Italiens, wohin die Holländer ihn expedirten. Geschah es jedoch, 
daß dieser gepreßte Kaviar schlecht gesalzen war und daher aus dem Trans-
porte zu faulen begann, so wurden einheimische Kaufleute gezwungen, ihn 
zu 10 Pud sür 1 Rubel abzukaufen. Der ungepreßte Kaviar hingegen 
bildete einen lebhaften Handelsartikel, der in großer Menge zur Winters-
zeit aus Schlitten nach Moskau und in alle Gegenden des Reichs trans-
portirt und in Eiskellern das ganze Jahr hindurch erhalten wurde. I m 
Februar 1674 kostete das Pfund ungepreßten Kaviars in Moskau 2^4 
bis 4 Kopeken. 

2) Lachs. Der Lachssang an der Mündung der Dwina und des 
Mesen-Flusses bildete das Monopol des Solowetzkischen Klosters und wurde 
von diesem ebenfalls verpachtet, anfänglich an den Kaufmann Verpovsten 
und in der Folge an einen Kaufmann Fradel. Er bildete eine sür da-
malige Verhältnisse bedeutende Einnahmequelle, denn alljährlich kamen 
mehrere holländische Schiffe zur Zeit des Lachssanges nach Archangel; 
die Fische wurden von den Arbeitern des Klosters gesangen, die Holländer 
aber salzten sie selbst ein. Kontraktlich waren sie verpflichtet 12 Kopeken 
sür jeden Fisch zu zahlen, wobei aber zwei kleine sür einen großen ange-
rechnet wurden. I m Jahre 1673 wurde frischer Lachs in Archangel zu 
60 Kopeken das Pud verkaust. Bisweilen wurden auch in der Gegend 
von Archangel recht große Perlen gesunden, und wenngleich sie meist eine 
bleichrothe Färbung hatten, wurde doch das Paar mit 20 Rubeln oder 
40 Reichsthalern bezahlt. 

3) Pelzwerk jeder Art. Der Handel mit Zobeln war ein Mono-
pol des Zaren, und die Revenüen des Zaren aus dem Ertrage des Pelz-
handelS überhaupt wurden auf 600,000 Rubel jährlich taxirt, wobei den 
größten Werth die kostbaren Zobel repräsentirten. Kein Statthalter oder 
sonstiger Beamter des Zaren durste Zobel kaufen, von welchen das Paar 
mehr als 20 Rubel oder 12 Paar mehr als 300 Rubel werth war und 
Leute niedern Standes wurden hart gestraft, wenn sie solche Zobel bei sich 
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hatten. Auch war es streng verboten Zobel ins Ausland zu verkaufen; 
da es jedoch nicht verboten war, seine Kleider damit süttern zu lassen, so 
wurden die gefütterten Kleider verkaust und somit das Verbot umgangen. 
Hermeline wurden im Jahre 1673 in Moskau 40 Stück zu 20 Rubel 
verkaust. Alles Grauwerk wurde zu 1000 Stück verkaust und diese Quan-
tität kostete 23 bis 30 Rubel. Von Fuchssellen wurden die schwarzen in 
Moskau theuer bezahlt, bis 60 Rubel sür 40 Stück; die gewöhnlichen 
aber kosteten 25 bis 30 Kopeken das Stück, Bärenhäute, schwarze, sehr 
große, wurden zu 2'/2 bis 3 Rubel das Stück verkauft; diejenigen, welche 
zu Decken verbraucht wurden, zu.60 bis 90 Kopeken das Stück. Hasen-
felle kosteten 1 Rubel bis 1 Rubel 20 Kopeken ein großes Futter. Pere-
wostschiki, die bunten, gelb und schwarzen Feldmäuse 2 bis 3 Rubel daS 
Futter; Wichucholi oder Bisamratten 2 bis 3 Kopeken das Stück. 

I m Jahre 1673 wurden über Archangel exportirt: 23,160 Stück 
Zobelselle, 355,960 Stück Grauwerk, 12,000 Stück Marder, 11,240 Stück 
Minken, 15,970 Stück verschiedene Fuchsselle, 11,520 Stück Hermeline, 
18,742 Stück Zobel-Schwänze, 598 Zobel-Rände, 15,550 Zobel-Psoten, 
18,795 Stück verschiedener Katzen. 

4) Juchten. I m Lause des Winters machten die Händler weite 
Reisen bis nach Podolien um gute Felle einzukaufen, welche sie dann im 
Frühjahr zu Wasser nach Archangel brachten. Jährlich wurden aus die-
sem Wege 75,000 Rollen oder 225,000 Paar Felle und mehr exportirt. 

5) Flachs wurde auch exportirt, jedoch nur über Narwa und im 
Jahre 1663 betrug der Exporl nicht mehr als 3605 Berkowez. 

6) Hans dagegen wurde in größerer Menge producirt und nach der 
Ostsee verkauft, namentlich Rohhans (Syrez) und wurde seiner Wohlseilheit 
wegen gesucht. Obgleich nun auch der Arbeitslohn wohlseil war, wurden 
doch keine Seiler- und Tauwerke angelegt. 

7) Leinwand wurde meist im Jaroslawschen, Waldaischen, Kargo-
polschen und an der Dwina und Waga producirt, war selten über 2/4 Ar-
schin breit und wurde in Moskau zu 2 bis 5 und 6 Kopeken per Arschin 
verkaust. Alljährlich wurden über 30,000 Arschin über Archangel expor-
tirt. Sie wurde mit allerlei Farben gefärbt und nicht allein viel zu 
Kleidern, sondern auch viel zu Zelten verbraucht. Theils war die Lein-
wand nur aus einer Seite, theils aus beiden gefärbt nnd^man^wußteUhr 
einen schönen Glanz zu geben. I n Moskau wurde viel^ Leinwand» mit 
großen und kleinen Blumen bedruckt und an.Ort und^Stelle Vortheilhast 
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verkaust. Segeltuch und Drall wurden jedoch nicht gemacht, sondern aus 
dem Auslande bezogen und da allmählig um diese Zeit die Sitte auskam 
in Betten zu schlafen, während bisher nur Bänke und Matratzen znm 
Schlafen üblich waren, wurde Zwillich und Drall über Archangel ein-
geführt. Feine Leinwand wurde jährlich aus Holland eingeführt und zwar 
im Jahre 1673 über Archangel 321 Stück. Die Zarinnen und die za-
rische Hoshaltung trugen nie ausländische Leinwand und sür ste wurde 
besondere sehr seine Leinwand in der Nähe von Moskau im Dorfe Kada-
schew gewebt, wofür dieses Dorf besondere zarische Privilegien genoß. 

8) Leinsamen wurde von Kasan, Nischni-Nvwgorod, Kostroma, Ja-
roslaw, Wologda, Galitsch und einigen Gegenden an der Dwina unge-
fähr 600 Tschetwert zu mittleren Preisen von 24 Rubel per Tschetwert 
ausgeführt. 

9) Pottasche war nebst Hans und Juchten der ergiebigste Handels-
artikel. Viel Pottasche wurde über Archangel, Narva und Riga ausge-
führt und viel im Innern des Reichs zn den Seifensiedereien consumirt. 

10) Thran. Die Bewohner des Ausflusses der Dwina und deren 
Umgegend brachten alljährlich die erlegten Seehunde uach Archangel, wo 
meist Bremer Kaufleute dieselben auskauften und alljährlich etwa 600 Ton-
nen Thran a l'/z Rubel per Tonne exportirten. 

11) Pech und The er wurde meist in der Gegend von Kargopol 
und an der Waga, sowie in Cholmogory gebrannt. Der Berkowez wurde 
in Archangel zu 18, 19 bis 20 Rubel verkauft, in Moskau kostete 1 Tonne 
Pech 1 Rubel. 

12) Watmal oder grober Boi. I m Jahre 1673 wurden 158,500 
Arschin dieses Zeuges aus Archangel exportirt und in Moskau kostete die 
Arschin 5 bis 6 Kopeken. 

13) Filz. Der beste wurde in Kaluga producirt uud große Partien 
wurden alljährlich an Tataren und Kosaken verkauft, welche ihn in großer 
Menge zu Sätteln und Mänteln verbrauchten. Einfacher Filz kostete in 
Moskau das Stück 6 bis 7 Kopeken und ein Filzmantel von 70 Kopeken 
bis I V2 Rubel. 

14) Talg wurde meistens im Kafanfchen, Nischni-Nowgorodschen, 
Moskauschen, Jaroslawschen uud Wologdascheu Gebiete producirt. Zu jener 
Zeit wurde kein Kalbfleisch gegessen, daher umsomehr Vortheile von aus» 
gewachsenen Ochsen erzielt. Der Berkowez Talg wurde in Moskau zu 
8 bis 8V2 Rubel verkauft, der vormals bedeutende Export aber oerrin-
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gerte fich schon zur Zeit der Errichtung des Postwesens, weil allmählig 
die Gewohnheit auskam Talglichter zu brennen. Bisher hatten die rei-
cheren Leute Wachslichter, die ärmeren aber Pergel gebrannt. 

16) Seife. Die Kostromasche Seife war zu jener Zeit die beste; 
braun und ziemlich hart, während in andern Theilen des Landes meist 
weiße und sehr leichte Seise producirt wurde. Die Seife wurde in Ta-
seln von l ' / t Arschin Länge nnd V2 Arschin Breite, die Kostromasche zu 
70, die andere zu 60 Kopeken per Tasel verkauft. 

16) Schweinsborsten wurden etwa 5 bis 6000 Pud jährlich nach 
Holland exportirt und zu 4'/- Rubel per Pud in Archangel verkauft. 
I n Holland wurde» fie meist ausgekocht, gereinigt und weiter nach Frank-
reich exportirt. 

17) Elen häute wurden etwa 6000 Stück jährlich aus Archangel 
exportirt, im Jahre 1671 aber wurden 42 Stück gegerbte Elenhäute über 
Archangel sür die im russischen Dienste befindlichen ausländischen Offi-
ziere importirt. 

18) Gesalzenes Leder, Büfselhäute und Bockselle wurden etwa 
4600 Stück jährlich über Archangel exportirt uud gesalzenes Leder a 70 
Rubel, Büffelhäute ä.90 Rubel und Bockselle ä 36 Rubel das Hundert 
verkaust. 

19) SeehundSfelle kamen jährlich etwa 30,000 Stück aus den 
Markt und in Cholmogory wurden viele Reisekoffer damit bezogen; das 
Stück wurde zu 16 Kopeken verkaust. 

20) Lederne Handschuhe bilden einen bedeutenden Ausfuhrartikel 
nach Schweden; in Moskau wurden 100 Paar zu 6 bis 8 Rubel, je nach 
der Güte verkaust. Wenn fie mit Wolle gefüttert waren, kostete das Paar 
10 bis 12 Kopeken. 

21. Matten jeder Art wurden vorzüglich aus der Waldaischen Ge-
gend bezogen und in großen Quantitäten nach Archangel sowie nach Mos-
kau gebracht. Die großen Matten wurden zu 2 bis 3 Rubel das Hun-
dert, die kleinen sür 1^4 bis 2 Rubel, die doppelten Matten, Zynowki 
genannt, zu 4 bis 6 und 6 Rubel das Hundert verkauft. 

22) Marienglas wnrde am Seestrande bei Archangel in den Klip-
pen und Bergen gewonnen. Jedes Stück, das eine Arschin lang uud 
breit war, mußte dem Zaren abgeliefert und durste nicht verkauft werden. 
Das Pud Marienglas kostete in Moskau von 16 bis 160 Rubel, je 
nach der Größe der Stücke. 
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23) Masten wurden jährlich vier bis süns Schiffsladungen nach Holland 
expedirt und von jedem Mäste wurden 4 bis 5 Rubel an Zoll sür die za-
rische Kasse erhoben. Jeder Mast kam den Holländern etwa 25 bis 30 
Rubel zu steheu. 

24) Hausen blase, wie der Kaviar vom Stör oder Beluga gewon-
nen, bildete auch ein Monopol des Zaren und es wurden alljährlich etwa 
300 Pud in Moskau aus dem zarischen Kaushose zu 7 bis 15 Rubel 
das Pud an den Meistbietenden verkaust. I m Jahre 1673 wurden 1450 
Psund über Narwa exportirt. 

27) Bibergeil. Der sibirische, als der beste, kostete im Jahre 1674 
in Moskau 2'/4 Rubel, der ukrainische, der schlechter war, IV2 Rubel per 
Psund. Es wurden jährlich etwa 70 Pud exportirt. 

26) Moschus kostete in Moskau 12 bis 24 Rubel das Psund, je 
nach der größeren oder geringeren Anfuhr aus Sibirien. 

Auch Rhabarber und Lerchenschwamm wurden exvou»rt; der 
Handel mit ersterem bildete ein zarisches Monopol. Ein?:' bedeutenden 
Handelsartikel aber bildeten Peitschen und Sehnen, weiche .ou ver-
recktem Vieh gewonnen und in Holland von den Sattlern ^braucht wur-
den. Für Peitschen hatte Rußland nur an England einen Eoncurrenten 
und je nachdem die Peitschen feiner geflochten und mit mehr oder weniger 
verzierten Stielen versehen waren, wurden dieselben mit 5 bis 60 Kope-
ken das Stück bezahlt. 

Die Erzeugnisse des Landes, welche zwar auch einen Gegenstand des 
Handels bildeten, aber in zu geringer Quantität producirt wurden, um 
exportirt werden zu können, waren namentlich: 1) Salz, welches in den 
Salzseen bei der südlichen Wolga, ferner bei Nifchni-Nowgorod, bei Totma 
an der Dwina, bei Perm, Galitsch und Staraja-Russa vorzugsweise 
gewonnen wurde. 2) Getreide, welches in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts ein ausschließliches Handelsmonopol des Zaren bildete, 
daher auch alljährlich etwa 10,000 Tschetwert nach Archangel gebracht 
und dort womöglich gestapelt wurden, bis die Ausländer etwa 25 Rubel 
per Tschetwert bezahlten. Dieser Handel aber hörte mit der zweiten Hälfte 
des 17. Jährhunderts nach Archangel auf, weil die Consumtion des Ge-
treides im Lande sür Branntwein fortwährend im Steigen war, obgleich 
kleine Partien Getreide noch über Narva zum Export kamen. 3) Speck 
und Fleisch waren auch in früherer Zeit etwa 5500 Berkowez jährlich 
über Archangel exportirt worden, gelangten aber jetzt nur in hinlänglicher 
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Quantität dorthin um die Schiffe zu verproviantiren. I m Winter kostete 
ein ganzes Schwein in Moskau 1 bis l ' /s Rubel, im Sommer das 
Pud srisches Schweinefleisch 24 Kopeken. Getrocknet kostete es dagegen 40 
Kopeken per Pud und wurde in dieser Gestalt bisweilen nach Schwe-
den exportirt. 4) Hopfen, Honig, Süßholz, Salpeter; die Aussuhr 
dieses Letzteren war verboten und daher sein Preis ein sehr geringer. 
6) Auch mit Thee und Badian oder Stern anis (ankum stellatum) 
wurde ein starker Binnenhandel betrieben und letzterer vom größten Theile 
der ärmeren Bevölkerung statt des Thees getrunken. 

Die Lebensmittel kosteten im Jahre 1674: Salz, das beste, 20 Kop. 
per Pud; 1 Tschetwert Roggen 60 Kop.; 1 Tschetw. Gerste 6 Kop.; 
1 Tschetw. Malz 45 Kop.; 1 Tschetw. Haser 23 Kop.; 1 Tschetw. Buch-
weizen-Grütze 120 Kop.; 1 Tschetw. Hirse-Grütze 160 Kop.; Honig 110 
Kop. per Pud; 1 Pud Ochsenfleisch 28 Kop.; 1 Pud frischer Speck 24 
Kop.; 1 Schaf 30 bis 36 Kop., in der Gegend von Nowgorod aber nur 
12—14 Kop.; 1 Spannferkel 5—6 Kop.; 1 Gans 9—10 Kop.; 1 Ente 
5 Kop.; 1 Kalkuhn 15—16 Kop.; 1 Huhn 3 Kop.; 1 Paar junge Kühner 
2 Kop.; 1 Hase 3—4 Kop.; 1 Auerhahn 8—9 Kop.; 1 Birkhuhn 3 Kop.; 
1 Haselhuhn 1 Kop.; 1 Pud Butter 1 Rub.; 1 Pud Mehl 1 Rub.; 
5 Eier im Mai 1 Kop.; 15 Eier im Juli in Twer 1 Kop. 

Dagegen wurden nothwendige Bedürfnisse nicht in hinlänglicher Quan-
tität zum Gebrauch der Volkswirtschaft producirt, wie namentlich Papier. 
Die von Johann van Sveden etwa 20 Werst von Moskau angelegte 
Papiermühle konnte aus Mangel an seinen Lumpen nur die gröbsten 
Sorten Papier produciren, während zu den besseren Sorten das Bedürs-
niß aus das aus Frankreich, Holland und Deutschland eingeführte Papier 
angewiesen war. I m Jahre 1671 wurden über Archangel 28,479 Ries 
Papier importirt, und wenn bisweilen Mangel an ausländischem Papier 
eintrat, wurde das einheimische grobe Papier zu 1 Rub. per Ries verkaust. 

Auch an Eisen war Mangel und abgesehen davon, daß Stah l fast 
gar nicht producirt wurde, auch verarbeitetes Eisen in Schlössern, Mes-
sern, Scheeren und Lichtputzen in großer Menge aus Schweden im-
portirt wurde, war das in den vorhandenen Eisenwerken gewonnene Eisen 
nur zu den einfachsten Gegenständen tauglich. Seit dem Jahre 1632 
hatten Dionys Wtnius, der Vater des späteren ersten Postmeisters, 
dessen Bruder Abraham und ein Engländer Namens Willensen in der 
Nähe von Tula Eisenwerke angelegt und Winius hatte den ersten Eisen-
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Hammer errichtet, welcher vermittelst Wasserkraft aus dem gewonnenen 
Roheisen Kanonen, Kugeln und andere Gegenstände producirte. Um die 
Zeit der Errichtung des Postwesens gehörten diese Eisenwerke Peter 
Marselius, welcher nach Johann van Sveden der Administration der 
Posten vorstand, und bereits begann der Import von Eisen aus Schwe-
den damals geringer zu werden, denn wenngleich im Jahre 167t noch 
1967 Stangen Eisen importirt wurden, so reducirte fich der Import im 
Jahre 1672 schon auf 123 Stangen. Zu Säbelklingen und ähnlichen 
Gegenständen konnte das bei Tula, bei Poddewa, 90 Werst von Moskau, 
und bei Pawlowska in der Nähe von Klin gewonnene Eisen nicht ver, 
wandt werden, weil es kaltbrüchig und wenig gereinigt war. Zu dem Ge-
brauche, zu welchem es aber am meisten verwandt wurde, nämlich zu 
Thören und Fensterladen an den Häusern, um diese vor den FeuerSbrün-
sten zu schützen, war es vollkommen tauglich. 

Viele Zweige des Handels waren monopolisirt, und natürlich 
mußte dieses System niederdrückend aus die volkswirtschaftliche Entwicke-
lung wzrken. Zudem wurden die zarischen Monopole von den sogenannten 
zarischen Gästen oder Handelsagenten nicht nur mit Strenge, sondern auch 
mit Mißbrauch der ihnen anvertrauten Gewalt gehandhabt. Diese Agenten 
waren durch das ganze Reich vertheilt, mit Überwachung der zarischen 
Rechte beaustragt und genossen bei allen Verkäufen das Vorkaufsrecht. 
Es ist leicht begreiflich, welche Mißbräuche von diesem Privilegium gemacht 
wurden, und da diese Agenten sich noch das Recht aneigneten, dort wo sie 
nicht selbst anwesend sein konnten, anderen Kaufleuten ihre Prärogative, 
als ihren Bevollmächtigten, zu übertragen, war ihre Macht ebenso groß 
wie der Unwille gegen dieselbe. Auch die Zölle standen unter der Leitung 
dieser Agenten. Alle einkommenden Waaren zahlten in den Grenzstädten 
Archangel, Pleskau und Nowgorod 6"/o vom Werthe, wobei der Werth 
oft willkürlich hoch von den Agenten bestimmt wurde und diese verlangten, 
daß die Zölle in klingender Münze erlegt würden. Da nun Rubel nicht 
mehr geprägt wurden, sondern nur Kopeken, halbe und viertel Kopeken, 
so verlangten die Agenten, wenn eine Summe in Rubeln zu entrichten 
war, daß Dukaten statt der Rubel eingezahlt würden, was natürlich einen 
empfindlichen Verlust sür den Importeur bildete, da der Dukaten den 
Werth von 114—126 Kopeken hatte. Sollten die eingeführten Waaren 
nicht in den Grenzstädten abgesetzt, sondern nach Moskau weiter trans-
portirt werden, so waren in den Grenzstädten 10°/« Transitzoll und in 
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Moskau 6°/o vom Werths zu entrichten. Für den Export konnten die 
Kaufleute so viel au Waaren zollfrei expediren, als der Werth ihrer Ein-
suhr betragen hatte; vom Ueberschuß wurden aber 6°/o erhoben. 

Dieser Ueberblick genügt um uns den Nachweis zu liesern, daß die 
volkswirthschastliche Productivität und die Maßregeln zu ihrer Entwickelung 
beim Beginne unseres Postwesens in keinem blühenden Zustande waren, 
daher die Ansänge der Posteinrichtung den Zwecken des Handels entspra-
chen, indem dieser unter den gegebenen Verhältnissen kein bedeutender war. 
Der Reichthum des Landes in seiner Ertragfähigkeit erregte die Bewun-
derung der Fremden, aber der Nationalwohlstand entsprach nicht den Hülss-
mitteln, welche ihm die Vorsehung gegeben hatte, weil es an Productivität 
mangelte, welche die Grundlage des Nationalwohlstandes bildet. 

6. Die erste Postconvention und der erste Postmeister. 

I m Jahre 1667 ward bereits die erste Posteonvention zwischen Ruß-
land und Polen abgeschlossen. Sie enthält die Aeußerung, daß die zeit-
herige Pokverbindung sür ungenügend erkannt worden sei, daß Maßregeln 
zu ergreisen seien, die eine schleunige und gesicherte Communication garan-
tiren könnten, so wie schließlich auch schon das Verbot, die Staatspost 
durch Umgehung derselben zu beeinträchtigen. Diese Convention ist im 
6. Punkte des am 14. December 1667 in Moskau abgeschlossenen Bnn-
deStractats enthalten, durch welchen Rußland und Polen übereinkommen, 
je 26,000 Mann gegen die Türken und die aufrührerischen Kosaken ins 
Feld zu schicken, durch welchen serner 200,000 Rubel als Schadenersatz 
sür den vertriebenen polnischen und littauischen Adel stipulirt werden und 
über das Loos der in Kriegsgefangenschaft gerathenen Bürger entschieden 
wird. Ih r Wortlaut ist: 

„Hierbei haben wir auch die Bestimmung getroffen, daß indem es 
sür unsere beiden Reiche sehr wichtig ist, in rascher und sicherer Commu-
nication zu stehen und die Schreiben zu erhalten, welche schleunig vor-
fallende Staatsgeschäste betreffen, insonderheit aber alles, was zum gemein-
samen Wirken gegen die Türken und zur Beseitigung des Aufruhrs unter 
den abtrünnigen ukrainischen Kosaken dienen kann, so wie auch um selbige 
von dem Bündnisse mit den Ungläubigen zurückzuhalten und fie vielmehr 
zu treuer Unterthänigkeit zurückzuführen, vor allem aber um die Han-
delSvortheile beider Staaten zu vergrößern — so haben wir festgestellt, 
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daß in Zukunft eine schleunigere Postverbindung, als bisher stattfand, zu 
Nutzen und Frommen des Staats hergestellt werden soll. Und daher soll 
von Seiner Königlichen Majestät, dort wo Seine Majestät residiren, eine 
Post expedirt werden durch das ganze Reich Seiner Königlichen Majestät 
bis zum Orte Kodino, welcher an der Grenze der Statthalterschaft Msti-
slaw liegt. Diese Post soll allwöchentlich ihren Weg zurücklegen und alle 
Briefe und Schreiben, sowohl der Regierungen, vorkommenden Falls, als 
auch von Handelsleuten in den benachbarten Staat, bis Mignowitsch, in 
der Grenz-Statthalterschast Smolensk liegend, mitnehmen und dem daselbst 
im Reiche Seiner Zarischen Majestät beständig anwesenden Ches der Posten 
unversehrt übergeben. Dieser soll die Schreiben in Empfang nehmen und 
selbige so schleunig wie möglich über Smolensk nach der Zarenstadt Moskau 
befördern. Andern Theils sollen Schreiben und Briese, sowohl von der 
Regierung, vorkommenden Falls, als auch von Handelsleuten von Moskau 
nach Mignowitsch und von Mignowitsch nach Kodino gesandt, dort vom 
Ches der Posten im Namen Seiner Königlichen Majestät entgegen genom-
men und so rasch wie möglich an den Restdenzort Seiner Königlichen 
Majestät befördert werden. I n beiden Reichen aber darf von den mit 
der Post abgesandten Briefen und Packen, welche nicht von Staats wegen, 
sondern von Handelsleuten abgesandt find, eine Taxe erhoben werden, wie 
solches in allen Staaten gebräuchlich ist — wobei zu beobachten ist, daß 
Handelsbriese durchaus nicht durch verschiedene Leute, sondern durch die 

4 Post geschickt und bei den Posthaltern eingeschrieben sein müssen." 
Obgleich diese Convention die erste Anordnung der Regierung über 

eine Postverbindung mit dem Auslande enthält, so liegen doch später zu 
erwähnende Nachweise darüber vor, daß schon im Jahre 1666 die russische 
Regierung dem Ludwig Marselius übertrug mit den „Meistern des Post-
wesens" zu Riga und Wilna eine Abmachung zu treffen, daß Briese unbe-
hindert an der schwedischen und polnischen Grenze entgegengenommen und 
weiter befördert würden. Folglich enthält die obige Convention nur die 
staatsrechtliche Bestätigung einer bereits früher bestandenen Ordnung. 

Nach dem Ableben Johann van Sveden's ward die Leitung des 
Psstwesens Peter Marselius übertragen, einem Bruder des vorerwähnten 
Ludwig Marselius. Der Erlaß über die Ernennung des Perer Marselius 
vom 6. November 1672 ist besonders dadurch von Interesse, daß durch 
denselben zuerst den im Reiche lebenden zarischen Beamten gestattet wird, 
ihre Berichte an den Zaren über die Post abzufertigen, während bis dahin, 
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ungeachtet des bestehenden Postwesens, diese Berichte stets mit expressen 
Boten befördert wurden. „Es hat — so lautet dieser Erlaß — der große 
Gebieter besohlen, daß seine, des großen Gebieters Befehle aus dem Kriegs-
Conseil über alle hohen Staatsgeschäste, welche diesem Conseil competiren, 
durch die vorhandenen Posten befördert werden sollen. Die Posten des 
großen Gebieters werden aber befördert von Moskau nach Riga über Now-
gorod und Pleskau, sowie nach Wilna über Smolensk; und ist befohlen, 
daß aus jenen Städten die Statthalter und Beamten in allen Angelegen-
heiten, außer den allerdringendsteu, dem großen Gebieter Berichte und 
Sendungen durch die Post zufertigen sollen, damit dem Reichsschatze des 
großen Gebieters durch Zahlung unnöthiger Fahrgelder bei Abfertigung 
von Expressen, nicht Nachtheil entstehe. Die Leitung jener Posten ist 
aber dem Ausländer Peter Marselius übertragen worden; die Sendungen 
und Schreiben des großen Gebieters werden von Moskau mit jenen Posten 
zweimal in der Woche abgefertigt, des Dienstags nach Riga, des Donners-
tags nach Wilna." 

Der Nachfolger des Peter Marselius in der Administration des Post-
wesens war Andreas Win ius , ein durch seine Gelehrsamkeit hervor-
ragender Mann, welcher in der Folge in sehr naher Beziehung zu Peter 
dem Großen stand, und von diesem Monarchen großes Vertrauen uud 
vielfache Auszeichnung genoß. Andreas Winius führte zuerst den osfici-
ellen Titel: „Postmeister Seiner Zarischen Majestät." Der zu jener Zeit 
in Moskau befindliche Agent der holländischen Regierung und in der Folge 
bevollmächtigte Minister für Holland, Baron van Kel ler , sagt in den 
Depeschen an seine Regierung, daß der Reichspostmeister Winius fich durch 
liebenswürdigen Umgang, Zuvorkommenheit und Gelehrsamkeit auszeichne. 
Ein anderer Zeitgenosse, der als Agent der österreichischen Regierung zu 
Moskau fich aufhaltende Pleyer, äußert fich in seiner geheimen Corre-
spondenz nach Wien folgendermaßen über Winius: „Wenngleich es schwer 
ist, Mittheilungen aus Moskau zu machen, so ist der Postdirector Winius 
doch bisweilen so gut, gegen seine sonstige Gewohnheit Briefe nicht zu 
öffnen und zu lesen, wenn man ihn sehr darum bittet." 

Bereits der Vater des Andreas Winius war nach Rußland gekommen 
und hatte fich mit verschiedenen Handelsunternehmungen beschäftigt. Später 
hatte er, wie schon oben erwähnt, Eisengießereien angelegt „um mit 
seinem Kopfe im russischen Reiche alle möglichen Vortheile zu befördern, 
auch wolle er das beste Eisen liefern, und die Industrie durch seinen Ver-
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stand heben." I m Jahre 1622 während einer Reise nach Holland, ließ 
er sein Porträt daselbst in Stahl stechen. Dieser Stahlstich ist gegen-
wärtig eine große Seltenheit und unter dem Namen „komme au piswlkt" 
von den Kunstkennern höchst geschätzt. I n einem Briese vom Jahre 1646 
erklärte er „fich russisch taufen lassen zn wollen" und daher gehörte sein 
Sohn Andreas dem griechischen Glaubensbekenntnisse an, was ihm den 
Eintritt in den Staatsdienst ermöglichte, da zu jener Zeit, außer bei der 
Armee, kein Staatsbeamter einer andern, als der Landeskirche ange-
hören durste.' Wahrscheinlich war Andreas Winius, der erste Postmeister 
Rußlands, im Jahre 1664 noch Dolmetscher beim holländischen Ge-
sandten Borel, später bekleidete er ein Amt zu Dednowo bei dem 
Bau des Schiffes „Adler". Auch als Schriftsteller versuchte er sich; 
man hat von ihm noch einige Uebersetzungen ins Slavische, wie: 
„Auszug heiliger, geistlicher und kirchlicher Bücher, zur Nachachtung her-
ausgegeben zu Moskau, im Jahre des Heils 1667 vou dem im Staats-
dienste Seiner Zarischen Majestät befindlichen Dolmetscher Andreas, An-
dreas Sohn, Winius" und „Schaubühne des Menschenlebens, in welcher 
erbauliche Unterredungen verschiedener Thiers vorkommen, mit entsprechen-
den wahrhastigen Erzählungen, zur Belehrung von Leuten jedes Standes, 
aus dem Deutschen ganz kürzlich übersetzt zu allgemeinem Nutzen, und 
mit vieler Mühe, von Andreas, Andreas Sohn, Winius, in der großen 
Zarenstadt Moskau, im Jahre des göttlichen Heils 1674." — Zu diesen 
Uebersetzungen kommt noch ein Originalwerk: „Ueber Hauptstädte, bemer-
kenswerthe Städte berühmter Staaten, über Länder , Inseln und Halb-
inseln und wichtige Orte zu Laude und zu Wasser, in wie weit selbige 
von der im russischen Reiche den Thronfitz Seiner Zarischen Majestät bil-
denden Stadt Moskau entfernt find, nebst Angabe der Entfernungsstrecken 
und einiger Maße, alphabetisch abgefaßt von dem Dolmetscher Andreas, 
Andreas Sohn, WiniuS." Dieses Werk besteht aus zwei Abtheilungen 
und einem Anhange; die erste Abtheilung enthält die Angabe der Entfer-
nung und Reisetour von Moskau nach verschiedenen.Städten des russischen 
Reichs z. B.: „Nach Astrachan zu Lande 2500 Werst; zu Wasser 2660 
Werst; der Weg ist zu nehmen über Kolomna, Pereslawl, Räsansti, über 
Kafimow, Murom, Nischni, Kosmodemjansk, Tscheboksary, Swiaschsk, 
Kasan, Simbirsk, Samara, Saratow, Zarizyn, Tfcherny-Jar. Zu Lande 
aber: — über Wladimir, Murom, Arsamas, Olatyr, nach Simbirsk und 
von dort ab in der oben angegebenen Weise. Ein anderer Landweg geht 
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über Kastmow, Temnikow, Peusa, Saratow uud von dort ab wie oben 
angegeben." —- „Nach Kiew 9.60 Werst; der Weg gebt über Kaluga, 
Bolchow, Sewsk und Putiwl; ein zweiter Weg über Tula, Mzensk, Orel 
und Nowgorod Sewerski; ein dritter Weg über Sewsk und Glvchow." 
Die zweite Abtheilung enthält die Angabe der Entfernung der Städte des 
Auslandes, z. B. „Hamburg (Amborok) eine freie Stadt, liegt von Mos-
kau jenseit Riga, von wo man über das Meer fahren muß, 1800 Werst 
entfernt." — „Paris, die Hauptstadt des französischen Königs, über Riga 
3100 Werst." —„Stockholm (Stekolnoje), die Hauptstadt des schwedischen 
Königs, von Moskau über Riga 2100 Werst." Der Anhang des Werks 
enthält den Nachweis, wie Reisepässe abzufassen find und wie viel an 
Fahrgeldern von Moskau ab zu entrichten sei, wo z. B. angegeben ist, 
daß bis Kaluga, bis Bolchow, bis Sewsk und bis zu den Städten Klein-
rußlands die Fahrgelder 26 Rubel betragen, hingegen von Sewsk nach 
Moskau zurück nur 23 Rubel. 

I n einem Memoire, welches der Gesandtschastscouseil im Jahre 1636 
an den Conseil des Reichsschatzes richtete, ist die Angabe enthalten, daß 
Andreas Winius im Jahre 1676 die Administration des Postwesens ange-
treten habe. Ein sicherer Nachweis liegt jedoch nur vor, daß Winius im 
Jahre 1677 bereits dieses Amt bekleidete, denn als im letzteren Jahre 
die Nachricht vom Seesiege nach Moskau gelangte, welche die vereinte 
holländische und dänische Flotte unter dem Admiral Tromp über die 
Schweden erfochten hatte, berichtete der früher erwähnte holländische Ge-
sandte, Baron van Keller, seiner Regierung, daß die Freude über diesen 
Seesieg in Moskau sehr groß gewesen und dem Postdirector Winius der 
Auftrag geworden sei, die von Keller übergebene Notifikation des Sieges 
ins Russische zn übersetzen und an alle Statthalter in den Grenzprovinzen 
des Reichs zu übersenden. Ein Memoire, welches dem Conseil des Reichs-
schatzes vom Gesandtschastsconseil im Jahre 1686 bei Anfertigung des 
so eben von Winius mit dem Manischen General-Postmeister Rudolph 
Bising abgeschlossenen Posttractats übersandt wurde, enthält die wieder-
holte Aeußeruug, daß der Gesandtschastsconseil die unabhängige Stellung 
nicht gutheißen könne, welche Winius bei Administration des Postwesens 
einnehme. Nachdem erwähnt worden, daß Johann van Sveden sür 
Verwaltung des Postwesens vom Zaren ein Gehalt von 1200 Rbl. 
erhalten nnd Marselius erklärt habe: „er stelle es dem gnädigen Er-
messen des Zaren anHeim, wie viel Gehalt man ihm sür seine Dienste 
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im Postwesen bewilligen wolle" — und ihm die Hülste von den Revenüen 
der Postverwaltung zugewiesen worden sei, heißt es weiter: es hat die 
Administration der Posten gegenwärtig der Reichssecretär Andreas Winius 
und expedirt derselbe die Posten mit Fnhrmannspserden von Moskau bis 
Nowgorod und bis zur schwedischen Grenze und nach Smolensk und bis 
zur polnischen Grenze, die Fahrgelder aber werden den Fuhrleuten aus 
dem Gesandtschastsconseil bezahlt, welcher jedoch nicht weiß wie viele 
Gelder beim Reichssecretär Winius sür die Sendungen von Moskau über 
das Meer und von jenseit des Meeres einfließen." Am Schlüsse des 
Memoires aber wird nochmals besonders betont, daß der Gesandtschasts-
conseil keinen Nachweis darüber besitze, ob der Reichssecretär Andreas 
Winius bei Beförderung der Posten von den verschiedenen Kaufleuten und 
Ausländern sür Expedition der Briefschaften Gebühren erhebe und in wel-
chem Betrage, noch wofür er die etwa erhobenen Gelder verausgabe, — 
nur wisse der Conseil mit Bestimmtheit, daß Winius ihm dergleichen Gel-
der nicht abliefere. 

Außer dem unbeschränkten Genuß der Postrevenüen war Winius 
auch das Recht anheimgestellt, nach seinem Ermessen Postconventionen mit 
den benachbarten Staaten abzuschließen. Den deutlichsten Nachweis hier-
über bietet die zwischen ihm und dem littanischen General-Postmeister 
Bising abgeschlossene Convention, welche den Charakter eines Privatvertrages 
hat, den zwei von ihren Regierungen bevollmächtigte Würdenträger mit 
einander abschließen. Die Veranlassung der neuen Convention bezeichnet 
das Memoire dahin, daß die Posten in Moskau nicht an den bestimmten 
Wochentagen und zu den bestimmten Stunden eingetroffen seien, sondern 
oft einen oder zwei Tage später, und daß dadurch die Geschäfte des Zaren 
einen unstatthaften Verzug erlitten; es sei daher dem Andreas Winius 
übertragen worden, daraus zu achten, daß die Posten an den bestimmten 
Wochentagen und zu den bestimmten Tagesstunden einträfen, wie solches 
von Ludwig Marselius festgestellt worden sei, als sich derselbe mit den 
Posthaltern zu Riga und Wilna darüber verständigte und wie es fich sür 
die Post gezieme. Der Inhalt der Convention kennzeichnet deutlich die 
damalige Postverbindung mit dem Auslande: 

„Kund und zu wissen sei u. s. w. daß im Jahre und amTagq, wie 
unten angegeben, von des Durchlauchtigsten und Großmächtigsten Zaren 
Majestät einerseits und von des Durchlauchtigsten und Großmächtigsten 
Königs von Polen Majestät andererseits, aus Grundlage des von beiden 
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großen Monarchen beschworenen Vertrages von Andrussowo, eine wohl-
organifirte, wöchentliche Post zwischen Moskau und Wilna errichtet nnd 
festgesetzt worden ist und daß von den beiden großen Herrschern, dnrch 
Seiner Zarischen Majestät Reichssecretär des Medicinalconseils und bevoll-
mächtigten Postmeister Herrn Andreas Win ius eines Theils, und durch 
den Bevollmächtigten Seiner Königlichen Majestät den littanischen General-
Postmeister und Secretair Herrn Rudolph Bising anderen Theils, fol-
gende Bestimmungen getroffen und festgestellt worden sind: 

„1) Alle früheren Konventionen, welche zeither zwischen Herrn WiniuS 
oder dessen Vorgängern im Postwesen und Herrn Bising stattfanden, werden 
durch vorstehende Übereinkunft aufgehoben und alle Rechnungen und Be-
rechnungen zwischen beiden Theilen werden als dergestalt erledigt ange-
sehen, daß vom heutigen Tage ab kein Theil von dem andern etwas zu 
fordern hat. 

„2) Es verpflichtet sich Herr Bising dafür zu sorgen, daß die Post 
von der preußischen Grenze, vom Flecken Lenken, am Mittwoch abzugehen 
und am Freitag in Wilna anzukommen hat; daß sie hier nach einem Auf-
enthalte von zwei Stunden weiter gehe, am Montage früh in Minsk, am 
Dienstage in Mohilew und am Mittwoch in Kodino einzutreffen hat, daß 
die Post dergestalt in acht Tagen von einer Grenze zur andern befördert 
und ebenso znrückexpedirt werden wird, damit Briefschaften von Moskau 
und nach Moskan keinem Aufenthalte.unterliegen. 

„3) Die'Zahlung sür sämmtliche Briesschasten, welche von Moskau 
und Kömgsberg expedirt werden, hat Andreas Winius dem Reinhold 
Bising mit 18 Groschen per Brief zu leisten und diese Gelder laut Rech-
nung des Herrn Bising ohne Mzng einzusenden; wenn jedoch im Früh-
jahr oder im Herbste die Post durch ungünstiges Wetter ausgehalten wird, 
so ist das nicht als ein Verschulden anzusehen. 

„4) Allwöchentlich find mit allen Posten Declarationen in doppelten 
Exemplaren abzusenden und find dasür dem Herrn Bifing je ein Paar 
guter Zobel im Werths von 25 Reichsthalern zuzuschicken; falls er aber 
keine Declarationen sendet, so hat Herr Winius ihm auch keine Zobel zu 
schicken. 

„5) Alle Schreiben seiner Zarischen Majestät, so wie auch-seiner könig-

lichen Majestät von Polen und der Gesandten beider großen Potentaten, . 

so wie auch der Gesandten, welche bei den Höfen dieser großen Herrscher 

verweilen, oder Schreiben, welche von diesen Herrschern an andere große 

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg. Bd. XII. Hst. 3. 13 
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Herrscher in Europa oder Asien abgesandt werden, sind von beiden Theilen 
ohne jede Zahlung zu befördern und haben fich dieselben hierfür mit dem 
Gehalte zu begnügen, welches fie von ihren Gebietern beziehen. 

„6) Von den Schreiben und Dokumenten aber, welche von andern 
großen Herrschern, Potentaten, Freistaaten und sreien Städten an seine 
Zarische Majestät oder auch welche von seiner Zarischen Majestät über Lit-
tauen befördert werden, hat Bising von jetzt ab per Stück zwei ReichS-
tbaler zu erheben; von den Briefen der Gesandten und bevollmächtigten 
Minister anderer Herrscher jedoch, welche in Moskau verweilen, hat Herr 
Bising die gewöhnliche Zahlung zu erheben und sich damit zu begnügen. 

„7) Von allen Kisten und Packen mit kleinen Gegenständen hat er 
Zahlung nach dem Gewichte zu erheben a 90 Groschen vom Pfunde, wie 
es früher gehalten wurde. 

„6) Wenn irgend welche mit der Post versandte Briefe, Rollen und 
Sendungen im littanischen Laude, verloren gehen, so ist Herr Bising ge-
halten, sich aus jede Weise zu bemühen, sie wieder zu ermitteln; wenn 
solches aber im Lande seiner Zarischen Majestät geschieht, so muß Herr 
WiniuS darüber alle möglichen Nachforschungen anstellen, um sie zu ermit-
teln und zurückzustellen. 

,.9) Kaufleuten ist es gestattet ihre Correjpondenz durch diejenigen 
Länder zu schicken, durch welche es ihnen beliebt, jedoch nur so, daß dadurch 
dieser Wilnaschen Post kein Schaden noch Nachtheil, gemäß dem Vertrage 
von Andrussowo, entstehe und solches haben die Postmeister beider Theile 
zu-überwachen. 

„10) Das Gewicht aller königlichen und Moskauscheu Senduugeu, 
welche über Wilna gehen, ist aus denselben der Wahrheit gemäß zu ver-
zeichnen und sind dieselben nicht mit mehr Gewicht zu bezeichnen, als vor-
handen ist. 

„Diese Convention ist von den Postmeistern beider großen Herrscher 
getroffen, bestätigt, krast ihrer Vollmachten eigenhändig unterschrieben und 
mit deren gewöhnlichen Siegeln bekräftigt worden. Geschrieben in Wilna 
am 24. August 1685." 

Es läßt sich nicht leicht mit Sicherheit bestimmen, von welcher Zeit 
ab Andreas Winius die Würde eines Reichssecretärs bekleidete; es scheint 
aber, daß er bis zum Jahre 1685 nur Dolmetscher im Gesandtschasts-
conseil war. Von dort ab wird er Reichssecretär genannt und „sah er 
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an großen Festtagen die hellen Augen der Durchlauchtigsten, gebietenden 
Zaren und wohnte den Feierlichkeiten bei großen, kirchlichen Festen bei." 

Im Jahre 1687 hatte der kleinrusstsche Graveur Tarassewitsch aus 
Anordnung Schaklowitoi's und Medwedews das Porträt der Zarin Sophie 
gestochen und abgedruckt. Ans Befehl der Zarin übertrug Schaklowitoi 
dem Winius „eine ebensolche Figur jenseit des Meeres, in Holland, ab-
drucken zu lassen." Winius sandte das Muster an den berühmten Bürger-
meister Witsen in Amsterdam und bat denselben ihm etwa hundert Exem-
plare des dort anzufertigenden Porträts der Zarin zu übersenden." Unter 
diesem Porträt, schreibt er, befindet sich der volle Titel der großen Zarin 
nebst Versen zu ihrem, der große« Herrscherin, Lobe — auch sind jene 
Blätter jenseit des Meeres gedruckt, damit ihr, der großen Herrscherin, 
Ruhm sich jenseit des Meeres uud in andern Neichen durch jene Blätter 
verbreite ebenso wie im Moskauschen Reiche, blätterweise aufblühend u.s.w." 

I m Jahre 1697 stand Winius der Administration des ConseilS sür 
die Angelegenheiten Sibiriens vor; Korb, der derzeitige Secretär der 
österreichischen Gesandtschast in Rußland, äußert sich sehr lobend über den 
Verstand und die Bilduug des Reichssecretärs Winius wie auch über den 
Erfolg, mit welchem er diesen Conseil administrirte. Während seiner Lei-
tung dursten die Statthalter sich nicht erlaube» die Kaufleute zu beein-
trächtigen und an den Bettelstab zu bringen, denn sie wnrdeu einer strengen 
Controle unterzogen. Durch den Akademiker Hamel haben wir Kenntniß 
von der Instruction, welche Winius im Jahre 1702 dem Statthalter 
von Werchoturje ertheilte, als derselbe nach Sibirien gesandt wnrde, um 
die Bergwerke des Nikita Demidow zu besichtigen. Dieie Instruction 
zeugt davon, daß Winius umfassende Kenntnisse besaß und sowohl für die 
Hebung der moralischen Entwickelung des Volkes, als auch für die Erzie-
hung der Kinder Sorge trug. 

Seit dem Jahre 1695 stand Winius in fortgesetztem, oft sebr leb-
haftem Schriftwechsel mit dem Zaren; die Briefe, welche Peter der Große 
an ihn richtete zeichnen sich namentlich dadurch aus, daß sie nicht nur Auf-
träge und Befehle, sondern auch Mittheilungen von neuen Ereignissen und 
Gutachten über die damiligen politischen Verhältnisse enthalten. Bei einigen 
Gelegenheiten schreibt der Zar ihm Briese, welche sogar poetische Wendungen 
enthalten, wie solche in seinen Briefen an Romodanowski und andere Per-
sonen nicht vorkommen. So z. B. schreibt Peter ihm im Jahre 1695 
aus dem Lager von Asow: „Hier ist Alles, Gott sei gelobt, wohl aus und 

13* 
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in der Stadt ist Alles mit dem Pfluge des Mars aufgepflügt uud besäet, 
und nicht nur in der Stadt sondern auch in den Lausgräben; und jetzt 
erwarten wir ein fröhliches Aufblühen, wozu Uns Gott verhelfen wolle 
zur Ehre seines heiligen Namens." — Bei einer anderen Gelegenheit 
schreibt der Zar Peter im Jahre 1698 an Winius aus Worouesch über 
die Flotte: „Nur eine Wolke des Zweifels zieht sich über Unsere Gedanken 
hin, ob diese Unsere Frucht nicht zögernd ausschießen wird, wie der Dattel-
baum, dessen Früchte derjenige, der ihn gepflanzt, nicht zu sehen bekommt, 
doch hoffen wir auf Gott uud den heiligen Paulus, daß es dem Arbeiter 
vergönnt sein wird die Frucht seiner Arbeit zu kosten." 

Außer den vielen Arbeiten, die Winius übertragen waren, hatte er 
noch die Verpflichtung die Uebersetzungen neuer Bücher durchzusehen. 
Zudem wurden die feierlichen Triumphzüge nach feinen Rathschlägen und 
Anweisungen angeordnet. Endlich war die Gründung der ersten Unter-
richtsanstalt sür Seefahrer, der Navigalorschule, Winius' Werk. Jeden-
falls war Andreas Winius eine sür die Verhältnisse seiner Zeit hervor-
ragende und begabte Persönlichkeit, deren Wirksamkeit von Bedeutung sür 
die fernere Entwickelung Rußlands wurde. Seine weiteren Schicksale, die 
Ungnade, welche er sich zuzog, sein Versuch zur Beseitigung derselben durch 
Bestechuug des Fürsten Menschikow, seine Flucht aus Rußland und seine 
Wiederkehr, sowie seine Vielsache Thätigkeit als Übersetzer neuer Werke, 
geben einen deutlichen Einblick in die damaligen Zeitverhältnisse. Um 
denselben ungeschwächt wiederzugeben, erlauben wir uus die folgenden 
Briese mitzutheileu, iu welchen er selbst diese Erlebnisse schildert. 

Den 21. Februar 1702 schreibt Winius an den Zaren: „Gegen-
wärtig bin ich nach Moskau gelangt und der Geheimrath Tichou Nikititsch 
(Streschnew) hat mir, Eurem Sklaven, den Befehl Euerer großen Majestät 
übergeben, daß Ihr, o Herr, von mir die Übersetzung des Militair-Straf-
codex verlangt; da ich aber, o Herr, im vorigen Jahre in Eurem Dienste 
mit dem Hetmanu bei den Regimentern (Kosaken) war, gelangte ich nach 
Gluchow und lag vom Anfange Juni ab einige Monate lang an großer 
Erschlaffung darnieder; sobald mir aber etwas besser wurde, arbeitete ich 
an dem holländischen Lexikon, nicht aber an dem Militair-Strafcodex, weil 
ich meinte, Andere würden das vollbringen können. Gegenwärtig aber 
bin ich nach Moskau zurückgekehrt und habe in meinem Häuschen in allen 
Wohnstuben Schweden (Kriegsgefangene) einquartirt vorgefnudeu und bis 
jetzt hat man sie nicht fortgeschafft; anfänglich aber waren ihrer 200 Mann 
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und sie ließen mich nicht ins Haus und drei Wochen lang lebte ich in 
einem fremden Hause und hatte durch die Einquartiruug keinen geringen 
Schaden. Gegenwärtig aber, Majestät, habe ich begonnen an dem Militair-
Codex zu arbeiten und werde darin fortfahren, so viel ich kann; doch ist 
mir, o Gebieter, beim Schreiben die rechte Hand schon so schwersällig, daß 
ich kaum meiuen Namen unterschreiben kann, aber ich hoffe in dieser wich-
tigen Sache zunächst die holländische» Artikel zu übersetzen, das Uebrige 
jedoch in der Folgezeit. Sei nicht ungehalten, mein gnädigster Gebieter, 
über mich, deinen uuterthänigsten Sklaven; in Wahrheit, Majestät, ich 
beginne hinfällig zu werden und kann mich kaum halten; bereits trete ich 
iu das 70. Jahr. Der Wille, — das weiß Gott — ist da, aber die 
Krast schwiudet mit jedem Tage." 

Es war im Jahre 1703, daß Winius beim Zaren in Ungnade fiel, -
worüber er am 12. Mai in seinem Gratulationsschreiben an denselben, 
zur Einnahme von Nöteburg, eine Audeutnng giebt: „Unser Allergnädigster 
großer Monarch! Zugleich mit Allen, welche Eure großmächtige Gnade 
beglückt, komme auch ich, gebrechlicher Zöllner, obgleich ich ferne stehe uud 
mich für unwürdig erkenne, dennoch um Ew. Majestät fußfällig zu begrüßen, 
iu der Uebersüllnug meines von Freude geschwellten Herzens, da die Nach-
richt zu mir gelangt ist, daß die so wichtige Stadt Schlüsselburg de» 
Händen der Feinde entrissen ist." 

I n demselben Jahre begab sich Winius nach dem soeben begründeten 
Petersburg, um seine Wiederaufnahme zu Gnaden zu erwirke», und in 
der Hoffnung auf den Einfluß Menschikow's, suchte er denselben durch ein 
bedeutendes Geschenk zu bestechen. Menschikow nahm das Geschenk entgegen 
und gab Winins ein ihn rechtfertigendes Schreiben an Peter den Großen 
mit, gleichzeitig aber benachrichtigte er den Zaren über die Bestechung, 
mit dem Hinzufügen, daß Winius nichts zu seiner Rechtfertigung habe 
vorbringen können. Der Brief selbst bietet des Interessanten genug, um 
seinen Wortlaut vollständig wiederzugeben: „Herr und gebietender Kapitän! 
Freude uud Wohlergehu umgebe dein Wohlsein, o Gebieter! Ich benach-
richtige Ew. Gnaden: Andreas Winius ist hier angelangt und hat in 
seinen Angelegenheiten nichts zu seiner Rechtfertigung vorgebracht (wenn-
gleich ich ihn wiederholt hierzu aufforderte), außer daß er sich auf ver-
schiedene Weise von der Sache loszuwiudeu versuchte; ich habe ihn aber 
fortgesandt und am heutigen Tage entlassen und über die Angelegenheit, 
in welcher er sich unzuverlässig erwies so wie darüber, was er zu seinen 
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Gunsten vorgebracht, habe ich für Ew. Gnaden diesem Briese ein Ver« 
zeichuiß beigefügt, aus welchem Ihr Euch zu belehreu beliebe« mögt. Als 
er aber hier war, hat er mir dargebracht: 3 Kästchen mit Gold, 150 
Golddukaten, 300 Rbl. in Mün^e, uoch in 7 Kästchen Gold und eine 
Anweisung von seiner Hand über 5000 Rubel, in welcher geschrieben steht, 
daß er das ganze Gold zahleu werde, wen« mau es von ihm verlange, 
oder dem von mir gesandte« Überbringer solle es in seinem Hanse, auch 
während seiner Abwesenheit, entrichtet werden. Und beliebt Ihr das weitere 
Verfügen über ihn zu treffen, nach Eurem Ermessen. — Ungemein wundere 
ich mich, wie solche Leute sich irren und mich um Deiner Gnade willen 
für Geld erkaufen wollen; oder vielleicht ist es nicht ihr Wille, sondern 
Gott läßt sie so handeln. Das obbezeichnete große Geschenk hat mir 
Winius auch dafür gegebeu, daß wenngleich der Artillerie« nnd Meditinal-
Eonseil ihm genommen werden sollte, ihm doch der Conseil der sibirischen 
Angelegenheiten verbleiben möge, indem er versicherte, daß Niemaud um 
das Geschenk wissen solle. Hieraus wirst Du aber zn ersehen geruhen, 
daß er doch ans keinem andern Grunde ein so großes Geschenk gab, als 
weil er von jenem Conseil einen großen Voltheil in der Zukunft zu zieheu 
hoffte; früher aber flehte er Deine Gnade so oft an, um eiu Laudgur zu 
erhalten, indem er sagte, er habe nichts zu esseu und zu trinken. Bei 
Empfang des oberwahnten Geschenks habe ich aus sein dringendes Bitten 
an Deine Gnade einen Brief nach seinem Wunsche geschrieben und jenen 
Brief hat er selbst gelesen, ich aber habe ihn eigenhändig unterschrieben, 
versiegelt und ihm übergeben; eine Abschrift jenes Briefes habe ich jedoch 
zur Kenntnißnahme Deiner Gnaden diesem Briefe beigefügt. Hiernach 
empfehle ich das Wohlergehen Deiner Gnaden der Vorsorge Gottes. 
Alexander Menschikow. Den 29. Juni, auö Petersburg." 

I m Jahre 1706 begab sich Winius, ohne die Erlaubniß vom Zaren 
eingeholt zu haben, ins Ausland, wofür sein Vermögen consiscirt ward. 

Am 12. Juni 1706 gelangte ein Gesuch von ihm an den Zaren, in 
welchem er seinen Aufenthaltsort nicht augiebt, wohl aber sagt: „Ich bin 
so sehr zum Aeußersten in meinem traurige« Zustande gerathen, daß ich 
mich von Allem entblößt sehe, was ich in so vielen Jahren mit großer 
Mühe erworben hatte. Meine Entfernung, über welche Ew. Majestät zu 
meiner Erniedriguug uud Beschuldigung berichtet worden, ist dennoch «ur 
aus folgender Ursache geschehen: als ich, o Gebieter, in Grodno war, 
wurde ich »durch den Uebersall der Feinde alles meines Geldes beraubt 
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und meiner Pferde, bis aus einige schwächliche Thiere, mit welchen ich 
mit genauer Noth uach Knischiu gelangte, wo sie zusammenfielen und ganz 
uutauglich wurden. Und als ich mich in solcher Gefahr sah, durch welche 
ich unfehlbar zu Gruude gehen und sterben oder in die Hände und Gefan-
genschaft des Feindes gerathen mußte, sah ich mich geuöthigt, mich nach 
der preußischen Grenze hin zu entfernen, woselbst mir einige Pserde fielen, 
die andern aber verkaust werden mußte», in der Hoffnung längst der 
preußische» Grenze nach Polen und so an die Moskausche Grenze zu ge-
laugeu; als ich mich aber hieran durch die Bewohner jenes Landes ver-
hindert sab, miethete ich Pserde bis Königsberg und bin von dort zur 
See bis hierher gelangt, wo ich vom Alter gedrückt, noch mehr aber von 
täglichem nagenden Kummer, aus dem Krankenlager schwer darniederliege 
und hülflos bin, was mich auch verhindert zur See zurückzukehren. Jedoch 
giebt mir die große Menschensreuudlichkeit Ew. Majestät gegen gefallene 
Sünder die Hoffnung, daß Ew. Majestät mir diese Abwesenheit aus 
Meuscheuliebe und angeborenem, gnädigem Erbarmen, als eiuem alters-
schwachen, dem Tode nahen und am Gedächtniß und Verstände nicht 
zurechuuugsfähigem Wurme, welcher krank ist, gnädigst nachsehen 
werden"..... 

Am 16. November 1706 schreibt Winius: „Am meisten trifft mich 
der Kummer, die falschen Verleumdungen meiner Feinde zu hören, welche 
mich wie mit Pfeilen verwunden, indem sie vorgeben, gls ob ich, Dein 
ergebenster Sklave, zu den feindlichen Schweden übergelaufen wäre und 
welche mich ohne Furcht vor Gottes Strafgerichte, in ihrer Anklage, Ew. 
Majestät gegenüber, als einen abscheulichen Bösewicht darstellen, damit ste 
meine letzten Habseligkeiten, meine Häuser und Landgüter an sich bringe» 
tönnen." Dann folgt die Auszählung der Verdienste des Supplikanten 
im Gesandtschafts-Eonseil, im sibirischen und Artillerie-Conseil, die Hinwei-
sung, daß er 65 Jahre alt sei, sowie daß er eine mathematische Schule 
errichtet habe, um das russische Volk in der Ingenieur-, Artillerie- und 
Festungsbaukunst zu unterrichten. „Auch gedenke — heißt es weiter — 
noch einiger Dienste, die ich geleistet habe: wer erwähnte zuerst des Hetmanns, 
suhr zu ihm und überbrachte seine Einwilligung? — und der Trinmphzug 
nach dem Asowschen Siege, welcher der erste und glänzendste war! Gelenke, 
wohlthätiger Gebieter, wie ich im Jahre 1697, in treuer Anhänglichkeit 
meines Herzens uud im Hiublicke aus Ew. Wohlergehen schrieb, daß Ihr 
bei Eurer Rückkehr aus Preußen uicht über Riga gehen möchtet und mit 
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welch' gnädigen Worten Ihr mich, Euren geringe» Sklaven, sür diese 
und die obberegten Dienste zu erfreuen geruhtet"..... 

Am 10. September 1708 schrieb Winius: „Deu vou Ew. Majestät 
an mich, Euren Sklaven, gerichtete« Brief, habe ich im verflossenen Sep-
tember zugleich mit dem Befehle zur Anfertigung einer Übersetzung des 
Buches über Mechanik erhalten. Da ich bereits früher vermeinte, daß 
jenes ganze Buch zu übersetzen sei, so hatte ich voraussichtlich schon die 
Abtheilung über Fortification übersetzt und das Uebrige beansta«dend, am 
17. September begonnen, den Theil über Mechanik zn übersetzen. Vor 
Eurer Majestät niederfallend flehe ich aber um Eutschuldiguug, wenn es 
nicht rascher geschehen ist, da mein vorgerücktes Alter, bisweilen auch 
Gebrechen, vor allem aber die Schwierigkeit des Gegenständes, bei welchem 
es mir schwer ward einige Worte ohne Wörterbuch zu übersetzen, veran-
laßten, daß ich nur allmählig die Arbeit zu Ende bringen konnte. Falls 
jedoch sich in der Übersetzung einige schwer verständliche Perioden finden 
sollten, so bitte ich das nicht meiner Fahrlässigkeit, sondern dem zu gedrängten 
Style des Verfassers jenes Buches zuzuschreiben. Und jetzt hoffe ich, daß 
die Übersetzung in einigen Tagen in der Neinschrist fertig sein und dem 
Herrn Kommandanten, Fürsten Gagarin, überreicht sein wird; ob ich aber 
die Abtheilung über Fortificatiou beenden soll, darüber erwarte ich den 
Besehl Ew. Majestät." 

Am 17. Januar 1709: „Ew. Majestät, meinem Durchlauchtigsten 
Gebieter, habe ich mein nnterthänigstes Schreiben am 27. des verflossene« 
Decembers, sowie ein Schreiben des Kommandanten, Fürsten Gagarin, 
über die Post zugesandt, durch welches ich Ew. Majestät ergebenst um 
Eutgegeunahme des Buches bat, in welchem sich die Abhandlung über 
Mechanik befindet, die ich zum 25. December ins Slavonische übersetzt 
habe. Hieraus gab ich sie den Schreibern zur Reinschrift und diese werden 
das auf Jnstigation des Herrn Commandanten rasch besorgen. Jetzt erhalte 
ich durch Herrn Panin den zweiten Brief Ew. Majestät aus Sum vom 
4. Januar, in welchem Ew. Majestät mir, Eurem Sklaven, zu schreiben 
belieben, daß ich die oberwähnte Abhandlung über Mechanik mit Amster« 
damer Schrift drucken lassen soll. Jedoch bitte ich Ew. Majestät aller-
unterthäuigst, daß Ihr Euch diese Abhandlung erst vortragen lassen uud 
nach dem Euch von Gott verliehenem Verstaude entscheide« wollet, ob die-
selbe den Menschen Nutzen» bringen wird; denn der Verfasser jener Ab-
handlung hat fich zu kurz und unklar gesaßt und nicht so sehr den Nntzen 



Zur Geschichte des russischen Postwesens. 187 

für die Menschheit, als die Subtilität seiner philosophischen Abfassung im 
Auge gehabt. Demnach geschehe, wie es Ew. Majestät belieben wird. 
Wenn aber Ew. Majestät in diesem zweiten Briese schreiben, daß Ihr 
befehlet, ein Büchlein über Artillerie nach den besten Autoren anzufertigen, 
so habe ich. Euer Sklave, ein solches vor 12 Jahren oder länger, aus 
dem Holländische» übersetzt; diese Übersetzung aber und das Original, 
habe ich bei mir mcht auffinden können, sondern glaube, daß fich dieselben 
unter meinen 400 nnd mehr Büchern befinden, welche man in der Medicinal-
verwaltung confiscirte und, ungeachtet des Befehls Ew. Majestät und 
Schreibens des Durchlauchtigsten Fürsten Alexander Danilowitsch Menschi-
kow. der Herr Eommissar Wesselowski nicht herausgiebt. Unter den Büchern 
befinden fich auch Wörterbücher, welche ich driugend brauche und ein von 
mir wenngleich nur flüchtig entworfenes Büchlein mit Zeichnungen über 
die Grundkenntnisse und Erlernung des Artilleriewesens für Feuerwerke, 
welches ich. beabsichtigte zum Nutzeu des russischen Volkes drucken zu lassen 
und Ew. Majestät unterthänigst darzubringen. Deßhalb kann ich ohne 
Wörterbücher in dieser und in ähnlichen Sachen, mich in meinen Ueber-
setzungen nicht ausdrücken. Ich bitte demnach Ew. Majestät, wenn es 
nicht Deren Belieben widerspricht, nach Eurer sichern uud großen Gnade 
sür mich, Euren hinfälligen Sklaven, einen monarchischen, strengen Befehl 
zu erlassen, daß jene Bücher mir zurückgestellt werden sollen, denn ich habe 
sie 50 Jahre lang gesammelt und viele hat mir Herr Witsen geschickt. 
Ich bekenne in Wahrheit, aus mein Gewissen, daß ich nur an der Arbeit 
Freude finde uud durch dieselbe das bezwecke, wds meiu gnädiger Monarch 
mit Wohlgefallen ausnimmt..... 

Den 2. Februar 1709: „Nachdem die Abhandlung über Mechanik 
ins Reine geschrieben worden, habe ich fie gleichzeitig mit dem deutschen 
Buche seiner Gnaden, dem Herrn Eommandanten Gagarin, übergeben; ich 
hatte die Abhandlung in den Druck und die Abbildungen zum Ausschneiden 
abgegeben, da ich aber jetzt den Befehl Ew Majestät erhielt, Ew. Maje-
stät die Übersetzung zuzuschicken, werde ich denselben erfüllen. Von meinen 
Büchern, welche in der Medicinalverwaltuug ruhe«, habe ich diejenigen 
genommen, welche Feuerwerke und Artillerie betreffen, die übrigen aber 
hat der Herr Eommissar Wesselowski bis aus weiteru Befehl zurückbehalten, 
ich hatte ihm aber den Brief Ew. Majestät gezeigt und ihm eine Abschrift 
gegeben. Um solchen Befehl bitte ich nochmals unterthänigst. Für die 
gnädigst ertheilte Erlaubniß lege ich meinen Dank zu den Füßen Ew. 
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Majestät nieder und habe am heutigen Tage die Arbeit über Feuerwerke be, 
gönnen. Ob ich dieselbe Ew. Majestät überschicken, oder hier drucken soll, 
-— darüber bitte ich mir eine« Befehl zu ertheilen. Noch habe ich zu 
berichten: soll ich das Büchlein, welches Ew. Majestät mir im Jahre 1702 
zn übersetzen gaben, vor dieser Arbeit beenden und soll ich es nebst den 
dazu gehörigen Figuren mit russischer oder Amsterdamer Schrift drucken 
lassen? Ich glaube aber, daß solches Ew. Majestät genehm uud den Leuten, 
welche jene Beschäftigung haben, nicht ohne Nutzen sein wird" 

Den 7. Februar 1709: „Am 3. Februar dieses Jahres habe ich, 
Euer Sklave, Ew. Majestät, meinem gnädigsten Gebieter und Monarchen 
unterthänigst geschrieben und gleichzeitig die Hefte über Mechanik dem 
Herrn Kommandanten, Fürsten Gagarin, übergeben. Darnach, o Gebieter, 
habe ich an dem Buche über Feuerwerke gearbeitet, welches, wie ich glaube, 
in früheren Jahren nebst einigen präparirten Feuerwerken von Herrn 
Witsen hergeschickt wurde, bei der Versicherung, daß dasselbe uach den besten 
Autoren und mit Sachkeuntniß abgefaßt sei. Ich hoffe, daß es Ew. 
Majestät geuehm sein wird. Darüber erwarte ich nuu ein gnädiges Wort 
von Ew. Majestät, sowie auch einen Befehl Ew. Majestät, betreffend das 
Büchlein über Artillerie, in welchem auch von Feuerwerken die Rede ist, 
und denke ich daran, ob ich die im Jahre 1702 begonnene Abhandlung 
beenden und nebst den Figuren, in welcher Schriftart es sei, zum Nutzen 
der Bombardiere nnd Artilleristen Ew. Majestät drucken lassen soll? Den 
Titel jenes Buches habe ich hier angeschlossen. Um dasselbe zu vollenden 
brauche ich aber ebenfalls'verschiedene von meinen Büchern, nm welche 
ich. vor Ew. Majestät auf die Knie sinkend, ergebenst bitte, und sollen 
dieselben stets bei mir wodl verwahrt sein, zu Diensten Ew. Majestät. 
Noch wage ich es gleichzeitig Ew. Majestät zu bitten: ob es Euch nicht 
beliebt zu Gunsten dsr Unterthaneu Ew. Majestät von russischer Nationa, 
lität mir oder wem es beliebt ein Privilegium zu ertheilen, um Special-
und General-Karten des russischen und anderer Reiche, sowie der ganzen 
Erde zu drucken, mit russischer Namenschrift, und darüber von Ew. Majestät 
aus ein Zarisches Privilegium aus 10 Jahre zu ertheilen, unter Angabe 
einer uamhasten Pön, wenn Jemand sich unterfängt, ohne Erlaubniß, im 
Laufe jener Jahre ebensolche zu drucken, wie solches auch in einigen euro-
päischen Staaten üblich ist, daß nachgedruckte Karten nebst der Pön sämmt-
lich consiscirt werden." 

Diesem Schreiben hatte Winius den Titel der Schrift von Dietrich 
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Brink über Artillerie beigefügt, in einer Übersetzung nach der Ausgabe 
von 1689. Noch findet fich ein Schreiben von Winius.vor, vom 9. März 
1709: „Aus Befehl Ew. Majestät, meiues allerguädigsten Monarchen, habe 
ich die Abhandlung über Mechanik sowie die zweite über Feuerwerke so 
schnell ich konnte beendet und dem Herrn Commandcmten Gagarin über-
geben, auch zweifle ich nicht, daß dieselben angelangt find. Gegenwärtig 
hat er mir geschrieben, daß ich. das Buch über Artillerie, an welchem ich 
arbeitete (über welches ich Ew. Majestät auch geschrieben habe) Ew. Ma-
jestät zusenden solle; da ich an demselben aber fand, daß bei der Rein-
schrift Fehler gemacht waren, habe ich dieselben corrigirt, so schnell es ging 
und indem ich es mir uicht erlaube das Original nebst der Uebersetzuug 
zu abermaliger Reinschrift zurückzubehalten, sende ich es mit meinem erge-
bensten Gruße, indem ich hoffe, daß es Ew. Majestät genehm und ihren 
Zarischen Artilleriebeamten von Nutzen sein wird, damit es nebst Figureu 
in den Druck gegeben werden könne. Meine Bücher habe ich aus Ew. 
Majestät Befehl vor Kurzem ei halten, wofür ich meinen unterthänigsten 
Dank zu den Füßen Ew. Majestät niederlege." 

Weiter ist kein Nachweis darüber vorhanden, ob Winius noch über 
seine Uebersetzungen an Peter den Großen geschrieben hat, denn es finden 
sich nur uoch einige Glückwunschschreiben vor, welche er in Veranlassung 
verschiedener Siege au den Zaren richtete. 

Nach Winius Ableben ward seine Bibliothek aus Befehl Peters des 
Großen im Jahre 1718 in die damals in Petersburg errichtete kaiserliche 
Bibliothek übergeben, welche sich gegenwärtig in der Akademie der Wis-
enschaften befindet. Der Katalog derselben giebt den Nachweis, daß sie 
vorzüglich aus holländischen Büchern bestand, deren es 363 Nummern 
giebt; doch enthält ste auch Bücher in deutscher, lateinischer, französischer, 
polnischer und estnischer Sprache. 

6. D a s Zeitu^ngs wesen. 

Im volkswirthschasllichen Sinne bilden Zeitungen die Correspondenz 
der Nationen und Länder unter einander, wie in der Einzelwirthschast 
der Briefwechsel zwischen entfernten Personen. Die Einzelwirthschast be-
darf solcher Mittheilung zur Beurtheiluug der gegenseitige« Bedürfnisse 
und Befriedigungsmittel, aus welchen die Volkswirthschast hervorgeht. I n 
gleicher Weise bedürfen die einzelnen Volkswirtschaften solcher Mitthei-
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lungeu unter einander, aus welchen die Weltwirthschast entsteht. Denn 
nach den ewigen Gesetzen der göttlichen Vorsehung muß jeder einzelne 
Theil zur Entwickelung und Förderung des großen Ganzen dienen. 

I n der Bedeutung rascher Beförderung von Nachrichten ist somit das 
Zeitungswesen mit dem Postwesen nahe verwandt und historisch ist auch 
erwiesen, daß diese beiden wichtigen Hülssmittel der volkswirthschastlicheu 
Eutwickeluug fast gleichzeitig entstanden und fortschritten. 

Die ältesten Nachweise über Zeitungen in Rußland datireu sich aus 
dem Jahre 7129 seit Erschaffung der Welt, also von 1621 nach jetziger 
Zeitrechnung. Sie bestehen aus geschriebene» Blättern, welche Auszüge 
und Uebersetzungen verschiedener ausländischer Zeitschriften „über diverse 
friedliche und kriegerische Ereignisse in Europa" enthalten. Sie wurde» 
Kuranten genannt nnd ausschließlich für den Gebrauch des Zare» im 
Gesandtschastsconseil redigirt. Das Material zur Redactiou lieferte« die 
Berichte der verschiedenen Agenten, welche sich im Auslände, vorzüglich 
aber in Polen aufhielten. Wenn Gesandte an fremde Höfe geschickt wur-
den, erhielten sie die Weisung, in allen Städte«, durch welche ihr Weg 
sie führte, die ueuesten Nachrichten einzuziehen und diese gleichzeitig mit 
Auszügen aus den ausländischen Zeitschristen an den Zarischeu Hof zu sen-
den. Selbstverständlich gelangten diese Mittheilungen, bei den mangel-
haften Communicationsmitteln vor Einrichtung des PostwesenS, oft erst in 
sechs Monaten nach Moskau. Seit dem Jahre 1631 wurden in Rußland 
auch ausländische Zeitschriften regelmäßig bezogen und das erste Blatt 
dieser Art war die „Hamburgische ordentliche Postzeitung," welchem bald 
andere in deutscher, srauzöstscher und anderen Sprachen folgten. Nach 
Errichtung des Postwesens wurden diese Zeitschriften gleichzeitig mit den 
Briefschaften, bei jedesmaliger Ankunft der Posten, sofort in den Gesandt-
schastsconseil befördert, dort übersetzt und dem Zaren uuterbreitet. Unter 
Alexei Michailowitsch war der durch seine Gelehrsamkeit und namentlich 
durch gründliche Sprachkenntniß berühmte Doctor der Medicin und Phi-
losophie Heinrich Kellermann der beständige Translatenr der aus-
ländischen Zeitschristen und Vorleser des Zare«. Erst um das Jahr 1701 
wurde die Redaction geschriebener Zeitschristen eingestellt, obgleich sich die 
Zahl der beständig aus dem Auslande bezogeuen Zeitschriften schon früher 
bedeutend vermehrt hatte und namentlich in fortlaufender Reihenfolge nach-
stehende Zeitschristen bezogen wurden: 
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I m Jahre 1631. Ordentliche Postzeitung; Particular-Post, Hamburger 
und Reichs-Zeituug. 

„ „ 1646. Neue wöchentliche Zeitung aus Breßlaw und soust 
andern Orten des Römischen Reichs; Luropiseke 
8a6eräaeK8 Mourant; dourarite Italien enös 
V^t.8eklan6; 1?^6inAv verseksuäsn Huarliersn. 

„ „ 1669. NaenZsexkseks post.l^inxen. 
„ », 1660. Oprsekts Haerlemss Mourant. 
„ „ 1663. Königsberger Sonntags und Donnerstags Post-Zeitung. 
„ „ 1665. Europäische ordinari Freytags-Zeitung; Extraordinari 

Mittwochs Postzeitung; Neue Post-Zeitung; Neue ein-
laufende Nachricht von Kriegs- und Welt-Händeln. 

„ „ 1666. Europäische Samstägliche Zeitung (Stettin); Nordi-
scher Mercurius, welcher wöchentlich kürzlich entdeckt, 
was mit den geschwindesten Posten an Novellen ein-
gekommen ist. 

. „ „ 1668. Mercurius, Souutagischer und Mittwochischer. 
„ „ 1669. Einkommeude Ordinari und Postzeitungeu. 
„ „ 1675. Ordinari Freitags-Zeitung. 
„ „ 1676. Europäische Relation; Journal 6u siessv 6e Ksslrie ex-

setsment, eerit par un vküeier äe w Garnison; Mu-
veUe8 oräingire8 (Paris); (Zâ eUe c>r6!naire (ebenda). 

„ „ 1677. Montags und Donnerstags ordinaire Post-Ze'tnng. 
„ „ 1681. Rigische Novellen. 
„ „ 1686. 2. ^Viaäc»Mt)8e! pevue ^Vsneekie 

äenskie ^ ^exerZkis. 

„ „ 1688. Montagischer und Dounerstagischer Extraordinair-
Relatious Courier. 

„ „ 1689. Des Nordischen (?) extraordinaire Relation; Vtreoktse 
Vr^äaexss Oouravt. 

„ „ 1690. Relation aus dem Parnasso. 
„ „ 1691. Der gereformirte Mercurius oder der neue Observator. 
„ „ 1692. Die Altonaische Relation; Altonaischer Mercurius und 

desselben Relation aus dem Parnasso. 

„ „ 1693. Aouvellss (Rotterdam). 
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I m Jahre 1694. Ordinari Reichs-Zeitung; Neu ankommender Courrier 
aus Wien, Huugarie, Poleu und Reich; II eorriers 
Oräinario. 

„ „ 1696. Extra-Ordinari Mittwochs Post-Zeitung; Relations-
Courier, Dienstags und Freitags (Hamburg). 

„ „ 1697. OpreFts I.e^äse Vr^äaK8ö Oourant. 
„ ,, 1698. Europäische 'Zeitung (Frankfurt); Muvellss extraor-

äinaires ä'^msteräam. 
„ „ 1700. Nordischer Mercurius (Hamburg). 

Wenugleich das fernere Verzeichuiß der im 18. Jahrhunderte aus 
dem Auslande verschriebenen Zeitungen die Zeitgrenze, die wir uuS im 
Uebrigen gesetzt haben, überschreitet, so halten wir es doch sür zweckdien-
lich dasselbe hier anzuschließen, weil es von Interesse ist aus demselben 
zu entnehmen, welche Quellen die maßgebendeu Theile Rußlands bis vor 
hundert Jahren bei der Beurtheilung der politischen und volkswirthschast-
licheu Verhältnisse des Auslandes hatten. Es wurden nämlich in der 
Folge bezogen: 
Im Jahre 1701. Nouvsllss extraoräinaire8 6e cliver8 snäroits; <Za-

„ „ 1703. Breßlauer Nouvellen; Reichs Post-Reuter. 
„ „ 1704. Wieuerisches Diarium, enthaltend alles dasjenige, was 

von Tag zu Tag sowohl in dieser Residenz-Stadt 
Wiene Denkwürdiges und neues sich zugetragen, als 
auch was Vergleiche« aus alle Orten der Welt nach-
richtlich allda eingetroffen; Leipziger Post- und ordi-
nair-Zeitung; Ordinarie Stockholmische Post-Tyuuder. 

„ ,, 1706. Cursor oräinarius sivs Ilniver8slia. 
„ „ 1706. Curieuse Europäische Zeitungs-Correspoudence; ka-

2Stt6 äs Paris. 
„ 1709. Königlich Preußische Fama; Revalische Post-Zeitung. 
„ 1711. klelation8 veritsdl68 (Bruxelles). 

„ ,, 1712. Der Holsteinsche Unpartheyische Conespondente durch 
Europa und andere Theile der Welt; Iks po8t Vo^. 

„ „ 1716. Extract der neuesten Zeitungen; Berlinische ordinaire 
Zeitung. 

„ „ 1717. OrtZinaria IlelaUonIs Hislorieas eonlinuatio (Köln). 
„ „ 1718. äs kottsräam. 
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hre 1719. Kapells cjs Oopsnkgxue. 
1720. Lxlrait äss nouvells8 (Kopenhagen). 
1722. Vslkeke vinösäassseks Lourant. 
1724. Privilegirte Hallische Zeitung; Wöchentliche Relation 

der zur merkwürdigsten Conservation der neuen Histo-
rie hauptsächlich dienenden Sachen; Historisch-Geo-
graphische und Genealogische Anmerkungen (Königs-
berg); Neue Zeitungen von gelehrten Sachen; Schle-
stsche Courier-Novellen. 

1726. Friedens- uud Kriegk-Courier, wöchentliche ordinari 
Post-Zeitung (Nürnberg); Dreitägiger ordinari Frie-
dens und Kriegs-Courier; Donnerstägiger Extraordi-
nair Friedens und Kriegs-Courier; Der Patriot. 

1727. Europäische Zeitung; Extraordiuaire Europäische Zei-
tung; Wöchentliche Postzeituug (Lipstadt); Stettinische 
ordiuaire Zeitung; II oorriers 6i Visnna; Odette 
van Antwerpen. 

1728. Ordinari relationes; ^ v a I^ipsiensia; ?r^s Oourant 
(Hamburg); Historisch-politische Merkwürdigkeiten in 
Weltstaaten; Magdeburgische Zeitungen; Oaeeta cls 
Naäriä; I k e 8t. svenin^ post. 

1729. Stats- und gelehrte Zeitung des Königlich Dänischen 
ganz nnpartcyischeu Korrespondenten; Staats- und ge-
lehrte Zeitung des Holsteinischen unpartheiischeu Kor-
respondenten; Zuerst bekauute Schiffbecker Staats- und ^ 
gelehrte Zeitung des Holsteinischen unpartheiischeu Cor-
tespondenten; Monatlicher Auszug oder auserlesener 
Kern aller merkwürdigen und zur Fortsetzung der 
neueren Geschichte dienenden Krieges, Staats auch 
anderer sonderlichen Begebenheiten, welche sich sowohl 
in Eurova, als ander» Theilen der Welt ereignen; 
Oours van Ooopmansekstken tot ^msteräam. 

1730. Neue Zeitung von gelehrten Sachen (Leipzig); Ner-
eure kistoriqus st politique (Hag)* 

, 1731. (Zourrisr 6e !a paix, passetsmps uUls et atzrö-
adls (ebs-nda). 

1740. ^mstsräam (?) 
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Im Jahre 1741. Kurzgefaßte historische Nachrichten zum Behuf der 
neueren Europäischen Begebenheiten. 

„ „ 1742. klereure kistorique et politiyue, contsnsnt 1'ötst 
present 6e 1'Lurope. 

„ „ 1743. Sambstägige Cöllnische Zeitnug. 
„ „ 1744. Europäische Zeitung; Moutägige wöcheutliche Ordi-

uaire Post-Zeitung; Magdeburgs privilegirte Zeitung, 
nachjagender Courier. 

„ „ 1745. Der schnelle Postillon einholend und mitbringend den 
Kern und Auszug ueuerer Zeitungen; Schlesische pri-
vilegirte Staats-, Kriegs- und Friedens-Zeitung; (?ri-
tiĉ ue du sieeis ou lettres sur divers su^ets, par 
laute ur 6es lettres ^uives (Hag); Ike Lountr^ 5our-
na! ok tke Oraktsmann. 

„ „ 1746. I^'ouvra^s 6u temps ou lss evenemens memorables 
äu monäs poliUcius et litteraire par I. I. Ne^nisr 
(Erlangen). 

,, „ 1747. Nelanxe curieux äes nouvelles les plus interessan-
tes; lettres ä'un ^.nxlais a un llollanäais sur 
I'ötat present äe la kepudli^ue äes ?rovinees unies. 

„ „ 1748. Die neue Europäische Fama, welche den gegeuwärti-
gen Zustand der vornehmsten Höfe entdeckt; Christian 
Erlanger, Auszug der neuesten Weltgeschichte; 1.6 vrai 
patriote kloUsnäais; Nemoires kistoric^ues pour lo 
sieele eourant; Journal äes savans; Kazietts äs 
Sto^olm. 

„ „ 1749. Staats und gelehrte Zeitung des Hamburgischen un-
partheiischeu Korrespondenten. 

„ „ 1750. Reichs-Posthorn (Hamburg); Auszug der-, neuesten 
Weltgeschichte (Nürnberg). 

„ „ 1751. Berlinische Nachrichten. 
„ „ 1761. Königlich Pohlnische Privilegirte Warschauer Zeitung. 
„ „ 1762. Thornische wöchentliche Nachrichten und Anzeigen, nebst 

einem Anhange von gelehrten Sachen. 
Wahrscheinlich datirt die Herausgabe der ersten in russischer Sprache 

gedruckte» Zeitschrift, welche die geschriebeuen Blätter ersetzte, vom Jahre -
1701. Wir sagen wahrscheinlich, weil die älteste im Moskauschen Archive z 
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aufbewahrte Zeitschrist up Jahre 1705 in Moskau und zwar noch in sla-
vonischer Schrift gedruckt ist; ste führt den Titel: „Nachrichten über Kriegs-
und andere Händel, welche zu wissen und zu merken werth find und im 
Moskaüschen Reiche vorgefallen fiud, im Jahre Christi 1705, begonnen 
im Januar und beendet im December dieses Jahres." Allwöchentlich er-
schien eine Nummer dieser Zeitschrist uud brachte zunächst Nachrichten aus 
Moskau uud daun auch aus anderen Städten. Bisweilen gab ste außer-
ordentliche Beilagen in Veranlassung der zu jener Zeit eintreffenden Nach-
richten von Siegen, welche Armee und Flotte errungen hatten. Die erste 
Seite dieser Zeitschrift beginnt folgendermaßen: 

Januar. 
MoSkausche Nachrichten. 

Der große Herr und Gebieter, seine durchlauchtigste Zarische Majestät 
bat die Städte Narva uud Dorpat genommen, hat zu Lande und zu 
Wasser herrliche Siege errungen und ist am 11. December mit großem 
Triumph nach Moskau zurückgekehrt, hat auch eine große Siegesbeute an 
verschiedenen vornehmen Offizieren und eine große Menge Artillerie mit-
gebracht. Bei der Rückkehr seiner durchlauchtigsten Zarischen Majestät 
waren sieben Triumphpforten errichtet, mit vielen historischen Symbole« 
und Emblemen verziert, über deren schöne architektonische Arbeit sowohl, 
als über ihre Verzierung mit Schnitzwerk und Malerei, fich die Gelehrten 
nicht nur aus Moskau, sondern anch aus anderen Gegenden verminderten. 
Wie viele Siegesbeute aber in jeder Stadt gemacht worden, darüber wird 
ein Verzeichniß in der nächsten Nummer dieses Blattes gegeben werden. 

Hieraus folgt ein Auszug aus einem Berichte an den Zaren vom Fürsten 
Gregor Dolgorukow, dem derzeitigen extraordinären Gesandten am polni-
schen Hofe. Weiter stnd Nachrichten aus Warschau, Krakau, Tilstt, Ber-
lin, Wien, Leipzig, Dresden, Presbnrg, Piemont und England gegeben, 
welche nichts Interessantes bieten. Am Schlnsse heißt es; „gegeben zu 
Moskau, im Jahre des Herrn 1705 am 2. Januar." 

Die St. Petersburger Zeitung begann mit dem Jahre 1714 zu er-
scheinen; eine der ersten Nummern aus jenem Jahre, welche fich noch im 
Moskaüschen Archive vorfindet, ist nicht vollständig und enthält nur die 
Anzeige des Sieges, welchen der-General-Lieutenant Fürst Golizyn über 
den schwedischen General-Major Armseld bei Wasa davongetragen hatte, 
nnd den Bericht des Fürsten Menschikow über die Einnahme von Neu-
schlot. Die Vignette aus dem Titelblatte giebt eine Anficht der Newa, 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg. Bd. XU. Hst. S. 14 
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welche mit Schiffen bedeckt ist; in der Ferne ist die Festung mit dem 
Thnrme der Peterpauls-Kirche abgebildet, im Vordergrunde aber ist das 
Newauser durch eine Menge Spaziergänger belebt. Seit der Begründung 
der Akademie der Wissenschaften wurde das Blatt in der Typographie der-
selben gedruckt und erschien anfänglich einmal, bald aber zweimal wöchent-
lich. Jedoch noch im Jahre 1723 war das Publikum nicht im Stande 
die Zeitschrist ohne erläuternde, in den Text gedruckte Anmerkungen zu 
lesen; so beißt es z. B. bei einem Artikel über Lissabon: 

„Lissabon ist die Hauptstadt des Königreichs Portugal, liegt am 
Flusse Tajo und befindet fich in Europa." 

Bei einem Artikel aus Paris: 
„Versailles ist ein Dorf und ein Belustigungsort des Königs von 
Frankreich in der Nähe von Paris." 

Bei einem Artikel aus Rom: 
„Rom ist eine Stadt in Italien, am Flusse Tiber, in welcher der 
Papst refidirt." 

Bei einem Artikel aus Genua: 
„Genua ist eine freie Stadt und unabhängiger Staat in Italien 
am mittelländischen Meere." 

Bei einem Artikel aus Toskana: 
„Toskana ist ein Land und Großherzogthum in der Mitte Italiens." 

Bei einem Artikel aus dem Haag: 
„Haag ist eine Stadt oder eher ein Dorf in Holland, welches 
sehr hübsch und gut gebaut ist und das amüsanteste in ganz Eu-
ropa ist." 

Bei einem Artikel aus dem Archipel: 
„Konstantinopel oder Stambul, im Alterthum auch Byzanz ge-
nannt oder das neue Rom, ist eine europäische Stadt in der tür-
kischen Provinz Romanien, die Hauptstadt des ganzen türkischen 
Reiches." 

Bei eiuem Artikel aus England: 
„Großbritannien ist die größte Insel in Europa, aus welcher 
England und Schottland liegen, gegenwärtig aber versteht man 
unter dem Namen Großbritannien ebenfalls Irland oder Hiber-
nien, gemeinsam mit den beiden genannten Königreichen, uud alle 
diese drei Königreiche nennt man noch schlechtweg England." 
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Schließlich stnd noch folgende Erläuterungen angegeben: 
„Ein Psund Sterling ist eine Münze im Werthe von 4 Rubeln. 
Die ottomanische Pforte heißt der Hos des türkischen Sultans. 
Ein Infant ist ein Prinz von spanischem Geblüt. Ein Lord ist 
ein englischer Bojar. 

Die Herausgabe der deutschen St. Petersburger Zeitung begann erst 
nach Eröffunng der Akademie der Wissenschaften im Jahre 1727. Nach-
stehende originelle Anzeige des Redactenrs der „Historischen, genealogischen 
und geographischen Anmerkungen zn den St. Petersburger Zeitungen" bei 
Herausgabe der ersten Nummer vom 4. Januar 1729 enthält einen aus-
führlichen Nachweis sowohl über die damaligen periodischen Schriften, als 
auch über die Tendenz, in welcher ste redigirt wurden: 

„Als Beginn unserer Arbeit bringen wir dir, theurer Leser, hier Ei-
niges was zu deiner Erheiterung und deinem Nutzen dienen soll. Du siehst, 
daß das Erläuterungen zu den Zeitschristen, sein sollen, wie du ähnliche 
wahrscheinlich schon gesehen haben wirst, jedoch mit dem Unterschiede, daß 
diese jetzt erst beginnen, andere aber schon seit längerer Zeit zu erscheinen 
aufgehört haben. Denn es ist jetzt Sitte geworden, daß sobald ein Unter-
nehmen aus Hindernisse stößt, dasselbe eingeht. Die größte Zahl solcher 
Unternehmungen haben wir in letzter Zeit gesehen, wie z. B. die „wöchent-
lichen moralischen Briese." Der „Patriot" ist in seinem Eiser ermüdet, 
die „Tadelsüchtige" hat aufgehört zu tadeln, der „Aspectator," welcher 
am längsten das Geschäft fortsetzte, die verderbten Sitten und menschlichen 
Gewohnheiten zu verfolgen, ist zuletzt auch erblindet. Die Zeit muß aber 
erst lehren wie lange der „Biedermann" fortfahren wird zu schmollen.... 
Was unsere Arbeit betrifft, so hatten wir sie bereits im vorigen Jahre 
begonnen und als Anmerkungen in der Zeitung selbst erscheinen lassen, 
beabsichtigten auch solches fortzusetzen. Da fich jedoch viele Leser gesunden 
haben, welche wünschen, dieselben gleichfalls in deutscher Sprache lesen zu 
können, so beabsichtigen wir von jetzt ab solche Erläuterungen zweimal 
wöchentlich in einem halben Bogen besonders herauszugeben. Um diese 
Aufgabe zu erfüllen, haben sich mehrere Personen vereint, von welchen 
jede sich bemühen wird nnsern Lesern etwas Nützliches uud Erheiterndes 
zu bieten. Wir haben daher nicht zu fürchten, daß ein Stillstand hierin 
eintreten wird, denn wir beabsichtigen unsere Arbeiten dergestalt einzurich-
ten, daß dieselben sich nicht nur auf die Geschichte der politischen Ereig-
nisse, die Genealogie und die Geographie erstrecken sollen, sondern wir 

14* 



j98 Zur Geschichte des russischen Postwesens. 

werden unsere Ansichten noch über Alles mittheilen, was uns sonst noch 
vorkömmt, werden uns an die Geschichte des Alterthums und des Mittel-
alters halten und den damaligen Zustand der Staaten, Länder und hohen 
Geschlechter beprüsen. Zugleich werden wir nicht unterlassen, aus den ver-
schiedenen Gebieten der Naturgeschichte, Kirchengeschichte und allgemeinen 
Geschichte das hinzuzufügen, was wir für unsere Leser als angenehm und 
nützlich erachten werden. Nur machen wir das zur Bedingung, daß man 
von uns keine so genannten Raisonnements oder Meinungsäußerungen er-
warten soll, wie solche bisweilen mit dergleichen Erläuterungen verbunden 
zu werden Pflegen. Das widerstreitet unseren Absichten, welche nur daraus 
gerichtet sind, durch diese Erläuterungen unsern Lesern das Verständniß 
der Zeitschrift zugänglich zu machen und zu erleichtern." — Nachdem noch 
erwähnt worden, daß die ersten Zeitungen im 16. Jahrhundert in Italien 
erschienen, daß um das Jahr 1631 der französtsche Arzt Renandot die erste 
beständige Zeitschrist in Paris gründete und daß dieses Beispiel später in 
Holland und Deutschland Nachfolger fand — schließt diese Anzeige mit 
dem Nachweise, wie es gegenwärtig bereits 27 Jahre her seien, daß aus 
Anordnung des Kaisers Peters des Ersten in Rußland die ersten Zeit-
schriften gedruckt worden. Mit der Zeit hätten sich so viele Liebhaber sür 
die Zeitung gefunden, daß im Anfange des Jahres 1727 die Redaction 
sich veranlaßt gesehen habe, sie auch in deutscher Sprache herauszugeben, 
und daß in Zukunft auch dieses Blatt, bei übereinstimmendem Inhalte, 
gleichzeitig in russischer und deutscher Sprache erscheinen solle. 

Der Redacteur der Petersburger Zeitung war der derzeitige Secretär 
der Akademie der Wissenschaften Goldbach, welcher ste nach den Angaben 
jener Anzeige zu schließen, wahrscheinlich seit ihrem Beginne redigirt hatte. 

Noch waren aber sowohl die russischen als auch die ausländischen 
Zeitschristen nur Wenigen zugänglich, weil die Snbscriptionskosten eine zu 
bedeutende Ausgabe bildeten, und konnte somit das Zeitungswesen nicht 
den Forderungen entsprechen, welche im Interesse der Volkswirthschast an 
dasselbe zu machen sind. Auch im Postwesen kam es erst in weit späterer 
Zeit zur Berücksichtigung, daß im Interesse der Volkswirthschast außer der 
Schleunigkeit und Zuverlässigkeit der Communicationsmittel auch deren 
Wohlfeilheit erfordert wird. 

A. v. F a b r i c i u s . 



lSS 

Reim die „Vorschläge 
M einer neuen Landgemeinden-Ordnung"^). 

ist gewiß erwünscht, daß unsere ländlichen VersassnngSangelegenheiten 
mehr und mehr Gegenstand öffentlicher Besprechungen werden. Ohne vor-
hergegangene publicistische Discussion könnten fie an gar zu unvorbereitete 
Laudtagsversammlungen herantreten und diese könnten genöthigt werden, im 
Lause weniger Stunden ein definitives Urtheil darüber zu fassen oder 
doch wenigstens auszusprechen. 

ES ist nicht genug, daß vorher bekannt sei, welche Gegenstände zur 
Berathnug gelangen sollen — leider treten wichtige Anträge ost erst am 
Tage der Eröffnnng in den Gesichtskreis der Landtagsmitglieder —; es ist 
nicht genug, daß sie im Kirchspiele oder Kreise näherer Bekannten vorläu-
fig besprochen werden; beim Vorliegen wichtiger Gegenstände dürste es 
unerläßlich sein, auch diejenigen Argumente vorher erwägen zu können, 
welche in größerer Entfernung geltend gemacht werden. Und dazu kann 
nur publicistische Behandlung der Berathnngsgegenstände verhelfen. 

Ueber die Mißstände parlamentarischen Parteiwesens ist ost mit Recht 
geklagt worden. Die Gefahren, welche dasselbe mit fich bringt, können 
um so ernstlicher werden, je weniger es den Mitgliedern der Versammlung 

*) Obgleich jene.Vorschläge" im Julihest unserer Zeitschrift keineswegs als von der 
Redaction ausgehend anzusehen find, so erlauben wir uns doch die vorliegende Kritik der-
selben mit einigen, wie uns scheint zur Verständigung dienenden Gegenbemerkungen zu be-
gleiten und damit eine eventuelle Duplik des Herrn Verf. der »Vorschläge" hoffentlich 
überflüssig zu machen — ein Verfahren, welches durch die Dringlichkeit des Interesses in 
dieser Sache nach beiden Seiten hin entschuldigt sein wird. D. Red. 
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möglich wird, sich schon vor Beginn der Debatten mit den Berathungs-
gegenständen vertraut zu machen und Ueberficht über die herrschenden 
Ansichten zu gewinnen. Bei der vielfach occnpirten Zeit bleibt dann ost 
nur Anschluß an die Meinungen einiger eingeweihten Leiter übrig, obgleich 
vielleicht keine derselben den Tendenzen der Majorität völlig entspricht, 
während bei vorangegangener publicistischer Discussion der Wille der Mehr-
heit bessere Chancen gehabt hätte zur Geltung zu gelangen. 

Je unbekannter ein Berathungsgegenstand der großen Menge ist, um 
so ernstlicher die Gefahr, daß in Folge eines geschickten parlamentarischen 
Manövers oder eines wohlberechneten Redeeffektes ein übereilter Beschluß 
gefaßt werde oder daß ungebührliche Verschleppungen eintreten; denn 
beim Bewußtsein der eigenen Unklarheit ist man erfreut zu vernehmen, 
daß man sich noch nicht zu entscheiden brauche, und jeder Vorschlag, der 
aus weitere Vertagung abzielt — am liebsten sä ealenäas Fraeea8 — 
findet willige Ausnahme. 

Wer es wünscht, daß wirklich dringenden Resormbedürfnissen möglichst 
bald gebührende Rechnung getragen werde, nicht minder als derjenige, 
welcher übereilten Reformbewegungen auf's wirksamste entgegenzutreten 
wünscht, sowie auch der, welcher wohlüberlegte Beschlüsse Parteidecreten 
vorzieht — alle müssen es gerne sehen, wenn'unsere ländlichen Versassnngs-
angelegenheiten in recht ausgedehntem Maße Gegenstand öffentlicher Be-
sprechungen werden. 

I n diesem Sinne find die „Vorschläge zu einer neuen Landgemeinde-
Ordnung" (Jnlihest 1865 der Balt. Monatsschr.) mit Dank aufzunehmen 
und dars aus ihren Inhalt näher eingegangen werden. — 

I n Übereinstimmung mit unserer in dieser Zeitschrist niedergelegten 
Anschauungsweise erkennen die „Vorschläge" es au, daß Aendernngen der 
Landgemeinde-Verfassung um so dringender geboten erscheinen, je vollstän-
diger die allgemein begonnene Wandlung unserer agraren Zustände fich 
vollzogen hat: je deutlicher einerseits aus der großen fast unterschiedslosen 
Menge vormals höriger und später fröhnender Bauern Gruppen wirth-
schastlich selbständiger Existenzen hervortreten und die entstandenen socia-
len Unterschiede durch neue Steuer- und Gewerbeordnungen erweitert und 
befestigt werden; je vollständiger andererseits der bisherige Zusammenhang 
zwischen dem „Gutsherrn" und der an sein Befitzthnm mehr oder weni-
ger gebundenen „Gemeinde" im alten Sinne verschwindet, und statt dessen 
das Bewußsein der Gleichartigkeit der wirthschastlichen Interessen aller 
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Landbesitzer hervortritt; je unmöglicher mithin die Aufrechthaltung der 
althergebrachten Oberhoheit der „Gutsverwaltung" werden muß. 

I n gleicher Übereinstimmung mit unserer Anschauungsweise wird von 

den „Vorschlägen" der Satz hingestellt, daß in der wirthschastlichen Selb-
ständigkeit^ combinirt mit der Seßhaftigkeit, das Maß politischer Ver-

pflichtung und Berechtigung zu suchen sein werde, und zwar um so eher, 
als in praxi die Höhe der Besteuerung nach demselben Maße pflege be-

messen zu werden. 

Endlich ist uns als eine fernere Gemeinsamkeit erschienen, daß die 

„Vorschläge," wie aus mehreren Bemerkungen hervorgeht, nicht auf ihre 
sofortige Adoption dringen und nicht beanspruchen, daß die Landgemeinden 

eines schönen Morgens durch eine funkelnagelneue Verfassung mehr über-
rascht als beglückt werden mögen. 

Es ist, in der That, vorläufig nur von Wichtigkeit, daß man deut-

lich erkenne, welchen Zielen die wirthschastliche Reform unserer ländlichen 
Verhältnisse zugewandt ist, und welche politische Aenderungen ste schließlich 

nach fich ziehen muß. Is t man fich darüber klar geworden, so wird man 
in ungleichem Kampfe gegen uuabweisliche Zeitbedürsnisse kostbare Kräfte 
nicht vergeuden wollen; man wird vermeiden, durch ungehörigen Wider-

stand oder falsch gerichtete Anstrengungen die Entwickelung des Landes 
ins Stocken zu bringen, und bereit sein, jedes Symptom der selbstthätigen 

Wirkung der Natnrheilkräste zu erkennen und durch verständige Unter-

stützung derselben die wohlthätige Krise zu unterstützen. 
Wenn wir auch im allgemeinen mit den leitenden Grundsätzen dtt 

„Vorschläge" übereinstimmen, so können wir doch nicht umhin, auch einige 
Punkte derselben hervorzuheben, mit welchen wir uns nicht einverstanden 
erklären können. — 

Die „Vorschläge" wollen in Zukunft keine allgemeinen Gemeinde-

versammlungen zulassen, sondern nur noch „Wahl- uud Klafsenversamm-
lungen" oder vielmehr, wie aus den Erläuterungen hervorgeht, Wahlver-

sammlungen nach Klassen*). Wir übersehen nicht die Gewichtigkeit der 
für das Institut der Klassenversammlungen angeführten Gründe, vermögen 
aber nicht, fie in der vorgeschlagenen Weise zu billigen. Die Versamm-

*) Es werden in den „Vorschlägen" Wahl- und Klassenversammlungen proponirt, 
nämlich: 1) Gemeindeversammlungen zur Wähl der Ausschußpersonen; 2) Versammlungen 
einzelner Klassen zu verschiedenen, die betreffende Klasse speciell tangirenden Zwecken; nicht 
Wahlversammlungen »nach Klassen." D. Red. 



202 Ueber die „Vorschläge zu einer neuen Landgemeinde- Ordnung." 

lungen sollen sich lediglich mit Wahlen und keineswegs mit Berathungen 

zu befassen haben. Es scheint uns dieses System, wie es hauptsächlich in 
den Gemeinden der staatsabsolutistisch organisirten romanischen Völker-
schaften vorkommt*), abgesehen davon, daß es in grellem Gegensatze zu 
unserer Vergangenheit steht**), wenig geeignet, die politische Mündigwer-
dung der Gemeindeglieder zu fördern; ja es muß uothweudig dazu führen, 

daß von Jahr zu Jahr sich weniger Individuen vorfinden, geeignet, in 
den Ausschuß gewählt zu werden. Die Entwöhnung von der Discusfion 
der Gemeindeangelegenheiten muß notwendigerweise nicht nur die Kennt-

niß derselben unterdrücken, sondern auch die Geschicklichkeit ihrer Hand-
habung. Und woran soll erkannt werden, ob ein Ausschuß-Candidat fich 
zu dem Amte qualisicire, wenn nicht Gelegenheit geboten worden, seine 

Einsicht in der Discussion zu prüfen? 
Die in den Gemeindeversammlungen zur Berathung gelangenden 

Gegenstände sind einfacher Natur und dem Kreise der Erscheinungen des 
alltäglichen Lebens entnommen. Es kann sich hier nicht darum handeln, 
bedeutenden Verschiedenheiten der Verhältnisse ausgleichende Rechnung zu 
tragen. Jedes Gemerndeglied mittlerer Begabung ist im Stande, den 
ganzen Geschäftskreis der Versammlung zu überblicken. Es tritt hier 

nicht, wie bei größeren, ganze Provinzen oder Staaten umfassenden, poli-
tischen Körperschaften die Nothwendigkeit ein, sie durch Delegirte zu be-

") Die „Vorschläge' schließen sich in dieser Beziehung nicht romanisch-absolutistischen 
Mustern, sondern bewährteil deutschen Landgemeindeordnungen (namentlich der königl säch-
sischen vom 7. November 1838) durchaus an. Im allgemeinen mag hier bemerkt werden, 
daß das System, wonach Gesammtgemeindeversammlungen immer nur zu wählen haben, 
in vielen germanisch-constitutionellen Staaten adoptirt und in Uebung, auch in den neue-
sten trefflichen Gemeindeordnungen Oesterreichs durchgeführt ist (z. B, G.-O. für Nieder-
Oesterreich vom 31. März 1864, H 28 u, 29). Selbst in England, der Heimath des 
Selsgovernment, beschließt und verwaltet, nach einem neueren Zeugniß (A. A. Z. 1862, 
Nr. 114 u. 1892) die stimmberechtigte Bevölkemng nicht derart, sondern wählt Gemeinde-
ausschüsse, welche die Verwaltung bestellen und controliren. D. Red. 

**) Die Gesammtversammlungen der Gemeinden haben sich bei uns, glaubwürdigen 
Nachrichten zufolge, als berathende Körper durchaus nicht bewährt, vielmehr ihre Existenz 
eben nur durch Wahlakte signalisirt. Würde ihnen nun die letzterwähnte Thätigkeit ge-
lassen, so bliebe man im Einklänge mit dem Bisherigen und träte nicht in Widerspruch 
damit. Andererseits sind wir mit der folgenden Ausführung des Herrn Verf. über die 
Nützlichkeit einer sachlichen DiScussionSberechtigung für jede Wahlversammlung freilich ein-
verstanden und ist dieses Princip, in Bezug auf die Reorganisation unserer Stadtge-
meinden, in der Balt. MonatSschr. schon früher verfochten worden- D. Red. 
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schicken. Es würde Tendenz zu ungehörigem Schematifiren verratheu, 
wollte man das sür letztere unumgänglich Nothwendige ans die Gemeinde-
versammlungen ohne Weiteres übertragen*). 

Nach den „Vorschlägen" sollen die Angesessenen allein berechtigt sein, 

fich an den Ausschußwahlen actio zu betheiligen. Den Nichtangesessenen ist 
nur pasfive Wählbarkeit vorbehalten worden. Kann wohl bezweifelt wer-

den, daß letztere in diesem Rechte nicht Genüge finden werden? Die 

„Vorschläge" nehmen es selbst an, daß die Klasse der Nichtangesessenen 
gar manche wirthschastlich hervorragende Existenzen unabhängiger Gewerb-

treibender u. s. w. in fich schließen werde; und diese sollen fich damit zu-
frieden geben, daß die Wahl der Angesessenen möglicherweise aus ein Mit-

glied ihrer Klasse fallen könne?! Liegt es ja doch aus der Hand, daß 

die Angesessenen im Bestreben ihre individuellen oder Klassen-Interessen 

vor allem Anderen zu fördern und sicher zu stellen, wohlbedacht sein wer-
den, nur Ihresgleichen in den Ausschuß zu wählen! 

Wo verschiedene, verschiedener socialen Stellung entsprechende, politi-

sche Klassen hingestellt werden, da muß zugleich sür ein gewisses Maß 
ihrer Nebenordnung gesorgt werden, d. h. sür die Möglichkeit, daß jede 
der Klassen die Uebermacht der anderen gelegentlich aufzuwiegen im Stande 

sei und daß jede derselben, durch die fortwährende Nöthigung zu Com-
promissen mit der anderen, von einseitigen Ausschreitungen abgehalten werde. 

Die Versammlung der Angesessenen hätte doch wenigstens eine Func-
tion zu erfüllen, eine Lebensäußerung von fich zu geben: fie hätte die 
Wahl des Gemeindeausschusses zu vollziehen. Was aber bliebe der Ver-
sammlung der Nichtangesessenen übrig, als gemeinschaftlich abzuwarten, ob 
es den Angesessenen gefallen hat, Einen oder den Andern aus ihrer Mitte 
in den Ausschuß zu wählen **). Jede aus die ganze Gemeinde bezügliche 

*) Die Einfachheit der BerathungSgegenstände rechtfertigt nur entsprechende Einfach-
heit der VerfassungS- und Geschäftsnormen, wie sie bei directer und indirecter Vertretung 
möglich ist. Der Vorschlag der indirekten Vertretung ist offenbar nur gemacht worden, 
weil Gesammtgemeindeversammlungen so zahlreich und turbulent find, daß sie erfahrungsmä-
ßig jede geordnete Berathung, sei sie auch noch so einfach, ausschließen. I n den baltischen 
Provinzen giebt es nicht wenige Gemeinden von 1000, ja einzelne von 4—6V00 Seelen. 

D. Red. 

" ) Unzweifelhaft darf das passive Wahlrecht, welches den selbständigen Unansässigen 
gegeben werden soll, nicht eventuell effectlos sein, daher müßte ein bestimmter quantitativer 
Antheil an dem Ausschußbestande den Unansässigen vorbehalten werden, was in die statu-
tarischen Specialverordnungen gehört. D. Red. 
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Thätigkeit bliebe ihr verschlossen, es sei denn die sterile und daher erbit-
ternde gegenseitige. Aeußerung des Mißbehagens und der Unzufriedenheit. 

Zudem beruht es ohne Zweifel aus einer Täuschung, wenu angenom-
men wird, daß bei anscheinender Befreiung der Dienstboten u. f. w. von 
der Steuerpflicht diese nun auch wirklich von den Steuern gar nicht be-

troffen werden. I n vielen, wissenschaftlich übrigens hinreichend präcisirten 
Fällen findet eine Abwälzung der Steuer auf die arbeitende Klasse statt, 
so daß diese keineswegs uninteressirt ist bei der Erhebung und Verwen-
dung der Steuern. 

Es würde mithin ungerecht sein, wollte man die Klasse der Arbeiter 

oder gar die ganze Klasse der Nichtangesessenen, wie die „Vorschläge" es 
proponiren, von der Betheiligung am Gemeindeleben vollkommen ausschlie-

ßen. Der Gerechtigkeit und der Vergangenheit würde es anpassender sein, 
wenn alle Gemeindeglieder sowohl bei den Wahlen als auch bei den Be-
rathungen über Gemeindeangelegenheiten, bei der Controle der Verwaltung 

u. s. w. betheiligt blieben, jedoch in verschiedenem Maße, je nach dem 
Gewichte ihrer wirthschastliche» und socialen Bedeutung, so daß die all-
gemeinen Rechte der Gemeindemitgliedschaft von den Einen etwa direct 
ausgeübt würden, von ten Andern indirect, durch Delegirte. 

Den Gemeindeversammlungen wird es, auch abgesehen von der Con-
trole der Verwaltung, an Stoff zu Berathungen nicht fehlen können. Es 
wäre ein Leichtes, nachzuweisen, daß innerhalb der Gemeinden Livlands 
und der Nachbarprovinzen stch so viele, durch örtliche Bedingungen moti-
virte, locale Verschiedenheiten des Gewohnheitsrechts ausgebildet haben, 
daß es unmöglich ist, alle Gemeinden bis ins letzte Detail ihrer Lebens-
äußerungen durch ein allgemeines Gesetz zu reglementiren. Mit der Um-

gestaltung der ländlichen Verhältnisse wird uothwendig auch eine Entwick-
lung dieser gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen herbeigeführt werden. Die 

Reform aller durchs allgemeine Gesetz betroffenen und festgestellten Insti-
tutionen würde recht eigentlich Gegenstand der Berathungen der theils per-
sönlich besuchten, theils durch Delegirte beschickten Versammlungen werden 
müssen, sei es daß diese gemeinsam,, oder nach Klassen getheilt, ihre Be-
rathuugen vornehmen. 

Wir müssen daher daraus dringen, daß sür die Gemeindeglieder all-
gemeinere Betheiligung und sür die Gemeindeversammlungen ausgedehntere 

Competenz, als die „Vorschläge" ste gestatten wollen, in Aussicht genom-
men werden möge. — 
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Wir gelangen nunmehr zu einem Capitel der ,.Vorschläge," dessen 

Verständniß'wir vergeblich angestrebt Haben; es ist uns nicht gelungen, 
die mannigfachen Widersprüche zu lösen. Wir meinen das schwierige und 
hakliche Capitel der Polizeiordnung sür die Landgemeinden und das Ver-

hältniß der „Gutsverwaltungen" zu derselben. Wir wollen dem Herrn 

Verfasser der „Vorschläge" keineswegs einen Vörwurs daraus machen, daß 
er nicht vermocht hat, eine tadellose und sofort anwendbare neue Polizei-

verfassung sür unsre Landgemeinden „aus dem Attmel zu schütteln." Es 

ist, unserer Ansicht nach, überhaupt uoch gar nicht an der Zeit, zur Ab-

fassung einer solchen zu schreiten. 

Es würde einerseits ungemein schwer fallen, ja unmöglich sein, die 

noch wachen, alten, traditionellen Vorstellungen von der obrigkeitlichen 

Stellung des Gutsherrn in Einklang zu bringen mit etwa ganz neuen, 

veränderten Verhältnissen nnd Bedürfnissen; andererseits würde es gleich 

schwierig, ja unmöglich sein, ein Schema zn entwerfen, welches gleich pas-
send sei für die in jeder Beziehung vorgeschrittenen Gemeinden (z.B. un-
serer reichen Flachsbaudistricte) und sür gewisse andere, noch tief in Natu-
ralwirthschast und Unselbständigkeit versunkene Gegenden. 

Man halte beispielsweise die polizeirechtliche Autorität der „Guts-
verwaltung" ausrecht und denke fich dabei den Zustand eines Gutes in 
jener vorgeschrittenen Gegend, dessen Besitzer etwa schon lange nicht mehr 
„ G u t s h e r r " in der alten Bedeutung des Wortes ist. Alles Gehorchs-

land ist verkaust und von wohlhabenden bäuerlichen Grundbesitzern occu-
pirt, deren „Damen" Badereisen an den Strand machen u. s. w. *) Alle 

Hoflagen und Hoflandsgefinde sind gleichfalls verkaust uud, wenn auch 
nicht gutsherrlich, so doch in behäbiger Weise besessen. Dem Gutsher rn 
ist das „Rittergut" in des Wortes verwegenster Bedeutung geblieben, 

eine Besitzuug, welche nach heutigem Steuerzuschnitte die Landesabgaben 

vielleicht kaum zu garantiren vermag. Dieser Gutsherr ist mit der 
Würde der polizeilichen Ortsobrigkeit bekleidet. Bevor er das Rittergut 
auf längere, vielleicht auf sehr lange Zeit verließ, investirte er mit dieser 
Würde einen zahlungsfähigen, im Uebrigen aber möglicherweise recht un-
würdigen Arrendator der nachgebliebene» Liegenschaften des Rittergutes. 

ES ist wohl nicht wahrscheinlich, daß dieser „Rentnik" die Polizeigewalt 

Vergl. C.Hehn: „Ein Besuch bei den bäuerlichen Grundbesitzern u s.w/ in den 
irländischen Jahrbüchern für Landwirthschast. 1864, x. 128. 
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mit gewünschtem Erfolge handhaben wird gegenüber der stolzen, ja oft 
übermüthigen Bevölkerung des Gutes. Es ist widersinnig zu statuiren, 
daß die von der Gemeinde erwählten Vertrauensmänner, um ihre Functio-

nen antreten zu können, der Bestätigung jenes „Rentnik" bedürfen. 

Trüge die Gesetzgebung diesen Verhältnissen in. Zukunft nicht Rech-
nung, so könnte es kommen, daß die Polizeiautorität der Gutsverwaltung 

unter Umständen als ein besonderes in vexatorischer Weise auszubeutendes 
Pachtobject angesehen werde. 

Man trenne dagegen durch eine kühne Gedankenoperation die Orts-
polizei von der ,,Gutsverwaltung" und denke sich dabei den Zustand eines 
Gutes jener entlegenen, altmodischen Gegenden. Der Gutsherr ist hier 

nicht nur factisch Herr und Besitzer des ganzen Territoriums; alle Be-
wohner desselben (Pächter und deren Knechte) stehen zu ihm im Verhält-
nisse unmittelbarer und gewohnter Abhängigkeit. Die Gemeindebeamten 

sehen es als eine unbillige Härte an, wenn ihnen zugemuthet wird, nach 
eigenem Nachdenken und eigenem Ermessen, ohne durch eine Willensäuße-

rung des Gutsherrn geleitet zu sei«, ihre Pflicht zu thun, und oft erklä-

ren fie sich für unfähig, ohne persönliche Unterstützung desselben ihrer Au-
torität Geltung zu verschaffen. Es wäre widerfinnig, wollte man hier die 
Gutsherrschaft der Gemeinde nebenordnen und ersterer keine polizeilich 
übergeordnete Stellung einräumen. 

Diesen Zuständen, welchen bei verhältnißmäßiger Unbemitteltheit und 
bei der noch geringen Anziehungskraft, welche jene Gegenden auf fremde 
bäuerliche Kapitalien ausüben, in kurzer Zeit sich nicht ändern lassen, hat 
die Gesetzgebung gebührende Rechnung zu tragen, soll nicht durch vorzeitige 
Reformen ihre Entwickelung gehemmt, statt befördert werden. 

Ist es denkbar, daß eine neue, allgemeine Polizeiordnung eingeführt 

werde, so lange die Zustände noch ein so buntscheckiges Ansehen darbieten? 
Auch in Beziehung aus die künftige Gestaltung der Polizeiordnung kann 

es vorläufig nur darum sich handeln, festzustellen, welchem Ziele die ge-
genwärtige Uebergargsentwickeluug zugewandt sei. Steht erst dieses Ziel 

unzweifelhaft fest, so werden sich wie oben erwähnt, auch die Wege von 
selbst finden lassen, wie zn ihm, ohne Gefährdung des Fuhrwerkes, zu ge-
langen sei. 

Die „Vorschläge" erkennen es (p. 37) an, daß eine Lockerung des 
Zusammenhanges der Gemeinden mit den Gutsherren Und eine Beschrän-
kung der Gutspolizei eingetreten sei; die „Vorschläge" halten es (p. 46) 
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sür unthunlich, den Gutsherrn fernerhin mit der polizeilichen Strafcom-
petenz auszustatten; die „Vörschläge" nennen (p. 45) die Lostrennung der 
Gemeinden von der gutsherrlichen Obrigkeit und das Ausgehen der Rit-
tergüter in die Landgemeinden ein anzuerkennendes Princip u. s. w. — und 

dennoch weisen ste lp. 45) mit Unwillen den Grundsatz der Abschaffung 

der gntsherrlichen Polizeiautorität von fich ab. 
Sollte es dabei den „Vorschlägen" mehr um den Namen zu thun 

sein, als um die Sache? Sollen etwa die Gutsherren befriedigt werden 

durch eine Art Nachschimmer der früheren obrigkeitlichen Würde? Wir 
wenigstens find nicht im Stande unS eine klare Vorstellung zu machen 
von einer der Strafcompetenz entkleideten und dennoch wirksamen Polizei-

autorität, wie fie, nach den „Vorschlägen" von den Gutsherren den Ge-
meinden gegenüber ausgeübt werden soll'). Ebensowenig vermögen wir 

einzusehen, wie sür die Bewohner der Hosesländereien der ost 40 und 
mehr Werste entfernte Kirchspielsrichter die polizeiliche Strafcompetenz 

wirksam in Ausübung bringen soll (p. 46). 

Freilich bezwingen die „Vorschläge" das innere Grauen, welches ih-
nen die Vorstellung einer von polizeilicher Autorität entkleideten, nacken-

den Gutsherrlichkeit eingeflößt hat, soweit, daß fie die Möglichkeit des 
Durchbruches dieses geisterhasten Prmcipes nichts desto weniger statuiren 
wollen (p. 45 u. 46) — und zwar auf dem Wege (gesetzlich zu gestatten-
der) freier Vereinbarung oder gouvernementaler Gewaltmaßregeln. Fassen 
wir die Aussichten aus derartige Durchbrüche näher ins Auge. 

Nur in einem Falle würde aus dem Wege der freien Vereinbarung 

heilsame Ueberlassung und Übertragung.der Polizeigewalt stattfinden, wo 
nämlich eine erleuchtete, das Beste wollende, aber selbst nicht mehr ver-
mögende Gutsherrschast zur Einsicht ihrer eigenen polizeilichen relativen 
Impotenz und der verhältnißmäßig größeren Befähigung der Gemeinde-

*) Die Trennung der strafrichterlichen Gewalt von der Polizeiverwaltung und die 
Uebertragung derselben auf die Gerichte ist ein politisches Princip, dessen Richtigkeit ge-
genwärtig kaum mehr bestritten werden sollte, und die Befürchtung, eS werde die Polizei-
autorität dadurch nackt und unwirksam werden, schwerlich begründet (S. treffende Bemer-
kungen in „die neue Gerichts- und VerwaltungS - Organisation im Kön. Bayern/ Mün-
chen, Lautner 1862. S. I I u. 85). Kurland hat bereits die Strafcompetenz der Guts-
verwaltungen abgeschafft, ohne ihnen indessen die Polizeiautorität zu nehmen, welche künf-
tig lediglich in der Vorbeugung von Rechts- und Sicherheitsgefährdungen zu bestehen 
haben wird. Von der Unzukömmlichkeit, diese Polizeiautorität den Gutsherren zu ent-
ziehen, reden die .Vorschläge* (S. 45). D. Red, 
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beamten gelangt und es über fich gewinnt, auch formell zu abdicireu, wo 

sactisch schon lange entsagt werden mußte. Nur sehen wir nicht ein, wozu 
es eines formellen Abdicationsactes bedürfen sollte, wenn, wie weiter un-

ten nachgewiesen werden soll, seine gesetzliche Voraussetzung unter Umstän-
den höchst nachtheilige Folgen mit sich bringen müßte; namentlich, da 
schon nach dem gegenwärtigen Gesetze daS Gemeindegericht fast ausnahms-
los in Polizeisachen an Stelle der Gutsverwaltung treten kann, halten 

wir es vorläufig sür vollkommen überflüssig, daß die „freie Vereinbarung" 
irgend eine ausdrückliche gesetzliche Sanction erhalte. Liegt es im Wunsche 

und im Interesse der Gutsherrschast, von der Polizeigewalt entlastet zu 
werden, und find die Gemeindebeamten bereit, durch Uebernahme derselben 

ihren Einfluß zu erweitern, so werden beide Theile gewiß die erforderlichen 

Mittel und Wege finden, um fich in der verabredeten Stellung zu sichern *). 

Es hat uns geschienen, daß die „Vorschläge" nicht eine solche gewis-
sermaßen stillschweigende freie Vereinbarung, eine solche von der Obrig-
keit gewissermaßen ignorirte Übertragung der Gutspolizeiautorität, son-
dern vielmehr eine formelle — unter Umständen selbst von der Provin-
zial-Regierungsbehörde anzuordnende — Übertragung gemeint haben. Die 

Tendenz der „Vorschläge," an unsere ländliche Polizeiordnung schon jetzt 
resormirend heranzutreten (Entkleidung der Gutspolizei von der Straf-

competenz u. f. w.) schien uns. zu der Annahme, daß auch in Bezug aus 
die „freie Vereinbarung" ein Novnm constituirt werden solle, zu berechti-
gen. Wir stnd daher genöthigt auch die übrigen, in Bezug aus die freie 
Vereinbarmrg möglichen und in der Vielgestaltetheit der Verhaltnisse vor-

kommenden Fälle zu kennzeichnen. 

1) Die Gutsherrschast oder deren Delegation mag aus Trägheit, 

Pflichtvergessenheit, Mangel an Interesse sür die Gemeinde u. s. w. fich 
den Mühen SUd Verantwortlichkeiten der Polizeiverwaltung nicht länger 
unterziehen und wünscht, sie aus die Gemeindebeamten zu übertrage» — 
die Gemeinde nnd ihre Beamten stnd jedoch, wegen mangelnder Bildung 

*) Die „Vorschläge" sprechen offenbar nur von Fällen freiwilliger Vereinbarung über 
die Aufnahme von Rittergütern in den Landgemeindeverband und als Folge dessen 
von dem Aufhören der an das außerhalb der Gemeinde stehende Rittergut geknüpften be-
sonderen Polizeiautorität der Rittergutsbesitzer, nicht von Vereinbarungen über freiwilliges 
Aufgeben jener Autorität, solange daS Rittergut als solches besteht. (S. 46). Alle drei 
im Texte angegebenen Beispiele beruhen daher, wie wir glauben̂  auf Voraussetzungen, die 
in dyr „Vorschägen" nicht enthalten sind. D. Red. 
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und Selbständigkeit, keineswegs fähig, an die Stelle der Gutsverwaltung 

zu treten. Sie werden nun entweder, im richtigen Bewußtsein ibres Un-

vermögens, oder gleichfalls aus Trägheit, zu der freien Vereinbaruug fich 

gar nicht herbeilassen — und dann ist die-von den „Vorschlägen" eröffnete 
Aussicht sür die Möglichkeit des Durchbruches des Priucipes zc. eben keine 

Aussicht — oder aber, ihre Kräfte überschätzend oder aus unredlichen 
Absichten auf Erhebung polizeilicher Abgaben, willigen die Gemeindebeamten 
in die gewünschte Vereinbarung — und dann ist aus der gesetzlichen Sta-
tuirung solcher sreien Vereinbarung sür die betreffende Gemeinde ein öffent-
liches Unglück entsprungen. 

2) Die Gemeinde wünscht in alleinigen Besitz der Polizeiautorität 
zu gelangen, nicht etwa weil sie zur selbständigen Handhabung derselben 

reis wäre, sondern weil sie durch Machinationen, wie sie heut' zu Tage 
vielfach vorkommen, durchwühlt und, mit oder ohne Grund, mit der beste-
henden Ordnung nicht zufrieden ist. Die Gutsherrschast aber ist, ent-
weder einfach festhaltend an der traditionellen oberherrlichen Stellung 
oder aus richtiger Erkenntniß der Unfähigkeit der Gemeinde, sich polizeilich 
selbst zu verwalte«, sie ist, nehmen wir an, zur freie« Vereinbarung nicht 
zn bewegen — und dann eröffnet sich die versprochene Aussicht eben nicht 
— oder sie willigt aus Indolenz iu's Aufgeben ihrer Autorität — und 

dann ist aus der gesetzlichen Statuiruug solcher sreien Vereinbarung sür 
die betreffende Gemeinde ein öffentliches Unglück entsprungen. 

3) Eine vollkommen reise und fich selbst polizeilich zu beaufsichtigen 
vollkommen befähigte Gemeinde hat sich bisher willig gefügt der nur noch 
formell behaupteten polizeilichen Oberhoheit ihrer wohlwollenden Gntsherr-
schaft — nun aber, da ihre Mündigerklärung dnrch freie Vereinbarung in 
Aussicht gestellt wordeu, provocirt fie eine solche, jedoch umsonst, da die 
Gutsherrschast durchaus nicht Willens ist, fich der traditionellen Würde 
zu entkleiden. Die versprochene Aussicht eröffnet fich wiederum nicht und 

zwar entsteht zugleich durch die gesetzliche Statuiruug der sreien Verein-
barung ein öffentliches Unglück, denn zwischen die beiden Gewalten — die 
Gutsverwaltung und die Gemeindeverwaltung — die bisher einträchtiglich 

nebeneinander functionirten, ist durch die Gesetzgebung Zwietracht und 
Unsriede gesät worden. 

Es dürfte mithin nicht gerathen sein, im Gesetz das Princip der 
sreien Vereinbaruug in Bezug auf die Übertragung der gutsherrlichen 
Polizeigewalt auf die Gemeindebeamten zu erwähnen — überall würde 
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die ausdrückliche Statuiruug solcher sreien Vereinbaruug entweder unwirk-

sam bleiben oder Unheil anrichten, außer da, wo auch ohue den neuen 

gesetzlichen Apparat das durch denselben Bezweckte erreicht worden ist. 

Wohl aber sollte jeder wohlwollende Gutsherr alles ausbieten, um 

die Selbständigkeit der Gemeinde zu fördern und, sobald sie zur polizei-

lichen Selbstverwaltung befähigt ist, der nunmehr unnöthigeu Oberherrlich-
keit zu entsagen bereit sein. 

Wie nun aber mag der Herr Verfasser der „Vorschläge" es sür mög-
lich gehalten haben, daß durch Dazwischenkamst der provinzialen Regierungs-
behörde die Uebertragung der gutsherrlichen Polizeiautorität aus die Ge-
meinde in's Werk gesetzt werde? Wie soll der provinzialen Regierungs-
behörde gegenüber die „nachweisbare Notwendigkeit" oder die „offenbare 
Zweckmäßigkeit" solcher Uebertragung constatirt werden? 

Es können hier nicht die Fälle der Überschreitung und des Miß-
brauches der gutSherrlicheu Polizeiautorität gemeint worden sein; denn 
diese finden bereits nach dem bestehenden Gesetze aus dem Wege des ordi-
nalen Rechtsganges, nach richterlichem Erkenntnisse, durch zeitweilige 
Uebertragung der Polizeiautorität aus das Gemeindegericht ihre Erledigung, 

ohne Hinzuthnu der Proviuzial-Regieruugsbehörde. 

Diese letztere soll also in Wirksamkeit treten, wo keine Überschrei-
tungen stattgehabt haben. Sollte der Herr Verfasser der „Vorschläge" 
dran gedacht haben, daß, sobald es bekannt wird, die Provinzial-Regie-
rungsbehörde könne nach ihrem Ermessen die gutsherrliche Polizeiautorität 
beseitigen und auf die Gemeinde übertragen *), daß dann ein neues Feld 
der Agitation eröffnet wäre und daß fast alle Gemeinden ihre Mündiger-
klärung erbitten und Belege sür deren „nachweisbare Notwendigkeit" und 
„offenbare Zweckmäßigkeit" erfinden uud beibringen würden. Die Pro-
vinzial-Regiernngsbehörde hätte dann, da von den Justizbehörden abgesehen 
werden soll, etwa 700 mehr oder weniger scharsfichtige, mehr oder weniger 

*) Die in den „Vorschlägen" (S. 46) angedeutete Verfügung der Regierungsbehörde 
scheint nicht als unbedingte Uebertragung der gutsherrlichen Polizeigewalt auf die Gemeinde-
beamten aufgefaßt werden zu können Sie bezieht stch unzweifelhaft auf Fälle, wo etwa 
ein Rittergut unter Bestätigung der Landesbehörde aus der Landrolle gestrichen und mit 
dem Gemeindebezirk verschmolzen wird. I n diesen Fällen hört jene gutsherrliche 
Polizeigewalt, welche, als Realrecht an die Existenz der Cache gebunden ist, von selbst auf. 
Auch hier scheinen uns im Texte Consequenzen aus Voraussetzungen gezogen zu sein, die 
nicht gegeben waren. D. Red. 
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wohlwollende Specialcommissiouen zur Beprüsnng dieser Belege auszusen-
den u. s. w. Welch' ein Segen! 

Wir stellen es, wie bereits mehrfach zugestanden worden, durchaus 
nicht in Abrede, daß in manchen Fällen, wo die'Vemeinde bereits zu hoher 

Reife gediehen ist, wo aber die Gutsherrschast, dieselbe nicht anerkennend 

und zu sehr erfüllt von der eigenen traditionellen Mission, ihr die polizei-

liche Selbstregierung in gebührendem Maße nicht zugestehen will, daß eS 
da, bei Ausrechterhaltung der gegenwärtigen Polizeiordnung, zu bedauer-
lichen Eifersüchteleien, Competenzstreitigkeiten n. s. w. wird kommen könne». 

Das werden jedoch immerhin seltene Fälle sein, welche gutartig bleiben 

und zu ausgleichenden Compromissen werden führen müssen, so lange ge-

setzlich und obrigkeitlich von den Konflikten gar keine Notiz genommen und 

nur aufs strengste die Aufrechterhaltung der polizeilichen Ordnnng von 
den für dieselbe verantwortlichen Theilen gefordert wird. Es werden dann 

schließlich beide Theile es vorteilhaft finden, eine Verschmelzung d«r 
Polizeigewalten herbeizuführen, welche, obgleich obrigkeitlich nicht sanctio-

nirt, doch unauflöslich sein wird, weil sie durch beiderseitigen Vortheil be-
dingt wurde. Um so eher wird dieser Zustand eintreten, je deutlicher es 

der Gutsherrschast schon im Vorwege geworden, daß solche Verschmelzung 
doch schließlich das Ziel der Entwickelung wird sein müssen. 

Jedenfalls, so lange die Verschiedenheit im Entwickelungsgrade der 

Gemeinden so beträchtlich ist als gegenwärtig, so lange die Zahl der 
unselbständigen Gemeinden noch so groß ist wie heut' zu Tage, ist es 

unmöglich eine neue Polizeiorduung sür das flache Land in Wirksamkeit 
zn setzen und ist es gefährlich, die Gutspolizei-Autorität durch Abnahme 
der Strafcompetenz zum Gegenstande des Spottes zu machen. 

S o lange wird es stillschweigenden und vom Gesetze i g n o r i r t e n 
Compromissen (Abdikationen und Uebertragungen) anheimgegeben werden 

müssen, einen neuen Zustand der Dinge anzubahnen. Wie wichtig es aber 
ist, die Natur dieses neuen Znstandes, schon vor seinem allgemeinen Ein-

tritte, richtig erkannt zu haben, ist schon mehrfach von uns angedeutet 
worden. — 

Wenn wir die einleitenden Worte der „Vorschläge" richtig verstanden 
haben, so legt der Herr Verfasser denselben das Prädicat „dringend" bei, 
nicht in dem Sinne, als müsse sofort eine neue Landgemeindeordnung über 
Livland ausgebreitet werden. Er sieht vielmehr nur voraus, daß die fort-
schreitende Entwickelung der Verhältnisse, das Bevorstehen gewisser Aende-

Battlsche Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XII, Hft. S. I S 
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rungen im Stenerwesen auch Aendernngen der Landgemeindeordnung bedingen 

und nach sich ziehen werden. Warum hat er nicht eine gleiche Auffassungs-
weise für den in dieser Zeitschrift von uns befürworteten Eintritt der 

„Gutsherren" in die Landgemeinden vorausgesetzt? Wir haben gleichfalls 

nicht entfernt beabsichtigt, zu verlangen, daß solcher Eintritt sofort ange-
ordnet werde, sondern haben nur behauptet, daß nach Vollendung der 

Agrarreform, unter den durch dieselbe geschaffenen neuen Verhältnissen, 

eine Gegensätzlichkeit der Hofs- und Bauerwirthfchaften nicht bestehen wird 
und daß die Macht der Verhältnisse die Nebenordnung beider und ihre 
gemeinsame Unterordnung unter dieselbe Gemeindeverwaltung nothwendig 

werde herbeiführen müssen. 
Weil denn ebenso nothwendig auch die Reform des ländlichen Polizei-

wesens sich wird vollzogen haben in Sinne eines Aufgehens der gutsherr-

lichen Polizeiautorität in die der Gemeinde, so fällt das erste von den 
„Vorschlägen" gegen den Eintritt des „Gutsherrn" in die Landgemeinde 
angeführte Argument von selbst fort. 

Wenn es durchführbar erscheint, die materiellen Grundlagen der Guts-

wirthschasteu nach demselben Maßstabe abzuschätzen wie die der Bauer-
wirthfchaften, zum Zwecke der Beleihung durch den Creditverein und in 
Absicht gleichmäßiger Vertheilung der Steuern aus beide, so ist es auch 
denkbar, daß mit Zuhülsenahme desselben Maßstabes und bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung des moralischen und socialen Factors auch ihre politischen 
Verpflichtungen und Berechtigungen werden bemessen werden können und 
daß es mithin möglich sein wird, den Rittergutsbesitzern eine paffende 
Stellung und einen ihrer wirthschaftlichen und socialen Bedeutung entspre-
chenden Einfluß in der Landgemeinde anzuweisen; ist das aber denkbar, 
so fällt auch das zweite Argument der Vorschläge gegen den Eintritt der 
„Gutsherren" in die Landgemeinden von selbst fort. 

Das dritte dagegen angeführte Argument beruht auf falschen Voraus-
setzungen. Allerdings bildete das ganze Gutsterritorium zu Zeiten der 
Frohne einen ungetheilten Wirthschastscomplex, etwa so wie gegenwärtig 
die Hofeswirthschaften zusammen mit denen als Appertinentien etwa dazu 
gehörigen HauSleretablissements. Es mußte unter solchen Umständen ein 
wirthschastliches Interesse, das des Gutsherrn, über das ganze Gutsterri-
torium dominiren. I n Übereinstimmung damit war die Gemeinde im 

Grunde nur eine Maschinerie zur Wahrung der gutsherrlichen Interessen. 
Der Gutsherr hätte mit Recht sagen können: la commune, v'est moi. 
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Und in der That vertrat überall der Gutsherr die Interessen seiner Ge-

meinde genau als die seinigen. Wo Geld-Pachtungen an die Stelle der 

Frohne getreten sind, dauert im Grunde dasselbe Verhältniß noch fort. 

Aber diese lediglich nach außen gekehrte Juteresseu - Identität barg 

einen vollständigen inneren Interessen-Gegensatz, wie er zwischen Dienstherrn 

und Dienstboten, zwischen Verpächter und Pächter, zwischen Verkäufer und 
Käufer immer bestehen wird, so lange Menschen Menschen bleiben werden. 

Diesen inneren Interessen-Gegensatz haben die „Vorschläge" übersehen. 
Unter jenen Bedingungen, wie ste noch vielfach angetroffen werden, 

wäre es allerdings widersinnig, den Gutsherrn mit der Gemeinde zu ver-

schmelzen, wie es widersinnig wäre, Dienstherrn uud Dienstboten politisch 
gleichwertig neben einander stellen zu wollen. 

' Vollkommen anders aber gestaltet es sich, sobald nach vollzogener 
Agrarreform die Rittergutshöfe vollkommen getrennt dastehen von den 

bäuerlichen Eigenhösen. Nicht mehr erstreckt sich ein und dasselbe wirth-
schastliche Interesse, das des vormaligen „Gutsherrn" über das ganze 

Territorium, wohl aber.stud zahlreiche, vollkommen gleichartige Interessen 
aller Einzelwirthe entstanden, welche nach außen, ihrer Gleichartigkeit 
wegen, als ein nicht weniger homogenes Ganze werden erscheinen müssen 

als vormals, mit dem Unterschiede jedoch, daß die innere Gegensätzlichkeit 
der Interessen verschwunden ist und daß nun die Gesammtheit der Gemeinde 
nicht allein ihren äußeren, sondern auch ihren inneren Beziehungen nach 
ein gleichartiges nnd homogenes Ganze bildet. Auch das hatten die 
„Vorschläge" übersehen beim Ausstellen des dritten Gegenargumentes, wel-

ches in sich zusammenfallt, wenn man es nicht aus die Gegenwart, sondern 
auf die zu erreichende Zukunft bezieht. 

Nicht anders ist es mit dem vierten und letzten Gegenargumente der 

„Vorschläge", in Hinsicht aus die Beziehungen der „Gutsherren" und der 
übrigen Gemeindeangesessenen zum Kirchenvermögen n. s. w. Gegenwärtig 
bildet das Kirchenvermögen ein Besitzobject der Gutsherrn? (d. Red.) Sie 
find es, die alle kirchlichen Institute gegründet und dotirt haben uud noch 
unterhalten durch zum Besten derselben sür ewige Zeiten abgezweigte Leistungen 

der Gefindepächter, welche Leistungen beim Eingehen der kirchlichen Insti-
tute rechtlich wiederum zur Disposition der Gutsherren stehen. Den Bauer-
gemeinden ist daher nach der meistentheils noch bestehenden Sachlage kein 
Recht der Bestimmung über kirchlich - wirthschastliche Angelegenheiten zu 
vindiciren. Ganz anders aber wird dieses Verhältniß, wenn — wie bei 

16* 



214 Ueber die „Vorschläge zu einer neuen Landgemeinde-Ordnung." 

dem Vorschlage, den Eintritt der Gutsherrn in die Bauergemeinden in 

Aussicht zu nehmen, vorausgesetzt wurde — wenn die kirchlichen Reallasten 
beim Verkaufe der Gesinde theilweise an diesen hasten blieben und die 
Gutsherren sür die dadurch bedingten Verkauspreisennäßigungen entschädigt 

würden mittelst von den Käufern zu amortirender Rentenbriese. Dadurch 

hätten die Gesindeskauser sich gewissermaßen in den Mitbesitz der kirchlichen 
Institute eingekauft und jedem derselben stünde nun ein analoges, wenn 

auch nicht numerisch gleichwertiges Recht, an deren Verwaltung fich zu 
betheiligen, zu. Somit wäre auch das vierte und letzte Gegenargument 
der „Vorschläge" gegen den Eintritt der „Gutsherren" in die Landgemeinden 

beseitigt nnd es nicht abzusehen, welch' unübersteigliche Hindernisse solchem 
in vieler Beziehung so heilsamen und segensreichen Eintritte im Wege stehen 
sollten: ja es wäre sehr wohl denkbar, daß uuter geeigneten Umständen, 

ans dem Wege gegenseitiger Verständigung, ohne Dazwischenkunft neuer ge-

setzlicher Bestimmuugen, mittelst privatrechtlicher Verträge, schon jetzt „Guts-
herren" Mitglieder der Landgemeinden würdeil *). 

*) Gerade diese Vereinbarungen haben die „Vorschläge" betont und deren Zulässtgkeit 
anzuerkennen proponirt. Auch wir erblicken für die Gegenwart und für eine voraussichtlich 
lange Zeitdauer kein anderes Mittel, einem Ziel, auf welches die allgemeine Entwickelung, 
wie eg scheint, gerichtet ist, sich zu nähern. Inzwischen sind die Gründe, welche vor der 
Hand den Eintritt des Großgrundbesitzes in den realen Landgemeindeverband nicht zulassen, 
so gewichtig, daß dies, so viel uns bekannt, trotz der ernstesten Fortschrittsbestrebungen, 
unter analogen Verhältnissen kaum irgendwo geschehen ist. DaS Königreich Sachsen schließt 
fie aus, ebenso Böhmen, Nieder-Oesterreich; in der neuesten Landgemeinde-Ordnung für das 
Königreich Polen werden sie ebenfalls ausgeschlossen (Allerh. UkaS vom 19. Februar 1864, 
8 98). D. Red. 

H. v. S a m s o n . 
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Zur Reform »«fem Gerichtsverfassung. 

Rechst der Bestellung des wahren GotteS 
Dienstes beruhet die Grund Beste eines Landes 
auf der aämimstratiov der justice. (Capi-

^ tulation der livl. Ritterschaft vom 4. Juli 
1710. P. 6). 

^ e i t jenen Tagen, in denen der erste Aufsatz^ zur Justizreform in diesen 

Blättern erschien *), ist eine kurze Spanne Zeit verflossen, und doch ist es, 

als läge ein Menschenleben zwischen damals und jetzt. Mit der Sorglo-

sigkeit eines seiner Krast fich bewußten Knaben wurde man kaum gewahr, 

wie gebrechlich der Nachen war, auf dem der kühne Zug ins weite Meer 

der Reformen unternommen werden sollte, vergaß man es an die Unbe-

ständigkeit von Wind und Wetter zu denken wie leicht auf die verlockende 
Stille wieder Sturm und Unwetter folgen könne. 

Eine vollständige Wandlung der Situation ist seitdem vor fich gegangen, 

neue Factoren haben die Arena betreten und noch größer als die Gefahren, 

welche von außen drohen, find diejenigen, welche durch die eigene Unbe-

hülflichkeit oder Kurzstchtigkeit heraufbeschworen wurden. 
Unter solchen Umständen scheint es uns geboten, diese den Lebensnerv 

unserer Provinzen so tief berührende Angelegenheit wieder einmal aus dem 

geschlossenen Räume der verschiedenen CommisfionSfitznngen hervorzuziehen 
an das Licht der Publicität und die zur Zeit brennendsten Fragen der-

selben einer eingehenden Besprechung zu unterziehen. Lange genug hat 

") December 1862. 
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die einheimische Presse mit achtungsvoller Rücksicht aus die bestellte stan-
dische Vertretung an sich gehalten; jetzt dürste der Moment gekommen 
sein, wo Schweigen nicht mehr Hilst und wieder geredet werden muß. 

Richten wir nun, bevor wir an uusere eigentliche Ausgabe gehen, den 
Blick rückwärts uud mustern wir in Kürze die verschiedenen Stadien, 

welche diese Reformangelegenheit bisher durchlaufe« hat, so finden wir, 
daß die ersten aus Petersburg zu uns gelangenden Gerüchte über um-

fassende Reformarbeiten aus dem Gebiet der Proceßform und Gerichts-

verfassung zusammenfiele« mit einer hier zu Lande immer allgemeiner wer-
denden Stimmung der Unzufriedenheit über unsere provinziellen Rechtszu-

stände. Nicht nur unseren autonomen Kreisen serner stehende, meistentheils 

nur zu den Recht such enden gehörende Persönlichkeiten hörte man laute 

Klagen erheben: es fehlte auch nicht an solchen, die, zu den Recht spre-

chende« zählend, sich nicht verhehlten, daß es aus den bisherigen Bahnen 
nicht weiter gehen könne. Das, mit Ausnahme der von der Krone besetzten 
Stühle, von Gliedern eines Standes — die zudem zum Theil in erstex 
Linie von den Mandanten zur Verwaltung berufen waren und nur ueben-

her auch zur .oberste» Wahrung Rechtslebens delegirt wurden — besetzte 
Obergericht in Livland bot zu geringe Garantie sür eine leidenschaftslose 
Handhabung des Rechts, zumal in einer Zeit, in der sich wol kaum Jemand 
einer bestimmten Stellung zu den politischen Fragen, die nur zu häufig 

mit den Rechtsfrage« connex find, entziehen kann. Die fast nicht zu bewäl-
tigende Masse von Rechtsstreitigkeiten, die den Magistraten und ihren 
Unterzeucht?«, zumal in Riga, vorlagen, führte bei dem geringen Personal-
bestande dieser Behörden eine fast an Verweigerung grenzende Verzögerung 

der Justiz herbei, und die Notwendigkeit einer Trennung von Justiz nnd 
Verwaltung fing an in städtischen Kreisen lebhaft empfunden zu werden 
(s. Rig. Stadtbl. 1861 Nr. 44). Vor allem aber war die Bauerjustiz 
der gründlichsten Remedur bedürftig: die zahllosen ordinären und extra-
ordinären, legale« und arbiträren Appellations-, Revisions- nnd Snpplica-

tions-Jnstanzen führten einen Zustand vollständigster Unsicherheit herbei. 
Die Unmöglichkeit selbst durch die sorgfältigsten Urtheile dem Umstände zu 
entgehen, daß unberechenbare Würfel irgendwo über das Schicksal der 

einzelnen Rechtssachen entschieden, wirkte lähmend auch auf die andern 
Instanzen. Diese allgemein gefühlten Uebelstände hatten denn auch in 
unseren ständischen Körperschaften ihr Echo gefunden und es bedurfte nur 

der im Sept. 1862 emanirten „Grundzüge zur Umgestaltung der Rechts-
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pflege in Rußland", um das bis dahin fich mehr kritisch verhaltenden 

Resormbedürsniß *) in einen raschen Fluß zu bringen. Was Wunder, wenn 

aus dem dunkeln Hintergründe der heimischen Zustände die in der Ferne 

blinkende Verheißung um so lichter fich abhob! Eine unmittelbare Folge 

davon war denn auch die Einsetzung von ständischen Commisstonen zum 

Zweck der Ausarbeitung entsprechender Entwürfe. Wo aber Alles thätig 

ans Werk ging, glaubte die Provinzial - Oberverwaltung auch ihrerseits 

nicht seiern zu dürfen; fie suchte daher, gestützt auf den ominösen PunktS 

der erwähnten „Grundzüge" — wenn auch denselben nur als gelegentlichen 

Anstoß zu einer selbständigen Rechtsumgestaltung auffassend — seitens der 

Centralregierung eine Autorisation zu entschiedenem Vorgehen zu exportiren. 

Und so groß war der Sturm und Drang jener Periode, daß, als die 

gewünschten Schritte längere Zeit auf fich warten ließen, man fie durch 

wiederholte Anfragen gleichsam zu erzwingen wußte. Die Oberverwaltung 

hatte fich in jenen Tagen die schöne Ausgabe gestellt, die schlummernden 

Kräfte des Landes zu frischem Leben zu erwecken, die erschlafften wieder 

anzuregen, die wirkenden in ihrem Streben zu fördern. Es wurde Häher 

nicht nur die Ausarbeitung selbständiger Entwürfe seitens der Stände aufs 

entschiedenste begünstigt, sondern auch aus die Idee eingegangen, die In i -

tiative der einzelnen autonomen Körperschaften in eine gemeinsame Com-

misston zusammenzufassen uud hier gleichsam den einheitlichen Ausdruck sür 

die Bedürfnisse und Ueberzeugungen der baltischen Provinzen in Bezug aus 

die in Rede stehenden Fragen zu finden. Offenbar versah man fich damals 

noch gar nicht der Möglichkeit einer verfassungswidrigen Subsumtion unter 

den P . 8, wonach die ganze Aufgabe darin bestanden hätte: „ein Gut-

achten zu liefern darüber, welche Abänderungen und Ergänzungen an dem 

Fundamentalreglement des Reichs bei Anpassung desselben aus die Ostsee-

provinzen vorzunehmen seien" — eine Möglichkeit, gegen welche die dem-

nächst in Dorpat zusammentretende Centralcommisston zu Protestiren fich 

veranlaßt sah uud welche seitdem, gleich einem Damoklesschwerte, über dem 

Haupte unserer selbständigen Rechtsentwickelung geschwebt hat. 
Der eigenthümliche Unstern, der über der Dorpater Commisston ge-

waltet, war bedingt durch die Art ihrer Constituirung. Sie hätte, wollte 

fie den Zweck nicht unmittelbar verfehlen, allein nach gesetzgeberischer Ein-

*) Nur in Riga hatte man schon etwa ein Jahr früher, also zu einer Zeit, da man 
von dem großen, das übrige Reich betreffende Reformplan hier am Orte noch gar nichts 
wußte, eine besondere Commisston für Reform der städtischen Rechtspflege niedergesetzt. 
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ficht ihre Arbeit beginnen sollen, geleitet in erster Linie durch die Rückficht 
aus das,' was dem Ganzen frommt, und erst in zweiter von besondern 
ständischen oder sonst partikularen Motiven. Statt dessen traten einzelne 

Vertreter des Standes-Jnteresses zusammen, versehen zum Theil mit sehr 
speciellen Mandanten, die nicht nur meistens von einander abwichen, son-

dern bisweilen sogar fich vollständig widersprachen. Das Unvereinbare 
sollte hier vereinbart, das Unmögliche möglich gemacht werden. Aus einer 

Gesetzcommisston war somit eine diplomatische Konferenz geworden. Was 
Wunder, daß bei den tiefgreifenden Divergenzen unter den verschiedenen 
localen nnd ständischen Gruppen die allein auf dem Wege der Transaction 

mögliche Vereinbarung ihrer Vertreter ausblieb! Wir legen daher das 

für alle Zukunft folgenreiche Mißlingen des Dorpater Einigungswerks 

weniger den betheiligten Personen zur Last als den Gesichtspunkten, die 

ihren Zusammentritt beherrschten. Denn es scheint uns böse, bei politischen 
Kombinationen auf eine besonders gehobene patriotische Stimmung und 
ausgiebige Opserfrcudigkeit nicht nur einzelner Wenigen, sondern einer 

größeren Versammlung zu rechnen; das Resultat entspricht gewöhnlich nicht 
der Absicht Derjenigen, die es herbeizuführen getrachtet. — Doch brechen 
wir hier ab, angesichts eines Stoffes, der bei weiterem Verfolg uns viel-
leicht die parteilose Ruhe der Betrachtung stören könnte. 

Bevor die ganze Angelegenheit dem Bereich unserer provinziellen 
Thätigkeit entrückt wird, hat sie noch eine — vielleicht die wichtigste Phase 
zu durchlaufen. Die Stände — Landtage sowie Magisträte nnd Gilden 
— werden sich definitiv über die ihnen vorzulegenden gesetzgeberischen 
Materialien auszusprechen haben, nnd wir dürfen annehmen, daß dieser 

Ausspruch nicht ohne Gewicht aus die Entschließungen der weiteren Instanzen 
sein wird. Wir ergreisen daher gleichsam in der zwölften Stunde noch 
das Wort, um drei der wichtigsten und kontroversesten Punkte unserer 

Gerichtsverfassung einer öffentlichen Erörterung zu unterziehen. Es find 
die F r i edens r i ch t e r , die Geschworenen und die Rich te rwahl , 
worüber wir unsere Meinung sagen werden, indem wir anch die Argumente 
unserer Gegner nicht zu verschweigen gedenken. Zu unseren Gegnern aber 

zählen wir auch manchen trefflichen Freund, mit dem wir, sonst in den 
meisten Fragen überstimmend, nur in den vorliegenden aus einander gehen, 
wenn wir ihn nicht — was nach häufiger der Fall sein wird — in der 
einen der hier behandelten Fragen zum Gegner, in der andern zum Ge-
sinnungsgenossen haben. 
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Wir können es uns nicht verhehlen, daß die ständischen Vorlagen 
nur insoweit eine Ausficht auf Bestätigung seitens der Staatsregierung 

haben, als fie, den gesetzgeberischen Standpunkt fest einhaltend, keine nn-
vertretene Bevölkerungspruppe in ihrem Interesse an einer guten Justiz 

unberücksichtigt lassen. Da die Bevölkerung unserer Provinzen nicht aus-
geht in die politisch privilegirten Stände, deren Meinungsäußerungen 

in Bezug auf die Justizresorm allein vernommen werden, so haben diese 

die ernste Pflicht die Interessen jener von der politischen Vertretung bis-

her ausgeschlossenen Bevölkerungsgrnppen gleich den ihrigen zu vertreten. 

Nur wenn jeder Stand bei seinen Ansprüchen diejenige Grenze einhält, 
an der die berechtigten Forderungen des andern Standes oder auch der 

nicht vertretenen Bevölkerungsgruppen beginnen — erst dann werden «nsere 

Stände fich zu Organen der Wünsche und Bedürfnisse des ganzen Landes 
gemacht haben; und je einmüthiger und selbstloser die einzelnen Vcrdicte 

der Stände ausfallen, desto mehr Gewicht — so scheint es doch — müssen 
fie bei denjenigen höhern Instanzen haben, von welchen in diesem Falle 
über Sein und Nichtsein unseres Rechtslebens entschieden werden wird. 
Sollte eS uns aus den folgenden Blättern gelingen, frei von particular-
ständischen Gesichtspunkten, die berechtigten Forderungen der einzelnen 
Stände in Bezug auf die vorliegenden Fragen überzeugend nachzuweisen 

und die betreffenden Grenzlinien richtig zu ziehen, so würden wir unsere 

bescheidene Mühe sür mehr als vollständig belohnt erachten. 

Was nun zunächst die Fr iedensr ich ter betrifft — diese erste Stuse 
richterlicher Thätigkeit, die gleichsam das Fundament des ganzen RechtS-
gebäudes bilden soll — so lautet die Alternative bekanntlich: ob zu diesem 
Amte studirte Juristen bestellt werden sollen oder ob dasselbe von den 

Eingesessenen des betreffenden GerichtSsprengels, ohne Rückficht aus sach-
mäßige Rechtskenntniß. versehen werden soll. Wir bekennen uns zu der 
erstereu dieser beiden Ansichten, halten es aber sür zweckdienlich eine un-
parteiische Darlegung der Argumentation sür die zweite an die Spitze 

dieser Betrachtung zu stellen. 
Der Friedensrichter, so sagt man, mitten unter den Gerichtseingeses-

senen stehend, hat die Aufgabe ihre täglichen Händel zu schlichten, ihre 
kleinen Vergehen zu strafen; er gehört gleichsam zu der Familie und muß 
deßhalb Blut von ihrem Blut, uud Fleisch vou ihrem Fleisch sein; denn 
wer, ohne die Kenntniß der örtlichen Verhältnisse, Gewohnheilen, Sitten, 
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Bedürfnisse und Schwächen, vermöchte dieselben auf Schritt und Tritt 
nicht zu verletzen? Sind es doch die vielen dem ungeübten fremden Ange 

unsichtbaren Fäden, aus denen das tägliche Leben die zahllosen RechtShän-
dkl webt, die ohne Kenntniß dieser thatsächlichen Unterlage unmöglich ent-
schieden werden könnnen. Und wird nicht die juristische Thätigkeit gerade 

dort, wo sie am conseqnentesten, scharfsinnigsten ist, diesen thatsächlichen 
Vcrbältnissen gegenüber am rücksichtslosesten sein? Wird nicht der beste 

Jurist zugleich der schlechteste Richter sein? Diese ernstlichst gehegte Be-
fürchtung führt dann zu der Forderung, daß der Friedensrichter aus den 

Ortseingesessenen zu wählen sei und nur dann zu Gunsten eines studirten 
Juristen, der nicht im.Gerichtssprengel eingesessen, eine Ausnahme gemacht 
werden könne, wenn er außerdem genügende Garantien dafür biete, mit 

den thatsächlichen Verhältnissen, soweit sie seiner Beurtheilung unterliegen, 

nicht unbekannt zu sein. Die Entscheidung hierüber, sowie über seine 
Wahl, soll dann der Majorität der den Friedensrichter überhaupt Wählen-

den zustehen, aber einer Majorität, die jedenfalls größer sein müsse als 
die sür die Wahl eines Friedensrichters aus den Ortseingesessenen ver-
langte. Von dem regulär allein wählbaren Ortseingesessenen wird übri-

gens noch erfordert, daß er Eigenthümer eines Grundstücks von bestimm-
ter Größe aus dem Lande, eines Jmmobils von bestimmtem Werths in der 
Stadt sei, da nur dann von ihm anzunehmen sei, daß er mit den Inter-

essen des Orts genugsam verwachsen und vertraut sei. Ein ähnliches 
Requisit wird auch von den Wählern verlangt. Die Furcht vor dem ju-
ristisch qualificirten Richter, der, wie man annimmt, unter den Eingeses-

senen nicht zu finden und deßhalb von Ferne herbeizuziehen sein wird, 
steigert fich aber noch in demselben Maße als man annehmen zu müssen 

glaubt, daß die durch juristische Einficht, Lebenserfahrung, Charakterfestig-
keit, sittliche Integrität ausgezeichneten Juristen schon durch die Collegial-
gerichte vollständig absorbirt werden dürsten, man daher bei gesetzlich ver-
langter juristischer Qualifikation der Friedensrichter seine Zuflucht werde 
nehmen müssen entweder zu ganz jungen, unerfahrenen Männern, die die 
Schulbank kaum verlassen, oder zu den schlechtesten Köpfen, die sonst kein 
Fortkommen finden, oder gar zu solchen sittlich verkommenen Individuen, 
denen ein Verlassen ihres bisherigen Wohnorts wünschenswerth geworden und 
die stch deßhalb vorzugsweise zu solchen Stellen melden würden. 

Hiemit pflegt man denn daS Füllhorn seiner Gründe erschöpft zu ha- j 

ben, nur noch, gleichsam zum Ueberflnß, den Finanzpunkt anführend. Die j 
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Kosten, heißt eS, sür die juristischen Friedensrichter — will anders man 

nicht zu den eben bezeichneten Kategorien seine Zuflucht nehmen, sondern, 
mit den Collegialgerichten concurrirend, gleich diesen die Tüchtigeren des 

Faches zu gewinnen suchen — werden bedeutend höher sein als bei dem 
andern System, nach welchem die Annahme des Friedensrichteramtes zu 

einer Pflicht der grundbesitzenden Eingesessenen gemacht nnd der Friedens-

richter möglichst niedrig gagirt würde. 

Gekrönt wird das Gebäude schließlich durch die alle drei Monate 
zusammentretenden Ve r sammlungen der Friedensrichter eines größeren 

Sprengels: Versammlungen, die über die Appellationen gegen die eiuzel-

richterlichen Entscheidungen endgültig zu erkennen haben. 
Indem wir diese Ansicht zu widerlegen unternehmen, haben wir vor 

allem zu erklären, daß wir im Einzelnen mit den Argumenten unserer 

Gegner nicht selten übereinstimmen, daß wir aber zugleich aufs entschie-

denste Front machen müssen gegen die Art und Weise, wie diese Argu-
mente mit einander verknüpft, und gegen die Schlußfolgerungen, die daraus 

gezogen werden. Und zwar scheint uns der Grundfehler darin zu liegen, 
daß man den Friedensrichter aus der Zahl der Eingesessenen und den 

Friedensrichter, der Jurist ist, in einen Gegensatz zu eiuander stellt. Da 
wir, wird uns gesagt, entweder für diesen oder sür jenen uns zu entscheiden 

haben, so wählen wir natürlich das geringere Uebel. Nach unserer Anficht 

aber find die beiden Forderungen nicht d i s j n n c t i v zu fassen, sondern 
conjunct iv . Auch wir wünschen, daß die Friedensrichter aus den Orts-

eingesessenen hervorgehen, weil fie als solche die Verhältnisse ihrer Hei-
math, von denen, fie — sit venia verbo — den juristischen Stoff sür ihre 
Entscheidungen ablösen sollen, besser kennen werden als ein Fremder; wir 

wünschen aber zugleich, daß fie Juristen seien, damit fie die erwähnte 
Analyse auch wirklich vorzunehmen im Stande seien und nicht, bei aller 
Kenntniß der thatsächlichen Verhältnisse, der denselben einwohnende juristi-

sche Gedanke ihnen entgehe. Auch wir sind der Meinung, daß die Wäh-
ler den Ortseingesessenen besser zu kennen im Stande sein und daher von. 
vorn herein demselben ein größeres Vertrauen entgegenbringen werden; 

aber wir wünschen zugleich, das Gewissen des Richters juristisch geschärst 
zn sehen, damit er, das Ideal der Gerechtigkeit im Kopf wie im Herzen, 
eine Garantie mehr biete gegen persönliche oder ständische Konnivenzen. 
Dieses Ideal der Gerechtigkeit aber ist im concreten Falle kein dunkles 

Gefühl, dessen auch der Nichtjurist ebensogut theilhaftig sein kann: es ist 

l 
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ein scharf formulirter Gedanke, den zu finden uns nur juristische Studien 
befähigen. Wenn wir es für einen Vorzug halten sollen, daß der Frie-

densrichter gleichsam ein Glied, und zwar nicht das geringste, in der Fa-
milie der Bezirkseingesessenen sei, so müssen wir verlangen, daß er mög-

lichst frei sei von der in Familienverhältnissen nur zu häufigen Vorliebe 
für Diesen und Abneigung gegen Jenen; wir müssen ihn zu einem ebenso 

unabhängigen als gerechten Familiengliede zu machen suchen. Daß nun 

durch die Seßhaftigkeit im Bezirk allein schon in beiden Beziehungen ge-

nügend gesorgt werde, ist gewiß zu verneinen. Denn ist nicht der klei-

nere, ärmere Grundbesitzer — und dieser wird doch vorzugsweise der um 

Friedensrichterposten fich bewerbende sein — ist er nicht durch hundert und 
tausend Beziehungen an seinen reichern Nachbarn geknüpft und in ein Ab-

hängigkeitsverhältniß zu ihm versetzt? Wird er, bei den vielen Gefällig-
keiten und Diensten, die er nuu einmal nach der Lage der Dinge von den 

Nachbaren zu beanspruchen pflegt, ihnen im Collifionssall auch die ganze 
Schärfe des Gesetzes herauskehren? Wird er desseu nicht um so weniger 

im Stande sein, als ihn im Einzelnen nicht der bestimmte juristische Ge-
danke leitet, dessen Grenzen ebensowohl wie jede Abweichung von densel-

ben scharf bezeichnet find, sondern nur ein dunkles Gefühl, das, mit andern 
Gefühlen collidirend, nach einem psychologischen Gesetz dem stärkern wird 
weichen müssen? — Wenn aber eingewendet wird, daß in der P e r i o -
dic i t ä t der Wahl ein Correctiv gegen diese Uebelstände seitens der Be-

drückten und Geschädigten enthalten sei, so müssen wir vielmehr diese Pe-
riodicität selbst sür den größten Mangel des ganzen Instituts halten. 
Denn in der Natur der Sache liegt es doch, daß der Friedensrichter, von 
dem Wunsche der Wiederwahl geleitet, bewußt oder unbewußt der Majo-

rität sejner Wähler nach Sinn zu handeln bemüht sein wird; hiedurch 
aber wird seine Unabhängigkeit nicht nur gefährdet, sondern fast illusorisch 
gemacht. Der Richter, wie wir ihn^nns wünschen, soll »«erschüttert von 
den Wogen des ihn umgebenden Lebens dastehen. 

Wie nun aber, wenn etwa die großen wohlhabenden Grundbesitzer 
neben andern patriotischen Mühen anch diese Aemter übernehmen nnd von 
der Höbe einer wirklich unabhängigen Stellung und einer universellen 
Bildung herab Recht sprechen wollten? Wie dann, wenn unser Adel, 
des großen englischen Vorbildes eingedenk, sich an die Spitze des össent- , 
lichen Lebens stellt und sein einziges Vorrecht darin erblickt, die großen, j 

aus der Commune lastenden Pflichten zu tragen? — Diesem Einwände j 
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gegenüber erlauben wir uns an die geringe Zahl der großen Grundbe-

sitzer zu erinnern, die im Stande wären, ihre wirthschastlichen Interessen 
fremden Händen zu übergeben und sich selbst dem ebenso zeitraubenden 

als mühseligen Fricdensnchtergeschäste zu widmen. Und sind nicht die 

Tüchtigeren unter den wirklich reichen Grundbesitzern schon dermaßen durch 
Aemter der Landesverwaltung und Landesrepräsentation beansprucht, daß 

sie bei Uebernahme auch der Justizämter, entweder diese oder jene vernach-

lässigen müßten? Wo aber die Voraussetzungen fehlen, müssen wir das 

Anerbieten uneigennütziger, freiwilliger Pflichtenübernahme nach englischem 

Muster sür eine Selbsttäuschung halten, aus welche zu rechnen die verderb-

lichsten Mißstände zur Folge haben müßte. Und wie ist es denn bei uns 
mit der vielgerühmten Opferfreudigkeit bei Uebernahme karg besoldeter 

Aemter eigentlich beschaffen? Drängt sich etwa zu den Kirchspielsrichter« 
wählen in Livland Alles, was reich und gebildet und im Besitz des all-
gemeinen Vertrauens ist, um in patriotischer Rivalität Zeit und Geld dem 
Gemeindewesen darzubringen? Wir meinen vielmehr gehört zu haben, 

daß man mancher Orten vor den Kirchspielswahlen eine vollständige 
Klapperjagd aus die wenigen tauglichen Kandidaten zu machen genöthigt 

ist; die fich dann ihrerseits nur zu gern dem sür sie keineswegs beneidenS-

werthen Schicksal zu entziehen suchen. Die davon dennoch Ereilten gehö-

ren entweder zu den jüngsten Gutsbesitzern, die sich als „Füchse" die 
Wahl ihrer ältern Nachbarn gefalle» lassen müssen oder zu den ärmeren 
Leuten, die, ost uicht eiumal mit Gütern angesessen, aus dem Amte ein 

sie kärglich nährendes Gewerbe machen. Nur ausnahmsweise findet man 
unter den Kirchspielsrichtern Biolands ältere, wirklich bewährte Männer, 
die, zu den Begüterten nnseres Landes zählend, dieses Amt als eine Eh-

renpflicht übernehmen und ausüben. Man kann sich also nicht verhehlen, 
wie gewagt sür den Augenblick alle Experimente sind, die die Existenz 

einer englischen Gentry zu ihrer Voraussetzung haben. 
Fragen wir nach der dem neuen Friedensrichter zugetheilten Com-

petenz, so findet fich, daß ste eine verhältnißmäßig sehr bedeutende sein 
soll. Civilstreitigkeiten bis 300 Rub. (nach dem russischen Entwurf sogar 
500 Rub.) soll er entscheiden, in Criminalsachen Geldstrafen bis zu 
300 Rub., Arrest bis zu 3 Monaten, Gefängniß bis zu einem Jahr ver-
hängen dürfen: und zwar zwischen und gegen Personen jedweden Standes. 
Unschwer ergiebt sich hieraus, daß seine Thätigkeit eine bei weitem aus-
gedehntere und zeitraubendere sein wird als die des bisherigen Kirchspiels-
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richters, daß ste somit nicht wohl zn^ vereinigen sein wird mit ausgedehn-

teren landwirthschaftlichen Functionen und daß diese höchstens noch als 
Nebenbeschäftigung zu betreiben sein werden, wenn anders die richterlichen 

Geschäfte nicht empfindlichen Schaden leiden sollen. Denn außer der 
Thätigkeit als erste Instanz werden die tatsächlich wol häufiger als vier-
mal im Jahr erforderlichen Friedensrichterversammlungen den Friedensrichter 

vielleicht gerade in der sür den Landmann wichtigsten Zeit wochenlang 
von seinem Hause entfernt halten. 

Somit leben wir der festen Ueberzeugung, daß unabhängige und ge-
rechte Richter nur dann zu erzielen sein werden, wenn man von den zu 

wählenden eine bestimmte juristische Qualifikation verlangen und die er-
wählten ausreichend salariren wird. Die juristische Bildung soll das Be-

wußtsein dessen geben, was im einzelnen Falle Rechtens ist, das ausrei-
chende Gehalt.die Möglichkeit etwanigen die Selbständigkeit gefährdenden 

Versuchungen zu widerstrebe». Da nun aus den oben angeführten Grün-

den auf die großen Grundbesitzer sür das Friedensrichteramt nicht zu rech-

nen ist, eS aber dennoch höchst wünschenswerth erscheint, dazu Ortseinge-
sessene zu wählen, so denken wir uns namentlich die kleineren Güter- oder 

Landstellenbefitzer als die in Zukunft zur Ausübung dieser richterlichen 
Function Berufenen. Wenn wir nun aber gesetzlich die Wahl nur von 

der juristischen Vorbildung und nicht vom Grundbesitz abhängig machen 
(immerhin uach Ablauf eines Provisoriums von etwa 10 Jahren, inner-
halb deren auch Nichtjuristen gewählt werden dürfen) — so leitet uus 
dabei der Gedanke, die gleichsam durch die Natur der Sache zur Bese-

tzung dieser Richterstellen desiguirten Bezirkseingesessenen dadurch zu juristi-
schen Studien zu nöthigen, um so die von nnsern Gegnern disjunctiv ge-

faßten Erfordernisse der OrtSausäßigkeit und juristischen Bildung in einer 
Person zu vereinigen. Daß bei der schon jetzt nicht unbedeutenden Zahl 
der in Dorpat und auf andern Universitäten Jurisprudenz studirenden 
Landeskinder, die zum großen Theil dem flachen Lande angehören, nach 
10 und einigen Jahren, innerhalb deren die Justizreforn eingeführt sein 
wird, kaum ein Kirchspiel in den Fall kommen dürste, unter seinen Ange-

hörigen die tanglichen Persouen nicht zu finden, glauben wir mit Sicher-
heit voraussagen zu dürfen — falls nur durch das in Rede stehende ge-
setzliche Ersorderniß ein weiterer Anstoß zu juristischen Studien gegeben , 
wird. Und sollte sich hie und da unter den Eingesessenen dennoch kein j 

juristisch Qualificirter finden, so würde es fich wohl meistens machen, , daß j 
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dem von außen herangezogenen Juristen sein neuer BerufSort Heimath 

wird, in der er stch dann auch Acker und Haus zu erwerben strebt. Doch 
werden solche Fälle der Berufung eines Ortsfremden unseres Erachtens 

immer zu den Ausnahmen gehören. — -
Bevor wir weiter gehen, haben wir noch auf zwei Jrrthümer auf-

merksam zu machen, von denen unsere Gegner iu dieser Frage beherrscht 

werden. Einmal meint man, der nichtjuristische Friedensrichter verheiße 

um so bessere Früchte, als sein englisches Vorbild, der juäxs ok peaev, 
ja von den bewährtesten Kennern englischen Lebens als ein Grund- und 

Eckstein des ganzen' englischen VerfassungS- und Rechtslebens bezeichnet 
wird ; ein Institut, das dort fich des allgemeinen Vertrauens und Beifalls 

erfreue, werde stch auch bei uns, die wir, wie man meint, den Englän-
dern nicht unähnlich seien, leicht einbürgern. Nun aber ist in England 

der Friedensrichter eigentlich Verwaltungsbeamter, dessen Hauptthätigkeit 

gar nicht in die Justizsphäre fällt; nur nebenbei hat er auch die Vorunter-

suchung in Criminalsachen (und auch die nicht in allen Fallen) zu führen 
und einige wenige Civilfachen zu entscheiden, die zudem einen ganz irregu-
lären Charakter an sich tragen. Demnach ist die Parallele mit dem eng-
lischen Friedensrichter, auch abgesehen von dem uns mangelnden Personal, 

durchaus unzulässig. 
Zweitens aber wird behauptet, die Thätigkeir des Friedensrichters 

werde einen mehr schiedsrichterlichen, vermittelnden, versöhnenden als streng 

richterlichen Charakter haben, so daß es bei ihm weniger aus juristische 
Kenntnisse als aus eine allgemeine Vertrauensstellung ankomme; die weni-

gen Sachen, die er dem Gesetz gemäß strict zu entscheiden habe, würden 
sehr geringen Werthes sein, und bedürsten deßhalb weniger einer streng 
juristischen Behandlung. — Dagegen ist zu bemerken, daß es vorzüglich 
der Ehren -Fr i edens r i ch te r ist, dem sowol nach dem Reichsreglement 

als auch dem Entwürfe einiger unserer Stände die schiedsrichterliche T ä -
tigkeit zufallen soll, während der Friedensrichter mit Ausnahme des Sühn-
versucheS, den er bei den sogenannten vergleichbaren Vertragsverbrechen 
anzustellen haben wird, nur. streng richterliche Functionen ausüben soll. . 
Wie schädlich es aber überhaupt ist, bei einigermaßen rascher und guter 
Justiz ein allzugroßes Gewicht auf die schiedsrichterliche Thätigkeit zu le-
gen, darüber lassen wir den hochverdienten M i t t e r m a i e r sprechen, der 
fich über diesen Gegenstand folgendermaßen äußert: „Selbst die große 
Anpreisung der Vergleiche hat ihre Kehrseite; während in einem würdigen, 
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festen, unbeugsamen Bestehen auf dem, was man als Recht erkennt, männ-

liche Krast und Achtung des Rechts und dadurch ein kräftiger Sinn sür 

die höhern Güter des Lebens stch aussprechen, verräth ein ängstliches Ver-
gleichSstisten eine nicht achtungswürdige Feigheit, cmen Mangel an Rechts-

gesühl, und erzeugt zuletzt schwache Menschen, welchen alles, was Anstren-
gung und Kraft fordert, gleichgültig und uur die gemeinste Bequemlichkeit 
des Lebens vom höchsten Werthe ist." 

Was aber das so eben angeführte Argument unserer Gegner betrifft, 

wonach es bei Streitobjecten von geringem Werth weniger aus juristische 
Behandlung ankommen soll als bei Streitigkeiten um große Vermögen, so 

bedeutet dasselbe nichts Anderes, als daß die Justiz ein Luxusartikel sür 
die Reichen sei, aber die Unbemittelten fich ein arbiträres Verfahren 

gefallen lassen müßten, während doch der Rechtsgedanke, der dem Streit 
nm 10 Rub. zu Grunde liegt, derselbe sein kann wie bei einer Million, 

der Werth des Streitgegenstandes somit sür die richterliche Thätigkeit 
etwas vollkommen Gleichgültiges, weil bloß Tatsächliches ist. Zudem 
aber handelt es'sich hier, wie schon oben gezeigt wurde, keineswegs um 
geringe Werthe, weder auf dem Kriminal-, noch aus dem Civilwege. — 

Wenn von den Friedensrichtern der übrigen Gouvernements die juri-

stische Qualifikation nicht verlangt wird, so erklärt sich dieser Umstand ein-
fach daraus, daß es nicht wünschenswerth, ja unmöglich schien die schon 

ohnehin ziemlich bedeutende Nachfrage nach Juristen zur Besetzung der 
Untersuchungsrichter-, Collegialrichter-, Staatsanwälte- und Senatoren-
Hosten noch um eiu Erhebliches zu steigern. Zudem verlangt die Inter-
pretation und Anwendung des russischen Rechts, als eines nicht historisch 
erwachsenen, in volksthümlichster, Allen zugänglicher Sprache abgefaßten, 

seitens des Richters nicht unbedingt historisch-dogmatisches Rechtsstudium, 
wie das aus römischer, germanischer und canonischer Grundlage erwachsene 
Recht der Ostseeprovinzeu. Ein verständiger, leidlich gebildeter Mann 
dürste in andern Theileu des Reichs, unter den dortigen Verhältnissen, 

auch ohne specisische Rechtsstudien gemacht zu haben, allenfalls im Stande 
sein einen guten Richter abzugeben: bei uns müssen wir das entschieden 
bestreiten. Denn selbst das neuerdings codisicirte provinzielle Privatrecht 
wird — um mit unserem hochverdienten Juristen-Nestor Fr. G. v. Bunge 
zu reden — „durch richtige Auwendnng und Auslegung, somit durch plan- » 
mäßige Fortbildung erst den Werth erhalten, der einem Rechtskörper ge-

bührt." Wie aber soll das aus streng wissenschaftlichen Studien erwach- z 
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sene Programm unseres Rechtslebens ausgeführt werden von Leuten, die 

einer solchen Bildung entbehren? Ferner dürften selbst in den innern Theilen 
des Reichs die juristisch nicht' qualificirten Friedensrichter sämmtlich pro-
visorischer Natur sein, indem" dem Justizminister, wie man uns mittheilt» 
der Austrag geworden, nach Ablauf der ersten drei Jahre, vom Tage ihrer 
Einführung an gerechnet, über die Wirksamkeit des Instituts seine Mei-
nung abzugeben, respective Vorschläge über Veränderungen in demselben 

zu machen und namentlich'die juristische Qualification der Friedensrichter 

in Betracht zu ziehen. Schon aus diesem Factnm ersteht man, wie gering 
selbst im Reich der Glaube an die Durchführbarkeit des eingeschlagenen 
Weges ist, trotz der, im Unterschiede mit uns, dort bei weitem günstigeren 
Vorbedingungen sür denselben. — Und nicht nur aus den vorbemerkten 

Gründen, sondern auch aus der an Unmöglichkeit grenzenden Schwierigkeit, 
Friedensrichter, die auf der Universität juristische Studien gemacht hätte», 

in genügender Zahl zu beschaffen, rechtfertigt fich das Institut der nicht-
juristischen Friedensrichter sür das übrige Rußland. Galt es dort doch 
— und gewiß nicht ohne guten Grund — mit der Vergangenheit voll-

ständig zu brechen, sür die neuen Schläuche auch neuen Most zu gewinnen, 
damit die alte Säure nicht auch die neuen Schläuche verderbe. Es wer-

den demnach aus dem bisherigen Justizpersonal wahrscheinlich die aller-
wenigsten, nur die ausgesucht besten Kräfte in die neuen Gerichte übergehen. 
Wie anders bei uns, wo ein bereits bestehender tüchtiger Richter- und Ad-
vokatenstand den Grundstock sür das neue Justizpersonal abgeben wird 

und es an dem uöthigen Quantum juristischer Kräfte — zumal nach einem 
längern Provisorium — kaum mangeln kann! Was demnach sür jene 
Gouvernements geboten scheinen mag, hieße bei uns, die wir uns nicht 

mit Unrecht einer umfassender« und namentlich tiefer gehenden Rechtsbil-
dung rühmen, die Sorglosigkeit und den Unfleiß ans den Thron erheben, 
während doch jede Gesetzgebung vielmehr bestrebt sein muß, die Kräfte 
einer Nation wachzurufen und anzuspornen. Die Annahme des Friedens-
richterinstitnts nach den Bestimmungen des ReichSentwnrss — für die übri-
gen Gouvernements aus besondern nationalen, localen und kulturhistorischen 
Gründen noch immer ein Fortschritt dem Bestehenden gegenüber — für 

uns würde fie ein entschiedener Rückschritt sein: äuo si taeiunt iäsm, non 
est iäem! 

Wenn wir zum Ueberflnß NM noch des Mißstandes gedenken, daß 
nach dem gegnerischen Plane die juristisch qualificirten Einzelrichter der 

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg.. Bd. XII. Hst. 3. 16 
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kleinen S t ä d t e als Appellationsinstanz über sich die aus Nichtjuristen 

bestehende Friedensrichterversammlung anerkennen müßten, so geschieht es 
nicht ohne die Befürchtung, daß man uns sofort vorwerfe, die Justiz aus 
dem Lande im Hinblick allein aus städtische Interessen regeln zu wollen. 
Und doch möchten wir unseren ländlichen Legislatoren die Frage zu bedenken 
geben ob es ihnen gleichgültig sein darf, im angeblichen Interesse des flachen 

Landes den sichern Ruin der städtischen Justiz herbeizuführen. Denn ei» 
splcher Ruin wäre es, falls über die fpecisischen Rechtsverhältnisse des 

städtischen Verkehrs und der städtischen Handthierung in letzter Instanz 
vou Einwohnern des Landes, die weder mit dem Recht uoch den ihm zu 
Grunde liegenden Verhältnissen vertraut sind, entschieden würde. 

Während die Einzelthätigkeit der uugelehrten Friedensrichter die größte 

Gefahr sür nnsere heimische Rechtsprechung herbeizuführen droht, so scheinen 
mit dem Institut der F r iedens r ich te rve rsammlung die bedeutendsten 
praktischen Jnconvenienzen verbunden zu sein. Denn da die Friedens-
richter während ihrer mindestens viermal im Jahr stattfindenden Versamm-
lungen mehrere Wochen hindurch ihrer ordinären Thätigkeit entzogen sein 
werden, so entsteht die Notwendigkeit, jedem Friedensrichter einen Sup-
pleanten beizugeben, der ihn unterdeß zu vertreten.habe; hiemit. aber würde 

die Zahl der zu wählenden Friedensrichter eine übergroße werden, wie 
das Land fie weder als juristisch noch mit Vertrauen Qnalistcirte zu be-

schaffen im Stayde sein dürste. Ferner aber — und auf diesen Umstand 
legen wir den größten Nachdruck — würde diese Versammlung, bei deren 

einzelnen Glieder juristische Fgckkenntniß nur zufällig fich fände, soviel 
Verstöße gegen die Proceßsormalien begehen, daß fich in den meisten 
Fällen Anlaß zu Nichtigkeitsbeschwerden ergäbe. Da nun diese bei 
dem Cassationsdepartement des Senats einzureichen sein werden, so ergiebt 

fich daraus eine Unsicherheit des Rechtszustandes, wie sie sür die zahllosen 
Rechtshändel, die unter die sriedensrichterliche Competenz gehören, gewiß 
nicht zn wünschen ist. Es werden sactifch dann nicht die mit den Ver-
hältnissen bekannten Vertrauensmänner die Justiz handhaben, sondern eine 
Instanz, die denselben gerade am fremdesten ist, so daß das directe Gegen-
theil des Beabsichtigten erreicht w ü r d e D a ß dieser Uebelfiand von nnseru 

*) Wir wissen wol, daß projectirt wird, die Nichtigkeitsbeschwerde an den innerhalb 
Landes zu errichtenden Appellhof gehen zu lassen, fürchten aber, daß, nachdem einmal die 
FriederiSrichterversammlungen angenommen sein werden, man auch allen im ReichSreglement 
damit verbundenen Modalitäten schwerlich entgehen werde. 
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Gegnern selbst erkannt wird, dürfte aus dem Umstände hervorgehen, daß 
wenigstens einige von ihnen in Ausficht genommen haben, die Leitung der 
Friedensrichterversammlungen einem Glieds des Collegialgerichts zn über-

tragen, muthmaßlich doch um durch diese sachkundige Autorität den 

vielen formalen Mißgriffen vorzubeugen, die sonst bei einer solchen 
Versammlung unvermeidlich sein würden. Wer nun aber den Rechtsgang, 

die Procedur nicht einzuhalten vermag, sollte der nicht in noch höherem 
Grade unfähig sein, das materielle Recht zu finden, das zu seiner Erui-

rung oft der schwierigsten juristische« Deduktionen bedarf? Wir glauben 
durch obiges Zugeständniß selbst das Princip der ungelehrten Einzelrichter 

auf das stärkste erschüttert zu sehen und wünschen nur, daß statt jenes 
durchaus unzureichenden Palliativmittels aus dem Collegialgericht lieber die 
Radikalkur des allseitig verlangten juristischen Studiums angewendet werde. 

Denn nimmer kann es Aufgabe eines Präfidenten sein die Versammlung, 
der er vorsteht, vorerst darüber belehren zu müssen, was im einzelnen Fall 
Recht ist, nachdem der Einzelne bereits vor dieser Studie sein Verdict 
abgegeben hat. Schicken wir daher die zukünft igen Friedensrichter lie-
ber auf die Universität, damit ste, einmal in Amt und Würden, nicht mehr 
zu lernen haben, was fie einem alten Sprüchwort gemäß doch niemals 
erlerne» können. Haben wir uns aber erst zu diesem Schritt bekannt, dann 
liegt auch keine Veranlassung mehr vor, den ungeheuren, Zeit und Geld 
raubenden Apparat der Friedensrichterversammlungen in Scene zu setzen, 
da dann die naturgemäße Oberinstanz der Friedensrichter die Collegial-

gerichte zweiter Instanz sein werden. Hiedurch entziehen wir uns den» 
auch jenem Dualismus unseres Rechtslebens, der eine unbedingte Folge 
der Friedensrichterversammlungen sein würde. Denn während auf der 
einen Seite die Friedensrichter und ihre Versammlungen, kämen aus der 
andern die Collegialgerichts erster und zweiter Instanz zu stehen, vollstän-
dig getrennt und ohne jedwedes Verbindungsglied innerhalb Landes. Das 

Recht eines Landes aber ist ein einiges, vom Centrum zur Peripherie, von 
oben nach' unten aus- und abwogendes und duldet solch eine künstliche 
Unterbindung nicht. Wir glauben daher das Postulat der juristisch 
q u a l i f i c i r t e n F r i edens r i ch t e r , die unter dem Col l eg ia lge r i ch t 
a l s ihrer Appe l l a t ions ins t anz zu stehen und von denen die Nich-
tigkeitsbeschwerde an den Appellhof zu gehen h ä t t e , als eines 
der wichtigsten für» eine wirklich gedeihliche Reform unseres Rechtslebens 
bezeichnen zu müssen. 

16* 
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Nächst der Friedensrichterfrage die wichtigste und am meisten contro-
verse scheint uns die der Besetzung der Richterstellen in den Collegialge-
richten zu sein. Während wir es aber dort mit nur zwei fich scharf gegen-
überstehenden Anschauungen zu thun hatten, hat es hier so viel Pläne 
gegeben als Köpfe. Seit der Zeit, wo die Justizreform zuerst den Boden 
unserer Provinzen berührte, bis zum heutigen Tage hat ein Project das 
andere abgelöst, ohne daß fich bisher irgend eines der allgemeinen Zustim-
mung zu erfreuen gehabt hätte. Wie abweichend nun aber die Ausgangs-
punkte und Ziele der einzelnen Antragsteller auch gewesen sein mögen, wie 
verschieden die Mittel und Wege das sür gut oder gar für nothwendig 
Erkannte und Gewollte zu realisiren: wir vermögen in diesem bunten 
Getümmel einander aknvechselnder und sich widersprechender Bilder unser 
Auge doch an einem Grundgedanken, an einem gemeinsamen Motiv zu 
erlaben: dem dringenden Wunsch, der allgemein gefühlten Notwendigkeit 

nämlich — die Besetzung der Richterstühle dem Lande zu erhal-
ten. Die Vertreter des unter allen Umständen zu schützenden historischen 
Rechts sowohl, wie die absoluten Utilitarier, die gemäßigten, eine organi-

sche Entwickelung bezweckenden Liberalen und die sprungweise das politische 

Himmelreich erstrebenden Radikalen, so sehr sie auch sonst sich unter ein-
ander befehden mögen: dieser Punkt bot für sie alle eine befriedete Stätte 
dar, aus der die Kämpfe ruhten und man sich in Eintracht die Hände 
reichte. Und wenn dieser oder jener Heißsporn, im Streit über die Mo-
dalitäten der Durchführung dieses Princips erhitzt, den Gedanken aus-
sprach, man könne ja im Fall des Nichtzustandekommens einer Einigung, 
den Schwerpunkt der Richtereinsetzung außer Landes verlegen, so begegnete 
er unfehlbar dem entschiedensten Widerspruch, der ihn dann bei ruhigerem 
Blut leicht eines Bessern belehrte. S o tief wurzelt die Ueberzeuguug, daß 

die Vorzüge unserer bisherigen Justiz, ihre Unbestechlichkeit und Integrität 
überhaupt, aufs Engste verbunden sind mit der Aufrechterhaltung jenes 
Grundsatzes und eine Schädigung desselben die Hauptgarantie sür jene 
trefflichen Eigenschaften nehmen würde. J a dieses zu den Kernpunkten des 
traktatenmaßig erworbenen Rechts gehörige Palladium nnserer Freiheit wün-
schen selbst diejenigen erhalten zu sehen, die das historische Recht sür einen 
Trümmerhausen ansehen, aus dem sich die Ideen des Jahrhunderts eine 
weitere Behausung zu erbauen hätten. Denn in der That dem im Reichs-
entwurf vorgeschlagenen Richterernennungsmodus zustimmen, demzufolge 

das Gericht, in dem sich eine Vakanz vorfindet, dem Justizminister Candi-
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dateu vorzuschlagen ha t , der seinerseits, auch ohne an dieselben gebunden 
zu sein, andere zur kaiserlichen Bestä t igung präsent i ren darf — hieße einem 
Zustand vollständigster Ungewißheit in Bezug aus die künstige Jus t iz ent-
gegen stenern. 

M a n ha t freilich gesag t : es käme Alles n u r darauf a n , die erste 
Zusammensetzung der Gerichte möglichst gu t zu combiuiren, womit denn in 
p v r p e t u u m gute Gericht gegeben sein w ü r d e n , da einem Naturgesetze ge-
m ä ß a u s G u t e m n u r G u t e s kommen könne. W i e aber d e n n , wenn es 
zufällig nicht gelingen sollte diesen ersten Personalbes tand den In teressen 
des ganzen Landes gemäß herzustellen, würde d a n n nicht, auch demselben 
Naturgesetze gemäß , eine unpopu lä r e J u s t i z sür Decenmen die nothwendige 
Fo lge se in? Und wie ist es denn endlich mi t jenem behaupte ten N a t u r g e -
setze selbst beschaffen? T r i f f t es denn wirklich unbedingt zu , daß Trefflich-
keit des Charak te r s und Geis tes mit einer gleich ausgezeichneten Menschen-
kenntniß gepaar t zu sein Pflegen, daß der gute Richter stch auch immer 
einen guten Collegen auszusuchen wissen w i r d ? I s t nicht vielmehr wirkliche 
Menschenkenntniß eine der am seltensten anzutreffenden Eigenschaften? Und 
können stch nicht die besten Menschen trotz der besten Einsicht, durch hier 
a l le rd ings schlecht angebrachte Vorzüge des Herzens — G ü t e , Gefäll igkeit , 
Wohlwol len — verleiten lassen, gute Menschen aber schlechte J u r i s t e n , oder 
vielleicht ga r entfernte Rechtskenner aber nahe V e r w a n d t e zu w ä h l e n ? Und 
um wie viel mehr die weniger gu ten , die a u s dem Richtercolleg doch nicht 
ganz ausgeschlossen werden dü r s t en ! Und käme e inmal ein schlechter Geist 
in ein solches Colleg welches andere Correktiv gäbe es dagegen sür die 
Zukunf t a l s den Zufa l l , da doch nu r d a s bisherige Colleg d a s P r ä s e n t a -
tionsrecht h a t ? — M b e r d a s dem Jnst izminis ter vorbehal tene Recht seiner-
seits neue Kand ida ten vorzuschlagen, unabhäng ig von den durch die Gesetze 
präsent i r ten, enthal ten wir u n s jeder weiteren Betrachtung, diese dem Leser 
selbst anheimstellend. 

M u ß aber d a s Wahlrecht den P r o v i n z e n unbedingt erhal ten bleiben, 
will a n d e r s m a n nicht mit den Vorzügen unserer bisherigen Jus t i z v a 
b a n q u o spielen, so f rag t es sich, aus welche Weise es zu realif iren sei. 
W i e bereits oben angedeutet , ha t es an P l ä n e n der verschiedensten Ar t 
nicht gefehlt. Gre i fen wir a u s den auf die gesetzgeberische B ü h n e getrete-
nen CombinaUouen vor allem drei H a u p t g r u p p e n he r aus , von denen die 
eine d a s Wahlrecht den bisher dazu berechtigten S t ä n d e n und zwar nach 
hergebrachter Weise zu conserviren sucht, die andere d a s Wahlrecht auch 
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nur denselben beiden S t ä n d e n vindicir t , aber in von der bisherigen ver-
schiedener F o r m , die dritte endlich auch u n s e r n Usr8 e t a t , den B a u e r n -
stand, desselben theilhaft ig machen will und zu dem Zweck einen bestimm-
ten W a h l m o d u s ausgestellt ha t — wobei wir die verschiedenen innerhalb 
dieser Arten austretenden S p e c i e s , nicht weiter zu berücksichtigen gedenken. 
D i e erste, von den Conservativen unseres Landes vertheidigte Combinat ion 
zielt daraus ab , in jedem Gericht eine bestimmte Z a h l von S t ü h l e n durch 
die Ritterschaft, eine andere durch die S t ä d t e r zu besetzen, und zwar wür -
den die Wah len der ritterschaftlichen Gerichtsglieder sür die im Kreise 
befindlichen Gerichte auf den Kreisversammlungen des Land tags , die der 
Gl ieder des Appellhoses dagegen von dem gesammten Landtag vorgenom-
men werden , während die in den Kreisen belegenen S t ä d t e die ihnen 
concedirten S t ü h l e der Kreisgerichte, sämmtliche S t ä d t e einer P rov inz 
dagegen die des Appellhoses zu besetzen hätten. Abgesehen davon, daß 
dieser a u s Furcht vor jeder B e r ü h r u n g der Verfassungssrage hervorgegan-
gene P l a n , doch auch insoweit eine Verfassungserweiterung (um nicht Ver-
änderung zu sagen) seitens der S t ä d t e involvir t , a l s hiedurch — allerdings 
nur zu Wahlzwecken— ein S t ä d t e t a g gegeben 'wäre , leidet derselbe an 
der großen Schwierigkeit d a s Verhäl tn iß festzusetzen, nach welchem die bei-
den S t ä n d e an der Besetzung der S t ü h l e part icipiren sollen. D e n n in 
der N a t u r der Sache liegt es , daß jeder S t a n d seine S t e l l u n g höher ver-
anschlagen w i r d , a l s fie ihm von dem Mits tande wird anerkannt werden 
wollen, da es kein objectives Kri ter ium für eine solche Ermit te lung giebt. 
D e n ganzen S t r e i t aber durch dri t te entscheiden lassen, involvirt eben d a s 
vollständige Fehlschlagen einer Ein igung, aus die es ja doch hauptsächlich 
oder vielmehr allein ankommt. Außerdem wären durch diesen M o d u s die 
bisherigen M ä n g e l kaum vermieden worden ; denn bei der von T a g zu 
T a g erhöhteren politischen S t i m m u n g des Landes, würde die Pol i t ik hie-
durch unfehlbar in die Gerichte hinein getragen werden, indem der einzelne 
Richter, des ständischen Ursprungs eingedenk, bei seiner richterlichen T h ä -
tigkeit mit aller ihm zu Gebote stehenden Krast bemüht sein dü r f t e , die 
Interessen seines S t a n d e s wahrzunehmen. Demnach widerspricht diese 
Propof i t ion der auf dem Boden der Jus t iz vollständig berechtigten und mit 
aller Entschiedenheit zu fordernden Ausgleichung der Standesunterschiede 
in einer wirklich verletzenden Weise und gehört deßhalb, sowie auch weil 
fie den dritten S t a n d in ihren Com binationen gar nicht berücksichtigt, un-
t r e s D a f ü r h a l t e n s zu den unmöglichen Dingen . 
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Letzterem Uebelstaude ist auch der zweite Vorschlag leider nicht ent-
gangen, obgleich er die Keime zu einer glücklichen Lösung der schwierigen 
Ausgabe enthäl t . E r giebt nämlich d a s P r i n c i p der Besetzung des Gerichts 
nach Richterstühlen aus, indem er Delegat ionen der beiden S t ä n d e sür 
jeden Gerichtssprengel zu einem Wahlcolleg zusammentreten l äß t , a n s dem 
dann durch W a h l die Richter hervorgehen. Durch diesen M o d u s ist der 
große Vorzug gewonnen , daß der ständische Hader aus dem Gericht in 
die Wahlversammlung zurückverlegt ist, in der er ungleich geringeren S c h a -
den bringen kann. D e r Neugewähl te wird fich a l s Cand ida t der muth-
maßlich a u s Elementen beider S t ä n d e zusammengesetzten M a j o r i t ä t an-
sehen u n d , ohne ständisch engqgirt zu sein, seine richterliche Thätrgkeit 
ausnehmen. Außerdem scheint u n s hier sowohl , wie bei der folgenden 
drit ten Combina t ion das bisherige ständische Wahlrecht im P r i n c i p un-
al ter ir t zu bleiben, w a s wir im Folgenden bei Gelegenheit der Besprechung 
des dritten P r o j e c t s auszuführen gedenken. Doch auch von dem erwähn-
ten zweiten Lösungsversuch, a l s von einem auf halbem Wege stehen blei-
benden, müssen wir u n s unbefriedigt abwenden, da er principiell die E i n -
setzung der Richter d e n S t ä n d e n vorbehalten will , und doch zugleich 
den numerisch bedeutendsten und in der Entwickelung unseres Landes ent-
schieden gewichtigen Bauers tand vollständig ignörir t . 

W i r wenden u n s daher dem drit ten Vorschlage zu, der dahin geht, 
die Richter a u s der W a h l eines a u s Delegir ten der drei S t ä n d e (Ri t te r -
schaften, S t ä d t e , B a u e r n ) bestehenden Col legs hervorgehen zu lassen, daS, 
sür die einzelnen Gerichtsbezirke bestehend, bei jeder W a h l zugleich die 
Glieder des betreffenden Gerichts a l s stimmberechtigt hinzuzuziehen hätte. 
D e r Appellhos würde von einem Wahlcolleg, d a s a u s Ausschüssen der ein-
zelnen Kreiswahlversammlungen bestehend, mit den bisherigen Gl iedern 
des Appellhoses zusammentri t t , gewählt werden. Diese Combinat ion , den 
historischen Boden im P r i n c i p nicht verlassend, scheint u n s den großen Vor* 
theil der logischen Consequeuz für sich zu haben. W e n n eS u n s außer-
dem gelingen sollte nachzuweisen, daß fie die Vorzüge der bisherigen J u -
stiz vollständig wahrend genügende Garan t i en sür zweckentsprechende W a h -
len zu geben im S t a n d e wäre , so dürsten wir dann wohl in der Lage 
sein, dieselben a l s unseren Verhältnissen entsprechend zur bedingten oder 
unbedingten Annahme empfehlen zn dürfen . 

W a s nun die B e h a u p t u n g betrifft , daß wir durch diese Maßrege l 
principiell den historischen Boden nicht verlassen, so ist u n s dieses wieder-
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ho l t , jedoch ohne bisher unsere Ueberzeugung zu erschüttern, bestritten 
worden. Wenn nämlich den S t ä n d e n a l s solchen in der Zeit der ständi-
schen Gerichtsbarkeit , in der jeder nu r durch Seinesgleichen gerichtet wer-
den konnte, bisher die Richterwahl zustand, die Gerichte demnach theils 
von dem einen, theils von dem andern S t a n d e a u s s c h l i e ß l i c h besetzt 
wurden, so muß mit dem Verlassen der ständischen Gerichtsbarkeit, mit der 
Umwandlung der ständischen Gerichte in wirkliche Landesgerichte, will man 
daS Pr inc ip der Richterwahl ausrecht e rha l ten , sür die Ausübung dessel-
ben eine dem principiell adoptir ten Resul ta t entsprechende Combination ge-
sunden werden. D e n n es scheint u n s widersinnig, daß die Glieder dieser 
Landesgerichte, vor denen alle Standesunterschiede aufzuhören haben, doch 
noch nach rein ständischen Gesichtspunkten ernannt werden sollen; daß die-
jenigen Richter also, die im P r inc ip in ihrer Thätigkeit d a s Recht mit 
gleichem M a ß e für alle S t ä n d e messen sollen, sactisch zu Wächtern beson-
derer Standesinteressen eingesetzt werden. Wi l l man diesen ganz unge-
reimten Widerspruch vermeiden und doch das bisherige Recht im P r inc ip 
erhalten, so muß ein neuer M o d u s sür seine Ausübung gesunden werden. 
Dieser aber bietet fich u n s im Wahlcolleg da r , d a s obgleich a u s Delegir te« 
der verschiedenen S t ä n d e bestehend, bei seinen Beschlüssen durch Aufstel-
lung des P r i n c i p s der M a j o r i t ä t den rein ständischen S t a n d p u n k t ver-
l äß t und somit nur Kandidaten der M a j o r i t ä t , nicht aber dieses oder jenes 
S t a n d e s a u s der W a h l u r n e hervorgehen läßt . W ä h r e n d . f r ü h e r d a s dem 
S t a n d e a l s solchem zustehende Wahlrecht sactisch entweder in den Kreis-
versammlungen oder im P l e n u m des Landtags (je nachdem d a s Land- und 
Kreisgericht oder d a s Hosgericht besetzt werden sollten) von den grund-
besitzenden Landtagsberechtigten ausgeübt w u r d e , so müßten for tan statt 
dessen Delegationen dieser Kreisversammlungen oder des Land tags , und 
zwar , da es sich nicht mehr um S t a n d e s - sondern um Landesrichter han-
delt , in Gemeinschaft mit den übrigen S t ä n d e n den Wahlac t vornehmen. 
Hierdurch wäre d a s auch unserer Ansicht nach nicht hoch genug zu schätzende 
Kleinod des den S t ä n d e n zustehenden Wahlrechts im Pr inc ip conservirt, 
w a s sich praktisch etwa so bethätigen möchte, daß im Fal l der in Rede 
stehende W a h l m o d u s jetzt acceptirt und eingeführt, einst aber in Folge 
veränderter Verhältnisse aufgegeben werden sollte, die Ausübung des W a h l -
rechts a lsdann von den zu einem Wahlcolleg combinirten Delegationen 
wiederum unmittelbar an die S t ä n d e a l s solche zurücksallen müßte. D a ß 
man aber auch ohne d a s vorliegende historische Pr inc ip im Wesentlichen 
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zu a l t e r i r en , den B a u e r s t a n d zur Wahlberecht igung herbeiziehen kann, 
scheint u n s durchaus nicht zweifelhaft . D e n n sollte m a n mit demselben 
a l s einer E inhe i t etwa n u r deßhalb nicht d a s Wahlrecht verknüpfen dür fen , 
weil er nicht o rgan i f i r t , diese E inhe i t also nicht privatrechtlich gegeben ist? 
Zugegeben, daß dem Bauers t ande , a l s G a n z e m , keine juristische P e r s ö n -
lichkeit im privatrechtlichen S i n n e zukommt, wie etwa den einzelnen R i t -
terschaften oder städtischen C o m m u n e n , so wird er doch staatsrechtlich ent-
schieden a l s P e r s o n au fge faß t , indem z. B . dem Baue rns t ande a l s 
solchem, also a l s einer E inhe i t , nach T r a c i r u n g der Demarca t ions l in i e zwi-
schen dem B a u e r - u n d Hoss lande aus ersteres ein ausschließliches Anrecht 
gegeben worden ist. I s t aber ü b e r h a u p t diese E inhe i t e inmal gedacht 
w o r d e n , so dür f t e dem nichts entgegenstehn, ihm im P r i n c i p auch d a s 
Wahlrecht der Richter zu vindici ren. J a , wir g lauben , daß die treibende 
Nothwendigkei t der Logik u n s dah in d r ä n g t ; ist es doch durchaus inkon-
sequent in einer Zei t , in der der Baue r s t and den beiden übr igen histori-
schen S t ä n d e n ebenbürt ig an die S e i t e gestellt is t , diesen jüngsten S o h n 
des Landes vom Recht, an der W a h l des Collegialr ichters mitzuwirken, 
ausschließen zu wollen. Dieser von der Logik gebotene S c h l u ß ist denn 
auch in all den S t a a t e n gezogen worden , in denen, wie bei u n s , fich d a s 
öffentliche Leben innerha lb ausgep räg t ständischer Formen vollzogen h a t . 
I n Schweden sowohl wie in F i n n l a n d ist der B a u e r a l s solcher gleich den 
übrigen S t ä n d e n zur A u s ü b u n g politischer Funct ionen berechtigt, und daß 
es bei u n s bisher a n d e r s gewesen, erklärt fich allein a u s den Leibeigen-
schaftsverhältnissen und ihren F o l g e n , unter deren Herrschast man dem 
B a u e r n n u r ungern d a s P r ä d i c a t eines besondern S t a n d e s zusprach. Je t z t 
aber , wo wir nach Aushebung der Leibeigenschaft, in Bezug auf die V o r -
aussetzungen den obengenannten S t a a t e n gleichgestellt sind, dürfen wir 
auch nicht zögern, wenn anders wir unsere ständische G r u n d l a g e nicht aus-
zugeben denken, den B a u e r n zu einem politisch vollberechtigten S t a n d e 
heranzuziehen. D a ß die A u s ü b u n g des Wahl rech t s hierbei n u r dem 
grundbesitzenden B a u e r n zugestanden werden möchte, dür f te um so weniger 
Widerspruch finden, a l s ja derselbe A u s s ü h r u n g s m o d u S auch innerhalb des 
der Ritterschaft a l s solcher zustehenden Wahlrechts geübt wi rd . Auch ließe 
fich vielleicht a u s Zweckmäßigkeitsrückfichten d a s Urwählerrecht allein an 
die berei ts durch d a s V e r t r a u e n ihrer S tandesgenossen ausgezeichneten 
Bauerbeamten — Kirchenvormünder , Gemeinderichter , Gemeindebeifitzer zc. 
— übe r t r agen , die dann ihrerseits die W a h l m ä n n e r zu wählen hät ten . 
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Doch gehört diese S p e c i a l i t ä t eigentlich nicht in die principielle Discusf ion 
der F r a g e , und verlassen wir sie deßhalb , um den von u n s ausgegebenen 
Faden wieder auszunehmen. 

Untersuchen wir genauer , a u s welchem G r u n d e man dieses abgeleitete 
und an die S t ä n d e geknüpfte Hoheitsrecht fich zu erhalten wünscht, so ist 
es doch wohl die fest begründete Ueberzeugung, daß diejenigen, die d a s 
größte Interesse an einer gnten Jus t i z h a b e n , da sie zugleich die ausge-
dehnteste Personalkenntniß befitzen, wohl am geschicktesten sein dürsten, die 
bei eintretenden Vacc inen tauglichsten Personen zu bezeichnen. Zudem 
würde m a n , wie die D i n g e bei u n s nun einmal stehen, zu andererseits 
e rnannten Richtern durchaus kein solches Ve r t r auen haben , wie zu den 
selbstgewählten. Z u einer guten Jus t iz gehört aber nicht n u r , daß sie 
wirklich dem Gesetz adäqua te Rechtssprüche auszuweisen habe , sondern daß 
i h r auch d a s allgemeine Ver t r auen der Rechtsuchenden entgegenkomme. 
O h n e Ver t r auen daher keine gute J u s t i z . Und h a t etwa der B a u e r ein 
geringeres oder vielleicht gar kein In te resse an einer guten J u s t i z ? oder 
'glaubt man sein In teresse durch die anderen S t ä n d e schon vollständig ver-
treten zu sehen? E r selbst jedenfa l l s scheint, wie wir d a s a u s den letzten 
Vorgängen und zum Ueberfiuß a u s den zahllosen, bei möglichen und un-
möglichen I n s t a n z e n angebrachten Supp l ika t i onen deutlich genug hervor-
gehen sehen, nicht dieser Anschauung zu sein. Und gesetzt die Jus t iz wäre 
die trefflichste der W e l t , der B a u e r aber , weil an derselben nicht bethei-
ligt oder, w a s dem gleich steht, nu r ungenügend betheiligt, wie d a s gegen-
wär t ig der Fa l l ist, und mi t ihr nicht zufrieden — wäre es ein Unrecht, wenn 
er n u r dor t ver t rau te , wo von ihm defignirte des Rechts kundige und so, 
mit den übr igen Gerichtsgl iedern ebenbürtige Personen d a s Recht sprechen? 
W i r stehen bei der B e a n t w o r t u n g dieser F rage vor einem historisch gewor-
denen Verhä l t n iß zweier S t ä n d e , d a s wir nicht frivol übergehen, sondern 
in unseren Combina t ionen mit berücksichtigen müssen. D a s in den Zeiten 
der Leibeigenschaft und Schollenpfiichligkeit im Laufe von J a h r h u n d e r t e n 
erzeugte nnd genähr te M i ß t r a u e n gegen seine Her ren , wird nun und »im-
mer eine Gene ra t i on , und wäre es die humanste und gerechteste, zu ver-
wischen im S t a n d e sein. S o lange dasselbe aber so r tdaner t , wird der 
B a u e r fich immer bedrückt fühlen durch eine J u s t i z , an deren Bestellung 
er keinen Autheil hat . D a nun sür den B a u e r n dasselbe M o t i v wie sür 
die andern S t ä n d e , ja sogar in noch verstärktem M a ß e vorliegt, so dürste 
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fich somit auch die unabweisliche F o r d e r u n g ergeben h a b e n , den B a u e r n 
bei der Besetzung der höhern Richterposten mit zu betheiligen. 

Aber , könnte m a n u n s einwenden, zugegeben d a ß wi r dem B a u e r n 
principiell d a s M i t w ä h l e n nicht versagen können, ist nicht jedes politische 
Recht — zumal ein von der Pe r son des S o u v e r a i n s aus die S t ä n d e über-
t ragenes H o h e i t s r e c h t — zugleich eine politische P f l i c h t ? D ü r f e n wir aber 
politische Pfl ichten Personen zuertheilen, die wi r sür vollständig unfäh ig 
halten müssen dieselben auszuüben . W ü r d e n wir , indem wir logisch cor-
rect h a n d e l n , nicht dennoch politisch strafbar erscheinen, wenn wir die 
Schicksale der Landesjustiz den H ä n d e n des ungebildeten, Ver führungen und 
Cor rup t ionen n u r zu leicht zugänglichen Hausens anve r t r au t e« . D a r s man 
den Forderungen der Logik zu Liebe, d a s Landesinteresse aus d a s S p i e l 
setzen? W i r gestehen gern zu, auch wenn wir diese E i n w ü r f e sür richtig 
anzuerkennen vermöchten, lieber den Vorwur f inconsequent zu sein, auf u n s 
laden zu wollen, a l s d e n , mit der Ju s t i z des Landes f r ivol gespielt zu 
haben . Doch vermögen wi r eben nicht die Richtigkeit jener Befürch tung 
anzuerkennen. D e n n wenngleich der B a u e r im Augenblick a l lerdings nicht 
überal l fähig fein m a g , eine richtige W a h l selbständig vorzunehmen , so 
wird er eben in dem Colleg seitens der andern S t ä n d e die besten B e r a -
ther finden. Diese aber he rauszu f inden , dazu bedars es keiner besonderen 
Einsicht und B i l d u n g , dazu geuügt der nicht n u r dem Menschen, sondern 
sogar dem Thie r e inwohnende J n s t i n c t , fich demjenigen anzuschließen, der 
es wirklich gut mit E i n e m mein t . W o h l kommen auch aus diesem Gebie t 
bisweilen Ve r i r rungen vor , wie in allen menschlichen D i n g e n , und zwar u m 
so leichter je mehr die verschiedenen Gesellschaftsklassen ständisch von einander 
abgesperrt stnd, statt, fich b e r ü h r e n d , aus einander influenziren zu können. 
Z u diesem Wahlcol leg aher finden wir einen solchen ständisch-neutralen 
B o d e n , aus dem diejenigen zusammen zu stehen haben werden , denen d a s 
gegenseitige Vers täudniß Lebensbedingung sein wi rd . W e n n man aber 
mi t allen unerläßlichen Reformen war ten wollte, b i s die zu Resormirenden 
f ü r dieselben vollständig reif werden, so hieße d a s dieselben o a l e n ä a s 
F r a e e a s verschieben. I s t es doch mi t eine Aufgabe legislatorischer T ä -
tigkeit, der Zei t vdrause i leud , durch ihre M a ß n a h m e n d a s Volk zugleich 
zu erziehen. W a n n und wo soll denn mit unseren B a u e r n der Anfang 
gemacht werden , ihn höherer Ge f i t t ung theilhaft ig werden zu lassen, ihn 
in d a s Vers täudniß der allgemeinen Landesintereffen hineinzuziehen? W o -
durch allein kann denn die Klust , die zwischen den sogenannten gebildeten 
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S t ä n d e n und dem B a u e r n besteht, ausgefül l t werden, wenn nicht gerade 
dadurch, daß man ihn mit seinen gebildeten Mits tänden aus ein Feld ge-
meinsamer sachlicher Thätigkeit stellt? 

E s ist u n s entgegnet worden, daß die Bauernbeglücker mit Errichtung 
guter S c h u l e n ihre Thätigkeit anheben m ü ß t e n , nicht aber , die nothwen-
digen Entwickelnngsstadien übe r sp r ingend , d a s E n d e zu ihrem Ansaug 
machen sollten. W e n n wir nun auch zugeben mögen, daß fü r den Volks-
unterricht noch viel, sehr viel zu thun ist, so glauben wir doch nicht, daß 
dami t zugleich auf allen übrigen Gebieten gefeiert werden dürfe , vielmehr 
scheint es u n s mehr a l s doktr inär , einen ganzen S t a n d in die S c h u l e zu 
schicken und un te rdeß , etwa fü r eine Gene ra t i on , alle übrige Entwickelung 
außerha lb der S c h u l e ausstreichen zu wollen. 

Und ist die vermeintliche G e f a h r sür die Jus t i z bei dem E in t r i t t von 
Bauer repräsen tan ten in d a s Wahlcolleg wirklich nnabweisl ich, oder über-
haup t n u r möglich? W i r gestehen blind genug zu sein, dieselbe bisher 
nicht einsehen zu können, angenommen nämlich, daß die Vertre ter der bei-
den übrigen S t ä n d e zusammen nicht in geringerer Anzahl im Wahlcolleg 
vorhanden stnd a l s die der B a u e r n . D e n n setzen wir Ausnahmszei ten 
der Aufregung v o r a u s , herbeigeführt durch verblendete oder gewissenlose 
W ü h l e r , /etzen wir v o r a u s , daß der gesunde Jn s t i nc t des gemeinen M a n -
nes im S t a n d e w ä r e stch aus längere Ze i t und in großem Umfange zu 
ve r i r r en , und er nun schädliche I n d i v i d u e n in die Gerichte zu bringen 
suchte, so glauben wir doch entschieden, daß ihm dies nie gelingen könnte. 
Solchen Gefah ren gegenüber würden die Ver t re ter der beiden übrigen 
S t ä n d e entschieden F r o n t machen und den E inf luß der B a u e r n dadurch 
vollständig zu paralystren im S t a n d e sein. 

Alle bisherigen Argumenta t ionen gingen von der Voraussetzung a u s , 
daß die bäuerlichen Urwäh le r wiederum nur B a u e r n zn ihren W a h l m ä n -
nern ernennen würden . D e m gegenüber dür f te aber noch die Möglichkeit 
ja die Wahrscheinlichkeit hervorgehoben werden, daß sie V e r t r a u e n s m ä n n e r 
a u s den andern S t ä n d e n und namentlich diejenigen ihrer Volksgenossen, 
die einer höhern B i l d u n g und S t e l l u n g theilhastig geworden, wählen wer-
den. J a , wir haben sogar die Ueberzeugung, daß dieses ga r nicht selten 
geschehen wird nnd daß es namentlich die P r e d i g e r und sonstigen, dem 
Landvolk gegenüber eine Ver t rauenss te l lung einnehmenden Personen sein 
werden, die ziemlich konstant mit der Ver t r e tung desselben betraut werden 
dürsten. 
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Haben wir demnach in Vorhergehendem nachzuweisen gesucht, daß die 
Betheil igung des Bauerns tandes an den Richterwahlen d a s bisherige po-
litische Wahlsystem p r i n c i p i e l l keineswegs verletzt, ja sogar eine nnab-
weisliche Conseqnenz desselben ist, serner, daß der B a u e r nur dann mit 
der Jus t iz zufrieden sein w i r d , wenn er stch bei ihrer Herstellung allseits 
betheiligt w e i ß , und endlich, daß die h ie raus entspringenden Gefahren 
wohl nur in einzelnen furchtsamen G e m ü t h e r n , nicht aber in der N a t u r 
der D i n g e begründet find, so überlassen wir die Bean twor tuug der F rage , 
inwieweit u n s dieser Nachweis gelungen ist — den Lesern. S o l l t e n wir 
diesen oder jenen unter denselben im P r i n c i p überzeugt haben, so werden 
die Moda l i t ä t en der A u s f ü h r u n g wsh l keine Schwierigkeiten machen. D a s 
Ve rhä l t n iß , in welchem der B a u e r an der Besetzung des Wahlcollegs zu 
betheiligen sei, sowie die F rage , ob die Glieder des Gerichts selbst, in 
dem eine Vacanz zu besetzen ist, in dem Wahlcolleg a l s stimmberechtigt 
auszunehmen seien, find Fragen mehr untergeordneter N a t u r . Unserer 
Me inung nach wäre es zweckdienlich und gerecht, die drei S t ä n d e etwa 
mit je einem Dr i t t e l der Wahlst immen zu bedenken, uud einige oder alle 
Gl ieder des Gerichts an der W a h l zu betheiligeu. Doch halten wir diese 
Besonderheiten durchaus f ü r discutabel . 

Nachdem wir in den beiden ersten Fragen einer zahlreichen Gegner -
schaft gegenübergestanden, thnt es u n s wohl, in der dr i t ten, die S c h w u r -
g e r i c h t e betreffenden, gleicher Anschauung mit der M a j o r i t ä t unserer Lands-
leute zu sein. W e n n wir derselben dennoch einige Wor t e widmen zu müssen 
glauben, so geschieht es angesichts der P ress ion , welche d a s Fac tum der 
Reception dieses I n s t i t u t s in d a s Reichsreglement auf u n s ausgeübt ha t 
und auszuüben fortfahren dürfte. W i r werden u n s hiebei um so kürzer 
fassen können, a l s wir u n s aus den S t a n d p u n k t stellen, die innere Berechti-
gung und Brauchbarkeit des Schwurgerichts in. abgt rae to anzuerkennen 
und nur seine Anwendbarkeit sür unsere Provinzen zu bestreiten. 

D a s Schwurgericht , so sagen seine Vertheidiger, eine Errungenschaft 
der modernen europäischen Entwickelung, hat die Ausgabe die schon bei den 
Eiuzelrichtern in Betracht gekommenen z w e i Erfordernisse zur Herstellung 
eines gerechten Sp ruches auch zweien gesonderten Factoren zuzuweisen und 
durch ihr Zusammenwirken die bestmöglichen Sp rüche zu garant i ren . D a S 
Richtercolleg soll d a s Rechtselement, die Rechtskenntniß, die Geschwornen, 
a l s Laienelement, sollen d a s Vertrautsein mit den thatsächlichen Verhä l t -
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nissen, dem Leben in seiner bunten Maunichsaltigkeit darstellen; wobei man , 
neben dem Vorzug der höchsten Po tenz i rung dieser beiden Thätigkeiten, 
zugleich die G e f a h r vermieden zu sehen g l a u b t , die mit ihrer Kumula t ion 
in einer und derselben Hand verbunden w ä r e ; eine solche Vorsicht aber sei 
um so mehr geboten, a l s es sich hier um die höchsten G ü t e r des Menschen, 
um Freiheit , E h r e , Leben, handle. D a nun mit sehr wenigen Ausnahmen 
fast alle europäischen S t a a t e n dieses In s t i t u t mit E r fo lg realif lr t haben 
und auch d a s große Reich, dem diese Provinzen angehören , dasselbe ein-
zuführen im Begriff steht, so liege hierin für u n s ein zureichender G r u n d 
vor , es auch zu adoptiren, zumal die übrigen Gouvernements eine Bevöl -
kerung von entschieden niedrigerem Cul tu rn iveau besitzen. 

Diesem unleugbaren Cul tu rvorsprung gegenüber wird mit Recht auf 
die zahllosen Schwierigkeiten hingewiesen, die im Vergleich mit den übrigen 
Theilen des Reichs u n s durchaus eigenthümlich find, und hier dürften es 
vor allem, die mehreren, über einander geschichteten Nat iona l i tä ten und 
Sprachen sein, die der Rea l i f i rung dieses I n s t i t u t s unübersteigliche Hinder -
nisse in den W e g legen. D e n n will m a n auch serner die deutsche S p r a c h e 
a l s ausschließliche Gerichtssprache beibehalten, w a s , abgesehen von dem 
strengen, t ractatenmäßig erworbenen Recht, schon nach den gegebenen Zustän-
den mit innerer N o t w e n d i g k e i t gar nicht anders sein könnte, so muß von 
den Geschworenen unbedingt die Kenntniß dieser Sp rache ver langt werden : 
den Dollmetscher außer in den Gerichtssaal , wo er bei den Beklagten und 
Zeugen verschiedener Na t iona l i t ä t schon eine weit gehende Thätigkeit zu 
entwickeln haben wird, auch noch in d a s Bera thungsz immer der Geschwo-
renen ziehen, hieße den ganzen A p p a r a t bis zur Unaussührbarkei t compli-
cirt machen. Durch dieses Requisit aber wäre sactisch der Bauerns tand , 
b i s aus unbedeutende A u s n a h m e n , von der Bethei l igung an der J u r y 
ausgeschlossen. Zudem würden die ländlichen Elemente übe rhaup t nu r sehr 
spärlich vertreten sein, da einmal die Z a h l der schwurgerichtssähigen und 
Pflichtigen Landbewohner im Vergleich mit den S t ä d t e r n unverhäl tn ißmäßig 
gering aussallen dürste, dann aber, bei den großen Entfernungen und un-
zulänglichen Communicat ionsmit te ln unserer P r o v i n z e n , diese Wenigen 
nicht immer im S t a u d e wären , der fie schwer belastenden Verpflichtung 
nachzukommen. D a ß nun aber Verbiete über d a s Leben, die Freiheit und 
die E h r e der g a n z e n Bevölkerung vorzugsweise in die H a n d einer Klasse 
derselben gegeben würden , scheint uns der I d e e des Schwurgericht ebenso 
wenig zu entsprechen wie der Bill igkeit: es hieße den Grundsatz des G e -
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richtetwerdens durch Seinesgleichen in fem direetes Gegenthei l verkehren — 
ein sa l to m o r t a l e , wie ihn selbst der kühnste Pol i t iker sür gefährlich hal ten 
w i rd . Demnach halten wir a u s demselben G r u n d e , der u n s die B e t e i l i -
gung der B a u e r n an der Rich te rwahl befürwor ten l i e ß , die E i n f ü h r u n g 
des Schwurger ich ts fü r durchaus verwerflich: perhorresciren wir principiel l 
jede Ar t von Monopol i s i rung richterlicher Thätigkei t in der H a n d dieser oder 
jener Bevölkerungsgruppe , so müssen- wir auch, sür den Augenblick wenig-
stens, gegen d a s Schwurgericht votiren. W ü r d e doch auch eine stete Un-
zufriedenheit mit den Verdicten der J u r y die unausbleibliche Fo lge sein 
in einer. Bevölkerung , die durch ständische u u d nat ionale Antagonismen so 
sehr zerklüftet ist wie die unfr ige . 

Außerdem halten wir es vom legislatorischen S t a n d p u n k t a u s min-
destens für höchst gewagt in einem Lande, wo b i s aus die jüngste Zei t f ü r 
jeden Lebenskreis ein anderes Recht ga l t , ein einheitliches Rechtsbewußtsein 
also nicht vorhanden ist, wo ferner in gewissen Schichten der Bevölkerung d a s 
Rechtsbewußtsein überhaupt erst d a s S t a d i u m des ersten Erwachens beschritten 
hat — hier ein I n s t i t u t e i nzu füh ren , d a s ein einheitl iches, durch al le 
Schichten gedrungenes , männlich-kräft iges Rechtsbewußtsein zu seiner «nab» 
weislichen Voraussetzung ha t . Wol le man doch nicht dort nach Früchten 
suchen, wo man den B a u m noch nicht gepflanzt h a t ! Ers t nachdem alle 
S t ä n d e im u n g e t e i l t e n gleichen In teresse sür Herstellung einer guten Ju s t i z 
zu sorgen gelernt haben werden und d a s allgemeine Rechtsbewußtsein ebenso 
sehr an Umfang wie an Tiefe die zureichenden Dimensionen angenommen 
haben wird — erst dann dürf te es an der Zei t sein d a s Schwurgericht 
bei u n s e inzuführen. W e r aber möchte l eugnen , daß b i s dahin noch ein 
gu tes Stück Weges zurückzulegen sei? 

W i r stehen am S c h l u ß der u n s gestellten Aufgabe . O b wi r sie er-
fül l t oder verfehlt , ob wi r vielleicht geschadet, wo wi r zu nützen, erbi t ter t , 
wo wir auszusöhnen gedachten: die Zeit wird u n s daraus Antwor t geben. 
E h e wir die Feder a u s der H a n d legen , n u r noch ein letztes W o r t ! 

D i e Werthschätzung des t racta tenmäßig ga ran t i r t en selbständigen 
Rechtswesens dieser Provinzen ist der gemeinsame B o d e n , auf dem alle, 
wie weit auch sonst auseinandergehende Ansichten unserer Landsleute, gegen-
über einer nivellirenden S t a a t s r a i s o n , zusammentreffen. W a s u n s von 
unseren principiellen Gegne rn scheidet, ist, daß w i r , der modern-europäischen 
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Rechtsentwickeluug Rechnung tragend, F o r m u u d W e s e n auseinanderzu-
halten u n s angelegen sein lassen, während J e n e den Kern der Sache nicht 
ande r s a l s in der bisherigen, längst schon mürbe gewordenen Schale fich 
zu denken vermögen. Wenn aber dieselbe P a r t e i , welche an der direkten 
W a h l der S t ä n d e und dem Stuhlsystem festhält, zugleich auch, nach dem 
sür unsere Zustände unzureichenden Muster des Reichsreglements, die unge-
lehrten Friedensrichter nebst deren V e r s a m m l u n g e n aus ihre Fahne 
geschrieben hat , so können wir ihr nm so weniger die P rä t en f ion nachgeben, 
a l s ob ihr die Vertheidigung des historischen RechtsbodenS mehr a l s u n s 
am Herzen liege. N u r die Waffen , womit vertheidigt werden soll, find 
andere hüben und drüben. 

S o l l t e u n s dereinst wirklich d a s hohe G u t verloren gehen, auch ferner 
von denjenigen gerichtet zu werden , „die mit u n s geboren und erzogen 
sind, die den gleichen Begriff mit u n s von Recht und Unrecht gefaßt haben, 
die wir a l s unsere B r ü d e r ansehen können" — so leben wir der Ueber-
zeugung, daß es dazu nu r gekommen sein w i r d , w e i l m a n e i n e b e -
stimmte u n d a n sich schon u n z u l ä n g l i c h e Form d e s s e l b e n u m 
j e d e n P r e i s c o n s e r v i r e n w o l l t e . 

Redactemi: 
Th. Bötticher. A. Faltin. G. Berkholz. 



Arber Moutksquieu's lettre» xsrsauss. 
Ein Vortrag von A . B r ü c k n e r . 

« ^ i e Geschichtsforschung verfügt gegenwärtig über Q u e l l e n , welche in 
früheren Zeiten entweder unbekannt oder unzugänglich oder unausgebeutet 
waren. Nach zwei Richtungen hin geht die Eroberung neuer Que l l en -
gebiete. E i n m a l sind die Archive zugänglicher geworden und mit vollen 
Händen kann nunmehr der Historiker a u s dem Wüste von Geschäftspapie-
ren vergangener Zeiten schöpfen und daS minutiöseste D e t a i l auch der 
scheinbar unbedeutendsten Angelegenheiten reconstruiren. Zwei tens ha t die 
Li teratur im weitesten S i n n e der Geschichtsforschung Schätze mitzntheilen 
begonnen und diese letztere Errungenschaft hat denn wesentlich dazu beige-
tragen, daß man die Staatsgeschichte nu r a l s eine der vielen Prov inzen 
der Geschichtsschreibung ansehen lernte und endlich aushörte die politische 
Geschichte mit der Geschichte überhaup t , den Thei l mit dem Ganzen zu 
verwechseln. Unter den deutschen Geschichtsforschern ist eS vor allen Ranke, 
der die Fül le von neuentdeckten Archivalien zn beherrschen, der , wie wohl 
gesagt worden ist. alle die Züge und Gegenzüge der europäischen Kabinette 
mit der kombinatorischen Weishe i t eines Schachspielers auseinanderzusetzen 
und den Rösselsprung der Dip lomat ie über alle Felder zu verfolgen weiß. 
Dagegen haben Schlosser und dessen Schü le r G e r v i n n s d a s Verdienst aus 
die Beziehung der Li tera tur im weitesten S i n n e zur Geschichte hingewiesen 
zu haben. G e r v i n n s rechnet eS seinem Meister hoch a n , daß Schlosser 
nicht allzuviel Gewicht legte aus die diplomatischen Geschäf tspapiere , au f . 
„die Urkunden der Leute, deren S c h r i f t und W o r t so ost n u r zur V e r -

Baltische Monatsschrift, 6. Zahrg. Bd. XU. Hft. 4. 1 7 
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stellung der Wahrhe i t dienen m u ß , fü r die die Geschichte erst ein Gesche-
hendes nicht ein Geschehenes is t , und die in der Befangenheit von D i e -
nern und Schreibern, mit verengtem Blicke, in Rücksichten aus die Herren 
schreiben, fü r die sie beobachten, und auf die Beobachteten, über die sie 
berichten." E r rühmt ihn, daß er es „verschmähte in unbegangenen Koh-
lenschachten zu graben, wo in dem grünen Wa lde der offenliegenden Ge-
schichte so viel frisches Holz noch ungeschlagen steht." Und a l s diesen 
„offenstliegendeu Thei l der Geschichte" bezeichnet G e r v i n n s die Literatur *). 
Und in der T h a t , letztere ist mehr a l s die Archive, weil d a s ganze große 
geistige Leben der Völker mehr ist a l s das Geschäftsgewühl der Minister 
und Dip loma ten . „ D i e Geschichte, bemerkt Gottschall**) bei Gelegenheit 
seiner Charakteristik R a n k e ' s , ist kein Schachräthsel und kein Rechenexem-
pe l , sie ist mehr a l s eine diplomatische Fi l igranarbei t . " Nicht bloß die 
Thatsachen der politischen Geschichte stnd wichtig, sondern auch die Urtheile 
der Zeitgenossen derselben: neben dem politischen Ereiguiß verdient auch 
d a s Raisonuement der Zeitgenossen die Beobachtung des Geschichtsschreibers; 
alle Handlungen der Regierungen stehen einer öffentlichen Me inung gegen-
über und die Urkunden der letzteren haben mindestens so viel Wer th sür 
die Geschichtsforschung a l s ofsicielle mit S i ege l und Unterschristen verse-
hene Aktenstücke. 

Freilich hat die Li teratur a l s Mate r i a l fü r die politische Geschichte in 
jedem Zei t raum einen andern W e r t h , je nachdem ob in dem geistigen Leben 
der Massen eine Abkehr von dem Politischen stattfindet oder ob die Lite-
r a t u r vorherrschend a l s Publicistik erscheint. E s giebt Zei ten , wo die 
Publicistik fich der Pol i t ik vollkommen a n p a ß t , zum Werkzeuge dient sür 
die Regierungen und wohl a l s officiell bezeichnet werden kann. E s giebt 
andere Ze i t en , wo in der Publicistik Opposi t ion gemacht wird , wo d a s 
Aufeinanderplatzeu der Zustände und Meinungen ein Brillantseuerwerk von 
publicistischen Manifestationen hervorbringt und solche literärische Ergüsse 
find denn nicht minder anziehende historische Thatsachen a l s die t a t s äch -
liche Umwälzung selbst, welche mit den ersteren fast immer im engsten Z u -
sammenhange steht. S v kann wohl Luthers literärische Thätigkeit a l s eine 
Reihe „Schlachten" bezeichnet w e r d e n , so mag man Wal the r von der 
Vogelweide wegen seiner kräftigen Ausfäl le gegen d a s Paps t thum a l s Re-

*) GervinuS, Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog. Leipzig 1361. S 27 u. 28. 
" ) Gottschall, die deutsche Nationalliteratur in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahr-

hunderts.' Zweite Aufl. II. 304. 
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sormator neben Luther stellen, so wiegen die J u n i u s b r i e s e mindestens eben-
soviel a l s manche „ H a u p t - und S t a a t s a c t i o n " der englischen Geschichte. 
W i e wi r heutzutage dem G a u g e der politischen Angelegenheiten wesentlich 
durch M i t t e i l u n g aller P a r l a m e n t s v e r h a n d l u n g e n zu folgen im S t a n d e 
find, so kann man dasselbe auch in Bezug auf f rühere J a h r h u n d e r t e an der 
H a n d der Publicis t ik . Ar i s tophanes „ V ö g e l " und J u v e n a l s S a t i r e n , 
H u g o von T r i m b e r g s „ R e n n e r " und Fre idanks „Bescheidenheit ," D a n t e ' s 
Gött l iche Komödie und P e t r a r k a ' s Briese find solche Bruchstücke von K a m -
merverhandlungen a u s f rüherer Ze i t , und wo es an J o u r n a l i s t e n im eng-
sten S i n n e , wie E m i l G i r a r d i n , Katkow u . A . fehlt , da thut m a n woh l , 
wenu es sich um publicistisches Geschichtsmaterial handel t , Thukydides u n d 
H o r a z , W o l f r a m von Eschenbach und C e r v a n t e s , Fischart und R a b e l a i s 
a l s Jou rna l i s t en zu betrachten. M a n kann a u s ihren Schr i f t en manchen 
Leitartikel herauslesen. 

D i e französische Li te ra tur des siebenzehnten und achtzehnten J a h r -
hunder t s t r äg t den S t e m p e l der politischen Geschichte unter Ludwig X I V . 
u n d Ludwig X V . D e r politischen Hegemonie Frankreichs in dem sidelv 
ä ' o r entspricht die literärische. M a n dictirte von Frankreich a u s nicht 
b loß Fr iedenSt rac ta te , sondern auch die Rege ln der Verskuns t und Aesthe-
tik ü b e r h a u p t . D i e gesteigerte Centra l isa t ion in Frankreich selbst machte 
die Li teratur zu einer S k l a v i n des S t a a t e s u n d , w a s dasselbe w a r , des 
H o f e s . D e r König w a r Zweck: al les andere M i t t e l . S e i n e V e r h e r r l i -
chung w a r H a u p t a u f g a b e der L i t e r a tu r : daher t r ä g t fie auch den S t e m p e l 
höfischer E t iqne t t e und steifen Ceremonie l s . S i e w a r im Dienste des be-
stehenden Zus t andes , aber sie diente einer M a c h t , welche berei ts den Keim 
des Todes in sich t r u g . D e r Umschlag erfolgte« D i e officielle Li tera tur 
verwandel te fich in eine oppositionelle. D a s s i e e i s ä ' o r und jener berühmte 
französische „ a t t i e i 8 m e " sollte fich a l s b a l d in seiner ganzen Hohlhei t d a r -
stellen. D i e höfischen D r a m a t i k e r , Historiker u n d Ph i lo sophen verschwan-
den und es kamen die wahren Schri f ts te l ler . M i t der E m a n c i p a t i o n vom 
Hofe , vom C e r e m o n i e l , von den geradlinigen B a u m g ä n g e n und beschnit-
tenen Hecken der königlichen G ä r t e n w a r ein Riesenschritt geschehen. D e r 
Götze der srühern Au to r i t ä t wa rd gestürzt. E s gab „ S t u r m und D r a n g " 
auch iu der sranzöfischen Li tera tur und der B e g i n n der Reg ie rung Lud-
w i g s X V . kündigte sich durch neue freiere geistigere Regungen a n . 

A l s einige J a h r z e h n t e später die Revo lu t ion hereinbrach, d a t r ium-
phir te der genialste Ver t re te r derselben, M i r a b e a u : „jetzt endlich sei die Zei t 

17* 
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gekommen, wo das Talent an der Reihe sei." Aber dies gilt schon von 
der Oppof i t ions l i t e ra tn r während des ganzen achtzehnten J a h r h u n d e r t s . 
D a s Talent war an der Reihe und erwies fich wei taus überlegen den 
officiellen Begriffen von S t a a t und Gesellschaft, welche umzuwandeln es 
berufen w a r . Versailles ist ein vorgeschobener verlorener Posten der abge-
thanen Zei t des sno i en reKims geworden, während in P a r i s Gesetzgeber 
anstreten sür eine neue Z e i t , M a n d a t a r e der Menschheit, P rophe ten der 
Revolu t ion , S tu rmvöge l ungeheurer Umwälzungen. D i e poetische Gesetz-
gebung BoileauS ward außer Krast gesetzt durch die G e n i a l i t ä t ; die steifen 
Linien der früheren Baukunst werden verdrängt durch weiche runde Fo r -
men, durch die coquette Arabeske, durch d a s Rococo. Gegenüber dem 
Hose von Versailles erheben sich die literarischen Höfe in P a r i s , jene 
d u r e a u x ä ' s8pr i t . der Gegenstand der Bewunderung und Thei lnahme von 
ganz E u r o p a ; sie werden die r e n ä e ^ - v o u s sür alle C a p a c i t ä t e n , die 
Mittelpunkte neuer Bewegung . E s war die Z e i t , wo die peUtes ms!-
Zons und b o u ä o i r 8 größere historische Bedeutung gewannen a l s S t a a t s -
r a t h uud P a r l a m e n t , wo in den peUt8 8 v u p e r s und eau8er i s8 eine neue 
gesetzgebende G e w a l t aus t ra t , deren B i l l s mehr durchschlugen a l s die D e -
crete der absterbenden Monarchie der B o n r b o n s . Dieser zweite S t a a t 
innerhalb des alten abzustreifenden verhielt sich zum ane ien r e g i m e wie 
der Schmetterl ing zur Larve. M a n mußte aus Metamorphosen gesaßt sein. 

E s kamen Montesqu ieu , Vol ta i re , Rousseau und sie vertraten die in-
nigste Verb indung zwischen Dichtkunst, Wissenschast und Leben. M i t gro-
ßer künstlerischer Begabung verbanden sie vielseitige B i ldung und Welt« 
und Menschenkenntnis S i e vermittelten zwischen dem Ernst des S t u -
diums und der Tändelei der flüchtigen Conversation. S i e brachten die 
tiefsten P rob l eme aller Wissenschaften in den Kreisen der vornehmen Wel t 
zur S p r a c h e . D i e geistige Bewegung ging in hohen Wogen und man 
schwelgte dar in . Einer der begabtesten Zeitgenossen dieses G ä h r u n g s p r o -
cesses, Ta l leyraud , hat wohl die Aeußerung gethan, daß wer den Z a u b e r 
der Conversation a u s der Zei t des ane i en r e x i m e nicht kenne, den größ-
ten G e n u ß entbehre, der dem Menschen überhaupt möglich sei. 

D e r Hauptreiz lag ebeu in der Ueberlegenheit des Ta len t s über die 
officiellen Zustände. I n keckem W u r f e wagte man Ausfäl le gegen Gesell-
schaft, Kirche und S t a a t . E s war ein G e n u ß zu zerstören, zu negiren. 
M a n stürzte d a s Alte im Begriffe um und bereitete so dessen reellen S t u r z 
vor. D i e Richtung war eine auflösende, zersetzende, einreißende. An einen 
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Neubau war nicht zu denken, ehe wbuls rasa gemacht war. An die Hei-
lung der Krankheit konnte man erst dann gehen, wenn man über die Na-
tur der Krankheit klar geworden war. Das Erste und Wichtigste war die 
Diagnose. 

Wenige literarische Erscheinungen find eine so zutreffende Exemplifi-
kation sür die Geistesströmung, welche aus die Revolution von 1789 hinwies, 
als die lettre per8anss, das Erstlingswerk Montesquieus. Sie ent-
standen an der Grenze der absoluten Monarchie Ludwigs XIV., an der 
Schwelle der Oppositionsliteratur, welche gewissermaßen in dieser literari-
schen Brandrakete debütirte. 

Die Einkleidung ist einfach genug. Es ist eine Art Roman in Brie-
fen. Mehrere Perser reisen in Europa umher, halten fich vornehmlich in 
Paris auf und theilen einander in längeren und kürzeren Briefen ihre 
Reiseeindrücke mit. Daneben spielt eine Reihe von Palafiintriguen mit 
großem Skandal im Harem des vornehmsten Persers, nnd dieser Theil ist 
denn mit üppig ausschweifender, orientalischer Phantasie ausgemalt. Wir 
können aus der Manier dieses letzteren TheileS aus den Geschmack der 
Zeitgenossen Montesquieu's schließen. Er benutzte die Fr'volität der Fran-
zosen dazu, um unter dieser Maske ihnen ins Gewissen zu reden; dem 
fürchterlichen Ernst seiner Predigt mußte er den Scherz und Witz hinzu-
gesellen, um überhaupt nur Gehör zu finden. Ohne die unerhört schlüpfri-
gen Partien in dem Buche hätte dasselbe nicht so viele Leser gesunden. 
So war es allen mundgerecht; jeder fühlte fich in seiner Sphäre; es gab 
Niemand, dessen Bildungsstufe fich einer solchen Lectüre nicht gewachsen 
gezeigt hätte. 

Wenn von HelvetiuS berühmtem Buche „6s 1'68prk- wohl später 
gesagt worden ist, der Verfasser habe darin das Geheimniß Aller aus-
gesprochen, so gilt dasselbe von Montesquieu^ „leUres perssns8." Diese 
Perser waren nicht so sehr Perser als Franzosen; fie schrieben, wie die 
Gebildeten zu ihrer Zeit dachten. Unter dieser naiven, bizarren Form sah 
jeder die Beobachtungsgabe eines Zeitgenossen, der seine Zeit und seine 
Landsleute kannte und bis in die geringsten Einzelnheiten durchschaute. 
Dieser prickelnde Humor, dieser krabbelnde Muthwille erregten um so grö-
ßere Bewunderung, als man zugleich über die unerhörte Keckheit staunen 
mußte, mit der hier über das Höchste und Tiesste abgenrtheilt wurde. 
Kein Jacobiner konnte härter reden, rücksichtsloser verurtheilen, als diese 
orientalischen Touristen, derep Briese von den Juniusbriesen die Logik und 
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den Erns t und von dem heutigen Kladderadatsch oder Punch den Witz 
ha t t en . S i e waren tief nnd burlesk zugleich: ein P r e d i g e r in einer N a r -
renkappe und mit der Harlekinspri tsche. S p i e l e n d wurde al les vernichtet, 
durch Komik aufgelöst. E i n e solche Appel lat ion an die Lachlust der F r a n -
zosen mußte von unerhör tem Erfo lge sein. D a s Buch w a r bald in Aller 
H ä n d e n , weil es die geeignete Spe i se sür Alle w a r . M a n sah es in al-
len S a l o n s und B o u d o i r s , aus den Schreibtischen der S t a a t s m ä n n e r wie 
aus den Toilet ten der lockersten D a m e n , bei den trockensten Gelehr ten wie 
bei den frivolsten Gecken von P a r i s und Versa i l les . E i n so geistreiches 
S p i e l entzückte Alle : jeder S a t z a u s den Briefen wurde ein E p i g r a m m , 
Vie l e s wurde d a r a u s fpiüchwörtlich. M a n war bezaubert von solchen über-
m ü t i g e n S p r ü n g e » des Geis tes und Witzes. 

D a z u die Vielseitigkeit, der Reichthum an Kenntnissen in dem Buche. 
E s w a r ein K o s m o r a m a , eine Encyclopädie . S o mühelos verständlich, 
so leicht zugänglich und verdaulich erschienen alle F r a g e n des politischen 
und socialen Lebens. E s konnte kaum J e m a n d geben, der nicht auch sein 
B i l d in diesem großen S p i e g e l erblickte: Alle mußten stch getroffen fühlen , 
aber weil es alle waren , so schmerzte es weniger. E ine solche Komik hatte 
w a s Liebenswürdiges . F e r n von aller Verbissenheit , nichts weniger a l s 
gallsüchtig verletzte sie nicht so sehr, a l s sie durch G r a z i e berauschte, h inr iß . 

E s w ü r d e unangemessen sein den ganzen I n h a l t der „ l e t t r eg p e r s a -
n e s " wiedergeben zu wollen oder gar . aus die persönlichen Lebensschicksale 
der correspondireuden Pe r se r einzugehen. I h r e F r a n e n und D i e n e r im 
O r i e n t e , alle die Ränke und Vorkommnisse des H a r e m s können n u r etwa 
sür Romanleser heutzutage von In teresse sein. E s gilt u n s in dem Fo l -
genden an der H a n d der „ I s t t r e s p e r s a n s " einen Blick zu thun in die 
Zustände Frankreichs im achtzehnten J a h r h u n d e r t , a u s der dar in enthal-
tenen Krankheitsgeschichte zu schließen auf die UnHaltbarkeiten der franzö-
sischen Zustande vor der Revolu t ion . D a ist denn eine A u s w a h l a u s dem 
reichlich vorhandenen S t o f f e geboten und dieses ist um so leichter, a l s eben 
d a s Ganze wie ein g roßes Cong lomera t von encrclopadischen Aphor ismen 
erscheint. D a s Buch enthäl t d a s Glänzendste , w a s ans dem Gebie te des 
s p e r y u geleistet w u r d e : es reflectirt über Hohe und N i e d e r e ; es bespricht 
d a s Ernsteste wie d a s Lächerlichste. Dazwischen finden sich St re iszüge 
auf dem Gebiete der Ph i losoph ie , der Geschichte und der P o l i t i k ; ein-
zelne Gedankenblitze, welche den Ursprung uud die Entwickelung neuer 
Wissenschaften andeuten, wie der Socia lphysiologie , der Nat iona lökonomie 
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und des Völkerrechts. Hier und da findet fich wohl eine flüchtige Skizze 
der gleichzeitigen Zustände in R u ß l a n d , in S p a n i e n , in Deutschland. B e -
trachtungen über Go t t e s G ü t e und Weishe i t wechseln ab mit Erör te rungen 
über die Lächerlichkeit der M o d e n ; bald wird allen Ernstes untersucht, 
ob der monarchischen odet der republikanischen S t a a t s f o r m der Vorzug ge-
bühre , und gleich darauf folgt ein E r g u ß über die Unsanberkeit des ä e m i -
monc l s ; bald wird erwogen, ob der Se lbs tmord zulässig sei, und gleich 
darnach lacht man über die Anekdoten, wo eitle F r a u e n , betrogene Ehe-
männer und eifersüchtige Liebhaber die Haupt ro l le spielen. D i e Theorie 
der Gesetzgebung wird mit gleicher S o r g s a l t behandelt a l s die Renom-
misterei der französischen Geckenwelt. D a find große Skizzen und mit 
Hingebung ausgearbeitetes D e t a i l ; historische Freskogemälde und d a s mi-
nutiöseste Genre . E s ist ein B u c h , d a s gleich den Ungeheuern in alten 
Mährchen tausend Gestalten anzunehmen v e r m a g , d a s bald zum Riesen 
emporwächst, bald zum Kobold zusammenschrumpft, d a s bald schilt, bald 
lacht, bald geißelt, bald streichelt. E s lehrt die Menschen verachten und 
flößt doch so viel Interesse sür sie e in : es erscheint wie eine Grabrede aus 
die Gesellschaft, die Kirche und den S t a a t , und doch läßt es die Möglich-
keit ahnen, daß Alles resormirt werden und sich historisch entwickeln könne. 

Wi l l man den Versuch machen den I n h a l t , der wüst und zeitungs-
art ig dnrcheinanderlsegt, in G r u p p e n zu ordnen , so liegt es nahe drei 
Hauptgegenstände hervorzuheben: die Angriffe aus die Gesellschaft, auf die 
osficielle Kirche und auf den S t a a t und dessen Verhä l tn iß zur Gesellschaft. 

D i e Augriffe auf die Gesellschaft stnd zum Thei l ha rmlos . B i swei -
len schmeichelt der Verfasser sogar der Eitelkeit der Franzosen, bisweilen 
auch macht er sie schonungslos lächerlich, und bei dieser Gelegenheit stellt 
er sich recht geschickt aus den S t a n d p u n k t der Perser , die zum erstenmal 
in E u r o p a erscheinen und über die Absonderlichkeiten der modernen C u l t u r 
zu staunen Gelegenheit haben. I h r e Erzählungen mahnen in einzelnen 
Gedanken an J e a n J a e q u c s Rousseau nnd die Social is ten. D a s groß-
art ig entwickelte S t a d t e l e b e n , die I n t e n s i t ä t der wirtschaftl ichen Thä t ig -
keit fällt den Persern sehr unangenehm aus, Usbek, einer der Perser , schreibt: 

„ P a r i s ist der Mit te lpunkt des europäischen Reiches. D i e Häuser in 
dieser S l a d t sind so hoch, a l s wohnten l au t t r Sterngucker d r i n : immer 
sind sechs oder sieben Häuser (Stockwerke) eines über d a s andere gebaut. 
W e n n alle Bewohner gleichzeitig in die S t r a ß e hinabsteigen, da giebt es 
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eine schöne Verwi r rung . I n diesem Wogen und Treiben giebt eS eine 
fortwährende Unruhe , ein rastloses Gewimmel und in diesem Gewimmel 
Eitelkeit und Habsucht, ein hastiger Wett lauf der Menschen, ein Rennen 
und J a g e n , ein S t o ß e n und D r ä n g e n , eine unersättliche V e r g n ü g u n g s -
sucht und eine wahre Leidenschaft für die Arbeit . D i e Jndust r ios i tä t geht 
so weit, daß, wenn eine F r a u einmal den Vorsatz gefaßt hat in einer G e -
sellschaft mit einem besonders kunstreich ersonnenen Kopfputze zu erscheinen, 
sogleich fünfzig Menschen stch an die Arbeit setzen und athemloS beschäf-
tigt sind ohne sich auch nu r hinreichend Zeit zu lassen zum Essen und 
Trinken. M a n gehorcht bei dieser Gelegenheit der D a m e weit un te rwür-
figer a l s man bei u u s in Persten dem Schah zu gehorchen Pflegt, denn 
d a s Geldinteresse ist der größte Monarch von der W e l t . " 

Unwillkürlich fallen Einem bei diesen Aussprüchen die literarischen 
Erzeugnisse der Socialisten und Kommunisten ein, welche einige Jah rzehn te 
nach Montesquieu die gesteigerte I ndus t r i e , die schrankenlose Concurrenz 
a l s den Fluch der Menschheit bezeichneten und in dem Gelde den größten 
Despo ten erblicken wollten. S p ä t e r haben die Communisteu wobl den 
Vorschlag gemacht, die S t ä d t e zu vernichten, weil fie die Mittelpunkte des 
E g o i s m u s , der Gewinnsucht und der Unfittlichkeit seien. Be i der Con-
currenz, sagten die Socia l is ten , strebe J e d e r den Andern zu vernichten; 
bei der Geldwirtbschast seien die Armen die Sk laven der Reichen gewor-
den ; das Ge ld habe Anarchie, das Recht des S t ä r k e r n begründet , man 
könne von einem Faustrecht des Ge ldes reden. I s t obiger Angriff Usbeks 
auf die Luxusbedürsuisse der Reichen auch harmloser a l s die umstürzenden 
P l ä n e der Socialschriftstcller, so geht der erstere doch von demselben G e -
sichtspunkte a u s , von einem Tade l der zeitgenössischen Ueberbildung und 
der einreißenden Geldsucht. 

W e n n schon die Rührigkei t , Unermüdlichkeit, der Fleiß und die 
hüpfende Lebendigkeit der Franzosen dem gravitätischen Orienta len lächer-
lich erschien, wie viel absonderlicher mußten ihm die öffentlichen Vergnü-
gungen, die Cafes und die Journalist ik vorkommen. Ueber die Theater 
äußert er sich folgendermaßen: 

„Nach Tische gegen Abend versammeln stch Alle in einem großen 
Hause und spielen e t w a s , d a s man Komödie nennt . D a s große S p i e l 
findet auf einer Estrade statt, welche man die B ü h n e nennt. An den 
S e i t e n sieht man in kleinen R ä u m e n , welche den Namen Logen führen, 
Herren und D a m e n stumme Scenen spielen in der Ar t unserer P a n t o m i -
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men in P e r f i e n . D a sieht m a n besonders zärtliche Blicke und betheuernde 
G e b e r d e n : in den Gesichtern stellen die Leidenschaften fich sehr ausdrucks-
voll d a r . D i e Schauspie ler innen in den Logen find n u r zur Hä l f t e ficht-
b a r . Unten (im P a r t e r r e ) giebt es eine dichtgedrängte Masse von M e n -
schen, welche fich n u r über die Leute da oben lustig machen und diese wie-
derum lachen über die Leute da un ten . D e r O r t , wo d a s Schausp ie l 
vor fich geht, wird oft gewechselt, weil diese Menschen so ungemein beweg-
lich find. M a n ver fügt fich a u s dem großen R a u m in kleinere S ä l e (die 
Foyers ) wo eine Ar t P r iva tkomödie au fge führ t wird mi t vielen Verbeu-
gungen und Höflichkeiten u . f. f . " 

E S w a r die Zei t wo die Robinsonaden in unzähl igen Auf lagen und 
Bearbe i tungen erschienen und so viel Anklang f a n d e n , weil der Gedanke , 
al ler konventionellen S i t t e und allem Formelkram der modernen Gesell-
schaft zu entfliehen, einen großen Z a u b e r ü b t e ; es w a r die Ze i t , wo Rous-
seau auf die Rückkehr zu der tiefsten Kul turs tufe a l s aus die einzige R e t -
t u n g mi t so viel T a l e n t h inwies , daß V o l t a i r e ihm wohl d a s Compl iment 
machte, d a ß bei der Lectüre seiner Schr i f t en E i n e n die Lust anwand le auf 
allen V ie ren zu kriechen. B e i solchen Verhältnissen und I d e e n l ag der 
Gedanke nicht allzufern a l te Gesellschaftsformen kurzweg sür eine Komödie 
zu erklären, und der E iu fa l l , die Franzosen sämmtlich a l s Schauspie ler zu 
bezeichnen, ist mindestens so p i q u a n t a l s die trockene Not iz in den Reise-
briesen der P e r s e r : „ E s giebt in P a r i s ein H a u s , in welches man die 
I r r e n und Tollen h ine insperr t : man sollte g l a u b e n , daß eS größer sein 
müßte a l s die ganze S t a d t . M i t nichten! M a n sperrt nu r wenige W a h n -
finnige e i n , um dadurch glauben zu machen, d a ß die Nichteingesperrten 
bei vollem Vers tände w ä r e n . " 

„ E s giebt hier, schreibt Usbek, sehr viele Cafe 'S . M a n spielt Schach , 
m a n d i s p u t i r t , m a n liest und niemand ver läß t d a s Ca fe ohne ganz fest 
davon überzeugt zu sein, daß er beim Hinausgehen v ie rma l mehr E s p r i t 
habe, a l s er hat te , da er h ine inging." 

Dergleichen öffentliche O r t e waren d a m a l s e t w a s ve rhä l t n ißmäß ig 
N e u e s . Ers t um die M i t t e des fiebenzehnten J a h r h u n d e r t s w a r der Kaffee 
nach E u r o p a gekommen und erst in der zweiten H ä l f t e desselben J a h r -
hunde r t s wurde er a l s Get ränk in E u r o p a üblich. Gleichzeitig entstanden 
die Kaffeehäuser , eine dem O r i e n t entlehnte E inr ich tung , wie denn bere i t s 
1 6 3 0 in Ka i ro gegen tausend Kaffeehäuser bestanden haben. I n M a r -
seille, P a r i s , London entstanden die ersten europäischen Kaffeehäuser ; 1 6 7 2 
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d a s erste in P a r i s , wo denn die S i t t e rasch allgemein wurde , und in den 
zwei letzten J a h r h u n d e r t e n , wie bekannt, auch in der politischen Geschichte 
einige Bedeu tung er langte . Z u der Zei t der Entstehung der l eUres p e r -
s a n e s verhielt man stch zu dieser neuen S i t t e etwa so, wie wir u n s der 
Zeit nach zu der E r f i n d u n g der Eisenbahnen und Dampfschiffe verhal ten . 
D e r Perser hat von den Ease ' s tausenderlei Anekdoten zu erzählen. A l s 
der Tummelplatz fü r die glänzenden Leistungen des E s p r i t , a l s die S c h a u -
bühne für die Discnssion auf allen Gebie ten , a l s Brennpunk te sür die 
Besprechung der TageSfragen mußten fie dem angereisten Fremden von 
dem größten Interesse sein. D e r Perse r besucht fie häufig und belehrt 
fich. dor t über die französischen Zus tände . S e h r auffallend war ihm eine 
Erscheinung, die mit den Kaffeehäusern in V e r b i n d u n g steht. E r schreibt: 

„ E s giebt hier eine Ar t B ü c h e r , welche wir in Pers teu gar nicht 
kennen, und die hier sehr in Gebrauch sind: d a s sind die Zei tungen. D i e 
F a u l h e i t gewinnt dabei sehr v ie l : man ist entzückt über die Möglichkeit 
im Ver l au fe einer Vier te ls tunde dreißig B ä n d e durchblät tern zu können. 
E s giebt deren in allen F o r m a t e n : in F o l i o , in Q u a r t , in O c t a v nnd 
D u o d e z . D i e größten sind die schlimmsten, denn sie bedürfen der meisten 
Ph ra sen um ihre S p a l t e n zu fül len. D e r eigentlich zu behandelnde S to f f 
wird in einem Meere von Wor t en e r t ränkt . " 

Also schon d a m a l s , an der Schwölle der Geschichte der Zei tungen 
und Zeitschriften, begegnen wir jener journalistischen Bre i t e , deren erschlaf-
fende Wirkung wohl J e d e r erfahren ba t , aber auch jenem Reize des E n -
cyclopädischen, der den Franzosen besonders zusagen mußte . Dieses mühe-
lose Durchlausen verschiedener Gebiete , dieses lüsterne Naschen von aller 
nur erdenklichen geistigen Leckerei, dieses N i p p e n von dem Becher der Lec-
türe — mußte natürlich den Genera t ionen besonders reizend erscheinen, 
welche diese E r f i n d u n g a l s eine neue begrüßten. Und jenes tägliche B r o d 
der Journa l i s t ik konnte d a m a l s in der T h a t a l s eine neue Er f indung gelten. 

Al lerdings hatte m a n schon in der ersten Häl f te des siebenzehnten 
J a h r h u n d e r t s Zei tuugen. Richelieu hatte die „ Q s z e U s ä e ? r a n e e " ge-
gründet , welche a l s daS erste ossicielle O r g a n der frauzösischen Pol i t ik 
wohl epochemachend ist und den König Ludwig XI I I . unler ihre M i t a r b e i -
ter zählte. E t w a s Zeitschrif tart iges hatten umfassende und schwerfällige 
periodisch erscheiuende Werke wie d a s I k s a t r u m e u r o p a s u m u . dgl . m . , 
aber die eigentlichen Ze i tungen erschienen während des stebenzehnten J a h r -
hunder t s alle nur e inmal , höchstens zweimal wöchentlich. J e n e r geistige 



Ueber MonteSquieu's lsttrss psrsanes. 253 

Luxus von täglich ein- oder ga r zweimal erscheinenden Ze i tungen , wie er 
heute unentbehrlich geworden ist, w a r d a m a l s noch unbekannt . D i e jour-
nalistische R o u t i n e bildete stch vorzüglich in jener Ze i t a u s wo die l e U r s s 
p s r s3N68 geschrieben wurden und in den letzten J a h r z e h n t e n vor derselben. 
I n s b e s o n d e r e ha t te der durch die Revolu t ion von 1 6 8 8 sestgegründete 
Cons t i tu t iona l i smnS in E n g l a n d der Journa l i s t ik einen neuen I m p u l s ge-
geben. I m Verlause von vier J a h r e n , 1 6 8 8 — 1 6 9 2 , entstanden 2 6 neue 
politische Zei tungen und der König Wi lhe lm III. erschien mi t einem von 
ihm gegründeten officiellen B l a t t e „ t k e Ovmxe IntelÜKSneer" im V o r d e r -
treffen. Allein in London erschienen während der Reg ie rung der Kön ig in 
A n n a nicht weniger a l s achtzehn politische Zei tungen und diese Reg ie rung 
ist auch durch die erste täglich erscheinende Ze i tung , den „ v a i l ? v o u r a n t " 
bemerkenswerth , welcher von dem J a h r e 1 7 0 9 an herausgegeben wurde . 
S o schrieben denn in E n g l a n d die Minis te r so gut wie d a s P u b l i k u m . 
Täglich gingen a u s London in die P rov inzen ausführ l iche Berichte von 
P r i v a t l e u t e n über die öffentlichen Angelegenheiten. Zuerst w a r die M i t -
theilung der P a r l a m e n t s v e r h a n d l u n g e n verboten, aber auch diese Schranke 
mußte fal len, besonders da im J a h r e 1 6 9 3 berei ts die Censur in E n g l a n d 
ans immer beseitigt w a r , ein Beschluß, der , nach M a c a u l a y ' s Ausspruche 
sür die Freihei t und Civil isation mehr gethan ha t , a l s die m s x n a e k a r t a 
und die KM ok r i x k t s . D i e F lu th von Publicis teu und Pamphle t i s t en 
stieg höher und höher. B a l d darnach gaben die berühmtesten J o u r n a l i s t e n 
ihrer Ze i t S t e e l e und Addison ihre Zeitschriften h e r a u s : den „ r a t l e r . " deu 
„ 8 p s e t a t o r , " den „ K u a r c l i s v ; " es erschien S w i f t s Zeitschrift „ L x a m i n e r " 
— J o u r n a l e , welche Tausende von Abonnenten zählten in buntem Durch -
einander philosophische Abhand lungen , M ä h r c h e n , Charakterschilderungen, 
S c e n e n a u s dem täglichen Leben, Ausfä l le über Modethorhe i ten , Aufsätze 
zur religiösen E r b a u u n g uud endlich — politische Leitartikel enthiel ten. 
V o n der aus bloße Un te rha l tung angelegten Lectüre ging man über zur 
ernstesten politischen Deba t t e , vom S p i e l zum K a m p f , von dem harmlosen 
G e p l a u d e r des H e r r n Bickerstaff, des anonymen H e r a u s g e b e r s der Ze i tung 
D a t i e r , " der von Het tner a l s der geistige Urahn des englischen „ P u n c h " 
bezeichnet worden i s t , b is zu den Keulenschlägen der J u l i u s b r i e s e im 
„ p u b l i c s d v e r t i s e r . " 

D i e „ l e t t r s s p e r s a n s s " lachen über diese neu aufkeimende J o u r n a -
listik und stehen doch unter dem E i n f l u ß dieser Entwickelung. I n der 
Re ihe der publicistischen Werke stehen sie unter den bedeutendsten und den 
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frühesten. Ebenso merkwürdig ist, wie der Verfasser über eine große Masse 
von Esprit verfügt und doch darüber spottet: 

„Es giebt hier ein eigenthümliches Talent, uns espkcs äs baäingxs 
6s Ie8prit. Es bildet den Grundton im Charakter der Franzosen, man 
tändelt (baäivs) im Rathe, an der Spitze einer Armee, im Gespräch mit 
Diplomaten.... Die Franzosen stnd vor allem daraus verpicht Esprit 
zu haben.... Man weiß zu sprechen ohne etwas zu sagen; Manche sind 
im Stande zwei Stunden lang die Unterhaltung zu beleben, ohne daß 
man auch nur einen Gedanken daraus mitnähme, oder ein Wort von dem 
behielte, was gesprochen wurde. Diese Menschen werden besonders von 
den Frauen vergöttert. Bei uns in Persten schlägt man solche Verdienste 
sehr gering an. Hier werden sie allen andern vorgezogen." 

Schon die oben mitgetheilte Aeußerung Talleyrands über den Reiz 
der Conversation im vorrevolutionären Frankreich zeügt von der Achtung, 
welche in jener Zeit dem S8p r i t . gezollt wurde. Die „dursaux ä's8prit>" 
in Paris waren Höse, welche den Hof von Versailles verdunkelten. Alles 
was in Versailles vernachlässigt wurde, sammelte sich in Paris in den Sa-
lons der Madame Tencin, der Madame Dudeffant, der Madame Geof-
frin, des Barons Holbach. Helvetius' Buch „äs l's8prit" ist wohl ein 
„Codex französischer Sitten" genannt worden. Von der frühesten Zeit 
der französischen Geschichte an übernimmt der S 8 p r k eine große Rolle in 
dem Charakter dieses Volkes. „Zwei Dinge halten die Gallier hoch," 
sagt ein römischer Schriftsteller von jenen Galliern, welche das alte Rom 
einnahmen, „rem militarem et srxuts lo^ui" und Mommfen übersetzte 
diese beiden Dinge „das Fechten und den Esprit." Es war früher wie 
später die Schwäche und die Stärke der französischen Gesellschaft, durch 
Esprit zu glänzen. Es war viel Eitelkeit dabei, aber auch viel Talent, 
und besonders über die erstere spottet MonteSquieu's Perser, der manche 
Anekdoten zu erzählen weiß von solchen Gesellschastsnarren, welche förmlich 
Studien machen, um geistreich zu erscheinen, und mit einem zurechtgelegten 
Vorrath von Anekdoten, Aperyus, Bonmots und allerlei schönen Sachen 
fich in die Gesellschaft verfügen. Dieses Scherzen und Tändeln wurde 
nur aus eine Weile von dem Terrorismus der französischen Revolution 
überschwemmt; die Blutbäche der Guillotine vermochten es nicht diese ba-
ämsxs äs I's8prtt der pariser Gesellschaft ganz wegzuspülen. Die Salons 
der Aristokratie wurden in die Gefängnisse verlegt und manches aus jener 
Schreckenszeit stammende lustige Verschen, mancher charakteristische Auftritt 
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neben der Gui l lo t ine zeugt von der Ueberlegenheit des E s p r i t in dem 
Nationalcharakter der Franzosen. A l s Montesqu ieu schrieb, war die poli-
tische Hegemonie Frankreichs zu E n d e , aber die Hegemonie des französi-
schen E s p r i t feierte die größten Tr iumvhe . D a s Zei tal ter Ludwigs XIV . 
hatte den Franzosen den Begriff der nat ionalen „ x l o i r e " gegeben: w a r 
diese a u s den französischen Armeen verschwunden, so blieb doch noch die 
„ x l o i r e " des französischen E s p r i t , der französischen Moden . Ausländische 
Reisende, Gesandte , Minister — M ä n n e r wie Kaunitz, G a l i a n i , Wa lpo l e 
hielten es sür eine E h r e in jene b u r e a u x ä ' e8pr i t E in t r i t t zu haben ; 
die Kaiserin Kathar ina II. besoldete einen Agenten an dem literarischen 
Hofe der M a d a m e Geof f r in , wo die französischen Gelehrten und Schr i f t -
steller vor ganz E u r o p a P a r a d e machten , um d a s Neueste a u s diesen 
Kreisen rasch und ausführlich zu ersahren. Als M a d a m e Dudef fan t , welche 
in einem der berühmtesten S a l o n s die Honneurs machte, mit ihrer Gesell-
schafterin Mademoiselle de l 'Espinasse zerfiel, da war dies ein europäisches 
Ere igniß , welches d a s größte Aufsehen erregte. E ine solche S u p e r i o r i t ä l 
des französischen espr i t mußte nachmals auch der französischen Revolut ion 
über die Grenzen Frankreichs h inaus deu Weg bahnen Helsen, so daß La-
sayette der Revolut ionscocarde d a s Prognostiken stellen durs te : fie werde 
die Reise um die Wel t machen. Besonders aber die sranzöfische M o d e 
sollte absolute Herrscherin werden. D e r Perse r schreibt: 

„ D i e Franzosen verachten alles Ausländische und zwar besonders in 
Kleinigkeiten, im Aeußern. S i e geben zu , daß andere Völker sür weiser 
gehalten werden , wenn man nur anerkennt , daß fie besser gekleidet seien 
a l s sonst wer. I h r e Gesetze wollen sie ganz gerne nach dem Muster eines 
Nachbarvolkes regeln, wenn nu r ihre Haa rk räus l e r in ihrer Kunst sür 
sämmtliche Perrücken der Aus länder a l s Gesetzgeber austreten. Nichts 
scheint ihnen erhabener, a l s daß der Geschmack ihrer Köche in allen H im-
melsstrichen herrsche und daß ihre Coif fenrs der ganzen gebildeten Wel t 
Ordonnanzen dictiren." 

Freilich hatte d a s „Nachbarvolk" — England — gerade zu M o n -
teSquieu's Zeit in Betreff der wichtigsten Fragen der Pol i t ik und Literatur 
den größten Einf luß auf Frankreich. Unter Ludwig X I V . kümmerten fich 
die Frauzosen wenig um E n g l a n d . Fast Niemand in Frankreich konnte 
englisch. I m achtzehnten J a h r h u n d e r t dagegen reisten fast alle hervorra-
genden S t a a t s m ä n n e r und Literaten Frankreichs nach E n g l a n d , um dort 
S t u d i e » zu machen, so daß wohl in neuester Zeit die Bemerkung gemacht 
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worden ist . Niemand in Frankreich habe selbständige Meinungen gehabt, 
Alle hätten ihre geistige N a h r u n g im Aus lande gesucht. D 'Alember t sagte 
von Mon te squ ieu , Eng land sei sür denselben d a s gewesen> w a s Kreta sür 
Lykurg, und der Literarhistoriker Hettner bemerkt, Eng land habe ans Vol -
taire so großen Einf luß gehabt, wie I t a l i e n auf Winkelmann. Locke und 
Bolingbroke find a l s die Lehrer Vol ta i re ' s bezeichnet worden, so daß Coustn 
wohl den Ausspruch t h a t : „ D e r wahre König des achtzehnten J a h r h u n -
der t s , Vol ta i re , sei em Schüle r E n g l a n d s . Ehe Vol ta i re nach England 
ging, war er noch nicht Vol t a i r e . " J e näher die französische Revolut ion 
heranrückte, desto mehr steigerte stch dieser E inf luß E n g l a n d s . Vo l t a i r e 
machte die Franzosen mit Shakespeare bekannt , Rousseau entlehnte viele 
seiner I d e e n a u s den Schrif ten Locke's; Büf fon und M a u p e r t u i s übersetzten 
N e w t o n ; d'Alembert studirte B a c o ' s S c h r i f t e n ; Adam S m i t h s Theorie 
der moralischen Gefüh le ward dreimal in d a s Französische übersetzt, seine 
„Ursachen des Volkswohls tandes" zweimal. D e r größte Theil von Hol-
bachs Schr i f ten war eine Übersetzung a u s englischen S c h r i f t e n ; Mi rabeau 
übersetzte Wat sons Geschichte P h i l i p p s II. und einige Stücke a u s M i l t o n : 
er soll in der Nat ionalversammlung Stücke a u s Edmund Burke 's Reden 
vorgetragen haben* ) . E in französischer Schriftsteller sagte kurz vor der 
Mi t t e des achtzehnten J a h r h u n d e r t s : „ W i r haben d a s Englische zum R a n g e 
einer gelehrten Sprache erhoben; unsere F r a u e n studiren es und haben 
d a s Italienische ausgegeben, um die S p r a c h e dieses philosophischen Volkes 
zu le rnen ; es findet stch bei u n s kein Mensch, der es nicht zu lernen 
wünschte." 

D i e B e w u n d e r u n g , welche die Franzosen sür die englischen I n s t i t u -
tionen zu hegen begannen, stieg ins Ungemessene. E s lag nahe Frankreich 
mit England zu vergleichen, nnd ein solcher Vergleich konnte schwerlich zum 
Vorthei l Frankreichs aussallen. Montesquieu lobte Eng land a ls d a s 
freieste Land in der Wel t , „keine Republik ausgenommen." I n Eng land 
sagt e r , verberge sich die Republik unter den Formen der Monarchie, 
dort sei die politische Freiheit der Kern und Mit telpunkt alles Versaf-
snngslebens. Vol ta i re war entzückt über die Opposi t ion in Eng land und 
ries a u s : Wie liebe ich diese Kühnheit in E n g l a n d ! wie liebe ich die M e n -
schen, welche sagen w a s fie denken!" Helvetius lobt E n g l a n d , weil dort 

*) Buckle, Geschichte der Civilisation in England II. Bd., wo u. A. S. 197—201 
ein Verzeichniß der französischen Gelehrten, namentlich der Naturforscher mitgetheilt wird, 
von denen feststeht, daß sie geläufig englisch konnten. 
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jeder B ü r g e r Thei l habe an den öffentlichen Angelegenheiten, weil dor t 
. J e d e r d a s Publ ikum über dessen Interessen aufzuklären berechtigt ist. 
M a b l y jubelte d a r ü b e r , daß d a s Volk in E n g l a n d ein Recht zu haben 
glaube über die Krone zu verfügen, und ein anderer Zeitgenosse sprach 
seine Bewunderung darüber a n s , daß d a s Eigenthum in England heilig 
sei, indem die Gesetze dort vor jedem Eingriff schützten, selbst vor dem 
König. Brissot ließ stch in seiner Untersuchung über d a s Criminalrecht 
durch E n g l a n d s Verfassung leiten nnd Condorcet schlug a l s Gesetzgeber 
die englische Criminaljust iz a l s Muster vor . S o w a r England im acht-
zehnte» J a h r h u n d e r t die politische Schule Frankreichs, und derselbe M o n -
tesquieu, welcher nachmals in seinem „ L s p r i t ä e s l o i s " die Haup tg rund-
sätze des englische Coust i tu t ioual ismus erörter te , der es tha t , um Frank-
reich, wenn möglich, aus den W e g der Reform zu führen , war wohl berech-
tigt darüber zu spotten, daß die Franzosen a l s Autori tä ten der Gast rono-
mie und der M o d e gelten wollten^ während sie gern bereit waren ihre 
Gesetze nach dem Muster des Nachbarvolkes zu regeln. D e m dama l s erst 
zweiuuddreißigjährigen Montesqu ieu kam es nicht so sehr daraus a u , aus 
den furchtbaren Erns t eines solchen Gegensatzes von kindischer Anmaßung 
und unbeholfener Abhängigkeit aufmerksam zu machen. S e i n eifrigstes 
Bestreben ging dahin , a l s ein M a n n von Wel t und a l s Humor i s t , nicht 
aber a l s gelehrter P e d a u t zu erscheinen. Nicht sowol positiv lehren wollte 
er in den „ I s t t r s s p e r s a n s s " a l s vielmehr zunächst bekrit teln, belächeln. 
Dieser „Berühmteste unter den Poli t ikern der Neuzei t , " dieser „Lehrer 
aller S p ä t e r » , " wie M o h l ihn nennt*), versteckte selbst in dem „ L s p r i t ä e s 
t o i s " den großen Zusammenhang seiner I d e e n unter den Schein der geist« 
reichen Zer fahrenhe i t ; wie viel mehr in seinem Ers t l ingswer t , d a s zunächst 
sür eine Wirkung aus die Lachmuskeln seiner Zeitgenossen berechnet war 
und Alles, d a s G r ö ß t e wie d a s Kleinste, besprach. 

I n demselben Tone , wie oben, schreiben die Perser Usbek, Rhed i , 
Rica und J b b e n über die Vertre ter der verschiedensten G r u p p e n der f ran-
zösischen Gesellschaft. D i e Schwätzer und Renommisten werden durchgehe-
chelt, die anmaßenden Poe t en , welche trotz ihrer Armnth an E s p r i t in der 
Gesellschaft zu glänzen streben, einzelne Gelehrte , deren Einseitigkeit den 
Persern unsagbar lächerlich erscheint. D a ist ein Mathemat iker , welcher 
in allen Gegenständen nur mathematische krumme und gerade Linien, W i n -

") Literatur und Geschichte der StaatSwissenschasten III S. 386. 



258 Ueber M o n t e s q u i e u ^ I s t t r s s p e r s a n s s . 

kel und M a ß e , Q u a d r a t e und Zirkel w a h r n i m m t ; dor t ein Numismat iker , 
welcher sein bedeutendes erworbenes Vermögen verschwendet, um seltene 
Münzen zu kaufen; hier ein Archäolog, der sein Silbergeschirr gegen eine 
antike Lanze eintauscht, die einem alten Phi losophen der stoischen Schu le 
gehört haben soll, und dem die S t r a ß e n von P a r i s sämmtlich unbekannt 
find, während er jeden kleinen Fußpfad im alten R o m im Kops 
h a t ; dort ein Astronom und ein Meteorolog, der seinen Ins t rumenten zu 
Liebe nicht zu heizen wagt und vor Kälte fast ers tarr t ; der absolut keine 
Bekannte h a t , drei Gelehr te ausgenommen in S tockho lm, Leipzig und 
London, die er wiederum nie von Angeficht zu Angesicht gesehen hat , aber 
mit denen er allwöchentlich Briefe wechselt. Gelehrtendünkel scheint den 
Persern d a s Räthse l zu entziffern, warum früher die M ä n n e r der Wissen-
schast bisweilen der Zauberei angeklagt waren . Federkriege werden a l s 
ebenso belachenswerth wie beklagenswerth bezeichnet. Ueber die Ruhmsucht 
schreibt der P e r s e r : 

„ D i e Ruhmsucht zwingt Alle vor Fürsten und Beamten zu kriechen; 
sie ha t zugleich bei den Franzosen ein gewisses E t w a s hervorgebracht — 
u n e s r t a i n Hs n s sa i s quo i <zu' o n a p p s l l s po in t ä ' k o n n e u r . D a s geht 
durch alle S t ä n d e hindurch, aber am meisten findet es sich bei den Mi l i -
t a i r s . D a findet sich der po in t ä ' t i o n n s u r p a r exee l l enee . Z u defini-
ren ist das nicht. F rühe r gab es bei den Franzosen gar kein anderes 
Gesetz a l s diesen point c l ' konnsur . Darnach regelte fich d a s ganze Le-
ben ; d a r a u s entstand d a s D u e l l . . . . " 

S o wird denn gewissermaßen protestirt gegen d a s Conventionel le; 
so macht der Perser in verschiedener Weise aus die Sackgassen aufmerksam, 
in welche die moderne Cu l tu r gerathen w a r . N u r daß ein M a n n , der so 
durch nnd durch Franzose war wie Montesquieu nicht ernstlich dieser Ueber-
seinerung und Ueberbildung zürnen konnte. Ein Vertreter der B i ldung 
des achtzehnten J a h r h u n d e r t s konnte nicht ohne Rückhalt über alle Schwä-
chen desselben den S t a b brechen. B o s h a f t zu sein war ihm nicht möglich; 
er durchschaute die Menschen, aber verachtete ste nicht; er kannte ihre 
Schwächen, aber er wünscht ste kaum sehr wesentlich anders . N u r einer, 
der eingeweiht war in die Geheimnisse dtzs J a h r h u n d e r t s , konnte so tief 
blicken und die M ä n g e l so rücksichtslos aufdecke«,- aber weil er selbst nicht 
böse war , konnte man auch ihm nicht eigentlich böse sein. Und doch trieb 
er den S p o t t bisweilen weit genug. M a n darf sich fast darüber wundern, 
daß d a s Buch so vielfach jn den B u d o i r s der Damenwel t gesunden worden 
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sein soll, da er gegen diese besonders scharse Pfeile abdrückt. Man höre 
ein Fragment aus seiner unbarmherzigen Kritik: 

„Ein einziger Wunsch beseelt alle Frauen: zu gefallen. Daher ver-
wenden fie so viel Schminke und Zierrachen und Schönpflästerchen; daher 
verschwenden fie alle nur erdenklichen Toilettenkünste. Alle wollen sür 
jung gehalten werden. Kein Feldherr kann so eifrig darauf bedacht sein, 
sein Reservecorps möglichst günstig ansznstellen, als eine hiesige Dame fich 
abmüht eine Mouche zu befestigen, welche vielleicht ohne Erfolg bleibt, 
vielleicht aber auch große Wirkung thut. Die Einfälle der Franzosen in 
Betreff der Moden sind höchst seltsam: fie vergessen, wie sie den vergan-
genen Sommer gekleidet waren, und wissen nicht, wie sie den kommenden 
Winter gekleidet sein werden. So wird mancher Gatte ruinirt. Es 
lohnte nicht eine moderne Kleidung zu schildern, denn während man fie 
als modern schildert, ist sie schon aus der Mode. Bringt eine Dame sechs 
Monate in der Provinz zu, so kommt sie als ganz altmodisch gekleidet 
zurück. Der Sohn erkennt das Portrait seiner Mutter nicht, weil das 
Kleid, in welchem sie sich malen ließ, seinen Vorstellungen ganz fern liegt; 
er hält das Bild für irgend eine amerikanische Eingeborene oder für eine 
phantastische barocke Idee des Malers. Bald ist der Kopfputz haushoch, 
bald wird er wie durch eine Revolution ganz niedrig. Es gab eine Zeit, 
wo der Kopfputz der Damen so hoch war, daß ihre Gesichter in der Mitte 
der ganzen Figur erschienen ; während einer andern nahmen wieder die 
Füße die Mitte der Figur ein, weil so hohe Absätze getragen wurden. 
Wer sollte das glauben? die Baumeister müssen die Thören bald hoch 
bald niedrig, bald breit, bald schmal machen, je nach den Toiletten der 
Damen. Heute ist ihr Gesicht mit Schönpflästerchen besäet, morgen find 
alle verschwunden. Die Lebensweise wechselt eben so rasch wie die Mode. 
Die Franzosen ändern ihre Sitten dem Alter des Königs gemäß. Ist er 
ein Kind, so sind alle Moden a I'enkant. Der König könnte, wenn er 
wollte, durch sein Beispiel die ganze Nation ernst und gesetzt machen. Er 
drückt dem Hofe den Stempel feines Geistes aus; der Hof der Stadt; die 
Stadt der Provinz." 

So wird die vornehme, lüsterne, lächelnde, gepuderte schöne Welt 
dargestellt. Die Coquetterie in den Kleidungen wie in der Baukunst, 
welche fich in runden, wellenförmigen, ausgeschweiften Schnörkeln und Ara-
besken erging; der Barockstil mit seiner reizenden Lebendigkeit und mit 
blastrtem Raffinement; die Malerei mit schmachtenden, liebenden, geschmink-

Baltische Monatsschrift. 6 . Jahrg. Bd. XII. Hst. 4 . 18 
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ten B i l d e r n ; die Tändelei und künstliche Na ive tä t der „ M s s x a l s n t s s " 
und der „ A m ü s e m e n t s e k a m p ö t r e s " — dies Alles, d a s die Franzosen 
entzückte und berauschte, mußte den Persern aussallen und war sür die S a -
tire wohl geeignet. 

. D a ß vom Könige, vom Hose, von der Haupts tadt Alles ausging ist 
bekannt. Schon im fünfzehnten J a h r h u n d e r t konnte Ludwig XI . wohl be-
merken, daß in der E innahme von P a r i s die Eroberung von ganz Frank-
reich beschlossen liege, und seitdem hat te die. Bedeutung des HoseS und der 
Hauptstadt fortwährend zugenommen. D i e Provinzen verloren ihre S e l b -
ständigkeit mehr und mehr an P a r i s . I m sechszehnten J a h u u d e r t gab 
es in manchen Prov inzen sehr bedeutende Buchdruckereien an O r t e n , wo 
später keine einzige mehr arbeitete; uud doch wurden später viel mehr 
Bücher gedruckt a l s zur Zeit der V a l o i s . Ausländische Reisende waren 
erstaunt wahrzunehmen, daß außerhalb P a r i s die größte S t i l l e und Un-
thätigkeit herrschte. D i e Bewohner von Provinzials tädten getrauten sich 
nicht einen selbständigen Gedanken zu haben. Alle politischen und andern 
I d e e n wurden von P a r i s a u s der Gesammtbevölkerung dictirt. N u r diese 
Passivität der Provinzen erklärt die Möglichkeit der Einthei lung nach D e -
par tements statt der früheren nach Prov inzen , während der Revolut ions-
zeit. Edmund Burke rief damals entrüstet a u s : „Niema l s sah man M e n -
schen ihre Heimath auf so grausame Weise in Stücke reißen," aber, wie 
Tocqueville dazu bemerkt: man zerstückelte nur einen Leichnam. I m Zei t -
al ter der Fronde, sagt derselbe, ist P a r i s nur die größte S t a d t von Frank-
reich, 1 7 8 9 ist es bereits Frankreich selbst. Noch 1 7 4 0 schrieb Montes -
quieu an einen seiner F r e u n d e , daß es in Frankreich nur P a r i s und ein-
zelne entsernte Provinzen gebe, welche zu verschlinge« P a r i s noch nicht 
Zei t gehabt habe. Kurz vor der Revolut ion sagte der Va te r M i r a b e a n ' s : 
„Hauptstädte sind zwar nothwendig, aber wenn d a s H au p t zu mächtig ist, 
so wird der Leib schwach und alles verdirbt ." Erst nachdem P a r i s in 
den Alleinbesitz des guten Geschmackes- in Kleidern und HauSgeräthen, der 
Wissenschast und Literatur gekommen w a r , erst a l s es der ausschließliche 
Si tz aller Verwal tung und Regierung in Frankreich geworden war , konnte 
der T c r r o r i s m u s der französischen Revolut ion so unheilvoll werden für d a s 
ganze Land. P a r i s , sagt ein neuerer Schrif ts te l ler , hat te mehr a l s die 
Häude und die Leiber, es hatte die Köpfe der Menschen gesangen genom-
men und diese Central isat ion gehörte zu den größten Kalamitä ten Frank-
reichs von der Zeit der V a l o i s au b is heute. 
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Die Sklaverei der Provinzen in Bezug auf die Moden und Sitten 
war lächerlich; die völlige Abhängigkeit derselben von Paris in Bezug aus 
alle Verwaltungsangelegenheiten — verderblich. Kein Kirchthurm in einem 
entlegenem Dorfe Frankreichs durfte ausgebessert, kein Krankenhaus ge-
gründet werden ohne eine maßlose Schreiberei und die Genehmigung der 
Beamten in Paris. Ein Heer von Beamten, welche alle das Staats-
gefchäst in der Voraussetzung trieben, daß kein Mensch sein eigenes Inter-
esse kenne oder im Stande sei sür sich selbst zu sorgen, überschwemmte 
Frankreich und gab von allen, auch den geringsten Vorkommnissen Nach-
richt an das Centrum zu Paris. Alle Gemeindeangelegenheiten wurden 
von Beamten besorgt, welche meist von Intendanten ernannt waren. Sie 
vertheilten die Steuern, besserten die Kirchen aus, erbauten das Schul-
haus, versammelten die Dorfgemeinde und präsidirten iu derselben. Der 
Intendant vertheilte Summen als Unterstützung, errichtete Arbeitshäuser 
und Wohlthätigkeitsanstalten, gründete landwirthschaftliche Vereine, schrieb 
die Methode vor, wie die Bauern pflügen und der Tischler hobeln sollten, 
ordnete die Feste und Feierlichkeiten der Städte an, nnd das Publikum 
gewöhnte sich an diese Bevormundung so sehr, daß Turgot wohl sagen 
konnte, eine Dorsschast sei eine Anhäufung von Hütten und von ebenso 
leblosen Menschen, und daß selbst die Ausgeklärtesten in der Revolution bei 
allen Reformen, die ste vorschlugen, immer durch die Centralgewalt wirken 
wollten. Die Regierung vertrat die Stelle der Vorsehung. 

Mit obiger kurzen Notiz kommt Montesquieu über die'Unselbstän-
digkeit der Franzosen hinweg. Er greift mehr die Sitten an als die I n -
stitutionen; er spottet mehr als daß er tadelt. Weniger harmlos fällt 
das Urtheil der Perser über den Gegensatz der Stände unter einander 

aus. Es heißt da: 
»In Frankreich giebt es drei Stände: die Geistlichkeit, das Militair 

uud die Beamten. Jeder Stand verachtet den andern. Auch die Hand-
werkerzünste verachten einander und Jeder hält stch sür besser als den 
Andern." 

Hier war der wundeste Fleck der ganzen Zeit des snoisn regime; 
War die Centralisation ein Erzeuguiß der letzten Jahrhunderte, so konnten 
die ständischen Gegensätze als ein Erbstück aus dem Mittelalter bezeichnet 
werden. Es war die doppelte Ausgabe der Revolution, die Centralgewalt 

zu beschränken und die einzelnen Gruppen der französischen Gesellschaft in 
eine Nation zu vereinigen, nnd die Revolution begann mit Lösung der 

18" 
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letzteren Aufgabe. Die absolute Staatsgewalt war leichter zu ertragen 
als der Uebermuth der Privilegirten; die Gewalt der Krone war im Ver-
hältniß zu jenem Hochmuth von Adel und Geistlichkeit noch ein modernes 
Erzeugniß. Jene strenge Absonderung der Stände ging durch alle Schich-

ten der Gesellschaft hindurch. ES war, wie der Geschichtsschreiber der 
Revolution Droz bemerkt, eine Cascade von Verachtung, welche vou Stuse 

zu Stuse herabfiel und selbst beim dritten Stande ihr Ziel nicht erreichte. 
Ein Wort wie „roturier," in welchem sich grenzenlose Verachtung aus-
spricht, giebt es in keiner Sprache. Als Moliere seinen „bour^eois xen-
tilkomms" schrieb, war es unmöglich den Vers „Lt tsl yus l'on le voit 
il est bon xsntilkomms" ins Englische zu übersetzen, wo das entsprechende 
Wort „Kentiemsn" etwas ganz Anderes bedeutet. Während zwischen 
dem „Asntillwmme" und allen Uebrigen eine nnübersteigliche Kluft befestigt 

blieb, dehnte sich die Benennung „Femleman" mit jedem Jahrhundert 
aus tiefere und tiefere Schichten aus, so daß es z. B. in Amerika aus alle 
Bürger ohne Ausnahme Anwendung findet. Die Geschichte des Wortes 
„AentlemAn," sagt Tocqueville, ist die Geschichte der Demokratie selbst. 
Selbst als die Revolution bereits hereinbrach, als die berühmten „eakiers" 
oder Instructionen sür die Vertreter der stats Aeneraux zusammengestellt 

wurden, da dachten die französischen Adeligen noch daran Mittel zu finden, 
um den Adel in seiner Reinheit zu erhalten: ste schlugen vor, es solle unter-
sagt werden, den Titel eines Edelmanns für Geld zu kaufen, die unechten 

Edelleute unnachfichtlich zu verfolgen, den Adel durch ein äußeres Kenn-
zeichen vor allen Andern zu unterscheiden. Der Adel, wie Tocqueville be-
merkt, fühlte sich von den Fluchen der Demokratie ersaßt und von der 
Ahnung ergriffen, daß er in denselben ausgelöst werden würde. Er hatte 
den Jnstinct der Gefahr. Jeder Stand steifte sich aus seine Privilegien. 
Die Paiks hatten z. B. folgende Vorrechte: man mnßte ihnen jederzeit 
„1s konä 6u oarosse" zugestehen; sie brauchten mit einem gewöhnlichen 
Edelmann kein Duell einzugehen „mems s'ils avoisnt rsyu 6ss eoups 
6s datoas;" kein Handwerker oder Kaufmann konnte einen äuo oder 
psir Schulden wegen verklagen; gemahnt dursten sie werden „mais rars-
ment, et e'sst a msssisurs les äues st !ss psirs a rsnärs Husties ä ess 
xsns !ü quanä ils Is trouvsnt ä propos." Aehnliche Privilegien fanden 

bei Hose statt. Eine Herzogin hatte das Recht fich in Gegenwat der Kö-
nigin zu setzen, eine Marqnise nicht. Als die Marquis und Grasen sich ^ 

bemühten ihren Frauen diese Ehre zuzuwenden, widersetzten sich die Her- > 
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zöge einer solchen Neuerung. Als einmal der König Ludwig XIII. aus/ 

uahmsweise einer nicht zu den sogenannten „temmes assisss" gehörenden 

Dame das Recht des „tadouret" ertheilte, gab es einen Sturm der andern 
Berechtigten uud verschiedene Versammlungen des Adels, nm diesen uner-
hörten Fall zu besprechen. Voltaire spottete wohl darüber, daß zu den 
wichtigsten politischen Ereignissen die Fragen des Tabourets, des Armstuhls 
oder die von der Berechtigung gehören von dem Könige zm Tasel gezogen, 
von der Königin geküßt zu werden, den vordersten Sitz in der Kirche zu 

haben, aus einem Tuche von einer gewissen Länge zu stehen, dem Könige 
die Serviette zu reichen u. s. s. Bei so viel Anmaßung und Titelsucht 

war der französische Adel großentheils arm, so daß ein großer Theil der 
Beihülse des Staates sür seine standesmäßige Existenz bedurste. E in . In -
tendant schreibt am Ansänge des achtzehnten Jahrhunderts, in seinem Be-
zirke gebe es mehrere Tansende von adeligen Familien, darunter seien aber 

kaum 16, welche 20,000 Livres Renten hätten. Ein Intendant in der 
Franche-Comte sagt 1750 in einer Denkschrift an seinen Nachfolger: „der 
Adel dieser Provinz ist von ziemlich gutem Schrot, aber sehr arm und 
ebenso anmaßend als arm. Er bildet eine Verbindung, in die nur solche 

Lente aufgenommen werden, welche vier Ahnen ausweisen können." Dabei 

war der Adel znm Theil unwissend, streitsüchtig, hochfahrend und fast durch-
weg unthätig. Seinen Rechten entsprachen keine Pflichten und daher hat 
Walter Scott denselben mit einem Hofdegeu verglichen, dessen Griff schön 
gearbeitet, vergoldet und verziert war, dessen Klinge aber entweder ganz 

fehlte oder doch nur aus schlechtem Stoffe bestand. 
Die privilegirten Klassen gingen mit dem Beispiel solcher Armseligkei-

ten voran und die untern Schichten her Gesellschaft folgten. Aus man-

chen Berichten von Zeitgenossen wissen wir, daß MonteSquieu's Vorwurf: 
die Handwerkerzünfte verachteten einander, nur zn gegründet war. Der 
Rangunterschied war das Streben Aller. Obgleich man nachher den Adel 
vernichtete, so war doch einige Jahrzehnte vor der Revolution der Nimbus 
des hohen Ranges von zauberhafter Wirkung. „ I n den Augen des Vol-
kes, sagt ein Zeitgenosse, ist die Noblesse eine Art Religion nnd deren 
Priester stud die Edellente." Für jeden Handwerkerstand gab eS tausendfäl-
tige Unterscheidungszeichen, aus denen die französische Eitelkeit Nahrung 
erhielt. Die Schneider mußten fich mit einer Perrücke begnügen, die eine 
einzige Locke hatte; der Goldschmidt durfte zwei Locken tragen, der Apo-

theker drei, während der Perrückenmacher selbst zu zwei einfachen Locken 
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verurtheilt war. Dieser Eifersucht in der äußern Kleidung entsprach die 
zünftige Absonderung der Arbeit und des Gewerbes. Neben den Schrei-
nern gab es Ebenisten, neben den Schneidern Trödler, neben den Bäckern 
Pastetenhändler. Die Obstweiber wie die Blumenmädchen bildeten ge-
schlossene mit Statuten versehene Innungen. I n den Zünften der Nähte-
rinnen, Stickerinnen, Putzmacherinnen durften nur Männer das Meister-
recht erwerben. Die Meisterschaft kostete hohe Gebühren. Ost wurden 
nnr die Söhne von Meistern oder die zweiten Männer verwittweter Mei-
sterinnen zur Erlangung des Meisterrcchts zugelassen. Und diese künstliche 
Arbeitsteilung begann bereits früh. Unter Ludwig Xl. zählte man in 
Frankreich 150 zünftige Gewerbe, worunter 5 verschiedene Arten von Hut-
machern und drei Arten von Rosenkranzarbeitern. Einem Messerschmidt 
war es nicht erlaubt den Stiel zu seinen Messern selbst zu verfertigen; 
der Maurer durste keine Wand tünche», ein Drechsler nicht zugleich in 
Horn und Holz drehen und der Tischler keine Fensterrahmen machen. 
Selbst die Ausrufer von altem Eisen bildeten eine Zunft. Eine endlose 
Reihe von Processen hat dazu beigetragen die Unmöglichkeit der längern 
Fortdauer der Zünfte darznthnn. Zwischen Buchhändlern und Antiquaren 
gab es Streit über die. Frage, wodurch sich ein nenes Buch von einem 
antiquarischen unterscheide. Die Kleinschmiede beklagten sich über die Huf-
schmiede; die Nagelschmiede wollten den Schlossern nicht gestatten die Nä-
gel selbst zu verfertigen. I n einem Proccß zwischen Schneidern und Tröd-
lern, welcher drei Jahrhunderte währte, wurden 4—5000 Entscheidungen 
gegeben, ohne die Grenze, welche ein neues Kleid von einem alten unter-
scheidet, genau bezeichnen zn können. I n einer Stadt waren Alle in der 
größten Aufregung über einen Proceß, der die Frage zn entscheiden hatte, 
welchen Beamten in der Kirche das Weihwasser zuerst gereicht werden solle, 
und der König selbst traf die verhängnißvolle Entscheidung. Als Tnrgot 
1776 die Zünfte sprengte, erklärten das Pariser Parlament, Prinzen, 
Pairs und Doctoreu einhellig: alle Franzosen seien in feste Körperschaften 
gethettt, deren Kette vom Throne an bis zum niedrigsten Handwerker ein 
Ganzes bilde, unentbehrlich für die Existenz des Staates, unanflöslich, 
wenn nicht alle gesellschaftliche Ordnung darüber zu Grunde gehen solle. 

Es war Zeit, daß ein so künstliches Gebäude zusammenbrach. Die 
weitblickendsten Staatsmänner bezeichneten diese Mängel als die schlimm-
sten. I n einem geheimen Bericht an den König Ludwig XVI. sagt Turgot: 
„Die Nation ist eine Gesellschaft, welche aus verschiedenen von einander 
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getrennten Ständen und einer Volksmasse besteht, deren einzelne Glieder 
keinerlei Zusammenhang unter einander habe» und wo also Jeder nur 
mit seinem eigenen Privatinteresse beschäftigt ist. Nirgends begegnet man 

-einem regen gemeinschaftlichen Interesse. Dörfer, Städte haben nicht 
mehr Wechselbeziehung untereinander als die Bezirke, zu denen ste gehören." 
Auch dem leichtsinnigen aber begabten Calonne schien der größte Fehler 
der Verfassung darin zu liegen, daß alle Theile Frankreichs isolirt seien. 
Alle sollten, nach seiner Ansicht, unter gleiche Bedingungen gestellt, Acker-
bau, Gewerbe und Handel von ihren Fesseln befreit, die öffentlichen Lasten 
unter Allen geleich vertheilt werden u. f. s. Aber solche Reformen schie-
nen unmöglich ohne gewaltsame Erschütterung. Der Adel, welcher durch 

^Theilnahme am Handel fich zu entehren meinte, der allein das Recht hatte 
Kaninchen zu züchten und Taubenhäuser zu. besitzen, was den Bürgerlichen 
ausdrücklich verboten war, konnte aus dem Wege der Reform ebensowenig 
dazu gebracht werden, seinen Rechten zu entsagen, als der Zunftzwang 
und Kastengeist überhaupt geneigt sein konnte scheinbare nnd wirkliche 
Interessen den Anforderungen der Zeit zu opfern. Frankreich bedurfte 
einer Radicalcur. Auch die gelehrten Zünfte werden von MonteSquieu's 
Persern schonungslos mitgenommen. Usbek schreibt: 

„Die Universität ist 900 Jahr alt. Deßhalb träumt sie zuweilen. 
Da werden Disputationen gehalten z. B. über die Aussprache des Buch-
stabens ß. Wo es viele Weise giebt, da ist wenig Weisheit. . . . Klein-
krämerei, Formalismus, eitle Gebräuche erdrücken allen Inhalt und ent-
stellen das ursprüngliche Wesen." 

Und über die Akademie: 
„Vierzig Köpfe bilden eine Körperschaft, ein Tribunal, das fich sür 

nnsehlbar hält und das gleichwohl unsäglich verachtet wird. Diese Köpfe 
sind mit Metaphern und Antithesen, Deklamationen, Phrasen und Pane-
gyriken angefüllt. Das Geschwätz hört nie aus. Man spricht gar nicht 
anders als in Ausrufungen und Extafe. Diese Corporation ist nicht ganz 
fest auf den Füßen. Die Zeit, welche der größte Fluch derselben ist, 
untergräbt ihre Existenz und vernichtet Alles was sie gethan hat 
Das sind Lächerlichkeiten, wie man sie in Persien nicht kennt." 

Es ist bekannt, welche Verachtung man gegen die französische Aka-
demie bald nach ihrem Entstehen im siebenzehnten Jahrhundert hegte. 
Sie war ein ossicielles Institut, dessen Stellen von oben herab, ost auf 
den Wunsch des Königs oder des Ministers besetzt wurden. Auch aus die-
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fem Gebiete übte der Hof einen nachtheiligen Einfluß; auch hier war 
Günstlingswirthschaft und Nepotismus an der Tagesordnung. Und neben 
jenem freien Gelehrtenstande, der gerade zur Zeit MonteSquieu's sich in 
Frankreich gebildet hatte, mußte eine solche gelehrte Zunft mit ihren zum 
Theil überlebten conventionellen Formen lächerlich und als ein Anachro-
nismus erscheinen. Es war eben Alles zünstisch, Alles Privilegium: die 
Wissenschaft so gut wie das Handwerk,, einzelne Handelszweige so gut wie 
die Gerichtsbarkeit. 

I n dem Gebiete der Gerichtsbarkeit standen die Parlamente in erster 
Reihe. Sie nahmen unter Ludwig XIV. die höchste Stufe der Hierarchie 
ein. Aber die Stellen in diesen Gerichtshöfen waren käuflich. Man pro-
testirte wohl dagegen nnd sagte: „tzui venä oküee venä HusUee, es yui 
e.«t ekoss inlkme," aber so Vortheilhaft war es für den Staat , der in 
solchem Stellenhandel eine bedeutende Einnahmequelle erblickte, als auch 
sür die Kapitalisten, welche durch Erwerbung einer solchen Stelle ihre Er-
sparnisse Vortheilhast anlegten, daß diesem Unfug bis an die Revolution 
hin uicht gesteuert werden konnte. Nicht bloß die Parlamentöstellen, son-
dern auch unzählige andere wurden verkanst. I m Jahre 1664 gab es 
4 5 , 7 8 0 Stellen, welche verkäuflich waren und zusammen ein Capital von 
417 Millionen Livres repräsentirten. Man creirte unzählige neue Stellen, 
indem man nicht die Bedürfnisse der Administration, sondern die der Staats-
casse in Anschlag brachte. Das Uebel war sehr alten Datums. Schon 
unter Heinrich II. im sechszehnten Jahrhundert waren 600 neue Richter-
stellen. verkauft worden, um die leere StaatScasse wieder zu füllen. Wie-
derholt ward die Zahl der Finanzbeamten und Parlamentsräthe vermehrt; 
die Ofstcierstellen konnte man ebenfalls kaufen; im Jahre 1692 wurden 
alle Bürgermeisterstellen zum Verkauf ausgeboten. Man kann denken, 
wie durch solche Finanzkünste das politische Leben in den Provinzen, in 
den einzelnen Gruppen der Gesellschaft ertödtet ward. Beamte, welche 
ibre Stelle gekauft hatten, waren gewissermaßen unabhängig vom Staate 
und gleichzeitig stumpf gegen die Interessen der Gesellschaft. Außer diesen 
bnreaukratischen Organen mußte der Staat noch einen andern Regierungs-
apparot bauen, der einfacher und gefügiger war. Jene andere administra-
tive Maschine war so zusammengesetzt, schwerfällig und unfruchtbar, daß 
man sie, wie Tocqueville bemerkt, gleichsam im Leeren sich regen lassen 
mußte. Die Parlamente z. B. waren der Regierung unbequem; man litt 
fie als ein notwendiges Uebel, und auch die Gesellschaft mußte oft den 
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Egoismus dieser privilegirten Zunft bitter empfinden, welche an der gesetz-
gebenden Gewalt Theil nehmen wollte und im Princip gegen manchen 
Fortschritt war. 

Montesquieu, der als Mitarbeiter bei dem Parlamente von Bordeaux'") 
alle Unsauberkeit des Treibens der Parlamente beobachtet haben mochte, 
ließ seine Perser sehr starke Ausfälle gegen die Parlamente machen. Einer 
derselben schreibt: „Die Parlamente sehen Ruinen ähnlich; der Zahn 
der Zeit hat an ihnen genagt; die Sittenverderbniß hat fie angefressen; der 
Absolutismus hat sie erdrückt." Der Perser wundert fich, daß mit solchen 
Stellen nur Rechte und keine Pflichten verbunden seien. Er besucht einen 
„komme äe rode" und findet ihn vollkommen müßig, ohne alle Geschäfte, 
nicht einmal eine Arbeitsstube hat er. Aus die Frage, wo denn seine Bi-
bliothek sei, antwortet der Parlamentsrath, er habe seine Bibliothek ver-
kauft, um den Erlös zum Ankauf der Stelle zu verwenden. Eine Arbeits-
stube habe er nicht nöthig, da es nichts zu thun gebe. — S o lebten denn 
die Privilegirten auf Kosten Aller, weil der Staat fich in seiner Finanz-
klemme nicht zu Helsen wußte. Die allgemeine Wohlfahrt gab die Regie-
rung preis, um einen augenblicklichen Vortheil zu erzielen. 

Dies war besonders augenfällig bei dem System der Steuerverpach-
tung, das zu MonteSquieu's Zeit in vollster Blüthe stand und den Zorn 
der fittenrichterlichen Perser reizen mußte. Es war nicht genug, daß alle 
Regalien der Krone allmählig in die Hände von Pächtern übergingen, daß 
z. B. in Rouen eine Gesellschaft das Monopol des Kornhandels gepach-
tet hatte, daß Schifszieher und Packknechte, Leichenbitter uud Fuhrleute 
Monopolisten waren und ihre Geschäfte gegen Entrichtung eines hohen 
Pachtzinses ausübten: auch die Steuererhebung war zum großen Theil 
verpachtet, was dem Staate sowohl als der Gesellschaft zu Gunsten ein-
zelner Kapitalisten ungeheure Opfer auferlegte. Die augenblickliche, so 
oft wiederkehrende Geldverlegenheit trieb die Regierung dazu von Pacht-
gesellschaften Baarsnmmen auszunehmen, wogegen denn der Ertrag gewisser 
Steuern angewiesen wurde. Gewöhnlich wurden diese mit ungeheurem 
Gewinn für die Pächter erhoben, so daß das Volk schon frühe diese Päch-

*) Er erbte von seinem Onkel zugleich mit dessen Vermögen eine Parlamentsstelle einige 
Jahre vor dem Erscheinen der „lettres perssves" und verkaufte fie im Jahre 1726, um 
fich ganz den Studien zu widmen. Trotz der heftigen Ausfälle gegen die Akademie ward 
er später Mitglied derselben; sein Eintritt in diese Corporation soll durch die Erinnemng 
an die »lettres xersaoes" erschwert worden sein. 
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ter als Blutsauger haßte. Man berechnete, daß von 160 Millionen Livres, 
welche das Volk an Steuern zahlte, der König nur 32 Millionen erhielt, 
so daß die Steuerpächter dabei ins Ungemessene gewannen. Der berühmte 
Ingenieur Vauban wagte es dem Könige Ludwig XIV. Vorstellungen zu 
machen, man sollte das Volk retten „aus den Klauen dieser Armee von 
Pächtern und Unterpachtern mit ihren Commis jeder Art; eS seien Volks-
blutegel, deren Zahl hinreichen werde die Galeeren zu füllen, die aber nach 
tausend verübten Schurkereien in Paris umhergehen, als hätten sie den 
Staat gerettet." Und freilich: noch in unfern Tagen haben die „ksrmiers 
xöneraux" einen beredten Vertheidiger in dem bekannten Historiker Ca-
pestgue gefunden, der in ihnen „ausgezeichnete Geister, welche dem Staate 
große Dienste leisteten," bewundert. Er findet es besonders zweckmäßig, 
daß der Staat aus diese Weise das gehässige Geschäft des Steuererhebens 
vermied; er ist überzeugt, daß die Könige Frankreichs ohne die Vorschüsse 
der Pachtgesellschasten nicht im Stande gewesen wären ihre ruhmreichen 
Kriege zu führen, und ist entzückt darüber, daß diese Stenerpächter den 
erworbenen Reichthum mit so viel Geschmack angewendet, die Wasserkünste 
in Versailles gebaut, sür die Kunst gesorgt hätten. Er begeistert sich da-
für, daß ein Pächter dem Könige Ludwig XV. ein Frühstück gab, welches 
nicht weniger als 300,000 Livres kostete, daß diese Retter des Staates 
köstliche Trüffeln und herrliche Weine führten, daß sie, wie er sagt, sich 
durch „ls Kkäliä art äs.savvir äspenssr" auszeichneten. Montesquieu 
dachte ganz anders über diesen Punkt und läßt seine Perser schreiben: 
„Die Steuerpächter schwimmen in einem Meere von irdischen Gütern. 
Zuerst werden sie gründlich verachtet gleich dem Straßenkoth, doch nur so 
lange als sie arm sind: sind sie reich, so schätzt man sie sehr hoch: sie 
versäumen auch nichts, um sich möglichst rasch in Ansehen zu setzen." Mit 
seiner Ironie und sittlicher Entrüstung höhnt der Perser diese Pächter-
klasse, welche sich durch Unbildung und Selbstsucht, durch Grobheit und 
brutalen Eigendünkel, aber anch durch eiue feine Küche und gefüllte Kasse 
auszeichnete. 

„Die Pächter," schreibt Usbek „stnd jetzt in einer schlimmen Lage. 
Man hat einen Gerichtshof errichtet, den man ekambrs äs Mtios nennt, 
weil er den Pächtern all ihr Gut entreißt. Sie sind außer Stande ihre 
Reichthümer zu verbergen: man nöthigt sie dieselben genau anzugeben bei 
Todesstrafe." Dies war allerdings der Weg, den die sranzöstsche Regie-
rung ost genug einschlug, um die Pächter wenigstens nicht im Alleinbesitz ihres ? 
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Raubes zu lassen. Bereits unter Sully war ein Strafgericht über die 
Staatsgläubiger ergangen, welch? fich sür die geleisteten Vorschüsse allzu-
reichlich durch hohe Zinsen und Steuererpressuugen bezahlt gewacht hatten. 
Auch Colbert hatte ein Tribunal errichtet, um die Helfershelfer des Staats 
zu züchtigen. Jetzt in den Jahren 1716 und 1717 wüthete abermals 
die ckamdre 6s MUes mit Folter und Kerker und Todesurtheilen gegen 

die gewissenlosen Finanzmänner, nicht um die gemißhandelte Gesellschaft 
an ihnen zu rächen, sondern um einen Theil des Geraubten in die Staats-
kasse fließen zu lassen. I m Jahre 1716 wurden 31 Millionen Livres 
von ihnen erpreßt, im Jahre 1717 — 220 Millionen. Es war eines der 
vielen Gewaltmittel, der Geldnoth des Staates abzuhelfen, wie ja auch 
orientalische Despoten ihren Satrapen Gelegenheit boten fich in einer 
von ihnen verwalteten Provinz zu bereichern, um dann wie ein vollgeso-
gener Schwamm ausgepreßt zu werden. 

Man kann denken welche Demoralisation bei solchem raschen Glücks-
wechsel in Frankreich herrschte. Solche Verhältnisse zur Regierung waren 
ein Hazardspiel. Jeden Augenblick konnte der Millionär ein Bettler wer-
den, und umgekehrt waren viele aus niederem Stande durch solche Finanz-
geschäfte zu Geldfürsten geworden. USbek spottet über diese Situation: 

„Die Corporation der Lakaien ist in Frankreich geachteter als sonst 
irgendwo: fie ist eine Pflanzschule sür „xrsnä seixneurs." Und an einer 
andern Stelle antwortet er aus die Frage, was denn ein xrsnä seixneur 
sei: „Ein xrsnä seixnerir hat sehr schöne Pferde, steht den König bis-
weilen, spricht mit den Minister«, hat Schulden, bezieht Jahrgelder von 
der Regierung, hat bisheilen auch Ahnen, und versteckt feinen Müßiggang 
unter einer erkünstelten Geschäftigkeit und einer erheuchelten Amtsmiene." 

Es kann nicht auffallen, daß die Perser sich auch in Betrachtungen 
über die Staatskirche ergehen. Die Ansichten, welche hierüber im acht-
zehnten Jahrhundert hier und da im Publikum herrschten, waren denen 
früherer Zeiten entgegengesetzt. I n dem Zeitalter der Ausklärung war die 
Kirche die Zielscheibe sehr heftiger Angriffe. Der kirchliche Absolutismus 
des Mittelalters hatte durch die Reformation nur eine kurze Unterbrechung 
erfahren. Er dauerte fort in den Staatskirchen Englands, Frankreichs, 
ja selbst in der Orthodoxie des Lutherthums. Die Reformation sollte sich 
noch weiter vollziehen durch Angriffe auf die Intoleranz, welche in dem 
religiösen und kirchlichen Leben in erster Reihe stand. Die gegenseitige 
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Verketzerung wollte nicht aushören; das Sectenwesen blühte. Die Luthe-
rischen in Deutschland wollten es lieber mit den Katholiken halten als 
mit den Calvinisten, und diese es lieber mit den Türken als mit den Ka-
tholischen. DaS fiebenzehnte Jahrhundert war Zeuge gewesen des dreißig-
jährigen Krieges, der Verjagung der Hugenotten aus Frankreich, mancher 
im Namen der christlichen Religion begangenen Gränel in Spanien. Be-
sonders in Frankreich blühte der kirchliche Absolutismus neben dem poli-
tischen; König und Papst und eine fanatische Priesterschast trieben dort die 
Ketzerversolgnng nicht gelinder als in Spanien. Es erschallten Massillons 
nnd Flechiers Donnerworte, der Pater La Chaise entfaltete seine Thätigkeit 
und dieses alles sand seinen Gipselpunkt in der Aufhebung des Edicts 
von Nantes, 1686. 

Mit einer sür manche hergebrachte Begriffe haarsträubenden Freifln-
nigkeit stellt der Perser Usbek Betrachtungen an über Religion und Kirche. 
Er findet eine überraschende Ähnlichkeit zwischen Christenthum und Islam. 
Er wechselt mit einigen gelehrten Kirchensürsten Persiens über diesen Punkt 
Briese und die Antworten dieser letzteren find Meisterwerke von Bornirt-
heit und Psaffendüukel. Der Verfasser findet eine mephistophelische Ge-
ungthunng darin, seinen Hohn und Spott darin zu kleiden. Spielend 
wird manches Dogma angetastet, der Aberglaube an den Pranger gestellt. 
Selten sind die allwissenden, pharisäischen Priester in ihrer ganzen Eitel-
keit und ihrem Bonzenhochmnth so drastisch dargestellt worden wie hier. 
Ueber kirchliche Gebräuche und Satzungen machen die Perser Bemerkun-
gen, welche uns einen tiefen Einblick thun lassen in die von der damaligen 
geistigen Atmosphäre gegen den wurmstichigen Bau der officiellen Kirche 
geübte Kritik. Man mußte in der französischen Gesellschaft über Vieles 
hinaus sein, um an Usbeks Scherzen über den Papst, die Bischöfe, die 
Abbe's und Beichtväter und allen Formelkram Geschmack zu finden. Er 
nennt den Papst einen großen Zauberer, der die Leute zwinge unglaubliche 
Dinge zu glauben; früher sei der Papst den weltlichen Fürsten gefährlich 
gewesen, jetzt sei er zahmer und man fürchte ihn nicht mehr. Usbek preist 
die große Bequemlichkeit der Absolutionen und Dispense sür das Publi-
kum und gleichzeitig seien ste ein sicheres, einträgliches und allgemein ver-
breites Geschäft sür die Geistlichkeit. Alle Unsanberkeit des Zeitalters in 
Betreff der Abbe's wird mit wenigen Worten vergegenwärtigt; ebenso das 
jesuitische Treiben der Beichtväter. Der Perser läßt fich von einem Geist-
lichen eine Probe vormachen von sophistischer Dogmenauslegung und stn-
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det diese Spielerei mit kirchlichen Vorschriften, welche durch Schlauheit 
und Wortklauberei umgangen werden können, so verabscheuungswürdig, 

daß er dem Geistlichen ganz offen die Bemerkung macht, in Perfien werde 
Jeder sür solche Spitzbübereien ohne Umstände gehängt. Diese Dinge 
werden in halb naiver halb ernster Wetse besprochen; bald erinnern wir 
uns dabei an die „Briefe ter Dunkelmänner," bald an Lesstngs Antigöze. 

Von dem Streit und Hader innerhalb der christlichen Kirche hat Us-
bek viel zu erzählen: „Es giebt kein Reich, wo so viele Bürgerkriege 
find als im Reiche Christi. Alle diejenigen, welche eine etwas von der 
allgemeinen abweichende Ansicht vortragen, nennt man Ketzer. I n Spa-
nien und Portugal soll es Derwische geben, welche die Ketzer verbrennen. 
Es Hilst den letzteren nichts, wenn sie sich aus Erläuterungen einlassen: 
fie sind in Asche verwandelt, ehe man fich auch nur die Zeit gelassen ste 
anzuhören. Bei andern Richtern gilt die Voraussetzung, der Angeklagte 
sei unschuldig, hier dagegen nimmt man von vornherein an, er sei schuldig. 
Glücklich das Land, wo der Prophet herrscht; da sind so entsetzliche Schau-
spiele unbekannt; dort bedarf die Religion nicht so gewaltsamer Mittel 

als Stütze. Ihre eigene Wahrheit schützt sie am besten. 
Ein wenig weiter war man zu MonteSquieu's Zeit in der Religions-

dulduug gekommen. Die schlimmsten Judenverfolgungen hatten aufgehört. 
Usbek bemerkt hierüber: „Man beginnt endlich wahrzunehmen, daß man, 
um die Religion zu lieben, nicht nöthig habe diejenigen zu hassen, welche 
ihr nicht anhängen." Das Proselytenmachen scheint dem Perser so lächer-
lich, als wenn die kaukasische Race sich anstrengen wollte die Neger weiß 
zu waschen. Alle Gefahren der Bekehrungssucht, alle Nachtheile des ewi-
gen Schulgezänkes, allen Fluch der gegenseitigen Verketzerung kennt und 
würdigt Usbek. 

Sehr umständlich handelt er von dem Verhältniß der Kirche zum 
Volkswohlstande. Er hält es sür nachtheilig , wenn die Kirche allzugroße 
Reichthümer aufhäufe: „Fast alle Schätze find in den Händen der Der-
wische. Diese aber sind eine Bande von Geizigen, welche nur nehmen 
und nie geben. Alle die Schätze, welche sich in ihren Händen befinden, 
verharren wie in einem Starrkrampf, weil sie nicht im Umlaufe find, nicht 
in Handel, Gewerbe und Manufactureu productiv wirken." Der Perser 
geht so weit, den Volkswohlstand der protestantischen Länder mit dem der 
katholischen zu vergleichen uud entscheidet zu Gunsten der ersteren. I n 
den protestantischen Ländern sei die Steuerfähigkeit größer, die wirthschast-
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liche Thätigkeit intensiver, während die Unterthanen des Kirchenstaates 
großentheils Bettler seien. 

Es lag nahe eine solche Parallele zu ziehen, die europäischen Länder, 
in denen Duldung herrschte, Brandenburg, Holland, England mit den fa-
uatisch-katholischen, Spanien, Italien, Süddeutschland, Frankreich zu ver-
gleichen. Im achtzehnten Jahrhundert wurde in Deutschland der Vor-
schlag gemacht Luthers Verdienst um Vermehrung der Bevölkerung durch 
Aushebung des Cölibats mit einem Denkmal zu belohnen. Man würdigte 
seinen Antheil an Vermehrung des Volkswohlstandes in manchen Gegen-
den Deutschlands durch Abschaffung vieler Feiertage. Handel und Ge-
werbefleiß hatten sich vorzugsweise in die protestantischen Länder Europa's 
gezogen. Aus Süddeutschland wanderten die verfolgten Ketzer schaaren-
weise uach Preußen; aus den südlichen Niederlanden war Kapital und 
Arbeitskrast und Unternehmungslust nach der holländischen Republik ge-
strömt; das ketzerische England, eine Zuflucht sür Ketzer aus aller Herren 
Ländern, hatte in den letzten Jahrzehnten einen Aufschwung in seiner 
wirthschastlichen Thätigkeit ersahren, der ihm den Sieg über andere Länder 
versprach. Während man in den katholischen Ländern durch Fasten, Cö-
libat, Klöster und zahlloses Feiern zur Entnervung der Völker und zum 
Müßiggange beigetragen hatte, während man in Süddeutschland die Bett-
ler schaarenweise herumziehen sah, nahmen die Toleranzgebiete freudig die 
Hugenotten und die andern Ketzer auf: es waren die fleißigsten Bewohner, 
welche/von Staat und Kirche zur Auswanderung gedrängt, in ihrer Hei-
math nicht leicht auszufüllende Lücken zurückließen. Als MonteSquieu's 
Perser Frankreich bereisten, war es noch in den Nachwehen der Aushebung 
des Edicts von Nantes begriffen. Dieses konnte den scharssehenden Tou-
risten nicht entgehen. Usbek schreibt an seinen Freund Mirza nach Per-
sien und erinnert ihu an ein ähnliches Ereigniß im Orient, wo man in 
seinem Heimathlande alle Armenier entweder zum Uebertritt in die Staats-
kirche zwingen oder verjagen wollte. „Wenn das geschehen wäre," so 
schreibt er, „dann wäre Persiens Größe für immer dahin gewesen. Man 
hätte sämmtliche Kanfleute und Industrielle aus dem Lande vertriebe» 
und dem Großmognl und den andern indischen Fürsten die fleißigsten Un-
terthanen zugeführt. Urtheilt man besonnen, so muß man zugeben, daß 
es ganz gut ist, wenn in einem Lande verschiedene Religionen nebenein-
ander bestehen. Nicht die Verschiedenheit der Religionen hat so viele 
Kriege zur Folge gehabt, sondern der Geist der Unduldsamkeit. Es ist 
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dies eine Verirruug der menschlichen Vernunft. Wer mir eine Reltgions-
veränderung zumnthet, der thut es, weil er von seiner Religion nicht lassen 
will; er wundert sich, daß ich mich nicht herbeilasse das zu thun, was er 
um die Welt nicht thun würde." 

Es gab zur Zeit der „leltres persanss" noch Viele, welche sich der 
furchtbaren Bedrückungen der Hugenotten in Frankreich vor Aufhebung 
des Edicts von Nantes erinnern mochten. Gegen alle Secteu wie Jan« 
feinsten und Quietisten wüthete man mit derselben Strenge wie gegen 
die Hugenotten. Die Priester hetzten, bekehrten, chicanirten aus alle Weise. 
Da erschienen wohl Verordnungen, welche den Protestanten wohl verboten 
ihre Todten bei Tage beerdigen zu dürfen; die zum Katholicismus Über-
getretenen wurden der Pflicht enthoben ihre Schulden zu bezahlen; das 
Bekenntniß des herrschenden Glaubens wurde zur Aufuahme in die Ge-
werke sür nöthig erklärt; mir Lockmitteln der verschiedensten Art wurden 
Kinder zum Uebertritt veranlaßt und dann ihren ketzerischen Eltern fort« 
genommen; die Hugenotten wurden zum Theil ihrer Kirchen und Begräb-
uißplätze beraubt, ihre Prediger verhaftet, gefoltert, hingerichtet; nach 
Tausenden zählte man die Opfer der Dragonnaden, welche die ketzerische 
Bevölkerung mürbe machen sollten; wie das Wild hetzte man die Huge-
notten in Bergen und Wäldern. Endlich ward denn 1686 das Toleranz-
edict von Nantes völlig aufgehoben und damit wurden Hunderttausende 
zur Auswanderung nach Brandenburg, Hollaud Und England gezwuugen. 
Am Cap der Guten Hoffnung wuchs nachmals französischer Wein, von 
ausgewanderten Hugenotten gepflanzt; Hut- und Seidenfrabriken entstanden 
in England; Uhrmacher, Goldarbeiter, Gärtner ließen sich in Berlin und 
der Umgegend nieder. Der berühmte Ingenieur Vaubau berechnete, wie 
viele Soldaten, Matrosen und Pamphletisten Frankreich zur Flucht in das 
feindliche Lager getrieben hatte. Wenn man in der Dauphine die aus-
gewanderten Protestanten aus Vs, in Rochelle aus '/z der Einwohner be-
rechnete, so kann man denken, welche Vernichtung der Industrie die Folge 
war. I n Touraiue, Alenyon, der Umgegend von Paris , wo dieselbe 
hauptsächlich in den Händen von Protestanten war, zeigte sich ein unge-
heurer Abstand der Prodnction gegen früher. Die brutalen Verfolgungen 
kosteten Vielen das Leben. I n Langnedoc kamen 100,000 Hugenotten 
um; 3-^-400,000 fielen in einzelnen Gefechten und bei Ueberfällen durch 
königliche Truppen. „Besser eine Wüste als ein Land voll Ketzer" hatte 
Alba im sechszehnten And Ferdinand II. am Ansänge des fiebenzehnten 
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Jahrhunderts gesagt und noch zu MonteSquieu's Zeit schien dieser Grund-
satz gelten zu sollen. Wie im sechszehnten Jahrhundert die Geistlichkeit 
nur unter der Bedingung zu „clons Arsluks" in den Staatsschatz bereit 
war, daß die Regierung die'Ausrechterhaltung des Katholicismus versprach, 
so erklärte sich noch im Jahre 177Z der Klerus bereit 20 Millionen zu 
zahlen, wenn nur von einem Duldnngsedict nicht die Rede sei. 

Aber gerade weil in der Aufhebung des Edicts von Nantes der Fa-
natismus und die Herrschsucht der officiellen Kirche eine glänzende Exem-
plifikation gesunden hatte, mußte die Oppofitionöliteratur gegen diese 
Uebelfiände um so erbitterter austreten. Einige Jahre nach der Aushebung 
des Edicts von Nantes beantragte Locke in seinen Schriften abfolnte To-
leranz selbst für Juden, Heiden und Muhamedaner; AehnlicheS ward von 
Montesquieu, Voltaire u. A. ausgesprochen; ähnlich lehrten die ausgeklär-
ten Fürsten, wie Joseph II., der die „Derwische zu Menschen machen" 
wollte, Friedrich I!., der „Jeden nach seiner Faeon selig werden" ließ, und 
Katharina II. in Rußland, Choiseul in Frankreich, .Campomanes in Spa-
nien trugen ähnliche Ansichten vor. 

Lange vor dem Ausbruche der französischen Revolution konnte man 
eine Katastrophe der herrschenden Kirche voraussehen. Massillou starb im 
Jahre 1742; die Kirchen wurden leer, die Geistlichkeit hatte keine hervor-
ragenden Persönlichkeiten mehr auszuweisen; die Jesuiten wurden als Mit-
schuldige au manchem Attentat beschuldigt, als betrügerische Kaufleute ver-
urtheilt; Choiseul beschützte die Jansenisten, Turgot theilte ihre Ansichten, 
Necker war Calvinist; Calonne, Malersherbes und Terray waren Feinde 
der Geistlichkeit; in manchen Schriften machte man aus die ungeheuren 
Reichthümer des Klerus aufmerksam; die Regierung dachte daran die 
Kirche zur Theilnahme an den Steuerzahlungen herbeizuziehen. Beim 
Ausbrechen der frauzöfifcheu Revolution schätzte man den Besitzstand der 
Kirche auf 2000 Millionen Livres und das jährliche Einkommen derselben 
aus 75 Millionen Livres. „Nnr die Richtung der Hauptbewegung gegen 
den Staat, sagt Burke, erklärt in dieser Zeit das Fortbestehen der offi-
ciellen Kirche." Ueberall war der kirchliche Absolutismus uuterhöhlt. 

Die Begriffe von Staat und König fielen in Frankreich zusammen. 
War vom Staate die Rede, so sprach man zu allererst von König und 
Hos. Als die Perser MonteSquieu's ihre Briese zu schreiben begannen, 
da lebte Ludwig XIV. noch. Seine Macht, sein Reichthum werden geprie-
sen: „der König von Frankreich ist der mächtigste Fürst Enropa's; er be-
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sitzt keiue Goldminen wie der König von Spanien, aber er ist viel reicher 
wie dieser durch seine Unterthanen. Er verkaust um schweres Geld Stel-
len, Titel, Ehren und Würden und so kann er denn wie durch ein Wun-
der seinen Heeren den Sold zahlen und seine Flotten unterhalten. Er ist 
ein Zauberer und hat Macht über die Gedanken seiner Unterthanen. Hat 
er im Schatze nur 1 Million und braucht deren 2, so überredet er seine 
Unterthanen, daß 1 Ducaten 2 werth sei und sie glauben es. Das ist 
nicht einmal so wunderbar, als wenn derselbe König zugleich seinen Unter-
thanen vorspiegelt, er könne durch Berühruug Krankheiten heilen." Diese 
letztere Art der Zauberei kam noch im neunzehnten Jahrhundert vor. Man 
hatte die Sitte aus dem Mittelalter auch in die neue Zeit herübergenom-
men, daß die französischen Könige bei ihrer Krönung zu Rheims durch 
Handauflegen Kranke heilten und noch Karl X. hat bei seiner Krönung 
Lahme uud Gichtbrüchige geheilt und war überzeugt von der Wunderkrast 
des bei der Salbung verwendeten Oelfläschchens, welches durch ein Wun-
der vom Himmel zur Krönung Chlodwigs des Merowingers erschienen, 
allerdings in der französischen Revolution in tausend Stücke zerbrochen 
worden war, aber doch bei Karls X. Krönung wieder austauchte. Solch 
ein Heiligenschein aus dem Mittelalter vertrug sich schlecht mit dem Cha-
rakter des modernen Königthums, und auch Ludwig XIV. mochte er übel 
anstehen. Aber was die neue Zeit an Wunder und Aberglauben eingebüßt 
hatte, wurde durch die Wirkung von Etiquette und Ceremoniel, durch stei-
fes und förmliches Wesen reichlich ersetzt. Eine Art Gottheit wollte der 
König sein, ein orientalischer Despot, der sich, wie die Perser schreiben, 
besonders sür die türkische und französische Staatsform begeisterte und 
die Rolle der Vorsehung in Frankreich spielte. Der König war der 
Staat , der Hof war Frankreich. Kunst, Wissenschaft, Literatur — Alles 
diente ihm. Jeder Gelehrte war ein Vasall der Krone, alles geistige Le-
ben sollte zur Magd des Thrones herabsinken. Aber bei dem Auftreten 
der Perser MonteSquieu's war„der Nimbus dieses Königthums im Ver-
schwinden. Der theatralische Pomp hatte nicht vorgehalten. Der spanische 
Erbsolgekrieg hatte gezeigt, daß Frankreich ein Koloß war auf thönernen 
Füßen; die Unfehlbarkeit des Königs ward angezweifelt; ein freudenloses 
Alter war der Schlußact dieses vielbewegten Lebens; Einsamkeit umgab 
den König und kalter Egoismus der Höflinge und Schranzen. Wie in 
einem orientalischen Palaste stand die Jntrigue obenan. Usbek schreibt: 
„Der König ist umringt von Feinden; sie leben mit ihm am Hose, in sei-

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg. Bd. XII, Hst. 4. 19 
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ner Hauptstadt, in seiner Armee, in seinen Behörden, und dennoch wird 
er sterben ohne fie als seine Feinde erkannt zu haben. Gewiß, fügt der 
Perser mit verstellter Naivetät hinzu, will der Himmel ihn sür die Milde 
strafen, welche er gegen seine besiegten offenkundigen Feinde übte. Die 

Frauen beherrschen ihn ganz und gar. Durch ihre Protection richtet man 
alles aus: ein Osficier erhält einen Posten durch fie; ein Abbe wird mit 
einem Bisthum belehnt durch ste. Alle die Frauen stehen iu so innigem 
Zusammenhange unter einander, sie bilden unter sich eine Republik, deren 
Angehörige eine überraschende Thätigkeit entwickeln. Es ist dies ein 
Staat im Staate. Man klagt darüber, daß in Persien zwei oder drei 

Frauen so großen Einfluß üben. Hier herrschen sie in allen Dingen, in 
den größten wie in den kleinsten." 

Von der Verschwendung am Hose schreibt Usbek: „Die Freigebigkeit 

des Königs zu Gunsten seiner Höflinge ist unermeßlich. Wer ihn an- und 
auskleidet, wer ihm bei Tische die Serviette reicht, wird viel besser belohnt, 

als wer sür ihn Schlachten gewinnt." Es war so. Während die Lust-
schlösser Marly, Trianon uud Versailles mit ihren Armeen von Hofbe-
dienten furchtbare Summen verschlangen, starb Vauban, der berühmte I n -
genieur, der dem Könige unzählige Festungen gebaut, viele Städte einge-
nommen, in einer langen Reihe von Schlachten mitgesochten hatte, und 
mit Narben bedeckt war, in Ungnade. Während die „menus plaisirs" 
und „äepenses ineomiues" und „pressnts aux miÄressss" im Budget 

mit großen Ziffern figurirten, ward sür die Aufklärung des Volkes für 
die allgemeine Wohlfahrt fast nichts gethan. Man lebte am Hofe von 
dem Schweiße der Unterthanen; man sog an dem Marke des Volkes. So 
wurde König Ludwig XIV. unpopulär. Sein Tod zeigte, wie ferne er dem 
Volke gestanden. MonteSquieu's Perser, welche gerade zur Zeit des Re-
gierungswechsels in Paris waren, schreiben über die Stimmung im Pu-
blikum: „Der König ist nicht mehr. Er hat viel von sich zu reden ge-
macht während seines Lebens. Bei seinem Tode blieb Alles stumm." 
Auch andere Zeitgenossen berichten, daß nicht viele Thränen dem begabten 
Despoten nachgeweint wurden. Man berichtet sogar von einem Freuden-
taumel, der hier und da bei der Nachricht seines Todes sich kund gab. 
Die Menschen berauschten fich bei Gegelenheit der Leichenfeier Ludwigs XIV. 
Man machte Spottverse, wie die folgenden: 

Ig, ?ranee au momsM yue w eourss est üms 
Vls pleurv poiat, kouis, us t'en etoimv pss» 
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8es ysux daissnes äs plsurs psnäanl, wuts ta vis 
8s trouvent spuises au ^our äa ton tröpas; 

oder: 

Ousl^us äur yus I^ouis nous küt, 
8on irspas seul Is justiüs, 
?uisqu' a 1'exemple 6u Nsssio 
II monrut pour notrs salut. 

Die Franzosen, stets begierig nach Wechsel und Veränderung waren 
gelangweilt, ermattet. Nun kam eine neue Regierung. Die Zeit der rö-
genes trat ein. Die neuen Machthaber, der Regent Orleans und sein 
Genosse Dubois, waren würdige Vertreter der Sittensäulniß und Gewis-
senlosigkeit, welche man seit lange am Hose zu sehen gewöhnt war, aber 
sie trieben es schlimmer als alle Andern zuvor. Man hatte bei Hose ein 
wenig Bewußtsein von der Leichtigkeit, mit welcher man den Staatswagen 
lenkte. Es ist zu verwundern, daß man in diesen Kreisen die „IsUrss 
persanss" so gut ausnahm, während doch darin kühne Angriffe aus die 
Machthaber enthalten waren. Einigermaßen vorsichtig drückten sich die 
Perser wohl aus, aber sie, denen nichts entging, die über Alles ein Ur-
theil fällten, mußten auch hier ihren Freimnth beibehalten, wenn sie auch 
die Dinge nicht geradezu beuauuteu und ihre Sentenzen hier und da 
etwas verallgemeinerten. Da hieß es u. A.: „Ich weiß nicht wie es 
kommt, aber so boshaft und schlecht manche Fürsten sind, ihre Minister 
sind immer noch boshafter und schlechter als sie. Deßhalb ist der Ehrgeiz 
der Fürsten nie so verderblich, als die Niederträchtigkeit ihrer Rathgeber." 
Es ist hier natürlich niemand genannt, aber man hat es leicht zwischen 
den Zeilen zu lesen, wenn der Text gelesen wird. Ueber die Pflichten und 
die Stellung eines Ministers werden n. A. folgende Betrachtungen ange-
stellt: „Ein unehrlicher Minister fügt dem Fürsten und dem Volke viel 
Schaden zu, aber der größte Schaden ist das schlechte Beispiel, welches er 
giebt. Ich habe in Indien ein ganzes Volk durch das schlechte Beispiel 
eines Ministers in schlechte Sitten versallen sehen. Es ist wie eine an-
steckende Krankheit; alle Bande der Ordnung waren gelöst, die Recht-
schassenheit war spurlos verschwunden und Gewinnsucht und Geldgier er-
hoben ihren Thron." Daß hier nicht von Indien, sondern von Frankreich 
gesprochen wird ist klar, da eben in jener Zeit sür das Hazardspiel der 
Hos den Ton angab und jene zur klassischen Berühmtheit gelangten Finanz-
versuche Laws gemacht wurden. Dieser Finanzsragen nehmen sich die Per-

19* 
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ser besonders angelegentlich an und verhöhnen mit Krast und Bitterkeit 
die Grundlagen des „Systems" und die Verirrnngen, welcher der Staat 

sich damals schuldig machte. 
Die Perser spotten über die Macht oder Gewalt des Staatscredils, 

der bisweilen von gewaltiger Krast ist, bisweilen von einem Windhauch 

gestürzt werden kann, der aber vor allem von der Macht, dem Wohlstande, 
der Sittlichkeit und Einsicht des Staats abhängig ist. Der Perser spricht 
von der Allgewalt des Königs: „Will der König einen Krieg führen und 

braucht dazu Geld, so hat er nichts weiter zu thun als seinen Untertha-
nen vorzuspiegeln, daß ein Stück Papier Geld sei und sogleich sind sie 
ganz fest davon überzeugt." Was Montesquieu hier im Scherz seinen 
Perser erzählen läßt, hatte Law soeben auch, wenngleich in einer andern 
Form, ebenfalls ausgesprochen, wenn er den Satz ausstellte: „Das Geld 
kann aus Stoffen bestehen, welche an und sür sich keinen Werth haben." 
Frankreich ward von Papiergeld und Actien überflnthet. An die Stelle 
des thenersten Materials sür das Geld trat das billigste. Man experi-
mentirte mit der Proportion zwischen dem reellen und imaginairen Werthe, 
man wechselte die Prodnction mit der Circnlation, man escamortirte das 
edle Metall aus allem Verkehr. Es trat jener bekannte Schwindel und 
Taumel ein im Papierhandel. Die Regierung und alle Klassen der Ge-
sellschast wurden in den allgemeinen Strudel hineingerissen. Wer irgend, 
bewegliches, veräußerliches Vermögen hatte nahm Theil an dem allgemei-
nen Hazardspiel. Das baare Geld übte einen Zauber aus wie noch nie. 
Man kann denken, mit welchem Interesse die Perser diesen Erscheinungen 
folgten. Sie schildern den Zustand des Pariser Publikums, die Stim-
mung in den Ease's, den raschen Wechsel, indem zuerst alle ihr Vermö-
gen in Papier zu verwandeln streben und unmittelbar darnach der Rück-

schlag ersolgt und der allgemeine Wunsch sich äußert das Papier in Sach-
güter, in Waaren, Grundstücke n. dgl. m. umzusetzen. Usbek schreibt, er 
sei einem reichen Gntsbesitzer begegnet, der sich beklagt, daß er nur Güter 
und kein baares Geld besitze. Mit dem vierten Theile seines Vermögens, 
wenn es nur beweglich wäre, meint er viel reicher sein zu können als mit 
einer Menge liegender Gründe. Wenige Monate später begegnet der Per-

ser einem andern Herrn, der 200,000 Livres in Bankbillets bei sich führt 
und bei all diesem Reichthnm ein Bettler ist. Er wünscht fich ein kleines 
Stückchen Land, wenn auch noch so klein, um doch wenigstens nicht Hun-
gers zu sterben. Mit großen Massen Papiergeldes in Händen war man 
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bitterer Noth ausgesetzt, weil die Entwerthung des Papiergeldes reißend 
schnell vor fich ging. Es ereigneten stch dabei komische Seenen. Der 
Perser erzählt folgenden Fall: er begegnet einem Herrn, welcher in Ver-
zweiflung ist über die Ehrlosigkeit eines Andern, dem er eine Summe 
Geldes aus Pfand geliehen hat. Der Werth des Geldes fällt: er erhält 
die geliehene Summe zurück, statt mit dem Pfände befriedigt zu werden. 
„Huslls perüäis Iwrridlö!" ruft er aus. 

Die vielen Anekdoten über den raschen Glückswechsel, wie Diener zu 
Herren und Herren zu Dienern wurden, sind bekannt. Es wimmelte in 
Frankreich von Emporkömmlingen, und wer reich war, wollte auch vornehm 
und von hoher Geburt sein. Rica sah im Case einen Mann, welcher die 
Augen zum Himmel erhebend sagte: „Gott segne die Entwürfe unserer Mi-
nister: mögen die Actien noch ferner steigen und alle Lakaien in Paris 
reicher werden als ihre Herren!" Nach eingezogener Erkundigung erfährt 
er, daß dieser Mann sehr arm und von Fach ein „Fönöaloxisw" sei. 
„Er hofft, hieß es, daß sein Geschäft blühen werde, wenn sich immer 
neue Vermögen bilden. Alle die Reichgewordenen bedürfen seiner um ihren 
Namen groß zu machen, ihre Vorfahren vom Schmutze zu reinigen und 
ihre Galawagen mit Wappen zu versehen: er bildet fich ein so viele Ade-
lige zu schaffen als er will und zittert vor Freude über die Ausdehnung 
seiner Praxis." 

Derselbe Rica schreibt, wie nach dem Tode des letzten Königs die 
Finanzen in großer Zerrüttung gewesen seien und wie es ein Ausländer 
(Law) übernommen habe Frankreich zu curiren. „Er meint nun, daß die 
Cur nach Anwendung sehr starker Mittel angeschlagen und daß er Frankreich 
dessen früheres Embonpoint zurückgegeben habe, aber es ist nicht gesunde 
Körperfülle, sondern Ausgedunsenheit. Alle diejenigen, welche vor sechs 
Monaten reich waren, find jetzt arm, und diejenigen, welche damals nicht 
das liebe Brod hatten, versinken in Schätzen und Reichthümern. Nie 
haben diese Gegensätze einander so nahe berührt. Der Ausländer hat 
den ganzen Staat um und um gedreht wie ein Trödler den Aermel eines 
Rockes umdreht. Was zu oberst war kommt zu Unterst, was außen war 
innen zu stehen. Wie viele ganz neue Vermögen, unglaublich selbst sür 
diejenigen, die sie erworben! Wie viele Diener, welche sich nun von ihren 
Amtsgenosseu bedienen lassen, und morgen vielleicht von ihren ehemaligen 
Herren! Dabei ereignet sich denn manches Seltsame. Die Lakaien, welche 
während der vorigen Regierung ihr Glück gemacht haben, preisen heute 
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ihre vornehme Herkunft; diejenigen, welche ihre Bedientenlivree in einer 
gewissen Strciße (der rus Yuineampoix, wo die größten Geschästslocale 
sür die Agiotage sich befanden) abwarfen, werden von den ersteren ebenso 
gründlich verachtet, als sie selbst vor kurzer Zeit verachtet wurden. Sie 
schreien jetzt aus Leibeskräften: der Adel ist ruinirt! welche Unordnung im 
Staate! welche Verwirrung zwischen den Standesunterschieden. Leute von 
dunkler Herkunft kommen zu Macht und Ansehen." 

Die Perser haben viel Verkehr mit Gelehrten. Ein Alterthum ssor-
scher schickt dem Perser Rica ein im Staube einer Bibliothek neuanfgefnn-
denes Bruchstück der Erzählung eines alten griechischen Schriftstellers, der 
folgenden Mythus mittheilt: „ In der Nähe der orkadischen Inseln wird 
ein Wunderkind geboren, dessen Vater Aeolus und dessen Mutter eine 
Nymphe von Caledonien ist. Mit vier Jahren ist das Kind bereits weise, 
versteht sich außerordentlich gut aus edle Metalle und lernt von seinem 
Vater die Kunst die Winde in Schläuche zu fassen und den Reisenden 
mitzugeben. Zum Mann herangereift, reist der Zauberer nach Bätica, 
von dessen Gold- und Silberreichthum er viel hat erzählen hören, und 
sogleich nach seiner Ankunft in jenem Lande beginnt er mit lauter Stimme 
zu predigen: „Völker von Bätica, ihr glaubt reich zu sein, weil ihr Gold 
und Silber habt, aber ich bedaure euch wegen eures Jrrthums. Glaubt 
mir: laßt eure eitlen Schätze fahren, gehet ein in das Reich der Einbil-
dungskraft und ich verspreche euch Reichthümer, die euch selbst iu Erstau-
nen setzen werden." Und er verkaufte ihnen Wind aus seinen Schläuchen 
und sie gaben ihm ihr Gold nnd Silber. Am andern Tage kommt er 
mit^einer neuen Predigt: „Ihr Völker von Bätica, wollt ihr reich sein? 
Bildet euch ein ich sei reich uud ihr desgleichen; setzt euch alle Morgen 
in den Kopf, daß euer Vermögen während der Nacht sich verdoppelt habe. 
Habt ihr Gläubiger, so bezahlt sie mit diesen erträumten Schätzen und 
gebt ihnen den Rath, die Einbildungskraft in demselben Maße zu Hülse 
zu rufen, als ihr selbst thatet." Und wieder nach einigen Tagen erscheint 
der Prediger und spricht: „Völker von Bätica, leider sehe ich, daß eure 
Einbildungskraft nicht mehr so lebhaft ist als in den ersten Tagen; lasset 
meine Phantasie die eure leiten: alle Morgen werde ich einen Zettel vor 
euch hinstellen und dieser wird die Quelle eures Reichthums sein: es sind 
nur wenige Worte, aber diese sind bedeutungsvoll, denn vermittelst dersel-
ben wird die Mitgift eurer Frauen, die rechliche Stellung eurer Kinder, 
die Zahl eurer Diener geregelt werden. Mein Anschlagzettel wird über 
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die Pracht eurer Equipagen, über die Fülle eurer Mahlzeiten, über die 
Zahl und Einkünfte eurer Geliebten entscheiden." Wenige Tage später 
kommt der Zauberer athemlos herbeigestürzt und schreit: „Völker von 
Bätica, ich habe euch gerathen, eure Einbildungskrast zu Hülse zu rusen, 
und ich sehe jetzt, daß ihr es nicht gethan habt; jetzt befehle ich euch es 
zu thun. Es sind unter euch Leute, welche so schlecht sind, daß sie 
ihr Gold und Silber nicht herausgeben wollen. Das Silber . . . . . das 
mag noch hingehen, aber das Gold . . . . das Gold! — das bringt mich 
außer Fassung. Ich schwöre bei meinen heiligen Windschläuchen, daß ich 
diejenigen strenge bestrafen werde, welche mir ihr Gold nicht bringen. 
Auch habe ich gehört, daß ihr einen Theil eurer Schätze ins Ausland ge-
schickt habt. Ich bitte euch, laßt sie kommen; ihr werdet mir damit ein 
großes Vergnügen machen und ich werde euch ewig dafür dankbar sein. 
Und dann noch eine kleine Bitte: ich weiß, daß ihr Edelsteine besitzt; im 
Namen Jupiters flehe ich euch an, befreit euch von ihnen; nichts macht 
euch so arm als solche Dinge; ich sage euch befreit euch davon. Ich 
werde euch ausgezeichnete Geschäftsleute empfehlen, welche euch dabei Hel-
sen werden. Welch' unermeßliche Reichthümer werden bei euch umlausen, 
wenn ihr thut, was ich euch sage. Ich verspreche euch auch das Schönste 
was ich in meinen Schläuchen habe." Nach Vollziehung aller dieser An-
ordnungen folgt die Znmuthung: „Völker von Bätica, ich habe eure ge-
genwärtige glückliche Lage mit dem Zustande verglichen, in welchem ich 
euch antraf: jetzt seid ihr das reichste Volk der Erde; aber noch Eines 
fehlt zur Vollkommenheit eures Glückes: ich muß euch die Hälfte eurer 
Güter, eures Eigenthums abnehmen" u. s. w. 

Man sieht in allen diesen angeblich hellenischen, handschristlich gefun-
denen Mythen ist die Lawfche Krists in ihren Hauptphasen mitgetheilt, 
die Ueberfluthung mit Papiergeld, die strengen Verbote Gold und Silber 
auszuführen und zuletzt auch die Verbote edle Metalle zn besitzen. Man 
denke sich das Aufsehen, welches so kecke Angriffe aus das „System" mach-
ten, und die Genugthuung, welche sür die über Law, Dubois und den 
Regenten entrüstete Gesellschaft in solchen Sticheleien liegen mußte. Sel-
ten ist später in Versassungsstaaten eine Regierung so ernst und nachdrück-
lich angeklagt, wie dies im Anfange des vorigen Jahrhunderts in der ab-
soluten Monarchie Frankreichs durch Montesquieu geschah, der in einem 
der letzten Perserbriese seinen Usbek folgende Betrachtungen anstellen läßt. 

„Ich habe lange Zeit in Indien gelebt. Dort sah ich ein Volk, 
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welches von Natur großmüthig war, in einem Augenblick verwandelt wer-
den durch das schlechte Beispiel eines Ministers; alle wurden verdorben, 
von dem letzten Unterthan bis zum größten Magnaten; dieses Volk, dessen 
Edelsinn, Rechtschassenheit, Unschuld und Treue stets zum Muster gedient 
hätten, wurde plötzlich ganz verderbt und das schlechteste aller Völker. 
Das Uebel griff reißend schnell um sich und verschonte selbst die gesunde-
sten Glieder des Staatskörpers nicht; selbst die tugendhaftesten Männer 
verübten Unredlichkeiten und verletzten bei verschiedenen Gelegenheiten die 
Grundbegriffe des Rechts unter dem Vorwande, daß auch ihr Recht ver-
letzt worden sei. Die verdammungswürdigsten Gesetze mußten die nieder-
trächtigsten Handlungen beschönigen, Unrecht und Treulosigkeit galten sür 
nothwendige Uebel. Verträge wurden nicht geachtet, die heiligsten Ver-
bindlichkeiten gelöst, alle Gesetze der Familie mit Füßen getreten. Gold-
gierige Schuldner stellten sich als bezahlten ste ihre Schuld und thateu es 
gleichwohl nicht und vernichteten so den Wohlstand ihrer edlen Gläubiger. 
Andere, noch schlechtere, kauften fich sür gar kein Geld alles Mögliche; 
nahmen Wittweu und Waisen deren Habseligkeiten fort und gaben ihnen 
Eichenblätter, welche sie aufgelesen hatten. Alle waren plötzlich von Geld-
gier erfüllt; alle bildeten eine Verschwörung, deren Zweck Reichthum zu 
erwerben war; Reichthum zu erwerben nicht durch ehrliche Arbeit oder in-
dustrielle Thätigkeit, sondern durch den Rum des Fürsten, des Staates 
und der Mitbürger. Einer legt sich Abends mit Genugthuung zu Bette: 
cr hat heute eine Familie um alle ihre Habe gebracht und wird morgen 
eine andere Familie an den Bettelstab bringen. Ein Anderer sreut stch 
seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht zu haben: durch Bezahlung 
seiner Schulden hat er eine ganze Familie zur Verzweiflung gebracht, die 
Mitgift zweier Mädchen vernichtet, die für die Erziehung eines Knaben 
bestimmten Gelder verschwinden gemacht, der Vater dieser Kinder stirbt 
vor Schmerz darüber, die Mutter kommt vor Gram um; aber alles die-
ses ist durch das Gesetz erlaubt. — Wie viel größer ist das Verbrechen 
eines Ministers, der so die Sitten eines Volkes vergiftet, die edelsten 
Menschen zu Verbrechern macht, die Tugend verdunkelt, den Glanz der 
Würde trübt und selbst die Höchstgeborenen der allgemeinen Verachtung 
preisgiebt? Was wird die Nachwelt sagen, wenn sie sehen wird, daß sie 
über die Schande ihrer Voreltern erröthen muß? Was wird der junge 
Nachwuchs von heute sagen, wenn er datz Eisen seiner Ahnen mit dem 
Golde seiner Eltern vergleichen wird? Ich zweifle nicht, daß die wahr-
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hast Edlen jeden Adel, der fie entehrt, von fich werfen werden und daß 
der jetzigen Generation das furchtbare Nichts, in welches fie fich gestürzt 
hat, allein vorbehalten bleiben werde." 

Es ist ein charakteristischer Zug der Perser, daß bei ihnen Scherz 
und Ernst so oft wechselt. I n dieser letzten drastischen Schilderung ist 
Ernst genug und nur etwa die Namensverwechseluug Indiens mit Frank-
reich hat etwas Scherzhaftes. Aber auch sür die Blödfinnigsten war es 
verständlich, wer mit so kecken Ausfällen gemeint war. Aus diesem Wege 
mußte man zu der Einficht kommen, welche Bedeutung die Ministerver-
antwortlichkeit habe. Spielend vernichtete Montesquieu die Idee, daß 
Fürsten uud Minister keine Rechenschaft abzulegen hätten vor ihrem Volke 
und der Nachwelt für ihr Thun und Treiben. Nur daß er die Betrach-
tungen in eine fast burleske Form kleidete. Unter der Maske eines leicht-
fertigen Romanschriststellers zeigte er die großen Wahrheiten des Staats-
lebens; mit der Signatur einer Reihe frivoler Liebesgeschichten schmug-
gelte er wenigstens Bruchstücke der Theorie vom Verfassungsstaate nach 
Frankreich hinein. Ebensowohl der kaut-xout seiner skandalösen Harrms-
scenen als auch die logische Schärfe seiner publicistischeu Argumentation 

. mußte ihm eine Fluth von Lesern verschaffen. ,Mites nous äes lettres 
persanss" pflegten in jenen Zeiten die Buchhändler und Verleger den 
Schriftstellern zu sagen. 

So waren die Anfänge eines Publicisten, dessen Geisteswerke in der 
Geschichte der französischen Revolution eine Rolle spielen und der je län-
ger je mehr ernst und eindringlich zu seinen Zeitgenossen redete und aus 
einem Romanschreiber zum berühmtesten Theoretiker des modernen Staats-
rechts wurde. Dreizehn Jahre nach den „lettres perssnes" erschienen die 
„Lonsiäsrations sur les eauses äs !a xranäeur st äs la äseaäsnes 
äss Romains," wo ebenfalls Vieles über Rom Ausgesprochene Frankreich 
treffen sollte und wo jede Gelegenheit benutzt ist aus eiuzelnen Thatsachen 
allgemeine Wahrheiten sür das politische und sociale Leben zu abstrahiren. 
S o viele epigrammatisch-zugespitzte Sentenzen aus diesen Schriften wur-
den Eigenthum der geistig angeregten Kreise Frankreichs und galten für 
Orakelsprüche. Als endlich auch in dem „Lspril äes lois" eiu allgemei-
nes lesbares, tiefsinniges Werk erschien, welches die wichtigsten Fragen in 
derselben zugänglichen Weise nur mit größerem Erust und größerer Tiefe 
behandelte, da wurden die politischen und socialen Zustände, die Frage von 
der Reform Frankreichs, die Grundsätze der Codificatiou, der Polizei zc. 



2 8 4 Ueber MonteSquieu's letttes persanss. 

Gegenstand des allgemeinen Gespräches in den Pariser Salons. Ein 
Zeitgenosse ruft verwundert aus: „Die Politik ist eine Sache der Philo-
sophie geworden!" Und nicht bloß die Politik, sondern wissenschaftliche 
Geographie, Nationalökonomie und Statistik waren in ihren Ansängen be-
reits in den Schriften MonteSquieu's enthalten. — Wissenschaften, deren 
weiterer Ausbau späteren Jahrzehnten angehört. 

Montesquieu begann mit Angriffen aus das Bestehende, um dann erst 
den Weg zu zeigen, wie man zu besseren Zuständen gelangen könne. Zuerst 
mußte tabula rasa gemacht werden, die Unerträglichst der Gegenwart 
veranschaulicht werden. Aber um zu einer Umwandlung Frankreichs zu 
schreiten, bedurste man noch einer genaueren Vorstellung von dem Ideale, 
welchem man zuzustreben habe. MonteSquieu's literarische Wirksamkeit 
beginnt mit einem revolutionairen Manifest gegen das Frankreich des acht-
zehnten Jahrhunderts, ste schloß mit einem. Gutachteu über die Zukunft. 
Er strafte nicht bloß, er zeigte den Weg zur Besserung. Er uegirte nicht 
bloß, er legte mit Hand an beim Neubau. Es war ihm erspart zu sehen, 
wie nachmals, als alle Schäden Frankreichs bloßlagen, als man genau 
das Ziel kannte, welchem man zusteuern wollte, die sittlichen Mächte nicht 
ausreichten Frankreich zu verwandeln, zu heilen. Wenn später aus dem 
allgemeinen Schiffbruche der französischen Revolution manche Wahrheit 
gerettet wurde, um bei politischen und socialen Reformen mitzuwirken, so 
hat Montesquieu einen Theil an dem Verdienst, solche Wahrheiten der 
Mit- und Nachwelt vergegenwärtigt zu haben, und in diesem Entwickelungs-
proceß finden denn auch die „lettres persanss" ihre Stelle. 
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Bemerkungen M dem Aufsatz: 
„die rechtgläubige Kirche iu Livland." 

?iäes autein suaäsväa est, non imxeraväa. 
I,aoiaviius. 

Ä l l s wir im Junihest unserer Zeitschrist eine Übersetzung des in meh-
rerer Hinsicht merkwürdigen Artikels aus der „rechtgläubigen Revue" mit-
theilten, erlaubten wir uns zugleich die Bitte um Zusendung eventueller 
Berichtigungen auszusprechen. Wir bezogen diese Aufforderung vorzugs-
weise aus das persönlich-anekdotenhafte Element, womit jener Artikel so 

reichlich ausgestattet war; denn zur allgemeinen Kennzeichnung der Motive, 
Quellen und Ergebnisse dieser „rechtgläubigen" Darstellung glaubten wir 
schon durch einige derselben unmittelbar angehängte Bemerkungen wenig-

stens das Nöthigste gethan zu haben. Indem uns nnn in der That ver-
schiedene Berichtigungen der gewünschten Art zugekommen find, ermangeln 
wir nicht dieselben hiemit der Oeffentlichkeit zu übergeben. Könnten fie 
dazu dienen, künstigen Scribenten über dasselbe Thema das Gewissen zu 

schärfen, so daß sie sich in Bezug aus die erzählten Thatsachen einer stren-
geren Wahrheitsliebe befleißigten, so würden wir uns zu diesem Erfolge 
natürlich Glück wünschen dürfen. Wenn aber nicht — nun, so wird es 
immerhin sür uns selbst gut sein, genau zu wissen, was wir von den 
Waffen zu halten haben, die gegen uns zur Anwendung kommen. 
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I. Von H e r r n P rops t Kupf f e r in M a r i e u b u r g . 

Der Verfasser des in der Balt. Monatsschr. übersetzten Artikels über 
die „rechtgläubige Kirche in Livland" erzählt unter Anderem (p. 485) von 

einem Pastor, der noch dazu bald darnach Propst wurde, wie er von der 
Kanzel herab die Rechtgläubigkeit eine H u n d e r e l i g i o n genannt habe. 

„Hierüber kam es zu einer gerichtlichen Untersuchung, und, wie man mir 

sagte, sollen die Zeugen ausgesagt haben, daß der Pastor in der That die 
rechtgläubige Lehre so genannt habe; durch Allerhöchsten Gnadenact, wenn 
ich nicht irre, wurde diese Sache niedergeschlagen." 

Die Redaction der Balt. Monatsschr. hat dieser, allerdings sehr ent-

stellten Geschichte eine irrthümliche Beziehung gegeben *); sie betrifft ohne 

Zweifel mich, uud ich halte es daher nicht sür überflüssig den wahren 
Sachverhalt hier mitzutheileu. 

I n der Marienburgschen Gemeinde mehrten sich im Jahr 1854 die 
gemischten Ehen. Andrerseits äußerte sich um dieselbe Zeit, besonders bei 
Gelegenheit einer gewissen Auswanderungsagitation, ein so sehr auf die 
materiellen Vortheile gerichteter und die geistlichen Güter unterschätzender 

S inn , daß ich darüber nicht schweigen zu dürfen glaubte. Ich beschloß 
also über die beiden erwähnten Punkte zu der Gemeinde zu reden, und 
that es eines Sonntags, im Frühjahr 1854, nach beendeter Predigt. 

Gegen Abend kam der Tischler S i kling zu mir und erzählte, der „russische" 
Ortsgeistliche habe seinen Schulmeister in das Fiandensche Gebiet gesendet, 
um Leute zu suchen, die bezeugen sollten, daß ich von der Kanzel gesagt 

habe: „der russische G l a u b e ist ein Hundeglaube ." 
Ich dankte dem Tischler sür seine Mittheilung, uud da ich mit dem 

Anklagestand schon durch frühere Vorfälle vertraut war, so unterließ ich 

nicht meine Rede sofort wörtlich auszuschreiben. Ich theile ste im Aus-
zuge hier mit. 

„ In diesem Kirchspiele kommen jetzt viele gemischte Ehen vor — wel-
ches wird der Erfolg sein, wenn es so fortgeht? — Dieses unser Gottes-
haus, das so reich an Kindern ist, wird in Znkunst verlassen sein und 
keine Kinder mehr haben. Eure Kinder und Kindes-Kinder werden einem 

andern Gotteshause angehören, das ihr nicht kennt. Aber woher kommt 

*) Nämlich auf die Kirchhofspredigt in Fehteln, s. Juniheft x. 485 und x. 519. 
Wir haben uns allerdings geirrt und danken dem Herrn Propst Kupffer für die Zurecht-
stellung. ES ist aber gewissermaßen ein glücklicher Jrrthum gewesen. Da derselbe den 
Bericht über die „Landgerichtsfitzung in Fehteln" zu seiner Folge hatte. D. Red. 
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es, daß so viele gemischte Ehen zu Stande kommen? Es kommt daher, 
daß ihr gegen den Glauben überhaupt gleichgültig geworden seid. Die 

Welt und das Irdische ist ener Gott geworden, den ihr über Alles liebt 
nnd dem ihr nachtrachtet. J a Viele sind sogar so weit gekommen, daß 
sie mir gesagt haben: Mag auch ein Hnndeg lanbe kommen, wenn er uns 

nur Vortheil bringt. — Ist das nicht entsetzlich, daß ench der Glaube an 
Gott so wenig und das Irdische so viel gilt! Gottes Wort sagt, daß der 
Mensch nicht allein von Brod lebe zc." 

Von der griechisch-orthodoxen Kirche war gar nicht die Rede gewesen 
und eine Schmähung der „rechtgläubigen" Lehre nicht im geringsten beab-
sichtigt. — I m October desselbeu Jahres 1854 gerade da ich mit dem Consir-
manden-Unterrichte beschäftigt war, kam eines Morgens der Verwalter T. 

zu mir und erzählte mir, daß ein von dem General-Gouverneur gesandter 
Beamte in Marienburg angekommen sei, um über eine Klage, die der 

rechtgläubige Geistliche über mich angebracht, Untersuchungen anzustelleu. 
Ich trug dem Verwalter auf, den Beamten zu bitten, mich zu besuchen, 
damit ich den Gegenstand der Klage erfahre. Der Beamte kam — es 

war Herr Ratschinski — und erzählte mir, daß der rechtgläubige Geistliche 
ein von 17, theils rechtgläubigen, theils lutherischen Bauern unterschriebenes 
Protokoll dem Erzbischos in Riga zugesendet habe, worin die eidliche Aus, 

sage dieser 17 Zeugen verschrieben sei, daß ich den griechischen Glauben 
l einen Hundeglauben genannt habe. Dieses Protokoll sei von dem Erzbi-
schos dem General-Gouverneuren übergeben nnd meine Bestrafung verlangt 

worden, und er, Herr Ratschinski, sei von dem Fürsten Suworow ge-
schickt worden — über die Anklage Erkundigungen einzuziehen. Ich gab 
ihm meine geschriebene Rede und er ging zum Verhör der bestellten 
17 Zeugen und anderer glaubwürdigen Personen, die an jenem Sonntage 
in der Kirche gewesen waren. Diese Letzteren waren der Oekonomie-
Jnspector V. aus M. , der Schulmeister K. aus M. und alle Glieder des 
örtlichen Gemeindegerichts. Keiner von den Befragten hatte die mir an-
geschuldigten Worte gehört; sie machten vielmehr Aussagen, die mit meiner 
niedergeschriebenen Rede so gut übereinstimmten, als es sein konnte, da 

fast ein halbes Jahr dazwischen lag. Auch die Zeugen der Gegen-
par t e i leugneten die angeschuldigten W o r t e von mir gehört 

und mit ihrer Unterschrist bezeugt zu haben. Nnr einer derselben, 
ein Bauer vom Gute Fianden mit Namen P. , behauptete, daß die Anklage 

wahr sei. Als es sich aber ergab, daß dieser Zenge P . an dem betreffenden 
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Sonntage gar nicht in der Kirche gewesen war, so wurde er entfernt und 

seine Aussage nicht ausgenommen. Den Bericht des Herrn Ratschinski habe 

ich freilich nicht gelesen, ihn selbst auch nach dem Verhöre nicht mehr gespro-
chen; so viel aber ist gewiß, daß die Anklage vollständig ausgegeben worden 

ist, da ich von keiner Behörde in dieser Sache weiter belangt wurde. Eines 

„Allerhöchsten Gnadenactes" hat es sür mich nicht bedurft; der Gerechtigkeit 
des Fürsten S u w o r o w verdanke ich die rasche Befreiung von dieser fal-

schen Anklage. — Der rechtgläubige Geistliche blieb in seinem Amte. 

II. Von Herrn P a s t o r Mas ing zu Neuhauseu . 
Wenn man dem Verf. des Aufsatzes in der „rechtgl. Revue" gesagt 

hat, daß in den vierziger Jahren „allzu eifrige Aspiranten der Rechtgläu-
b i g s t " aus mehrere Jahre ius Gesängniß gesperrt worden seien (Balt. 

Monatsschr. Junihest p. 477), so hätte er stch doch wol — falls es ihm 
um Wahrheit zu thun war — leicht über die diesem Mythus zu Grunde 
liegenden Thatsachen belehren können. Sie werden alle etwa von folgen-

der Art gewesen sein. 
Bei der im Jahre 1841 anhebenden, noch nicht kirchlich gewordenen 

Bewegung unter dem hiesigen Landvolke that sich im Neuhausenscheu Kirch-
spiele besonders ein gewisser J a a n E s p e aus dem Schloß-Neuhausenscheu 

Dorfe Hürsi hervor. Durch Verbreitung von allerlei unglaublichen Ge-

rüchten über ein in Polen liegendes „warmes Land" (lämmi ma), auch 
„leeres Land" (tühhi ma) genannt, welches, wie gesagt wurde, von der 
Regierung sür die auswandernden livländischen Bauern bestimmt sei, brachte 
er das hiesige Landvolk dermaßen in Bewegung, daß sie aus der ganzen 
Umgegend nach Hürsi pilgerten um sich in der Auswanderungsliste verzeich-
nen zu lassen. Diese Liste sollte bei dem Rigaschen „rechtgläubigen" Bischof, 
welcher von den Leuten als Auswanderungs-Agent angesehen wurde, einge-
reicht werden, zu welchem Zwecke Jaan Espe, von den Auswanderungs-
lustigen mit Reisegeld versehen, wiederholeutlich Reisen nach Riga machte. 
Das Ordnungsgericht sah sich durch diese Bewegung veranlaßt, den Jaan 
Espe als Verbreiter lügenhafter Gerüchte uud als Unruhstifter zur Ver-

antwortung zu ziehen, und sandte schließlich, als Eitationen durch das 
Gemeindegericht sich als erfolglos erwiesen hatten, den Landboten Horn 
mit einer Militär - Escorte ab, um den Jaan Espe aufzuheben und nach 
Werro zu schaffen. Diese Maßregel erwies sich als durchaus nothwendig, 
denn die Bewohner des DorseS Hürsi, Männer und Weiber, leisteten dem 
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Landboten thätlichen Widerstand und suchten den Jaan Espe, als er be-
reits ergriffen war, zu befreien. Nachdem er daraus einige Zeit in Werro 

und Riga gesangen gesessen hatte, wurde er in seine Heimat entlassen. 
Ob er außer der Haft sür seine Wühlereien eine Strafe erhalten hat, ist 
hier nicht bekannt geworden. Beim Beginne der Converstonsepidemie im 

Jahre 1845 gehörte er zn den ersten, welche zur griechischen Kirche über-
traten. Ob er schon 1841 ein „Aspirant der Rechtgläubigkeit" gewesen, 

mag dem Verfasser bekannt sein, die Behörde hat jedenfalls nur seine 
politischen Wühlereien im Auge gehabt, wenn fie ihn zur Verantwortung zog. 

Daß die vom Kaiser angeordnete Frist von 6 Monaten zwischen der 
Anmeldung zum Uebertritt und dem Uebertritt selbst dazu bestimmt war, 

den zum Uebertritt fich Meldenden Zeit zu lassen, „um alles wohl zu be-
denken und noch vor dem Uebertritt sich mit der rechtgläubigen Lehre be-
kannt zu machen" (p. 478), wird wohl Niemand bezweifeln, daß aber der 

Unterricht weder gesucht, noch geboten worden ist, noch auch geboten werden 
tonnte, ist eine Thatsache, die nicht bestritten werden kann. Außer den 
wenigen Esten und Letten, Kolon, Ballohd :c., welche als „rechtgläubige" 

Priester angestellt wurden, war in den ersten Jahren der Konversion wol 

kaum eiu russischer Geistlicher der Sprachen unserer Nationalen mächtig. 
Wenn sie auch die Amtshaudlungen n o t h d ü r s t i g nach den gedruckten 

Formularen verrichteten, so mußten sie doch sonst durch Dolmetscher mit 
den Nationalen verkehren, wie ich selbst es in der orthodox - griechischen 
Kirche zu Werro im Jahre 1845 zu hören und zu sehen Gelegenheit hatte. 
Ein Werroscher Kaufmann H o r n , welcher russischer Kirchenvorsteher war, 
hielt daselbst den „Aspiranten der Rechtgläubigkeit", welche gleich darauf 
gefirmelt wurden, folgenden Vortrag über den Ursprung der Religionen: 

„Alle übrigen Religionen stammen von Menschen her, die jüdische von 
Moses, die lutherische von Luther, die russische Religion aber ist von Gott 
selbst gestiftet*)." Nachdem die Leute daraus noch einige Anweisungen 

*) Welche eigenthümlichen Argumente zum BeHufe der Converfion auch sonst in den 
vierziger Jahren verwendet wurden, davon lohnt es noch die folgenden Beispiele zu erzählen. 
— Der Schloß-Neuhausensche Bauer Johann PrantS aus dem Dorfe Pertli, einer der 
ersten aus dem Neuhaufenfchen Kirchspiele zur „Rechtgläubigkeit" Uebergetretenen, ein für 
die Ueberführung der hiesigen Nationalen zur griechischen Kirche sehr thätiger Mann, hielt 
eS für zweckdienlich, den Uebertritt der Bauern !als Erfüllung einer Weissagung deS Pro-
pheten Daniel darzustellen und legte seinen Homilien unter andern Dan. 12, t zu Grunde.-
„Zu derselbigen Zeit wird der große Fürst Michael, der für sein Volk steht, sich auf-
machen. Denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, als fie nicht gewesen ist, seit daß 
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erhalten hatten, wie sie sich verbeugen uud bekreuzen sollten, wurde der 
Firmelungsact vollzogen. Das Aussehen und die ganze Haltung der Leute 
bewies übrigens, daß sie ihren kleine» Lutherschen Katechismus abgethan 

hatten, denn der lutherische Este hält, wenn er zum Abendmahl geht, strenge 

die Worte Luthers „Fasten und leiblich fich bereiten ist wohl eine seine 
äußerliche Zucht zc." und unterläßt es daher nie sich zum Abendmahl leib-
lich zu bereiten, d. h. in die Badstube zu gehen, um stch vom Staub 
und Schmutz seiner Arbeit zu reinigen und reine Wäsche anzuziehen. Die 
Esten aber, welche ich habe firmeln sehen, schienen keine Ahnung davon 
zu haben, daß fie es hier mit einer, nach der Anschauung ihrer neuen 
Kirche dem Abendmahl an Würde gleichen Handlung, einem Sacrament, 

zu thun hätten, denn ihr Aenßeres war unsauber und unordentlich. S ie 
machten eben den Eindruck von Abgefallenen, und nicht von Bekehrten. 

Die Behauptung, daß das „Lutherthum als eine Religion, die mehr 
den Verstand als das Herz nähre" (p. 478), dem Esten und Letten nicht 

zusage und deßhalb die Bauern fich zur griechischen Kirche hingezogen ge-
fühlt hätten, wird dnrch die Praxis der „rechtgläubigen" Geistlichen hier 
zu Lande widerlegt, denn es kommt sehr häufig vor, daß beim Abendmahl 
lutherische Lieder gesungen und die in den „rechtgläubigen" Schulhäusern 
vorkommenden Andachtsstunden nach lutherischem Muster gehalten werden, 

indem die lutherische Postille uud das lutherische Gesangbuch dabei benutzt 
wird. Ich selbst bin von dem „rechtgläubigen" Schulmeister des im Neu-
hausenschen Kirchspiele belegenen Gutes Braunsberg (Namens Ado Tikker) 
mit der Bitte um eine estnische Postille angegangen worden. Ans meine 

Einwendung, daß er als griechisch-orthodoxer Schulmeister doch kein luthe-
risches Predigtbuch in Andachtsstunden für Glieder der griechischen Kirche 
benutzen könne, erwiederte er mir, der Geistliche selbst habe ihn an mich 
gewiesen und übrigens existire ja auch kein Unterschied zwischen beiden 

Leute gewesen sind, bis auf dieselbige Zeit. Zu derselbigen Zeit wird dein Volk errettet 
werden, alle, die im Buch geschrieben stehen." Der „große Fürst Michael" wurde auf 
den Großfürsten Michael Pawlowitsch, den Johann Prants als Schutzherrn der Con-
vertiten darstellte, und daS Buch, von dem der Prophet redet, auf das Buch des russischen 
Geistlichen, in welchem die „Aspiranten der Rechtgläubigkeit" notirt wurden, bezogen. 
Dieser colossalen Schristauslegung steht folgende Auslassung würdig zur Seite. Bei Vor-
weisung eines russischen Kirchenbrods sagte Johann Prants zu seinen Zuhörern: „Wie die-
ses Brod größer ist, als daS Brod, welches in der lutherischen Kirche gereicht wird, so ist 
auch die Gnade, welche die russische Kirche gewährt, größer, als die, welche die lutherische 
Kirch» euch bietet." 



„ d i e rechtgläubige Kirche in Liv land ." 2 9 1 

Conseffioneu. D e r Unterschied war ihm freilich nicht bekannt, denn er, 
der doch von Amtes wegen die „rechtgläubigen" Kinder über den Unter-
schied der Consessionen zu belehren hat te , dami t sie sich nicht der an den 
Lutheranern gerügten Unkenntniß der Unterscheidungslehren schuldig machten, 
mußte von mir erfahren, daß die griechische Kirche 7 Sakramente zähle, 
und a l s er noch zweifelte, diese sich von mir nennen lassen. 

E s wird ferner auch ganz allgemein von unfern B a u e r n bezeugt, 
daß die „rechtgläubigen" Schulmeister, die ebenso wie die lutherischen wegen 
der großen Ausdehnung der Kirchspiele häufig Noth taufeu zu verrichten 
haben , diese fast a u s n a h m s l o s nicht nach griechischem R i t u s , sondern nach 
dem im Auhauge zu unserem Gesangbuche abgedruckten lutherischen F o r -
mulare , nach S i t t e der abendländischen. Kirche , d . h. mit Benetzung des 
Haup te s vollziehen. 

Endlich accomodiren stch die hiesigen „rechtgläubigen" Geistlichen, 
wenn vielleicht auch nicht immer, so doch sehr häuf ig dar in den Gebräuchen 
der lutherischen Kirche, daß sie Coufirmat iousunterr icht und Bran t l eh re 
mit Katechismusexamen halten, wobei ohne Zweifel nicht selten der luthe-
rische Katechismus zu G r u n d e gelegt werden m u ß , weil die ältere Gene-
rat ion der hiesigen Konvertiten den griechischen Katechismus nicht kennt. 

W e n n man mit diesen Thatsachen die Aussage mancher vom lutheri-
schen G lauben Abgefallenen zusammenhäl t , daß man ihnen zur Zei t der 
Rel igionswirren ins O h r geraunt habe, die Annahme der „Rechtgläubig-
keit" sei kein Consefsionswechfel, sondern nu r eine Aenderuug des N a m e n s , 
denn es werde Alles beim Alten b le iben, sie würden die ihnen lieb ge-
wordene F o r m des Gottesdienstes behalten und von ihren bisherigen Ki r -
chen werde nu r der H a h n und a u s denselben nur die O r g e l verschwinden, 
so scheinen solche Aussagen mehr a l s leere Ausflüchte zu sein. D i e oben 
angeführten, wohl begründeten Thatsachen wenigstens deuten daraus h in , 
daß die hiesigen „rechtgläubigen" Geistlichen ein größeres Interesse haben, 
den Unterschied der beiden Consessionen zu verdecken a l s auszudecken. 

W a s die Fürbi t ten a n l a n g t , die von lutherischen B a u e r n mi tunter , 
namentlich für „ k r a n k e s V i e h " beim rechtgläubigen Geistlichen bestellt 
werden sollen, so ist d a s Vorkommen solcher Bestellungen nicht zu bezwei-
feln, denn es findet fich bei unserem Landvolke freilich noch die abergläubi-
sche Vors te l lung , daß d a s Gebet a l s opus operawm wirke, und zugleich 
die Einficht, daß krankes Vieh vom lutherischen Pred iger nicht in Fürb i t t e 
genommen werden möchte. Neben der Thatsache, daß die obigen Fürb i t t en 

Baltisch« Monatsschrift, Jahrg. S, Bd. XII, Hft. 4. 2 0 
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beim griechischen Geistlichen begehrt werden, steht aber die, daß von „Recht-
g läubigen" Fürbi t ten sür kranke M e n s c h e n bei lutherischen Predigern er-
beten werden. I n meinem Kirchspiele ist mir m e h r , a l s einmal diese 
Bi t te vorgekommen und vor 7 J a h r e n ein merkwürdiger Fal l der Ar t a u s 
dem Pölweschen Kirchspiele. B e i einer Vicebedienung in W e r r o wurde 
ich von einem, im Pölweschen Kirchspiele und Werrohosschen Gebiete leben-
den lutherischen Bauerweibe a u s dem D o r f e K ä p ä gebeten ihr krankes 
Kind in Fürbi t te zu nebmsn und später um etwas Wein a u s dem Abend-
mahlskelche. Als ich ihr dieses letztere abschlug und meine G r ü n d e sür 
die Weigerung angab , erwiederte sie mir , der P r o p s t habe es doch gethan, 
w a s ich sür eine Unwahrhe i t erklärte. Als ich bald daraus mit dem P ö l -
weschen P a s t o r über diesen Fa l l sprach, theilte er mir m i t , daß dieses 
W e i b , um ihrem Kinde den G e n u ß von Abendmahlswein zu verschaffen, 
dasselbe hatte firmeln lassen und daß der P r o p s t , aus den fie fich berufen, 
der „rechtgläubige" P r o p s t gewesen sei. D a fie nun aber nach der F i r -
melung ihres Kindes sich an mich wandte , so bewies sie damit doch, daß 
sie die Fürb i t t e der lutherischen Kirche sür mindestens ebenso kräftig wie 
die der griechischen Kirche und den in unserer Kirche gesegneten Kelch sür 
ebenso wirksam hielt wie den der „rechtgläubigen." 

M a n hört nicht selten von Esten aussprechen, der „russische G l a u b e " 
sei ein „starker G l a u b e " (kange nsk); f rag t man aber darnach, worin seine 
S t ä r k e bestehe, so erhält man gewöhnlich die A n t w o r t , daß die Russen 
stark oder streng saften (kangeste paastwa) und zweitens, daß der Rücktritt 
a u s der griechischen Kirche v e r b o t e n se i . D i e Konvertiten aber selbst 
sagen: „mei l t ei sa se usk mitte p e t u r " (wir vermögen diesen Glauben nicht 
zu halten) und bezeugen damit , daß die Esten nicht zur „Rechtgläubigkei t" 
prädestinirt seien, weil die Gebräuche derselben sür sie nicht so anziehend 
sind, daß sie um derselben willen einige Unbequemlichkeiten zu ertragen 
bereit wären . W a s anders , a l s die eigene U n l u s t , kann den „rechtgläu-
b igen" Esten hindern, zu fasten? D a ß in den hiesigen localen uud socialen 
Verhältnissen mitunter Schwierigkeiten obwalten können, die den Einzelnen 
hindern, die russischen Heiligentage zu seiern, möchte zugegeben werden 
können , ohne daß wir u n s damit schon des Rechtes begeben zu fragen, 
w a s denn die „rechtgläubigen" Esten d a , wo sie, wie d a s in einzelnen 

G u t s g e m e i n d e n vorkommt, die Mehrzah l b i lden , h inde r t , ihren religiösen 
Pflicht en nachzukommen. 

W a s d a s Entzücken a n l a n g t , welches ein Lette über den hohenprie-
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sterlichen C u l t u s geäußert haben soll (p. 4 8 0 ) , so ist kein G r u n d vorhan-
den, d a r a n zu zweifeln, daß eine solche Aeußerung vorgekommen ist , hat te 
doch einmal ein Conver t i t einem Gutsbesitzer e rzäh l t , daß die Engel in 
der Werroschen Kirche gesungen hätten. M a n muß stch nur nicht verleiten 
lassen, sür baare Münze zu nehmen, wenn der Lette oder Este entzückt zu 
sein vorgiebt. W e r ist denn überhaupt mit unseren Na t iona len in nähere 
B e r ü h r u n g gekommen, ohne zu erfahre», daß fie eine S u c h t h a b e n , fich 
bei höher Gestellten durch Schmeicheleien zu ins tnui ren? J e d e r junge P r e -
diger, der unser Landvolk noch nicht genau kennt , kann hiedurch versucht 
werden , stch auch bei mittelmäßigen Leistungen für ein großes Licht zu 
hal ten. N u r anhal tend guter Kirchenbesuch kann sür einen untrüglichen 
Beweis des Wohlgefal lens am Gottesdienste gelten. D a ß aber die luthe-
rischen Kirchen nicht bloß wegen ihrer größeren Gemeinden , sondern auch 
verhäl tu ißmäßig besser besucht werden a l s die griechischen hier zu Lande, 
ist wohl eine Thatsache, welche auch die griechische Geistlichkeit nicht wird 
in Abrede stellen können. Zwei D i n g e sind's vornehmlich, die unsere 
Nat iona len bei einem Got tesd iens t , der ihnen gefallen soll , suchen: ein 
kräftiger, frischer G e m e i n d e g e s a n g und eine f r e i vorgetragene (nicht ge-
lesene) P r e d i g t . Unsere Landgemeinden, die einen großen Thei l ihres 
Liederschatzes im Kops haben und gewohnt find, auch die liturgischen G e -
bete, ja sogar den S e g e n mitzusingen, werden fich nie von einer G o t t e s -
dienstweise angezogen fühlen, die sie zur Passivi tät verurthei l t , zumal von 
dem wahrhas t schönen Chorgesang, den man in den Kathedralen der H a u p t -
städte hören kann, in der „rechtgläubigen" Kirche hier zu Lande nicht die 
leiseste S p u r zu finden i s t , während unsere einfachen Kirchenmelodien in 
den livländifchen Landkirchen fast a u s n a h m s l o s gut gesungen werden. 

D i e Behaup tung , daß in den Gränzgebieten die Bekanntschast mit der 
orthodoxen Lehre und die Anschauung des Lebens der rechtgläubigen G r ä n z -
uachbaren viele Lutheraner zum Uebertri t t veranlaßt habe (p . 4 8 0 ) , ist rein 
a u s der Lust gegriffen, denn im Nenhansenschen Kirchspiele find die Ueber-
tr i t te in den, von der russischen G r ä n z e entferntesten Theilen am zahlreich-
sten gewesen. D a s im hiesigen Kirchspiele liegende Waldecksche (al ias 
Orrawasche) Gebiet zählt nach der Umschreibung von 1 8 6 4 9 0 9 männliche 
und 1 0 2 7 weibliche S e e l e n ; von diesen find 8 8 6 männliche und 1 0 0 1 
weibliche S e e l e n lutherischer und 2 3 männliche und 2 6 weibliche S e e l e n 
griechischer Consesston, und zwar sind diese „rechtgläubigen" See l en meist 
lange vor dem Absall eingewanderte Nat ionalrussen, denn in den verhäng-
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nißvollen J a h r e n des Uebertr i t ts sind nur 2 männliche I n d i v i d u e n a u s 
dem eben genannten Gebiet zur griechischen Kirche übergetreten, und in 
späterer Zeit nur noch ein p a a r Frauenzimmer. D a s Waldecksche Gebiet 
liegt aber seiner ganzen Länge nach an der Pleskauschen Gränze und einige 
Dör fe r nu r 6 Werst von Petschory entfernt, welches bekanntlich ein „ w u n -
derthätiges Mut te rgo t t e sb i ld" hat und ein berühmter Wal l fahr t so r t ist. 
D a s Schloß-Neuhausensche Gebiet , das nach der letzten Umschreibung bei 
einer Gesammtbevölkerung von 1 1 9 3 männlichen und 1 3 l 2 weiblichen See len 
1 9 5 männliche und 7 5 weibliche Revisionsseelen griechischer Confession 
zählt (die in den letzten J a h r e n durch Gebur ten Hinzugekommenen und die 
in derselben Zei t Verstorbenen haben natürlich nicht bei der Zäh lung be-
rücksichtigt werden können), hat im hiesigen Kirchspiele das größte Kontin-
gent zur griechischen Kirche geliefert, nicht aber vorherrschend a u s den 
Gränzgebieten, sondern hauptsächlich a u s dem Parrischen Distr ic t , welcher 
ziemlich entfernt von der russischen Gränze liegt, wo aber J a a n E s p e und 
J o h a n n P r a n t s ihr Wesen trieben. 

Von einer in Tobbina (der O r t heißt T a b b i n a und ist ein Dorf 
des hiesigen G u t e s Lobeustein) befindlichen „rechtgläubigen" Kirche weiß 
hier kein Mensch e t w a s , wohl aber befindet stch in der N ä h e des D o r f e s 
ein S t e inhau fen , der für die Ueberreste eines Kirchenfundaments gehalten 
w i r d , doch fehlen alle weiteren Nachrichten, so daß die Lente , welche die 
Existenz dieser Kirche vor den nordischen Krieg, also in sür sie unvordenk-
liche Zeiten ver legen, dieses Fundamen t d o n a ü ä s sür das einer lntheri-
Kirche hal ten. Dera r t ige Kirchenfnndamente existiren mehrere im hiesigen 
Kirchspiele und stammen wohl aller Wahrscheinlichkeit nach alle a u s der 
katholischen Zeit , denn Neuhausen a l s ehemalige bischöfliche Besitzung wird 
wohl mit Kirchen und Kapellen reichlich versehen gewesen sein; auch spricht 
sür diese Annahme der Umstand, daß von diesen Kirchen außer einigen 
Legenden von versunkenen Glocken » . s. w. keine Er innerung im Volke 
geblieben ist, während ältere Gemeindeglieder von den zwei lutherischen 
Kirchen, welche vor der jetzigen im Kirchspiele existirt haben, wohl zu er-
zählen wissen. Uebrigens konnte doch da r in , daß hier vor Zeiten möglicher 
Weise irgendwo eine russische Kirche ges tanden, sür die Bewohner des 
Kirchspiels unmöglich ein Mot iv zum Uebertritt liegen. 

E s kann aber nur das Neuhausensche Kirchspiel gemeint sein, wenn 
von russischen Gränznachbarn und deren Einf luß auf unsere Nat ionalen 
gesprochen w i r d , weil Neuhausen d a s einzige livländische Kirchspiel ist, 
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welches an rein russisches Gebiet gränzt , denn d a s südlich von Neuhausen 
liegende Marienbnrgsche Kirchspiel stößt schon an den Theil des Witebski-
schen G o u v e r n e m e n t s , welcher auch das polnische Livland genannt wird 
und eine vorwiegend lettische Bevölkerung katholischer Konfession h a t ; die 
estnischen Kirchspiele Livlands aber, nördlich von Neuhausen b is zur efilän-
dischen Gränze , sind durch den P e i p u s von R u ß l a n d ge t rennt , denn n u r 
ein "ganz unbedeutender Thei l des Rappinschen Kirchspiels, der a n ' s nörd-
liche Ende des Neuhausenschen Kirchspiels stößt, gränzt an ' s Pleskausche 
Gouvernement , ist aber von Petschory schon ziemlich weit entfernt . 

Wenn der Verfasser den „rechtgläubigen" Gränznachbaren der l ivlän-
dischen B a u e r n einen E inf luß auf diese zuspricht, so beweist er damit nur 
zu deutlich, daß er mit diesen seinen Glaubensgenossen nie in B e r ü h r u n g 
gekommen ist, sonst hätte er wohl wissen müssen, daß es im ganzen russi-
schen Reiche kaum ein elenderes u n d unwissenderes Volk giebt a l s diese 
Pleskanschen Gränzbewohner , die von ihren eigenen Glattbensgenossen mehr 
im I n n e r n des Landes, nicht mit Unrecht, — Halbgläubige 
oder Halbchristen — genannt werden. 

D i e Bezeichnung „russisch", welche in der estnischen Sp rache von der 
orthodox-griechischen Kirche gebraucht wird (p. 484) , ist hier durchaus noth-
wendig, wenn man fich dem Esten verständlich machen will , denn „öige usk" 
(rechter Glaube) ist kein n o m e n p r o p r i u m , sondern bezeichnet eben n u r 
den rechten G lauben , wobei der Este immer an den lutherisch-evangelischen 
denkt, weßhalb das Resormatioussest „öige nssn ülleswötmisse p ü h h ä " (Fest 
der Ausnahme oder Herstellung des rechten G l a u b e n s ) heißt. D e r luthe-
rische G l a u b e wird von dem Esten kurzweg a l s s e i n G l a u b e , „ m a usk" (Lan-
desglaube), bezeichnet, weil die Esten sich „ m a r a h w a s " (Landvolk) nennen, 
und ebenso hat er sür die griechische Consession keine andere Bezeichnung, 
a l s „ M e n n e usk" (russischer Glaube) , wie er mitunter die katholische Conses-
sion „ P o l ausk" (polnischer Glaube) nennt . 

E s ist nicht nothwendig, daß die Z a h l der „rechtgläubigen" W i r t h e 
sich in Folge des Gesetzes über gemischte Ehen vermehren müßte, wie von 
dem Ver f . angenommen wird (p. 489) , denn die vor dem Uebertri t t gebo-
renen Kinder der Überget re tenen sind in vielen Gegenden (z. B . im Neu-
hausenschen Kirchspiele) in der Regel lutherisch geblieben, woher es sehr 
häufig vorkommen mußte , daß ein Gefinde, welches vor 2 0 J a h r e n in den 
Händen eines rechtgläubigen W i r t h s w a r , durch Vererbung oder indem der 
V a t e r fich ins Altgedinge begab und seinem S o h n e die Wirthschast überließ, 
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sich jetzt in den Händen eines Lutheraners befindet. Hiedurch hat fich im 
Neuhausenschen Kirchspiele die Z a h l der griechischen Wir the sehr vermindert. 

Z u r Bestätigung des von der Redaction über freiwillige Betheil igung 
der „rechtgläubigen" B a u e r n an lutherischen Kircheubauten Gesagte (p. 4 9 3 ) 
mag hier Folgendes beigebracht werden. — Als 1 8 6 4 im Neuhausenschen 
Kirchspiel das Eichhossche S c h u l h a u s neugebaut werden sollte, entstand 
zwischen den Betheiligten ein S t r e i t , indem ein Thei l der B a u e r n die 
Versetzung des Schulhauses an d a s andere Ende des Geb i e t s , die Uebri-
gen aber Beibehal tung des P la tzes , wo d a s alte S c h u l h a u s stand, wünsch-
ten. D a die Schule vom Besitzer mit Land dotirt i s t , so war vor allen 
Dingen die Entscheidung des G u t s h e r r n nothwendig. Beide streitenden 
Pa r t e i en wandten stch daher an mich mit der B i t t e , ihr Anliegen dem 
Her rn vorzutragen. Unter den gegen die Versetzung des Schulhauses 
Pro tes t i renden, die zu mir kamen, befand sich auch eiu „rechtgläubiger" 
W i r t h und zwar ein B r u d e r des „rechtgläubigen" Schulmeisters. Aus 
meine Einwendung, daß er a l s Glied der griechischen Kirche nicht in dieser 
Angelegenheit mitzusprechen h a b e , erwiderte e r , daß auch die griechischen 
B a u e r n lutherische Hausgenossen hät ten, daß sie selbst gerne und fleißig die 
Andachtsstunden im Schulhause besuchten und daß sich daher keiner der 
griechischen W i r t h e der Mater ia lansuhr und dem Mit t ragen der Baukosten 
entziehen wol le , er selbst aber werde den ersten Balken anfahren. W a s 
er in seinem und seiner Glaubensgenossen N a m e n versprach, ist redlich 
erfüllt worden, obgleich nu r eine Werst vom lutherischen Schulhause der 
„rechtgläubige" Schulmeister w o h n t , welcher sür seine Glaubensgenossen 
Andachtsstunden häl t . 

Ueber eine ähnliche freiwillige Betheil igung der „rechtgläubigen" 
B a u e r n am Umbau der Roseuhofschen Kapelle im Kirchspiel R a u g e kann 
der dortige Pas to r berichten und werden sich gewiß a u s den meisten Kirch-
spielen derartige Facta aufweisen lassen. 

D a ß es nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr gestattet sein 
werde zur griechischen Kirche überzutreten, war e in , in den vierziger J a h -
ren unter dem Landvolke allgemein verbreitetes Gerücht , welches nicht we-
nig dazu b e i t r u g , den Anschreibungsproceß zu beschleunigen. D e r Verf . 
des Aussatzes in der „rechtgläubigen R e v u e " macht sich eines tendenziösen 
Anachronismus schuldig, wenn er jetzt u n s vorwirst Gerüchte über eine 
sür den Rücktritt zur lutherischen Kirche festgesetzte Präklusivfrist verbreitet 
zu haben (p. 504 ) . S o l l t e n dergleichen Gerüchte wirklich irgendwo aus-
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getaucht sein, so sind sie nichts a l s eine volksthümliche Recrudescenz der 
vor 2 0 J a h r e n von der andern S e i t e her angeregten Vorstellungen ge-
wesen. J eden fa l l s können sie nu r sehr local und von kurzer D a u e r ge-
wesen sein; P red ige r und Behörden werden den J r r t h u m bald niederge-
schlagen h a b e n , denn die Lüge im vermeintlichen Interesse unserer Kirche 
gewähren zu lassen, ist niemals unsere S a c h e gewesen. 

III. V o n H e r r n B a r o n A. M e n g d e n a u s Eck. 
D e r in der B a l t . Monatsschr . a u s der „rechtgläubigen R e v u e " über-

setzte Artikel enthäl t eine mich betreffende verleumderische Angabe und au-
ßerdem die ebenfalls unwahre Erzäh lung eines V o r f a l l s , vyn dem ich 
a l s Augenzeuge Rechenschaft zu geben im S t a n d e bin . I n d e m ich es sür 
meine Pfl icht ha l t e , diesen Verleumdungen und Verdrehungen gegenüber 
nicht zu schweigen, beginne ich mit derjenigen Geschichte, die ich nur a l s 
unbetheiligter Zuschauer mit erlebt habe. S i e bildet einen auch an sich 
interessanten Zwischenfall der vor igjähr igen Rundreise S r . hohen Eminenz 
des Her rn Erzbischofs P l a t o n ; die betreffende S te l l e der „rechtgläubigen 
R e v u e " aber lautet nach der Übersetzung der B a l t . Monatsschr . (p . S07) 
fo lgendermaßen: 

„ A n einem der O r t e , wo der Erzbifchof verweilte, erschien etwa eine 
S t u n d e vor seiner Ankunft der lutherische Pas to r , u n d , wie mir einige 
rechtgläubige B a u e r n erzählten, hat er dort unter der versammelten M e n g e 
die dem Lutherthum Geneigten zur Beständigkeit in dieser Richtung e r m a h n t . " 

D e m gegenüber kann ich Folgendes berichte;,: 
Am 11 . J u n i Nachmit tags laugte S e . hohe Eminenz in Beglei tung 

des Wolmarschen Ordnungsr ich te rs und mehrerer griechischer Geistlichen, 
von Lemsal kommend, im Posendorfschen griechisch-orthodoxen Bethause a n ; 
der R a u m erschien für die versammelte Volksmenge zu klein und es wur -
den daher die Verhandlungen vor dem Bethause im Freien geführ t . D e r 
Herr Erzbischos begann mit der F r a g e : 

„Kinder , w a s wünscht i h r ? W a s bittet i h r ? " 
„ M e h s gribbam w a M tikt no Kreewu t izz ibas ." (d. h. wir wollen 

srei werden vom russischen Glauben) — war die vielstimmige Antwor t . 
S e . Eminenz ließ hierauf die griechischen Kirchenvormünder vortreten 

und vernahm deren Wünsche in Bezug auf den B a u und die Ausstat tung 
einer neuen Kirche, eines Kirchhofes u . s. m . Nachdem die Verhandlung 
hierüber einige Zeit gedauert und S e . Eminenz die E r fü l l ung der bezüg-
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lichen Wünsche zugesichert h a t t e , ließen fich wiederum S t i m m e n h ö r e n : 
. , M u m s newaijag j u h f u basuizas — w a ü a , w a ü ä ! " (d. h . wir brauchen 
nicht E u r e Kirchen — f r e i , frei!). Hierauf erkundigte sich S e . Eminenz 
ob die Leute nicht über Bedrückuugeu und Verfolgungen zu klagen h ä t t e n ; 
er sei bereit ihre Beschwerden anzunehmen und S r . Majes t ä t dem Kaiser 
zu unterlegen. 

Dieses Thema wurde in der Tha t recht ergiebig. E s zeigten sich 
zwei M ä g d e in Erinol inen und versicherten, bloß ihrer griechischen Con-
session wegen habe die lutherische Herrschast fie a u s dem Dienst entlassen; 
mehrere Knechte und einige Wi r the brachten gegen lutherische W i r t h e und 
Gutsve rwa l tungen ähnliche Klagen vor . J i n i g e beschwerten sich, man 
zwinge sie zu Arbeiten an den lutherischen Kirchen und den Kirchenwegen, 
ihre lutherischen Volksgenossen verspotteten sie a l s Heiden u. dgl . m. 

N u n ließ sich S e . Eminenz vernehmen: er habe bis hiezu nicht ge-
wußt, daß die orthodoxen Unterthanen S r . Majes tä t solchen Bedrückungen 
und Verfolgungen ausgesetzt seien, jetzt wolle er alles Gehörte dem Kaiser 
berichten und verspreche eine strenge Best rafung der Schuldigen. Be i die-
ser Gelegenheit nahm der Herr Ordnungsr ichter Veranlassung daran zu 
erinnern, daß der Sachverha l t möglicherweise ein ganz anderer sein könne, 
die Kläger ihr Mißgeschick vielleicht selbst verschuldet hä t ten ; z. B . die so-
genannten lutherischen Kirchenwege seien die allgemeinen Communicat ions-
wege, welche von der ganzen Bevölkerung genutzt und daher auch gemein-
sam gebaut würden ; zu Arbeiten an der lutherischen Kirche könnten höchst 
wahrscheinlich nur griechische Knechte im Dienste ihrer lutherischen Wir the 
verwandt worden sein; die Kündigung einer Gesindesstelle dürfe nu r in 
gesetzlicher Weise geschehen und sei selbst dann kaum a u s f ü h r b a r , wenn 
der I n h a b e r sie deteriorire, von der Frohn nicht zur Pach t übergehen 
wolle oder den ihm angetragenen Kauf ablehne u . dgl. m . ; jedenfalls sei 
im Interesse des Rechts und der Wahrhe i t gerathen, die einzelnen Klage-
punkte in gründliche Untersuchung zu ziehen. 

S e . Eminenz erkannte den E inwand an- uud ließ den Klägern dol-
metschen: es müsse erst ausgemacht werden, ob sie nicht S ä u f e r , Faulenzer, 
Ungehorsame oder Widerspenstige seien, die j a nirgends gern aufgenommen 
und geduldet würden ; er kenne auch dieses Land und wisse, daß es hier 
gute Gesetze und eine gerechte Obrigkeit gebe. Frei von Last und Druck 
sei kein Mensch aus E r d e n . Nicht die Verfolgten seien zu beklagen, son-
dern die Verfolger . D e n n „die hier lachen, werden dort weinen, und die 
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hier weinen, werden dort lachen." (Dieser Sa tz wurde von dem dolmet-
schenden griechischen Geistlichen P o l j a k o w a u s Eichenangern also übersetzt: 
die j e tz t lachen, werden h e r n a c h weinen — w a s leicht mißverstanden 
werden konnte. E s kamen überhaupt sinnentstellende Uebersetznngssehler 
sehr häufig vor). W e n n sie sich aber unter den Lutheranern durchaus 
nicht wohl füh l ten , so könnten sie auch auswandern und S e . Eminenz 
würde ihnen in russischen Gouvernements Wohnplätze verschaffen. 

D e r Vorschlag schien an fangs zn gefa l len , bald hörte man aber 
S t i m m e n , die ihn mit Bitterkeit zurückwiesen. S i e wüßten schon, wie eS 
den Auswanderern in R u ß l a n d ergehe, a l s Bet t le r kämen sie zurück. S i e 
verlangten kein Land m e h r , nachdem sie schon einmal beim Uebertrit t mit 
leeren Versprechungen betrogen worden. D e r Rücktritt zum Lutherthum 
sei ihuen Bedürsniß uud ihr eiuziger Wunsch. E s war ergreifend zu sehen, 
wie eine blinde lutherische Wi t twe um Freilassung ihres ?onvertirten S o h -
nes flehte, weil er in der Orthodoxie ohne Lehre und Zucht völlig ver-
wildere. Mehrere juuge Leute behaupteten im willenlosen Kindesal ter von 
ihren Vä te rn zur F i rmelung geführt zu sein; jetzt wären fie erwachsen und 
zur Erkennt«iß gelangt und hätten nur den einen Wunsch, der Religion 
wiederum anzugehören, welcher fie ohne ihr Z n t h u n entrissen seien. S e . 
Eminenz erwiederte: es komme den Kindern nicht zu die Handlungsweise 
ihrer E l t e rn zu verdammen, und erklärte mit Nachdruck: d a s Gesetz ge-
statte wol den Uebertri t t von dem Lutherthum zur O r t h o d o x i e , nicht aber 
umgekehrt. 

D e r W a ü ä - R u s wurde nur lauter . E s traten Leute v o r , welche 
versicherten, sie hätten nun gar keinen G l a u b e n , da sie in der lutherischen 
Kirche nicht mehr angenommen würden und die Satzungen der griechischen 
Kirche nicht beobachteten. „Hoher Herr — sagte e h B a u e r aus Po fen -
dorf mit Namen M a n g a n , sich an den Erzbifchof wendend — erbarmen 
S i e sich unseres Zus t andes ! S i e sind selbst ein Geistlicher und können es 
unmöglich dulden, daß wir wie Heiden fortleben. D e r orthodoxe Glaube 
ist gewiß auch ein sehr guter G laube , uns nur ist und wird er immerdar 
fremd bleiben. W i r erklären I h n e n die griechisch-orthodoxe Kirche nicht 
mehr zu besuchen und S i e sagen u n s die lutherische Kirche, zu der unser 
Gewissen uns . zieht, dürfe uns nicht ausnehmen! E rba rmen S i e sich unser 
und sagen S i e u n s ein W o r t des Trostes, bevor S i e diesen O r t verlassen! 
W a s soll a u s u n s werden !" 

S e . Eminenz suchte die Leute zu beschwichtigen: d a s Fasten sei nur 



Bemerkungen zu dem Aufsatz: 

eine fromme Uebung aber nicht der G l a u b e . Dennoch wurde d a s Bi t ten 
und D r ä n g e n um Freilassung immer ungestümer. S e . Eminenz mußte, 
aus die Ordenszeichen an S e i n e r Brus t deutend, die Leute daran er innern, 
daß es eine hohe Ehre uud G n a d e sei, die er ihnen erweise, indem E r — 
ein M a n n , dem selbst der Kaiser mit großer Achtung begegne — mit ihnen 
rede. Auch das hals wenig. Einige r iefen: „fuhdsesim tahlak!" (wir ap-
pelliren weiter). Andere wollten zu Protokoll geben, daß sie um keinen 
P r e i s mehr in der griechischen Kirche verbleiben würden. D e r O r d n u n g s -
richter ermahnte d a s Volk ruhig auseinanderzugehen, indem es die Mei -
nung des Erzbischofs bereits vernommen habe ; es blieb aber klagend und 
murrend in Ra t lo s igke i t aus dem Platze stehen. D a Hub der griechische 
Geistliche P o l j a k o w a n : „ S a g t , Leute, wer hat euch dazu angestiftet, 
von S r . Eminenz die Freilassung vom orthodoxen Glauben zu fo rdern?" 

„ D i e lutherischen P a s t o r e n " — entgegnete eine S t i m m e ha lb lau t . 
„Welche lutherischen Pas toren waren e s ? " 
„ D e r Dickelnsche P a s t o r " — versetzte dieselbe S t i m m e . 
„ D i e lutherischen Pas to ren! der Dickelnsche P a s t o r ! " — wiederholten 

Pol jakow und die anderen griechischen Geistlichen, a l s ob sie die Ursache 
des ungestümen Ver l angens des Volkes , der lutherischen Kirche anzugehö-
ren, entdeckt hät ten. 

Pas to r N e i c k e n a u s Dickel», der seit dem Beginn der Verhandlungen 
unter den lutherischen Zuschauern an meiner S e i t e gestanden (die S t u n d e , 
welche er vor den Erzbischos angekommen, hatte er in dem etwa Vi Werst 
vom Schauplatz entfernten Wäldchen promenirend allein mit dem Verwal te r 
des G u t e s Eck, einem Lutheraner , verbracht und nicht eine M i n u t e unter 
der versammelten Menge) — P a s t o r Neicken t ra t jetzt näher und erbat 
sich bei S r . Eminenz d a s W o r t . D i e Augen der Menge richteten fich 
auf ihn mit gespannter E r w a r t u n g . 

„ W e r ist es, der mich verklagt?" — begann er. 
Keine Antwor t . 
„ I h r nanntet meinen Namen — s p r a c h er jetzt zu Herrn P o l j a k o w 

— so sagt mir denn, in welcher Absicht thatet ihr e s ? " 
„Alle diese Leute bezeugen es, daß ihr sie angestiftet habt , den Rück-

trit t zur lutherischen Kirche zu fo rdern . " 
„Behauptest du d a s ? " — fragte Pas to r Neicken den Nächststehenden 

a u s der Menge . 
„ N e i n d a s kann ich nicht und habe es auch nie behaupte t . " 
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„Behauptes t du e s ? " — fragte er deu folgenden. 
Abermals: nein! 

„ W e r von euch allen sagt es a u s , daß ich ihn hierher bestellt oder 
zu irgend welchen Forderungen angeleitet h ä t t e ? " 

Lautlose S t i l l e . 
„ I s t denn Niemand d a , der mich verklagt?" 
D a s Schwelgen der M e n g e dauerte fort und so l au t der T r i u m p h 

P o l j a k o w s vorher gewesen, so groß schien jetzt seine Verlegenheit . 
„Aber es w a r hier doch J e m a n d ! W o blieb e r ? " — forschte und 

suchte Po l j akow — bis endlich der M a n n gesunden w a r , ein griechischer 
Kirchenvormund a u s dem Lappierschen Gebie t . 

„ D u sagtest es doch! Nicht w a h r ? du sagtest e s ! " — r i e f Po l j akow. 
„Diese J u n g e n sagten e s ! " — deutete J e n e r schüchtern auf zwei 

Knaben a u s dem Puickelnschen Gebie t . 
„ D a s ist nicht w a h r ! Ge logen! W i r sind nie in Dickel» gewesen und 

sehen den P a s t o r Neicken jetzt zum ersten M a l ! " — protestirten die An-
geredeten. 

„ H a b t I h r sonst e twas gegen mich vorzubr ingen?" — wandte fich 
Pas to r Neicken an Her rn P o l j a k o w . 

„ I c h muß mich nu r w u n d e r n , daß I h r hierher gekommen seid" — 
erwiederte Dieser . 

„ U u d ich wünsche, es wären alle die M ä n n e r hier gewesen, welche 
vorhin verklagt wurden ; es hätte fich sogleich herausgestellt, welchen W e r t h 
die Anklagen haben, die I h r so bereitwillig annehmt . " 

S e . hohe Eminenz schloß diesen Zwischenfall, indem er in freundlicher 
Weise Her rn Pas to r Neicken die Hand reichte und Herrn Pol jakow zur 
R u h e verwies. D e r griechische Kirchenvormund aber hatte es nur der F ü r -
sprache Neickens zu danken, daß ihm die durch den Ordnungsr ichter B a r o n 
Krüdener bereits angekündigte gesetzliche Beahndnng sür falsche Anklage 
schließlich erlassen wurde. 

S o war diese S c e n e in Wirklichkeit; in der „rechtgläubigen Revue" 
aber wird dennoch gedruckt, daß der Pas to r eine S t u n d e vor Ankunft des 
ErzbischosS unter der versammelten M e n g e erschiene» sei u . s. w . Freilich 
steht dabe i : „wie mir einige rechtgläubige B a u e r « erzählten", und hinter 
dieser B e r u f u n g wird der Vers, fich vielleicht gedeckt fühlen, auch. wenn die 
ihm erzählte Geschichte nicht wahr ist. Belassen wir ihn also iu dieser 
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Sicherheit des Gewissens und wenden wir u n s dem zweiten, mich persön-
lich berührenden Fal le zu. 

D i e betreffende S te l le (Bal t . Monatsschr. Jun ihes t p . 4 9 7 ) l a u t e t : 
„Zwei beuachbarte Gutsbesitzer erfanden folgendes Manoeuvre gegen 

die Rechtgläubigen. S i e verboten ihren Wir then rechtgläubige Knechte 
und M ä g d e a u s andern Gemeinden zu nehmen; wenn aber einen von 
ihnen die äußerste Noth zwänge, einen rechtgläubigen Arbeiter a u s einem 
fremden Gebiet zu nehmen, so solle er, bei 10 R u b . P ö n , verpflichtet sein 
darauf zn achten, daß das in seinem Dienst stehende rechtgläubige I n d i -
v iduum sich nicht mit einem lutherischen verheirathe. Als Kaution mußte 
der Wi r th sofort 1 0 R u b . bei der Gu t sve rwa l tung deponiren. D r e i Wir the 
haben gegen diese Einrichtung protestirt und darüber geklagt; es ist noch 
unbekannt, wie das Gericht entscheiden wird. — Nicht w a h r ? d a s ist eine 
unglaubliche Geschichte. I c h selbst würde sie nicht glauben, wenn ich nicht 
in Livland gelebt und den Fa l l genau gekannt hät te ." 

Al lerdings! diese Geschichte ist u n g l a u b l i c h , und zwar aus dem 
einfachen G r u n d e , weil sie unwahr ist. Dieses zu beweisen wird mir nicht 
schwer fallen. 

I m vergangenen J a h r erhielt ich, a l s Besitzer des G u t e s Eck, durch 
das Wolmarfche Ordnungsger icht eine von dem griechisch-orthodoxen O r t s « 
geistlichen B a u m a n n zu Posendors wegen Bedrückung der rechtgläubigen 
Letten gegen mich eingereichte Klage zugefertigt. Eiue ganz gleiche und 
aus derselben Quel le herrührende Klage wurde gleichzeitig gegen den Be -
sitzer des benachbarten G u t e s Posendors anhängig gemacht. D e n W o r t -
laut der beiden Klagen brauche ich nicht zu wiederholen, denn er stimmte 
wörtlich mit der oben reproducirten „unglaubl ichen" Geschichte der „recht-
gläubigen R e v u e " übe re in , so daß ein Zweifel über die I d e n t i t ä t des 
Fal les nicht obwalten kann. 

I n meiner Gegenerklärung wies ich a u s den sechsjährigen Umschrei-
bungslisten des seit dieser Zei t iu meinem Besitze befindlichen G u t e s Eck 
nach, daß 16 Ind iv iduen rechtgläubiger Konfession a u s fremden Gebieten 
zu der Eckschen Gemeinde umgeschrieben worden seien, und ersuchte die 
Civilobrigkeit den Herrn Geistlichen B a u m a n n zur F ü h r u n g des Beweises 
anzuhal ten , welcher meiner Wir the beim Engagement dieser Leute eine 
Kaution von 1 0 R u b . eingezahlt und etwa verwirkt h a b e ; für den Fal l 
aber, daß der Herr Geistliche B a u m a n n diesen Beweis nicht liefern könne, 
mit dem frivolen Kläger nach den Gesetzen zu verfahre». 
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Herr B a u m a n n befand sich in einer unangenehmen S i t u a t i o n . E r 
sollte nim für etwas den Beweis l iesern, w a s ga r nicht zu beweisen w a r . 
Indessen die Obrigkeit verlangte es — und der Her r Geistliche lieferte 
den B e w e i s ! 

Dieses Schriftstück vom Ubbenormschen rechtgläubigen Geistlichen 
B a u m a u n an den Wolmarschen Obergeistlichen Konokotin 6 . cl. 2 7 . October 
1 8 6 4 snb N r . 2 2 1 lautet — soweit es aus meine Person Bezug nimmt 
— in dem mir mitgetheilten officiellen T r a n s l a t wört l ich: 

„ I n Folge Borschrist Ew. Hochwohlehrwürden vom 2 0 . October 1 8 6 4 
sub N r . 1 1 4 1 habe ich die E b r e hierbei die von mir von Personen ge-
nommene Angabe E w . Hochwohlehrwürden vorzustellen. 

„Ueber Thaten des Eckschen Gutsbesitzers zum Nachthell des recht-
gläubigen G l a u b e n s ha t der lutherische Ecksche Bal lod - Ges indeswir th , 
C a r l B i r s g a l l , in Gegenwar t zweier Z e u g e n , namentlich des Schu l -
meisters I w a n P a r u p n e und des B a u e r n J l j a R i t t m a n n , mir ange-
zeigt, daß der Ecksche Gutsbesitzer ihm wirklich nicht erlaubt einen recht-
gläubigen B a u e r n a u s fremdem Gebie t bei sich a l s Arbeiter in diesem 
J a h r anzunehmen, sondern nur aus großes Bi t t en des bezeichneten B a u e r n 
C a r l B i r s g a l l habe der erwähnte Gutsbesitzer den B a u e r n J a c o b 
O h s v l i n g , welcher a u s fremdem Gebiet i n ' s Ecksche herüberzukommen 
gewünscht, in seinem Gebie t nur deßhalb angenommen, da alle Verwandte 
und seine ganze Familie sich da befinden. — Außerdem hat der erwähnte 
B a u e r auch noch dieses ausgesagt , daß er nicht gesehen und g e h ö r t , wie 
von dem Eckschen Gutsbesitzer jemand von rechtgläubigen B a u e r n fremder 
Gebiete in seinem Gebiete ausgenommen worden. — Z u diesem erachte ich 
sür nothwendig noch d a s hinzuzufügen, daß, wie der B a u e r C a r l B i r s -
g a l l mir gesagt, ich über ähnliche T h a t des Eckschen Gutsbesitzers keine 
Klage einreichen möchte, aber fal ls er in dieser Sache befragt werden sollte, 
werde er sein W o r t nicht zurücknehmen." 

D a s also war nun der gegen mich geführte Zeugenbeweis! I c h ent-
halte mich den I n h a l t dieses e twas sonderbar stylifirten (oder übersetzten?) 
Schriftstücks mit dem der obigen „rechtgläubigen" Geschichte, zu verglei-
chen: die ursprüngliche Anklage war nun aus ein Nichts zusammengeschrumpft 
und mein Ankläger selbst hatte mich aus d a s glänzendste gerechtfertigt, so 
d a ß S e . Erlaucht der Generalgouverneur G r a s S c h u w a l o w sich a lsbald 
veranlaßt sah, die ganze S a c h e a l s u n e r h e b l i c h niederzuschlagen. 
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Einen gleichen Ausgang aber hat te auch die Anklage gegen den Be-
sitzer von Posendors, wobei fich namentlich die gegen mich schon von dem 
Ankläger selbst fallen gelassene Beschuldigung wegen der 1 0 R u b . Cau t ion 
oder P ö n a l s unverschämte Entstellung einer mit dem kirchlichen Gegensatze 
nichts zu thun habenden Thatsache auswies . 

E s verdient hervorgehoben zu werden , daß der Vers, des Aussatzes 
in der „rechtgläubigen R e v u e " dieses M a l d e n F a l l g e n a u g e k a n n t 
zu h a b e n behauptet (f. oben). D a s von ihm unter dem Titel von Selbs t -
erlebtem Erzähl te verdient also nicht mehr Zu t r auen a l s diejenigen seiner 
Geschichten, welche er mit der weisen Reserve eines „wie man mir sagte," 
„wie ich hör te" u . s. w. ausgestattet ha t . Und gegen solche Gegner sind 
wi r gezwungen u n s ernsthast zu vertheidigen! 
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K. E . v. Daer's 
Ansichten öder Schnle nnd Schnlbildnng. 

A u s d e s s e n S e l b s t b i o g r a p h i e . 

^ s kann nicht bloß im Kreise der nahen Freunde und Verehrer , sondern 
aller Gebildeten in unseren P r o v i n z e n , die an den höheren intellectuellen 
Interessen derselben Thei l nehmen, gleichsam a l s ein Ere igniß gelten, daß 
der a l s Mensch, Gelehr ter und Forscher so hoch stehende Akademiker D r . 
Kar l Erns t v . B a e r der Aufforderung der Ritterschaft Es t lands , zuverlässige 
Nachrichten über seinen Lebenslauf, insbesondere seine Bildungsgeschichte 
geben zu wollen, bereitwillig nachgekommen ist und diese Nachrichten nun-
mehr gedruckt vor u n s liegen. D i e genannte Ritterschaft hat dieselben 
bei Gelegenheit des fünfzigjährigen D o c t o r j u b i l ä u m s ihres hochgeehrten 
Standesgenossen (am 2 9 . August 1 8 6 4 ) veröffentlicht: fie find in einem 
674 S e i t e n starken Q u a r t b a n d e , in glänzender Auss ta t tung und mit dem 
gelungenen Bildnisse des Verfassers geschmückt, a u s der Buchdruckerei der 
Kaiserlichen Akademie zn S t . P e t e r s b u r g 1 8 6 5 hervorgegangen.*) D e r 
reiche I n h a l t , durchgängig in klarer, schlichter und anmuthiger Darstel lung 
gegeben, zerlegt fich in sehr verschiedene T h e i l e , so d a ß , wenn auch alle 

*) Der vollständige Titel ist: Nachrichten über Leben und Schriften des Herm Ge» 
heimrathes vr. Karl Ernst v. Baer, mitgetheilt von ihm selbst. Veröffentlicht bei Gele-
genheit seines 50-jährigen Doctorjubiläums am 29. August 1364 von der Ritterschaft 
Estlands. St. Petersburg 1865. 
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Leser an dem persönlichen Bi ldungsgänge , wie er namentlich b is znr Zeit 
selbständiger akademischer Lehrthätigkeit des Verfassers geschildert wird, 
wohl ein gleiches Gefallen finden werden, er doch im Uebrigen geeignet ist, 
den Einen mehr von dieser, den Andern mehr von jener S e i t e zu stsselu, 
und zur Reflexion anzuregen. D e r Unterzeichnete findet sich in der Lage, 
dies von sich selbst rücksichtlich aller derjenigen Mit thei lungen sagen zu 
müssen, worin der Verfasser seine Ersahrungen und Ansichten über den 
höheren Unterricht theils im allgemeinen, theils in besonderer Beziehung 
aus unsre provinziellen oder überhaupt inländischen Verhältnisse ausspricht. 
I s t es nun entschieden schon an sich von erheblichem W e r t h , über einen 
so wichtigen Gegenstand die Ansichten eines vielfach erfahrenen und hoch-
gebildeten M a n n e s zn vernehmen, der denselben einem wiederholten Nach-
denken unterworfen h a t , so liegt in dem gegenwärtigen Falle noch etwas 
besonders E i n l a d e n d e s , die Aussprüche und Ansichten B a e r ' s über diesen 
Gegenstand auch in weiteren Kreisen bekannt werden zu lassen, da die 
Biographie nicht bestimmt ist, durch den Buchhandel in J e d e r m a n n s Hände 
zu gelangen. I n d e m ich es mir e r laube , einige wesentliche Punkte der 
genannten Ar t herauszuheben und fü r sie die Rolle eines Uebermittlers zu 
übernehmen , muß ich aber ausdrücklich bemerken, daß es eben nur auf 
Mi t the i lung der v. Baerfchen Ansichten selbst ankommt und die Veran-
lassungen, die dabei theils zu abweichender Auffassung oder directer E in -
sprache theils zu ergänzender Darstel lung einzelner Punk te sich darbieten 
möchten, nur mit geringer Ausnahme ganz unbenutzt bleiben sollen. 

Nachdem der Verfasser in der Schi lderung seiner Jugendb i ldung bis 
zum Ausenthalt auf der Ri t t e r - und Domschule in Reva l ( 1 8 0 7 — 1 8 1 0 ) 
gekommen ist, giebt er sich mit einem lebhasten Wohlgesühl den zahlreichen 
Reminiscenzen hin aus einer P e r i o d e , die bei Vielen am tiefsten, selbst 
die spätere Universitätszeit nicht ausgenommen, aus die Richtung des G e -
m ü t h s , des Wi l l ens und des Verstandes einwirkt. „ I m m e r hat mir , so 
beginnt der Verfasser diesen Abschnitt seiner S c h r i f t , die Er innerung an 
den Ausenthalt in der Ri t te r - und Domschule zu Reval zu den angenehmsten 
gehört. J e t z t , bei vielfacher Veranlassung, meinen Lebenslauf zu über-
denken, wobei die Er innerungen an die einzelnen Abschnitte desselben wie 
Bilder lebendig vor die Phan tas i e t r e t en , jetzt kann ich nicht im Zweifel 
sein, daß ich in diesem Abschnitte meines Lebens mich am glücklichsten 
gefühlt habe und daß ich, auch vom spätem S t a n d p u n k t e a u s , mit dieser 
Zei t am meisten zufrieden und gegen sie am meisten dankbar zu sein 
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Ursache habe." D a h e r ist dieser Abschnitt sehr ausführlich geschrieben, 
wozu al lerdings auch das Interesse, daß B a e r der Einrichtung, überhaupt 
dem Schicksal dieser Anstalt und insbesondere gewissen in neuerer Zeit auf-
getauchten, ihre Umgestaltung betreffenden Fragen w i d m e t , d a s S e i u i g e 
beigetragen hat . Be i dieser Gelegenheit ist es denn auch , daß wir seine 
Ansichten über einige sehr wichtige in der jetzigen Schulwel t vielfach ven-
tilirte F r a g e n , wie namentlich die Gesta l tung des Gymnasia lunterr ichts , 
den Werth der klassischen Sprachen oder überhaupt den Zweck des G y m -
nasiums, die didaktische Bedeutung der Naturwissenschaften u . dgl. erfahren. 
Allerdings stehen seine Erör te rungen wesentlich in Verb indung mit der 
speciellen F r a g e , ob die Ri t ter - und Domschule in Reva l für den Adel 
und überhaupt die P r o v i u z richtig construirt oder einer Re fo rm bedürft ig 
sei ; allein man kann doch diese lokale Beziehung a u s seinem Räsonnement 
eliminireu. 

B a e r t r i t t zunächst gewissen, freilich auch jetzt noch mitunter zu stark 
betonten Anpreisungen des ausschließlich auf die classischen Autoren basirten 
Gymnasia lunterr ichts mit Entschiedenheit entgegen. Z u solchen Anpreisun-
gen rechnet er den S a t z : „ b e i d e n A l t e n sei a l l e s H u m a n e a u f g e -
s p e i c h e r t u n d a l l e H u m a n i t ä t se i v o n d o r t zu h o l e n . " Diesem 
Sa tze , den er, beiläufig gesagt, a u s der Antr i t tsrede eines Königsberger 
Gymnasialdirectors in den dreißiger J a h r e n entlehnt, stellt B a e r Folgendes 
entgegen: „ I s t nicht bei den Al ten, f ragt er , zu viel Menschliches? I h r 
ganzer O l y m p ist sür u n s e twas zu menschlich o d e r , vom moralischen 
S t a n d p u n k t betrachtet, eigentlich untermenschlich, so übermenschlich auch die 
körperlichen Verhältnisse sind. D i e fortgeschrittene Civilisation ha t also 
doch wohl unser I d e a l vom Menschlichen höher ausgebaut, und wenn man 
etwa in dem Wor te I d e a l zu viel Phan ta s i e wittert , so will ich mich ganz 
praktisch uud a l s Erzieher ausdrücken: „Welcher verständige V a t e r wird 
wünschen, daß seine S ö h n e und Töchter den Göt te rn Griechenlands gleichen? 
S o viel S to f f fie auch der Poesie geliefert haben und noch liefern werden, 
Vorbi lder sür die Erziehung des Menschen liesern fie gewiß nicht. — Aber 
wendet mau vielleicht ein, die geistreichen Clasfiker der späteren Zeit wirken 
doch gewiß bildend auch in unsrer Z e i t ; wer wird an die naiven P h a n t a -
fiebilder der ersten Kindheit der Völker den spröden Maßs tab unsrer Zei t 
setzen w o l l e n ? — I c h glaube nie verkannt zu h a b e n , daß unsere B i l d u n g 
a u s der griechischen hervorgesprossen i s t , aber eben dieser sprödere M a ß -
stab der neueren Zeit ha t doch gewiß auch seinen hohen W e r t h und seine 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg. Bd. XII. Hfi. 4. 2 1 
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Berechtigung. W a r u m gäbe man sonst der J u g e n d gewisse Schriftsteller 
ga r nicht oder nu r beschnitten iu die H a n d ? Eben dieser Maßs tab kann 
u n s wohl a l s Beweis dienen, daß die H u m a n i t ä t fortgeschritten ist u n d 
w i r n i ch t n ö t h i g h a b e n , s ie i m m e r n e u a u s d e n g r i e c h i s c h e n 
Q u e l l e n zu s c h ö p f e n . Auch müßten diese Quel len ja gar nicht befruch-
tend wirken, wenn sie nicht schon lange und überall Früchte getragen hätten 
in allen europäischen Literaturen. Aber ich bin weit davon entfernt , den 
Wer th der philologischen S t u d i e n auf den Schulen zu verkennen, nu r möchte 
ich ihn nicht im specistsch Humanen gesucht wissen, und es scheint mir nicht 
recht, eine hergebrachte Redensa r t a l s Beweismit te l angeführt zu finden, 
während fie doch nichts beweist. W ä r e d a s Humane nur a u s dem S t u -
dium der Schr i f ten des Al te r thums und zwar in ihren O r i g i n a l - S p r a c h e n 
zu gewinnen, so müßten wir ja an der H u m a n i t ä t des weiblichen Geschlechtes 
in E u r o p a verzweifeln, von dem nur eine verschwindende M i n o r i t ä t un-
mit te lbar an diese Quel len gehen kann. Dennoch wirv Niemand bezwei-
feln, daß eine gebildete D a m e einen großen Thei l ihrer B i ldung von den 
klassischen Völkern des Alter thums h a t , sie könnte ja im entgegengesetzten 
Fal le außer den geistlichen Liedern kaum ein Gedicht genießen und außer 
den kirchlichen Bi lde rn wenig andere verstehen. I c h glaube nicht aus kür-
zere Weise es anschaulich machen zu können, daß aus unzähligen Wegen 
die B i ldung des Al ter thums in allen Sprachen und Literaturen auf uns 
eingewirkt hat und einwirkt, u n s gleichsam umgiebt. D a ß fie dabei ihre 
ursprüngliche Nacktheit e twas verhüll t h a t , ist eine Forderung der fortge-
schrittenen Zei t , die man nicht tadeln wird. Und hat nicht jeder M a n n , 
der den Homer oder Vi rg i l in den Or ig ina len l iest , schon früher einen 
großen Theil des I n h a l t e s dieser Dichterwerke in sich ausgenommen? 
S o l l t e e s sich w o h l v e r l o h n e n , u m d a s F e h l e n d e zu e r g ä n z e n , 
d e n z e i t r a u b e n d e n W e g d e r E r l e r n u n g d e r S p r a c h e n zu g e h e n ? 
I c h gestehe, daß ich den Wer th des S t u d i u m s der alten Sprachen anders 
wo sähe, a l s im stofflichen I n h a l t e der Klassiker." 

Referent läßt es unentschieden, ob in so exclusivem S i n n , wie der 
obige Sa tz in B a e r ' s Widerlegung gedacht i s t , derselbe noch jetzt von 
beachtenswerthen Phi lo logen ausgestellt w i r d ; ebenso, ob jener Sa t z , beson-
ders wenn er auf sein M a ß zurückgeführt ist, wonach doch B a e r selbst ohne 
Zweifel vieles zur sogenannten H u m a n i t ä t Gehörige bei den alten Griechen 
und Römern , selbst innerhalb der Vorstellungswelt der Schulschriftsteller, 
anerkennen w i r d , sich ohne eine nähere Berücksichtigung des Al te r s der 
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Schüle r mit Aussicht aus gegenseitige Vers tändigung discut i ren l ä ß t . Auch 
würde wohl die in B a e r ' s Räsonnement , wie es scheint, von dem ange-
griffenen Sa tze nicht hinreichend getrennte F r a g e , ob d a s , w a s wirklich 
die dem Schulunterr ichte zugänglichen antiken Schrif ten von humaner 
Wirkung ausüben können, an die Lektüre und d a s S t u d i u m derselben in 
der Originalsprache, also an ein viel jähr iges Er le rnen dieser Sp rache noth-
wendig gebunden sei oder ob auch entweder durch freie Dars te l lung oder 
durch Uebersetzungen in deutscher S p r a c h e fich dieselbe Wirkung erreichen 
lasse, gleichfalls zu noch anderen Voraussetzungen und Bezugnahmen nöthi-
gen. Allein, wie gesagt, es kommt hier nu r darauf an , B a e r ' s Ansichten, 
nicht aber die eines Referenten zu erfahren. 

Eine Ansicht B a e r ' s spricht fich noch in einer zweiten Opposi t ion a u s , 
die er gegen eine gleichfalls, wie er sagt, hergebrachte R e d e n s a r t a u s f ü h r t . 
„ I c h sühle mich immer, heißt es , unangenehm b e r ü h r t , wenn ich gegen 
d a s V e r l a n g e n , daß die Schu le aus die künftige Lebensbestimmung ihrer 
Zöglinge Rückficht zu nehmen habe, die hergebrachte R e d e n s a r t h ö r e : „die 
Schu le muß nicht bloß abrichten wollen." D e r Gebrauch einer herge-
brachten Redensa r t erregt immer den Verdach t , daß derjenige, der fie 
braucht , nicht im S t a n d e ist oder fich nicht die M ü h e geben w i l l , seine 
Me inung von den Pr incipien a u s solgerecht durchzuführen, und fich hinter 
eine alte Autor i tä t versteckt. D i e A u s s t a t t u n g f ü r d a s L e b e n ist 
doch s i che r e i n e A u s g a b e d e r S c h u l e . E s kommt nu r darauf a n , 
d a s richtigste Verhäl tn iß der allgemeinen Ausbi ldung durch Geistesgym-
nastik nnd der Ausstat tung mit S t o f f e n zu finden, die im späteren Leben 
fich verwerthen lassen. Bleiben wir bei dem unedlen Begriffe des Abrich-
tens stehen, so wird man mir wohl zugeben, daß ich diesem Abrichten d a s 
W o r t nicht reden will , auch der zu einseitigen Berücksichtigung der Vorbe-
reitung sür den künftigen Beruf gewiß nicht. I n den anderen Prov inzen 
des russischen Reichs war der Unterricht bisher zu sehr in Separa t -Ans ta l t en 
vertheilt , welche sür die einzelnen Lebensbestimmungen vorbereiten sollten. 
M a n hat d a s Ungenügende dieser Einrichtung jetzt ziemlich allgemein 
anerkannt und strebt nach mehr allgemeinen Bi ldungsans ta l ten . M a n meint 
dami t oder sollte wenigstens damit solche meinen , in denen die Geistes-
gymnastik mehr getrieben wird . Nachdem viele J a h r e hindurch Zöglinge 
des Cade t t encorps , der medicinischen Akademie u . s. w . zu ganz anderen 
Bestimmungen übergegangen sind und fich ost in ihnen auszeichneten, mußte 
es wohl zur allgemeinen Anerkenntniß kommen, daß die Menschen nicht 

21* 
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zu behandeln sind wie ein harmloser Spritzkuchenteig, der die Gestalt der 
vorgeschriebenen F o r m a n n i m m t , durch die man ihn gewaltsam treibt, 
sondern daß im Menschen Anlagen schlummern, die nu r der Pf lege und 
N a h r u n g bedürfen, um sich zu entwickeln, wie die Knospe zur B lume , 
deren Gestal tung in der Knospe schlummert. D i e verschiedenen Anlagen 
kann aber nnr eine allgemeine Pf lege zur Entwickelung bringen. E s 
würde also ein arger Anachronismus sein, wenn ich jetzt anrathen wollte, 
in unsrer Schule den künstigen Berus aus Kosten der Geistesübung zu sehr 
i n ' s Auge zu fassen, besonders in den untersten Classen. I c h habe keine 
andere Absicht, a l s der Berücksichtigung des künftigen B e r u f s auch ihr 
Recht zu vindiciren. Z u diesem Zweck kehre ich zu dem unerquicklichen 
Ausdruck des Abrichtens zurück. Wenn wir solche Hans th i e re , die der 
Mensch zu seinen Diensten braucht, wie Hunde und Pserde, u n s anschaffen, 
so verlangen wir , daß sie gut abgerichtet sind, damit wir sie gut gebrauchen 
können, und wir find unzufrieden, wenn wir finden, daß diese Abrichtung 
sehlt. Dasselbe gilt von der Dienerschaft , die wir annehmen, und von 
Beamten und V e r w a l t e r n , nu r daß wir hier nicht mehr von Abrichtung 
sprechen, sondern vom Unterrichtetsein in dem Fache, sür das wir diese 
Leute brauchen wollen. Allein, gilt dasselbe nicht sür uns selbst? Z u unserm 
Lebensberuse brauchen wir u n s selbst; werden wir nicht zufriedener mit 
u n s sein, wenn wir finden, daß wir zu diesem Berufe gut vorbereitet sind, 
und haben wir nicht G r u n d , dankbarer gegen eiue Bi lduugsans ta l t zu sein, 
wenn wir erkennen, daß sie u n s dazu befähigt h a t ? D i e Schule hat nur 
den Geist auszubilden, sagen die P ä d a g o g e n , wenn fie nicht gar behaupten, 
erst müssen die Kinder zu Menschen gebildet werden*), die Vorbereitung für 
den speciellen Berus ist Ausgabe einer späteren Zei t und dem geübten V e r -
stände wird diese besser gelingen." — Diesen Sa t z , mit dem B a e r selbst stch 

*) Der Verfasser sagt hier in einer Anmerkung: „DaS ist auch eines von den Schlag-
Wörtern, die mir fatal sind. Als ich aus Deutschland nach Rußland mit meiner Familie 
zurückkehrte, hatte ich vier Söhne, darunter drei schulfähige. Sie blieben ein halbes Jahr 
in Reval und e6 schien mir dringend nothwendig, ihnen so bald als möglich die ersten 
Elemente der russischen Sprache, von den Buchstaben a», beibringen zu lassen. Indem ich 
mich dämm bemühte, stieß ich auf einen Lehrer, der mir mit großem Eifer verständlich zu 
machen suchte: erst müßten meine Kinder zu Menschen gemacht werden, was er überneh 
men wolle, dann wäre eS Zeit, an Anderes zu denken. Er hielt mich ohne Zweifel sür 
sehr bornirt, weil diese banale Redensart mich nicht fesselte. Ich zahlte ihm innerlich mit 
gleicher Münze, erklärte aber trocken, daß sie schon Menschen seien, und ich wolle nur, daß 
diese kleinen Menschen etwas Russisch lernten." 
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zum Thei l im Einklang w e i ß , stellt er nnn al lerdings speciell unter den 
Gesichtspunkt der a u s dem Adel stammenden J u g e n d ; w a s er aber eigent-
lich will , wird wohl am klarsten stch dahin sormnliren lassen: viele Schü le r 
machen im Gymnas ium, wenn sie es nicht überhaupt schon früher verlassen, 
einen B i l d u n g s g a n g durch, der, wenn er ihnen auch einen formalen Gewinn 
br ingt , doch besser d u r c h e i n e n a n d e r e n B i l d u n g s g a n g zu e r s e t z e n 
w ä r e , d e r i h n e n a u ß e r d e m s e l b e n f o r m a l e n G e w i n n z u g l e i c h 
auch d i e zu e i n e m k ü n f t i g e n B e r u f e n ö t h i g e V o r b i l d u n g g e -
w ä h r e n w ü r d e . M i t anderen W o r t e n : B a e r gesteht, wie wir noch 
ausdrücklicher sehen werden, dem Betriebe der antiken S p r a c h e n eine große 
sormale Bi ldnugskra f t zu, aber er meint, daß andere Unterrichtsgegenstände 
und zwar solche, die sür nnsere jetzigen Lebensansordernngen auch der 
S a c h e nach unentbehrlich sind, in dieser Hinsicht d a s s e l b e leisten. E s 
scheint, a l s ob dieser S a t z consequent zu der Folgerung führen müsse, daß 
der Untergang der philologischen Gymnasien nur noch eine F rage der Zei t 
sei; nnd in gewissem S i n n e wird auch von B a e r , wie wir sehen werden, 
diese Folgerung wirklich gezogen. 

Fragen wir hiernach, welche Wirkung denn nun B a e r selbst von dem 
Gymnasialnnterr icht a l s die mögliche nnd zngleich beste erwartet oder worin 
er seinerseits d a s Ziel dieses Unterrichts erblickt, so erhalten wir darauf 
eine sehr ausführliche Antwort . B a e r versetzt sich in Gedanken in die 
Zeit seines Königöberger Lebens zurück, also an einen O r t , wo d a m a l s 
„der berühmte Phi lo loge Lobeck a l s Professor wirkte und man sich in 
einem philologischen Treibhause befand." E s war die Ze i t , wo fich über-
all die Fo rde rung geltend machte , sür den sehr großen Bruchtheil der 
J u g e n d , sür welchen schlechterdings keine nnabweisliche, weder praktische 
noch rationelle Nöth ignng zum Gymnasialunterricht vorliegt und der doch 
aus den Anspruch nicht verzichten will , dereinst auch zur Z a h l der G e b i l -
d e t e n gerechnet zu w e r d e n , wenn er auch Griechisch und Latein n i c h t 
gelernt ha t , Bi ldungsans ta l ten anderer A r t , a l s Gymnasien sind, herzu-
stellen: mittlere nnd höhere Bürgerschulen, Realschulen, polytechnische 
Schulen wollte man überall haben. Solche Anstalten sind bekanntlich denn 
auch seit jener Zei t in großer Anzahl entstanden *), freilich unter demselben 

') Am Schluß des Jahres 1332 — und in diese Zeit etwa fällt daS von Baer 
Erzählte — gab es in allen acht preußischen Provinzen nur S Realschulen mit dem Recht 
zu EntlafsungSprüsungen. Zu Anfang des Jahres 1öß4 gab eS in der Monarchie 49 
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K a m p f e , der in allen F ä l l e n , wo ein neues Kulturelement neben einer 
alten mächtigen Gewohnhei t s form sich gelteud macht und sie zu beseitigen 
ansängt , unvermeidlich losbricht. E in Stückchen von solchem Kampfe machte 
auch B a e r in Königsberg mit durch, wobei er an den Diskussionen, welche 
d a m a l s über Schule und Schulb i ldung sich e rhoben , lebhaften Antheil 
nahm **). „Be i dieser Gelegenheit, sagt Bae r , suchte ich vor allen Dingen 
mir klar zu machen, w a s d a s allgemeinste Ziel der Schulb i ldung sein sollte, 
und um dieses zu finden, mußte ich wieder fragen, worin im allgemeinen 
der Gewinn bestehe, den die europäische Schulb i ldung bisher gebracht 
habe? diese F rage sührte also zurück aus Betrachtungen der Vergangenhei t 
und der allmähligen Entwickelung der B i ldung überhaupt , sowie der wissen-
schaftlichen insbesondere, die ich hier nicht verfolgen kann. D a s Resul tat 
aber will ich versuchen mitzutheilen. — S o bestimmt wir auch unter den 
Befähigungen unsres geistigen Se lbs t d a s Denkvermögen von der Phantas ie , 
vom Empf indungs - und Begehrungsvermögen jetzt zu unterscheiden gewohnt 

Realschulen erster Ordnung, 16 Realschulen zweiter Ordnung und 14 anerkannte höhere 
Bürgerschulen. 

"*) Baer erzählt von einer zu jener Zeit in einer Privatgesellschaft geführten Unter-
haltung, die auch hier einen Platz finden mag: „Es gab einmal, schreibt er, ein öffentliches 
Zwiegespräch in ziemlich großer Versammlung zwischen dem specifisch-philologischen Gymna-
fialdirector und mir, von so charakteristischer Art, daß ich eS nicht für unpassend halte, eS 
hier mitzutheilen. Ich hatte in einer der in Königsberg bestehenden populär-wissenschaft-
lichen Gesellschaften einen Vortrag über die Wichtigkeit der Kenntniß des eigenen Landes ge-
halten. Der bezeichnete Director war anwesend und obgleich mein Vortrag mit den phi-
lologischen Studien gar nicht in naher Berührung stand, so mußte doch ein Ausdruck, 
etwa wie der, daß man doch nicht allein daS in der Zeit oder im Raum Entfernte für 
wissenSwerth halten möge, ihm als eine Herausforderung erschienen sein. Er trat nach 
dem Schlüsse des Vortrages auf mich zu und sagte: „Sie sprechen von der Wichtigkeit 
der Kenntniß des eigenen Landes—aber nehmen wir einmal unser eigenes Land Preußen, 
waS ist da wissenSwerth — was ist z. B- in Mohrungen geschehen? dagegen um 
Athen herum ist in jedem Dorfe Wissenswerthes vorgekommen." Zu seinem Unglücke hatte 
er grade Mohrungen gewählt. „In Mohrungen, antwortete ich ihm sogleich, ist Her-
der, einer der größten Deutschen, geboren." Obgleich es ziemlich häufig vorkommt und 
gewissermaßen natürlich ist, daß der Eingewanderte fich mehr um das ihm neue Land und 
dessen Begebenheiten bekümmert als viele der Eingebornen, so schien eS ihn doch zu ver-
drießen, grade eine Fußangel getroffen zu haben. Er setzte also das Zwiegespräch fort 
und sagte unter Anderm: „In jeder ZeitungSnummer ist etwas von Homer." „Eben 
deßhalb antwortete ich, scheint eS mir nicht nothwendig, den Homer im Original zu 
lesen." Das ist auch jetzt meine Meinung. WaS von dem Alten in unsrer Bil-
dungSsphäre fortlebt, tritt uns auf vielen Wegen entgegen." 
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sind, ist doch nicht zu verkennen, daß im rohen Menschen, wie er aus der 
Hand der N a t u r hervorgebt , diese Funct ionen einander ersetzen und ver-
drängen. E s würden nicht die Völker in ihren Jugendzuständen so vie-
ler le i , ost sehr complicirte Göt te r - und Schöpsungsgeschichten entwickelt 
haben, wenn sie genau die Gebi lde der Phan ta s i e von den Constructionen 
des Wissens hätten unterscheiden können. W e n n d a s Verlangen nach E r -
kenntniß der sie umgebenden W e l t uud des V e r l a u f s der Begebenheiten 
erwachte, wurde dieses Ver langen durch Gebilde der Phantas ie befriedigt 
uud je reicher die Phantas ie des Volkes w a r , um so mannigfacher durch 
die volksthümlicheu Product ionen derselben. I c h habe den Blick sehr weit 
zurück in die Vergangenhei t gerichtet, nur weil dor t die Unfähigkei t , die 
Opera t ionen des Denkens vou deuen der Phan tas ie und von den S u g g e -
stionen des Begehrungsvermögens zu unterscheiden, am meisten in die Augen 
springt. W i r brauchen aber garnicht so weit zurückzugehen, um Menschen 
zu finden, welche Ueberzeugungen h a b e n , von denen ste stch nicht bewußt 
find, woraus fie fich gründen, ob auf eiu folgerechtes Denken , aus nicht 
untersuchte Trad i t ion oder egoistische Wünsche; und andere Menschen welche 
genau wissen, woraus ihre Ueberzeugungen sich gründen, die d a s Gebäude 
ihres Wissens von den ersten Grund lagen au aufbauen können. Bezeichnen 
wir nuu die Fähigkeit des sicheren U n h e i l s mit dem W o r t e K r i t i k , so 
stnd die ersten besprochenen Personen u n k r i t i s c h e , die anderen k r i t i s c h e 
zu nennen. D i e a l l g e m e i n e A u s g a b e e i n e r g u t e n S c h u l e s c h e i n t 
u u n d a r i n zu b e s t e h e n , d i e s e K r i t i k i n u n s z u e n t w i c k e l n , indem 
fie bei jedem Unterrichtsstoffe aus die B a s i s zurückgeht und nachweist, wie 
darauf folgerecht gewisse Lehren begründet sind; wenn sie u n s , um es an 
einem Beispiele anschaulich zu macheu, nicht bloß lehrt , daß die E r d e eine 
Kugel ist und srei im R a u m schwebt, sondern die Beweise dasür giebt, 
wie d a s in jeder guten Schule geschehen wird . E h e m a l s glaubte m a n , 
zum regelrechten Denken sei es durchaus no thwendig , der Gesetze des 
Denkvermögens, wie die Logik sie a u f f a ß t , fich bewußt zu werden; die 
E r f a h r u n g hat aber gelehrt , daß die E i n ü b u n g eines regelrechten Denkens 
Mehr .Erfolg hat a l s d a s Kennen der Gesetze, grade wie zu einem kräf-
tigen und ausdauernden G a n g e E inübung mehr wirkt a l s die Kenntniß 
des B a u e s der Bewegungsorgane und der Gesetze der Mechanik. D i e 
E i n ü b u n g d e r K r i t i k i m D e n k e n , d a s B e w u ß t s e i n n ä m l i c h , 
w o r a u s u n s r e U e b e r z e u g u n g e n sich g r ü n d e n , ist d a n n o h n e 
Z w e i f e l auch d i e F r u c h t , w e l c h e d a s e u r o p ä i s c h e S c h u l w e s e n i m 
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L a u s e d e r Z e i t g e t r a g e n h a t und woher es kommt, b a ß in E u r o p a 
die Wissenschaften fich entwickelt haben, in Asien nicht, und in Europa die 
gut geschulten Personen ein mehr sicheres Urtheil haben a l s ungeschulte 
oder schlecht geschulte." 

B a e r setzt also die wahre Ausgabe der Schule in die E i n ü b u n g 
e i n e s c o n s e q u e n t e n u n d k r i t i s c h e n D e n k e n s oder, kurz gesagt , in 
die G e i s t e s - G y m n a s t i k . O h n e bei der Frage anzuha l ten , ob durch 
diesen S a t z in der T h a t der wahre Zweck der Schule (nämlich, wie es hier 
nicht anders gemeint sein kann, der höheren Schule überhaupt und insbe-
sondere des Gymnas iums) ausgedrückt werde oder ob überhaupt von nur 
e i n e m wahren Zwecke der Schule die Rede sei« könne, d. h. ob die G e -
sammtheit aller Aufgaben, denen die Schu le nachzugehen ha t , sich in einem 
kurzen Sa t ze oder einem Wor te , z. B . Geistesgymnastik, ausdrücken oder 
auf einen solchen einzelnen Begriff rednciren lasse, folgen wir dem Berfasser 
sogleich in seine Untersuchung, durch welche Mit te l denn nun diese Geistes-
gymnastik nach seiner Me inung geübt werden kann und soll. 

„ E s leuchtet ein, heißt e s , daß nicht die Masse der aufgenommenen 
Kenntnisse dahin führ t , sondern die kritische Behand lung jedes Unterrichts-
gegenstandes d . h. die Nachweisung, worauf alle Ueberzeugungen beruhen 
und wie sür jede d a s ganze G e b ä u d e von seiner ganzen Grund lage aus-
gebaut sei. A l s vorzügliche M i t t e l dieser Geistesgymnastik haben in den 
höheren Schulen seit langer Zei t die Mathemat ik uud die alten Sprachen 
gegolten. B e i der Mathemat ik springt es in die A u g e n , daß fie ganz 
besonders die kritische und konsequente Methode befolgen kann, und es ist 
deßhalb ganz besonders ihre konsequente Methodik , das Fortschreiten von 
den einfachsten von selbst einleuchtenden Principien zu immer weiter ge-
führten Folgerungen bearbeitet worden. Eine so conseqnente Methodik 
kann auf die alten Sprachen zwar nicht angewandt werden , da es bei 
ihnen nicht daraus ankommt, a u s einfachen Pr inc ip ien ein Gebäude des 
Wissens zu erbauen, sondern fremde Gedanken in unsre S p r a c h e und Aus-
drucksweise umzusetzen. D a r i n aber liegt eine große Geistesgymnastik. D e r 
ganze B a u der alten Sprachen weicht von dem der neueren und nament-
lich auch vou unsrer deutschen so a b , daß es keineswegs genügt , die Be-
deutung der einzelnen Wörter zu kennen, sondern daß wir einen Sa t z erst 
im Geiste der alten Sprachen klar denken müssen, um ibn dann, im Geiste 
uusrer Sprache gedacht, ausdrücken zu können. I s t es also anzuerkennen, 
daß das Uebersetzeu a u s einer alten Sp rache in unsre Muttersprache in 
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einer fortgehenden Denkübung besteht, so wird man auch zugeben, daß die 
Klage, die man nicht allein bei u n s , sondern überall hören kann: „ich habe 
mein Latein und Griechisch vergessen; schade um die aus der Schule ver-
lorene Ze i t ! " unbegründet ist. Man . hat eben die Uebuug im Denken 
gewonueu — weun man auch uur einige leichte Schriftsteller gelesen h a t ; 
ha t man mehr gelesen, so muß man mehr dabei gewonnen haben. Allein", 
— und hier wendet sich nun die Gedankenfolge des Verfassers zu den oben 
schon von u u s herausgehobeneu Zurückweisuugeu gewisser »«zulässiger P r ä -
tensionen der classischen Phi lo logie und er erhebt die F r a g e , ob es nicht 
andere Arten von Geistesgymnastik gebe, welche zugleich durch ihren stoff-
lichen I n h a l t fördernd auch sür die Lebensläufe der Schüler sind. „Haben 
nicht einige Zweige der Naturwissenschaft, f ragt der Verfasser, sich schon 
zu der cousequenten Methodik erhobeu, daß sie ohne Geistesgymnastik uud 
solgerechtes Deukeu nicht betrieben werden können? Ich meine diejenigen 
Zweige der Naturwissenschaften, welche man die exacteu nenne» d a r f , weil 
sie überal l M a ß und Z a h l anlegen können, also P h y s i k , die Mechanik 
mit inbegr i f fen, und Chemie. S icher weckt die Beschäftigung mit ihnen 
den Scharfs inn. So l l en sie aber a l s Geistesgymnastik in der Schu le be-
handel t werden, so müssen sie mit der vollen Gründlichkeit betrieben werden, 
deren sie nickt nur sähig sind, sondern die in ihrer N a t u r liegt. E inübung 
der Schü le r dürste nicht fehlen. Dennoch will ich hiermit zu einer Umge-
staltung des besteheuden Schu lp l aues nicht geratheu haben. W ä r e ich 
berufen aus die Gestal tung der Schule einzuwirken, so würde ich mich sehr 
bedauken, den durch langjähr ige E r f a h r u n g erprobten Weg zu verlassen, 
da ich nicht sicher w ä r e , ob der neue den Verlust ganz ersetzen würde. 
D e n n vor allen Dingen sind die tüchtigsten pädagogischen Kräf te auf dem 
alten Wege zu finden, und es würde sehr schwer werden , ähnliche Lehrer 
fü r die genannten Naturwissenschaften zu finden. A b e r sie w e r d e n sich 
m e h r e n u n d j e d e n f a l l s schien e s u i ch t ü b e r f l ü s s i g , d a r a u zu 
e r i n n e r n , d a ß d a s b i l d e n d e E l e m e n t , d a s i n d e n a l t e n S p r a -
chen l i e g t , auch d u r c h d i e N a t u r w i s s e n s c h a f t e n e r se tz t w e r d e n 
k a n n u n d z w a r d u r c h d i e r e c h n e n d e n . D i e anderen Zweige , die 
beschreibenden, liefern schon dnrch den Umstand, daß sie nicht rechnen kön-
nen, den Beweis , daß sie nicht zu deu Pr inc ip ien vorgedrungen find. S i e 
passen mehr sür die unteren und mittleren Klassen. A l l e B i l d e r a n s 
d e r V o r z e i t , w e l c h e w i r f ü r d a s H e r z u n d d e u K o p s a l s b i l -
d e n d b e t r a c h t e n , k ö n n e n s ü r d a s L e b e n g e w o n n e n w e r d e n , o h n e 
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d a ß s ie a u s d e m W e g e d e r a l t e n S p r a c h e n h e r b e i g e s c h a f f t w e r -
d e n . Aus diesem Wege sammeln sich auch jetzt diese Bi lder nur diejenigen 
Personen , welche ihr ganzes Leben dem S t u d i u m der Klassiker widmen. 
I h n e n wird man es denn auch überlasse» müssen, diese Bi lder immer neu 
zu restaurireu. W a r e es ander s , so müßten wir ja Alle sür unsern Kate-
chismus die hebräische Sp rache studiren." 

E s genügt hier, daß die entscheidende Ansicht des Verfassers in dem 
Obigen klar und deutlich ausgesprochen is t : er giebt zu, daß die Beschäfti-
gung mit den alten Sprachen etne Gymnastik des Geistes veranlassen kann, 
aber — die Beschäftigung mit dem exacten Theile der Naturwissenschast 
und mit der Mathemat ik giebt nicht bloß denselben formellen Effec t , son-
dern gewährt außerdem noch einen sür d a s Leben und die künftige Be ru f s -
sphäre dienlichen S to f f uuo uöthige Fertigkeiten. Also Doch d i e s e n 
Schluß spricht der Verfasser nicht a u s , sondern was sür ihn d a r a u s folgt 
und w a s er wirklich ausspricht, ist, daß er es für nöthig halte, „auf Mi t t e l 
zu sinnen, dem immer dringender werdenden Bedürfnisse von allgemeiner 
verbreiteten Kenntnissen und Fertigkeiten iu den exacten Naturwissenschaften 
bei u n s zu entsprechen, ohne deßhalb die bisherige Gestal tung unsrer 
Schulen umzuändern und namentlich die philologischen S t u d i e n zu ver-
d rängen , die eingebürgert stud und sür die man am leichtesten tüchtige 
Lehrer findet. V i e l l e i c h t w e r d e n d i e s e S t u d i e n im L a u s e d e s 
J a h r h u n d e r t s d e u N a t u r w i s s e n s c h a f t e n g a n z w e i c h e n m ü s s e n , 
a b e r b e s c h l e u n i g e n w i r i h r e n F a l l n i c h t . " 

D e r Leser wird sich schon selbst gesagt h a b e n , daß B a e r mit seinen 
Aenßerungen hier an eine F rage von großer praktischer Bedeutung austößt, 
die augenblicklich, wie wir Alle wissen, auch an maßgebenden Ste l len unsrer 
Schulverwal tung erwogen sowie in Privatkreisen und öffentlich besprochen 
und discntirt wird . J e d e r weiß, daß Ruß land bei seinen weittragenden Um-
gestaltungen der socialen Verhältnisse, die sämmtlich daraus ausgehen, die 
bis dahin latenten psychischen Kräf te der Na t ion energischer und rascher 
zu entwickeln, sowohl um den S t a a t zu größerer iuuerer B lü the zu br in-
gen, a l s auch ihn mehr in den enropäischen nationalen Verkehr einzuführen, 
auch mit seinem Schulwesen Umbildungen und Neubildungen vornehmen 
muß und zum Theil schon vorgenommen hat . Wie in allen Fäl len , wo 
es auf wesentliche Reformen ankommt, so sieht auch in diesem Falle R u ß -
land mit Recht auf die Zustände der übrigen Culturstaateu E u r o p a s und 
f rag t sich, w a s es aus Grund lage seiner eigenen materiellen und geistigen 
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Naturbeschaffenheit gebrauchen, sich anpassen oder zu seiner Umwandlung 
verwenden kann. Hierbei ist nun uuzweiselhaft keine F rage wichtiger und 
weitreichender a l s d i e : wie wollen wir d a s Schulwesen von den Elemen-
tarschulen an b is zu der höchsten Spi tze , den Akademien und Universi täten, 
hinaus organis i ren, und insbesonder , welche Pr inc ip ien und leitenden 
Grundsätze sollen dabei maßgebend sein? Aus diesem Gebiete aber ist sür 
die Entscheidung wenigstens rücksichtlich der höheren Schulen die Al terna-
tive gestellt: soll R u ß l a n d sein höheres Schulwesen nur auf die Begr i f f s -
wel t der Neuzeit und allein aus sein eigenes na t iona les Wesen gründen 
oder soll eS diesem letzteren auch die altgriechische und altrömische V o r -
stellungswelt vermittelst der Pf lege der alten Sp rachen nnd Literaturen 
innerhalb der heranwachsenden J u g e n d e in impfen? und eS befindet sich 
hierbei, wenigstens scheinbar, in derselben Bedrängn iß , wie ein Va te r , der 
zweisehast ist, ob er seinen S o h n soll aus ein philologisches Gymnas ium 
oder aus eine Realschule schicken, die kein Latein und kein Griechisch lehr t . 
D i e sür R u ß l a n d zu erwägenden Gesichtspunkte werden von dem Verfasser 
al lerdings nur nebenbei und auch nur theilweise b e r ü h r t , allein in diesem 
Falle ist es besonders interessant, d a s Vo tum B a e r s kennen zu lernen. 

„ E s sei er laubt , heißt e s , in Bezug aus die ausgedehnten russischen 
Prov inzen des S t a a t e s eine gelegentliche Bemerkung zu machen, die fich 
fast mit Gewal t vordrängt . I n diesen wird jetzt eisrig über die F rage 
gestritten, ob die klassischen Sprachen nothwendig einen wesentlichen Thei l 
aller höheren Schu lb i ldung ausmachen sollen oder nicht. D e r Kamps an 
sich ist schon sehr erfreulich, denn er bringt diese S t u d i e n in Ansehn, da 
fie bisher der geringeren unmittelbaren Anwendbarkeit wegen wenig beliebt 
waren , sowie es erfreulich ist, daß unter den Vorkämpfern sür dieselben 
sich National-Russen finden, die sogar, mit Recht oder Unrecht, sür G e r m a -
nophagen gelten. M i r scheint aber doch, daß die Vorkämpfer etwas zu 
weit gehen, wenn sie in die B e h a u p t u n g einstimmen, welche i m J a h r e 1 8 6 3 
ein Professor in Kasan gegen mich aussprach : W e n n die alten Sprachen 
nicht die Bas i s des Schulunterr ichts ausmachte«, müßte B a r b a r e i einreißen. 
— I c h glaube al lerdings, daß B a r b a r e i eiureißen müßte oder bestimmter 
gesagt, daß die Schulb i ldung ihren Zweck nicht erreichen würde , wenn nicht 
die Arbeit des Geistes, sondern n u r d a s Aussammeln von Kenntnissen a l s 
ihre wesentliche Ausgabe betrachtet würde . Allein ob diese Arbeit allein 
oder wenigstens ganz vorherrschend durch die alten Sprachen zu erreichen 
ist, muß a l s besondere F rage behandelt werden. I n ganz E u r o p a ist seit 
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E i n f ü h r u n g des Chris tenthums die Schulb i ldung von der Kirche ausge-
gangen. Alle Schulen waren ursprünglich kirchliche. Erst allmählig gin-
gen sie zu den klassischen S t u d i e « ü b e r ; da die lateinische S p r a c h e , in 
Westeuropa wenigstens, uicht allein die Kirchensprache, sondern auch die 
allgemein verstandene unter den Gebildeten w a r , so wurde ste auch die 
Schulsprache; die griechische Sp rache konnte auch nicht gciuz vernachlässigt 
werden , da sie die Sp rache des Neuen Testaments war . Als uun die 
alten klassischen Schriftsteller, die man a n s religiösem Eiser ganz vernach-
lässigt hatte, wieder ausgesunden w a r e n , mußten sie dnrch ihren I n h a l t 
und ihre Form anziehen. S i e erregten das Bestreben, die Geschichte und 
alle Verhältnisse des Al ter thums zu studircu und die Kenntniß davon zu 
verbreiten. Alle Ausbi ldung suchte man auf diesem Wege des classischen 
S t u d i u m s . Aber auch die mathematischen S t u d i e n machten sich gelteud, 
da man in ihnen die Bas is der Astronomie, Geographie und Naut ik er-
kannte. Viel später entwickelten sich die Naturwissenschaften. Doch haben 
sie in Frankreich schon zum Thei l die classischen S t u d i e n verdrängt . D i e 
germanischen Völker , besonders die Engländer und die Deutschen, haben 
fester an ihuen gehalten. Deuuoch haben auch unter diesen letzteren Rea l -
gymnasien und polytechnischen Anstalten den classischen S t u d i e n allmählig 
wehr Boden abzugewinnen angefangen. D a s Schulwesen in R u ß l a n d 
steht der kirchlichen Wiege offenbar noch näher a l s im Westen E u r v p a ' s . 
E s ist f r a g l i c h , ob e s g u t t h u u w ü r d e , d e n g a n z e n l a n g e n W e g 
d u r c h z u m a c h e u , d e n d i e g e r m a n i s c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e B i l d u n g 
d u r c h g e m a c h t h a t , u m v i e l l e i c h t nach J a h r h u n d e r t e n d e n exak-
t e n N a t u r w i s s e n s c h a f t e n sich m e h r z u z u w e n d e n . U e b e r d i e s 
d ü r s t e d e r r u s s i s c h e V o l k s g e i s t , m e h r s ü r d a s P r a k t i s c h e b e s ä -
h i g t , w e n i g e r N e i g u n g h a b e n , sich i n d a s A l t e r t h u m zu v e r -
t i e f e n u n d d i e G e g e n w a r t a u s d e m A u g e zu v e r l i e r e n , a l s d e r 
g e r m a n i s c h e . D i e Deutschen haben von dieser Neigung und von dieser 
Entwickelung ihres Schulwesens gewiß großeu G e w i n n , wohl aber auch 
Einbuße gehabt. E i n e m V o l k e , d a s noch a n d e m S c h e i d e w e g e 
d e r R i c h t u n g s e i u e s S c h u l w e s e n s steht, m ö c h t e ick r a t h e n , 
b e i d e W e g e z u g l e i c h zu g e h e n , s o w o h l S c h u l a n s t a l t e n s u r 
g r ü n d l i c h k las s i sche B i l d u n g , a l s auch a n d e r e s ü r e b e n s o g r ü n d -
l iche i n d e n e x a k t e n N a t u r w i s s e n s c h a f t e n zu e r r i c h t e u , und be-
sonders in den großen S t ä d t c n beide zugleich bestehen zu lasse«. E s ist 
ohnehin kein G r u n d einzuseheu, wa rum alle Menschen nur dieselbe S p h ä r e 
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des Wissens verfolgen sollten. E ine solche Einseitigkeit hat jedenfalls die 
Folge, daß es sehr schwer ist, a u s ihr herauszutreten, weil es an Lehrern 
fehlt. Auch scheint fü r die Entwickelung des Gewerbes in allen seinen 
Verästelungen die größere Verbre i tung der exacten Naturwissenschaften ein 
sehr dr ingendes Bedürsniß in R u ß l a n d . " — 

Hiermit ist d a s Wesentlichste von den Ansichten des Verfassers über 
Schule uud Schulb i ldung initgetheilt. D i e Schr i f t enthält al lerdings noch 
manche beachtnngswerthe Gedanken über diesen Gegens tand , namentlich 
auch über die Univers i tä ten; sie sind aber zu sehr vereinzelt oder in die 
Darstel lung eingestreut, a l s daß es leicht wäre , sie ohne Ergänzungen hier 
zu verwerthen. D e r Unterzeichnete kann aber von dem Verfasser nicht 
Abschied nehmen, ohne auch seinerseits ihm für den reichen Gennß und 
die vielfache Be lehrung , welche die Lectüre seiner Selbstbiographie gewährt 
ha t , zu danken. 

S t r ü m p e l l . 
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Praktische Beleuchtung 
der iu Livland angeregte« KirchenveMuugsfrage. 

« < ? o n allen in der protestantischen Kirche zu Recht bestehenden Kirchen-
versassungen kann weder die Consistorial- noch die S y n o d a l - noch die 
Episcopal-Versassnng die a n sich beste Verfassung der Kirche genannt 
werden. S o n d e r n es können Zeiten und Verhältnisse eintreten, unter 
welchen jede von den genannten Verfassungen sür die Kirche die zeitweilig 
beste Verfassung sein wird. I n der Conststorialversassung liegt der Schwer-
punkt des Kirchenregiments in dem S t a a t s o b e r h a u p t ; Geistlichkeit und 
Gemeinderepräsentanten werden in Bezug aus das Kirchenregiment nur 
a l s Diener des S t a a t s angesehen. I n der Episcopalversassnng dagegen 
liegt der Schwerpunkt des Kirchenregiments in den mit dem geistlichen 
Amte B e t r a n t e n , und letztere nehmen die Gemeinderepräsentanten in das 
Kirchenregiment aus. I n der Synodalversassung endlich liegt der Schwer-
punkr des Kirchenregiments gleichmäßig ans Geistlichen und Gemeinde-
repräfentanten. D i e Gemeinde ist allein noch nicht die Kirche, sondern 
wird 'es nur d a n n , wenn sie das geistliche Amt in ihrer Mi t t e h a t ; da-
her wird jede Kirchenverfassung Bethei l igung der zwei S t ä n d e , Geistliche 
und Gemeinde, nothwendig setzen müssen. D a aber die Kirche im weltli-
chen S l a a t e wohnt und die Glieder der Kirche zugleich Glieder des S t a a t s 
sind, so wird auch eine gewisse Bethei l igung der obersten S t a a t s g e w a l t in 
Bezug aus Kirchenregiment nnabweislich sein. 
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Da nun, wie wir sehen, die drei Formen der Kirchenverfassung aus 
wesentlich verschiedenen Grundlagen ruhen, so scheint mir, daß ein Unter-
nehmen, welches daraus ausgeht, eine von diesen Kirchenverfassungen mit 
wesentlichen Elementen, die aus den beiden andern genommen sind, zu 
versetzen, der Kirche nur Schaden bringen kann. Widerstrebende Stücke 
und Glieder lassen sich nicht einem Ganzen einordnen, sondern bringen 
nur Unordnung in dem Ganzen hervor. I n der Consistorialverfassnng, 
in welcher das Staatsoberhaupt 8ummu8 spiseopus ist, ist kein Raum 
sür synodale Elemente, weil letztere immer das Streben haben müssen, den 
Schwerpunkt des Kirchenregiments in die Synode zu bringen. So lange 
das Staatsoberhaupt 8ummus epweopus ist und Kirch- und Staatsge-
meinde fich gleichsam decken, scheint mir die Cousistorialverfassung die beste 
Verfassung der Kirche zu sein. Sollte es aber im Lause der Zeiten da-
hin kommen, daß die Kirche los und ledig und getrennt wird vom Staat 
nnd yuoaä externa und interna sich selbst zu verwalten und zu regieren 
hat, so wäre die Zeit gekommen, da die Kirche entweder die Synodal-
oder Episcopalversassung annehmen müßte. Dann nämlich wird die Kirche 
eine Bekenutniß-Kirche werden müssen, Staats- und Kirchengemeinde 
stch nicht mehr decken, sondern die Kirche nur aus solchen Gliedern beste-
hen, die in Folge eines und desselben Bekenntnisses zum Christeuthum stch 
zusammenschließen und iu Einigkeit sich eine Verfassung geben, der ihr Be-
kenntniß zur Grundlage dient. Und wenn man bedenkt, daß Gemeinde 
und Amtsträger in der protestantischen Kirche eigentlich nicht verschiedene 
Stände find, stch nicht ausschließen, sondern zum Zusammengehen für die 
Zeit der Kirche aus Erden unlöslich zusammengekettet find, da durch das 
geistliche Amt die Bekenntniß-Gemeinde immer von neuem geboren, ge-
nährt und erhalten wird, und aus der andern Seite das geistliche Amt 
ohne Gemeinde gleichsam todt und einer Lebensäußerung nicht mehr fähig 
ist: so ist nach erfolgter Trennung der Kirche vom Staate beides gleich 
möglich, daß die Kirche entweder sür die Synodal- oder Episcopalversas-
sung fich entschließe. Die moderne Zeitrichtung wird freilich anders ur-
theileu und nur die Synodalversassung sür möglich halten. Dennoch bin 
ich der Ueberzeugung, auch wenn mir der Vorwurf droht, daß die Geist-
lichen gern das Kirchenregiment an fich reißen und dem geistlichen Stande 
Neigung zur Herrschsucht einwohne, daß allendlich die Episcopalversassung 
als die beste Verfassung derjenigen Bekenntnißgemeinde sich herausstellen 
dürste, in welcher ihr Glaube die das Leben am meisten bestimmende 



322 Praktische Beleuchtung 

Macht geworden ist. Ich bitte nicht zu vergessen, daß nur diejenige Epis-
copalversassung lebensfähig ist, in welcher die Amtsträger die Gemeinde-
repräsentanten in's Kirchenregiment ausnehmen müssen, daß Gemeinde und 
Amtöträger in dem Bekenntniß ein gleicher Glaube verbindet, beide stets 
aus einander gewiesen stnd und ohne einander gar nicht leben können. 
Weil aber durch das Amt die Gemeinde geboren, ernährt und gefördert 
wird, so glaube ich, daß naturgemäß der Schwerpunkt des Kirchenregi-
me-ntS in dem Amte und nicht in der Gemeinde liegen müßte. 

I n Livland besteht jetzt zu Recht eine Conststorialversassung, und daß 
bei solcher kein Raum für Synodalelemente, wie die moderne Zeitrichtung 
ste verlangt, vorhanden ist, soll folgende Ausführung praktisch darthun. 
Die synodalen Elemente könnten nur Anhängsel der Conststorialversassung 
sein nnd niemals in den Bau gliedlich eingeordnet werden und daher der 
zur Zeit bestehenden Verfassung nur Schaden bringen. 

Die moderne Zeitrichtung will das Recht der Gemeinde an dem 
Kirchenregiment praktisch ins Werk setzen und hat deßhalb Einführung 
gemischter Synoden sür die Provinzialkirche und Presbyterien für die 
Einzelgemeinde, mit Einordnung dieser beiden Stücke iu deu Bau der 
Conststorialversassung, vorgeschlagen. Daß die Gemeinde ein Recht hat, 
Beteiligung am Kirchenregiment zn verlangen ist unzweiselhast. I n der 
Conststorialversassung ist in gewissem Sinne auch eine Beteiligung der 
Gemeinde am Kirchenregiment vorhanden, in dem sowohl im Konsistorium 
als auch im Oberkirchenvorsteheramte Glieder der Gemeinden sitzen. Sie 
stnd aber Diener des Staates und der Staat regiert durch sie die Kirche. 
Dadurch wird freilich das objective Recht der Gemeinde verbürgt, aber 
den Trägern des Amtes ergeht es ebenso und noch schlimmer, indem sie 
in allen kirchlichen Behörden die Minorität bilden, da doch eigentlich Pa-
rität vorhanden sein müßte. Das ist aber nicht anders möglich, so lange 
das Princip herrscht, daß das Staatsoberhaupt 8ummus episeopus ist. 
Erwägen wir nun die praktische Einführung: 

1) der gemischten Synoden in Livland. Hier treten uns zuerst 
die beiden Fragen entgegen: wer soll die zur gemischten Synode zu dele-
girenden Glieder der Gemeinde wählen? wer soll gewählt werden? die 
verschiedenen Nationalitäten, Bildungsstufen und Sprachen in Livland 
machen die Beantwortung dieser Fragen fast unmöglich. Mir scheint auch, 
daß noch nirgeud in der Welt eine glückliche Wahlordnung gefunden 
worden ist; denn sowohl ein bestimmtes Lebensalter, als auch Lebensstel-
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lung und Besitzstand, ebenso ein gewisses Maß von Kirchlichkeit dürsten 
nur relativ gute Bestimmungen sein, wenn ermittelt werden soll, wer zum 
Delegirten besähigt ist und das Recht zum Wählen haben kann. Es wird 
immer ein großer Theil der Gemeinde über Beeinträchtigung seiner Rechte 
klagen, so lange Staats- und Kirchengemeinde sich decken. Nehmen wir 
nun aber an, daß es gelungen ist jene Klippen zu übersteigen und eine 
gemischte Synode envlich zusammengekommen ist, so fragt es sich, welche 
Competenz sie haben und welches Arbeitsfeld ihr zugewiesen werden wird. 
Constituirende, gesetzgebende und kirchenregimentliche Rechte kann sie nicht 
haben, denn alles dieses gehört der Machtbesugniß des 3uinmu8 spweopus 
und des von letzterem bestellten Konsistoriums an. Ueber die Externa der 
Kirche wird fie nichts beschließen dürfen, ohne in die Competenz der 
Kirchspielsconvente, des Oberkirchenvorsteheramtes und Generalconststoriums 
zu greisen. Für rein theologisch wissenschaftliche Fragen wird sie kein In -
teresse haben. Soll die gemischte Synode nur den Charakter einer ge-
mischten Conferenz haben mit dem Rechte, Ueberzeugungen und aus kirch-
lichen Gebieten gemachte Erfahrungen auszusprechen und etwanige unschul-
dige Anträge an die kirchlichen Behörden zu stellen, die ohne Motivirnug 
von letzteren abgewiesen werden können; so find solche nianäata minima 
einer mit großer Mühe zusammengebrachten Versammmlnng unwürdig. 
Ueberdies bedarf es auch zur Einführung dieser Conferenz eines Ge-
setzes, das bis jetzt noch nicht vorhanden ist. Wenn nun auch eine 
solche gemischte Conferenz nicht ohne Segen sein möchte, indem Gemeinde-
repräsentanten und Amtsträger fich näher kennen lernten und mehr Inter-
esse für kirchliche Angelegenheiten geweckt würde, so ist mir gewiß, daß 
gerade diejenige Richtung, die nach Reform der Kirchenverfassung verlangt, 
von einer so harmlosen Competenz ganz und gar nicht befriedigt sein kann, 
denn die moderne Zeitrichtung interesstrt fich mehr sür das Kirchenregiment 
als sür die Kirche und betont vor allem das objective Recht der Gemein-
den. Aus allen diesen Ausführungen ziehe ich, wie ich glaube, mit Recht 
deu Schluß, daß bei einer zu Recht bestehenden Conststorialversassung eine 
mit großen Schwierigkeiten erlangte gemischte Synode nur ein unbedeu-
tendes Anhängsel sein und daher nur Verwirrung in die Köpfe bringen kann. 

2) Ein zweites Anhängsel zum Schaden der Kirche wird das Pres-
byterium in der Einzelgemeinde sein, da ein lebensfähiges und der Kirche 
Segen bringendes Presbyterinm in der Conststorialversassung keinen Raum 
hat. ES wird als Bastard zur Welt kommen uud als solcher leben, denn 
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es hat keinen legitimen Existenzgrund. Wer wird das Presbyterium 
wählen, wer wird gewählt werden können? beides wird von den schon 
oben angegebenen Schwierigkeiten gedrückt. Eine Wahlordnung und Aus-
übung von Wahlrechten, wenn fie der Kirche Segen bringen sollen, setzen 
die Bckenntnißgemeinde und Selbstverwaltung der Kirche voraus, welche 
des Instituts Vater und Mutter sein müssen. Man räth, alle Hausväter 
der Gemeinde mit dem Wahlrecht zu betrauen in der Hoffnung, daß ein 
guter Geist die Massen leiten werde. Diese Hoffnung aber ist eine unbe-
rechtigte, wie man durch die Gemeinderichter-Wahl sieht, die gewöhn-
lich die Untüchtigsten in die Gemeindeämter bringt. Ja wer es weiß, 
wie viel Unstttlichkeit eine durch im Kruge berathene Wähler entstandene 
Richterwahl zur Grundlage hat, wird ohne Frage zugeben, daß ein durch 
allgemeine Wahl hervorgegangenes Presbyterium mit Rechten ein Bastard 
genannt werden kann. 

I n der Bekenntnißgemeinde, bei Selbstverwaltung der Kirche ist sür 
das Presbyterium ein großes, schönes Arbeitsfeld vorhanden. Für ein 
Presbyterium aber, das nur ein Anhängsel der Consistorialversasfung ist, 
kann als Arbeitsfeld nur eine steinigte Hochebene gesunden werden, der 
man auf diesem Wege keine Frucht abgewinnen kann. Die Externa der 
Kirche besorgt zur Zeit der Kirchspielsconvent, das Oberkirchenvorsteheramt, 
das Generelconststorinm und allendlich der Staatsminister. Die Schul-
sache besorgt das Gemeindegericht, die Local-Schulverwaltung, die Kreis-
und Oberlandschulbehörde. Beide Gebiete find also dem Presbyterium . 
entzogen. Man dürste sich auch sehr irren, wenn man meint, daß ein 
Presbyterium einen moralischen Druck aus das Gemeindegericht zum Be-
sten der Schulsache ausüben würde. Denn wenn das Genieindegericht, 
wie jeder Pastor es weiß, gewöhnlich eine feindliche Stellung gegen das 
Kirchenvormünder-Institut und Kollegium einnimmt, so wird es auch ein 
Widersacher des Presbyteriums sein, zumal wenn letzteres so kühn sein 
sollte, einen angesehenen Gemeinderichter vor seine Schranken zu citiren. 
Es bleibt also dem Presbyterium kein anderes Arbeitsfeld übrig als das 
steinigte und schwierige Feld der Kirchenzucht. Die schwerste aller Ar-
beiten ist die Arbeit an der Seelsorge und Kirchenzucht, und keine Arbeit 
erfordert mehr geistige und geistliche Reife, mehr Studium und Mäßigung 
und Demuth, mehr göttlich beglaubigte amtliche Stellung als gerade die 
Seelsorge und Zucht — und nun soll diese schwerste aller Arbeiten einem 
gewählten, d. h. durch Zufall und Laune zusammengewürfeltem Collegium 
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das ein kurzes Lebensalter und gar keine Erfahrung hat, zugewiesen wer-
den! Es ist schon sehr bedenklich, Ausübung von Zucht an Erwachsenen 
einem officiellen Collegium zu übergeben, das des Sünders Vergehen 
an die große Glocke schlägt. Unmöglich aber wird ein solches Collegium, 
wenn eS keine Wurzel und Autorität in der Gemeinde hat, sondern der 
Gemeinde als ein Zwangsinstitnt erscheinen muß; und so wird es erschei-
nen dem Theil der Gemeinde, der Kirchenzucht sür unuöthig hält, und das 
ist der größere Theil in den Gemeinden, wie fie jetzt einmal vorhanden 
find. Nicht jeder gute Christ ist so ip80 ein guter Presbyter, der die 
Kirchenzucht recht zu handhaben versteht. Wie leicht überhebt fich ein 
solch einfacher Christ; wie leicht kommt es, daß gerade der ernste Christ 
in der Kirchenzucht den evangelischen Weg des Bittens und Ermabnens 
verläßt und zum Schelten und Drohen mit dem Gesetz greift! Was soll 
endlich ein Collegium nützen, in welchem etwa eine Mehrzahl weltlich ge-
sinnter, der Kirche und Kirchenzucht abgeneigter Personen vereinigt ist! 
diese find gezwungen, den Weg der Eroberung zu betreten, da fie kein ih-
rer Neigung zusagendes Feld zur Bearbeitung vorfinden. Wird fich wol 
der Edelmann, der Litterat, der in dieser Beziehung sehr empfindliche Bür-
ger und Bauer dem Presbyterium stellen, damit an ihm Zucht geübt 
werde für seinen Lebenswandel. Ich muß auch sagen, daß wenn auch 
jemand überzeugt ist, daß Kirchenzucht nothwendig ist, ec doch das Recht 
der Kirchenzucht nicht einräumen kann einem nnr zu diesem Zweck osfi-
cielleu Collegium, das mit Recht ein Zuchthauscollegium genannt werden 
muß, weil es ein Institut ist, das nicht aus dem Begriff und Leben der 
Kirche erwachsen ist. 8api<>nü sst! Ganz anders steht ein Presbyterium 
in der Bekenntnißkirche, wenn die Kirche sich selbst verwaltet und nur solche 
Glieder hat, die ihr angehören wollen und nicht gezwungen find ihr an-
zugehören. I n der Bekenntnißkirche ist die Synode die Spitze des Ver-
fasfungSbaueS, das Presbyterium die Blüthe der Gemeinde; es besorgt 
dort Externa und Interna der Gemeinde, geht mit Notwendigkeit aus 
der Gemeinde hervor, ist ein notwendiges Glied der ganzen Verfafsnugs-
Organisation und hat daher anch die moralische Macht und nöthige Au-
torität zur Kirchenzucht. ' 

Aus alle dem scheint mir hervorzugehen, daß synodale Elemente, als 
eine gemischte Synode und namentlich Presbyterien, der Conststorialver-
sassung anhängen ein Verfahren ist, welches von dem Worte der H. Schrift 
gerichtet wird, daß ein neuer Lappen nicht aus ein altes Kleid genäht 
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werden soll, weil das alte dadurch noch mehr zerreißt. Ich muß demnach 
die in Livland angeregten Fragen nach Einführung von gemischten Syno-
den und Presbyterien und nach einer Gesetzes - Kommission, die fich mit 
Einführung obiger Stücke beschäftigen soll, sür unnöthige Fragen erklären, 
weil sie unmögliche Wünsche enthalten. Dagegen aber scheint mir noth-
wendig daß eine gemischte Commisston von dem Konsistorium, als der zu 
Recht bestehenden Kirchenbehörde, ernannt werde, welcher Commisston der 
Austrag ertheilt wird, Vorarbeiten zu machen in Bezug aus: 

1) Erweiterung des Rechts der Kirchspiels- und Schnlconvente für 
Selbstverwaltung der Kirchengemeinde und Vermehrung der zu Kirchspiels-
und Schulconventen stimmberechtigten Glieder durch Hinzuziehung aller 
größern Grundbesitzer aus dem Bürger- und Bauerstande; 

2) Erweiterung und bessere Organisation der Ober-Kirch envorsteher-
ämter; 

3) Erweiterung des Konsistoriums durch Hinzuziehung von Gemeinde-
repräsentanten uud Amtsträgeru zu besonderen Plenarsitzungen, damit das 
Konsistorium nicht allein eine Staatsbehörde sei, sondern die Kirche eine 
wirkliche Repräsentation erhalte, die fich an die Staatsbehörde anlehnt, 
und in welcher alle Stände, Adel, Geistlichkeit, Bürger und Bauern ver-
treten find. Mir scheint das nämlich der größte Mangel unserer jetzigen 
Kirchenversassung zu fein, daß die Kirche keine Repräsentation hat, daß 
kein Organ vorhanden ist, durch welches sie sprechen und ihre Wünsche 
dem Konsistorium und dem Staatsoberhaupte gegenüber verlautbareu kann. 
Die Repräsentanten der Kirche sollen nicht Diener des Kirchenregiments 
sein, sondern seine Berather. 

Aus diesem Wege könnte die bei uns zu Recht bestehende Conststorial-
versassung ausgebaut werden, ohne ihr Stücke einzuordnen, die ihr wider-
streben und fie zerstören müssen» Ans diesem Wege würde aber auch zu-
gleich die Kirche veranlaßt werden, sich aus Selbstverwaltung einzurichten, 
damit ste— wenn es im Lause der Zeiten dahin kommen sollte, daß sowohl 
der Staat als auch die Kirche den Wunsch haben und die Nothwendigkeit 
fühlen, daß ihre Ehe gelöst werde — damit sie dann vorbereitet sei, sich 
als Bekenntnißkirche zu constituiren und fich entweder eine Synodal- oder 
Episcopalversassung zu geben, je nachdem Gottes Rath die Geschicke der 
Kirche leiten wird. Kupffer. 

Redacteure: 
Th. Bötticher. A. Faltin. G. Berkholz. 
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Der Statusquo der Justtzrefom i« Rußland. 
(Schluß.) 

^versprochenermaßen (s. Angusthest p. 128) haben wir hier zunächst das 
Wichtigste aus den 21 Sentiments der sogenannten Praktiker mitzutheilen, 
um darnach zu der Arbeit der Einsührungscommisfion selbst überzugehen. 
Die gedruckte Acte dieser Commisston beginnt mit dem Sentiment des 
Präfidenten der Civil-Palate von Wjätka, Herrn Poppe. Von den bei-
den Systemen der Resormeinsührung, wonach dieselbe zunächst in 2—3 
Gerichts - Sprengeln vollständig realifirt, oder sofort ganz Rußland, mit 
allmähliger Ausdehnung in Zahl und Personal der zu creirenden Behörden, 
betreffen soll, habe man, schreibt Herr Poppe, das letztere System unter 
der Bedingung gewählt, daß mit den Bezirks - Gerichten, Palaten und 
Kassations-Departements im Senat zu gleicher Zeit, Friedensgerichte (sm-
posbi» ??poz«/lek!is) wenn auch in kleinerer Zahl, als später erforderlich 
sein dürste, eingesetzt würden. Diese ihre Meinung verträte die Com-
misston aus folgenden Gründen: 1) die principielle Nothwendigkeit der 
ausgezählten Institute werde von Jedermann anerkannt, wieviel derselben 
aber man bedürfe, könne die Erfahrung allein mit der Zeit lehren; 2) das 
Reglement (e^söm-is?eravi.i) könne fich als ungetheilte, lebensvolle, or-
ganische Krast nur im großen Ganzen, nicht in einem Theile Rußlands, 
geltend machen; 3) die Totaleinsührung sei in finanzieller Beziehung un-
gleich vortheilhaster und erspare bei einem Netz von 31 Gouvernements, 
in den ersten zwei Jahren 2,323,367 Rub. durch das Eingehen der alten 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg., Bd. XII. Hst. s. 22 
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Behörden; 4) nur dann vermöge die Reform den Kredit von Rußland zu 
heben, wenn ste in einem großen, lebensvollen Theile Rußlands (der als 
Totaleinführung gilt) nicht in einzelnen, von einander getrennten, damit 
todten Lokalitäten eingeführt werde, aus welche die Finanzkräste des ganzen 
Reichs, wie die von dem ganzen russischen Volke erzogenen Kräfte vorzugs-
weise zu verwenden eine Ungerechtigkeit wäre; 5) es sei wesentlich, daß bei 
den Vorzügen, den die Reform vor dem alten Rechtsfuße behaupte, die-
selbe dem letzteren nicht parallel gehe, oder wenigstens eine solche Paral-
lele so kurz wie irgend möglich verlause. 

Diese Ansichten theilt Präsident Poppe und beurtheilt nur noch das 
in Vorschlag gebrachte Gouvernementsnetz in Folgendem. 

1) Die Kommission wolle so viele Friedensrichter einsetzen als im 
Jahre 1863 Vermit t ler (zwischen Bauern und Grundherren, zuspovbie 
noepsMsus) bestanden hätten. Das Gouvernement Wjätka zähle 13 
Vermittler, die es mir den gewesenen Guts-, Bergwerks- und Domainen-
bauern zu thun hätten. I n 2 Kreisen dieses Gouvernements gebe es gar 
keine Güter, mithin keine Vermittler; sollen aus den 13 Vermittlern im 
Gouvernement 13 Friedensrichter erwachsen, so käme in 11 Kreisen je 
einer auf den ganzen Kreis und nur in 2 Kreise zwei. Betrachte man 
die ungeheuren Entfernungen in einigen, die bedeutende Bevölkerung in 
andern Kreisen, erwäge man, daß eine große Zahl der Civil- und Criminal-
Pendenten den Friedensrichtern zu überweisen sein würden, so ergäbe stch 
unleugbar, daß der Vermittler zu wenige wären, um mit ihnen die Frie-
densgerichte zu bestreiten. Nun wolle man zwar Erweiterungen im Per-
sonal, je nach dem Bedürsniß, eintreten lassen; so lange aber nicht einmal 
genug Friedensrichter da wären und diese, bei der Unbekanntschast mit der 
Sache, bei der Ueberhäusung mit Geschäften, in die größten Verlegenheiten 
zu gerathen hätten, so lange sei nur der DiSkredit des Friedensrichter« 
instituts zu erwarten. 

Der Mangel an Friedensrichtern stelle sich recht au deren Conventen 
heraus. Zu diesen erschienen zur Zeit immer nur zwei, so daß, da der-
jenige Friedensrichter, von dessen Entscheidung Berufung stattgesunden, 
nicht mitsitzen dürfe, gar nichts geschehe. Für die 11 Kreise wären hier-
nach zum mindesten 22, und nicht 13 Friedensrichter erforderlich. Die 
Erfahrung würde lehren, daß auch diese Zahl bei weitem nicht ausreichen 
könne. 

Die Replik der Commisston bezeichnet diesen Einwurf als wichtig, 
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obgleich er ihren Plan uicht im Princip treffe, sonderu eine lokale Son-
dersrage ausmache. 

2) Jedes der in die Reform gezogenen 31 Gouvernements stehe unter 
einem Bezirksgericht, das wiederum einer der 6 Palaten untergeordnet sei. 
Ausgenommen wären, nicht nur die Gouvernements mit privilegirten Rech-
ten na ooosbix'b npavax?> eoeroKiuis), auch die westlichen 
Gouvernements, die nördlichen Kreise des Gouvernements Olonetz, serner 
die Gouvernements: Perm, Orenburg, Astrachan, und 2 Kreise von Wo-
logda. Der Plan umsaßt nur das Centrum Rußlands, wodurch mehrere Gou-
vernements und einzelne Kreise des lange erwarteten' Segens der Reform 
ganz verlustig gingen. Unwillkürlich wiederhole man da den zweifellos 
richtigen Grundgedanken der Arbeit der Commisston: „wie nur Totalein-
sührung der Reform ein Resultat ergeben könne, wie eine Partialeinsüh-
rung die größten Mißstände herausstellen müsse." Was allgemein einge-
führt, wohlthätig gewirkt hätte, würde, getrennt, fich als schädlich erweisen 
und bald zur Abänderung des Besten in der Reform drängen, wenn nicht 
zu deren gänzlicher Beseitigung. 

Das durch die Commisston in Vorschlag gebrachte Netz widerspreche 
jenem von ihr ausgesprochenen Grundgedanken; Perm »der Olonetz dürsten 
nicht ausgeschlossen bleiben, ohne daß die Reform Schaden nähme, u. s. w. 
Die Uebelstände einer Bevorzugung bei der Reformeinführung lägen auf 
der Hand; nicht nur, wenn etwa Moskau und Petersburg diese Bevor-
zugung ausmachen sollten, sondern schon, wenn aneinander grenzende Gou-
vernements mit verschiedenen Gerichtsbarkeiten beständen, ohne daß für einen 
solchen Unterschied besondere Gründe stritten. Keine finanzielle Bedenken 
dürsten in Betracht kommen; die Commisston selbst habe gesagt: wenn in 
der That die Finanzen unseres Vaterlandes zu einer rationellen Einfüh-
rung der Reform nicht reichten, so wäre besser damit anzustehen. Nun 
aber die Reform als unabweislich erkannt worden, sei deren Einführung 
uicht ausschließlich nach finanzieller Rechnung vorzunehmen. 

Die Commisston replicirt: besondere, mit den competenten Autori-
täten verhandelte Umstände hätten Perm und Olonetz ausschließen lassen. 
Die Handhabung des Lebens mit dessen allmächtigen Anforderungen erhebe 
fich über das Princip; wie wichtig auch die Regel, so unabwendbar sei 
die Ausnahme; deßhalb seien nur 31 Gouvernements mit Ausnahme eini-
ger Kreise ausgestellt worden. 

3) Gegen die durch Eingehen des alten Rechtsfußes von der Com-
22* 
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Mission als Einkünfte ausgezählten Ersparnisse von 632,370 Rub. im ersten 
und 1,690,987 Rub. im zweiten Jahre bemerkt Poppe,- daß die ungeheure 
Zahl der mit Aufhören des alten Rechtsfußes außeretatmäßig werdenden Be-
amten, die im Verlaus eines Jahres noch ihr Gehalt zu beziehen hätten, 
im ersten Jahre wenigstens keine Ersparniß erlauben würden. Die Total-
einführung sei darum nicht weniger dringend, ste sei Allen versprochen 
worden, sie werden von Allen überall erwartet; die Regierung habe die 
Mittel zur Bestreitung des Opfers auszubringen, um ihren Credit, das 
öffentliche Zutrauen zu ihr, zu erhalten, womit die Wohlfahrt des Reichs 
unzertrennlich verbunden sei. 

Die Commisston replicirt: die Außeretatmäßigen seien berücksichtigt, 
die Ersparnisse nach Ablauf des ersten Jahres berechnet, überall das Mi -
nimum angenommen. Hiezu komme, daß das Netz der Commisston fich 
leichter verwirklichen werde, als im Projekt erscheine. 

4) Herr Poppe stellt Perm und Orenburg zum Sprengel von Kasan; 
Wologda zum Petersburgischen; zähle doch, sagt er, das Ministerium der 
Volksaufklärung Wologda zum Petersburgischen, nicht zum Kasanschen 
Lehrbezirke. Noch näher liege Moskau; das umfasse aber bereits 8 Gou-
vernements im Plan der Commisston. 

Die Commisston giebt dies zu, ihre Einteilung nach Sprengeln 
sei auch nur eine temporäre; mit Zuziehen von Perm und Orenburg seien 
die Grenzen der Sprengel zu modificiren, mit Erweiterung des Kasanschen 
Sprengels ein neuer zu bestimmen, etwa sür Wladimir, Jaroslaw, Ko-
stroma oder Nishni-Nowgorod. Das sei Sache der allendlichen Einrichtung. 

5) Zur Erörterung der neuen respective Schließung der alten Behörden 
habe die Commisston einen Haupttermin von 6 , einen Supplementtermin 
von 3 Monaten bestimmt. Vom 1. Januar 1866 seien die Bezirksgerichte 
und Palaten, in deren ersten Abtheilungen, zu eröffnen; die Pendenten der 
alten Palaten bis zum 1. April, respektive 1. Juli 1866 auszutragen und 
die zweiten Abtheilungen in den neuen Behörden zu eröffnen; vom I . Ju l i 
bis zum 1. September die alten Palaten im Netz der 31 Gouvernements 
zu schließen; was an Pendenten noch erübrigt, den temporairen Abthei-
lungen in den Bezirksgerichten zu überreichen. 

Der Erfahrung allein, meint Herr Poppe, stehe ein Urtheil über 
diese so angesetzten Fristen zu; sage die Commisston doch selbst, die Prin-
cipien der Reformeinführnng seien nicht auf legislatorischem Wege, wie ein 
Reglement (^eras^). auszustellen, könnten vielmehr nur in einer langen Reihe 
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von Maßnahmen bestehen, die den in verschiedenen Lokalitäten verschiedenen 
Umständen Rechnung trügen und aus administrativem Wege oder durch die 
Allerhöchste Gewalt Platz griffen. 

Poppe polemistrt demnächst gegen die Einsetzung eines einzigen 
Bezirksgerichts in jedem Gouvernement und kommt dabei zu folgenden 
bemerkenswerthen juristisch-statistischen Daten, die von Wjätka aus das 
Ganze des Terrains und die Schwierigkeiten schließen lassen, welche das 
Unternehmen der Resormeinsührnng in tkssi bietet. Die Commisston, 
heißt es, habe bei ihrem Bezirksgericht die bestehenden Civil- uud Criminal-
Palaten im Auge gehabt; demnächst vorausgesetzt, daß durch die Reform 
von den Pendenten eines gegebenen Gouvernements nur noch Vs auf das 
Bezirksgericht, ^ aus die Friedensgerichts - Institute fich vertheilteu; ein 
Bezirksgericht in 2 Abtheilungen (wie die bestehenden Palaten) mithin, 
unvergleichlich weniger zu thun haben würde als die jetzigen Palaten. Dies 
bestreitet Poppe; in keinem Falle, meiut er, würden der Pendeut.en weni-
ger sein, schon weil die nach dem alten Rechtssuß von der Commisston 
sür das neue System angenommenen Zahlen nur, so zu sagen, errathen 
worden wären. Hiebet macht Poppe noch die im Munde eines Präsidenten 
einer Behörde zweiter Instanz gewiß schwer in die Wage fallende Bemer-
kung, daß, wenn, wie man annehmen müsse, das neue System die Miß-
stände des alten beseitige, das alte aber nicht selten die Rechtsuchenden 
abstieß und ihnen die Sache erschwerte, im neuen System eher eine Ver-
mehrung als eine Verminderung der Pendenten in jedem Gouvernement 
entstehen müsse. I m Gouvernement Wjätka seien im Jahre 1864 in er-
ster Instanz 7780, in zweiter 3366 Pendenten gewesen, außerdem habe 
die zweite Instanz 347 Dienstvergehen zu beurtheileu gehabt, welche der 
Palate speciell competirten nnd nach K§ 1071,1072 des neueu Reglements 
des Criminal-Prozesses aus die Bezirksgerichte übergingen. Käme nun, 
nach der vollständig zweifelhaften Annahme der Commisston, auch nur '/z 
der Pendenten des Gouvernements auf das Bezirksgericht, so wären das 
noch immer 2689 Sachen — eine gar nicht zu überwindende Anzahl, bei 
der von den 277 Sitzungstagen, die das Jahr biete, 10 Sachen an jedem 
erledigt werden müßten!*) Dieser Zahl seien nicht einmal die Klagesachen 
über unrechtsertiges Versahren in erster Instanz zugerechnet, sondern nur 

") Die angeführten Pendenten erster und zweiter Instanz geben nicht unbedingt eine 
Gesammtzahl der in Wjätka anhängig gewesenen Sachen; die von der ersten an die zweite 
Instanz devolvirten dürsten nicht doppelt zählen, bemerkt Herr Poppe. 
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jene 347 Dienstvergehen. Ein Bezirksgericht, wäre folglich sür Wjätka 
mit 126,052 Quadratwersten Umfang uud mit 2,123,904 Bevölkerung, 
was kein Beispiel in den vorgeschlagenen 31 Gouvernements finde, ganz 
unzureichend. Petersburg und Moskau bedenke man mit 2 Bezirksgerichten, 
zum Nachtheil anderer Gouvernements, und verheimliche nicht die Befürch-
tung der Unzulänglichkeit dieser beiden Residenz-Bezirksgerichte. Mit Olo-
netz möge die Commisston Recht haben, an die Palate von Olonetz gedie-
hen im Jahr so viele Criminalsachen als an die Palate von Wjätka im 
Monat. Aus dem Rechenschaftsbericht des Justizmiuisterii erhelle, daß 
iu den Gouvernements Petersburg und Moskau zusammen nicht mehr 
Criminalsachen vorkämen als in dem einen Gouvernement Wjätka, dessen 
Umfang und Bevölkerung unvergleichlich beträchtlicher wären. Ein Be-
zirksgericht wäre somit sür Wjätka, wie für andere Gouvernements mit 
großen Entfernungen ohne ausreichende Commuuikatious.Mittel, ganz un-
zureichend, selbst wenn dasselbe aus zwei Abheilungen bestände, wie in Pe-
tersburg und Moskau angenommen worden. Die Bezirksgerichte der um-
fangreicheren Gouveruements würden anfangs nicht all zu beschäftigt sein, 
weil nur Wohlhabende überhaupt Geld genug zu langen Reisen besäßen; 
den Unbemittelten, denen die Verteidigung ihrer Rechte nicht weniger 
wichtig sei, blieben die Bezirksgerichte eine sehlgeschlagene Hoffnung. Ein 
Hauptmoment sei die Erreichbarkeit der Behörde für alle in derselben 
Hülse Suchenden. Herr Poppe schlägt somit 2 Bezirksgerichte für sein 
Gouvernement vor und zwar in den von einander entferntesten Städten, 
Wjätka und Sarapul (584 Werst von einander!) 

Die Commisston replicirt: die Anzahl der Beziksgerichte sei noch 
streitig; 8 Glieder der Kommission rechneten aus 10 Gouvernements je 
eins, auf 2 je zwei, auf 2 audere Gouvernements je drei. Die entfern-
testen Kreise eines gegebenen Gouvernements wären etwa dem zunächst 
grenzenden zuzuzählen (verschiedene Grenzen für Justiz und Verwaltung?!) 
Drei Kreise von Wjätka könnten zum Kasanschen Bezirksgericht zählen, 
zu dem die entferntesten nur (8ie) 230 Werst hätten. Mit der Zahl der 
Criminalsachen in Wjätka habe es seine Richtigkeit; dafür sei andrerseits 
die Civil-Palate in Wjätka, die von 49 Gouveruements, ohne den Kau-
kasus, Sibirien, die Ostseeprovinzen,am wenigsten in Anspruch genom-
mene. I u 35 Palaten seien mehr Pendenten. Im Jahre 1861 habe 

*) In der ganzen so umfangreichen Verhandlung geschieht nur hier der baltischen 
Provinzen Erwähnung. 
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die Civilpalate in Wjätka nur 686 Sachen, im Werthe von 69,000 Rub. 
ausgetragen und nur 476 Sachen seien im Jahre 1861 in den 22 Be-
hörden des Gouveruements hinzugekommen; mithin sei, trotz 2 Millionen 
Bevölkerung, das Bedürsniß nach Rechtspflege in Wjätka noch sehr un-
entwickelt, so daß die Friedensrichterinstitute ausreichen würden; die durch-
schnittliche Zahl des Werthobjektes jener im Jahre 1861 vorgekommenen 
Pendenten sei nur 570 Rub. 

6) Vom Jahre 1867 an wolle die Commisston die Zahl der Unter-
suchungsrichter (e^eösbie o^v^ovars^s) bis auf einen aus jeden Kreis 
ermäßigen. Die Unmöglichkeit dieser Maßnahme werde die Erfahrung 
herausstellen. Nach § 266 des neuen Kriminal-Prozesses habe der Un-
tersuchungsrichter alle Mittel zn ergreisen, um Beweisstücke zu gewinnen 
und solche Spuren und Anzeichen eines begangenen Verbrechens, die fich 
leicht verwischen ließen, rechtzeitig zu entdecken und zu erhalten. I n 
umfangreichen Kreisen, deren Bereisen viel Zeit erfordere, in Kreisen, wo 
Dichtigkeit der Bevölkerung, Häufigkeit der Verbrechen die größte Thätigkeit 
seinerseits erfordern, würde der Untersuchungsrichter zum unschuldigen 
Uebertreter des angezogenen § werden. Verbrechen fänden auch oft zu 
einer und derselben Zeit an verschiedenen Lokalitäten eines in solchem 
Falle nur zu umfangreichen Kreises statt: sollte da ein einziger Untersu-
chungsrichter bestehen, so würden die Fälle von Vernichtung aller Anzei-
chen und Spuren begangener Verbrechen so häufig sein wie diese selbst. 
Zwei Untersuchungsrichter aus jeden Kreis wäre somit das Minimum. 

Die Commisston replicirt: die den Friedensrichtern ertheilten Voll-
machten ermäßigten die Thätigkeit der Untersuchungsrichter. 

Der Prokureur von Wjätka Syrnew und die beiden Gouvernements-
stskäle Syrnew und Nik i t in theilen die Anschauungen des Präsidenten 
der Civilpalate ihres Gouvernements und citiren zu Gunsten der Total-
einsührung der Reform die Worte einer Broschüre"), wie es unpraktisch 
und unbillig wäre, einzelne Gouvernements bei dem alten Rechtsfuß zu 
belassen, der von der Regierung selbst öffentlich zum Tode verurtheilt 
worden. Je schneller die Reform eingeführt würde, desto schneller würde 
das russische Volk von dem Druck befreit werden, der von alterSher aus 

*) kascxAt^eme o sib /lsseivie sovaro ov.ivZKeiÜÄ o 

zserxosers« « ex̂ oaxossoô ors«. 
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ihm in der schwerfälligen, in jeder Beziehung veralteten Proceßform laste, 
welche der berühmte Kriminalist Mi t termai er ein Jnquifitionsversahren 
nenne. 

Je schneller man die Reform einführe, desto schneller würden juristi-
sche Kräfte erwachsen. Oeffentliche Verhandlungen würden ihnen ein Sporn 
sein; fie wären es, die juristische Ideen erzeugten. Zu bedauern wäre der 
Ausschluß von Archangel und Perm; Archangel wäre nicht allzu entfernt (?) 
von Petersburg, könnte zu der Petersburger Palate zählen; Perm und 
Wologda hingegen würden einen besondern (7.) Sprengel zu bilden ha-
ben, weil Kasan zu entfernt liege. Der Wunsch des Kaisers sei zu be-
denken, wie er in den Worten des Ukases an den Senat vom 20. No-
vember 1864 dahin ausgesprochen worden: in Rußland ein rasches, ge-
rechtes, gnädiges, sür alle Unterthanen gleiches Gerichtsversahren einzu-
führen, in welchen Worten Totaleinführung der Reform liege. 

I n Wjätka wären gegen 8000 Pendenten im Jahre zu zählen; in 
der Ziffer des Präfidenten (stehe oben) von 7720 in erster Instanz fehlten 
die Sachen der Waisen- und Vormundschastsgerichte, die Sacken, welche 
nach beendigter Untersuchung direct an die Palate devolvirten; zudem 
nehme die Zahl der Pendenten von Jahr zu Jahr zu. I n jedem Kreise 
wäre ein besonderes Friedensgericht zu organistreu; nicht Friedensrichter 
nach Anzahl der Friedensvermittler im Jahre 1863 wären einzuführen, 
dem Friedensgerichte auch nur eine kleine Zahl der alten Pendenten erster 
Instanz, mit längerem Termin zur Beendigung derselben, zu überweisen; 
2 Bezirksgerichte wären unentbehrlich, denn daß eines weniger zu thun 
bekäme als die jetzige Palate, würde die Praxis nicht herausstellen, schon 
weil es undenkbar sei, daß in jeder Sitzung 10—11 Sachen erledigt 
werden könnten, wolle man anders die dem öffentlichen Verfahren vorge-
schriebenen Formalien beobachten. I n Wjätka zähle man 2l35 Penden-
ten; zur Erledigung dieser seien Abendsitzungen zu bestimmen. Unbestimmt 
lasse die Kommission, welcher Palate mehrere Kreise von Olonetz competirten. 

Die Kommission replicirt: Abendsitzungen wären in besonderen Fäl-
len aus Anordnung des Justizministers nachzugeben; zwei Kreise von Olo-
netz wären nach der Meinung von Personen, denen die localen Verhält-
nisse bekannt seien, der Petersburger Palate, von Wologda hingegen drei 
Kreise mit emer äußerst geringen Bevölkerung respective zu Archangel und 
Perm zu rechnen. 
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. Bedenklicher schon lautet das Senliment des Präfidenten der Civil-
palate von Jekaterinoslaw, Schpansky. 1) Die Totaleinsührung, wie 
fie die Kommission in Vorschlag bringe, entspräche der öffentlichen Mei-
nung sowie dem glühenden Wunsche des ganzen russischen Volkes, mög-
lichst rasch aller Orten neue Behörden eingeführt zu sehen. Friedens- und 
Bezirksgerichte würden die bestehenden Behörden ersetzen und letzteren 
möglich machen, sich ausschließlich der Erledigung ihrer Pendenten zu 
weihen. Die Friedensrichter indeß könnten nicht nach der Zahl der bis-
herigen Friedensvermittler bemessen werden, denn letztere seien in Jekate-
rinoslaw nicht principiell, sondern willkürlich, nach ihrem jedesmaligen Do-
micil, organisirt worden. Ein Kreis habe 6, ein anderer, gleich großer, 
10 Friedensvermittler, denen bald 8000, bald 3000, bald nur 600 See-
len zngetheilt und wobei die Kronsbauern und Städtebewohner gar nicht 
gerechnet wären. Diese Eintheiluugen seien der Provinzial-Repräsentation 
(ssuero^) zu überlassen oder einer besondern Commisston, die unter dem 
Vorsitz des Gouvernements-Adelsmarschalls aus Friedensvermittlern und 
andern mit den Localverhältnissen und der Zahl der in diesen vorkom-
menden Verbrechen aus eigener Anschauung wohl vertrauten Persönlichkei-
ten zu bestehen hätte. 2) Ein und derselbe Termin sei nicht sür ver-
schiedene Gouvernements zur Beendigung der Pendenten anzusetzen, da in 
verschiedenen Behörden verschieden, schneller und langsamer, gearbeitet werde. 
So erübrigten sür das Jahr 1865 in 4 Rathbäusern des Gouvernements 
Jekaterinoslaw das Minimum von 16, das Maximum von 47 Pendenten; 
in 8 Kreisgerichten, in einem 634, in einem andern 547, in den übrigen 
von 47 bis 112. Diese Behörden würden vor Ablauf des vorgeschlage-
nen Termins fertig werden können. Es wäre somit nur ein allgemein 
gültiger Termin zu bestimmen, von dem ab die alten Sachen in Angriff 
zu uebmen wären. Die Eröffnung eines Bezirkgerichts hat mit der 
Schließung der Behörden zusammenzufallen, die ihre Arbeit beendigt haben 
würden 3) Ueber die Zahl der abzuthuenden Pendenten täusche man sich. 
Ein Kreisgericht habe 400 Criminal-, 60 Civilsacken angezeigt; es hät-
ten sich, bei näherer Untersuchung hinter den Schränken, noch 800 un-
erledigte Criminal» und 50 Civilsacken ergeben. Ein Gleiches würde sich 
in vielen andern Gerichtsstellen herausstellen, wie der Referent überzeugt 
sei. Bei der außerordentlichen Ueberhäusnng mit Geschäften, bei der 
schwachen Aufsicht durch die Gerichtsglieder und bei der unter den Beam-
ten in den Kreisen ganz besonders entwickelten Faulheit berechneten die 
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Secretäre eine verminderte Zahl der Pendenten, 
um ihre Behörde in einer weniger furchtbaren Vernachlässigung erscheinen 
zu lassen. Bei der oberflächlichen Revision durch Administrativbeamte sei 
dieser Betrug (o6m3ui.) möglich geworden. Die Civilsachen hätten, wenn 
nicht gerade die Parten drängte», ohne Weiterbewegung da gelegen und 
seien endlich delirt worden. Die Criminal- und Arrestantensachen wären 
ebenso abhängig von der Kanzellei. Der Verletzte wisse nicht einmal, 
ob eine Untersuchung stattgefunden und halte jedes Geriren seinerseits sür 
unnütz, da er zu der Behörde kein Zutrauen habe. I n derselben Igno-
ranz lebe der Beklagte, gerire sich ebensowenig, da er in Freiheit verbleibe. 
Selbst mit Arrestantensachen, in denen eine besondere Controle, besondere 
Verschlüge beständen, mache man es um nichts besser. Die Behörde habe 
nur den Arrestanten freizugeben und damit die Sache als Arrestanten-
sache aufzuheben. Man würde Behörden mit ungeheurer Anhäufung von 
Pendenten begegnen, wo immer Kanzellei und Glieder derselben nicht 
den wahren Bestand verheimlichten. Sind diese Pendenten mit Verjäh-
rung^sbzuthun? sind sie unter allen Formalitäten des bestehenden Prozesses 
zu erledigen? *) Zur Erledigung wären nicht bloß Monate erforderlich. Soll 
aber eine Überweisung an die neuen Behörden stattfinden, so ist, bei dem 
ungehemmten Einlausen neuer Sachen, nicht abzusehen, wie ein noch neues, 
junges, unerfahrenes Institut dieser Last gewachsen sein soll. I n Rußland 
ist selbst der gebildetste Theil im Volke wenig mit der neuen Gerichts-
ordnung bekannt. Von Friedensrichtern, von Geschworenen haben wir nur 
aus den Erzählungen von Reisenden und in leichten Jourualartikeln etwas 
gehört. Die bis jetzt aus dem Papier bestehende Reform konnte sehr na-
türlich auch nicht die bessern Köpfe der Massen genugsam interesfiren, um 
fie zu veranlassen, fich in dieselben hineinzudenken. 

Alle diese Umstände überzeugen mich, schließt Herr Schpansky, daß 
die Handhabung der neuen Institutionen, selbst in ihren höheren Graden, 
fich als lässig, unschlüssig, irrthümlich erweisen dürfte; daß eiu Friedens-
richter, zwei- bis dreimal so viel Zeit zur Beurtheilung einer Sache brau-
chen wird als ein erfahrener Richter; daß der Präsident eines Bezirksge-
richts viel Zeit für die Belehrung seiner Geschworenen zu verwenden haben 
wird, die Reden unserer ersten Prokureure und Advokaten aber, in Folge 

*) Wo Verjährung eingetreten, kann nicht wohl die Rede davon gehen, ob dieselbe 
Platz zu greifen habe. Dieses erscheint als ein laxsus ealami des sehr gründlich unter-
richteten Herrn Präsidenten. 
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schlechten Verständnisses der Sachen oder aus Eitelkeit, den Redner spielen 
zu wollen, an viel leerem Wortschwall laboriren werden. 

Den so beschaffenen neuen Behörden noch die alten Pendeuten aus-
bürden wollen, hieße ihre Kräfte weit überschätzen, sie zwingen, von vorn-
herein ihre Unzulänglichkeit zu erklären und damit jedes Zutrauens ver-
lustig zu geben. Der erste Eindruck einer Erscheinung sei immer maß-
gebend sür das Volk und bleibe es sür dessen zukünftige Stimmung. Nur 
in Nothfällen, nur im kleinsten Maße wäre eiue Ueberweisung der Pen-
denten an die neuen Behörde« denkbar. 

Zum Behuse einer beschleunigten Erledigung der Pendenten hätten 
die Correspondenzen auszuhören, wie alle sonstigen ost gerügten Hindernisse 
im Geschäftsgänge. Durch Belohnungen wäre eine größere Thätigkeit der 
Beamten zu wecken; bei den gar nicht zu berechnenden Schwierigkeiten 
aber, die sich ergeben dürften, wäre, wie die Commission beantrage, dem 
Justizminister eine weite Vollmacht zu ertheilen, um nötigenfalls rasch 
und selbständig von fich aus eingreifen zu können. 

Das einzige Partialeinführung als Versuch befürwortende Sentiment 
motivirt dessen Verfasser, der stellvertretende Präsident der Stawropolfchen 
Civil-Criminalpalate Schtukin in Folgendem. Einführung der FriedenS-
gerichtSinstitute im ganzen Reich, mit der Absicht, die sonstigen Reglements 
vom 20. November 1864 stufenweise folgen zu lassen, würde eine halbe 
Maßregel sein, zufolge welcher nur die unerheblicheren Streitsachen in 
einer raschen, öffentlichen und die Gerechtigkeit der Entscheidungen sichern-
den Weise, gerade die wichtigeren hingegen in der alten, absterbenden 
Form erledigt werden würden, was besonders alle solche Personen befrem-
den würde, die Prozesse verschiedenen Sachwerthes auf einmal zu führen 
hätten. Einführung der Reform in einem bedeutenden Theil des Reichs, 
obne daß den Unterthanen des andern eine positive Zusicherung würde, 
daß auch sie, die sich eben so wenig gegen die Regierung vergangen hätten, 
des den Nachbaren gewährten Vorzuges theilhastig werden sollen, müßte 
ans sie deprimirend wirken. Das bereits im Jahre 1860 bestätigte In-
stitut der Untersuchungsrichter, dessen Wichtigkeit von der ganzen bürger-
lichen Gesellschaft anerkannt sei, wäre noch nicht überall eingeführt und 
habe z. B. sür das Gouvernement Stawropol erst mit dem 1. Januar 
des laufenden Jahres anzufangen. 

Ganz anders würde es fich mit einer Totaleinsührung der Reform in 
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nur zwei Gerichtssprengeln verhalten. Einen solchen Versuch, auf ein 
oder zwei Jahre, würde die öffentliche Meinung nur gutheißen können, 
weil nicht wohl anzunehmen sei, daß im Einzelnen mit den Reglements 
vom 20. November 1864, mit deren Grundprincipien ganz Rußland ein-
verstanden sei, nicht hie und da in der Praxis Veränderungen vorzuneh-
men sein würden. Dergleichen Verbesserungen wären aber angemessener 
aus einem kleinen Terrain der Ausübung jener Reglements zu erproben 
als aus einem großen. Aus diesem Wege würde man auch positive Data 
darüber gewinnen, in welcher Zabl und mit welchem Personalbestande die 
neuen Behörden zu organisiren seien, während die Resormeinsühruug über 
31 Gouvernements entweder die Regierung in unnütze Ausgaben bringen 
würde, wenn die Praxis gewisse Institute als überflüssig erwiese, oder, 
was noch viel wichtiger wäre, die Behörden anfangs gar nicht mit den 
Geschäften fertig zu werden vermöchten, falls man zu wenige oder zu 
schwache Organe geschaffen hätte. Die Anzahl der von den bestehenden 
Behörden erledigten Pendenten gebe kein Kriterium an die Hand« Diese 
erledigten, wo die Glieder derselben Erfahrung und Diensteifer hätten, 
30 bis 40 Sachen im Monat. Ein nach den neuen Reglements verfah-
rendes Bezirksgericht würde kaum 16 erledigen, was man schon aus den 
im Verfahren des Gewissensgerichts (eos^erLbiZ bei den bestehen-
den Civil-Criminalpalaten verhandelten Pendenten abnehmen könne. 

Während des dem Versuch zu bestimmenden Termins würden die 
Normen festgestellt werden können, nach denen die Reglements den entfern-
teren, wenig bevölkerten Lokalitäten anzupassen wären. 

Die von der Commisston beendigte Untersuchung der Pendenten im 
alten Rechtssuß, um die bestehenden Behörden von allen solchen zu be-
freien, die denselben nicht competirten, wäre aller Orten vorzunehmen. 
I n jedem Kreisgerichte, Magistrate und Rathhause, die selten von Per-
sönlichkeiten revidirt würden, die der Justiz angehörten, würde man Pro-
cedura entdecken, die dem Geschäftsgänge hinderlich seien und nur, weil 
ste seit Alters aus Gott weiß welchen Gründen eingeführt sind, als Anti-
quitäten erhalten würden. Die bestehenden Behörden wären überdies von 
allen zwar gesetzlichen, von den Praktikern aber unnütz befundenen Regeln 
im Verfahren zu befreien. 

Mit Eröffnung der neuen Behörden seien die alten zn schließen; bei 
der Unzulänglichkeit der Mehrzahl der alten aber, während des von der 
Kommission bestimmten viermonatlichen Termins sür die Fortdauer der 
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alten, sei eine besondere Thätigkeit zu entwickeln, da die Krone ohnehin 
bei diesem Erhalten der alten neben den neuen Behörden große Ausgaben 
zu tragen bekäme. Die nicht erledigten Pendenten wären dann aus den 
Gerichtsstellen erster und zweiter Instanz den neuen Bezirksgerichten zu 
überweisen; was dabei der Revision des Staates unterliege, sei den Ge-
richtspalaten zu überweisen; was die Palaten, die anfangs nicht allzuviel 
Pendenten nach dem neuen Rechtsfuß haben könnten, nicht überladen, der 
Regierung aber die Möglichkeit geben würde, für die neuen Behörden, die 
im Senat außeretatmäßig gewordenen geschäftskundigen Kräfte zu benutzen. 

Die Commisston replicirt mit Betonung des Umstandes, wie dieses 
Sentiment von allen 21 eingegangenen und sonst laut gewordenen Stim-
men allein den Modus der versuchsweisen Resormeinsührung vertrete: 
die Sache liege keineswegs so, daß die eventuellen Verbesserungen der 
Reglements durch eine geringe Ausdehnung seiner Einführung zu erreichen 
seien. Unser Reich sei so groß und verschiedenartig in seiner Bevölkerung, 
seiner Verwaltung, seinem Leben, daß eine Vervollständigung und Aus-
bildung der Reglements allerdings sich als nothwendig ergeben dürste; 
aber gerade deßwegen sei die Totaleinsührung (unter der die Commisston 
ihr Netz von 31 Gouvernements versteht) unerläßlich. Die Partialeinsüh-
rung könne kein ersprießliches Resultat haben; jede Ausdehnung der Reform 
aus neue Localitäten könne neue Lücken des Reglements herausstellen, 
womit der Verbesserungen kein Ende wäre. 

Die Commisston erklärt unter den ihr zugegangenen Meinungsäuße-
rungen folgende sür besonders beachtenSwerth: 

1) Die schon oben citirte Broschüre über die Modalität der Resorm-
einsührung *). I n dieser werde mit siegender Klarheil der Totaleinsüh-
rung der Vorzug vor localen Einführungen der Reform vindizirt. Local-
einführungen erschienen nur auf den ersten Blick als der einfachere Modus; 
bei näherer Betrachtung ergäben sie sich als ungerecht und unpraktisch. 
Einzelne Gouvernements mit der Reform beschenken, andere bei dem alten 
Rechtsfuß belassen, hieße die Einen an das Herz des Kaisers legen, die 
andern von demselben entfernen. I n 3 Perioden sei die Totaleinführung 
zu erzielen; in der ersten wären die zeitweiligen Friedensrichter und die 
Cassationshöfe, in der zweiten die Gerichtssprengel, in der dritten die 

*) o vse/lesi« vi. sovaro uô o«ems o e^e6-
»o»5 êrxoSoros « ex̂ ooxosssô ers«. 
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Kreisgerichte einzurichten und die inamovibeln Friedensrichter zu wäh-
len. I m Einzelnen stimme diese Arbeit nicht mit den Reglements über-
ein, welche später erlassen worden wären. 

2) Die Meinung des Herrn Präsidenten Schpanski (siehe oben). 
3) Die Meinung der 17 Senatoren folgenden Inhalts. Jede große, 

im Interesse des Staates und der bürgerlichen Gesellschaft unternommene 
Reform habe dreierlei zu erfüllen: sie müsse von wahren Bedürfnissen her-
vorgerufen sein; sie habe diese Bedürfnisse zu befriedigen, d. h. allen Ver-
hältnissen und Bedingungen zu entsprechen; sie sei endlich frühzeitig durch 
entsprechende Mittel und richtige Maßnahmen zu sichern. Niemand werde 
leugnen, daß eine Reform des Prozesses, bei dessen Zusammenhang mit 
dem Civil- und Crimiualrecht, eine der wichtigsten in einem Staate aus-
mache; niemand, daß eine solche Reform bei uns durch fühlbare Mängel 
hervorgerufen werde, die die Entwickelung des moralischen und staatswirth» 
schaftlichen Fortschrittes hemmten; niemand, daß diese Reform nicht mehr 
aufzuschieben sein könne. Deßhalb wären: 1) ohne Aufschub aller Orten 
Friedensgerichte zu organisiren; 2) diese mit den neuen Provinzialinstitu-
tionen zu verbinden, worüber der Justizminister mit dem Minister des 
Innern sich zu vereinbaren habe; 3) die Prokureure zu den Konventen 
der Friedensrichter zu ernennen; 4) ans den besten Senatoren zwei Cas-
sations-Departements mit 7 Senatoren in jedem zu bilden. Nach Ein-
setzung der Friedensgerichte seien die sonstigen Vorschriften der Reform 
sür das Petersburgfche und Moskausche Gouvernement folgender Gestalt 
zu realisiren: 1) iu Petersburg und Moskau seien die Palaten und 
Kreisgerichte dahin zu bestimmen, daß die Grenzen der Gouvernements 
auch die Grenzen der beiden Gerichtssprengel bildeten; zur Eröffnung 
von Kreisgerichten in andern Städten der genannten beiden Gouverne-
ments würde die Allerhöchste Bewilligung vom Justizminister einzuholen 
sein; 2) Palaten wie Kreisgerichte wären in zwei Abtbeilungen, sür Civil-
und Criminalsachen, zu organisiren; wo diese Abtheilungen nicht zureichten, 
griffen die in den Reglements enthaltenen Supplementarmaßnahmen Platz; 
3) diese Behörden hätten es nur mit neuen Pendenten zu thun, die alten 
wären von den alten zu erledigen; 4) die Präsidenten der beiden Palaten 
müßten Senateure aus den Cassations-Departements sein, die nach Erle-
digung dieses wichtigen Austrages in letztere zurückkehren würden, wo ihnen 
die so erlangten Kenntnisse zu statten kämen; diese Senateure würden fich 
zweifellos der großen Bedeutung ihres Amtes würdig erweisen, als Re-
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Präsentanten des Senats, ihre ganze Kraft aufbieten, um die wohlthäti-
gen Zwecke erreichen zu helfen, welche die Reform beabsichtigt. Vor al-
lem betonen die 17 Herren Senateure, daß die in Petersburg und Mos-
kau so eingeführte Reform kein Versuch, sondern nur eine allendliche 
Maßnahme sein dürft, weil mit Institutionen, von denen Leben, Ehre, 
Hab und Gut der Menschen abhinge, nicht erst Experimente gemacht wer-
den könnten. Selbst wenn die Regierung sich nicht des Ausdruckes „Ver-
such" bedienen sollte, wäre noch Alles zu vermeiden, was irgend in den 
Augen der bürgerlichen Gesellschaft als Versuch erscheinen könnte. 

Dieses System, als vor Bestätigung der Reglements zu Stande ge-
kommen, meint nun die Commisston, sei nicht anwendbar. Wir bemerken, 
daß dieses Votum kein juristisches Moment enthält und gehen zn dem 
vierten von der Commisston hervorgehobenen SenLiment, dem des Secre-
tars der Charkowschen Civilpalate, De Rossi, über. Herr De Rossi 
meint, die Reform könne nur stufenweise, nicht aus einmal, in's Leben treten. 
Von unten heraus, gleichzeitig mit den Maßnahmen, welche die Regierung 
ergreifen würde, um den bestehenden Rechtsfuß zu verbessern, müßten 
die Friedensrichter organisirt werden, welche letztere alle Sachen erledigen 
würden, welche jetzt der ersten» Instanz competirten. Mit Ueberspringen 
dieser hätten denn die, im Appellationswege den Palaten competirenden 
Sachen an diese zu devolviren und die ersten Instanzen in festzusetzender 
Frist ihre Pendenten zu absolviren. Hiernach, bei Schließung der ersten 
Instanzen, würden die Glieder des Kreisgerichts (oicp^MkioA e^i.) zu be-
stimmen sein, mit zeitweiliger Verpflichtung, in den Friedensrichter-Con-
venten zu präsidiren. Diesen Conventen unter Präsidenz der künftigen 
Glieder des Kreisgerichts wäre Vollmacht zu ertheilen, die lausenden Cri-
minalsachen und alle Civilsachen bis zum Betrage von 500 Rub. allend-
lich auszutragen, was möglich machen würde, die alten Palaten und das 
alte Versahren überhaupt abzuthun. 

Auch dieses System, meint die Commission, sei unpraktisch, weil vor 
Bestätigung der Reglements verfaßt. Ein fünfter Verfasser, Mulikow-
ski, Kreisrichter in Simpheropol, stellt folgende Fragen auf: 1) ist die 
Reform für's Erste als Versuch in einigen Localitäten einzuführen? oder 
find mit Beibehaltung des alten Rechtsfußes und diesem parallel in dazn 
erwählten Localitäten Friedensgerichte, Kreisgerichte und Palaten bleibend 
zu organisiren? oder ist 3) die Reform stufenweise einzuführen, der An-
fang mit den Friedensgerichten zu machen und mit den weitern Instanzen 



342 Der Statusquo der Justizreform in Rußland. 

gleichmäßig über das ganze Reich fortzufahren? oder endlich 4) der ganze 
alte Rechtsfuß auszuheben, der neue sofort überall einzusühreu? Die prak-
tischen Juristen, erklärt Herr Mulikowski, seien verschiedener Meinung: die 
Einen wollten den neuen Rechtssnß sür die neuen Pendenten, den alten 
sür die alten, also den Parallelismus beider; andere perhorreScirten diesen 
Parallelismus, fänden rein unmöglich, den alten Rechtssuß mit der Ein-
sührung des neuen ohne weiteres auszuheben und wären somit sür stufen-
weise Einsührung des neuen; noch andere dächten nur an die totale Ablö-
sung des alten durch den neuen Rechtsfuß, mit Überweisung der Pen-
denten von dem alten an den neuen. Den Parallelismus bezeichnet Herr 
Mulikowski schon deßhalb als unausführbar, weil er zu große und un-
nütze Kosten beanspruche; des Uebels der Koexistenz zweier verschiedener 
Versahrungsweisen nicht zu gedenken. Die stufenweise Entwickelung habe 
nur den Schein einer praktischen Modalität sür sich; sie verschiebe die Re-
formeinführung im großen Ganzen ins Ungewisse. Herr Mulikowski hält 
8 Monate sür ausreichend, um sich aller Orten aus die Einführung der 
Reform vorzubereiten, wenn man nur die gerichtliche Gewalt von der exe-
cutiven und administrativen trennen wolle, damit die ersten Instanzen von 
ihrer erdrückenden Abhängigkeit von den Gouvernements-Regierungen be-
freit würden. Während der 8 Monate hätte natürlich der alte Jnstan-
zenzug fortzubestehen, wie die Kreisgerichte, Magisträte, Rathhäuser, Pa-
laten, die Senats-Departements; die alten Instanzen hätten während der 
Übergangszeit die Pendenten nach Maßgabe der neuen Reglements zu 
sortiren; da würde sich ergeben, daß eine große Zahl der Criminalpen-
denten verschiedenen Administrativ-, Militär- und geistlichen Autoritäten 
competiren, viele Eivilpendenten aber in diejenigen Administrationen zusam-
menzugehen hätten, von denen fie devolvirt wären. Es würden sich Cri-
minalsachen ergeben, deren Gedächtniß nur in den Tischregistern lebe, die 
durch das Gnadenmanifest vom 26. August 1856 (Punkt 19) zu deliren 
wären oder längst durch Verjährung in den Verhandlungen selbst erlo-
schen seien, also den Weg ins Archiv einzuschlagen hätten. Eine große 
Zahl Pendenten würde immerhin aus den neuen Rechtssnß übergehen, aber 
weiter nicht zu fürchten sein. Herr Mulikowski schließt mit den Worten: 
der bei uns bestehende Rechtsfuß ist bekanntlich nicht ein angeborener, son-
dern ein importirter; unsere nationale Form ist das Schwurgericht (?) und 
das öffentliche Versahren. Ist die Gesetzgebung einmal zu der Ueberzeu-
gung gekommen, daß das schriftliche geheime Versahren bankerott gewor-
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den und durch das alt-slavische (!) Verfahre« — Schwurgericht, Münd-
lichkeit, Oefsentlichkeit — zu ersetzen ist, so hat sie die Verpflichtung diese 
Reform auch durchgängig zu vollziehe«. 

Verlassen wir nun die besondern Sentiments, deren nur zu viele an-
zuführen wären, um uns der juristischen Thätigkeit der Einsührungscom-
misfiou selbst zuzuwenden. Die ost erwähnten Reglements (o?6e6gbie 
^orakbi) hatten die vereinten Departements des Reichsraths pasfirt und 
waren in der allgemeinen Versammlung des Reichsraths pendent, als im 
Ministerrats *) am 5. November 1864 Sr. Kaiserl. Majestät dem Kaiser 
die Hauptmomeute zweier Systeme der Reformeinsührung vorgetragen 
wurden. Das eine vom Präfidirenden des Reichsraths Fürsten Gagar in, 
das andere vom Justizminister vertreten. Das elftere befürwortete die to-
tale Einsührung der Friedensrichterinstitute einerseits, die Bestimmung von 
Normen andererseits, welche den dabei fortgehenden alten Rechtssuß in 
den Stand zu setzen vermöchten, den Uebergang zum neuen glücklich zu 
bestehen; in nächster Zeit würden die einen, später die andern Behörden 
des alten Rechtssußes in den neuen einrücken, bis der Kreis vollendet 
wäre. Der Justizminister, dem die Anschauung des Fürsten Gagarin com-
municirt worden war, vertrat die Ansicht, daß eine gleichzeitige Totalein-
sühruug der Reform nicht nur unmöglich, sondern nicht einmal wünschenS-
werth wäre, weil eine Anwendung ausländischer Legislationen und ent-
lehnter Principien aus Bedinguugen des russischen Lebens unvermeidliche 
Irrungen erzeugen müßte, so daß manche Einzelnheiten der Reglements 
entsprechende Verbesserungen erforderten. Diese, aus Erfahrungen im Be-
reiche des Justizministeriums zurückzuführenden Verbesserungen wären nur 
durch die Totaleinführuug der Reform sür's Erste in einer oder mehreren 
getrennten Lokalitäten zn gewinnen, mithin dieses System, nach der Mei-
nung des Ministers, der Einsührung nach Instanz-Kategorien vorzuziehen. 

Se. Kaiserl. Majestät der Kaiser geruhte Allerhöchst der Einfüh-
rungscommission anszutrageu, unverzüglich an die Ausarbeitung der vom 
Fürsten Gagarin in dessen Denkschrift entwickelten Vorschläge zu gehen, 
um demnächst einen detaillirten Einführungsplan zu entwerfen und den-
selben, mit allen dahin zielenden Projekten (deren wir einige kennen lern-

*) Der Minister-Rath ist nicht de: Minister-Comite; eine Einrichtung der ge-
genwärtigen Regierung, besteht er darin, daß die Minister unter Vorsitz Sr. Kaiserl. Ma-
jestät selbst zu außerordentlichen Berathungen versammelt werden. 

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg. Bd. XII, Hst. S. 23 
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ten) sämmtlichen Ministern mitzutheilen, worauf diese Arbeit, mit den An-
schauungen der Commisston und der Minister, in den vereinigten Depar-
tements der Gesetze und Civilsachen im Reichsrüth zu beurtheilen, durch 
die allgemeine Versammlung des Reichsraths aber zur allendlichen Aller-
höchsten Entscheidung und Bestätigung Sr. Kaiserl. Majestät zu unter-
legen sei. 

I n Erfüllung dieses Allerhöchsten Befehls verfaßte die Einsührungs-
commission einen Plan, den sie in Folgendem motivirt. Der Grundge-
danke des Fürsten Gagarin, die stufenweise gleichmäßige Einführung der 
Reform, sei praktischer, ausführbarer, als das System eines Versuchs in 
einigen getrennten Lokalitäten, wie der Justizmiuister vorschlage. I n der 
That könne man nicht leicht dessen Meinung theilen, wie eine gleichzeitige 
Totaleinführung der Reform nicht einmal wünschenswert̂  sei. Der Erfolg, 
der Nutzen der Reform hänge von gleichzeitiger Einsührung derselben ab. 
Bei Ausarbeitung der leitenden Principien der Reform in der Kommission, 
bei deren Beurtheilung im Reichsrath, sei erwiesen, daß dieselben keines-
wegs ausländischen Legislationen entlehnt seien*), wie der Justizminister 
ausgesprochen habe. Ebensowenig könne man damit einverstanden sein, 
daß ein Versuch mit vorläufiger Einführung in einigen getrennten Locali-
täten nothwendig sei. Die Idee des Versuchs sei von den 17 Senatoren 
gewürdigt worden (stehe oben). Sie entspringe aus der petilio prineipii. 
die Reglements seien ohne Erörterung der Möglichkeit ihrer Einsührung 
zu Stande gekommen. Wäre ein Versuch mit der Reform geboten, so 
wäre auch der Versuch nicht ohne besondere Vorbereitungen, ohne eine 
Pflanzschule zur Erzielung von Kräften möglich; so hätte man von Haus 
aus einen andern Weg gehen müssen, den Weg des Versuchs mit einer 
und der andern Maßnahme, unter stetem vorsichtigen Umsehen uud Beur-
theilen, ob bei uns nicht nachtheilige Folgen von denjenigen Bedingun-
gen eines correcten Versahrens, wie ste in der ganzen civilistrten Welt 
Geltung hätten, zu befürchten sein**). Da hätte man etwa ein öffent-

*) Die Cassation, in der die Reform gipfelt, ist eine französische Idee; das Schwur-
gericht germanischen, nicht slavischen Ursprungs, in der getroffenen Anwendung aber eine 
französische Institution. Vom Kopf wird der Körper beherrscht, von der Cassation daS 
ganze Gebäude, daS der Jurist füglich eine Umbenennung (nexenuenovaliis) des Swod 
in den (üoäe Napoleon, nennen darf—mit dem Wunsche, es möchten sich die Franzosen des 
Code im Swod wiederfinden lassen. 

**) So eben war gesagt worden, von ausländischen Legislationen sei nichts entlehnt 
worden; jetzt wird gesagt, was eingeführt werden solle, sei bereits in der ganzen civilisirten 
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liches Verfahren organisirt, die Zahl der Instanzen verringert, das Gehalt 
der Justizbeamten erhöht, den Geschäftsgang vereinsacht, die Rechte der 
Advocatur geregelt, endlich durch Geschworeue und die Gipfelung der 
richterlichen Gewalt im Cassationshof das Gebäude gekrönt: das wäre 
vielleicht besser gewesen als eine urplötzliche Reform, schon weil man 
keinen Zweifel in die Kräfte gesetzt hätte, deren es bedurft hätte; nun 
aber sei die Reform einmal verkündigt, der bestehende Rechtsfuß als un-
genügend, seinen Zweck vielmehr verfehlend, anerkannt, ein Versuch mit 
der Reform würde somit nur die Autorität der Regierung schwächen und 
allgemeine Unzufriedenheit erregen. I n dem Allerhöchsten Ukafe vom 20. 
November 1864 wäre namentlich ausgesprochen, daß die Reglements den 
Erfordernissen eines schnellen, gerechten, gnädigen und sür alle Unterthanen 
gleichen Versahrens entsprächen, daß sie der richterlichen Gewalt die 
gehörige Selbständigkeit gewähren, im Volke aber die Achtung vor dem 
Gesetze befestigen würden. Daher sei es nicht möglich die Reformeinsüh-
rung aufzuschieben; die Reform sei versprochen, mit Ungeduld erwartet. 
Wie diese Erwartung aber allgemein sei, so könne nicht zugegeben werden, 
daß die Reform nur in einigen Gouvernements eingeführt werde; jede 
territoriale Beschränkung derselben würde das Ansehen eines Versuchs oder 
eines Privilegiums haben. I n der Kommission wären zwei Systeme aus-
gestellt worden: 1) Reformeinsührung aller Orten, aber stufenweise hin-
sichtlich der Zahl und Einrichtung der Behörden; 2) Einsührung der Re-
form in deren ganzem Umfange in 2—3 Sprengel«. Drei Glieder der 
Kommission hätten das erste System vertreten. Der Ausdruck „aller Or-
teu" sei natürlich auch nach ihrer Ansicht bei dem Umfange Rußlands 
nicht buchstäblich zu nehmen; ausgenommen ohnehin wären die Gouverue-
ments mit Ausnahmsrechten (ns oeoöbixT npavaxi.) wie die sibirischen, 
kaukasischen, baltischen, Bessarabien, die Kosaken vom Don, vom schwarzen 
Meere und Ural, deren Berücksichtigung bei der Reform noch obschwebe — 
ferner die Gouvernements Witebsk, Mobilew, Grodno, Kowno, Minsk, 
Kiew, Wolhyuien und Podolien aus Gründen der augenblicklichen Ver-
hältnisse in ihnen —endlich aus dem Grunde allzugroßen Umsauges und 
zu geringer Bevölkerung 2 Kreise von Olonetz und die Ural-Gouverne-
ments Perm und Orenburg nebst 2 Kreisen von Wologda. Die stufeu-

Welt wirksam; da nicht gemeint sein wird, die ganze civilifirte Welt habe daS alles eigent-
lich von uns genommen, so bleibt nur übrig, mit dem Herrn Justizminister zu glauben, 
das Einzuführende komme uns von der ganzen civilisirten Welt. 

23* 
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weise Einführung umfasse 31 Gouvernemeuts, deu gauzen Ceutraltheil 
Rußlands. Diese drei Commissionsglieder sind gegen Organistrnng der 
Unterinstanzen ohne die Oberinstauzen; sie befürworten gleichzeitige Ein-
führung der Friedensrichterinstitute, der Kreisgerichte, Palaten und Cas-
sations-Departements in einem ganzen beträchtlichen Theile Rußlands, 
wenngleich in geringerer Zahl, in geringerem Umfange, als sich später als 
erfordtrlich ergeben dürste. Somit wären für's Erste zu organisiren: 
1) die Friedensgerichte nach Zahl der Friedensvermittler im Jahre 1863, 
2) ein Kreisgericht in jedem der 31 Gouvernements, 3) 6 Palaten sür 
31 Gouvernements, 4) der Cassationshof in Petersburg (gleichzeitig bei 
Eröffnung der Friedensgerichte). Einführung in getrennten Localitäten 
müsse vom Uebel sein. Resormersahrungen aus den Residenzstädten wür-
den dem Rechtsleben in der Provinz gar nicht anzupassen sein — und 
darin eben bestehe der Hauptfehler der Vertheidiger der Einführung in ge-
trennten Localitäten; ein Fehler, der die ganze Reform tödteu oder sür die 
nicht privilegirten Localitäten aus lange Zeit verschieben könne. I n dem 
System getrennter Localitäten wäre wenigstens mit den entferntesten, mit 
Tambow, Wjätka, Saratow, Simbirsk, nicht mit den Residenzen anzufan-
gen, in denen die Behörden, unter der nähern Controle der höchsten Auto-
ritäten, besser als sonst wo fnnctionirten. Die schädliche Richtung zu 
Versuchen sei der Kern dieses Systems, das zu falschen Schlüssen, zu un-
heilbringenden Resultaten führe. Reichten die Finanzen nicht zu einem 
rationellen System der Reformeinsührung aus, so unterbliebe sie besser 
ganz; halte man sie hingegen für unerläßlich, so habe sie nach rationellen 
Principeu, nicht nach finanziellen Rechnungen Platz zu greifen. I n Bezug 
aus Kosten und Resultate srage es sich: sind 30 Kreisgerichte in 30 Gou-
vernementsstädten, in denen die Entwickelung des Lebens aus die Noth-
wendigkeit von Kreisgerichten hiuweist, oder sind im Petersburgschen und 
Moskaüschen Sprengel 3—4 Kreisgerichte sür jedes der 10 Gouverne-
ments dieser Sprengel einzurichten? — was dieselbe Zahl, dieselben Un-
kosten bietet. Das letzter« System brächte die Reform keineswegs in die 
durch Entwickeluug des Lebens indicirten Hauptpunkte, sondern in Orte, 
die, bei Bestehen der Friedensrichterinstitute, noch keines Kreisgerichts be-
dürfen (Somina, Beloserök, Welikije-Luki u. f. w.) Den Kredit des Landes 
würde die Reform nur heben, wenn sie in dem lebenvollsten Theile Ruß-
lands eingeführt würde, dem Kredit schaden, wenn sie in getrennten, zu-
mal in Residenzgebieten Platz griffe, weil sich dabei herausstellte, daß es 
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der Regierung an Mitteln zur Reformeinsührung fehle, deren Nothwendig-
keit sie doch anerkannt und durch Publication der Reglements vom 20. 
November 1864 verkündet hat. Die materiellen und moralischen Kräfte von 
ganz Rußland würden auf die Sprengel Petersburg und Moskau verwandt. 
Ein Kreisgericht in zwei Abtheilungen würde die bestehenden Palaten 
nicht nur ersetzen, sondern weniger beschäftigt sein als diese, weil nur mit 
Vs aller GerichtSfacheu, da Vs den Friedensrichterinstitnten competireu würden. 

Den vier Nummern ihres Einführungsplanes fügt die Commisston 
schließlich Folgendes hinzu: 5) je nach dem Bedürsniß immer größere Entwicke-
lung der Friedensrichterinstitute; 6) zur Eröffnung der neuen Kreisgerichte 

und Schließung der alten Kreisgerichte (̂ is36»biv) 2 Fristen von 
6 und 3 Monaten bis zum 1. Januar !866 (im November 1864 projek-
t iv)— die Frist von 3 Monaten als Supplement der ersten behandelt — so 
daß in 9 Monaten Alles geschehen sein könnte, wozu allen Behörden vor-
zuschreiben wäre, die denselben nicht competirenden Sachen (deren Anzahl 
sehr groß) wem gehörig zu überweisen, die anderen im Supplementar-
termine dergestalt zu erledigen, daß die nicht ausgetragenen deu neuen 
Behörden zugewiesen oder aber delirt würden, wobei den Parten srei stände, 
in den neuen Behörden zu reentamiren und Gebühren, Dokumente, Zeugen-
aussagen des delirten Verfahrens gültig blieben. Nach welchen Momenten 
Remission oder Deletion einträten, wird übergangen. Civilsachen 
gingen an die Friedens- und Kreisgerichte, welche Parten citirten und 
nach den Reglements verführen; Criminalsachen an die Friedensrichter 
oder Prokmeure, welche die Anklage erhüben, wobei besondere Aufmerksam-
keit aus diejenigen Sachen zu verwenden wäre, welche, in Folge der Miß-
stände des alten Verfahrens, gar nicht erledigt werden können und deß-
halb im Wege vou Jourualresvlutionen oder nach Berathung mit den 
eiuschlageuden Autoritäten zu deliren wären, wie z. B. die Sache über 
die Kronländereien im Gouvernement Charkow, welche in sämmtlichen Be-
hörden dieses Gouvernements verhandelt wird, oder die Akte des Kupän-
schen Kreisgerichts über den Verkauf von Branntwein durch die PeunowS; 
7) zur Erledigung der Pendenten hätten die Proknrenre und Fiskäle mit-
zuwirken, wie besondere, vom Justizministerium abzuordneude Beamte, 
die später etatmäßige Posten einnehmen könnten; 8) binnen der Supple-
mentarsrist (1. Januar bis 1. April 1866) wären in 31 Gouvernements 
die Kreisgerichte einer Abtheilung nnd in 6 Sprengeln die Palaten einer 
Abtheilung zu eröffnen; vom 1. April bis 1. Juli 1866 alle (alten) Kreis-
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gerichte und Hofgerichte («sAvop«k.ie e^r.i), Magisträte und Rathhäuser 
(pai^ms) zn schließen; in den neuen Kreisgerichten die zweiten Abtheilun-
gen zn eröffnen; 9) der Parallelismus des alten und neuen Rechtsfußes 
wäre nur vom 1. Januar bis 1. April 1866 zu gestatteu; 10) Schließung 
der alten Palaten, nach Maßgabe der Schließung der alten Kreisgerichte, 
nur würde ersteren zur Erledigung der Pendenten der erste Termin erst 
am 1. April 1866, der zweite am 1. Juli 1866 gesetzt, während welcher 
Zeit die zweiten Abteilungen in den Palaten eröffnet würdeu; 1l) zum 
1. September 1866 wären sämmtliche Behörden der 31 Gouvernements zu 
schließen, wobei das Unerledigte den temporairen Abtheilungen der Kreisge-
richte als zweiten Instanzen, von denen Appellation an den Senat besteht, 
zu überweise« wäre; 12) die Krepost-Sachen der alten Kreisgerichte und 
Palaten würden einem Tischvorsteher, unter Aussicht eines Gliedes des Frie-
densrichterconventes nnd einem Controleur unter Aufsicht des Präsidenten 
des Kreisgerichtes zugewiesen; die Vormundschaftssachen aber einer beson-
dern aus dem Kreismarschall des Adels, dem Stadthaupt, einem Gliede 
des Friedeusrichtercouvents uud der Landpolizei bestehenden Sitzung; 13) 
die den Beamten des neuen Rechtsfußes zugestandenen Rechte und Bedin-
gungen wären erst nach dreijährigem Dienste zu rechnen; 14) in Peters- . 
bürg und Moskau würden die Kreisgerichte mit doppeltem Beamtcnperso-
nale eingerichtet; 15) dem Justizminister wären ungefähr (ripuA^pno) 
300,000 Rub. zur Erledigung der Pendenten durch besondere Beamten 
(siehe oben) frei zu stellen; 16) die Senatödepartemeuts hörten je nach 
Erledigung der Pendenten auf; 17) nach Publikation der Normen der 
Reformeinführnng erließe das Ministerium Aufrufe an alle, die beeidigte 
Advokaten zu werden gedächten und nach § 354 der Reglements qnalisi-
cirt sind. 

I n dieser Ordnung, meint die Einführungscommission, könne die Re-
form im Laufe des Jahres 1866 zu Stande kommen; wolle man aber 
die Supplementarfristen verdoppeln oder verdreifachen, in 2—3 Jahren. 
Diese Ordnung der Dinge ergäbe durch Abschließung des alten Rechts-
sußes freie Geldmittel und disponible Beamte. Die Commission ergeht 
sich hieraus in Auseinandersetzungen der Unmöglichkeit aller sür alle Fälle 
auf legislativem Wege zu treffenden Bestimmungen und sagt unter Ande-
rem: „in deu Gouveruementsstädten würde ein Parallelismus des Alten 
und Neuen länger zu bestehen haben, als in den Kreisstädten. I n einem 
Kreise des Gouvernements Charkow habe man bis zum 1. Juli 1864 
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nur 63 Pendenten, in einem andern 1402 gezählt. Der erstere könne 
somit in 3 Monaten fertig sein, der andere kaum in 2 Jahren und solcher 
Kreise gäbe es im Gouvernement Charkow noch vier. Diese und 
fast alle alten Kreisgerichte erforderten extraordinaire Maßnahmen, zu 
deren Bestreitung dem Jnstizminister etwa 3000 Rnb. aus jedes der 31 
Gouvernements zusammen 93,000 (100,000) Rub. besonders anzuweisen 
wären. 

Selbstverständlich hänge viel, wo nicht Alles, von lokalen Verhält-
nissen ab. Der Justizminister müsse einschreiten können, wodurch die Sache 
ungemein gefördert werden möchte; schon im Lause des Jahres 1865 (im 
November 1864 geschrieben) könnten viele Behörden insbesondere Magi-
sträte und Rathhäuser eingehen, also ihre Geldmittel srei werden. 

Finanziell wie juridisch stelle der Plan der Commisston ein gutes 
Resultat in Aussicht. Die projektirten Etats seien so beschränkt wie mög-
lich angesetzt, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus dem 
richtigeren Grunde, daß man in der Wahl von Justizbeamten nicht vor-
sichtig genug sein könne, auch in der ersten Zeit die neuen Behörden nicht 
allzu beschäftigt sein, mit Zunahme der Arbeit aber die zweiten und dritten 
Abteilungen in den Kreisgerichten und Palaten das Ihrige thun würden. 

I n einer so großen Reform lasse sich nur dann ein Resultat erwar-
ten, wenn man dreist und entschieden nach Maßgabe richtiger Rechnung 
vorgehe, wie in der Bauernsache geschehen sei; eines besseren Versuchs 
bedürfe man nicht. 

Die sogenannten Haupthindernisse einer Totaleinsührnng der Re-
sorm, den Mangel an Leuten und Geldmitteln, übergehe die Kommission 
mit Schweigen, nachdem dieselbe im Jahre 1862 folgende Grundan-
schauungen dem Reichsrath unterlegt habe. „ I n allen Ländern und zu 
allen Zeiten — habe sie damals gesagt — ist man Verbesserungen in der 
Gesetzgebung mit dem Bemerken entgegengetreten: die bürgerliche Gesell-
schaft sei noch nicht vorbereitet, es fehle an Geldmitteln, an Leuten. Wir 
erwidern, daß wenn die beabsichtigten Modifikationen der Gesetzgebung gut 
sind, fie auch zeitgemäß sind. Es ist schwer anzunehmen, daß jemals irgend 
das Schlechte angemessen, das Gute verfrüht gewesen. Die rationelle Ein-
führung der Reform ist eine Frage dringendster Unerläßlichkeit; ein ver-
nünftiges Gesetz kann nicht Uebel stiften. Es ist möglich, daß die neue 
Legislation eine Zeit lang nicht ihrem Geiste nach Erfüllung finde; eS ist 
wahrscheinlicher, daß fie gleich anfangs Wurzel schießen, eine kräftige Stütze 
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der Ruhe und Wohlfahrt des Reichs abgeben wird. Der Mangel an 
Geldmitteln kommt von der UnVollkommenheit der Organe sür die Hand-
habung des Rechts, dieser Hauptursache (?) des Fallens des Kredits und 
der Industrie. Geld ohne Kredit macht noch kein produktives Kapital, 
Kredit aber kann es nicht geben bei Unordnung im Justizwesen. Sollte 
es in der That an Geld fehlen, so wäre eine Verbesserung des Justizwe-
sens mithin nicht nur ersprießlich, sondern unerläßlich. Der Mangel an 
Geldmitteln ist kein Einwurf gegen die Reformeinsührung, er ist ein Be-
weis ihrer Nothwendigkeit. Der Mangel an Menschen ist vollends kein 
Einwurf. Gesetze machen freilich nicht die Menschen; sind die Gesetze aber 
der Art, daß die Menschen ste zum Erreichen ihrer schlechten Zwecke 
brauchen können, so verderben sie die Menschen; sind die Gesetze so unklar, 
daß sie nicht verstanden werden können und deßhalb nicht verstanden wer-
den, so kennen die Menschen eben auch nicht die Gesetze; find die Gesetze 
der Art, daß sie auch von gewissenhasten Menschen nicht streng zu erfüllen 
find, so werden fie eben auch nicht erfüllt. Versteht man somit unter dem 
Mangel an Menschen Mangel an solchen, die die Gesetze lernen und im 
Stande sind, sie gewissenhaft zn erfüllen, so ist eine Verbesserung der 
Gesetzgebung unerläßlich, denn es kann sonst keine Menschen in diesem 
Sinn geben. Der Einwurf des Mangels an Menschen ist somit auch nur 
ein Beweis mehr für die Unerläßlichkeit einer Verbesserung der Gerichts-
verfassung in allen Staaten, in denen aus irgend einem Grunde die Ge-
setze ungenügend besundeu worden sind. 

Ein Mitglied der Kommission vertheidigt diese Anschauungen mit 
Gründen, die Erwähnung verdienen. Sä'on das ungenügende Resultat, 
das die jüngst orgcmisirten Untnsnchungsrichter auf dem Gebiete des Eri-
minalverfabrens ergaben, weil Angesichts dieser eingreifenden Neuerung 
daS alte Verfahren bestehen blieb, das Neue im Geiste der alten Kanzellei-
wirthschaft (lcauue^Lpszias) einen Gegner fand, deweise die Unzulässigkeit 
des alten RechtSfußes i:r einer Instanz, des neuen in einer anderen. Das 
hieße das Kift des Antagonismus zwischen den Vertretern der beiden 
Systeme verbreiten. I n der Frage, was besser sei: in 2 Gerichtsspren-
geln die Reform ganz zn organisiren oder in 30 Gouvernements tb eil-
weise? müsse man sich für dos Letztere entscheiden, weil der für das Erste 
vorgebrachte Grund, man könne, mit dem Eingehen des alten RechtSfußes 
in zwei Sprengeln, die Beamten desselben für die Erweiterung der Reform 
auf andere Sprengel verwenden, keinen Halt habe. Die Richterstellen 
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im bestehenden Rechtssuße find, mit Ausnahme der Präfidentengehülseu, 

W a h l p o s t e n ; bei der Wahl aber kommen weder juristische noch andere' 

specielle Kenntnisse in Betracht, welche die Erwählten sür den neuen Rechts-

snß qualificirten. Die größere Zahl der disponibel werdenden Beamten 

habe nur in den Senatskanzelleien ihren Sitz. Ein Senatsdepartement 

umfasse durchschnittlich 8 Gouvernements, zwei Sprengel zusammen weni-

ge r ; die Zahl der in letzteren eingehenden Justizstellen würde somit unbe-

trächtlich se in , sehr beträchtlich hingegen, wenn der alte Rechtssnß in 30 
Gouvernements und in 5 Senatsdepartements ausgehoben würde. Ver-

suchsweise die Reform in 2 Sprengeln einführen, hieße Versuche mit sei-

nem lebendigen Organismus vornehmen. Erhüben fich Zweifel darüber, 

ob die Reform überhaupt den Bedingungen und Bedürfnissen unseres Lebens 

entspreche, so wäre dieselbe nicht einmal in einem Kreise (^347.) einzu-

führen, viel weniger in 2 Sprengeln, die mehrere Gouvernements umfaß-

ten. Bestehe dieser Zweifel uicht, so hätten sekundaire UnVol lkommenhei ten 
im Projekt die Totaleinsührung desselben nicht zu hindern; kein Gesetz-
institut des staatlichen Lebens stehe unbeweglich still, ein solches werde mit 

um so mehr Erfolge verbessert, je mehr das Land, welchem das Institut 

gilt, Bedürfnisse habe. Die neuen Institute beruhen aus Gruudprincipien 

der Gerichtsverfassung, wie sie das a l l g e m e i n menschliche Leben ent-

wickelt hat"); sollen diese Principien nicht aus unser bürgerliches Leben 

anwendbar sein, so wäre damit gesagt, daß wir keine allgemein menschlichen 

Fähigkeiten und Bedürfnisse des Lebens baben. D a s System einer terri-

torialstnsenweisen Einführung hält keine Kritik aus. Es ist ein schreiendes 

Unrecht gegen alle Lokalitäten welche dabei ans lange einer Hauptbedin-

gung der bürgerlichen Wohlfahrt, ciner geregelten Gerichtsverfassung, ent-
behren würden. 

Bei dem uns, in diesem Blatt angewiesenen Raum können wir leider 

nicht in das Einzelne der Nachweise eingehen, welche die Möglichkeit der 

Totaleinsührung (wounter die 31 Gouvernements zu verstehen sind) heraus-

zustellen bemüht sind. E i n e Bemerkung nur sei noch angeführt. Centra-

lisation des Verfahrens iu Forderungssacken in der respektiven Gouverue-

mentsstadt, wird gesagt, sei das einzige Mittel den Stand der beeidigten 

Advokaten zu begründen, die besten Kräfte zu Richtern und Proknreuren 
heranzuziehen. Das Institut der beeidigten Advokaten könne weder das 

neue Civil- noch Criminalversahreu irgend entbehren. Persönlichkeiten, die 

*) Also nicht das slavische, wie oben zu lesen war. 
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den Anforderungen entsprächen, welche die neue Legislation an beeidigte 

Advokaten mache, gäbe es nur wenige; ihre jetzige Privatwirksamkeit werde 

hoch bezahlt, man reiße sich um sie. Wie sollten diese seltenen Persön-

lichkeiten beeidigte Advokaten werden wollen, wenn sie dabei keinen Vor-

theil für sich absähen oder gar Opfer zu bringen hätten? Wie sollte ein 

Advokatenstand sich machen, wenn die Forderungssachen, deren in einem 

Gouvernement ohnehin nur sehr wenige wären, vor drei Behörden verhan-

delt würden, deren zwei aus wenig anziehende Winkelstädte des Gouver-

nements kämen. Aber die Zeit werde kommen, wo verbreitete« Bildung 

Leute aufstellen werde, die sich zu beeidigten Advokaten schicken würden, 

deren Arbeit uicht mehr so hoch bezahlt werden würde, weil sie durch Con-

cnrrenz gezwungen fein würden, sich mit weniger zn begnügen. Dann, und 

nur dann, organisire man die neuen Kreisgerichte auch in Winkelstädten, 

zu denen sich ohnehin jetzt nur wenige Liebhaber für Richter- nnd Prokn-

renrstellen finden dürsten. 

Von 16 Sentiments hochgestellter Justizbeamten aus dem Innern des 

Reichs, die noch mitzutheilen wären, wählen wir zum Schluß ans Mangel 

an Raum nur noch das des Herrn Collegienraths Schulz (ohne Bezeich-

nung des Dienstverhältnisses). Das Sentiment hat statistischen Werth und 
nimmt, von allen allein, eine Wendung nach dem Westen von Europa, 

wo die Vorbilder der Reformen leben. 

Die Commisston, sagt Herr Schulz, läßt sich in ihrer Anschauung 
schleunigster Totaleinsührung der Reform, durch die approximative Zahl 

der den neuen Behörden unterliegenden Geschäfte bestimmen. Diese Rech-

nung macht die Commisston nach Maßgabe der sranzösischen Assisen, der 

hannöverschen und preußischen Schwurgerichte, nach französischem Muster. 

I n diesen komme durchschnittlich ein Prozeß ans den Tag. I m Jahre 

1860 wurden indeß in den Assisen in Par is in 301 Sitzungen nur 281 

Sachen ausgetragen. . I m Gouvernement Petersburg sollen aus das Jahr 

1124 Crimiualsälle, in Nowgorod 478. in Pskow 284 kommen (Resultate 

in Durchschnittszahlen der in diesen Gouvernements von der Commisston 

angestellten Revisionen). Acht Glieder der Kommission gehen weiter und 
sagen: bei uns könne ebenso schnell wie in Frankreich gearbeitet werden*); 

mithin könnten die 1124 Fälle in 693 bis 1322 Sitzungen, die 478 in 

293 bis 662, die 284 in 175 bis 334 Sitzungen erledigt werden, wozu 

*) WaS wenigstens bei einer neu eingeführten Ordnung der Dinge zweifelhaft 
sein dürste. 
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3—5 Abheilungen im Kreisgericht von Petersburg, in Nowgorod und 

Pskow 1—2 gehörten. Hiebet wird gar nicht gesagt, welcher Ar t diese 

Fälle stnd. Die französischen Assisen haben es mit peines aMietivss et 
infamantss zu thun (Todesstrafe, Deportation); aus Haft in Zuchthäusern, 

Verlust gewisser Rechte und Vorrechte, erkennen nicht die Assisen, sondern die 
lribunaux polies eorrseüvnells. Die citirten 261 Fälle der Assisen sind 
Sachen in Mord, Kindermord u. s. w. Kann es solcher viele unter den 

1124 Petersburger Criminalsälleu geben? Bei'm Unterschiede in der Zahl 

der Bevölkerung im Petersburger Gouvernement und im Seine-Departement, 

der wahrscheinlich größeren Sittenverderbniß in Paris uicht zu geden-
ken , können im Petersburger Gouvernement im Jahre kaum mehr als 100 
Verbrechen begangen werden, die, ihrer Natur nach, in Frankreich den 

Assisen competirten; die demnach von der Zahl 1124 erübrigenden 1024 
Fälle gehörten vor die poliee eorreeüonelle. Die Glieder der Commisston 
wissen gewiß, nicht in wie viel Tagen, sondern Minuten die Police eorreetio-

nellv Sachen in Diebstahl, Betrug u. s. w. erledigt, was iu England aus 
den Konventen der Friedensrichter (yuarler seLsions) ebenso schnell geht« 

Die Rechnung der Kommission beruht aus Einheiten, die ineommen-

surabel find, auf Consnndirung der intrikatesten Fälle, die der Kriminalist 
kennt, mit die einfachsten, die ihm competiren können. Ebenso wenig wie 

man die Zahl der Goldstücke in Frankreich mit der Zahl sämmtlicher Geld-
münzen in Rußland vergleichen kann, um darnach die Geldmünzencircu« 
lation beider Länder zu beurtheilen, ebenso wenig ist die Zahl der Pen-

denten der französischen Assisen mit der Zahl der Pendenteu eines russischen 
Gouvernements zu vergleichen. Dazu wäre Charakter und Natur jedes 

Falles zu berücksichtigen, was unausführbar bliebe; auch steht ein Criminal-
Jahr dem andern nicht ähnlich. Acht Glieder der Commisston find der 
Meinung, daß erhöhte Cultur des Landes die gerichtliche Thätigkeit ver-
mehre, mithin in Rußland, wo die Cultur geriuger als im Westen Europas 

sei, auf eine und dieselbe Ziffer in der Bevölkerung weniger , in keinem 
Falle mehr Criminalsachen kämen als dort, umhin auch nicht mehr Be-
hörden nothwendig seien. Nun findet fich, daß in jedem sranzöfischen 
Departement die Assisen viermal im Jahre fitzen, ein russisches Gouverne-
ment aber durchschnittlich doppelt soviel Bevölkerung hat wie ein französi-
sches Departement. Das würde eine doppelte criminalistische Thätigkeit in 
Sachen, die iu Frankreich den Assisen competirten, beanspruchen, zumal 
unsere Kreisgerichte die Geschästssphäre der Assisen und der polleo cor-
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reetionelle, zum Theil wenigstens, cnmuliren würden. Vergleiche mit 
Frankreich sind, wie man sieht, nicht maßgebend für unser Bedürsniß. Nä-
her steht England. Unsere Friedensrichter auf den Gebieten des Kriminal-
Prozesses und deren Konvente, entsprechen den englischen Friedensrichtern 
auf den Kleinconventen (pett? sessions) der englischen Polizeirichter (poüee 
Magistrates) mit dem Unterschiede, daß die nnsrigen Freiheitsstrafen bis 

auf ein Jahr , die englischen bis aus 6 Monate zu erkennen befugt sind. 

Aus höhere Strafen wird in England mit Geschworenen, in den Assisen 
der Friedensrichter erkannt (yugrter sessions — v^er anä terminer anä 

xenerul gaol äeliver^). Die Kompetenz derselben geht auch weiter als 

die der Kreisgerichte. Setzen wir dieselbe als gleich, um zu finden, wie 
viel Sitzungen eines Kreisgerichtes nöthig wären, um die Criminalsachen 
eines Gouvernements mit einer Million Einwohner bei einer Arbeitsschnelle, 
gleich der in England, zu erledigen. I n Umfang und Bevölkerung ver-

schieden, ergeben die englischen Grasschaften verschiedene Zahlen in ihren 
peinlichen Gerichtshegungen. Tie viermal im Jahre in einer Grafschaft 
versammelten Friedensrichter fitzen 3-^5 Tage, von denen der erste nur 
Administrativfragen gilt. Das peinliche Verfahren beginnt kaum vor dem 
dritten Tage, weßhalb die Advoko.ten auch niemals zum ersten Tage ein-
treffen. Diese Convente alterniren unter den verschiedenen Lokalitäten der 

Grasschaft. I n sehr bevölkerten kommen hiezu verlängerte Convente sür 
Criminalsachen von 1—3 Tagen Dauer, wo dann die Ordnung will, daß 
kein Arrestant, dessen Sache dem Konvent competirt, bei Eröffnung der 

Assisen noch in Hast sei. Die Assisen sitzen iu jeder Grafschaft 2—3 Male 
im J a h r , je eine Woche. Die Convente bilden, zur Beschleunigung im 

Verfahren, öfters zwei Behörden. Die Assisen thun dies immer. I n 
Surrey, mit einer Million Einwohner, wo durch den Zusammenhang mit 
London der Diebstahl ein Handwerk ist, sind der Criminalsachen nothwen-
dig mehr als in irgend einem-russischen Gouvernement, dennoch werden 
sämmtliche Fälle in Surrey, in nie mehr als 80 Consent- und 20 Assisen-
Sitzungen ganz erledigt. Kann man da mehr als 100 Sitzungen auf die 
Criminalsachen eines russischen Gouvernements rechnen, die den Kreisge-
richten competiren? Aus 37 Millionen Einwohner in Frankreich kamen im 

Jahre 1860 in runder Zahl 2600 Assisensitzuugen, 70 auf die Million. 
Daraus folgt freilich noch nicht, daß 70 Sitzungen eiuem russischen Kreis-
gericht genügen müssen, weil letzterem so viel mehr Fälle competiren, daß 
100 Sitzungen kaum ausreichen dürften; aber man darf annehmen, daß 
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die Fälle, die den Asfisen in Frankreich competiren, in Rußland schneller 

gehen werden, weil in Frankreich, anders als bei uns, nur der Richter und 

Proknreur Fragen an die Zeugen richten dürfen, der Advokat des Ange-

schuldigten und dieser selbst kein Recht dazu haben, die Behörde darum ersuchen 
müssen, wobei viel Zeit verloren geht? Die Reden der Advokaten haben es 

dabei weniger mit den Umständen der Sache als damit zu thun, aus das 

Gefühl der Geschwornen zu wirken, ihr Mitleid zu erregen, wie der Pro-

kurenr ihren Unwillen zum Zweck seiner Reden macht. Eine solche Rede 

nimmt oft eine Sitzung in Anspruch, weßhalb durchschnittlich eine Sache 

auf eine Sitzung kommt. Die englischen Asfisen gehen sehr viel schneller, 

weil die englischen Advokaten nicht so viele Worte machen nnd fich an die 

den Zeugen zu machenden Fragen halten. Die englischen Urtheile sind 

gewichtiger; denken wir z. B . an die den Assisen competirende Strafe einer 

14-jährigen Criminalhaft (penal servituäe). I n einer Sitzung sah Herr v. 

Schulz 3 Todschläge und eine Nothzüchtigung erledigen. Unser Reglement 

nimmt sich das englische Versahren zum Vorbild, fährt er fort. I n der 
Stellung von Fragen an die Zeugen, welches Recht auch den Parten 

zusteht, wird sich bei uns der Advokat zu zeigen haben. Wie hoch man 

auch iu England die Zahl der Civilsachen über 50 Pfund (312 V2 Rnb.) 

im Gegenstandswerth annehmen will, man wird auf eine Million Einwohner 

nicht mehr als 50—60 Gerichtssitzungen finden; warum sollten mehr als 

100 Sitzungen eines russischen Kreisgerichtes zur Erledigung fämmtlicher 

Geschäfte nöthig sein? 200 Sitzungen im Jah r , 100 sür die Civil-, 100 
sür die Criminalsachen find für ein Kreisgericht nicht zu beschwerlich; 165 
Tage sür Ferien und Urlaube genügend. Die Organifirnng von mehr als 
einem Kreisgericht aus jedes Gouvernement würde schädlich sein. Würden 
die Richter nicht absichtlich Sachen verschleppen, weil man ihnen sonst den 
Vorwurf machen könnte, bei hoher Gage wenig zu thun zu haben? wobei 
fie zu fürchte» hätten, daß man zu ihrem persönlichen Nachtheil aus den 
Gedanken kommen könnte, die Zahl der Behörden zu verringern.*) 

*) Ein argumentum aä kominsm, wie eS für den Begriff Huäex noch nicht aufge-
stellt worden. Bemerken wir, daß Forderungssachen unter 5V Pfund im Gegenstands-
werth in England in den GrasschastS-Behörden (Louvt? Courts); über 50 Pfund iv den 
Assisen (oisi prilis) der Westminsterhöfe (Oourt ok Common law; Court ok Common plea«; 
Court ok Lxekeyuer) in den GewifsenSgerichten des LordkanzlerS und seiner College« 
(Courts ok eyuitzf ok tke I.or<1 Ckimeellor, tks Uaster ok tke roUs kwä tdo Vice-
clianeeUor) erledigt werden. Hiezu kommen Specialbehörden in Sachen wie Ehescheidun-
gen, Bankerotten-Jnstitute, von denen nichts in die russischen Reglements übergegangen ist, 
so viel englisches Element auch sonst in denselben zu finden ist. 
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Von der Justizreform steht zu erwarten, daß viel unnütze Arbeit weg-
fallen wird, also keine neuen Ausgaben sondern Ersparnisse (?) fich ergeben 
werden. Dieser Erwartung kann die Reform entsprechen, obgleich die ent-

setzliche unnütze Arbeitsmasse in deu alten Behörden weniger durch das 

in ihnen bezogenen Gehalt, als durch ungesetzliche Auflagen (noöopkmn) 
bezahlt wurde. 

Schließlich erklärt sich Hr. v. Schulz gegen die Ueberweisung der 
alten Pendeuten an die neuen Behörden; sür Delirung der alten Pendeu-

ten mit dem allen Parten vorzubehaltenden, nicht etwa von der Einwilli-

gung aller abhängig zu machenden Rechte der Reentamirung; sür die Or-
ganisirung eines einzigen Kreisgerichts in jedem Gouvernement und sür 

t empora i r e Behörden, die, als bloßes Mittel eingerichtet, nie zum Zweck 

fich umzugestalten vermöchten. Wo die Entfernung eines Kreisgerichts 
von den Kreisstädten zu groß sei, möge mau in den Kreisen (nach engli-

schem Muster) Eivilversahren auf das Criminalversahren folgen lassen. 

Die Commisston replicirt, daß alle ihre statistischen Annahmen durch 
den Rechenschaftsbericht des Jnstizministerii für 1861 bestätigt würden. 
Von 335,274 Angeschuldigten seien im Jahre 1861 zwar 79,780 ver-
urtheilt worden, von diesen aber 68,048 zu einer geringeren Strafe als 

Hast, und nur 21,732 zu eigentlichen Criminalstrafen. 
Durch Manifeste, Rechtfertigung. Jncompetenz seien 132,900 Perso-

nen von der Instanz entbunden, 56,818 im Verdacht belassen worden. 
Von der Gefammtzahl der 335,274 Beurtheilteu hätten dem Reform-
Crimiualverfahren aber nur 21,732 competirt, von den 56,818 im Ver-

dacht Belassenen nur 15,883, zusammen 37,615 oder von 100 Ange-
schuldigten circa 11. Jene 335,274 wären in 161,457 Sachen benr-
theilt worden, was circa 2 Angeschuldigte aus jede Sache ausmache. 

I n sämmtlichen zweiten Instanzen Rußlands wären 52,188 Criminal-
sachen im Jahre 1861 ausgetragen worden oder 108,551 Angeschuldigte 
beurtheilt worden, was künftighin aber nur 12,179 Angeschuldigte in 
5,855 Sachen betragen würde, oder 1 Sache statt 11. Die sür die 
Jahre 1861 und 1862 für Petersburg (1,124 Criminalsachen), Pskow 
(284), Nowgorod (478) angegebenen Ziffern erwiesen, daß in diesen Gou-
vernements ein Kreisgericht mit einer Criminalabtheiluug auszureichen 
vermöge; denn wenn die ausländischen Asfisen als Minimum in 3 Sitzun-
gen 6 Criminalsälle erledigten, 6 als Maximum, im Peterburger Gou-

vernement künftighin 103 (nicht l,124), in Pskow 26 (nicht mehr 284), 



Der Statusquo der Justizresorm in Rußland. 367 

in Nowgorod 44 (nicht mehr 478) Criminalsalle vorzukommen hätten: so 

ergäben sich als Maximum 86 Sitzungen sür das Petersburger Kreis-

gericht, 22 für Pskow, 37 für Nowgorod. Diese Criminalstatistik von 

nur 3 Gouvernements sei iudeß nicht maßgebend sür die Realität im 

ganzen Reich und hätte vollends nichts mit der Civilstatistik zu thun. 

Wichtiger wären folgende vom Moskaüschen Gouvernements-Prokureur für 

die neuen Kreisgerichte in 7 der bevölkertsten Gouvernements gefundenen 

Zahlen. Hiernach kämen ans Moskau 490 Criminalsalle, Wladimir 190, 

Kaluga 236, Rjasan 167, Twer 244, Tula 233, Jaroslaw 230; unge-

rechnet Sachen in Diebstahl unter 30 Rub. im Werth, deren durchschnitt-

lich 202 aus jedes Gouvernement zu rechnen seien. Wenn man dabei 

in Erwägung ziehe, daß V» aller Sachen in Diebstahl den Friedensrich-

tern competiren werden, daß von den 79,780 im Jahre 1861 (siebe oben) 

verurtheilten Verbrechern 10,626 sür Diebstahl durch erste Instanzen 

vernrtheilt wurden, daß andererseits eine sehr große Zahl der Criminal-

sälle den Friedensrichtern überwiesen wurde, wie, um eiu Beispiel anzu-

führen, Walddiebstähle aus Krongrnnd (deren man im Jahre 1861 in 

erster Instanz 16,261 zählte), so überzeuge man stch vollends von der Zu-

länglichkeit e ines Kreisgerichts sür die Criminaljustiz jedes Gouveruements. 

Die Civilstatistik stellt dies noch mehr heraus. Civilsachen von über 

600 Rub. im Werth, kämen nach den Veranschlagungen des Moskaüschen 
Gouvernementsprokureurs auf Moskau 1168, Wladimir 86, Kaluga 122, 

Rjäsan 170, Twer 238, Tula 183, Jaroslaw 161, nach andern Quellen 

aus Petersburg 696, Pskow 97, Nowgorod 264 hiebei stnd die Verfah-

ren in unstreitigen Rechtssachen nicht gezählt; von diesen kamen im Jahre 

1861 auf Petersburg 1668 mit 367 Verkäufe«, 119 auf Pskow mit 

64 Verkäufen, 176 auf Nowgorod mit 74 Verkäufen). Die Commisston 

vertheidigt hieraus die Ansicht, daß selbst die Fälle der unstreitigen Ge-

richtsbarkeit eingezählt, — eine Behörde in den Gouvernements wie in 

den beiden Residenzen hinreichen werde, da sogar im Senat, wo vielbän-

dige Acten Jahrzehute in Anspruch nähmen, in jeder Sitzung (2 bis 3 
Stunden) nicht weniger als 10 Sachen, im Jahre 1121 bis 3173 erle-

digt würden (Rechenschaftsbericht des Jnstizministerii für 1861 *). 

*) Diese Zahlen sind von jedem Departement im Senat, zu verstehen; in dem be-
schäftigtsten, in der ersten Abtheilung des dritten, zählte man im Jahre 1864, indem durch 
die Unruhen an den polnischen Grenzen nur die Hälfte der Durchschnittszahl der Penden-
ten devolvirte, 1094 erledigte Fälle. Im ersten Departement ist die Zahl sehr viel größer. 
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Die Einwürfe gegen den Einsuhrungsplan der Commisston würden 

von folgenden Zahlen niedergeworfen: im Jahre 1861 seien erledigt wor-

den, in einem Senatsdepartement mehr als 3000 Sachen, im ersten 

Departement der S t . Petersburger Palate über 10,000, in der Moskau-

scheu 1000, in der Nowgorodschen 3000, in 6 anderen über 2000, in 19 

über 1000 in jeder. Nnn finde sich dazu, und dies sei entscheidend, daß 

die Justizreform " / , , der angeführten Pendenten den Friedensrichtern 

zuweise. 

Aus maßgebender Quelle sei noch angeführt, daß die Justizreform 

rasch über Petersburg und Moskau hinausgreisen wird. Nach Einführung 

derselben, in größtem Maßstabe, in den Residenzstädten mit deren Gou-

vernements im Frühjahr 1866, sollen schon im September 1866 die diesen 

Gouvernements zunächst liegenden, in der Zahl von 4 , im December 1866 

andere 4 der Reform theilhaftig werden; im Jahre 1866 mithin 10 Gou-

vernements, was die Vollziehung der Reform im großen Ganzen sür eine 

nahe Zukunft in Aussicht stellt. 
Es herrscht so große Thätigkeit im Werk, daß dieser „Statusquo" 

(geschrieben im September) es vielleicht nicht mehr sein wird, wenn er ge-

druckt an die Leser der Balt. Monatsschr. gelangt. ( In der That kommt 

jetzt zu der obigen Darstellung als etwas ganz Neues der wichtige Utas 

vom 11. Oct., welcher bekanntlich für die von der „Totaleinsührung" zu-

nächst nicht betroffene« Ländergebiete einen eigenen Uebergangsznstand 

schafft und dadurch die Vollendung des Reformwerks in energischer Weise 

vorbereitet. D . Red. ) 

dort gilt daS Verfahren aber vorzugsweise der unstreitigen Gerichtsbarkeit und der judici-
airen Administration, bei der Qualität des ersten Departements als Gouvernementsregie-
rung des Reichs, wie der Swod sagt. Daß ein Civil- oder Criminaldepartement im Senat 
die Ziffer 3173 erreicht hätte, ist mir in 31 Jahren Dienst im Justizminsterium nicht 
bekannt geworden. 
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Wollenstem. 
Vorlesung, gehalten auf dem RathhauS zu Marburg von E. Herrman». 

« ^ a s Lebensbild des großen, dämonischen Mannes, welches ich Ihnen 
zu vergegenwärtigen im Begriff stehe, stellt sich in den Vordergrund der 
für die Geschicke des deutschen Volkes verhängnißvollsten Epoche. Allent-
halben gewahren wir zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts im germa-

nisch-romanischen Europa und am schroffsten gerade im deutschen Vaterlande 

religiös-politische Gegensätze, die, wo sie noch nicht im offenen Kampfe 
gegen einander sich befinden, doch schon gerüstet fich gegenüber stehen und, 
erfüllt mit tödlichem Haß, die blutige Entscheidung gewissermaßen herbei-

sehnen. Recht, Billigkeit, Pflicht und Treue, Gehorsam vor dem Gesetz 
und die gewissenhafte Beachtung beschworener Satzungen sollen nur noch 
innnerhalb des einen oder des andern Parteistandpuukts Geltung haben, 

und dem krassesten Egoismus des individuellen Beliebens stellt die scho-

nungsloseste Herrschsucht eines blinden, wahnwitzigen Zelotismus sich zur 
Seite. 

Hier setzt ein Fürst sich die Krone aufs Haupt, mit dem entschiedenen 
Vorsatz, die Bedingungen, unter welchen die wahlberechtigten Stände Böh-
mens aus ihn die höchste Macht übertragen haben, nicht zu halten. Dort 
trägt ein anderer Fürst kein Bedenken, jenem dieselbe Krone vorschnell zu 
entreißen. Der pfälzische, der resormirten Kirche anhängende Kurfürst 
Friedrich V. nimmt den Kamps auf mit dem Habsburgischen Ferdinand, in 
demselben Moment, wo dieser zu Frankfurt die Kaiserkrone empfängt. 
Doch über das zerrissene Panier der in fich gespaltenen andern Lehre 

«attische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XII, Hft. 5. 24 
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trägt der regenerirte einheitlich gestärkte Katholicismus einen entscheiden-

den Sieg davon. „Eine einzige Schlacht am weißen Berge macht, am 
8. November 1620, der Gewalt des verspotteten Winterkönigs nnd allen 

seinen Entwürfen sür immer ein Ende." Und nun begnügt der Sieger sich 
nicht mit einer einfachen Wiederherstellung. Er laßt das Haupt der Liga, 
seinen Vetter Herzog Maximilian von Baiern, die Oberpfalz besetzen, nnd 
die Unterpsalz, den alten Wahlcapitulatiouen zum Trotz, von einer fremden 
Macht, von den Truppen des ihm gleichfalls durch das Bekeuntniß und 
dynastisch engverbundenen Königs von Spanien. Er begeht alsbald einen 

noch ungleich folgeureicheren Bruch der Reichsvers^ssnng, indem er ohne 
rechtlichen Spruch und Urtheil Friedrich V. und sein ganzes Hans der 
Kurwürde beraubt, um dieselbe aus den bairischen Wittelsbacher zu über-
tragen. Gleichzeitig bengte er in dem unterjochten Böhmen und dessen 
Nebenländern jede freie Regung nieder. Noch weiter liegt sein Ziel. Er 
will, so weit die Autorität des kaiserlichen Namens reicht, die alte Glau-

benseinheit herstellen, und mit ihr eine weltliche Machtvollkommenheit, wie 
nicht Karl V. sie erreicht, wie nur in längst verschollenen Jahrhunderten 
römische Imperatoren ste wirklich ausgeübt hatten. Doch so weit ausse-
henden Plänen waren seine Mittel keineswegs gewachsen. Nicht nur im 
Reiche, auch in den eigenen Territorien waren durch ständische Befugnisse 
überall noch die Hände ihm gebunden. Eine Kriegsmacht im modernen 
Sinn des Worts gab es noch uicht. Die Truppen wurden noch nicht 
ausgehoben, sondern geworben. Die zur Besoldung und zum Unterhalt 
derselben erforderlichen Gelder und Requisitionen durften nicht ohne Wei-
teres ausgeschrieben, sie mußten bewilligt werden. Wollte also der oberste 
Kriegsherr, wollte der Kaiser um jeden Preis seinen Willen durchsetzen, 
so konnte das auf keinem andern Wege bewerkstelligt werden, als indem 
er unter der einseitigen Antorität seines Namens nnd seines Amtes den 
bestehenden Rechtsboden durchlöcherte, indem er seinen Kriegsführern und 
Offizieren Vollmacht gab, auf eigene Faust zu seinen Diensten Truppen 
zu werben und raubritterartig zu erhalten. Immer aber war es doch, 
wenn Ferdinand II. so rech'tsbedenkliche Bahnen betrat — so dürfen wir ent-
schuldigend sagen — ein großes, weltbewegendes Princip, das religiöse 
Bekenntniß, dessen Wiederherstellung und Ausbreitung ihm als die heiligste 

Pflicht erschien, zu dessen Gnnsten — gleichwie Aehnliches auch seine 
Gegner thaten und gethan hatten — er auch unconstitutionelle Maximen 
in Anwendung zu bringen sür erlaubt hielt. Nur daß die Vorsehung die 
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Maxime, daß der Zweck die Mittel heilige, sich nimmer aufdrängen läßt. 

Und wie jedes Unrecht, auch das noch so scheinheilig und gewissenbeschwich-
tigend übertünchte, sich rächt, so sollte es auch dem Kaiser nicht erspart 
werden, die Schuld seiner Fehlgriffe zu büßen. Er selbst zog die Hydra 
groß, die zermalmend gegen ihren eigenen Ernährer sich zu weudeu drohte, 
und auch mit dem Tode des einzigen Mannes, der die Rolle des abtrün-

nigen Usurpators spielte, ist ihm nicht geHolsen. Denn das von dem 
ermordeten Feldherrn repräsentirte dämonische Princip derjenigen Gewalt, die 

vor Recht geht, geht mit ihm nicht unter; in der ungezähmteu Kriegssurie 
fortwuchernd, flammt es immer wieder auss Neue aus, so lange die feind-

lichen Gegensätze sich »och nicht völlig erschöpft und verzehrt haben, bis 
endlich der Ruin Aller einen trostlosen Frieden dictirt und aus deu Trüm-

mern der vernichteten Welt ein nenes Geschlecht ersteht, dem sür ein 

erleuchtetere, in Wahrheit gottseligere Weltanschauung Sinn und Verständ-
niß ausgegangen ist. 

Betrachten wir nun aber; wie dieser Gang der Dinge unter Walleu-

steins Mitwirkung sich einleitet, im Einzelnen, so werden wir in dem Leben 

dieses Kriegshelden verschiedene Abschnitte zu unterscheiden haben, in wel-

chen ollmählich seine egoistische Selbstverherriichung von den unteren, auch 

anderen erreichbaren Staffeln deö Ehrgeizes bis zu dem Höhepunkt aussteigt, 
wo die unumschränkte Macht, über die er gebietet, ihn nur noch zn be-
friedigen vermag, wenn er nicht mehr in des Kaisers, sondern im eigenen 

Namen sie ausübt. Der erste Abschnitt reicht bis zu dem Zeitpunkt, wo 
Ferdinand II., einige Jahre nach Beendigung des böhmischen Krieges, Wal-

lenstein zum Oberhaupt seiner zur Unterjochung des deutschen Reichs, zu-
nächst dcS niedersächsischen Kreises, bestimmten Armee ernennt. Bis dahin, 
bis zum Jahre 1625 ist seine Wirksamkeit eine in und aus den Umkreis 
der österreichischen Länder begrenzte. Der zweite Abschnitt reicht bis zu 
Walleusteins Entlassung; der dritte bis zn seiner Wtedererhebnng; der 
vierte enthält die tragische Katastrophe, wie er selbst fie herbeiführt. Merk-
würdig ist es, wie die durchaus folgerichtige Entwickelung seines Charak-
ters schon so früh in seiner Jugend sich vorgebildet findet, wie dann wie-
der, und in markirteren Zügen dasselbe Bild in seinem reiferen Mannesalter 
uns entgegentritt, bis endlich der Ausgang den Schleier völlig lüpfet. 

Albrecht Stanislaus Eusebius v. Waldstein wurde im September 1583 

geboren. Schon im zehnten Jahre verlor er seine Mutter, im zwölften 

seinen einem altadeligen Geschlechte Böhmens angehörigeu Vater. Da 
24* 
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nahm sein Oheim Slavata ihn zu sich auf sein Schloß Koschumberg; 
bald daraus finden wir ihn im Convictorinm der Jesuiten zu Olmütz. 
Dieser Umstand widerspricht nicht der sonst überlieferten Nachricht, daß 
seine Eltern Utraquisten gewesen, viel eher scheint dieselbe dadurch au 
Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, daß, wie wir sehen werden, mehrere seiner 
Geschlechtsvettern der protestantischen Bewegungspartei angehörten. Doch 

einen frommen Konvertiten machten die Jesuiten sicher nicht aus ihm. 
Nur religiöse Indifferenz trug er davon, List und Verschlagenheit. Sein 
trotziger, unbeugsamer Sinn trat aber in seiner ganzen Stärke wieder her-

vor, als er etwa siebzehnjährig die Alttorfer Hochschule besuchte. Von 
einer akademischen Disciplin konnte damals nicht wohl die Rede fein, und 

es gehörte eine sehr starke Dosis dazu, wenn ein junger Mensch dnrch 
auffallende Rohheit sich auszeichnen sollte. Wallenstein aber wird in einer 
Alttorser Urkunde geradezu als ein „Unmensch" bezeichnet. Man nannte 

ihn nur den „tollen von Waldstein." Er gewöhnte sich eben früh daran, 
daß nicht Gemüthsweichheit seiner Herrschsucht Eintrag thue. Seine Kennt-
nisse zu erweitern hatte er auch noch aus der Universität zu Padua Gelegen-
heit. Seine Kriegslaufbahn begann er in Ungarn, zur Zeit als Erzherzog 
Matthias dort den Oberbefehl sührte. Bei der Belagerung von Gran 
gewann er seine erste Auszeichnung. Somit war er eingetreten in die 

Pforten des Glückes und des Ruhmes. Schon als Knabe hatte er einst 
dem Oberstburggrafen Adam von Waldstein aus die Bemerkung: „Vetter, 

I h r thut, als ob I h r ein Fürst seid", geantwortet: „je nun, was nicht ist, 
kSnn noch werden". Die Mittel, seinen Hang zu pomphaftem Austreten 
zu nähren, bot ihm seine Vermählung mit einer begüterten Wittwe Lucretia, 

aus dem mährischen Geschlecht von Landeck. „Ansehnlich und stattlich aus-
staffirt, berichtet Khevenhiller, sei er an den Hof des Kaisers Matthias 
gekommen, dann, wenn er seinen Vorrath ausgezehrt, «ach Hause gegangen, 
um einzusammeln, bis er wieder bei Hos stch zeigen konnte." Das bedeu-
tende Vermögen, welches er in seinem 31-sten Lebensjahr bei dem Tode 
dieser ersten Frau erbte, setzte ihn in S tand , dem Erzherzog Ferdinand, 
in einem Kriege gegen die Venetianer, 1617, eine Streiterschaar auf eigene 

Kosten zuzuführen. Schon damals machte er durch seine Reiterordnung 
fich einen Namen in der Geschichte der Strategie. Ferdinand trug die 
ihm geleisteten Dienste in dankbarem Andenken. Aus der Rückkehr aus 
dem Feldlager im Friaul begab Wallenstein sich nach Wien, um dort die 
Früchte seiner Thaten zu genießen. Durch eine reich equipirte Diener-
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schaft, durch die prachtvolle Ausstattung seiner Pferde, durch glänzende 

Feste zog er Aller Augen aus fich. Bald darauf finden wir ihn im Dienst 
der mährischen Stände an der Spitze eines Reiterregiments. Eben da-

mals war das Bestreben der Böhmen daraus gerichtet, die dem Königreich 
einverleibten Länder, und namentlich das wichtigste derselben, die Mark-

grasschast Mähren in ihr Verbündniß hineinzuziehen. Graf Matthias von 
Thurn besetzte Ende April Jglau und Znaym. Seine Absicht war, 

einen den böhmischen Ständen günstigen Beschluß der zu Brünn sich ver-
sammelnden Stände Mährens zu bewirken. Wallenstein aber trug keinen 
Augenblick Bedenken, seine im Solde dieser Stände stehenden Truppen 
gegen dieselben zu verwenden. Seinen Vettern, die den böhmischen Re-

bellen dienten, ließ er entbieten: „hiefür werde er fie mit Prügeln 
nnd mit Ruthen bedenken." Ihrer andere traf in der Folge die Strafe 

der Güterconfiscation. Seinen Oberstwachtmeister, der ihm Folge zu lei-

sten fich unschlüssig zeigte, stach er vom Pserde; dann bemächtigte er selbst 
durch einen Handstreich fich der Landeskasse zu Brünn. Die Stände aber 
entsetzten ihn, unter Landesverweifuug und Gütereinziehung, seiner Stelle. 

Doch aus solche» Unfall schien er schon Bedacht genommen zu haben. Denn 
sofort sehen wir ihn wieder an der Spitze von 1000 selbst geworbenen 
Kürassieren. Er sührt^mit ihnen in dem Treffen Boucquoi's gegen Maus« 
feld bei dem böhmischen Städtchen Teyn den entscheidenden Schlag und 

sichert so dem königlichen Feldherrn den Sieg. An der Schlacht am wei-
ßen Berge nahmen wenigstens seine Reiter Theil, während er selbst mit 
der Herbeischafsung von Lebensmitteln beaustragt war. 

Die mit dieser Schlacht erfolgende totale Zertrümmerung der die 
ständischen Freiheiten vertheidigenden Beweguugspartei gab nun aber als-

bald den gut Kaiserlichen, den Wohlgesinnten, den weitesten Spielraum, 

ihre Verdienste um die gute Sache leuchten zu lassen. I n den, den Re-
bellen entrissenen Gütern eröffnete sich ihnen eine unerschöpfliche Fundgrube 
goldenen Lohnes. Und dabei kam keiner besser weg als Wallenstein. Un-

streitig trug zu dieser Bevorzugung nicht wenig seine in diese Zeit fallende 
zweite Vermählung mit der jüngsten Tochter des hotbangcseheneu Grafen 
Karl von Harrach bei. Dieser war als Geheimer Rath und Vertrauter 

des Kaisers eine der einflußreichsten Persönlichkeiten am Wiener Hof. 
Seiner Tochter, Katharina Jsabella, ward liebreizende Bescheidenheit und 
Seelenreinheit nachgerühmt. Priorato bezeichnet fie als una vama vera-
rvents 6i rsinaroablle moäesUa s äi una xranäissima purUü, und eS 
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gereicht Wallenstein in der That zur Ehre, daß von einem Mißverhältniß 
in dieser Ehe nichts verlautet, wenngleich in seinen zwei letzten Lebensjah-
ren die Frau von ihm getrennt auf den Gütern ihres Vaters lebte. Bei 
dieser Verbindung erzeigte der Kaiser ihm die Huld, ihn in den Grafen-

stand zu erheben. Nach Böhmen zurückgekehrt, ging er zunächst darauf 
aus, durch Erwerbung eines umfassenderen Grundbesitzes sich die Grund, 
läge einer sürstenähnlichen, machtgebietenden Stellung yi verschaffen. Die 
damals von ihm bekleideten Aemter, erst da? einer Oberhauptmannschaft 
in Böhmen und dann das des Oberquartiermeisters, leisteten der Förde-

rung seiner Absichten den besten Vorschub. Von 622 in Böhmen confis-
cirte» Herrschaften uud Gütern brachte er iu wenig Jahren über ein Zehntel, 

nämlich außer Friedland und Reichenberg noch 66 an sich. Der Gefammt-
betraz der Kaufgelder belief sich auf die damals ungeheure Summe von 
drei Millionen Gulden. Wie er aber die aufbringe» sollte, darüber war 

er nickt verlege». Mit einer Million versprach er das Kriegsvolk, mit der 

andern die Gläubiger der frühere» Besitzer zu befriedigen, und die dritte 
wollte er zur Verfüguug S r . Majestät bereit halten. Die Gläubiger er-

hielten so viel wie nichts, die Soldaten aber, denen er noch dazu schlechtes 
Geld aufzwang, und die kaiserliche Kammer nur seh? wenig. Und schon 

bei der Abschätzung zog er von der Bestechlichkeit der Abschätzer den mög-
lichst großen Vortheil. So sagt eine Denkschrift aus: „es werden Güter 
constscirt, so sie bevor zu 2 bis 4 Mal hunderttausend Gulden sind ge-
schätzt worden und nun dem Herrn Oberst von Waldstein gegen 60—70,000 
eingeräumt werden." Dabei wurde ihm schon jetzt Schuld gegeben, daß 
er seine eigenen Herrschaften von allen Einqnartierungen und Lasten frei 

halte, dagegen den königlichen Städten wohl den zwanzigsten Betrag 
der üblichen Coutributionen auferlege. „Aber", heißt es, „er hat gute 
Avisen bei Hos und spendirt hierzu nicht wenig." Endlich wurde gegen 
ihn vom Landpfleger von Böhmen, Fürsten Karl Lichtenstein, beim kaiser-
lichen Hos Klage erhoben und er mußte sich persönlich in Wien stellen. 
Aber 60,000 Thaler, die er mitnahm, verschafften ihm die glänzendste 
Rechtfertigung und von nun an brauchte er Gunst nicht mehr zu suchen, 
nur noch durch Spendung derselben erhöhte er seinen Einfluß. Auf seinen 
Gütern lebte er wie ein Fürst, prächtiger als der Kaiser selbst. Kolossale 
mit den schönsten Gemälden ausgeschmückte Paläste baute er sich zu Prag und 
zu Sagan. I n den Stallungen standen 300 auserlesene Pferde an marmornen 
Krippen. Er umgab stch mit einem Hosstaat, der, Knechte und gemeine 
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Stalldiener nicht gerechnet, über 1000 Köpfe zählte. Auch der Fürsten-
titel blieb ihm uicht lange vorenthalte». Diese Würde wurde ihm im 

September 1623 zu Theil, als Lohn sür seine bis dahin erst in Mähren 
und soeben noch gegen den Fürsten von Siebenbürgen Bethlen Gabor ge-

leisteten ausgezeichneten Kriegsdienst. Er selbst schrieb sich jetzt „Regierer 
des Hauses Wallstein und Friedland" und zwar mit dem bei nichtsou-

verainen Fürsten sonst nicht üblichen Zusatz „von Gottes Gnaden"; ja auch 
die Unterschrift „Herzog zu Friedland" findet fich, vielleicht aus Grund 
mündlicher Zusage, aus Erlassen die zwei Jahre älter sind als das sür 
diesen Titel ihm zugesertigte Patent vom Jahre 1627. Und was er später 

erst im Reiche durchsetzte, das suchte er jetzt schon im Bereich des öster-
reichischen Einflusses zu erlangen, nämlich die Belohnung mit einem wirk-
lichen Fürstenthum. Scheu im Januar 1624 ließ er an den Kaiser das 
Anerbieten bringen, er wolle noch weitere 15,000 Mann gegen Bethlen 

Gabor aus eigenem Säckel werben, wofern er des lebenslänglichen Besitzes 
von Siebenbürgen würde versichert werden. Genug, wir sehen, Wallen-

stein hat schon jetzt, lediglich seinem persönlichen Ehrgeiz dienend, das ganze 
System, durch welches er bald im Reiche sich furchtbar machen sollte, in 
Gang gebracht und entwickelt. Leben und leben lassen, der Krieg muß 

den Krieg ernähren, das waren seine Grundsätze. Schon jetzt, (October 
1624), mußte der Kaiser ihm bedenteu, er solle den ihm untergebenen 

Führern die unerträglichen Erpressungen, die sie in Böhmen verübten, 

nicht durchgehen lassen. DaS einzige Reiterregiment des Herzogs JulinS 

Heinrich von Sachsen Lauenburg schlug sich monatlich 170,000 Fl. zu-
sammen. Der gemeine Reiter verlangte über seinen Lebensunterhalt hin-
aus uoch täglich 5 Fl., und jeder Hauptmann mußte dem Obersten wö-

chentlich 100 Thlr. entrichten. Und dennoch schente Ferdinand fich nicht, 
ein so höchst mißliches, Land und Leute ruiuirendes System, aus Haß 
gegen die Andersgläubigen, auch aus das Reich zu übertragen. Er ernannte 
zur Unterstützung Tillys, des Feldherrn der Baiern, im April 1625 seinen 
Generalfeldwachtmeister Wallenstein zum „Capo über alles Kaiserliche 

Fußvolk." 
Und es begann der Friedländer alsbald ganz Deutschland seinem un-

heilvolle« Ranbsystenl zu unterwerfen. Bemerkenswerth ist es, daß gerade 
die engern Bundesgenossen des Kaisers zuerst und sofort über das 
unerhörte Verfahren seines Feldherr« sich laut beschwerten. Die Reichs-

constitutioueu schrieben vor, daß Durchzüge durch das Gebiet anderer 
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Fürsten angezeigt und bewilligt seien, daß Marschcommissaire beigegeben, 
daß Aufwand und allsällige Schädigung vergütet werden sollten. Von 
alledem war jetzt nicht mehr die Rede. Bereits im Juni 1628 legte der 
alte Vorkämpfer sür die Regeneration des Katholicismus, der Knrerz-

kanzler Schweikhard von Mainz zu Gunsten des fränkischen und schwäbi-
schen Kreises bei dem Kaiser dagegen Verwahrung ein, daß nicht densel-
ben für das neu anzuwerbende Kriegsvolk allen Verträgen und Zusiche-

rungen zuwiderlausende Lasten auferlegt würden. Aehnliche Vorstellungen 

wiederholte in den folgenden Jahren sür sich und in Gemeinschaft mit den 
übrigen Kurfürsten unzählige Male und aufs nachdrücklichste Maximilian 
von Baiern, aber immer vergeblich. Ferdinand duldete es, daß Freund 
wie Feind gleich arg drangsalirt wurde, während doch eben der Feldherr 

selbst, dem er sein vollstes Vertrauen schenkte, in Wahrheit nur daraus 
bedacht war, seine eigenen Zwecke zu sörderu, und somit wenigstens mittel-
bar vielleicht mehr als alle offenbaren Gegner dazu beitrug, die des Kai-

sers zu vereiteln. Aus Eifersucht gegen Tilly, aus Haß gegen Maximilian, 

der ihn durchschaute, entzog Wallenstem der Liga vielfach seine Hülfe, 
weil er allein gebieten wollte. Als er nach Zurückdrängung König Chri-

stians IV. von Dänemark zu Anfang des Jahres 1628 in Prag dem 
dort weilenden Kaiser sich vorstellte, verlieh dieser ihm den Titel eines 
Generaloberstseldhauptmauns „über die gefammten in kaiserlichen Diensten 
stehenden Völker und zwar mit Civil- und Criminaljurisdiction, so daß alle 

von ihm eigenhändig unterzeichneten Befehle ebenso zu vollziehen seien, als 

hätte der Kaiser selbst sie unterzeichnet. Zugleich ward ihm die Besuguiß 
eingeräumt, alle Obersten zu ernennen. Und acht Tage darauf ließ er 
mit Bezug auf das eigenthümliche Project des Kaisers, eine norddeutsche 
Flotte zu errichten, zum „General der ganzen kaiserlichen Schiffsarmada zu 
Meer, wie auch des oceanischeu und baltischen Meeres General" stch ernen-
nen. Vor allem aber vergaß er nicht, an das unmittelbar Greifbare sich 
zu halten. Schon im Januar 1627 war Friedland, sammt alle.m, waS 
sein Besitzer damit vereinigt, znm Herzogthum mit wirklichen Souveräni-
tätsrechten erhoben worden, nur daß es fortwährend dem Königreich Böh-
men einverleibt bleiben sollte. Jetzt wurde ihm noch insbesondere gestattet, 
ein eigenes Landrecht in seinem Herzoglhum Friedland einzuführen, den 
Adel durste er verleihen, das Münzrecht ausüben und Flecken zu 
Städten erheben. Dazu kam die Bewilligung eines höchst eigenthümlichen 
Gesuchs, wie es wohl kaum sonst je von einem Unterthan an seinen Für-
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sten gerichtet und von diesem mag gewährt worden sein, nämlich, daß selbst 

im Fall des Hochverraths seine GFter nicht dürften eingezogen werden. 
Und während Wallenstein selbst eine so stngnläre Stellung fich ver-

schaffte, liefen im Reiche die beunruhigendsten Gerüchte um, über den 
höchst bedenklichen Einfluß, den er seinerseits aus den Kaiser ausübe. 
Dieser sollte geäußert haben, die Autorität der Kurfürsten sei zu groß ge-

worden; er, der Kaiser hänge gänzlich von ihnen ab; das sei ein nicht 

länger zu ertragender Zustand. I n der That schien man in dieser Be-

ziehung aus das Schlimmste sich gefaßt machen zu müssen, als um eben 
diese Zeit Ferdinand ganz willkürlich, ohne vorhergegangene Anklage, Ver-

teidigung und Rechtsspruch die Herzoge von Mecklenburg ihrer Länder 

verlustig erklärte, um Besitz und Titel derselben aus seinen Feldherrn zu 

übertragen. Mit befriedigendem Selbstgefühl nahm der böhmische Vasall 

es aus, daß jetzt der Kaiser an der Mittagstafel, bei der Aufwartung, ihn 

als Reichsfürsten fich bedecken hieß. 
Charakteristisch ist es, daß Wallenstein auch über dieses Zugeständniß 

sogleich wieder aus eigener angemaßter Machtbesugniß hinausging. Er 

verlangte bei der Anrede den sür deutsche Fürsten bisher ungewöhnlichen 

Titel Hoheit. Ueberhaupt machte fich bald in seinem ganzen Thun und 
Lassen eine auffallende Veränderung bemerklich. Audienzen waren fortan 
schwer zu erlangen. Seinen Hosstaat setzte er aus Mitgliedern der vor-

nehmsten Geschlechter zusammen. I m Gespräch hörte jede Vertraulichkeit 
aus. Niemand durste mehr an seiner Tafel Theil nehmen. Für sein 
Reichsland aber trug er nun dieselbe Sorge, wie bisher sür seine böhmi-

schen Besitzungen, doch nur zu seinem, nicht zu seiner Unterthanen Nutzen. 
Mecklenburg war das einzige deutsche Gebiet, welches nun von schwerer 
Kriegsbedrängniß verschont bleiben sollte, wo durchziehendes Kriegsvolk 

nicht einmal Rasttag halten durfte. I m übrigen schenkte er den noch in 
Folge der dänischen Besetzung hart mitgenommenen Bewohnern nichts. 

Bloß zn seinem Hofstaat hatten sie ihm monatlich 20,000 Thaler zn ent-
richten. Von verfassungsmäßig gestatteten Vorstellungen gegen seine An-

ordnungen und Befehle durfte nicht mehr die Rede sein. „Ich vernehme, 
schrieb er seinem Kammerverwalter, Obristlientenant WengerSki, was die 
Stände sür Jmpertinenzien uud Prolongationen begehren. Mich, das 
sage ich, sollen sie nicht aus ähnliche Weise tractiren, wie sie die vorigen 
Herzöge tractixt haben. Das werde ich gewiß nicht leiden; allererst nach 
den Gütern, dann auch nach den Personen der Landwirthe greisen. Wer-



3 6 8 Wallenstem. 

den sie die Disposition wegen des Geldes nicht machen, so sollen sie sehen, 
was ihnen daraus entstehen wird. Mit mir mögen sie nicht scherzen. 
Weise er ihnen nur dieses Schreiben vor mit der Warnung, sie sollen die 
Jmpertinenzien einstellen, es werde ihnen hieraus nichts Gutes erwachsen." 

Vortrefflich verstand auch der Herzog von Friedlaud und Mecklen-

burg schon sich auf das Aunectiruugssystem. Hatte er das bisher in Böh-
men bewiesen, so deuteten jetzt die habgierigen Blicke, die er aus Pom-

mern richtete, wenigstens gleiche Absichten an. Ich wünschte, äußert er, 
daß den Herzog von Pommern die Lust auwaudelte, Krieg mit uns anzu-

fangen. Pommern stäude Mecklenburg besonders gut an. Gleichzeitig 

schmeichelte er Ferdinand II. mit der Aussicht, die mit ihrem König unzu-

friedenen Dänen möchten wohl dahin zu bringen sein, denselben abzusetzen, 

um ihn, den Kaiser, auf dessen Thron zu erheben. Auf Ferdinand machte 
indessen ein so abenteuerlicher Vorschlag keinen Eindruck. Er hielt es im 

Gegentheil für gerathener, mit Christian IV. Frieden zu machen, um mit 
desto größerer Energie seine deutschen Pläne in Angriff nehmen zu kön-
nen. Dem Lübecker Frieden folgte auf dem Fuße das berüchtigte Resti-
tutionsedict. 

Der Ernst der Lage aber, die große Gesährduug, in welche diese ra-
dicale Maßregel die Gesammtverfassung des deutschen Reiches brachte, ver-

kannten auch die vier katholischen Kurfürsten nicht. Es war klar, daß so 
lange Wallenstein an der Spitze der kaiserlichen Heere stand, sowol 
durch das, was er im eigenen Interesse, wie durch das, was er für den 
Kaiser that, der Bestand einer jeden noch so wohl berechtigten Existenz im 

Reiche bedroht wurde, daß niemand sich sicher fühlen .durfte. Darum 
drangen nun im Juli 1630 die Kurfürsten aus ihrem Couvent zu Re-
genSburg in Gegenwart des Kaisers, nnnachsichtlich uud mit Bezug auf ihre 
schon ost vergeblich angebrachten Beschwerden, aus Wallensteins Entlassung. 
Sie drangen in den Kaiser, einen Feldhauptmaun zu bestellen, der ein an-
erkanntes Reichsglied sei, über welchen strenge Aufsicht geführt werde, dem 
alle überflüssige Pracht abgeschnitten sei. Der bisherige Feldhauptmann 
habe zu viele gerechte Klagen wider sich veranlaßt, sein und seines Volkes 
barbarisches Hausen sei weltkundig. Deßhalb bäten sie inständigst, Seine 
Majestät wolle denselben noch während dieser Versammlung absetzen. 
Wider Willen mußte Ferdinand sich fügen. Zu Anfang des Septembers 
wurden die kaiserlichen Rathe Werdenberg uud Questenberg beauftragt, in 

das Feldlager von Memmiugen sich zu begeben, um ossiciell Walleustein 
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von dem zu Regensburg Beschlossenen in Kenntniß zu setzen. Schüchtern 

nahten sie sich ihm. Schon seine äußere Erscheinung machte einen frap-
panten Eindruck. Zu seiner Bekleidung Pflegte er die grellste Farbe zu 

wählen. Mantel und Hosen waren scharlachroth, die Feldbinde und Hut-
seder ebenfalls roth, seine Gestalt hoch und hager, die Gesichtsfarbe ge-
bleicht, seine Augen lebhaft glänzend, eher hell als dunkel, seine Stirn 
hoch und gebietend, seine ins Rothe spielenden Haare trug er kurz ab-

geschnitten, seine ganze Haltung war snrchteinflößend, wiewol schon damals 
körperliche Leiden, namentlich das Podagra, ihn gebrechlich machten. Seine 

hiedurch verursachte Reizbarkeit war so groß, daß er nicht das geringste 
Geräusch ertragen mochte. Weit umhergestellte Wachen hatten sür lautlose 

Stille zu sorgen. Selbst hier in Memmingen mußte der Schlag der 
Thurmuhren und der Rus des Nachtwächters eingestellt werden. Die Of-

fiziere Pflegten, wenn fie seine Gemächer betraten, die Räder der Sporen 

mit Bindfaden zu befestigen, um das Klirren zu verhüten. I n solcher 
Grabesstille suchte er den Rathschlnß des Schicksals zu erspähen. Als 
nun aber jetzt die kaiserlichen Räthe vor ihm erschienen, um, seinen Zorn 

beschwichtigend, in den glimpflichsten Ausdrücken das Anbefohlene ihm zu 
eröffnen, sagte er, ihnen in die Rede fallend, wider Erwarten mild und 

ruhig: „ Ihr Herren! I h r könnt sehen, daß ich Euren Auftrag zuvor schon 
aus den Gestirnen erkannt habe, und das der Spiritus des Kurfürsten von 
Baiern denjenigen des Kaisers dominire. Diesem kann ich daher keine 
Schuld geben, daß aber Se . Majestät meiner so wenig sich angenommen 

hat, schmerzt mich. Doch ich leiste Gehorsam." Die Abgeordneten hatten 
seiner vollen Gastfreundschaft sich zu erfreuen. Bei ihrer Beurlaubung 
schenkte er dem Herrn von Qnestenberg zwei stattliche Sechsgespanne, dem 
Grafen von Werdenberg einen neapolitanischen Zelter. Er selbst reiste als-

bald auf seine Herrschasten, nach Gitschin in Böhmen. Hier fand er Er-
holung, nicht indem er der Ruhe Pflegte, ein Bedürsniß, das sein rastlos 
arbeitender Geist nicht zu kennen schien, wohl aber in dem Wechsel seiner 
Thätigkeit. Nie zeigte seine schaffende Krast sich größer uud vielseitiger 
als in dieser Zeit, als hier fern vom KriegSlärm, in der stillen Sorge 
um das Gedeihen der Hervorbringungen, welche einen gesicherten Grund-

besitz werthvoller machen und zugleich durch die aus ihn verwandte Mühe 
die wohlthnende Befriedigung des Sich-Heimischsühlens gewähren. Mochte 
man den Feldherrn fürchten und anstatmen, so machte es einen unstreitig 
erquicklicheren Eindruck, wenn man in ihm den umsichtsvollen Regenten 
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seiner Territorien, den bis ins Kleinste hinein zweckmäßig, ordnungsliebend, 
geschmackvoll waltenden Herrn bewundern durste. 

Dennoch waren für ihn diese wenn auch noch so umfassenden Be-
schäftigungen nicht mehr als ein seinen fort und fort tief grübelnden Geist 

angenehm zerstreuendes Phantasiespiel, das zugleich dazu dienen konnte, die 
Redelust der Menschen zu befriedigen und von seinem geheimen Treiben 

die Aufmerksamkeit derjenigen, die ihn schärfer zu beobachten ein Interesse 
hatten, abzulenken. Denn die anscheinende Ergebenheit, mit der er der 

fortdauernden Huld des Kaisers sich empfohlen hatte, war doch nur die 
Maske, unter der er seinen innern Groll zu verbergen noch für angemes-

sen hielt. Wollte man doch von dem sonst so schweigsam Verschlossenen 
die ganz anders lautende Aeußerung vernommen haben: „der Teufel möge 

ihn holen, sofern er je wieder dem Kaiser diene," und die alte Gräfin Trzka, 
mit welcher er bald in engere politische Beziehungen trat, versicherte spä-

ter, mehrmals habe er ihr wiederholt: „würde selbst unser Herrgott ihm 
etwas zuwider thun, so wolle er denselben, wäre es möglich, erwürgen." 
Rache, Rache und die Verdunkelung jedes Feindes und Freundes, der hö-

her stand als er, das war sein Ziel. Es zu erreichen, boten sich ihm 
zweierlei Wege dar: zunächst die sichere Aussicht, daß über lang oder kurz 
seine persönlichen Gegner die Noth zwingen werde, sich vor ihm zu de-
müthigen; dann die entferntere: daß aus alle Fälle der Bund mit dem 

äußern Feinde ihm noch offen stehe. Hatte doch Gustav Adolf, der zur 
Zeit des Regensburger ConventS an der deutschen Küste gelandet war, 

sofort nach Wallensteins Entlassung einen ersten Schritt gethan sich ihm 
zu nähern, indem er durch den Grasen Matthias Thurn über seine schlechte 
Belohnung treuer Dienste, über den für erfochtene Siege erfahrenen Un-
dank ihm sein Beileid bezeigen ließ, unter Anerbietung alles Lieben und 

Guten bei jeder Gelegenheit! Noch aber stand seine Sache nicht so schlecht, 
daß er zu so extremen Mitteln hätte greisen sollen. Wußte er doch, daß 
nur die Kurfürsten wider den Willen des Kaisers seinen Sturz bewirkt 
hatten. Dieser blieb ihm zugethan, nach wie vor. Er ersuchte ihn, mit 
Rath und Wohlmeinen ihm an die Hand zu gehen und bat ihn verschie-
dentlich bei wichtigen Vorkommnissen um sein „geheimes Gutachten," unter 
Anderem schon zu Anfang des Jahres 1631 darüber, wie Gustav Adolph 
der kräftigste Widerstand zn leisten sei. Bald daraus legte Ferdinand ihm 
den Entwurf eines Operationsplanes sür Tilly vor. Die Überschrift 
dieser kaiserlichen Schreiben lautete noch wie ehedem: „Unserm General-
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Obristen-Feldhauptmann." Dazu kam, daß er auch sür die kaiserlichen 
Räthe noch immer dis im Zenith stehende Sonne war. Einer der vor-

nehmsten unter denselben, Fürst von Eggenberg, blieb Wallenstein in so hohem 
Grade zugethau, daß er einst gegen Questenberg äußerte: „Sollte entweder 
S r . Fürstl. Gnaden oder meinem Sohne ein Leid widerfahren, so betheure 

ich hoch, daß ich es lieber an diesem als an S r . Fürstl. Gnaden wollte 
ausgehen sehen." Nicht minder ergeben war ihm der Kanzler Gras von 
Werdenberg. I m engsten Verkehr stand mit ihm der oben genannte 

Hoskriegsrath Gerhard von Questenberg. Durch ihn wurde Wallenstein 
vom allem in Kenntniß gesetzt, was im Staate, am Hose in Kriegssachen 

stch zutrug oder versügt wurde. Er war zugleich der Schreiber der Hand-
brieflein des Kaisers an Wallenstein. Schon im März 1631 wies er sei-
nen Herrn daraus hin, wie kein anderer als der Herzog von Friedland 

der Atlas sei, aus den man noch bauen und hoffen könne. I n ähnlichen 
Verhältnissen wie Eggenberg und Questenberg stand längere Zeit zu 
Wallenstein endlich auch der vom Kaiser mit den wichtigsten Angelegen-
heiten betraute Bischof von Wien, Anton von Wolsradt. 

Des gleichen Ansehens wie früher genoß Wallenstein auch bei den 
Kriegsmännern, unter denen vor allen Albungen, Julius Heinrich von 

Sachsen-Lauenburg, der erst vor kurzem in sächsischen Dienst getretene Ge-
neral Arnim, Piccolomini und Gallas zu nennen sind. Als Ausdruck ih-
rer gemeinsamen Gesinnung kann ein Schreiben des Burggrasen von Dohna 

vom 16. Januar 1631 dienen: „ I n Summa, heißt es darin, es ist bei 

Ihrer Majestät Armee anjetzo kein Respect und höchste Consnsion. Wenn 
Ew. Fürstl. Gnaden uns verlassen, sind wir verloren." Auswärtige Po-
tentaten, die Könige von Polen, Dänemark, England, sowie die Jnsantin 

Jsabella, Statthalterin der Niederlande, ersuchten in verschiedenen Fällen 
ihn um seine Verwendung und Vermittelung. 

Nach der für Tilly nnglücklichen Schlacht von Breitenfeld mehrten 
fich die Stimmen: einzig der Herzog von Friedland sei der Mann, welcher 
der gefährdeten Sache des Kaisers wieder auszuhelfen vermöge. Schon 

am 28. September sprach Teusenbach, Befehlshaber in Schlesien, zu dem 
Kaiser von der Nothwendigkeit der Ernennung eines Kriegshaupts, „wel-

ches die ganze Maschine aller Orten zu regieren sähig und mächtig sei." 
Zwei Monate später äußerte sich Pappenheim gegen Wallenstein selbst: 
„Wollte Gott, Ew. Fürstl. Gnaden unterfingen fich des Hauptwerkes wie-

der wie zuvor: Ruf und öffentliche Meinung allein schon würden den 
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Stand der Sache ändern. Mittel, alles wieder in die vorige Glückselig-

keit zu stellen, so wie Se. Fürstl. Gnaden es verlassen, wären genugsam 
vorhanden, nur bedürfe es, um sie erfolgreich zu verwenden, solcher Auto-
rität, solchen Kredits, solchen Willens und solcher durchgreifenden Krast, 
wie einzig Se. Fürstl. Gnaden besäßen." Questenberg berichtet, der Kaiser 
könne keine Nacht seines rechten Schlafes genießen, nur die Nachricht, der 
Herzog werde nach Wien kommen, könne ihn erheitern. Ferdinand selbst 

schrieb ihm: er wolle ihn doch in steigender Gefahr und Noth nicht ver-
lassen. Aber Wallenstein blieb taub gegen alle Bitten. Die HuNpt-
gründe seiner Weigerung, seines laugen Zögerns waren erstens der: daß 
er eben damals in den letzten Monaten des Jahres 1631 bereits in ge-

heimen Beziehungen zu Gustav Adolf und zu Arnim stand; zweitens der: 
daß er die Bedingungen seines etwaigen Wiedereintritts möglichst steigern 

vor allem, daß er aus keinen Fall, wie man es anfangs beabsichtigte, auch 

nur dem Sohne des Kaisers sich unterordnen wollte. Dem Fürsten von 
Eggenberg, der mit ihm zu unterhandeln sich zu ihm begeben mußte, sagte 
er: „nicht einmal neben Gott, geschweige neben dem Könige von Ungarn 
würde er einen Oberbefehl annehmen." Endlich erklärte er: der Kaiser 
habe ihn nicht nach Gebühr behandelt; bloß aus Liebe zu ihm, dem Für-

sten, wolle er des Werkes sich wieder annehmen, doch nur bis zum März, 
aus drei Monate, um ein neues Heer zusammenzubringen, nicht aber, um 

dasselbe zu besebligen. Sonach ernannte am 15. December 1631 Ferdi-
nand wieder den Herzog von Mecklenburg, Friedland und Sagan zum „Ge-
neral-Capo über seine Armada." Aber die dreimonatliche Frist lief bald 
ab, und nun abermals mußte alles aufgeboten werden, ihn zu halten. 
Questenberg, der bairische Kanzler Donnersberg, der Capuziner Quiroga, 
Beichtvater der Königin von Ungarn, Brunnan, Bevollmächtigter der Jn -
santin Jsabella, endlich Eggenberg persönlich mußten ihn mit Bitten be-
stürmen, den Oberbefehl nicht niederzulegen. Am 13. April wurde ihm 
von Ferdinand im wesentlichsten folgende Bedingungen zugestanden: 1) der 
Herzog von Friedland ist und bleibt nicht allein S r . Kaiserl. Majestät 
und des ganzen Hauses Oesterreich, sondern auch der Krone Spanien 
Generalissimus; 2) der König von Ungarn wird nicht bei dem Heere sich 
einfinden, noch weniger den Befehl über dasselbe führen: 3) als Belohnung 

ist dem Herzog ein österreichisches Erbland zuzusichern; 4) außerdem von 
den wieder einzunehmenden Ländern das höchste Regal im römischen Reiche 
(d. h. ein Kursürstenthum); serner wurden ihm die Confiscationen im Reiche 
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unbedingt, ohne jede Einmischung des Reichshosraths oder des Kammer-

gerichts überwiesen; ebenso darf er ohne die mindeste Beschränkung Ve r -
zeihung angedeihen lassen. Würde hingegen eine solche oder freies Geleit 

vom kaiserlichen Hos bewilligt, so gewinnen beide Kraft einzig durch die 
Bestätigung des Herzogs. Zudem darf die Verzeihung des Kaisers bloß 

aus Leben und Leumund, nicht aber aus Besitz sich erstrecken; letztere kann 
ausschließlich nur durch deu Herzog von Friedland gewährt werden. 

S o Unglaubliches wurde Wallenstein zugestanden. Er aber war nicht 

gemeint, von solcher Machtbesngniß nur ein Haarbreit nachzulassen. Kamen 
ihm Befehle von Wien zu, so pflegte er zu sage«: „Sie haben, scheint es, 
dort lange Weile. Vertreibe sich doch der Kaiser die Zeit mit Jagd und 
Musik, bekümmere er sich nicht um Kriegssachen. Soldaten brauchen kei-
nen Rath von Hofleutcn." Wie aber rechtfertigte er dieses unbedingte 

Vertrauen, diese der wirklichen Sachlage nach ihn mit der unumschänkten 
Gewalt eines Diktators bekleidende Resignation des Kaisers? Wir köu, 

nen nicht anders sagen, als daß er auch jetzt wieder nicht das sich seine 
höchste Ausgabe sein ließ, was zu vollbringen er als Unterthan und als 
Diener des Kaisers verpflichtet war, sondern daß er der Sache seines 
Vollmachtgebers nur so weit und so lange zu dienen willens war, als er 

auf diesem Wege die abnormen ihm gemachten Versprechungen und Aus-

sichten verwirklichen zu können hoffen durfte. Die Beweise sür diese Be-
hauptung liegen in dem höchst zweideutigen, von vollendetem Verrath nicht 
mehr weit abliegenden Verhalten des Friedländers schon vor seiner Wie-

deranstellung, sowie iu der Wiederausnahme ähnlicher Pläne sehr bald nach 

der für ihn unglücklichen Schlacht von Lützen. Sichere, unzweifelhafte 
Spuren von geheimen Beziehungen, in die Wallenstein mit Gastav Adolf 

sich setzte, lassen bis in den November des Jahres 1630 zurück sich ver-
folgen. Die beiderseitigen Vermittler machten die böhmischen Flüchtlinge, 
Gras Matthias Thnrn, Sesina Raschin und Bubna. Raschins eigener, 
schon im Jahre 1635 veröffentlichter, früher aber mit Unrecht angefoch-
tener Bericht giebt uns die ausführlichsten Nachrichten über die durch ihn 
und seine Genossen geführten Verhandlungen. Die erste Unterredung mit 
Wallenstein hatte Raschin auf einem Gute von dessen Schwager, dem 
Grasen Erdmann Trzka, im Februar 1631; die erste mit Gustav Adolf, 
der noch drei andere an andern Orten folgten, zu Spandau am 17. Mai 
desselben Jahres. Der Schwedenkönig ließ es an ermunternden Anreizun-

gen nicht fehlen. Wallensteins etwaige Bedenken wurden durch den Aus-
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gang der Schlacht von Breitenseld vollständig beseitigt. Sein Entschluß 
stand fest, in Verbindung mit dem Haupt der Protestanten an seinen ka-

tholischen Gegnern Rache zu nehmen. I n einem Gespräch mit Raschin 
zu Prag, im Garten Maximilians von Waldstein, äußerte er: „Der König 

darf jetzt Tilly nicht Zeit lassen sich wieder zu stärken. Ich selbst werde 
keine Mühe sparen, den Kaiser und den König von Spanien zu nichte zu 

machen. Zwar drängen sie mich in Wien, daß ich den Oberbefehl wieder 
übernehme. Aber die Tröpfe wissen nicht, mit wem sie es zu thun haben. 
Freundschaft oder Haß des Kaisers gelten mir ganz gleich, bleibt nur der 
König mir gewogen." Dabei schimpfte er weidlich auf den Pater Lamor-

main, die Grasen Slavata und Martinitz. „Nicht zum Fenster Hinaus-
wersen, fuhr er aus, durchbohren hätte man sie sollen." — „Ihrer und an-
derer Jesuitengönner Güter, fügte er hinzu, werde ich den Soldaten über-

lassen. Von den kaiserlichen Räthen sind einige mir zugethan, diejenigen 
aber, die es nicht sind, sollen es mit dem Kopse büßen." Mit Ungeduld 

harrte er der definitiven Antwort Gustav Adolfs. Dieser aber gab 
(9. October) die, wie es scheint, von Mißtrauen eingegebene Erklärung ab, 

zur Zeit könne er zur Unterstützung der Projecte des Herzogs nicht mehr 
als 1800 Mann entbehren. Wenigstens glaubte Wallenstein diese Erklä-

rung als eine absichtlich ausweichende auffassen zu müssen. I n Folge des-

sen brach er am 30. November auch die mit dem sächsischen Feldmarschall 
Arnim eingeleiteten Vereinbarungen kurz ab, um nun 14 Tage später in 

der Wiederannahme des kaiserlichen Oberbefehls sein Heil zu suchen. 
Das wollte denn freilich am wenigsten der alten Gräfin Trzka, der stimu-

lirenden Feindin der Katholischen, gefallen. „Der Herzog, sagte ste, hat 
fich so sehr vermessen, dem Kaiser nicht wieder zu dienen; mit einem Mal 
kriecht er zurück wie ein Krebs. Ich sehe es ungern, daß das mit dem 
König von Schweden Angeknüpfte nicht ausgeführt wird. Diesen letzten 
Schritt des Herzogs hätte ich nicht erwartet, er ist ein Beweis wankelmü-
thigen Sinnes." Aber sie vergaß, daß von Wankelmuth überhaupt nicht 
die Rede sein konnte, bei einem Charakter, sür dessen Handlungen mora-
lische und religiöse Principien nie maßgebend gewesen waren, der keine 
Treue, keine Ehrfurcht, keine Vaterlandsliebe kannte oder auch nur in 
Andern zu würdigen verstand, in dessen Brust der Glaube au eine allwal-
tende Vorsehung erstickt war, der nur dem Fetischdienst der Selbstvergöt-
terung huldigte und über sich im Sternencultus nichts anerkannte als 

den Zufall eines blinden Schicksals. Aus einen solchen trifft die Bezeich-
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nung wankelmüthig nicht zu, denn er schwankt nie zwischen Gutem und 
Bösen; sür ihn ist der Muthwille des jeweiligen Eigenwillens alleiniges und 

höchstes Gesetz. Und von diesem gotteslästerlichen Gesetz des potenzirtesten 
Egoismus wich er keinen Augenblick ab. Sobald er aber seine Hoffnung, 

durch Niederwerfung des großen Schwedenkönigs als den erhabensten Ge-

bieter eigener Schöpfung sich hinzustellen, zertrümmert sah, und als auch 

nach der Schlacht von Lützen die Sache des Protestantismus aus stch 
selbst, wie aus den Combinationen der europäischen Politik eine Krast und 

Energie entwickelte, welcher er mit seinen Mitteln sich nicht gewachsen 

fühlte, so daß die Aussicht aus den vom Kaiser versprochenen, ohnehin 
ihm nicht mehr genügenden Lohn sich trübte, da zögerte er nicht länger, 
nun wieder den schlüpfrigen Weg zu betreten, von dem, wenn fein eigenes 

Gewissen es ihm nicht sagte, er doch wissen mußte, daß die öffentliche 
Meinung ihn nicht anders als einen gewissenlosen uud hochverräterischen 
bezeichnen werde. Fast sechs Monate lang saß er, seit seinem Rückzüge 
aus Sachsen in P rag , unnahbar, selbst den höhern Offizieren Wochen 
lang unzugänglich. Weder die Vertreibung der Sachsen aus Schlesien 

noch der Schweden aus Baiern ließ er fich angelegen sein, uud auch den 

ganzen Sommer des Jahres 1633 hindurch richtete er so gut wie nichts 
aus. Weder die Bitten des Kurfürsten Maximilian, noch die des Kaisers, 

noch weitere Mahnungen und Befehle des letzteren machten den mindesten 
Eindruck auf ihn. Es fehlte ihm nie an Ausreden und Beschönigungen 
sür seine Widersetzlichkeit. Dennoch ließ Ferdinand in seinem Vertrauen 

zu ihm fich nicht erschüttern. Endlich gab er den wiederholten Warnun-
gen des Kriegsrathspräsidenten Grafen Schlick und des bairischen Kanz-
lers Donnersberg so weit nach, daß er im August den erstern beauftragte, 

in höchstem Geheim Gallas, Piccolomini und andere hohe Befehlshaber 
so zu stimmen, „daß Kaiserl. Maj. sür den Fall, daß Sie mit dem Her-
zog von Friedland seiner Krankheit halber oder sonst eine Veränderung 

vornehmen wollten, ihrer standhaften Treue versichert sein dürften." 
Schon im April, noch vor seinem Ausbruch von Prag nach Schlesien 

hatte Wallenstein geheime Verhandlungen wieder angeknüpft durch feinen 

Schwager Trzka, durch dessen Schwager Kinski, durch Raschin und Bubua 
mit dem französischen Gesandten in Dresden Feuquieres, mit dem schwe-
dischen Reichskanzler Oxenstierna, mit dem Kurfürsten von Brandenburg 
und zum Theil persönlich mit Arnim, die alle aus ein und dasselbe Ziel 
hinausliefen: daß er vom Kaiser ab- und den Feinden desselben zufallen 

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg., Bd. XII, Hst. s. 26 
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wolle, unter der Bedingung, daß ste zu der böhmischen Krone ihm ver-
Hülsen. An Andeutungen, daß sein Streben noch weiter gegangen sei, 
fehlt es nicht. Hiervon abgesehen, standen jene mehr als vedächtigenden 

Thatschen, mindestens soweit sie auf Frankreich Bezug haben, ebenfalls 

längst schon diplomatisch fest, so daß man den Versuch, Wallenstein von der 
Schuld des Hochverraths reinwaschen zu wollen, mindestens einen sehr ge-
wagten nennen müßte. Seitdem haben vornehmlich Nöpell, Aretin, Hel-

big, Mailath, Dudik nnd Hurter, letzterer am ausführlichsten und zwar 

aus österreichischen Staats- und Privatarchiven durch Herbeischafsung und 
Verarbeitung eines den Gegenstand fast erschöpfenden urkundlichen Mate-

rials die barocke Ansicht Försters vollständig widerlegt. Nach Hurter darf 

ich die letzte Entwickelung in der Kürze etwa folgendermaßen zusammenfassen. 
I m Allgemeinen ist zu bemerken, daß die geheimen Umtriebe Wallen-

steinS nur langsam ihrem Ziel sich nähern konnten, theils wegen der Ver-
zögerungen, die in der Natur solcher Verhandlungen selbst liegen, theils 

wegen des gerechten Mißtrauens, welches die fremden Mächte in seine 

Ausrichtigkeit setzen mußten. Andererseits bedurste es auch sür ihn mannig-
facher Vorbereitungen, um seines Heeres aus alle Fälle sich zu vergewissern. 
S o war er es, der am 18. Juni aus eine bereitwillige Erklärung Oxen-

stjernas entgegnete: die Sache sei noch nicht völlig reis — eine Antwort, die 
der rasche, kein Bedenken kennende Trzka freilich nur als die Wirkung 

der allzugrvßen Abhängigkeit Wallensteins von den Aussprüchen feineS 

Astrologen auszulegen sich bemühte. Dann wieder nahm der schwedische 
Reichskanzler Anstand weiter vorzugehen. I m September, in Gelnhausen, 
bei einer Unterredung mit dem sächsischen General Arnim, richtete er an 
diesen die Frage: ob denn auch dem Herzoge wirklich zu trauen sei? Arnim 
aber brach in die Worte aus: „wie man wohl demjenigen trauen wolle, 

der seinem eigenen Herrn sich nicht treu erweise?", wobei er hinzufügte, 
daß Wallenstein des Kriegsvolkes schwerlich so mächtig sei, wie er sich's 
einbilde. Dennoch sagten sowohl Schweden als Frankreich im Januar 
des folgenden Jahres dem Verräther ihre Hülse zu, nur daß er den offenen 
Bruch mit dem Kaiser bereits vollzogen haben müsse. I n Bezug aus diese 
Bedingung erwiederte Kinski dem französischen Botschafter: ohne Verzug 
werde der Herzog gegen de« Kaiser ausbrechen, denselben verfolgen, wohin 
immer es sei, selbst bis in die Tiefen der Hölle. Und so war denn an 
eiu Zurückweichen von dem verhängnißvollen Schritt nicht mehr zu denken. 
Bereits am 14. December hatte Wollenstem auf den durch Questenberg 
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ihm vorgelegten Befehl des Kaisers: er solle ohne alle Zögerung an die 

Donau rücken, um den Herzog Bernhard von Weimar anzugreisen, seine 
Generale und Obersten einen die Unmöglichkeit der Ausführung dieses 

Befehls darlegenden Beschluß fassen lassen. Am 11. Januar erfolgte jene 

erste Versammlung zu Pilsen, durch welche Wallenstein den Absall des 
Heeres vom Kaiser vorzubereiten beabsichtigte. Den folgenden Tag ge-

lang es dem Feldmarschall Jllow bei einem von ihnen veranstalteten 
Bankett 42 Generale und Obersten, aus den ihnen kundgegebenen Entschluß 

des Herzogs, seine BesehlShaberstelle niederzulegen, zur Unterzeichnung 
einer Schrift zu vermögen, in welcher sie erklärten: „einsehend, welche 

Noch, Elend und Ruin bei des Herzogs Rücktritt ihnen allen und ihren 

armen Soldaten über den Kops schweben würde, ließen ste Se . Fürstl. 
Gnaden flehentlich bitten, deren Beweggründen zum Rücktritt keine Folge 

zu geben, ohne ihr Vorwissen und Willen nicht von der Armada abzuge-

hen, wogegen fie an Eidesstatt versprechen, treu zu S r . Fürstl. Gnaden 
zu stehen, nicht von ihr zu weichen, was zu Ihrer und der Armada Con-
versation dienlich, zu befördern, hiefür selbst den letzten Blutstropsen ein-

zusetzen. Jeden der dawider handeln wollte, sür einen Treulosen und 
Ehrvergessenen anzusehen, an dessen Hab und Gütern, Leib und Leben 

Rache zu nehmen und sich schuldig erachten." Als nun aber des andern 
Morgens Wallenstein vernahm, daß Einzelne ihre Unterschrift bereuten, 
ließ er die ganze Versammlung vor sein Bett kommen. Seine Ehre und sein 

Ruhm, redete er sie an, stände in Gefahr, mau versage ihm, was zu des 

HeereS Nothdurft erforderlich. Nur weil er fich verpflichtet fühle, für den 
dem Heer schuldigen Sold aufzukommen, denke er an dem Werk einige Zeit 
noch Theil zu nehmen, besonders um endlich den Frieden, den fie in Wien 
nicht haben wollten, herbeizuführen. Für das Guthaben eines Jeden 
verspreche er einzustehen. Dann fügte er vorsichtig hinzu, übrigens wolle 
er den freien Willen der Unterzeichneten nicht binden, keinen zu einem 
Schritt wider den gemeinsamen Oberherrn verpflichten. Die gleiche Vor-
ficht beobachtete er, zur Beschwichtigung der Schwankenden, in einer zweiten 
Erklärung, die den Obersten am 19. Februar vorgelegt wurde. I n dieser 

hieß es: bloß aus unablässiges Bitten der Offiziere habe der Herzog fich 
entschlossen, bei dem Heere zu verbleiben. Für den Fall aber, daß er das 

Geringste wider Kaiserliche Majestät, deren Hoheit oder die Religion fich 
untersangen würde, spreche er dieselben der gegen ihn eingegangenen Ver-

bindlichkeit frei, sowie fie zu Gleichem stch verpflichteten, dabei sür des 
25* 
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Oberbefehlshabers Sicherheit, sosern er bei der Armee verbleibe, Ehre, 
Leib, Gut und Blut gegenseitig einzusetzen versprächen. Gleichzeitig aber 
ertheilte Wallenstein Befehl, die Regimenter um Prag zusammenzuziehen. 
Sechs Tage später, am 26., wollte er dort zum König von Böhmen sich 
ausrufen lassen. Doch in Wien war man von alle dem, was in den 

letzten Monaten in der Umgebung Wallensteins sich zugetragen hatte, aus 
das allergenaueste unterrichtet. Schon im September hatte der dem alten 

Trzka befreundete Oberstlandjägermeister Böhmens, Gras Wols von Wrze-
sowicz, dem Kaiser persönlich die detaillirtesten Ausschlüsse gegeben; mit 
neuen, bestätigenden Daten wurden diese ergänzt durch die Eröffnungen, 

welche zu Ansang Januar der Gras Trautmannsdors dem Kaiser machte, 
aus Grund von Aeußerungen, die er aus Wallensteins eigenem Munde 
vernommen hatte. So konnte denn Ferdinand an der furchtbaren Wahr-

heit des Vernommenen nicht länger zweifeln. Doch nicht hüls- und rath-
los überraschte die so große Gesahr ihn. Unter den Generalen Wallen-

steins befanden sich drei der bedeutendsten, auf deren Treue er fest zählen 
konnte, Gallas, dessen Schwager Aldringen und Piccolomini. Vergebens 

hatte Trzka namentlich vor letzterem den Herzog gewarnt. Er entgegnete 
stolz und kalt: „Piccolomini's Constellation ist genau die meinige, deshalb 
kann er mich nicht hintergehen." Diese drei trafen im Geheimen mit gro-

ßer Umsicht alle nothwendigen Vorkehrungen, um Wallensteins Vorhaben 

scheitern zu machen. Ermächtigt wurden ste dazu durch die beiden Pa-
tente des Kaisers vom 24. Januar und 18. Februar, durch welche er Be-
fehlshaber, Offiziere und Soldaten des Gehorsams gegen den bisherigen 
obersten Feldhauptmann entband und sie an den Generallieutenant Grafen 
Gallas wies. I n dem letzteren Patent war nicht mehr, wie in dem frü-
heren, von einer den Reuigen, mit Ausnahme Wallensteins, Trzka's und 
Jllows angebotenen Verzeihung die Rede. Nachdem nun Trzka am 22. 

von Pilsen nach Prag aufgebrochen war, um sich zu seinen dort liegenden 
Regimentern zu begeben, kehrte er bald wieder mit der Nachricht zurück, 
Alles sei verloren. Gallas war ihm zuvorgekommen. An denselben Tag 
wurde in Prag unter Trommelschlag das kaiserliche Patent verkündigt; die 
Soldaten wankten nicht in der schuldigen Treue. Wallensteins Entschluß 
aber war sogleich gesaßt. Am folgenden Morgen zog er mit 6000 Mann 
gen Eger. Von dort aus bot sich ihm die leichteste Verbindung mit Bern-
hard von Weimar dar. Auch setzte er in den Commandanten der Stadt, 
Oberst Gordon, besonderes Vertrauen. Dazu kam, daß auch das dortige 
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Regiment Trzka untergeben war und daß es aus Ausländern bestand, aus 

die er sicherer glaubte zählen zu dürfen als auf kaiserliche Unterthanen. 
Unterwegs begegnete er dem mit seinem Regiment von der fränkischen 

Grenze daherziehendtn irischen Oberst Buttler. Dieser machte gute Miene 

zum bösen Spiel und schloß stch dem Herzoge an. Er sandte aber als-
bald seinen Beichtvater, den Caplan Taaffe ab zu Gallas oder Piccolo-

mini, welchen von beiden er zuerst treffen würde, mit der Versicherung: „sie 
möchten von ihm nichts anderes denken, als was dem treuesten Diener 

Seiner Majestät stch zieme; vielleicht liege in diesem erzwungenen An-
schluß an den Herzog eine besondere Schickung Gottes zu irgend einer 

heroischen That." Als der Caplan von Piccolomini zurückkehrte, mit dem 
Bescheid: der Oberst solle den Herzog todt oder lebendig einliesern, war 

die That bereits vollzogen. Daß der Kaiser selbst Wallenstein sür vogel-
srei erklärt habe, ist unerweisbar. Wohl aber trug, um dies vorausneh-

mend zu erwähnen, Buttler für seine Handlung einen Lohn davon, als sei 
sie die ruhmwürdigste eines unbefleckten Vaterlandesretters. Am 24. Nach-
mittags um 4 Uhr traf Wallenstein in Eger ein, krank, mißmüthig, in 
einer Sänfte getragen. Aus den folgenden Abend ließ aus Veranstaltung 

Buttlers Gordon durch den Oberstwachtmeister Leslie Trzka, Kinski, Jllow 

und den Rittmeister Niemann, den Verfasser der Pilsenschen Erklärung, 

zu fich zu Gast bitten. Auch der Oberstwachtmeister Geraldin vom Butt-
lerscheu Regiment wurde von dem Beabsichtigten in Kenntniß gesetzt. Er 
versprach sechs wackere Burschen zu thätlichem Mitwirken herbeizubringen. 
Bei dem Gelage ging es munter her. Auf Friedlands, Bernhards von 
Weimar, aus Oxenstjernas Gesundheit wurde getrunken. Als der Nach-
tisch ausgetragen wurde, trat etwa gegen 8 Uhr Geraldin mit sechs Dra-
gonern unter dem Ruf: es lebe das Haus Osterreich! zu der einen Thür 
des Saals herein, zu der andern mit 24 Dragonern, insgefammt Jrlän-

dern, der Rittmeister Deveroux, schreiend: „Wer ist gut Kaiserlich? Da 
sprangen Gordon, Buttler und Leslie von ihren Stühlen aus und riefen: 

„Hoch lebe Ferdinand!" — das war das Signal zur Ermordung der Wal-

lensteinianer. Inzwischen war in einiger Entfernung auch die Wohnung des 
Herzogs, das Haus des alten Apothekers Pachhälbel, mit Wachen ums 
stellt worden. Die Wache des Herzogs ließ den Hauptmann Deveroux, 
der eine eilige Meldung vorschützte, ungehindert die Treppe hinausgehen. 
Secks Hellebardiere folgten ihm. Eben noch hatte der Herzog mit seinem 

Astrologen Senno fich berathen. Er hielt die gegenwärtige Konstellation 
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sür eine ihm günstige; Senno meinte, die Stunde der Gefahr sei noch 
nicht vorüber. Von den Hellebardieren wurde ein Page niedergestochen, 
ein anderer schreckte mit dem Schrei: Rebellen! Rebellen! den Herzog aus 

dem Bette. Mit einigen Fußtritten hatte Deveroux die Thür des Gemachs 

gesprengt. Er traf den Herzog im Hemd, am Fenster stehend. Auf ihn 
zuschreitend schrie er: „bist du der Schelm , der des Kaisers Volk dem 

Feind zuführen, Se . Majestät die Krone vom Kops herabreißen will? da-
für sollst du sterben." Schweigend breitete der Herzog die Arme aus; 

er empfing den Todesstoß in die Brust und sank sogleich regungslos zu-
sammen. 

S o hatte das Wort an dem Feldberrn selbst, von dem es ausging, 

das verödende Wort, daß der Krieg den Krieg ernähre, daß Gewalt und 

Willkür vor Recht gehe, als Gottesurtheil oder Schicksalsfügung fich er-
füllt und blutig gerächt. Das Haus Oesterreich zwar war gerettet; doch 

auch der Fürst, der, von seinen jesuitischen Beichtvätern bethört, über alle 
Lande deutscher Zunge die trostlose, die verfassungslose Zeit brachte, konnte 

seines Lebens nicht wieder froh werden. Schon ein Jahr nach des Herzogs, 
zwei Jahre vor seinem eigenen Tode mußte er im Präger Frieden fast 
Alles, waS er eigenwillig im Reich erstrebt hatte, ausgeben, ohne den 

entfesselten, fort und fort wüthenden Kriegsdonner bannen zu können. 
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Arieft aus d m Nachlaß G. Merkels. 

NTeliquien edler Menschenfreunde sind es, die wir unfern Lesern vorlegen, 
um ihnen den Eindruck zu vergegenwärtigen, welchen ein sür unsere Ent-
wickelung epochemachendes, vielgehaßtes aber auch warm bewundertes Buch 
seiner Zeit hervorbrachte. Die „Agrarfrage" bildet nicht mehr den Puls-
schlag alles baltischen Seins und Denkens; sie ist endlich als gelöst an-
zusehen und Ausgaben anderer Art haben uns erfaßt, ja schwindelnd fort-
gerissen; dennoch werden die Ausgangs- und Wendepunkte jener großen 
Resormarbeit, die ein ganzes Jahrhundert der livländischen Geschichte aus-
gefüllt hat, noch lange der rückblickenden Erwägung Werth bleiben. 

Der Zeitpunkt, in den wir uns zurückzuversetzen haben, fällt in das 
letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts; es ist das Jahr 1795. Carl 
Friedrich Schoultz hatte bereits sein Ascheraden-RLmershoffcheS Bauerrecht 
in die Welt gesandt und war dafür mit dem Schicksal der Martiniz und 
Slavata bedroht worden, Gras Browne hatte die Beschlüsse des Landtags 
von 1766 pnblicirt, das Hofgericht sich im Jahre 1774 dem Senat ge-
genüber auf jene Erklärung des Landraths v. Rosen berufen, nach welcher 
die Ritterschaft mit ihren Ertleuten als mit ihrem Eigenthum M e plsnl 
Zominü et proprietaUs frei disponiren konnte, die Ritterschaft im Jahre 
1777 die bisherigen Beschränkungen der Leibeigenschaft als genügend be-
zeichnet; die Wackenbücher waren im Jahre 1784 wirklich eingesandt wor-
den; 1791 war vom Landtage ein Verbot der Behinderung von Eheschlie-
ßungen zwischen Leibeigenen verschiedener Gebiete erlassen worden — als 
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im Jahre 1796 der Hauslehrer des Kreismarschalls von Transehe auf 
Annenhof, bei der Erzählung verschiedener Greuel, welche von Erbherren 
an ihren Leibeigenen verübt worden waren, die Frage auswarf: „Aber 
warum wird das nicht bekannt gemacht? Solche Dinge brauchen nur pub-
lik zu werden, um aufzuhören." Dieses Wort war in einem Kreise „un-
zünftiger" Patrioten, junger Gelehrten und Hauslehrer gesprochen worden, 
die meist aus Deutschland eingewandert und noch zu wenig eingelebt wa-
ren, um sich über das im Lande Geschehende nicht zu wundern. Eine 
Antwort wurde dem Fragenden — der übrigens ein Landeskind war — nicht 
zu Theil und er mußte nach Hause gehen, um selbst darauf zu denken. 

Wer war der Fragende gewesen, weß Geistes Kinder waren die Män-
ner, an die er seine Frage gerichtet hatte? Das Jahr 1796 war nicht 
nur das 30ste Jahr der livländischen Agrarfrage, es war zugleich das dritte 
Jahr der „einen und untheilbaren Republik"; in Deutschland aber hatte 
sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus dem Gebiete des-
religiösen und philosophirenden Geistes ein Umsturz des Bestehenden 
vollzogen, der mindestens ebenso radikal genannt werden konnte, wie 
der Wechsel in den Verfassnngssormen Frankreichs. I n Livland war 
das Gros der sogenannten gebildeten Gesellschaft von dieser Umwälzung 
zwar nur äußerlich berührt worden, das Bewußtsein von der Zugehörigkeit 
zum Geschlecht des philosophischen Jahrhunderts hatte aber auch hier ein-
zelne kleine Gemeinden entstehen lassen, deren Anschauungen durch den 
Gegensatz, in welchem ste zu den gegebenen Verhältnissen standen, eine 
besonders entschiedene Färbung erhalten hatten. I n Riga hatte sich, M-
nächst um das neu entstandene Theater, eine Gruppe junger Männer ge-
sammelt, die aufs eifrigste bestrebt war, der geistigen Bewegung im west-
lichen Europa zu folgen und die Beziehungen zu ihr ausrecht zu erhalten. 
An eine politische Bethätigung der „modernen" Anschauungen konnte der 
Natur der Sache nach nicht gedacht werden; man begnügte fich damit, im 
vertrauten Kreise Voltaire und Rousseau, Wieland und Schiller zu lesen 
und die Tagesfragen in Politik und Literatur zu diskutiren. Schillers 
Don Carlos, der in Riga zuerst handschriftlich bekannt geworden war, 
wurde mit Entzücken gelesen, über die Principien der französischen Tragö-
die und ihre Anwendung aus das deutsche Theater gestritten, von den 
Hoffnungen gesprochen, die fich an die liberalen Intentionen der Kaiserin 
knüpfen ließen, von der man wußte, daß sie mit Diderot und d'Alembert 
in Correspondenz gestanden hatte. Den Mittelpunkt dieses Kreises bildete 
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ein junger Edelmann, Friedrich von Meck, der in Riga als Assessor des 
Kreisgerichts fungirte, nachdem er aus mehreren deutschen Universitäten 
studirt und verschiedene Narben aber auch tüchtige philosophische und juri-
stische Kenntnisse nach Hause gebracht hatte; man wußte von ihm, daß er 
bei Reinhold und Kraus Collegia gehört hatte und mit Kaut in Corre-
spondenz stand — er war der Gegenstand der allgemeinsten Aufmerksamkeit. 
Selbst der Pastor loci, der sür einen wohlgelehrten Mann und tüchtigen 
Disputax galt, hatte der Rückkehr seines aus der Höhe der Zeit stehenden 
Patrons mit geheimem Beben entgegengesehen und der Präsident des Kreis-
gerichtes, in das Herr von Meck, bald nachdem er wieder heimisch gewor-
den war, eintrat, der weit und breit berühmte Gras Carl Ludwig Mellin 
seinen jungen Assessor mit Achtung aufgenommen. Wie wuchs das Er-
staunen der Verwandten und Mitbrüder des sreigeistigen Barons aber 
erst, als dieser keine Miene machte fich den bestehenden Vorstellungen zu 
accomodiren, sondern seinen Hauptumgang unter den jungen Gelehrten 
suchte, die als Hosmeister ins Land gekommen waren und die er bald auf 
Pernigel (seinem Familiengut) bald in Riga um fich versammelte, um mit 
ihnen bei Burgunderflaschen die Möglichkeit der synthetischen Urtheile a prior! 
zu erörtern. Der würdige Pastor zu Pernigel mochte diesem Treiben von 
Hause aus kopfschüttelnd zugesehen haben, und nun mußte er gar gewahr wer-
den, daß sein eigener, noch dazu unstudirter Hauslehrer, Herr Garlieb 
Merkel, der jüngste Sohn der Wittwe des Loddigerschen Pastors, bald zu 
den vertrautesten Freunden des Barons gehörte und von diesem regelmäßig in 
die Kirkel gezogen wurde, in denen man zum Entsetzen der Nachbarschaft 
allen Ernstes von der Retablirnng der Menschenrechte — nicht etwa der fran-
zösischen, sondern auch der lettischen Bauern verhandelte. Der reiche vor-
nehme Erbherr von Pernigel und der arme Pastorssohn hatten fich als 
Glieder der Gemeinde erkannt, deren Evangelium der eontraet social und 
die Lsssis sur Iss moeurs ausmachten, und dieses Bewußtsein hatte ein 
Band der Freundschaft zwischen ihnen geknüpft. 

Herr von Meck starb in der Blüthe seiner Jahre an einer Gehirn-
entzündung, deren Ursachen man (mit Recht oder Unrecht) auf die nächt-
lichen Zusammenkünfte zurückführte, bei denen neben Voltaire und Kant, 
wohl auch der Chevalier Faublas und Wielands Agathon mitgesprochen 
haben mögen. Der Kreis, dessen Mittelpunkt er gewesen, war darum aber 
noch nicht gesprengt, die jungen Hofmeister und Gelehrten, die den größten 
Theil des Jahres übe? aus einsamen Landgütern beschäftigt waren, standen 
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in eifrigem Briefwechsel und fanden fich gelegentlich in den Ferien zusam-
men. Von ihren Namen find manche aus die Nachwelt gelangt. I n Riga 
lebte als Zeichenlehrer der später, als Dichter und Maler vielgenannte 
Carl Graß, damals ein Kandidat der Theologie, der fich nicht recht 
dazu entschließen konnte Prediger zu werden, und dessen Univerfitätssreund 
Krause. Neben diesen werden die Namen Schramm, Grabe, vr. 
Zadig, Sievert genannt. I n Ladenhof war der spätere Geheimrath 
Beck als Hauslehrer im Hause des Grasen Pahlen thätig, in Annenhos 
der bereits erwähnte Garlieb Merkel. Jeder neue Zuwachs dieses gleich-
gesinnten Kreises wird mit lebhafter Freude begrüßt und nicht ohne Rüh-
rung liest sich aus den vergilbten Blättern, die aus jenen Tagen übrig 
geblieben stnd, der bescheidene Frohsinn heraus, mit dem man jede Blume 
pflückte die der starre nordische Boden hervorbrachte. Viele der Anspie-
lungen und Scherze, um die es fich in jenen nur zum Theil erhaltenen 
Freundesbriesen handelt, sind kaum mehr verständlich, fie zeugen nur von 
der Jugend und dem Frohsinn ihrer Verfasser. Was wissen wir von dem 
blauäugigen Frl. Ramm, mit dem Merkel aufgezogen wurde, was von der 
Veranlassung aus welcher er den Beinamen „Juliane", Meck die Bezeich-
nung „die Baronesse" erhielt? Wer ist hinter dem kleinen Ulpian, wer 
hinter dem Kater Schenk oder dem Ehrenpetsch zu suchen? was bedeuten 
„die Abschiedssäßchen," die Sievert der „lieben, sanften, holden, zärtlichen 
und zu Zeiten tapferen und muthigen" Demoiselle Klein schuldig blieb? 
und welches war die „Denntelsche" Geschichte, bei der jene Dame ihre 
Herzhaftigkeit bewiesen hatte? Was jene Männer in Freud und Leid be-
wegte ist von der Zeit verweht worden, aber die idealen Zwecke, denen 
fie nachgingen, sind ein Band, das uns mit ihnen auss engste verbindet: 
denn, „was sich nie und nirgend hat begeben, das allein veraltet nie." Statt 
weiterer Ausführungen lassen wir ein Paar Zeilen aus einem Briefe folgen, 
in welchem Graß die Freuden eines in Lindenhof gefeierten Weihnachts-
sestes schildert. „Krause, Beck und ein vortrefflicher Mann, Namens La-
trobe, ein junger Engländer, mit dem ich zusammen studirte, ein Mann 
von seltenen Eigenschaften und Talenten waren bei mir. Wir sangen 
Schillers Lied an die Freude und Sie hätten bei diesem Gesang allen 
Mißmuth vergessen, wie wir ihn vergaßen. Am Neujahrötage predigte 
ich, wie ich es nicht ost konnte, aus überströmender Fülle des Herzens." 

Herr von Meck war ein Vater seiner Bauern gewesen uud nur durch 
seinen frühen Tod an der Ausführung weitergehender Pläne verhindert 
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worden; seine bürgerlichen Freunde mußten sich bescheiden, die Zeit abzu-
warten, die ihnen eine öffentliche Betätigung ihrer Ansichten ermöglichte. 
Der Unwille über die Entwürdigung der Menschenrechte und über das 
regelmäßige Mißlingen aller von der liberalen Adelspartei unternommenen 
Versuche zur AbHülse der schreiendsten Uebelstände konnte vorerst nur im 
vertrauten Kreise geäußert werden, und bei Gelegenheit einer ihrer Zusam-
menkünste war es gewesen, wo die Frage: „warum wird das nicht 
bekannt gemacht?" ausgeworfen worden war. Der Fragende war Gar-
lieb Merkel gewesen, den das Weihttachtssest sür einige Tage nach Riga 
geführt hatte. I n die Einsamkeit Annenhoss zurückgekehrt, hatte er Zeit 
genug, auf eine Antwort zu denken. Herr von Trausehe selbst, in dessen 
Hause er als Hofmeister lebte, war kein harter Herr: desto schlimmer sah 
es aus einem Nachbargnte aus, wo die nicht wohlhabenden Bauern von 
einem tyrannischen Herrn in so tiefes Elend herabgedrückt waren, daß 
mehr als die Hälfte ihr Heil in der Flucht über die Landesgrenze gesucht 
hatte. Das Elend, das Merkel vor Augen hatte, ließ ihm keine Ruhe, 
immer wieder mußte er sich seine eigenen Worte wiederholen: „Dergleichen 
braucht nur publik zu werden, um auszuhören" — es duldete ihn nicht 
länger in der Rolle des passiven, schweigenden Zuschauens, er beschloß 
handelnd einzugreifen und zu schreiben. Das Buch, daS er schrieb, hieß: 
„D ie Letten, vorzüglich in Liesland, am Ende des philoso-
phischen Jahrhunderts" — das Produkt der argen Verhältnisse, unter 
denen es entstanden, und des FreiheitSsinnes, den ein begeisterter Jüng-
ling tief in seinem Innern mit sich herumgetragen hatte, inmitten einer 
Umgebung, die weder ihn, noch das Jahrhundert verstand. Mit der be-
geisterten Rücksichtslosigkeit der Jugend fragte er wenig nach dem geschicht-
lichen Proceß, dessen natürliches Resultat die Leibeigenschaft in Livland 
war, nichts nach den Folgen, die der unternommene kühne Schritt sür ihn 
selbst, haben konnte. „Ich fühlte hier sei von einem Selbstopfer die 
Rede, das sich von Niemand fordern ließe und von Niemand erwarten, 
den nicht sein eigener Geist dazu drängte. Ich faßte den Entschluß selbst 
dieses gefährliche Geschäft zu übernehmen, nicht den Ankläger Einzelner 
zu machen, sondern des ganzen Verhältnisses, durch das solche Abscheulich-
keiten und das allgemeine Elend zweier Völker möglich wurden." 

Die Umstände begünstigten Merkels kühnes Vorhaben. I n seiner 
Nachbarschaft lebte ein Prediger, der, einst Pastor zu Ascheraden und ein 
vertrauter Freund Carl Friedrich Schoultz's gewesen war. Ohne ihn in 
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seine Absichten einzuweihen, holte Merkel sich von diesem alle ihm nothwen-
digen Aufschlüsse über die bäuerlichen Verhältnisse und über des edlen 
Schoultz' vergebliche Versuche zur Besserung derselben. Wo die wenigen 
sreien Stunden, die sein Beruf ihm übrig ließ, nicht ausreichten, wurden 
die Nächte zu Hülse genommen, um das Werk zu fördern, dem er seine 
Kraft geweiht hatte. Es muß eiu wunderliches Doppelleben gewesen sein, 
das der Hauslehrer zn Annenhof im Herbst und Winter 1795 sührte; 
inmitten einer Umgebung, die die bestehenden Zustände als die allein be-
rechtigten und natürlichen ansah, mußte er, was ihn im Herzen bewegte, 
sorgfältig verschließen, Tags über die bescheidene Rolle spielen, die dem 
bürgerlichen Hofmeister in einem adligen Hause zugewiesen war, oder gar 
schweigend den Verhandluttgen über Gegenstände zuhören, die sein Blut 
kochen machten, — um Nachts den glühenden Protesten einen Ausdruck 
zu geben, mit denen er stch gegen das Fortbestehen aller ihn umgebenden 
Verhältnisse erklärte. Die Gefahr, von seinem Eifer über das Maß hin-
ausgeführt zn werden, dem er sich nm der gewünschten Wirkung seiner 
Schrift willen fügen mußte, muß dem jungen Schriftsteller selbst vorge-
schwebt haben: um sein empörtes Blut nicht die Oberherrschaft gewinnen 
zu lassen und stets seines Zweckes bewußt zu bleiben, hatte er über seinen 
Schreibtisch ein Blatt mit nachstehender Mahnung des Erasmus von Rot-
terdam gehestet: Omaners voluimus, non moräers, proäe88S non las-
äers, eongulsro moriku3 kominum, non oküeere. 

I m Herbst 1795 war der größte Theil der etwa 22 Druckbogen 
starken Schrift beendet. Merkel kam um diese Zeit nach Riga und traf 
hier mit einem Manne zusammen, der zwar dem Kreise, den wir oben 
kennen lernten, schon um seiner Stelluug willen nicht angehörte, den er 
aber längst verehrte und von dem man im ganzen Lande wußte, daß er 
ein entschiedener Vorkämpfer der Sache der Humanität und der Menschen-
rechte war, wenn auch in anderer Weise als die jungen Stürmer und 
Dränger, die sich um Herrn von Meck versammelt hatten. Dieser Mann 
war der Oberpastor zu St. Jacob, Car l Gottlob Sonntag, 1788 
als Rector der Domschule nach Riga berufen und bereits sieben Jahre 
später designirter Nachfolger des Oberhirten der livländischen Geistlichkeit, 
des greisen Generalsuperintendenten Christian David Lenz. Erfüllt von 
dem Geiste jener wahrhaften Humanität, die grade dem vielgeschmähten 
Zeitalter des Vulgairrationalismus in hervorragendster Weise eigenthümlich 
war, hatte Sonntag eS nicht verschmäht, auch zu den jungen Männern, 
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in denen seine Auskläruugsideen iu einer schrofferen, Form lebendig wa-
ren, in Beziehung zu treten und nach Kräften seinen bildenden Einfluß 
aus sie geltend zu machen. Wo immer er Spuren eines ernsteren, aus 
sittliche Zwecke gerichteten StrebenS entdecken zu können glaubte, ließ Sonn-
tag es an thatkräftiger Unterstützung nicht fehlen, unbekümmert um die 
Form, in welcher dieses Streben sich geltend machte. Merkel, der Sonn-
tags hohe Eigenschaften zu würdigen wußte und ihn namentlich wegen der 
liebevollen Theilnahme schätzte, die jener einem unglücklichen, Merkel eng 
befreundeten Schauspieler, Namens Grohmann (der sich 1796 erschoß) 
widmete, suchte den jnngen Oberpastor zu St. Jacob, der, nur vier Jahre 
älter als er selbst, bereits eine einflußreiche Stellung behauptete, bei diesem 
seinem Ausenthalt in Riga gelegentlich aus. Aus Sonntags Frage, womit er 
sich zur Zeit beschäftige, erzählte Merkel, der bis dazu aus seinem Unter-
nehmen ein strenges Geheimniß gemacht hatte, von seinen „Letten" und 
versprach dem Freunde, ihm gelegentlich einen Theil seines Manuscripts 
mitzutheilen. Nach Annenhos zurückgekehrt, sandte der junge Schriftsteller 
die Einleitung seines Werks nach Riga; in einem, dieser beigelegten, vom 
11. November 1796 datirten Brief, entwickelte er den Plan des Ganzen, 
verweigerte aber weitere eingehende Mittheilungen, indem er u. A. schrieb: 
„Ganz dars ich Ihnen meinen Versuch nicht schicken, da ich entschlossen 
bin, allen unangenehmen, doch immer möglichen Ereignissen allein entge-
gen zu gehen." 

Obgleich erst kurze Zeit in Livland heimisch, hatte Sonntag die Ver-
hältnisse des Landes, das ihm die zweite Heimath werden sollte, genau 
genug kennen gelernt, um zu wissen, daß eine heilsame Lösung der Agrar-
frage zunächst nur möglich war, wenn ste durch die verfassungsmäßigen Or-
gane der Landesvertretung angestrebt wurde. Er wußte, daß die Aufhebung 
der Leibeigenschast sür die gesammte politische Lage des Ostseelandes von 
maßgebendster Bedeutung sein werde und daß neben der Agrarfrage andere 
Aufgaben zu lösen seien, zu deren Förderung es einer Mitwirkung des 
Adels bedurste, die durch ein einseitiges Vorgehen zu Gunsten des Bauern-
standes verscherzt werden konnte; es kam ihm daraus an, dauernden Ein-
fluß aus die Landesvertretung zu gewinnen und diesen nicht von vornherein 
durch eine radikale Haltung zu untergraben. Er wußte aber auch, daß 
eS starker Impulse bedürfen werde, um die vorhandenen Vornrtheile zu 
erschüttern und einer besseren Zukunft die Wege zu bereiten; er glaubte 
fich nicht berechtigt, einer Stimme Schweigen zu gebieten, die fich gedrängt 
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suhlte den Privilegirten die letzte herbe Wahrheit zu sagen, die aus die 
Länge doch nicht verschwiegen werden konnte — den Adel darauf aufmerk-
sam zu machen, daß die Besserung der bäuerlichen Verhältnisse eine For-
derung der Zeit sei, die sich unter allen Umständen geltend machen werde, 
und nöthigen Falls eine Anerkennung ihrer Rechte erzwingen könne. Fast 
gleichzeitig mit der Zusendung des Merkelscheu Manuscripts war ihm die 
Mittheilung geworden, in den nächsten Tagen werde der Landtag zusam-
mentreten, um die bäuerlichen Verhältnisse und ihr Resormbedürsniß in 
Erwägung zu ziehen und die Abhaltung der Landtagspredigt werde dieses 
Mal ihm selbst zufallen. Sonntags Entschluß war schnell gesaßt: mit der 
Merkelschen Anklageschrist konnte der livländische Landtagsprediger nichts 
zu thun haben, wenn er sich nicht von vornherein um jede Wirkung aus den 
Kreis bringen wollte, der ihm zugewiesen war. Er ließ Merkels Schreiben 
zunächst unbeantwortet und that, was seines Amtes war: in seiner Land-
tagspredigt „Zur Förderung des GemeingeiM" sprach er sich mit Klarheit 
und Entschiedenheit, aber in maßvoller Form zu Gunsten des Bauernstan-
des aus, und die Wirkung, die er dadurch ausübte, war eine so nachhal-
tige, daß der Landtag den Druck der Predigt verlangte und dem Redner 
eine goldene Dose als Zeichen der Anerkennung votirte. Einige Wochen 
später beantwortete er Merkels Brief und dieses Antwortschreiben (aus dem 
Merkel in seinen „Darstellungen und Charakteristiken" Th. 1 nur einzelne, 
abgerissene Sätze mitgetheilt hat) wird noch heute von keinem Patrioten 
ohne Theilnahme gelesen werden können. Es ist ein Muster edlen Frei, 
muths und weiser Selbstbeschränkung. 

Wenige Wochen, nachdem er Sonntags Schreiben empfangen und 
seine wahren Bedeutung verstanden, gab Merkel seine Hofmeisterstellung 
in Annenhof aus, um nach Deutschland zu gehen und hier seine Schrift 
drucken zu lassen; Sonntags Mittheilungen über den bevorstehenden Con-
vent hatten ihn zur Beschleunigung seines Vorhabens gedrängt, denn auch 
ihm war an einer Wirkung auf denselben gelegen. I n den ersten April-
tagen des Jahres 1796 traf er in Riga eiu: „Hier — so berichtet er 
selbst — sprach ich mit Niemand über den Zweck meiner bevorstehenden 
Weiterreise (nach Deutschland), selbst mit Sonntag nicht, der ihn wohl 
erkannte, der eben deßhalb auch nicht davon redete. Nur Graß (dem be-
reits erwähnten Maler und Dichter) theilte ich ihn mit. Ich mußte ihm 
die Einleitung meiner Schrift vorlesen. Die Wirkung, die sie auf ihn 
machte, war sehr charakteristisch sür seine Ueberreizbarkeit. Nachdem er 
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mich ein Mal über das andere umarmt hatte, riß er mich fort, trotz des 
garstigen Schlackwetters und der Dunkelheit, einen Spaziergang mit ihm 
durch die damals sehr schmutzige Vorstadt zu machen, wobei von meinem 
Plane lebhast gesprochen wurde." 

Zu Michaelis 1796 waren die „Letten" bei Hermann Grafs in Leip-
zig, wohin Merkel sich zunächst wandte, gedruckt. Von der Wirkung die 
sie ausübten, sollen eben die zu verschiedenen Zeiten und von den verschie-
densten Personen geschriebenen Briese Zeugniß ablegen, die wir folgen 
lassen. Aus dem Briese ElisenS v. d. Recke (Nr. 3) hat Merkel selbst 
im Jahre 1839 einige Proben mitgetheilt; abgesehen davon, daß die 
„Darstellungen" denen dieselben einverleibt sind, zu den längst vergessenen 
Büchern gehören, die man heut' zu Tage kaum dem Namen nach kennt, 
möchte ein Wiederabdruck jenes Briefes schon durch den Umstand gerecht-
fertigt sein, daß gerade die interessantesten Stellen desselben d. h. zwei 
Drittheil des gesammteu Inhalts nicht veröffentlicht wurden. Aehnlich ver-
hält es sich mit dem Briese, den der 17»jährige Bruiningk 1797 dem 
Verfasser schrieb und der mit Weglassung aller Namen gedruckt ist; der , 
volle Werth desselben tritt erst in das rechte Licht, wenn man den Namen 
des Verfassers weiß und zugleich den 43 Jahre später geschriebenen 
Brief kennen lernt, in welchem der treffliche Patriot keinen Anstand 
nimmt, sich zu den Idealen seiner Jugend, denen er durch ein arbeit-
ersülltes Leben treu geblieben, zu bekennen. Der Brief Zschokke'S 
(Nr. 7) endlich, ist durch einen Brief Merkels veranlaßt, bei welchem die-
ser dem Verfasser des „Goldmacherdorfs" eine lettische Bearbeitung seiner 
Schrift übersandte. 

Lassen wir jetzt die Briese selbst sür fich sowie sür das Merkelsche 
Buch reden. 

l. Sonntag an Merkel. Riga, d. 9. Jan. 1796. 

Geliebter Freund! 

Schon manche Verlegenheit habe ich mir durch Saumseligkeit im 
Briefbeantworten zugezogen; die, in welcher ich jetzt gegen Sie bin, ist 
nicht die kleinste! Was ich Ihnen jetzt schreiben werde, ist freilich — Sie 
werden mir ohne Betheuerungen glauben — ganz dasselbe, was ich beim 
Empfange Ihres Briefes und Aufsatzes dachte. Aber seil dem Zwischen-
räume bis hierher find Umstände eingetreten, die auf Ihr Urtheil über 
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mein Urtheil Einfluß haben könnten. Sie werden von dem Schicksale 
meiner Landtagspredigt gehört haben (dieser wahren Zwillingsschwester von 
Gellerts Fabelkinde mit den Ohren; nur daß es ihr mit der Schönheit 
ging wie diesem mit der Häßlichkeit). Die Armseligkeit werden Sie mir 
nicht zutrauen, daß ein gemachtes Complimeut und angekündigtes Cadeau 
mich in meinen Meinungen umgestimmt haben könnte. Aber daß dies un-
erwartete Glück meines doch wahrlich nicht ganz schmeichelhaften Vortra-
ges unwillkürlichen Einfluß aus die Modifikation meiner Ideen haben 
könnte, dies zu argwöhnen, verdenke ich Ihnen so wenig, daß ich mir 
selbst nicht trauen würde, wenn ich mir nicht gar zu deutlich bewußt wäre, 
hierüber gerade (denn manche andere Idee hat fich in der That ein wenig 
umgestaltet) durchaus noch zu denken, wie ich dachte. 

Zuvörderst danke ich Jhueu für Ihre sreuudschaftliche Delicatesse, 
mich durch Colloboratur an Ihrem Werke nicht compromittiren zu wollen. 
Allerdings würde die Hinsicht auf meine bürgerlichen Verhältnisse mich in 
einige Verlegenheit gesetzt haben. Und ich gestehe es Ihnen ausrichtig, 
nicht bloß aus bürgerlichen, selbst aus moralischen Gründen hätte ich mich 
verpflichtet geglaubt, mich aller Theilnehmung zu enthalten. Was aner-
kannt guter Zweck ist, darauf muß jeder hinwirken; aber jeder darf, ja 
soll eS aus seine Weise und nach seiner Lage. Und da sehe« Sie ohne 
mein Erinnern, wie mir mein Standpunkt manches verbeut, was der 
Ihrige mehr als bloß begünstigt. 

Wenn ich nun aber die Sache aus Ihrem und aus meinem Gesichts-
punkte zugleich ansehe, mit unverrückter Hinsicht aufs Ziel des Menschen-
wohls, nun dann ist meine unmaßgebliche Meinung diese: 

Ihr Buch ist geschrieben. Soll es ohne Weiteres unterdrückt werden? 
Möchte das sagen, wer da wollte, Sie würden stch nicht darnach richten, 
und ich würde vor mir selbst erröthen, wenn ich den muthigeu Versuch 
eines sich aufopfern wollenden Menschenfreundes mit einem solchen Rathe 
zurückzuweisen fähig wäre. „Also gedruckt?" Vielleicht, wahrscheinlich wird 
es das — mit oder oder ohne meine Znstimmung. ES läßt sich dawider, 
es läßt sich dafür sprechen. Das meiste scheint aus die Einkleidung anzu-
kommen, die aber freilich, der Vorrede nach, Ihrem Briese zufolge und — 
ja ich gestehe Ihnen das zu! — vermöge der Natur der Sache nicht die 
mildeste, willkommenste sein wird. Aber nun die Idee, deren ich oben er-
wähnte und die, wie jeder neue Einsall, in diesem Augenblicke wenigstens, 
viel Anziehendes für mich hat. 
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Ich weiß nicht ob Sie von der Geschichte dieses Landtages mehr 
schon gehört haben. Nach den Versicherungen mehrerer sehr unadelicher 
Edelgebohrenen hat er in so mancher Hinsicht sich ausgezeichnet vor sonst 
allen seitherigen neuerer Zeit. Auch die Bauerangelegenheiten find zur 
Sprache gekommen, und — bei allem dem, daß noch wenig gehandelt 
worden — hat stch der herrschende Ton bei den Beratschlagungen darüber 
in einem sehr. vortheilhasten Lichte gezeigt. Ich weiß es aus ficherer 
Hand, daß Vorschläge, um deren Willen, der ste that, noch vor drei Jah-
ren LandeSverräther gescholten und so überschrieen worden, daß er nicht 
einmal sich erklären konnte, daß diese Vorschläge selbst von damaligen 
Gegenschreiern, jetzt find aufgenommen, überlegt, unterstützt und zum Theil 
schon projectirt worden. Freilich hat die Zeitgeschichte nun seit sechs Jah-
ren fich fast heiser gepredigt und wahrlich am Ende muß der Harthörigste 
etwas davon zu Herzen genommen haben. Aber sei die Ursache welche fie 
wolle, genug, die Wirkung ist unleugbar da: im ganzen eine gewisse Ge-
neigtheit unserer Edelleute, das Wohl der Bauern endlich einmal zu be-
herzigen. Und daß dies von Einigen wenigstens moralisch ernstlich gewollt 
und bürgerlich weise eingeleitet wird, weiß ich eben so sicher. Selbst die 
fich jetzt organifirende (nicht ökonomische) gemeinnützige Gesellschaft will 
und soll mit aus diesen Zweck hin vorzüglich wirken. Im Sommer ver-
sammelt sich der Ritterschastsconvent; besonders zur eigentlichen Regnlirnng 
mancher aus dem Landtage nur im allgemeinen entworfenen Angelegenheiten 
dieser Art. Wie? Freund! wenn Sie Ihr Ako. diesem Convente zuzustel-
len wüßten? mit der Versicherung etwa, daß wenn nicht thätige Maßre-
geln zur Abhelsung dieser Beschwerden der Menschheit genommen würden, 
dann dies Brandmal den schuldigen vor ganz Europa ausgedruckt werden 
sollte? Ob das nicht wirken sollte? zumal bei schon vorhandener Prä-
dttzpofition? Ich gebe Ihnen das zu überlegen; will das nehmliche selbst 
auch noch thun. Und dann einmal mündlich über die Maßregeln. 

Daß Sie den Predigerstand mit ansS Sünderbänkchen setzen wollen, 
verdenke ich Ihnen, soweit ich die Sache aus der Ferne übersehe — gar-
nicht! nur hätte der Staat nicht das Interesse des Pr. auf so mannigfal-
tige Art mit dem Interesse des Edelmannes verschlingen sollen. Doch wer 
nnr w i l l als Mensch, kann immer auch als Bürger viel. 

Der Styl der Einleitung gefällt mir außerordentlich. Er vereinigt 
männliche Würde der Gedanken mit Jugendkraft der Darstellung. Nut 
die erste Seite ist Deelämation und — muß es sein, weil keine Wahrheit 
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zum Grunde liegt. Ich kann errathen warum Sie so ansangen. Aber diese 
eapwtio bsnevolönUas wird dort nichts Helsen uud hier schaden. 

Ihr gütiger Freund hat während des Landtags mich des Morgens 
einmal besuchen wollen. Ich lag gerade einer kleinen Unpäßlichkeit halber 
zu Bette. Und er kam nachher nicht wieder. 

Für Ihr eben so von Menschenkenntniß als von Freundschaft zeigen-
des Benehmen mit meiner Antikritik danke ich Ihnen herzlich. Auch ab-
gerechnet die Schmeicheleien, bleibt in Ihren Gründen immer noch geuug 
Wahrheit, um selbst den Autor bei kaltem Blute zu überzeugen. 

So leben Sie denn, so gut es sich unter einem solchen Himmel, wie 
der von diesem Winter ist, und ans ciner solchen Erde, wie die Aunen-
hossche sein mag, nach Möglichkeit leben läßt. 

Ich bleibe 
Ihr herzlicher Freund Sonntag. 

II. Graß an Merkel. Zürich, den 17. Januar 1797. 

Theurer Merkel! 

Ein Brief von Ihnen war mir die erfreulichste Erscheinung, die mir 
an dem Tage, als ich die Nachricht von dem Tode meines Vaters erhielt, 
hätte begegnen können. Haben Sie tausend Dank! — Wenn unsere Her-
ze» sich schon in dem sür Freundschaft unheimlichen Livland verstanden, 
so müssen sie in Deutschland freudig entgegenschlagen, und ich schließe Sie 
im Geiste mit Inbrunst und Liebe an mein Herz. 

Wie ost waren Sie schon in meinen und Krauses Unterredungen der 
Gegenstand unseres Gesprächs. Einen unserer dringendsten Wünsche ha-
ben Sie durch Ihr Buch, das mir Krause brachte, nicht nur erfüllt, son-
dern alle unsere Erwartungen darin übertrofsen. Nehmen Sie außer dem 
Lohn der gute« Sache, deu herzlichen Dank der Freundschaft. Sie kön-
nen nicht leicht Jemand größere Freude gemacht haben als uns. 

Wegen meiner mystischen Briese bitte ich Sie herzlich um Verzeihung. 
Es war mein Plan, Sie zu überraschen. Meiue Kränklichkeit nnd Um-
stände verderben mir die Freude. Ich hoffe gewiß, sie entgeht mir nicht, 
ganz. So lange Sie in Deutschland bleiben und ich lebe und gesund 
bin, such ich Sie gewiß auf, wo es auch sei. Geben Sie nur fleißig Nach-
richt von sich, oder, wenn wir in der Schweiz bleiben sollten, suchen Sie 
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uns aus. Ihr Aufenthalt sollte Ihnen, so wenig kostspielig, als möglich, 
werden, denn ich bin hier nun doch ziemlich bekannt. 

Ich kann mit Wahrheit sagen, ich sehne mich mit einer gewissen Lü-
sternheit einmal mit Ihnen recht auszuschwatzen. Mein Weggehn aus 
Livland, trotz Ihrer uud meiner andern Freunde Bemühung mich zu 
ölxv8ojj.s?v, war endlich so phystsch und moralisch nothwendig geworden, 
daß ich nicht länger aufzuhalten war. Ohne Sie, ich gestehe es, war' ich 
fast zu gleicher Zeit mit Jbnen sortgereist. Sie hatten mir einen Namen 
genannt, an dem meine Phantasie einen Nagel fand, woran die Hoffuuug 
ihr täuschendes Gewebe befestigte. Ich wollte mir nicht vorzuwerfen ha-
ben eine mögliche schöne Aussicht des Lebens verscherzt zu haben — und 
mußte doch, eh' ich das Diug in der Nähe beleuchten konnte, die fatale 
Dotation annebmen. Eine Sommerreise, die ich machte, zu der einzig 
Ih r schönes Wort mich verleitete, warf den AusfchlagSstein in die Waage 
meines Schicksals. Ven! vicli uud prok 6oIor! viei nee victus 
sum uud bald darauf blicß Fama in ihr Horn: vvaäit, exeossil., erupit. 
Die geheime Geschichte meines Herzens sagt: er ging uud fand die Ruhe 
llvn »uro non xemmis venals, unter den Bergen, an der Quelle der Ge-
sundheit, im Arm der treuen Freundschaft. 

DaS Detail dieser meiner bedeutenden und durchaus unbekannten 
uud uuerrathenen Reise steht ausführlich in meinem Tagebuch an Bruder 
K.; Sie werden, Sie müssen es lesen. 

Ohne Zweifel werden Pontius und Pilatus und der hohe Rath von 
Jerusalem und Pharisäer uud Saducaer ein weidliches auf Sie und mich 
geschimpft haben. Die Zeit wird ihnen das Maul stopfen; fahren Sie 
nnr fort zu schreiben uud zu dedicireu uud ich werde fortfahren in ver-
borgener Stille meine bessern Kräfte zu entwickeln und bei Arbeit, die 
den Stecken des Treibers nicht fürchtet und die Fuchtel der Excellenz 
nicht kennt, mich glücklich fühlen. 

Mein Plan ist jetzt, wenn Umstände nicht durchaus seine Ausführung 
bindern, im nächsten April nach Rom zu gehen. Freund Krause begleitet 
mich und wenn wir in Ihnen einen Gefährten haben könnten, so machten 
wir tres ein Collegium, wobei die Freude und Freundschaft präsidiren und 
die Natur dociren sollte. WaS ist in der Welt nicht möglich? Aber in 
der Liebe muß man sein, und wo man etwas ausführen will, hübsch stille 
s«in, also machen Sie weiter keine Rede! — ein ächt rigischer Ausdruck. 

26 ' 
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Ihr Buch wollte ich mir durchschießen lassen, der Buchbinder hat es 
vergessen, vielleicht war er gescheuter als ich. Indessen wär' es doch der 
Mühe werth, daß ich Jbneu eiuige Züge von Güte der Lettischen Nation 
und von Bilduugsfähigkeit, die man ihr absprechen will, ausschreibe. An 
scaudalöseu Vorfällen ist ohnedem kein Mangel. Schade ist, daß ich meine 
ganze Sammlung von Nationalliedern, die ich übersetzen wollte, zum Theil 
verlohren habe; ich will aber doch auch nuu die Ueberreste schreiben. Ihr 
Buch ist hier von einigen Menschenfreunden mit sehr vielem Interesse ge-
lesen worden. Die Frau des Malers Heß, eine sehr verständige Frau, 
hat es nur nach längeren Pausen durchlesen können, weil die Sache ihr 
Herz revoltirte. Ich schreibe Ihnen dieses zur Schadlosbaltnng für die 
saden Komplimente in Leipzig. ^ propos; kennen Sie das Buch !s nou-
vs! ^rretin? Lesen Sie es. Vielleicht finde» Sie es einer Verarbeitung 
in schalkhafter Manier werth. Eine Dedication finden Sie leicht dazu. 
Sollte ich einen Brief an Schiller.beylegen, so geben Sie ihn doch selbst 
ab, ich möchte wissen, ob er noch an mich denkt. Ueber Marty haben 
Sie trefflich geurtheilt, viäsawr unsere neueste Erfahrung in Zürich. 
Seume ist auch mir ein Mann, der mich alle Melchisedecks vergessen 
macht. Adieu u. s. w. 

Ih r Freund C. Graß. 

III. Elise v. d. Recke an Merkel. Pyrmont», d. 8. Sept. 1797. 

Mein Herz hat Ihnen schon lange aus Ihren interessanten Brief ge-
antwortet und sür diesen gedankt, aber meine Feder kann stch erst jetzt der 
Schuld entladen; denn ich war die Zeit her so krank, daß ich auch selbst 
dle nothwendigsten Briefe nicht schreiben durste. 

Ich habe Ihren Brief mehr als einmal gelesen, und noch öfterer 
den mir wichtigen Gegenstand durchdacht. Den Wuusch, unsere Bauern 
frei zu machen, kann keiner wärmer hegen als ich; und daß Sie durch 
Ihre Schriften über diesen Gegenstand viele Edellente zum Nachdenken 
brachten, hat Ihnen meine aufrichtige Hochachtung erworben. Seit Katha-
rinens Milde mich sür Nahrungssorgen schützte, und meiner Sorgfalt 
durch Pfalzgrafen*) das Glück von 608 Menschen anvertraute, seit dem 
beglückte der Gedanke mich, womöglich .Katharinens Wohlthat dadurch zu 

*) Em Gut in Kurland, welches Elise v. d. Recke von der Kaiserin geschenkt erhal-
hm hatte. 
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verdienen, daß ich es nun versuche einen Gedanken durch That zur Reife 
kommen zu lassen, den mein Ausenthalt in Holstein durch des längst ver-
storbenen Ministers Bernstorfs schönes Beispiel so lebendig in meiner Seele 
gemacht hatte. Der Wohlstand der holsteinischen freien Bauern nährte 
die Hoffnung in mir, daß auf dem Wege auf welchem Bernstorf einst 
wandelte, auch bei uns Freiheit der Bauern eingeführt werden könnte» Zu 
dieser Absicht kaufte ich mir ein kleines Gütchen, um dort mit dem Bei-
fall meiner Wohlthäterin den ersten Versuch zu wagen. Denn nach mei-
ner Ueberzeugung wäre zu viele Gefahr dabei, wenn man diese menschen-
freundliche Sache sogleich ius Große ausführen wollte. Jede fchleuuige 
Veränderung der Gesetze kann dem Staate nachtheilig werden, und ich 
möchte nichts gewaltsam, und gewissermaßen durch einen Sprung in der 
Natur umwälzen. Geschieht irgend so etwas ohne meine Veranlassung, 
so folge ich dem unaufhaltbaren Laufe des Geschicks mit Resignation, 
schöpfe aus den neuen Ideen, die sich dann in meiner Seele entspinnen, 
den Vortheil den ich kann, und wirke so das Gute, welches mir auch dann 
in meinen Verhältnissen übrig bleibt. 

I n der Lage in welcher ich als Staats-Bürgerin einer Monarchin 
lebe, ist meine erste Pflicht die, keine öffentliche Veränderung ohne den 
Beifall meines Regenten vornehmen zu wollen, und da ich das Glück noch 
nicht habe von nnserm das Wohl seiner Unterthanen zu Herzen nehmen-
den Paul gekannt zu sein, so wage ich jetzt keinen Schritt, als den, meine 
Bauern im stillen dadurch, daß ich fie glücklich mache zur Freiheit zu 
erziehen. 

Wie nnsres Kaisers mir unvergeßliche Mutter über mich dachte wußte 
ich! Bei dieser so Einzigen konnten meine Handlungen, da ihr meine 
Grundsätze bekannt waren, nie schief dargestellt werden; denn wer einmal 
ihr Wohlwollen hatte, war gegen jede Verleumdung geschützt; und der 
Freund der Ausklärung, der Frenud allgemeiner Glückseligkeit und zweck-
mäßiger Freiheit konnte wenn ihr die Lauterkeit seiner Grundsätze gewiß 
waren, auf ihre Huld — auf ihren Beistand rechnen. Bin ich so glück-
lich, auch nnserm jetzigen Monarchen so nahe zu kommen, daß er nicht 
nur in die Reinheit meines Willens, sondern auch in meinen Blick über 
diese mir wichtige Sache Vertrauen setzt, so hoffe ich auf meinem Erbgute 
unter dem Schutze seiner wohlwollenden Seele das sür meine Bauern 
auszuführen, was nach meiner besten und geprüftesten Ueberzeugung das 
Thunlichste und das Beste sür das Ganze des Staates ist. 
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So wie Sie es mir vorschlagen, meinen Bauern aus der Stelle zu 
erkläre«, daß ich sie iu einer gewissen Reihe von Iahren freilassen will, 
dieß werde ich nach meiner Sachkenntniß nie thun, weil ich ans diesem 
Wege nicht zum Zwecke komme«, nickt ihre Wohlfahrt befördern würde: 
denn ein in der Ferne versprochenes Glück, macht den Menschen nie glück-
lich, nie mit dem Geber zufrieden! Man brütet voll Mißmnth über den 
gegenwärtigen Znstand, sieht ungeduldig der Znkuuft entgegen, und ist 
das erwartete Glück da, so genießt man es nicht, weil üusre Einbildungs-
kraft uns noch größere Dinge vorspiegelte und die Wirklichkeit nun unsre 
Erwartung nicht befriedigt. Auch könnten durch die schnelle Erklärung, 
daß alle Bauern meiues kleinen Gütchens frei sind, die Bauern- und Ho-
seöselder leicht unbearbeitet bleiben, denn noch sind unsre Bauern nicht 
dazu erzogen, den Gedanken, daß sie frei sind, zu fassen, ohne daß dieser 
in jetziger Lage unsägliche Unordnungen hervorbringen würde. 

Wenn auch die Wirthe an ibren Gesinden dnrch den Gedanken des 
Esgeuthums gefesselt blieben, so würden die Knechte doch, so wie sie jetzt 
stehen und denke«, ihre Heimath verlassen nnd jeder aus eiuem andern 
Wege sein Glück suchen. Manche fänden das ibrige auch, audere dagegen 
könnten lüderliche Taugenichtse werden, so wie ich es schon mit einem 
Hausknechte, dem ich vor 4 Jahren die Freiheit gab, erfahren habe. In-
dessen würde meinen Wirthen ihr Eigentbnm uud ihre Freiheit nichts Helsen, 
denn sie hätten keine Hände die ihre Aecker bestellen, und ihre auch meine 
Felder lägen unbearbeitet. Statt daß ich also durch Ihr vorgeschlagenes 
Mittel die Freiheit der Bauern befördert hatte, so würde ich alle Guts-
besitzer zurückgeschreckt haben, und das alte Lied wäre wieder da: — 
„Freiheit der Baueru sei iu Kurland und Livland nicht möglich." 

Geglückt der in den Zeitungen angekündigte Schritt der Rewler, so 
ist meine Erwartung Übertrossen, und ich werde mich freuen, daß ich den 
innigen Wunsch meines Herzens früher, als ich mir es dachte, erfüllt sehe. 
Aber in diesem Falle muß der Revalsche Adel reicher als der Kurläudische 
sein. Auch müssen Adel und Bauern mehr wahre Aufklärung als bei uns 
haben, wenn dieser Schritt wirklich dahin leitet, daß die Bauern ohne alle 
Vorbereitung frei werden. 

Bei uns könnte ein solcher Versuch übel ausfallen; wenigstens würde 
die Beratschlagung zwecklos sein, uud man würde nach alle dem Deli-
briren nichts weiter hinanSbringeu, als daß unsre Bauern Sklaven blei-
ben müssen, weil sonst das Unterste oben und das Oberste unten kommen 
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möchte. So wie mir es scheint, kann diese der Menschheit heilige Sache 
bloß durch einzelne Menschenfreunde befördert werden, die mit dem Bei-
salle nnsres Monarchen aus ihren Gütern zuerst versuchen, wie die Sache 
bei uns am Besten anzufangen ist. Gebt dies mit Aufopferungen der 
Gutsherrn, dann könnte aus den Kronsgütern die nehmliche Einrichtung 
getroffen werden, und allmählig würden dann die andern Edellente folgen, 
deren Beutel, Geistes- und Herzenskräfte es erlauben. Dies war wenn 
ich nicht irre der Gang, den der große längst verstorbene Bernstors ging, 
als er in Holstein die Freiheit der Bauern einzuführen suchte. 

Schon werden seit diesem ersten Schritte über 20 Jahre verflossen 
sein, aber noch sind in Holstein nicht alle Bauern frei, denn der weise 
Staatsmann sah es wohl.ein, daß ohne ungerecht gegen die Gutsbesitzer 
nnd deren Creditoren zu sein, kein solches allgemeines Gesetz so schnell 
gegeben uud ausgeführt werden kann, weil die eiste Auslage des Guts-
besitzers zu groß ist, wenn der Plan, Leibeigenschast auszuheben, wohllhätig 
sür das Ganze werden soll. Wie viele Gutsbesitzer haben nicht Schulden! 
Wie manche Creditoren sind nicht Wittwen und Waisen, die dann ihr ganzes 
Kapital verlöhren, wenn auf den mit Schulden belasteten Gütern sogleich 
die Freiheit der Bauern eingeführt werden sollte. So sehr diese Sache 
mir am Herzen liegt, ebenso wenig möchte ich dazu beitragen, daß aus 
diesem Wege die Freiheit der Bauern bewirkt würde; denn ich möchte 
uicht die Thränen und die Noth so vieler Wittwen und Waisen aus mich 
laden, weil gewiß viele Concurse entstehen würden, nnd man nach ächt 
moralischen Grundsätzen kein gegenwärtiges Uebel hervorbringen soll, um 
ein entferntes Gute zu bewirken. Nach meinem Plane kostet die Vorbe-
reitung zur Freiheit meiner Bauern mir wenigstens drei Jahres-Revenüen 
und einige Jahre hindurch einen Drittheil meiner Einkünfte; da Kathari-
nens Huld mir durch Pfalzgrasen bei meinen mäßigen Bedürfnissen für 
mich selbst zu leben gab, so kann ich die Einkünfte von Suberu auf 
meine Liedlings-Jdee verwenden, und auch in Pfalzgrafeu von meinen 
Einkünften wieder im Gnte einen Theil zum Wohle der Bauern zurück 
fließen lassen, um auch dort, falls mein Gedanke ausführbar ist, sür die 
Freiheit der Bauern, ohne daß diese es ahnden, vorzubereiten. Aber es 
wäre ungerecht, wenn man vom vorigen Besitzer von Snbern verlangt 
hätte, er solle aus seine Kosten den Bauern gute Wohnungen erbanen, 
denn dieser mußte von den kleinen Einkünften, die Snbern hatte, leben. 

Ich denke, wenn ich meinen Leuten zuerst gute Wohnungen erbaue, 
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ihre übertriebene Arbeiten vermindre, die willkürlichen von meiner Seite 
ganz aushebe, für ihre Gesundheit aus meine Kosten sorge, ihre Moralität 
und ihre Freuden befördere, ihnen richtigere Begriffe und mehr Kenntniß 
vom Ackerbau, von der Viehzucht, vom Forstwesen, von der Spinnerei 
beibringe, fie angenehm und nützlich beschästige, ihnen Lust zur Gärtnerei 
gebe, kurz fie glücklich und besser mache, ehe ich es wage ihnen etwas 
von Freiheit anzukündigen, dann wird es gut gehn, denn fie müssen erst 
fähiger sein eine solche Existenz würdig zu genießen, wenn die Freiheit der 
Bauern bei uns sür ste selbst und sür den Staat wohlthätig werden soll. 

Bewohnen meine Bauern bessere Häuser, haben sie durch meine Sorg-
falt Obst- und gute Küchengärteu, wissen sie diese zu bearbeiten und sich 
auch außer Bier und Branntwein Freuden zu verschaffen, dann gebe ich. 
ihnen Gesetze die meine Willkühr binden, nnd erst mit diesen, unter dem 
Schutze unsers menschenfreundlichen Monarchen, auch die Freiheit, sobald 
fie aus diesem Wege zu selbiger erzogen sind. 

Man sagt mir freilich jetzt, daß die Wirthe auch dann ohne Knechte 
bleiben werden, weil jeder freie Bauer lieber Handwerker als Ackersmann 
sein will. Aber ich rechne daraus, daß die richtigen Begriffe, die ich mei-
nen Bauern beizubringen denke, es ihnen begreiflich machen werden, daß 
der Ackerbau und die Viebzncht immer sichere Nahrung geben als Hand-
werke. Und sühlt dann einer oder der andere einen Berus zum Hand-
werke, so wird das Gut auch nichts dadurch verlieren, sobald es bevöl-
kerter als jetzt ist; Sorgfalt sür die Gesundheit, sür den Wohlstand der 
Bauern vermehrt auch die Menschenmenge. 

Nach meinem Plane kann die Freiheit der Bauern bei uns nur laug-
sam bewirkt werden und 12 bis 15 Jahre können vielleicht hingehen, ehe 
ich eS wage nnsern Monarchen zu bitten, das zu bestätigen, was ich zum 
Wohl meiner Bauern aus meinem Gute festzusetzen denke. Glücklich sollen 
meine Bauern von dem Augenblicke an sein, da sie meiner Vorsorge an-
vertraut wurden. Frei—erst dann wenn fie reif dazu sind! — Je früher 
dies geschieht, um so früher fühle ich mich durch das Bewußtsein glücklich, 
durch freiwillige Aufopferung eines Theils meiner Eitikünfte, diesen so sehr 
vernachlässigten und gedrückten Menschen ein dauerhaftes Glück zugesichert 
zu haben. Aber ich wiederhole es, deu Muth habe ich nicht, dazu etwas 
beizutragen, durch einen gewagten Schritt die Bauern sogleich frei zn machen. 

Was Eatharina mir in einer der glücklichsten Stunden meines Le-
bens sagte, da ich diese große Frau über so manches sprechen hörte, dies 
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schwebt mir auch bei dem warmen Wunsche meines Herzens unsre Bauern 
srei zu sehen, jetzt immer noch lebhast vor: II est äoux 6e vouloir Is 
bien, mais r!en n'est si ljifüeils que cle ls kairs. I '̂experienev nou8 
äit qus nou8 ne eontribuons pas touHours au donl̂ eur 6u xenrs ku-
msin, quanä nou8 nous apüeons a Is kairs — a ckaqus moment nou8 
vo^ons la ekuts 6s notrs meiüeur volontö. moi! rien n'est 
8i ljiMcils quo 60 faire 6s ksureux a la lonAus. Oes inäiviäuss Is 
äevisnnsnt» rarsment äes peuples! ê ls erains Mm»i8! Lette 
iäss est aMixsante, ê I'avous mais eile ne äoit pas ralsntir notrs 
ässir a travaillsr au bonksur publique, autant qus nos kaeultss !v 
permettent. Dieser weise Ausspruch meiner Wohlthäterin ist mir seitdem 
nicht nur bei meinen Handlungen — sonder« auch bei den Handlungen 
anderer gegenwärtig. — Nicht alles was gut ist kann sogleich geschehn, nur 
das zweckmäßige Gute welches ausgeführt werden kann, muß man durch-
zusetzen suchen; diesen Grundsatz strebe ich in meinem kleinen Wirkungs-
kreise auszuüben. Werden unsre Bauern aus einem schnelleren Wege als 
dem, welchen ich einschlage, srei, ohne daß die Grnndseste der Regiernng 
dadurch erschüttert wird, dann werde ich mich innigst freuen, aber beitra« 
gen werde ich aus den schon angeführten Gründen, zu dieser schnellen und 
gewaltsamen Veränderung nicht. Jede mit Bedacht zum Wohl des Gan-
zen vorbereitete Veränderung kaun dem Staate heilsam werden. Eine ge-
waltsame Umwälzung hingegen, bringt Zerrrüttung hervor. Völker nnd 
Herrscher haben durch die Revolution in Frankreich eine gleiche Lehre be-
kommen. Wer bei' uns in Kurland den so genannten deutschen Mann 
zum Landbau bewegen könnte, der würde die frühere Freiheit der Bauern 
bewirken. Aber der teutsche Mann ist bei uns die faule Hummel im 
Staate, diese zur nützlichen Thätigkeit anzuspornen, wäre auch Verdienst 
um das Vaterland. Bisweilen schmeichle ich mich mit dem Gedanken, daß 
wenn man sür das Vergnügen des Ackersmannes mehr sorgt, den Acker« 
bau mehr in Ehren hält, daß dann auch der teutsche Mann, allmählig 
znm Ackerbau zu bringen sein wird. Haben Sie vielleicht mehr Ideen 
hierüber und haben Sie noch Einwendungen gegen den Einwurf daß die 
Knechte in jetziger Lage, wenn sie srei wären, den Ackerbau verlassen wür-
den, so theilen Sie diese mit Ihrer — Ihre edle Abficht ehrenden 

Dienerin Charlotte von der Recke, 
geborne Reichsgräfin Medem. 
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IV. Baron Bruiningk an Merkel. 
Halle im königl. Pädagogio Z. October 1797. 

Edler, verehrungswerther Menschenfreund! 

Verschmähen Sie diese Zeilen nickt, die ein Jüngling Ihnen widmet, 
der durch Ihre Schilderung der Letten, dnrch Ihre darin geäußerten men-
schenfreundlichen Gesinnungen, zur Hochachtung gegen Sie, zur Bewunde-
rung gegen Sie hingerissen wird. Unbekannt mit Ihrer Wohnung und 
nur in der Vermutbnng Sie möchten sich vielleicht in Dresden ausbalten, 
übergebe ich Jbneu diese wenigen Zeilen, die eigentlich der Ausdruck des 
Dankes und der Verehrung, edler Menschenfreund, sein sollen, wozu ich 
aber keine Worte finde. 

Seien Sie dreimal von mir gedankt für Ihre Schrift, zumal.wenn, 
wie ich gehört babe und wie vor einiger Zeit ich in der Hamburger Zei-
tung las, fie dazu gedient bat, die Leibeigenschaft in Livland abzuschaffen, 
worüber noch die Genehmigung des Kaisers zu erwarte» ist. 

Schon oft habe ich über die Erniedriguug der Menschheit geseufzt. 
O kölinte ich beitragen znm Glück dieser armen Sklaven, so wollte ich 
mich glücklich schätzen. Sind die, welche wir so verachten, die wir so 
niederdrücken, nicht unsere Mitmenschen; habe» fie »icht vom Schöpfer 
gleiche Rechte, gleiches Anfeh» erhalte»? O Gott, das Erdeuleben hat 
schon so manche Mühe, manchen Kummer, und man will seinem Neben-
menschen noch vollends alle Freuden rauben? — ihn noch unter das ge-
beugte Lastthier krümmen? — ihn gransam seinem Weibe, seinen Kindern 
entreißen?— ihn fast verhungern und zugleich für fremdes Glück arbeiten 
lassen?—Ich staune ob der Grausamkeit!... Es ist ausgemacht, manches 
gnädige Herrchen schätzt sein Hündchen mehr als seinen Milbruder, indem 
jener auf Federn ruht, snchtelt er diesen zu Tode. — Der Mensch — und 
solcher giebt es« unzählige — hat ein Pancherherz! 

Ich bin nun im 16. Jahre und seit dem 7. schon aus Livland her-
aus, dennoch bin ich voll Liebe zu meinem Vaterlaude uud bedaure den 
Starrsinn des Adels und das Elend des bedrückten Landvolks; doppelt 
ist die Blindheit des Adels zu bedauern, der, wenn <r die Augen nicht 
bald öffnet, stch ein gleiches Schicksal mit dem französischen zu erwarteu 
hat. — Ich bin hier in Deutschland Augenzeuge vom Elend der französi-
schen Emigrirten uud von Menschenbedrückung gewesen: von jenem bei 
meinem Ausenthalt in Neuwied am Rhein, dem Hauptsitz der französi-
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scheu Emigrirten, von diesem bei meinem Aufenthalt in Uhist an der Inn 
bei Bauzen unter den Wenden. Jetzt bitte ich Sie, kennen Sie meinen 
Vater, den Ober-Landgerichts-Assessor B. v. Bruiningk aus Hellenorm 
und Samhof? und wenn Sie ihn kennen, ach so möchte ich so gerne wis-
sen. wie er mit seinen Bauern umgeht, in betreff derselben hat mein guter 
Vater so ost menschenfreundlich sich geäußert. — So gram ich den gal-
lischen Freiheitsjägern auch bin, die um eine nicht existirende Chimäre, 
ich möchte sagen, verrückt werden, so möchte man mit ihnen vereint daraus 
dringen, das leidige Wörtel von von den Namen zu verbannen, weil 
Menschen, die dies besitzen, das Recht zu haben glauben, ihre Nebenmen-
schen, die kein von vor dem Namen haben, zu foltern. 

Mit der größten Hochachtung, die Ihnen die ganze Menschheit schul-
dig ist, bin ich Ihr 

ergebenster Diener Bruiningk. 

V. Derselbe an denselben. Dorpat, 16. August 1840. 

Verehrter Herr Doktor! 

Vor einigen Jahren wandte ich mich eines Geschäftes wegen an Sie. 
Damals waren Sie so freundlich mir in Erinnernng zu bringen, daß ich 
schon im Jahre 1797 aus dem Halllschen Pädagogio — (iu einer heiligen 
Angelegenheit der Menschheit) — an Sie geschrieben und daß Sie aus jenen 
Brief des JünglingS einen Werth legen. Wohl unvergeßlich bleibend ist 
der Eindruck gewesen, den Ihre Letten aus mich gemacht haben, aber der 
Umstand mit dem Briefe war in der langen Reihe von Jahren aus mei-
nem Gedachtniß entschwunden. Jetzt habe ich ihn im 2. Theil Ihrer Dar-
stelluugen wieder gelesen und es erwachte alles wieder i» meiner Erinnerung. 

Welcher Wechsel der Zeiten und Jahre hat seitdem stattgesunden! 
Sie haben im hohen Alter das freudige Bewußtsein, daß vor Allem durch 
feurige Worte der Wahrheit, die Sie der Welt verkündeten, die Aushe-
bung der Leibeigenschaft des Landvolks in den Ostseeprovinzen gefördert, 
und Ihnen ein großes Werk zur Menschenbeglückung gelungen ist! — 

Wenn ich, als Jüngling, Ihnen Zeugniß davon ablegte, daß mein 
Herz sür Recht und Wahrheit glühte nnd ich sür Ihre Lehre empfänglich 
war, so darf ich — jetzt dem Greisenalter nahe — es aussprechen, daß ich 
diese Gesinnung treu bewahrt habe und in diesem Sinne, wenn auch 
mit geringen Kräften, zu leben und zu wirken, bemüht gewesen bin. Per-
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geblich war im Jahre 18!7 und 1818 mein eifrigstes Bemühen dem Land-
volke bei der Freilassung theure Rechte zu retten, nemlich die durch das 
Gesetzbuch von l804 ihm ertheilte erbliche Nutzung des Landes. Die 
Früchte der Freiheit reisen so vielleicht um ein Jahrhundert langsamer. Was 
ist aber ein Jahrhundert dem Ewigen! nur wir Kinder des Augenblicks 
messen mit unsrem Pygmäen-Maße! Und jene langsam wachsende und 
reifende Frucht wird ein desto herrlicheres Gewächs werden. Mit dieser 
Ueberzeugung scheide ich vom Leben. Ich preise mich glücklich, daß auch 
im gegenwärtigen Augenblick ich bestimmt und berufen bin sür die Wohl-
fahrt des Landvolks — in einem größern Kreise — und ich darf es hof-
fen — mit Erfolg zu wirken. Wohl weiß ich, daß es nur ein Geringes 
ist, was ich leistete und leisten werde, und ich klage mich an, daß ich ein 
unnützer Knecht gewesen; ich blicke aber hoffend zu dem Engel, dessen 
Thräue im Protokollbuch des Ewigen meine Schuld auslöscht! 

Ich habe geglaubt, daß ich Ihnen dies Bekenntniß abzulegen schuldig 
war, rücksichtlich der gütigen und freundlichen Anerkennung, die Sie mir 
dem Jüngling und dem Manne — in Ihrer Schrift zu Theil werden lie-
ßen, mehr gewiß, als ich verdiene. 

Mit den Gefühlen der Hochachtung, mit welchen ich mich 1797 unter-
zeichnete — wiederhole ichs als Ihr 

ergebenster Diener Bruiningk. 

VI. Merkel an den Landrath v. Bruiningk. 

Hochgeborner Herr Baron! 
Hochverehrter Herr Landrath und Ritter! 

Cw. Excellenz wohlwollendes Schreiben brachte einen sehr lichten, 
srohen Tag in meine trübe Einsamkeit. Es ist ein sehr seltenes Phäno-
men, einen Mann in spätem Alter und in hohen Würden nicht nur den 
edlen Grundsätzen, sondern auch den reinen menschlichen Gefühlen mit 
Wärme treu zu sehn, die ihn als angehenden Jüngling erfüllten. Empfan-
gen Ew. Excellenz mit meinem gehorsamsten Dank, sür Ihre gütigen 
Aeußerungen, die aufrichtige Versicherung meiner innigsten Hochachtung. 

I n Rücksicht der heiligen Sache unsrer vaterländischen Provinzen nähre 
ich srohe Zuversicht. 

Ich weiß aus mannigfaltigen Zeugnissen und Beweisen, daß im Innern 
unserer Provinzen an vielen Orten zuweilen noch vorgeht, was nach der 
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Freierklärung der Bauern uicht mehr möglich sein sollte, aber es erregt 
bei Unbetheiligteu allgemein verachtungsvollen Unwillen, und der Charak-
ter und die Bildung der Letten und Esten gewinnt allmählig, aber unauf-
haltsam, so viel Gehalt, daß jenes Unrecht wohl bald wird aushören müs-
sen. Ich sehe ein herrliches und entscheidendes Zeichen der Zeit darin, 
daß gerade Ew. Excellenz an der Spitze des geweihten Zirkels steh», der 
neue Verbesserungen bewirken soll. Sie werden siegen, wenn auch nicht 
sür die Gegenwart, doch dadurch, daß eine nahe Zukunft sich schämen 
wird, Ihre Pläne noch nicht ausgeführt zu sehn, und sie verwirklicht. 

Jndeß in Galizien und nun auch in Posen die verarmt gewesenen 
Gutsherren, und mit ihnen daS ganze Land, bloß dadurch in blühende 
Umstände gesetzt sind, daß der Banerustand seine Besitzungen als Eigen-
thum bewirtschaftet: wie wäre es möglich, daß man bei uns noch lange 
die Augen gegen die Wahrheit verschließen und hartnäckig Verhältnisse 
festhalten sollte, die offenbar verderblich sind? Jndeß es längst entschieden 
ist, daß die Güter durch Arrendatoren, die nur schnell allen Vortheil aus 
ihnen zu ziehen suchen, zu Grunde gerichtet werden, ist es möglich, daß 
man bei uns. noch lange übersehen kann, welche — ich wähle den scho-
nendsten Ausdruck — Seltsamkeit darin liegt, die ganze Bauerschast durch 
Verweigerung des Eigenthumsrechts aus ihr Land, und selbst der Erbpacht 
aus solchen Arrendatoren bestehen zu lassen? Nein diese kurzsichtige Un-
gerechtigkeit ist ihrem Aushören nahe und Ew. Excellenz werden das un-
vergängliche Verdienst haben, dieses herbeizuführen oder doch entscheidend 
vorzubereiten. 

Mit hohem Interesse habe ich die Aufforderung gelesen, die Ew. Ex-
cellenz in den Dörptschen Jahrbüchern erließen und sehr bedauert, das Or-
gan eingebüßt zu haben, durch das manche sehr beachtungswerthe Stimme, 
die nun wahrscheinlich aus Blödigkeit schweigen wird, sür ihre edlen, men-
schenfreundlichen Ansichten mitgesprochen hätte. 

Ich wiederhole den Ausdruck der aufrichtigsten und wärmsten Hoch-
achtung u. s. w. Ew. Excellenz 

gehorsamster Diener Merkel. 

VII. Heinrich Zschokke an Merkel. Aarau, 14. Februar 1832. 

Eigentlich zwar, mein thenerster Herr und geradezu gesagt Freund, 
- kömmt keine Freude in dieser Welt zu spät, aber doch — dem Himmel 
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sei's geklagt — war die Ankunft Ihres lieben Brieses vom "/zi Marz l83t 
bis zum 12. Februar 1832 wohl spät. Entweder sollten die zwischen 
uns Beiden wohnenden Monarchen in ihren Raichen für Eisenbahne» und 
Dampffrachtwagen oder für Lebensverlängerungsaustalte» sorgen, daß ein 
Brief wie der Ihrige nicht 10—11 Monate unterwegs bleibe. Wenn 
mein Schreiben nach Neujahr 1833 bei Ihne» eintrifft, so haben Sie 
vielleicht schon im Lause der Jahre längst vergesse», daß Sie mir einmal 
schrieben. 

Aber ich werde es nicht vergessen, welche Freude Sie mir gebracht 
haben, erstens daß ein so hochachtungswürdiger Mann, wie Sie, mich sei-
ner Aufmerksamkeit werth gehalten, zweitens daß ich mich so wunder artig 
im lettischen Nock ausnehme. Ja es freut mich mehr lettisch zu reden, 
als in Amerika englisch oder in Frankreich (durch Herrn Bussieu) mit dem 
Landvolk französisch, denn Amerikanern und Franzosen stehen mehr Hülfs-
mittel zu Gebote, als den armen Letten. Auch da also müssen Deutsche die 
Apostel der Humanität sein, deren Sie einer der Ersten sind. Denn Ihre 
Schrift gab — vielleicht ohne daß Sie es wissen — den ersten Anstoß 
zur uachherigeu Milderung der Leibeigenschaft. Vor etw 5 oder 6 Jahren 
besuchte mich ein Baron Uexlix (wenn ich nicht im Namen irre) aus Lies-
land*), ein trefflicher Mann, dem ick die stufenweise Entwickelung der Bauern 
in der Schweiz von ihrer allemannischen Leibeigeuschaft bis zur republika-
nischen Freiheit erzählen mußte. Er verhieß Goldenes für die Menschheit 
in Liefland; mein Freund Jochmanu aus Riga bezeugte späterhin mir Aehn-
liches uud nun Ihr Brief bringt die Bestätigung. Sollten Sie zufällig 
jenen Herrn v. Uexlix kennen, so bitte ich, rufen Sie mich in seinem Ge-
dächtniß wieder durch einen Schweizergruß hervor. Es that mir leid, sei-
nen Namen nicht unter den großmüthigen Subscribenten zu finden*"). 
Es bleibt doch eine traurige Wahrheit, immer und immer muß das Herr-
lichste und Edelste sür das menschliche Geschlecht durch Privatleute voll-
bracht werden, statt pflichtmäßig ̂ durch die Regierungen; ja man muß diese 
schon dafür segnen, wenn sie das Gute nicht hindern. O, ich habe 
mehr Pöbel unter den sogenannten Großen gesunden, als im gemeinen 
Volk (nach Abzug der Kenntnisse und Aeußerlichkeiten). Was hat die Welt 

Es ist offenbar der Baron Boris v. Uexküll auf Fickel gemeint. 

**) Herr v. Uexküll hatte als Estländer keine Veranlassung auf ein lettisches Buch zn 
subscribiren. 
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davon, wenn alle sogenannte feinere Bildung nur zum Werkzeug der in 
Seide gekleideten Barbaren wird. 

Mit wahrem Genuß habe ich die deutsche Uebersetznug des „Zeems 
kur seltu taifa" gelesen. ES ließ mich in die Tiefen sehn, worin der let-
tische Bauer versunken liegt und davon die Schweiz nichts Aehnliches zeigt. 
Ich maäe dem Herrn Lundberg mein Kompliment sür die gelungenen 
Umänderungen zum Behuf seiues Volks. 

Bleiben Sie noch lange für das Heil Ihrer Umgebung thätig. Sie 
sagen, 'ein Greis wären Sie? Kann denn ein Mann wie Sie zum Greis 
werden? Zwar bin ich nur erst 60 Jahre oder bald 61, aber ich fühle 
mich jünger als damals, da ich die Zahl umgekehrt mit 16 schrieb. Wenn 
ich früh sterben muß, hat mich wahrlich nicht das Alter, sondern die Glut 
der Jugeud verzehrt, in der ich umsonst wie ein unglücklicher Liebhaber 
sür Besserung nnd Heiligung unseres Geschlechts verlodere. 

Möge ein günstiger Stern den deutschen und russischen Posten leuch-
ten, damit mein Brief in Ihre Hände komme, damit er Ihnen sage, daß 
ich Ihnen sür Ihre unverdiente Aufmerksamkeit herzlich danke; daß ich 
Sie schon längst hochschätzte, nun aber als Mensch lieb habe; daß ich 
mir nichts wünsche als bei Ihnen (mit Erlaubuiß der russischen Polizei) 
in Ihrem MerkelShos zu sitzen oder noch lieber, daß Sie ein paar Wochen 
bei mir in meiner freundlichen Blumenhalde, am Fuß des Jnra, bei Aarau 
im Angesicht der Gletschergipfel auf freier Schweizererde leben wollten. 

Adieu wohlbekannter lieber Frennd. Wenn Sie beim Lesen dieser 
Zeilen etwas wie einen Hauch fühlen, so ists kein Lustzug von Fenster 
oder Thür, es ist ein Geisterkuß von Ihrem 

Freunde Heinr. Zschokke. 

VIII. R. I . L. Samson v. Himmelstierna an Merkel. 
Lustiser 15. Januar 1839. 

Hochwohlgeboreuer Herr, 
Hochzuverehreuder Herr Doctor! 

Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboreu die Zusendung beigehenden Exem-
plars meiner historische« Darstellung als einen Beweis meiner Hochachtung 
und Ergebenheit sür die Sache anzusehen. Diese Gesinnung, die seit 1796 
(auch Ihnen unbekannt) gleichwohl ununterbrochen Ihnen gewidmet war, 
habe ich seither aus Mangel an Gelegenheit selbst nicht eimnal gegen Ew. 
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Hochwohlgeboreu ausgedrückt. Um desto mehr freue ich mich jetzt, das 
Bekenntuiß derselben als Art einer Gerechtigkeit ansehen zu können, die 
aus leicht begreiflichen Ursachen Ihnen ebenso wenig von Ihren Zeit- als 
von meinen Amtsgenossen öffentlich wiederfahren ist. Denn auch Sie, 
Herr Doetor, haben hier das allgemeine Schicksal jedes Menschenfreundes 
getheilt. Je lichtvoller das Gute uud Wahre sich darstellt, je eingreifen-
der es wirkt, desto mehr blendet es Anfangs unser blödes Auge, bis die 
Angewöhnung ihm zu Hülse kommt; desto mehr verletzt es Interessen, in 
welchen stch, wenn nichts Anderes, so doch unsere Bequemlichkeit und Un-
beholfenheit gefallen. 7« x«X«. Aber dafür überlebt Beides auch 
seine Bekenner und Förderer und dauert heilbringend fort, wenn die 
Schaustellungen zu innerlicher Alltäglichkeit längst dahingeschwunden stnd. 

Ich rechne mirs zur Ehre, mit ausgezeichneter Hochachtung und Er-
gebenheit, wie seither, auch ferner zu bleiben 

Ew. Hochwohlgeboren 

gehorsamster Diener R. I . L. Samson. 
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I t . Petersburger Correspondenz. 
November 1865. 

7.— ÄI-m Sonntag, den 31. October, feierte die hiesige „Freie Öko-
nomische Gesellschaft" ihr hundertjähriges Jubilänm. Ueberblickt man die 
Geschichte des letzten Jahrhunderts in Bezug auf die wirthschastliche Ent-
wickelung, so erscheint besonders die letzte Zeit reich an Erfolgen. I n den 
letzten Jahren drängen fich manche Ereignisse zusammen, welche der Ent-
faltung des Volksreichthums bedeutenden Spielraum verliehen haben. Ist 
es Täuschung, wenn der Gegenwart die jüngste Vergangenheit reicher er-
scheint an historischen Thatsachen als frühere Zeiten? Doch wohl kaum. 
Man lebt rascher heutzutage, der gesteigerte Verkehr, die vertausendfachte 
Mittheilung läßt jedes Ereigniß eine raschere, intenfivere Wirkung ausüben 
als früher. Fast ein ganzes Jahrhundert ist seit Gründung der Oekono-
miscken Gesellschaft vergangen, ehe die Bäuernemancipation vollzogen ward. 
Und doch war von Anbeginn her die Gesellschaft eine Vertreterin freifinni-
ger Ansichten in Bezug auf die Bauernfrage. Die Theorie hatte lange 
entschieden, ehe die Praxis endlich den Versuch machte. Es ist eine Ge-
schichte der „Fieien Oekonomischen Gesellschaft" bei Gelegenheit dieser Ju-
belfeier von dem Secretair der Gesellschaft, Herrn Ehodnew, herausgegeben 
worden. Vielleicht kommen wir später einmal aus dieses Werk zurück, 
das einen bedeutenden Beitrag zur Geschichte der GeisteSeutwickelung Ruß-
lands liefert. Heute begnügen wir uns auf einen Aufsatz der R .S . P.Z. 
aufmerksam zu machen, in welchem mit wenigen Zügen der Thätigkeit der 
Gesellschaft gedacht wird. Katharina II. hatte in ihrem Rescript bei der 
«attische Monatsschrift, 6. Jahrg. Bd. XII. Hft. S. 27 
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Gründung des Instituts gesagt, der Zweck und die Aufgabe desselben 
bestehe in „Verbesserung der Landwirthschast und Oekonomie" (caoeoö-
ervosail. «i. «eupav^suiw s /lvRioorpoli're^be'rva *). Daß 
dieser Zweck am vollständigsten erreicht wird durch Befreiung der Arbeit 
leuchtete der Gesellschaft gleich in der ersten Zeit ihres Bestehens ein. 
Die Gründung derselben fiel ja in die Zeit, wo die Phvsiokraten die Be-
freiung der ländlichen Bevölkerung Frankreichs von den bäuerlichen Lasten 
predigten, wo Adam Smith sich den umfassendsten Studien zu seinem 
epochemachenden Werke widmete und überhaupt manche Vorboten einer 
liberaleren Gesetzgebung auf vielen Gebieten erschienen. Mit großer Ent-
schiedenheit vertrat die Gesellschaft das Priucip der freien Arbeit. Gleich 
im Jahre 1766 pzarf sie die Frage ans: „Was ist nützlicher, daß der 
Bauer auch Land sein eigen nenne oder nur bewegliches Vermögen, und 
wie weit sollen seine Rechte in Bezug auf dieses sowie auf jenes stch er-
strecken?" I n der gekrönten Preisschrift wurde der Gedanke ausgeführt, 
daß, wenn der Bauer nicht Landeigenthümer sei, an keine Volkswohlfahrt 
gedacht werden könne. Persönliche Freiheit sei Bedingung des Reichthums. 
Aller Wohlstand der Leibeigenen sei mit dem silbernen Halsbande eines 
Hundes zu vergleichen, das sammt dem Hunde einem andern Besitzer ge-
höre. Ehe daher die Frage erörtert werden könne, ob der Bauer unbe-
wegliches Vermögen besitzen dürfe oder nicht, müsse man ihm die Freiheit 
geben. Nur sreie Landleute würden ihren Acker mit bedeutendem Er-
folge bewirthschasten. 

Als ferner im Jahre 1812 die Aufgabe gestellt wurde, genau zu be-
rechnen, ob es sür einen Gutsbesitzer vorteilhafter sei seine Felder mit 
freier gemietheter Arbeitskrast oder mit seinen eigenen Bauern zu bewirth-
schasten, beantwortete der auch in Deutschland bekannte L. Jakob die 
Frage in seinem Buche „Ueber die Arbeit freier und leibeigener Bauern" 
dahin, daß der Bauer Eigenthum haben müsse, über welches zu verfügen 
ihm alles Recht zustände. 

Als endlich im Jahre 18l9 die Frage aufgeworfen wurde, wie der 
Gemengewirthschast oder Parcellirnng (wo daS Eigenthnm eines Bauern 
oder Gutsbesitzers in viele zerstreut liegende Parcellen getheilt ist) abzu-
helfen sei, da beantragte der Gutsbesitzer Snbow in seiner Antwort, deu 

*) Homoerxosre^bervo kann man wohl ziemlich wörtlich mit Oekonomie übersetzen. 
Der im 16. Jahrhundert entstandene „Ionaoerxoä' des bekannten Priesters Sylvester ent-
hält u. A. ebenfalls vorzugsweise Regeln für den Haushalt. 
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Bauern Eigenthum zu geben, über welches sie srei schalten und welches fie 
beliebig stückweise verkaufen dürften. Nur vollberechtigte Eigenthümer hät-
ten ein Interesse sür Bodenverbessernng zu sorgen, indem sie wüßten, daß 
ihre Arbeit uud ihr Capital ihnen selbst uud ihren Erben Früchte tragen 
würden. 

Also viele Jahrzehnte vor der Bauernbefreiung wurden solche Grund-
sätze gepredigt, welche heute zu trivialen Gemeinplätzen geworden sind und 
dennoch auch heute manchen Widerspruch zu überwinden haben. Unsere Le-
ser erinnern sich der Mittheilung in unserer letzten „Correspondenz," Herr 
N. A. Besobrosow, ein Mitglied der Freien Oekonomischen Gesellschaft, 
habe einen Preis ausgesetzt sür die beste Untersuchung „über die Organisa-
tion der landwirthschaftlichen Arbeit in Rußland." Damals bemerkten wir, 
die Sache habe einen focialistischen Beigeschmack, und die R. S. P. Z. be-
merkt ebenfalls, daß eine organifirte Landwirthschast, mag nun die Or-
ganisation derselben vom Staate oder von einer Gruppe bedeutender Guts-
besitzer ausgehen, dem Princip der Freiheit der Arbeit widerspreche. Die 
Unfreiheit der Bauern sei eine Folge solcher Organisation oder Verein-
barung von reiche« Gutsbesitzer« mit verarmten Bauer«, die, um dem 
Huugertode zu entgehen, sich i« die Knechtschaft begeben. Mit Recht drückt 
das obenerwähnte Blatt seiue Verwunderung darüber aus, daß eben jetzt, 
während die Befreiung des Bauernstandes sich vollziehe, ein Mitglied der 
Freien Oekonomifchen Gesellschaft solche Ansichten von einer Organisation 
der ländlichen Arbeit vertrete; hundert Jabre lang habe die Gesellschaft 
die Freiheit gepredigt und trete jetzt als Widersacherin derselben auf. 
Hieran knüpft sich, der Wunsch, daß die Gesellschaft ihrer Vergangenheit 
treu bleiben und sich mehr und mehr den Namen einer freien und öko-
nomischen Gesellschaft verdienen möge. Die Gesellschaft ist heutzutage 
eine Macht in Rußland. Bei ihrer Gründung bestand sie aus 15 Mit-
gliedern. Jetzt zählt ste 660 Mitglieder und 900 Mitarbeiter, welche im 
ganzen Reiche verstreut stnd, und das Capital der Gesellschaft beträgt, wie 
aus dem Berichte sür das Jahr 1864 zu ersehen ist, die Summe von 
377,380 Rubel. 

I m Hiublick aus die große Bedeutung der Verbreitung von Kenntnis-
sen in der Wirthschaftslebre für die Praxis tritt eben jetzt ein großes Unk 
ternehmen ins Leben, welches — hundert Jahre jünger als die Ökono-
mische Gesellschaft — vielleicht raschere Wirkung ans daS praktische Leben 
üben wird als diese. Am 27. October wurde nämlich das Gutachten des 

27* 
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Reichsraths über die Gründung einer Ackerbau- und Forstakademie bei 
Moskau aus dem Staatsgute Petrowskoje-Rasumowskoje Allerhöchst bestätigt. 
Diese Akademie, zu welcher Zuhörer aller Stände Zutritt haben, hat als 
höhere Lehranstalt das Recht gelehrte Grade an Fachgelehrte in der Laud-
und Forstwirthschastslehre zu ertheilen, und scheint mit sehr bedeutenden 
Mitteln ausgestattet zu sein. Sehr erfreulich ist es in dem Reglement zu 
lesen, daß mit Ausschluß der Stipendiaten niemand zur Betheiligung an 
den Vorträgen oder praktischen Uebungen ein Eintcittsexamen abzulegen 
hat nnd daß jedem die Wahl der Gegenstände, welche er hören will, über-
lassen bleibt. Auch die Zahlung von 25 Rub. jährlich sür die Theil-
nahme an allen Vorlesungen oder 5 Rub. sür jedes einzelne Fach ist mä-
ßig. Der Zuspruch wird hoffentlich dem Bildungsbedürfniß in der acker-
bauenden Bevölkerung Rußlands entsprechen. Die Universitäten werden 
allerdings durch solche Anstalten um manchen Studenten ärmer, aber die 
Praxis gewinnt. 

Manche Zeugnisse sprechen dafür, daß ein sehr lebhaftes Bildungs-
bedürfniß vorhanden sei. Die Provinzialversammlung iu Ananjew u. A. 
hat vor kurzem sehr euergische Maßregel« zur Gründung von Schulen 
berathen und dabei ist denn auch die Einsührung des Schulzwanges in 
Vorschlag gebracht worden. Die Gründung von Schulen iu allen Dör-
fern und Flecken des Anaujewschen Kreises, welche mindestens aus hundert 
Höfen bestehen, soll obligatorisch, und in eben denselben Dörfern und Fle-
cken sollen alle Knaben und Mädchen dem Schulzwange unterworfen sein. 
An Orten von weniger als hundert Höfen sollen die Friedensrichter die 
bäuerliche Bevölkerung von der Nothwendigkeit der Gründung von Schu-
len zu überzeugen trachten, oder ste veranlassen ihre Kinder in die größe-
ren Dörfer zur Schule zu schicken. Diese Vorschläge wurden von der Ver-
sammlung mit Stimmenmehrheit angenommen. Bei dieser Gelegenheit 
hat sich herausgestellt, daß der Adel dieses Kreises zum Zweck der Grün-
dung von Schulen seit zwanzig Jahren Beiträge gesammelt hatte, ohne 
daß es zur Eröffnung einer Kreisschule gekommen wäre. 

Mehr als ein Provinziallandtag hat sich bisher sür den Schulzwang 
ausgesprochen, und bisweilen hat der Bauernstand bei dieser Frage die 
Initiative gehabt. I n einem Theile des Ostaschkowschen Kreises hat die 
Dorfgemeinde die Eröffnung von sechs Dorfschulen verfügt und dabei fest-
gesetzt, daß die Dörfer selbst den Schullehrer wählen und besolden, daS 
Schulgebäude heizen und beleuchten müssen, und daß die Gemeinde die 
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schulfähigen Kinder zu bezeichnen habe; diese können nur durch Gemeinde-
beschluß und nur bei sehr gewichtigen Gründen in einzelnen Fällen von 
der Pflicht entbunden werden die Schule zu besuchen; ohne Genieinde-
beschluß dürfen Schulen weder eröffnet noch geschlossen werden u. dgl. m. 

S o läßt sich denn die Seldstregiernug hier uud da recht streng an. 
Schon daß die Mängel jedes Kreises, jeder Gruppe in der Gesellschaft 

auf solchen Versammlungen zur Besprechung kommen, ist ein großer Vor-

theil; man lernt die Lücken kennen, welche anszusüllen find und der alte 

Schlendrian wird leichter unterbrochen als früher, wo nur Beamte, die 
nicht persönlich bei allen Fragen interesfirt waren, das Maß des Bedürf-

nisses erkundeten und die Art bestimmten, wie dem Bedürfniß abgeholfen 
werden sollte. 

Solche selbständige sociale Organismen neben dem Staate im engern 

Sinne fördern das Interesse jedes Einzelnen sür den Staat. Das Recht 
eines Staates muß im Volke leben, die nationalen Kräsie müssen voll 

entwickelt nnd in Thätigkeit sein. „Durch die Kreis- und Commuualver-

fassnug," sagt Gneist in einem im vergangenen Jahre erschienenen Aufsatz 
über Englauds Vtrsassuugs- und VerwaltnngSrecht, „werten Alle an die 

tägliche Ausübung von Aemtern und öffentlichen Pflichten gewöhnt. Dies 
erhebt den Einzelnen über den natürlichen Zug nach Erwerb und Genuß, 

nach Besitz uud Einfluß. Es entwickelt sich dadurch ein politisches Ge-
sammtbewußtseiu, welches nothwendig ist, damit kein leerer Raum entstehe 
zwischen dem Staate und dem einzelnen Individuum. Wie der Einzelne 
dnrch die Erziehung zur Sittlichkeit gebildet wird, so die Gesammtheit des 
Volkes durch seine Institutionen zum Staat . . . . Durch den Beamten-
staat wird dem Vllke die erhebende, charakterbildende Krast entzogen, 
welche allein die Tbätigkeit in einem öffentlichen Beruf zn geben vermag 

. . . . eine Beamtenklasse geräth leicht außer allen sympatischen Zusammen, 
hang mit der Bevölkerung.. . . Beamte und Volk von einander getrennt 

werden leicht schlecht, selbstsüchtig...." 
I n der Bauernbevölkerung Rußlands ist viel guter Wille sich den 

neuen Provinzialiustitntionen gewachsen zu zeigen, wie dies u. A. aus 
manchen Episoden bei den Wahlen hervorgeht. Als vor einigen Wochen 
in dem Kreise Wyschnewolotschok die Wahlen stattfinden sollten/^versam-
melte der Friedensrichter die Bauern und erklärte ihnen mit kurzen Wor-

ten, sie hätte« Deputirte zu wählen, welche drei Jahre hindurch jährlich 
an der Provinzialversammlung Theil nehmen würden. Die Provinzial-
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Versammlung werde sich mit der öffentlichen Fürsorg (osmecrvennoo ups-

sprniö) und andern Dingen beschäftigen. „Siehst du, wandte sich ein 
anwesender Gutsbesitzer an einen Bauer, du hast mich neulich gefragt, 
was die Provinziallandtage treiben würden. Jetzt weißt du es: sie wer-

den sich mit der öffentlichen Fürsorge (lipsZpiZiiie) beschäftigen; du denkst 
wohl, daß das „npesp-enie" (Verachtung) heißt, wie wenn Einer dem An-
dern in den Bart spuckt. Da bist du aber schief gewickelt: die Landtage 
werden u. A. fich mit der Vertheilung der Steuern beschästigen n. s. w." 
Die Bauern hörten aufmerksam zu. Man machte ihnen bemerklich, sie 
könnten auch Adeliche zu Bevollmächtigten wählen, weil den Bauern die 

Sache noch zu neu sei. Dieser Vorschlag wurde von den letzteren aber 
abschlägig beschieden, uud daß sie sich mit großer Gewissenhaftigkeit uud 
Einsicht dem Wahlgeschäfte unterzogen, zeigt der Umstand, daß sie einen 
ganzen Tag von Morgens früh bis Abends spät und noch mehrere Stun-
den des folgenden Tages auf die Wahlen verwandten. Aber allerdings: 

der Erfolg der Wahlen soll befriedigend gewesen sein. 

I n einer Korrespondenz über die Verhandlungen einer solchen Ver-

sammlung finden wir die Bemerkung, es wäre erfreulich zu sehen, wie 
schuell die Deputirten der verschiedenen Stände sich an den Umgang mit-
einander gewöhnten. Adeliche und Bauern, nachdem sie so lange anf ver-

schiedenen Rechtsstnfen gestanden, erschienen nun gleichberechtigt und ver-
kehrten ganz srei mit einander. Nur in den ersten Sitzungeu sei einige 
Befangenheit wahrnehmbar. Der Korrespondent bemerkt übrigens, daß die 

Bauern bisweilen mehr Einsicht uud Takt zeigten als die Deputirten des 
Adels, und zwar sei dies sehr erklärlich, indem die Bauern bei ihren An-
gelegenheiten an Gemeinsamkeit und öffentliches Verfahre» mehr gewöhnt 
gewesen seien als die Ander«. Besonders aber wird hervorgehoben, daß 
die Deputirten des Adels auf jener Versammlung sich durch Uufenntuiß 
des Reglements über die Provinziallandtage ausgezeichnet hätten, während 
die Bauern große Sachkenntniß an den Tag legten, das Reglement genau 

kannten und sich in den Gesprächen häufig uud genau aus einzelne Punkte 
desselben beriefen. 

Eine andere Correspondenz klagt in einem Referat über eine Session 
ebenfalls darüber, daß das Reglement über die Provinziallandtage nicht 
Allen geläufig gewesen sei, sowie darüber, daß die Zahl der an den Sitzun-
gen TheUuehmenden stark abgenommen babe, indem besonders manche De-

putate des Adels abzureisen geeilt hatten, ohne anch nur in jedem Falle 
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der Versammlung eine Anzeige davon zu machen. I n derselben Corre-
spondenz wird ebenfalls der Bauern lobend erwähnt; ihre Haltung sei 

vortrefflich gewesen, ihr Austreten vielleicht zu bescheiden. Mit der ge-
spanntesten Aufmerksamkeit folgten sie den Verhandlungen, machten wäh-

rend derselben schriftliche Aufzeichnungen über Zahlen und sonstige stati-

stische Angaben. Auch ihres pünktlichen Erscheinens zu dem Beginn der 
Sitzungen wird erwähnt. 

Freilich fehlt es nicht an Berichten über den Mangel an parlamen-

tarischer Routine. Es wird eine geraume Zeit währen, ehe man fich an 

eine genau einzuhaltende Geschäftsordnung gewöhnen wird. Die Art der 
Debatten ist nicht immer streng parlamentarisch. Berichterstatter melden 

mancherlei von einer übrigens sehr begreiflichen Unbeholfenheit im Reden, 
von einer gewissen Nichtachtung in Bezug auf die Formen und die Aus-
drucksweise. Fast ohne Ausnahme eilt jeder, der etwas zu bemerke« hat, 

den Andern zu unterbrechen, man kommt auf diese Weise sehr leicht zu 
einem CouversationStone, und die Verhandlungen haben dann den Cha-

rakter von Aphorismen oder eines nachläßigen Plauderns. Es fehlt 
häufig die Geduld und der Takt seinen Gegner ausreden zu lasseu; oft 

geschieht es, daß in Folge dessen die allgemeine Debatte fich in kleine 

Scharmützel auflöst, indem sich Gruppe« bilden; es wird lebhast dispu-
tirt, durcheinander gesprochen; Zuschauer oder Zuhörer siud dauu° vollkom-
men außer Stande dem Gange der Dinge zn folgen. Aber bemerkensrverth 
ist es, daß aus all' diesem Gerede doch eine allgemeine Parteistellnng her-
vorzugehen Pflegt; die einzelnen Fractioneu thun stch zusammen, bilden 
eine Majorität, diese vergrößert sich reißend schnell — und so erklärt sich 
ein bemerkenswerther Umsta«d, daß nämlich sehr häufig trotz aller vorher-

gegangenen Meinungsverschiedenheit sehr viele Beschlüsse einstimmig ge-

faßt werden. 
Die Frage, ob die Sitzungen öffentlich sein sollen oder nicht, ist der 

Entscheidung der Versammlung selbst überlassen. Auch hierin ist bereits 
häufig Meinungsverschiedenheit vorgekommen. I u der Versammlung zu 
TiraSpol machte ein Devutirter den Vorschlag, dem Publikum den Besuch 
derselben zu gestatten, damit Jeder in die Geschäfte einen Einblick zu ge-
winnen Gelegenheit habe, und damit die Wähler beurtheileu könnten, ob 

die von ihnen Gewählten der ihnen zufallenden Aufgabe gewachsen seien. 
Dagegen wurden Mauche Bedenken erhoben. Der Eine meinte, das Pu-

blikum werde die Arbeiten der Versammlung hindern, stören, fich einmi-
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scheu; ein Anderer äußerte sogar die Besorgniß, es werde an Stühlen im 

Saale fehlen, so daß manche Deputirte sich veranlaßt sehen würden aus 
Höflichkeit zuschauenden Damen ihre Stühle anzubieten, was wiederum, 
wenn die Deputirte« selbst in Folge dessen zum Stehen gezwungen wären, 

. beschwerlich und hinderlich sei. Vergebens ward geltend gemacht, daß eine 

hinreichende Anzahl von Stühlen leicht beschafft werden, daß durch das 
Austheilen von Einlaßkarten die Zahl der Besucher beschränkt werden 

könnte, daß die erste Bedingung der Zulassung des Publikums selbstver, 
ständlich die Nichteinmischung in die Geschäfte sei: es war vergebens; 18 

Stimmen entschieden gegen 13, zu Gunsten der geschlossenen Thören. 
„Mangel an Ocffentlichkeit, sagt ein neuer Schriftsteller, heißt: den Lebens-
bensnerv der Verfassung abschneiden, denn ihre Kraft liegt wesentlich in 
der Wechselwirkung zwischen der Volksvertretung und dem öffentlichen 

Geiste des Volkes." Maitz nennt in seiner „Politik" die Ocffentlichkeit 
der Verhandlungen eine Lebensbedingung derselben. Es ist nicht schwer 

gegen äußere Störungen dnrch das Publikum sich zn schützen. Freilich 
als in den Sitzungen der assemdles nal>ion»l6 in Frankreich das Pnbli, 

kum als mitthätig austrat, als es dnrch Zischen zu bestrafen, dnrch Ap-
plaus zu belohne« begann, als die Redner sich gewöhnten zu den Tribü-
nen gewandt zu reden — da war es mit aller Verfassung vorbei und die 

Anarchie siegte über den Parlamentarismus. Man kann die Würde und 

Unabhängigkeit solcher Versammlungen wahren ohne die Thören zumachen 

zu müssen. Die Verhandlungen gedeihen in freier Lnst am besten. Frei-
lich hat es langer Zeit bedurft um dieser Ueberzeugung den Sieg zu ver-

schaffen. Noch im Jahre 17l4 ward der berühmte Publicist S t e e l e , 
Mitglied des englischen Parlaments, ans demselben ausgeschlossen, weil er 
es gewagt hatte den Inhalt der Verhandlungen in seiner Zeilschrist dem 
Publikum mitzutheilen. Seitdem hat man sich an die stenographischen 
Berichte über die Parlamentsverhandlungen gewöhnt; ste find unentbehr-
lich geworden. 

Die sehr geringe Majorität, welche den Ausschluß der Ocffentlichkeit 
in den obenangesührten Fällen durchsetzte, sowie die Thatsache, daß die 
meisten andern Versammlungen dieser Art den Besuch des Publikums nicht 
zurückgewiesen haben, zeigen, daß man bei uns das Tageslicht nicht scheut, 
wenigstens, daß man guten Willen hat, sich daran zu gewöhnen. Das 
gesteigerte Interesse im Publikum muß natürlich auf die Deputirten selbst 
einen belebenden Einfluß ausüben, und gerade letzteres ist in manchen Fäl-
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leu zu wünschen. Allerdings macht das Publikum nicht immer Gebrauch 
von dem ibm zustehenden Rechte den Sitzungen beizuwohnen. I n Kursk 

waren von 200 für vie Zuschauer bestimmten Plätzen uur etwa 60 besetzt 
und zwar auch nur in den Sitzungen, wo Wahlen stattfinden. Die De-
batten über specielle Fragen blieben sast ganz unbesucht. Ein solcher Di-
lettantismus erscheint bei der Masse natürlich, wenn nur die Gewählten 

selbst sich mit Energie ihrem Berufe widmen wollten. Hier und da will 
man indessen Lauheit und Jndifserentismus verspürt haben und wundert 

sich über die Eilfertigkeit, mit welcher die Verhandlungen betrieben und 

abgeschlossen werden. Es sind Fälle vorgekommen, daß die in den stän-

digen Ausschuß (seiueicaa ^opasa) Gewählten die Wahl ablehnten, sich mit 
Privatgeschästen entschuldigten und dadurch Unwillen erregten. I n einer 
Sitzung in Moskau ward von einem Mitgliede geäußert, die Annahme 

der Wahl müsse in solchen Fällen obligatorisch sein. An eine juristische 
Verpflichtung ist dabei nicht so sehr zu denken als an eine moralische, und 
wenigstens erscheint es wünschenswerth, daß das Ablehnen einer Wahl 
motivirt werde. I n Kursk war man neulich in nicht mehr als neun 

Sitzungen fertig, während doch manche Frage unerledigt gelassen wurde, 

angeblich, weil es zur Beurtheilung derselben an statistischem Material 

fehlte. Wenn auch zugegeben ist, daß die endgültige Beschlußfassung erst 
nach genauer Kenntnißnahme gewisser Verhältnisse geratben erscheint, so 
muß man bedauern, daß die Verhandlungen aus jenem Grunde abgebro-

chen zn werden pflegten, während ste auch bei weniger reichlichem Vor-
rathe an statitischen Angaben die Frage zn größerer Klarheit hätten brin-

- gen können, und ebenso, daß nicht, wenigstens in manchen Fällen, der 

Versuch gemacht wurde die sehlenden statistischen Angaben herbeizuschaffen. 
Gerade die Verhandlungen selbst bieten Anleitung zum Sammeln von Ma-
terialien. Die sorgfältigere Erwägung bei der Gesetzgebung der neuesten 
Zeit hat viele Anregung gegeben zu eingehenden statistischen Stndien; die 
Wissenschaft ist groß geworden an der Hand der Praxis. 

So ist denn die Schule in vollem Gange. Die verschiedenen Stände 
lernen einauder kennen und achten, haben ost gemeinsame Interessen und 
so wird die Klust ausgefüllt, welche Jahrhunderte lang zwischen Herren 
und Knechten befestigt war. Noch vor kurzem geschah es bei Gelegenheit 
der Sitzungen in Ustjushna, daß die Bauerndepntirten den übrigen Ab-
geordneten ihren Dank aussprachen sür die Gerechtigkeit, mit welcher bei 
der Vertheilung der Stenern^znr Deckung der Landtagsunkosten vorgegan-
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gen wurde. I n Anerkennung dieses Verdienstes luden die Bauern die 
Uebrige» in ihre Herberge, um dort insgesammt ein Glas Branntwein zu 

trinken. Diese Einladung ward angenommen und mit einer andern Ein-

ladung in den Adelsclubb zu einer Tasse Thee und zu einem bescheidenen 
Abendessen erwiedert. Dieses nicht durch Phrasengeklingel und große Fest-

reden, sondern durch Herzlichkeit sich auszeichnende Beisammensein liefert 
den Beweis, daß man die Zusammengehörigkeit sühlt uud sich rasch in die 
neuen Verhältnisse hineingewöhnt hat. 

Was nun die positiven Resultate dieser Versammluugen betrifft, so 
ist schon oben aus die Maßregeln zur Verbreitung von Schulen hingewie-
sen worden. Hier und da hat man Maßregeln ergriffen gegen die Trunk-

sucht, in welcher man eine Folge der Unbildung erblickt; u. A. sind in 

Ustjushna diejenigen Häuser, in welchen Schenken sich befinden, einer außer-
ordentlichen Steuer unterworfen worden, aus deren Ertrage Dorfschulen 

gegründet werden sollen. Sehr energisch ist man im Gouvernement Ko-

stroma gegen daS Bettelwesen eingeschritten. Die Landtagsversammlnug 

daselbst beschloß Strafgelder zu erheben und allerdings find bereits Fälle 
vorgekommen, wo Bettler 3 Rub. Strafe gezahlt habeu. Dabei aber wird 

berichtet, daß die Bettler gern bereit sind einer höhern Strafe bis zu 10 

Rnb. unterworfen zu werden, ohne daß sie deßhalb das Betteln aufgeben 
wollen, welches ihnen bedeutende Einnahmen sichere. I n der Versamm-

lung des Kreises Krestzy (Gouvernement Nowgorod) wurde die Frage über 

Versichernng des Viehes discutirt. Au? Grund von statistischen Angaben 
entwarf man die Regeln, nach welchen diese Einrichtung iu's Leben gerufeu 
werden könnte. Nur die Beteiligung aller Bauergemeinden ermöglicht die 

Ausführung des Ganzen: man hofft, daß der Gemeinsinn das Unterneh-
men fördern werde. 

Die Feuersbrünste der letzten Zeit haben zur Selbsthülfe gemahnt. 
Aus vielen Städten :m Innern wird berichtet, daß Gesellschaften gegen-
seitiger Versicherung gegründet würden, daß man an Verbesserung der 
Löschapparate, an Vervollkommnung der Löschmannschaften denke. S o find 

z. B. in dem kleinen kaum 3060 Eiuwohner zählenden Städchen Krifhatsch 
(Gouvernement Wladimir) an verschiedenen Stellen Wasserröhren gelegt 
und Teiche und Brunnen angelegt worden, um im Augenblicke der Gefahr 
dem Feuer Einhalt thun zu können. I m Gouvernement Twer haben die 

Bauern einiger Dörfer ebenfalls Löschapparate anzuschaffen beschlossen und 
zwar durchaus aus eigenem Antriebe, 
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Ohne Mitwirkung oder noch mehr, ohne Selbsttätigkeit der Gesell-

schaft ist es aus gewöhnlichem polizeilichem Wege unmöglich dem Uebel der 

Verheerung durch Feuersbrünste wirksam entgegenzutreten. Der Mangel 
an Löschapparaten, der Schlendrian beim Bauen, die Fahrlässigkeit — al-

lem diesem muß vor allem durch Selbstverwaltung abgeholfen werden. 

Eine eingehende Statistik der Feuersbrünste wird auch in diese Frage mehr 
Klarheit bringen. Der bei dem Ministerium des Innern bestehende stati-

stische Centralcomite beabsichtigt denn auch die Herausgabe der von ihm 

aus diesem Gebiete gesammelten Materialien. Einzelne Resultate dieser 

Untersuchungen sinv vor kurzem , in der „Nord. Post" veröffentlicht wor-
den und davou mögen folgende Angaben besondere Beachtung verdienen^ 

Zunächst erscheint es wichtig, daß die durchschnittliche Zahl der durch eine 

Feuersbrunst vernichteten Häuser so bedeutend ist. Sie beträgt 4 /̂»» 

Die Städte unterscheiden sich von den Dörfern dadurch, daß bei jedem 

Feuer in den . Städten 3Vio, in den Dörfern aber 6 Häuser aufbrennen. 

Dieser Umstand erklärt fich aus der größeren Zahl steinerner Häuser in 
den Städten; ferner bilden in den letzteren die breiteren Straßen, aus-

gedehnte Plätze, Boulevards, Gärten geeignete Mittel das Feuer aufzu-

halten und eudlich finden fich in den Städten wenigstens einigermaßen 

branchbare Löschwerkzeuge, während die Dörfer auch das Notwendigste 

in dieser Beziehung entbehren. Die Dörfer bilden eine ununterbrochene 

Häuserreihe; die Höfe von Gebäuden umqeben, stoßen unmittelbar an ein-

ander; weht der Wind in gleicher Richtung mit der Dorfliuie, so brennt 

alles nieder bis znm Ende, obne daß es Mittel gäbe das Fortschreiten 

des Feuers zu hemmen. I n deujeuigeu Gouveruemeuts, wo große Dör-

fer fich befinden, wie Samara. Saratow, Kasan, Pensa n. dgl. beträgt 
die Zahl der durchschnittlich bei jedem Feuer niedergebrannten Häuser 

1 V — 1 2 , während im Gegensatz zu diesen östlichen Gebieten in den Gou-
vernements Wilna, Kowno, Witebsk und in den Ostseeprovinzen bei jeder 

Feuersbrunst durchschnittlich nur 2 Häuser vom Feuer verzehrt werden, 

welcher letztere Umstand wesentlich der Kleinheit der Dörfer zugeschrieben 

wird. I n den südrussischen und in der Ukraine belegeneu Dörfern bieten 
die ausgedehulen Gärten solchen Schutz, daß in der Regel jedes ausbre-
chende Fener nur ein Haus verzehrt. Am seltensten breuut es im Februar 

(4.s Vv), im Januar (5,z °/o) und im December (6,o°/o); am häufigsten 
im October (11,2°/o). im September ( 1 0 . v ° / o ) . im August ( 10 , i °/o) und 

im Mai °/o). Die starke Zunahme der Brände im August, nachdem 
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in den Sommermonaten die Zahl derselben eine gerinaere zu sein pflegt, 

erklärt sich leicht aus der Unsitte mit brennenden Spänen in'S Freie zu ge-
hen, wo viel Stroh liegt. I n dieser Jahreszeit, wo das Stroh noch 
nicht von Schnee und Regen durchnäßt zu sein Pflegt, und die Häuser 
von der Sonnenhitze außerordentlich trocken geworden, brennt Stroh und 
Holz leichter und daher die ungeheuren Verheerungen. Noch eine Bemer-

kung der Nord. Post ist mittheileuswerth: seit 1861 sind die Fälle der 
Entstehung von Feuer durch geheizte Oesen seltener geworden: dieser Um-
stand deute, meint jenes Blatt, daraus hin, daß die Lage der Bauern eine 

bessere geworden, so daß sie fich mehr als früher bemühen ihre Oesen zu 
vervollkommnen. 

Die Mittheilung socher statistischer Angaben ist in mehr als einer Be-

ziehung lehrreich. Man hat bisher den Brandstiftungen eine größere Be-
deutung zugeschrieben als fie haben. Ungewöhnliche Calamitäten werden 
häufig von dem Volke abenteuerlichen Ursachen zugeschrieben. Die Nord. 
Post bemerkt, je ungebildeter eiu Volk sei, desto leichter glaube eS an 

phantastische Gerüchte über den Ursprung von MißwachS, Pestilenz u. s. w. 
I n den vielen Feuersbrüusten ist eine unmittelbare Folge des polnischen 
Ansstandes erblickt worden, nnd namentlich die Moskauer Presse hat diese 

Ansicht zu verbreiten gesucht: in ihren Augen war es ausgemachte Sache, 
daß jede Feuersbrunst einer Brandstiftung in Folge politischer Agitation 

zuzuschreiben sei. Jetzt geht aus den statistischen Materialien hervor, daß 
die Fälle, in denen Brandstiftung uachgewieseu wurde, sowie die Fälle, 

bei denen der Verdacht einer Brandstiftung sich regen konnte, einen sehr 
kleinen Bruchtheil aller Fälle von Feuersbrunst bilden. Ausdrücklich be-
merkt die Nord. Post» daß die Zahl der Fälle vou Brandstiftung in 

Folge von politischer Jntrigue im Verhältniß zu der Zahl der Braudstif-
tuugeu überhaupt unbedeutend sei. Auch die Ansicht vou einer in Nuß-
laud herrschenden „Pyromanie" wird durch statistische Angabe« widerlegt, 
uud wenn Manche gellend machen, daß die Zahl der Brände in den letz-
ten Jahren bedeutend zugenommen habe, so läßt sich hieraus erwiedern, 

daß vielleicht nicht so sehr die Zahl der Feuersbrünste, als die Zahl der 
zur Keuutuiß der Behörden und des Pnblikums gekommenen Fälle solcher 
Art angewachsen sei. Eifriger als früher sammeln die Localbehörden, be-
fördern die Tagesblätter die Nachrichten von solchen Unglücksfällen. End-
lich wäre noch zu bemerken, daß die Zahl der Häuser besonders seit der 
Banernemancipation zugeuommeu hat. 
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Ein Uebel genau kennen ist die allererste Bedingung, wenn demselben 

abgeholfen werden soll. Durch Statistik lernt man die Zustände beurthei-

len und gewinnt dadurch die Einsicht, in welcher Weise und in welchem 

Umfange auf dieselben gewirkt werden kann und soll. J e reicher an Re-

sultaten die Statistik, desto sicherer die Maßregeln der Polizei, aber daß 

bei der letzter» nicht der S t aa t allein alle Sorge und Arbeit übernehmen 

kann, muß allen eiuleuchleu. Selbstthätigkeit und Selbstschutz stnd we-

sentliche Bedingungen der Wohlfahrt. 

Letztere Wahrheit hat in gegenwärtigem Augenblicke besonderen Werth. 

Man hält es sür nicht unwahrscheinlich, daß die Cholera uns wieder ein-

mal aussucht und da gilt es denn aus der Hut sein und sich wehren, ohne 

daß man nur durch den Staat Rettnug oder Schutz erwartete. Vor ein 

paar Wochen haben mehrere hiesige Fabrikauten sich versammelt, um zu 

beratheu, welche Maßregel» sie zum Schutze ihrer Arbeiter vor der heran-
nahenden Cholera ergreisen könnten. Es wurde beschlossen einen Aus-

schuß zu wählen, welcher die Aufgabe haben soll, die Wohnungen der Ar-

beiter genau zu controliren, über die gemachten Beobachtungen den Fabri-

kanten Bericht zu erstatten, damit der Wohuuugsnoth abgeholfen werden 

könne; ferner will man versuchen durch Garküchen, welche unter der Lei-

tung des Ausschusses stehen solle», den Arbeitern eine gesunde, nahrbafte 

und billige Kost zu liefern. Auch sollen einige Fabrikanten, welche zusam-

men 3000 Arbeiter beschästigen, entschlossen sein ein kleines temporäres 

Hospital aus ihren Mitteln zu errichte«, wo die Arbeiter stets die so noth-

wendige augenblickliche Hülse finden können. 

Die Arbeiterklasse ist allerdings jeder Epidemie am meisten ausgesetzt, 

und zwar wesentlich wegen der schlechten Wohnungen, die auch in gewöhn-
lichen Zeiten oft genug die Gesundheit gefährden und das Leben verkürzen. 

Sehr anziehend ist in dieser Beziehung der Auszug aus eiuer Abhandlung 
des bekannten Nationalökonomen B l a n q u i in einem vor kurzem erschiene-

nen Buche über Frankreich *). Da heißt es u. A. „Jedermann in Frank-

reich soll wissen, daß bei nns Taufende von Menschen sich in einer schlim-
meren Lage als im Zustande der Wildheit befinden, denn die Wilden ge-

nießen doch wenigstens der frischen Lust, die die Bewohner manches Quar-
tiers in französischen Städten entbehren . . . . Soll eS erlaubt sein tod-

bringende Wohnungen zu vermietheu, da es doch verboten ist gesuudheitS-

*) PH. Geyer, Frankreich unter Napoleon III., Leizig 1365. 
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schädliche Nahrungsmittel zu verkaufe»? Zögert vielleicht die Behörde, den 

Verkehr aus einer Brücke zu uutersageu, wenn er dort gefährlich ist? Wer-

den nicht alle Tage in nusern Häfen Fahrzeuge von anschciueud gutem 
Aussehen coudemuirt, weil sie sür seeuntüchtig befunden worden sind? . . . 
Niemand weiß vielleicht die Vortheile uach ihrem vollen Werthe zu schä-

tzen, die aus der gänzlichen Zerstörung schlechter Wohuuugeu hervorgehen 
würden. . . . Die Uugesuudheit der Wohuuugeu ist die Quelle alles Elends 
der Arbeiter, aller ihrer Laster und alles Jammers ihrer socialen Lage. 

Es giebt keine Reform, die von Seiten der Menschenfreunde mehr Auf-
merksamkeit uud mehr Eiser verdiente. Das ist es, womit man ansangen 
muß, denn daraus werden alle übrigen Verbesserungen, wie aus ihrer na-

türlichen Quelle entspringen, während ohne sie alle ander» Maßregeln 
nutzlos uud ungenügend bleiben. Auf deu moralischen Zustaud einer Ar-
beiterfamilie kann man fast immer aus dem bloßen Anblick der Räume 

schließen, die sie bewohnt." 
I n Frankreich, wo alles von der Staatsgewalt auszugeben pflegt 

und wo selbst die Reformer alles Heil von der alles vermögenden Staats-

polizei erwarten, da mag man auch iu Bezug auf die Wohnungsfrage 
alles der Initiative des Staates anheimstellen; anderswo mag die Gesell-

schaft selbst wirken. Es ist ein Verdienst der gegenwärtigen französischen 
Regierung, daß in den letzten Jahren Paris die schönste nicht nur, son-
dern auch die gesundeste und reinlichste Stadt der Welt geworden ist, 

aber dieselbe Centralisation, welche hier Nutzen schafft, ist in anderer Be-

ziehung um so schädlicher. 
Indessen die Dictatnr der jetzigen Regierung mit ihren Präfecten 

hat Wunder gewirkt. Seit 1856 wurden im innern Umkreis der Stadt 

Paris nicht weniger als sieben große Gärten angelegt, deren luftreinigeude 

Vegetation sür die Gesundheit so zuträglich ist. Paris wird durch hy-
draulische Werke im Ueberflnß mit gesundem Wasser versehen, während 
eine unterirdische Canalisation sür Straßenreinigung und sür schnelle Ab-
leitung schädlicher Flüssigkeiten sorgt. Alle Beobachter stimmen darin über-
ein, daß bei diesem großartigen Werke des Umbaues von Paris das ma-
terielle Wohl sämmtlicher Bevölkerungsklassen sich bedeutend gehoben hat, 
und daß sich namentlich die arbeitende Klasse viel besser kleidet und nährt, 
als früher. Beim ganzen Umbau wurden bis zum 1. October 1863 
613,742 Wohnungen in Paris mehr eingerichtet als demolirt, so daß, 
jede derselben nur zu 3 Seelen gerechnet, Paris gegenwärtig für 1,821,000 
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Einwohner mehr Raum besitzt als früher. Man sage nicht, daß das An-

wachsen des Budgets der Stadt Par is der Bevölkerung allzulästig falle. 

Sie ist in noch höherem Maße reicher gewordeu und consumirt mehr 

als früher, wie aus der Steigerung der Octroierträgnifse in den letzten 

10 Jahren — um mehr als das Vierfache — zu ersehen ist*). 

Manches ist geschehe« zur Lösung der sogenaunten socialen Frage in 

der letzten Zeit und daß Napoleon III. dieselbe genau studiert hat, zeigt 

seine ganze politische Tbatigkeit von seinem Erscheinen in Frankreich nach 

den Februartagen 1848 bis heute. Der Umbau der Städte hat etwas 

von dem System der „<zrxani8ation 6a travail" ohne doch eine eigentliche 

Verwirklichung socialer Entwürfe zu sein. Für solche Maßregeln ist daS 

seit jeher centralistirte Frankreich geeigneter als sonst irgend eiu Staat iu 

der Welt, wie denn auch Frankreich als die Heimath der berühmtesten Socia-

listen uud Kommunisten bekannt ist. Auf Staatshülfe ist es bei den Schrif-

ten derselben abgesehen, die Beseitigung der Concurrenz dnrch de« S taa t 

verlaugeu sie, uud alle politischen und socialen Institutionen werden aus 

dieses Ziel bezogen. 

I n den letzten Jahren hat der Tod unter den Aposteln der StaatS-

hülse zur Hebung des Arbeiterstandes eine reiche Ernte gehalten. I m 

Angust vorigen Jahres starb der einst berühmte Schüler S t . Simons, 

E n f a n t i n , welcher beim Ausbruch der Julirevolution in einer Proclama-

tion Aushebung des Erbrechts, Gemeinschaft der Güter und Emancipation 

der Fraueu verlangt hatte; in demselben Monate ward Ferdinand Lassa l le , 

der geniale Gegner Schultze-Delitsch'S, der Gründer des „deutschen Ar-

beitervereins," der unerbittliche Widersacher der Bourgeoisie, im Duell 

erschossen; im Januar endlich dieses Jahres starb P r o u d h o u , welcher 
vor 25 Jahren die Frage „Hu'est es yue !a propriets?" mit dem para-

doxen Satze „la propriels e'est Is vo!- beantwortet hatte. Noch manche 
Vertreter des SocialiSmus uud Commuuismus sind übrig und eS ist auch 

nicht zu vermuthen, daß diese Theorien bald als abgethau betrachtet wer« 

den köuueu, aber die Wirklichkeit entscheidet gegen sie und die letzte Zeit 

ist reich an Erfcheinungen, welche einen Triumph des Princips der Selbst-

Hülse über jenes der Staatshülfe enthalten. 

Unter diese Erscheinungen sind vor allem die Arbeiterassociationen zu 
rechnen und zwar insbesondere die C o u f u m v ereine . Mit großer Freude 

ist das Entstehen d^s Consnmvereins in Riga zu begrüßen, dessen Slatu-

' ) S. d. obenangeführte Schrift Geyers. Seite 132 ff. 
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ten am 23. October d. I . von dem Minister des Innern bestätigt wurden. 

Wir wünschen zu dem Unternehmen Glück. Wer nicht schon Optimist ist, 
kann es bei Gelegenheit der Consnmvereine werden, deren überraschende 

Resultate den allerletzten Jahren angehören. I n dem vor ein paar Wo-

chen erst hier angelangten neuen Büchlein von Edua rd P f e i f f e r „die 
Consnmvereine, ihr Wesen und Wirken, nebst einer praktischen Anleitung 
zu deren Gründung und Einrichtung. Stuttgart 1865" (168 S.) ist so 

ziemlich alles hierher Gehörige zusammengefaßt. Das Buch ist auf einen 
großen Leserkreis berechnet und wird nicht verfehlen zur Gründung solcher 
Bereine anzuregen. I n den ersten Capiteln wird die Geschichte der eng. 

lischen, deutschen, französischen und schweizerischen Consnmvereine in ihren 
Hauptmcmenten mitgetheilt. Sodann werden die wesentlichsten Einrich-
tungen der verschiedenen Consumvereinc verglichen und endlich folgt die 
praktische Anweisung zur Einrichtung der Consumvereine. Anhangsweise 

schließt stch hieran noch die Mittheilung der Statuten der Vereine zu Man-
chester, Delitsch und Stuttgart. 

Hier sehen wir denn, was Selbsthülfe vermag. Der Verfasser sagt 
S . 10 ff: „Es zeugt sür den gesunden Sinn unseres deutschen Arbeiter-
standes, daß er sich im großen Ganzen durch die glänzende Beredtsamkeit 
Lassalle's und die so klug berechneten Mittel der Agitation nicht hinreißen 

ließ, seinen phantastischen Plänen zu folgen, daß er vielmehr zu der Fahne 

Schulze-Delitfch's hielt. . . . . Während im Jahre 1861 nach dem Be-
richte der Anwaltschaft der auf Selbsthülfe beruhenden deutschen Genos-
senschaften erst 20 Consumvereine in ganz Deutschland in Wirksamkeit 
waren, übersteigt die Zahl derselben heute 200." Die „Pioniere von Roch-
dale," jene armen Flanellarbeiter, welche 1843 den ersten Consnmverein 
gründeten, dachten zuerst auch an Staatshülfe und an allgemeines Stimm-
recht zur Verbesserung ihrer Lage, aber ste waren zu praktisch, um nicht 
den Weg der Selbsthülfe vorzuziehen. Anfangs hatten ste nur einen klei-
nen Laden, der nur in den Abendstunden geöffnet war und wo nur But-
ter, Mehl und Zucker verkäuflich waren. Heute giebt es zahlreiche große 
Verkaufslokale, und kaum mag es einen Artikel gebeu, der nicht in diesen 
Läden ausgestapelt wäre. Mit wöchentlichen Ersparnissen von etwa 5—6 
Kop. täglich begann man und jetzt besitzt der Verein ein Vermögen von 
1—3 Mill. Rubel. Schon 1863 bestanden in England 460 solcher Ge-
nossenschaften, bei deren jeder fich die Geschichte von Rochdale wiederholt. 
Mit der Zahl der Consumvereine und durch die Schöpfung von Capitalie» 
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vermittelst derselben entstehen Productivassociationen gleich jener Baumwoll-
spinnerei der „Pioniere von Rochdale" und mit den materiellen Mitteln 
geht die geistige Ausbildung, die Gründung von Bibliotheken, Lesezim-

mern u. s. f. Hand in Hand. „Bildung macht srei," ist der schöne Wahl-
spruch der deutschen Arbeiter-Bildungsvereine. S o kann die Lösung der 
socialen Frage angebahnt werden. 

Nochmals, Glück aus zu dem Konsumverein in Riga! auch bei uns 

hier, freilich zunächst in deutschen Kreisen, sind ähnliche Unternehmungen 
entstanden. Wie weit ein solches Bereinsleben im russischen Elemente 
zu gedeihen vermag, wird die Zukunft lehren. Hier und da gehen wenig-
stens russische Zeitungsblätter bereits auf den Gedanken der Gründung 
von Consumvereine» ei». 
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Noch etwas gegen die „rechtgläubige Revue." 

Redaction der Balt. Monatsschr. hat in ihrem Iunihefte aUe diejenigen, die sich 
durch die in der „rechtgläubigen Revue" von einem Herrn II—si. gegen die evangelijche 
Kirche in Livland veröffentlichten Beschwerden getroffen fühlen oder in denselben entstel-
lende Darstellung von Thatsachen finden sollten, aufgefordert, sich öffentlich zu nennen und 
daS Falsche zurechtzustellen. Da kann der Unterzeichnete nicht anstehen, hiermit öffentlich 
zu bezeugen, daß er stets mit vollem Bewußtsein und gutem Gewissen etwas gethan hat, 
waS von ebenfalls als ein Vergehen aufgeführt wird. Herr I I — w i r f t uns nämlich 
vor, wir hätten die griechisch-russische Kirche nicht, wie eS sich gebühre, „or thodoxe" 
oder „rechtgläubige" Kirche genannt — und ich erkläre daher, trotz der Anmerkung 
der verehrlichen Redaction, die da sagt, eS sei uns der osficielle Gebrauch des Ausdruckes 
„orthodoxe Kirche" für „griechisch-russische Kirche" gesetzlich vorgeschrieben*) — daß ich zu 
denjenigen Pastoren gehöre, die noch niemals die griechische Schwesterkirche „orthodox" oder 
„rechtgläubig" genannt haben, daß ich aber dieses nicht aus Leichtfertigkeit, nicht aus In-
toleranz. nicht aus Unkenntniß, sondern Gewissens halber und in voller Uebereinstimmung 
mit dem von mir beschworenen Kirchengesetze unterlassen habe. Für die volle Berechtigung 
dieses, meines Thuns darf ich drei Instanzen anrufen: 1) Gewissen. 2) B i l d u n g , 
3) kaiserliches Gesetz. 

aä 1. Ich setze voraus, daß auch Herr II—si. eben daS Gewissen als diejenige 
Instanz anerkennt, vor der sich ein Glaube als rechter Glaube beweisen muß und daß 
er mit mir denjenigen einen Gewissenlosen heißt, der gegen seine eigene Ueberzeugung die 
Lehre einer fremden Glaubensgemeinschaft „rechtgläubig" nennt Seine Forderung, 
daß protestantische Pastoren die griechische Kirche „rechtgläubig" nennen sollen, ist darnach 
eben so unsittlich, wie wenn die römisch-karholische Kirche von Herrn H—«?> forderte, sie 
„alleinseligmachend" zu nennen, oder wie wenn die evangelisch-lutherische Kirche von Herrn 
II—vi. beanspruchte, er solle sie die Kirche „der reinen Schriftlehre" oder einfach die „evan-
gelische" nennen, ohne innerlich und äußerlich zu ihr zu gehören. Oder soll es etwa bloße 
Redensart sein? Dann werden diejenigen, die mit Talleyrand die Sprache als ein 
Mittel ansehen ihre Gedanken zu verbergen, freilich nichts dagegen einwenden; jeder gesin-
nungsvolle, gewissenhaste Mensch dagegen, der es für feine Ehre hält, daß seine Ueber-
zeugung und Rede einander decken, wird in so ernsten Dingen auch eine bloße Redensart 
eben als gewissenlos abweisen müssen, ^ure kumavo darf kein Mensch den Menschen zwingen, 

») Allerdings nicht g e s e t z l i c h ! Nur von irgend einer Adminiftrativ-Jnstanz zur Zeit des General-
goiwrrneurS Golowin, 1846, wurde die Vorschrift erlassen. Wir müssen zugeben, derselben an der von dem 
Herrn Verf. bezeichneten Stelle ein ihr nicht zukommendes Gewicht beigelegt zu da»c». D . Red . 
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eine fremde Kirchengemeinschast anders als bei ihrem allgemein bekannten, historisch fixirten 
Namen zu nennen und ihr etwa solche Prädicate beizulegen, die sie nur von ihren eigenen 
treuen Gliedern für sich ohne Weiteres beanspruchen kann und darf; denn jure kuinano 
sind alle Kirchengemeinschaften einander gegenüber gleichberechtigt, und auf diesem ein-
fachen Satze beruht ja die sittliche Forderung der Toleranz gegen fremde Gewissen. <?ure 
clivino giebtS gewiß nur eine Wahrheit; ob aber und welche Kirchengemeinschast diese 
besitze, das beweist sich nicht durch Namen, sondern durch die Früchte, an denen der Herr 
die Seinen erkennt und an denen die Welt das wahre Volk Gottes und den rechten Glau, 
ben erkennen soll. Jede Kirchengemeinschast also, die vor allen anderen die rechtgläubige-
die alleinseligmachende, die Kirche der reinen Lehre zu sein, und zwar anderen Gemeinschaften 
gegenüber zu sein, urgirt, wird durch ihre Früchte, durch ihren erleuchtenden, heiligenden, ret-
tenden Einfluß auf die sittliche Entwickelung der Menschheit sich am Gewissen der Menschen 
als eine Kraft Gottes erweisen müssen. Ich denke, fämmtliche bestehenden Kirchengemeiu-
schaften haben, statt von einander besondere Ehrennamen zu prätendiren, ernst darüber nach-
zudenken, was Evang. Johannis 17 v. 21 und Ossenb. Johannis 2 v. 4, 5 geschrieben 
steht, und haben dann mit dem Zöllner an die Brust zu schlagen! 

aä 2. Ich meine nicht allein, daß „jeder gebildete Mensch in Europa tolerant ist," 
sondern ich meine auch, jedes Mitsprechen und Miturtheilen in irgend einem Gebiete setze 
auch die nöthige B i l d u n g auf diesem Gebiete voraus. Die vorliegende Frage verlangt 
etwas historische B i l dung . Die Kirchengeschichte erzählt nun allerdings, daß die grie-
chisch-katholische Kirche am 19. Februar das Fest der Orthodoxie feiert, seitdem die Kai-
serin Theodora auf der Synode zu Constantinopel 842 die Bilderverehrung wieder ein-
führte; die Kirchengeschichte belehrt uns aber auch, daß in der gesammten Christenheit mit 
dem Worte „Orthodoxie" oder „Rechtgläubigkeit" nicht irgend eine Consession als solche, 
sondern eine bestimmte kirchliche Richtung innerhalb aller Consessionen bezeichnet wird, 
so daß es in der griechisch-katholischen Kirche eine griechisch-katholische Orthodoxie oder Recht-
gläubigkeit giebt gegenüber den vielen Häresien oder Secten dieser Kirche, in der römisch, 
katholischen Kirche eine römisch-katholische Orthodoxie gegenüber z. B. den Dcutsch-Katholi-
ken, in der resormirten Kirche eine resormirte Orthodoxie gegenüber den unzähligen resor-
mirten Secten, endlich in der evangelisch-lutherischen Kirche eine evangelisch-lutherische Or-
thodoxie gegenüber den Krypto-Kalvinisten, Pietisten, Rationalisten und VermittelungSrich-
richtungen. Ja, jeder gebildete Mensch weiß, daß „Orthodoxie" oder „Rechtgläubigkeit" in 
jeder Eonfession soviel heißt wie vo l le Uebereinstimmung mit den Grund lehren 
der Consession; so daß jeder gebildete Mensch, wenn er— wie es dem Unterzeichneten 
passirt ist — ein ofsicielleS Zeugniß in deutscher Sprache mit der Unterschrist: „NN. recht-
gläubiger Pred iger " erhält, nunmehr wohl genau weiß, zu welcher kirchlichen Richtung 
innerhalb aller Consessionen, nicht aber zu welcher kirchenrechtlich desinirten Consession NN. gehört. 

sä. Die dritte Instanz endlich, auf die ich mich Herrn II—si. gegenüber für unser 
Recht, die griechisch-russische Kirche nicht rechtgläubige Kirche nennen zu müssen, berufe, sind 
die Gesetze und Verordnungen, durch welche die Herrscher Rußlands die kirchlichen 
Verhältnisse ihrer lutherischen Unterthanen unter einander und zur Staatskirche geregelt haben. 
Ich habe hier als Beweismittel aufzuführen: a) den Nystädter Frieden, d) das 
Kirchengesetz von 1832 und e) die Ausgabe des Kirchengesetzes von 1357. 

a) I m Artikel 10 des Nystädter Friedens vom 30. August 1721 heißt es bekanntlich: 
„eS soll auch in solchen cedirten Ländern kein Gewissenszwang eingeführt, sondern vielmehr 
die Evangelische Re l i g ion , auch Kirchen und Schulwesen u. s. w ; jedoch, 
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daß in selbigen die Griechische Re l ig ion hinführo ebenfalls frei und ungehindert exer-
cirt werden könne und möge." — Des Kaisers Peter des Großen Name steht unter 
diesem Friedensinstrument, in welchem nicht von der Bekehrung vom „Lutherthum" zur 
„Rechtgläubigkeit/—sondern von der Gleichberechtigung der evangelischen und grie-
chischen Religion die Rede ist. 

b) Kaiser Niko laus I. regelte die kirchlichen Verhältnisse seiner evangelischen Unter-
thanen durch das Kirchengesch vom Jahre 1832. Hier wird unsere Kirche nicht — wie 
Herr H—vi. sie lakonisch nennt <— „Lutherthum" (^wrexskierLo), sondern „evangelisch-
lutherische Kirche in Rußland" uepiconi. vi, koocis) ge-
nannt, die Staatskirche heißt aber § 254 „griechisch-russische Kirche." 

e) I m Jahre 1857 ward eine neue Ausgabe des Kirchengesetzes gedruckt. Wenn nun 
hier der EinfühmngsukaS des hochseligen Kaisers nicht mit abgedruckt worden ist, dagegen 
aber einige, ohne vorhergegangene Einberufung und Befragung einer Generalsynode zu 
Stande gekommene Reichsrathsgutachten aufgenommen sind, so kann diese „Ausgabe" un-
möglich daS Kirchengesetz von 1832 aufheben, sondern eben nur eine zum Gebrauch der 
Kirchenbeamten veranstaltete Ausgabe desselben sein wollen. Zu diesem Zwecke mag sie 
denn auch alle die Verwaltungsmaßregeln und Verordnungen aufgenommen haben, welche 
so lange gelten, bis daß Se. Kaiserl. Majestät auf Grund der Vorlagen einer zukünftigen 
Generalsynode die nöthigen Veränderungen des Kirchengesetzes vorzunehmen gemhen sollte. 
I n dieser „Ausgabe des K.-G. von 1857" scheint neben der neuen 88-Zählung auch die alte 
KK-Zahl eben dämm beibehalten zu sein, damit wir beim Gebrauche die KK deS Kirchen-
gesetzeS von den Hinzufügungen unterscheiden können. Wie dem aber auch sei, so ist hier 
aus dem § 254 des K.-G. von 1832 im § 389 (254) wiederum die „griechisch-russische 
Kirche" genannt und erst in dem darauf folgenden, neu hinzugekommenen § 39V wird 
diese Kirche „die orthodoxe Kirche" genannt, so daß kein Zweifel darüber vorliegt, daß der, 
für uns Andersgläubige gesetzlich vorgeschriebene Name der „griechisch-katholischen Kirche in 
Rußland." wenn wir von ihe ja spsois, im Unterschiede von der ganzen griechisch-katho-
lischen Kirche sprechen wollen, eben „griechisch-russische Kirche" ist und daß ste nur 
in solchem Zusammenhange von uns „orthodox" genannt werden kann, wo durch das Vor-
hergehende aller Zweifel beseitigt ist, daß wir keine andere Orthodoxie, als die griechische, 
im Unterschiede von ihren Häretikern, meinen. 

Endlich habe ick noch zu bemerken, daß mir, nachdem ich 1856 meinen Amtseid auf 
das Kirchengesetz von I8S2 abgelegt habe, kein specieller Befehl zugekommen ist, in wel-
chem uns Pastoren officiell vorgeschrieben wäre, in Benennung der griechisch-russischen Kirche 
davon abzuweichen, was unser Gewissen, unsere theologische Bildung und das Kirchengesetz, 
das wir beschworen haben, uns vorschreiben. 

Somit, theure Glaubensgenossen, die wir in unserem evangelischen Glauben unseren 
besten Schatz erkennen, wollen wir Gott danken für die Humanität, mit der Rußlands 
Kaiser m diesem Stücke ihrer getreuen evangelisch-lutherischen Unterthanen Gewissen geschont 
haben, und wollen wir hoffen, daß unserer Ankläger Denuntiationen und Angriffe zu 
Schanden werden sollen. 

G o t t h a r d V i e r h u f f , 
evangelisch-lutheriscker Pastor zu Schlock u. Dubbeln. 

Redacteure: 
Th. Bött icher. A. Fa l t i n . G. Berkholz. 



Die deutschen Kolonisten 
im Samaraschen «. Saratowscheu Gouvernement. 

U f ü r die Ethnographie sind die Kolomen von besonderem Interesse. Die 
Bildung derselben könnte man immerhin ein ethnographisches Experiment 
nennen; eS wird nähmlich etwas Bekanntes, Gegebenes in ganz neue Ver-

hältnisse gebracht und das Resultat muß, insofern es uns das Alte un-
verändert überliefert oder etwas ganz Neues zur Erscheinung bringt, we-
sentliche Aufklärung darüber geben, was in einer Nation urangestammt 
und was die Constguration des Landes, die Beschaffenheit des Bodens, 
Klima, kurz die umgebenden Verhältnisse an der Bildung des Natioual-
ckarakters sür einen Antheil haben. Die älteren Colonisationen beschränk-

ten sich meist auf Inseln und Küsten, die deutscheu Kolonien im Samara-
schen und Saratowschen Gouvernement sind dagegen mitten in das Festland 

gepflanzt. ES wird in der Folge nicht ohne Interesse sein nachzuweisen, 
welche Unterschiede fich bei der Versetzung eines Volkes aus dem bewegten 
Deutschland in die Steppenruhe des innern östlichen ContinentS heraus-
stellen; deßgleichen werden wir beleuchten, wie diese eingesprengten germa-

nischen Massen sich zu den umgebenden russischen Elementen verhalten. 
Betrachten wir zuerst die angedeuteten geographischen Verhältnisse. 

Wir haben vor uns die untere Wolga mit den anliegenden Landstrichen. 
Dieser größte Strom Europa'S, die Pulsader alleS russischen Verkehrs, 
hat gerade dort, wo er das Saratowsche und Samarasche Gouvernement 

durchfließt, wirklich etwas Imposantes. Bei hohem Wasserstande wird die 

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg., Bd. XII. Hft. ö. 28 
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Breite bei Saratow nicht unter 6 Werst betragen; man vergißt, daß man 

vor einem Strome steht und glanbt einen nicht unbedeutenden Landsee zu 
überblicken. Dabei ist die Strömung außerordentlich schnell. Daß aber 
das Breite und Weite im Leben nicht allemal das Tiefste ist, bewährt 

sich auch bei der Wolga, sie ist durchschnittlich nur seicht und die Dampf-
schiffe müssen alle flach gebaut sein. Nachts wird wegen des niedrigen 
uud veränderlichen Fahrwassers gar nicht gefahren und Tages wird alle 
Augenblicke gehemmt und die Tiefe mit einer Stange gemessen. Referent 

sah einen Mann, der die Station versäumt hatte zum Schrecken der Pas-
sagiere über Bord springen, er watete aber wohlgemuth ans User.. Es 
soll bei der geringen Tiese des Flusses, bei der starken Strömung und dem 

sandigen Grunde ganz unmöglich sein das Fahrwasser zn corrigiren oder 
auch nur genauer zu bestimmen. Bei alledem ist die Wolga außerordent-

lich durch die Dampfschiffahrt belebt und der große Gewinn der Unter-
nehmungen ruft immer neue Fahrzeuge ins Leben. Alle werden mit Holz 

geheizt, was nicht ohne großen Einfluß aus die Holzpreise und durch Aus-
rottung der Holzungen aus die Physiognomie der Landschaft ist. Indirect 
bleibt der verderbliche Einfluß auf Klima und Boden gewiß nicht aus; 
die dürre Steppennatur wird immer weiter nach Westen hin stch geltend 
machen, denn, wie gesagt, der Holzconsum ist ein außerordentlicher, um so 
mehr, da die neueren Material ersparenden Einrichtungen mit überhitztem, 

Dampse noch nicht angebracht werden. Wegen dieses Holzverbrauches 

sind die Dampfschiffe gezwungen sehr viele Haltestellen zu machen, welches 
natürlich eine Annehmlichkeit sür die Kolonien ist. 

Die deutschen Kolonien beginnen im Norden in der Nähe des großen 

J rg i s , eines Nebenflüßchens der Wolga, und hören südlich aus bei Ka-
myschin; natürlich ist die Herrenhuter-Kolonie Sarepta nicht mit eingerech-
net. Die Kolonisten des Saratowschen Gouvernements nennen ihr Ter-
rain die Bergseite, die des Samarascheu Gouvernements das ihrige die 
Wiesenseite, und in der That sind fie dadurch einigermaßen bezeichnet. 
Das Saratowsche Gouvernement ist durchweg hüglich, das Ufer bildet 
einen wirklichen kleinen Gebirgszug; dieses User rahmt die Wolga recht 
romantisch ein uud bietet schönere Partien, als man in der Regel glaubt. 
Dort erheben stch ganze, mit Busch und Gehölz bewachsene Berggruppen, 
dazwischen reizende Thäler mit Bächen und hochstämmigen Bäumen, selbst 
die Poesie des Mühlrades fehlt nicht. Ein anderes Mal sind die Ab-
hänge der Berge mit weiten Obstplantagen bedeckt, unterbrochen von Son-
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nenblumenseldern oder von Melonen-, Arbusen- uud Gurkenanpflanzungeu. 

Ueberhaupt ist das westliche User der Wolga ein großer Garten, die ab-

fließenden Bäche machen fast überall Bewässerung möglich und so bietet 
das Ganze das Bild einer erquicklichen Oase in weiter Steppengegend. 

Allerdings beginnen die westlich von der Wolga liegenden Kolonien erst 

bei Sosnowka, ungefähr 46 Werst südlich von Saratow und die schön-
sten der angeführten User fallen nicht in ihr Gebiet. Die Wiesenseite hat 

bei weitem uicht solche landschaftliche Schönheiten aufzuweisen; die Ufer 
sind größtentheils flach. 

Folgende Nebenflüsse der Wolga berühren oder durchfließen das Ter-
rain der Kolonisten: westlich der Tschardym, östlich der Jeruslan, der 
große und der kleine Karaman, ersterer mit den Nebenflüßcheu Chaissul 

und Metsched. Aus dem Flußgebiete des Don sind anzuführen: die 
Jlawla und die Medwediza mit dem Nebeuflüßchen Karamysch. Die 

Medwediza ist im Frühling bei hohem Wasserstande schiffbar, dann werden 
am User Barken erbaut und das bis dahin aufgespeicherte Korn aus den-
selben bis zum Afowscheu Meer gebracht, von wo aus es weiter versendet 
wird; die Barken aber werden auseinandergenommen und als Bauholz 

verkaust. Ueberall liegen in der Nähe dieser Flüsse und der noch klei-
nern, uicht namentlich angeführten, schönere Striche Landes, und mehr 
oder weniger wiederholt fich in kleinem Maßstabe das Bild der Wolgauser. 
Seen giebt es aus den Kolonien gar nicht, kaum größere Teiche. Die 

geologischen Verhältnisse anbelangend, so nimmt der Höhezug, welcher die 
Wolga einrahmt zunächst unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Erst südlich 
von Samara erreichen diese Berge eine beträchtliche Höhe und lausen dann 
bis Sarepta neben der Wolga her, von hier aus ziehen fie fich als J r -
geni- oder Sarpahügel durch die Kalmückensteppe. Die Hauptbestandtheile 

dieser Uferberge, deren landschaftlich verschönernder Einfluß schon erwähnt 
wurde, sind Kalkstein — Kohlenkalk und Jurakalk — schwarzer Schiefer 
und Sandstein, welcher zuweilen eisenhaltig ist, dunkler Thonmergel, Kie-
sellager und Sand. Die wechselnden Lagen von lockerem Sandstein und 
Kalk geben den Ufern eine eigenthümliche Physiognomie: da der Sandstein 
verwittert und verwaschen wird, die Kalkschichten aber stehen bleiben, er-
scheinen die Kanten gezähnt und an den Seiten bilden fich weite Vor-
sprünge oder muldenförmige Höhlungen. Alle diese Gesteine enthalten 
mannigfaltige Petrefaete. Aus der Wiesenseite tritt der Höhenzug überall 
weiter zurück, bleibt auch niedriger und besteht durchweg aus jünger« 

28* 
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Tertiärgebirgen, welche in die Niederschläge des uralokaspischen Bodens 

übergehen. Auch hier, so wie in der Alluvialschicht des Steppeubodens 

kommen viele interessante Versteinerungen vor. . 
Um Einiges von den zoologischen Verhältnissen der Kolonialdistricte 

anzuführen, ist der Fuchs und der Wolf ein beständiger Gast der Steppe. 

Die Wölfe richten ost nicht unbedeutenden Schaden an, scheuen stch auch 
im Winter vor Menschen nicht. Bären kommen nicht mehr vor. Hasen 
giebt es die Menge; aus der Wiesenseile in der Steppe auch Antilopen, 
die Saiga und der Dscheiran (Antilope xutturosa). Dort leben auch 
Murmelthiere uud Siebenschläfer, sowie eine Menge Nager: Springhasen, 

Springmäuse, Erdmäuse u. s. w. An Vögeln fällt zunächst die Menge 
der Raubvögel auf, es kommen vor: der Fischadler, der Blausalke, der 
Wespenbussart, der Würgfalke, verschiedene Weihenarten u . a . m . Außer-

dem find anzuführen: der Kibitz, verschiedene Möwenarten, der Pelikan 
und die Scharbe (pkslaeroeorax earko oder der Wasserrabe des Aristo-
teles), Schnatterenten, Birkhühner, Brachvögel, wilde Tauben, Turteltauben. 

Schlangen giebt es viele Arten, auch giftige. Die Wolga ist außerordent-

lich fischreich, namentlich an Störarten; der schmackhafteste Fisch ist wohl 
der Sterlet; Störe und Welse sind ost von ungeheurer Größe. Fischerei 
und Fischhandel beschäftigt und ernährt viele Anwohner der Wolga. 

Ueber botanische Verhältnisse will ich nur bemerken, daß die Mono-
cotyledouen in der Steppe sehr abnehmen. Aus der Wiesenseite sind die 

Salzpflanzen schon recht einheimisch, nehmen natürlich, näher dem Elton-
see, zu. Ein eigeuthümliches Gepräge giebt der Steppe die Ltipa pea-
nats, das Steppengras, von den Kolonisten Bocksbart genannt, russisch 
«osbi^b. das mit seinen langen sederartigen Grannen aussieht, wie der zar-
teste Straußflaum; ganze Gegenden find mit diesem Grase bedeckt, es steht 
nur aus unknltivirtem Boden und wird als das Kennzeichen eines völlig 
ausgeruhten Ackerbodens aus der Steppe angesehen. Laubwälder kommen 
gar nicht vor; hie und da an den Usern der Flüsse oder sonst an günsti-
gen Oertlichkeiten stehen nur kleine Haine von Eichen, Birken, Espen, Pap-
peln, Linden, Weiden und vielen andern Holzarten. Jener echt germa-

nische Baum, die Buche, wird nirgends gefunden. Nicht immer find diese 
Gegenden, namentlich die Bergseite, so holzarm gewesen; wenn auch der 
Bodeu höherem Baumwuchs nicht überall günstig war, so gab es doch 
Brennholz in großer Menge. Der Russe ist aber ein wahres Genie in 
WaldauSrottung, und was nun gar die eng zusammenwohnenden Kolo-
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nisten betrifft, so haben sie fast nichts übrig gelassen. Von den Kultur-
pflanzen wird weiter unten die Rede sein. 

Das Klima im Saratowschen und Samaraschen Gouvernement ist 

nicht angenehm zu nennen. Der Frost beginnt gewöhnlich Ende October, 
im November pflegt der Schnee zu fallen und bis in den März hinein 
zu liegen. Die Kältegrade sind nicht niedriger als in Petersburg; fegt 
nun bei dreißig Grad der Sturmwind über die Steppe, den Schnee gleich 

Millionen spitzen Nadeln umherstöbernd, so ist Todesgefahr rings um. Es 

kommt vor. daß ganze Reisegesellschaften in solchem Wetter erfrieren; wer 

aber ohne Schutz sich auf dem Felde befindet, ist des Todes sichere Beute. 
Aus den Dörfern und Kolonien werden dann ununterbrochen die Glocken 
geläutet, denn häufig find Leute, die fich kaum aus der unmittelbarsten 
Nähe des Ortes entfernt hatten, verirrt und betäubt durch Kälte und 

Schneegestöber verloren gegangen. Solche Stürme find freilich selten, doch 
aber ist die kalte Jahreszeit im ganzen windiger als in Nordrußland. 
Stillere, sounige Tage fallen mehr in die zweite Hälfte des Winters. 

Bei dem raschen Eintritt der Wärme im Frühling schmilzt der Schnee 
sehr schnell, und in breiten Erdrissen, die im Sommer wie trockene Fluß-
betten erscheinen, strömt das Schneewasser in die Wolga. Die Straßen 

sind um diese Zeit fast unfahrbar, in der Mitte steht das Eisgerippe des 
Winterweges, zn beiden Seiten liegt ein tiefer Morast und von Zeit zu 
Zeit hemmt ein improvisirter Fluß die Fahrt. Lange pflegt dieses Chaos 
nicht zu dauern, die rasch steigende Wärme treibt bald Gräser uud Blu-
men üppig in die Höhe: aber die Herrlichkeit ist nicht von Bestand, alle 

zarten Pflanzen verderben und verkümmern in der sengenden Sonnenhitze, 
das Erdreich klafft spröde auseinander, die Straßen sind knochenhart und 
der Wind treibt beständig sein schmutziges Spiel mit dem dunkeln Staube, 
den die langen Reihen der Ochsenwagen, der Schakheerden und die Trupps 

von Kameelen *) beständig aufwühlen. Die schönste Jahreszeit ist der 
Spätsommer Ende August und Ansang September, die Wärme ist dann 
gemäßigt, die Luft schön und ungemein klar, auch macht der Staub bei 

der Windstille und größeren Feuchtigkeit sich nicht so bemerklich. I n 

*) DaS Kameel. fängt an sich in jenen Gegenden immer mehr einzubürgern; eS wird 
namentlich dazu benutzt die Oelmühlen zu treiben, hie und da habe ich eS auch vor Wagen 
gespannt gesehen; gewiß wäre eS auch bei seiner Ausdauer und Genügsamkeit sehr nützlich 
beim Ackerbau zu verwenden. Der Kolonist sträubt fich freilich noch am meisten,. diese 
wunderlich geformten Asiaten bei sich aufzunehmen. 
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der zweiten Halste des Septembers beginnt als Vorbote des Winters der 
tiefe Herbstschmutz und der Cyclus sängt von neuem an. 

Es war am 22. Jul i 1763 als Katharina ein Manifest erließ, worin 
Ausländer zur Auswanderung nach Rußland .eingeladen wurden. Eine 
Reihe von Vorrechten und Versprechungen wurde ihnen gemacht, darunter 
namentlich die Exemption von der Militairpflichtigkeit, Steuerfreiheit sür 
lange Zeit, Grund und Boden ohne jede Abgabe sürs Erste, Vorschuß 
an Geld und Lebensmitteln, Sicherung gegen die Prügelstrafe (nur die 
Regierung selbst sollte sie verhängen dürfen), auch völlig freie Religions-
ausübung u. s. w. Es wurden Emissäre ins Ausland geschickt und die 
Leitung der ganzen Angelegenheit dem Baron Beauregard nebst zweien 
Gehülfen (Leroi und Schön) und einem besondern Kommissär für die 
Bergseite (Müunich) übertragen. 

Der siebenjährige Krieg war zu Ende, verwüstete Felder, verarmte 
Besitzer, hungernde Arbeiter hinter sich lassend. Nun kamen die Agenten 
Katharinas, versprachen den Verarmten und Heimathlosen Fleisch und 
Brod die Fülle, dazu noch Land: was Wunder, daß Tausende und aber 
Tausende Z u g r i f f e n ! Von Frankreich aus wurde noch mancher Protestant 
durch die ihm daheim versagte Religionssreibeit bewogen auszuwandern. 
Außer den Preußen, Sachsen, Franzosen emigrirten noch eine Menge aus 
Baiern, Würtemberg, Tyrol, der Schweiz, den Niederlanden und andern 
Ländern mehr. Regensburg war der Sammelplatz sür den Hauptzug der 
Auswanderer, dann reisten sie über Weimar, Hannover und Lüneburg 
nach Lübeck. Hier sand die Einschisfuug nach Kronstadt und Oranien-
baum statt. Aus den Schiffen mußten die Auswanderer sich selbst bekösti-
gen, sei es sür ihr eigenes Geld, sei es von den Vorschüssen, die sie er-
hielten. Nun heißt es, daß sie sür ihre Bezahlung sehr schlecht geuährt 
wurden und daß man, um sich den daraus erwachsenden Gewinn länger zu 
erhalten, die Schiffe habe Nachts eine Strecke zurückfahren lassen; wenig-
stens erhoben die Ausländer bei ihrer Landung solche Klagen. Der Sach-
verhalt wurde aber nicht ermittelt. Bei ihrer Ankunft in Rnßand war 
Katharina mit dem Thronsolger anwesend; sie hieß ihre neuen Untertha-
nen willkommen und verhieß ihnen allen Schutz und mütterliche Fürsorge. 
Von nun an trug die Krone alle Reisekosten, dazu erhielten sie noch Be-
kleidung nnd etwas Geld. Die Bauern wurden angewiesen Pferde und 
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Fuhrwerk zum Transport, auch Speisen zu liefern. Der Zug ging über 
Nowgorod, Waldai, Torshok, Twer, Kortschewa, Moskau. Hier wurde 

eine längere Rast gehalten und dann zogen fie weiter nach Jegorjewsk, 
Rjäsan, Troizk, Pensa, Petrowsk. Von dort gelangten sie in die ihnen 
angewiesenen Orte und zunächst wurde nun sür ihre Ueberwinterung ge-
sorgt. Für die Einrichtung der Ansiedelung wurde eine eigene Kauzellei 
eingerichtet, deren Ches unter Anderen auch Potemkin gewesen ist. Die 

Districte, in denen sie sich ansiedeln konnten, waren ihnen zugemessen wor-
den, die innere Eintheilnng aber blieb ihnen selber überlassen und so brei-

tete sich ein Theil aus der Bergseite aus, wo Wasser genug war und Holz 
im Ueberflnß. Ein anderer Theil zog die fetten Tristen der Wiesenselte 
vor, wo damals auch noch genug Eichen, Pappeln, Espen, Birken, Wei-

den, ja wilde Aepsel- und Birnbäume wuchsen. Daß diese aber schlechter 

gewählt hatten als die Andern zeigte sich in der Folge; ihre Nachbarschaft 
war nicht die beste. Mit wie wenig Voraussicht sie im ganzen verfuhren, 
davon zeugt auch, daß fie die Kolonien aus der Wiesenseite dicht aneinan-
der gedrängt mit Zwischenräumen von kaum einigen Wersten in einer Reihe 
längs der Wolga und dem großen Karaman anlegten. Das Gemeinde-

land liegt ̂  aus diese Weise in sehr langen und schmalen Streifen neben-
einander, was später, als auch die entferntesten Stücke in Kultur gebracht 

wurden, außerordentliche Belästigungen mit sich sührte. Hölzerne Woh-
nungen fanden die Kolonisten schon fertig vor, sie wurden aus den holzrei-
cheren Gegenden der Wolga heruntergeflößt, wie es noch heutzutage geschieht. 

I n Wjätka werden fie jetzt fertig gezimmert, aus große Flöße gepackt und 

so schwimmen fie stromabwärts zum Bestimmungsorte; hier werden fie wie-
der zusammengestellt und feilgeboten. Desgleichen wurden sie mit Vieh 
und Ackergerätheu versorgt, natürlich erhielten fie nur das Allernothwen-
digste. I m Gesammtbetrage wurde ihnen vorgestreckt vier Mill. Rub. B.; 
150 Rub. Bko. bekam jeder Hauswirth in baarem Gelde. Das war sür 
die damalige Zeit viel, denn das Geld hatte einen sehr hohen Werth, ein 
Pud Weizen kostete nur 7—8 Kop. Bko., ein Pserd 8—10 Rub., eine 
Kl'.o 3—4 Rub. Bko. Bei alledem war der Ansang der Kolonien ein 
außerordentlich trauriger. Alle Opser der Regierung find zwar aus dem 
Papiere verzeichnet, ob sie aber so an die einzelnen Kolonisten gelangten, 
ist mehr als zweifelhast. Die gelieferten Victualieu sollen ungenießbar 
und verdorben gewesen sein, die nothdürstig errichteten Wohnungen er-

bärmlich, dazu kam noch, daß ein großer Theil der Auswanderer aus sau-
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lem, lüderlichem Gesindel bestand, die gewohnt waren fich auf alles andere 
zu verlassen, nur nicht auf ihre eigenen Kräfte. Das unbarmherzige Klima 
war aber solcher gemüthlicheu Nonchalance nicht günstig; der Bettel lohnte 
fich auch nicht, wo fast Alle bedürftig waren; da begann der Typhus 
unter den Unglücklichen zu wüthen; mittlerweile brach auch der Puga-
tschewsche Aufstand los, mit Mord und Brand in seinem Gefolge. Aber 
dies war nur ein vorübergehendes Uebel, viel schlimmer erging es an-

dauernd denjenigen Kolonisten, die sich die Wiesenseite zu ihrem Wohnsitz 
ausgesucht hatten; sie lebten in unaushörlicher Angst vor den räuberischen 
Einfällen der Kirgisen und Kalmücken. Diese schlimmen Nachbaren kamen 
raubend und mordend angezogen, wann es ihnen gut dünkte, verheerten 
nach der grausamen asiatischen Kriegsweise Felder und Dörfer und schlepp-
ten in die Sklaverei, wie viele fie wollten. Lange dachten die Kolonisten 
nicht daran fich zu vertheidigeu. Sahen fie die gefürchteten Horden kom-
men, so wurde Alarm geschlagen und wer konnte entrann oder versteckte 
fich. Die Kolonie Cäsarsseld wurde gänzlich von den Kirgisen ausgerottet. 
Es ist schwer zu glauben, daß von den eingewanderten 8000 Familien 
oder 27,000 Seelen nach 6 Jahren noch 6500 Familien oder 23,000 
Seelen übrig geblieben sein sollen. Nach der mündlichen Ueberliesernug 
wären sie in diesem Zeitraum um weit mehr als die Hälfte zusammen-
geschmolzen; wahrscheinlich wird aus dem Papiere manche todte Seele ste-
hen geblieben sein. Betrachtet man alle diese widrigen Schicksale und zu-
gleich die außerordentliche Blüthe der Kolonien heutzutage, so ergiebt 
sich von selber, wie glänzend auch hier das Kolonisationstalent der 
Deutschen stch bewährt hat. Vergleichen wir damit das Schicksal der 
französischen Bestandtheile der Emigration, die doch in manchen Kolonien 
die Mehrzahl bildeten. Was hat das Franzosenthum in diesem harten 
Kampfe mit widerstrebender Natur und ungünstigen Umständen sür Er-
oberungen gemacht? Durchsuchen wir alle Kolonien, kein französisches 
Wort trifft unser Ohr, keine französische Wirthschast lenkt unsere Aufmerk-
samkeit aus stch! Wo sind sie geblieben? hat die Pestilenz sie eigeus aus-
gesucht und weggerafft? zeigten die Kirgisen eine besondere Vorliebe sür 
Franzosensklaven? Nichts von alle dem. Sie liesen auseinander, flohen 
vor der schweren Feldarbeit und zerstreuten sich im weiten Reiche als Fri-
seure, Putzmacherinnen, Köche und vor allem als Erzieher und Erziehe-
rinnen, die ihr sauberes Patois den hoffnungsvollen Sprößlingen des rus-
sischen Landadels beibrachten. Genug, die gänzliche Unfähigkeit der Frau-
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zosen zur Kolonisation, die heutzutage in Algier fich so auffällig zeigt, be-
wahrheitete fich auch bei diesen unsern Kolonien. 

Die Kolonisten wurden zunächst unter die obrigkeitliche Gewalt der 
obengenannten Directoren gestellt. Baron Beauregard refidirte in Katha-
rinepstadt (Baronskaja) und hatte unter sich die Kolonien zwischen dem 
kleinen Karaman und der Wolga. Kapitän Leroi war denen am großen 
Karaman und denen, die südlich auf der Wiesenseite liegen, vorgesetzt. Ma-
jor Schön hatte seinen Sitz in der Kolonie Paninskaja, die auch noch 
jetzt bei den Kolonisten Schöngen heißt. Müunich befahl den Kolonien 
aus der Bergseite am Flusse Jlawla. Diese Administration hörte aber 
bald auf, es sollen allerlei Verkürzungen und Erpressungen vorgefallen 
sein. Alle Kolonien wurden nun unmittelbar unter die Krone gestellt. 
Während sie früher sämmtlich zum Saratowschen Gouvernement gerechnet 
wurden, gehören seit der Bildung des Samaraschen Gouvernements die 
östlich von der Wolga liegenden Kolonien zu diesem letzteren, obgleich sie 
mit den übrigen deutschen Ortschaften dieselbe Centralbehörde in Saratow 
haben. Alle Kolonien vertheilen sich in vier Gruppen. Die erste liegt 
von Saralow nördlich aus der Wiesenseite; sie umsaßt vier Bezirke, näm-
lich an der Wolga stromaufwärts den Krasnojarschen, den Katharinenstädt-
fchen und den Paninfkajaschen nnd im südöstlichen Theil der Gruppe, zu beiden 
Seiten des großen Karaman, den Tonkoschurowscheu Kreis. Die zweite 
Gruppe beginnt ungefähr vierzig Werst südlich von Saratow auf der 
Wiesenseite und besteht aus dem Tarlikscheu Bezirk zwischen der Wolga 
und der großen Salzstraße, die von dem Eltonsee nach Saratow führt. 
Die dritte und größte Gruppe dehnt sich dem Tarlikschen Bezirk gegenüber 
aus der Bergseite aus; die vier Kreise, in welche dieselbe getheilt ist, find 
nach den Kolonien Sosnowka, Norka, Kamenka und Ust-Kulalinka benannt. 
Die vierte nnd letzte Gruppe liegt nordwestlich von Saratow und besteht 
aus drei Kolonien, welche einen besondern Bezirk bilden, deu Jagodnaja-
polianischeu. Den meisten Kolonien find russische Namen gegeben worden, 
fast alle aber führen neben ihren geographischen und amtlichen Bezeichnun-
gen deutsche Benennungen, die durchgängig den Familiennamen ihrer ersten 
Vorsteher entlehnt worden stnd. Ich werde dieselben, die nun ein Jahr-
hundert sast ausschließlich von den Kolonisten gebraucht wurden, wahr-
scheinlich aber doch endlich den legitimen Namen weichen müsse», hier 
auszeichnen, daneben auch die Consession jeder Kolonie, und wenn in der-
selben eine Pfarre besteht, solches vermerken*). 

*) Die.Tochterkolonien find nicht mit aufgeführt, sondem nur die anfänglich gegrün-
deten. I m ganzen zählt man 115 Kolonien mit circa 8V,0l)v männlichen Seelen. 
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1) Im Krasnojarschen Bezirk: Telausa (Fischer) lutherisch. P o d -
step na ja (Roseuheim) luth. Psarre. Ustkaraman (Enders) luth. Nie-
der-Monschu luth. Swonarewka (Stahl) luth. Swouarewkut 
(Schweden) luth. K r a s n o j a r luth., Sitz des Kreisamts. S t a r i z a (Rein-
waldt) luth. Lugowoja-Gr iasnucha (Schulz) luth. 

2) Im Katharinenstädtschen Kreise: Or lowskaja lnth. O b e r - M o u -
schn katholisch. Kathar inens tadt luth. Pfarre. Beanregard lutherisch. 
Pau l ska j a luth. Kauo luth. B o a r o luth. 

3) I m Paninskajascheu Kreise: Schaphausen luth. G l a r u s luth. 
B a r a t a j e w k a (Böttiger) luth. Psarre. Basel (Kranz) luth. Zürich luth. 
S o l o t h u r n (Wittmann) kath. P a n i n s k a j a (Schöugen) kath. Sitz des 
Kreisamts. Zug (Gattung) kath. Luzern (Namler) kath. Unterwalden 
(Meinhardt) luth. S u sauneutha l (Winkelmann) luth. Baskakowka 
(Kind) luth. Räsanowka (NeeS) luth. Psarre. Brokhausen (Hummel) 
luth. Heckenberg (Bohn) luth. 

4) I m Tonkoschurowschen Kreise: Ossinowka (Reinhardt) luth. Pfarre. 
Lipowkut (Urbach) luth. Lipowka (Fischer) luth. Raska t i (Rohleder) 
kath. Kru to ja rowka (Gras) kath. S u s l i (Herzog) kath. Tonkoschn-
rowka (Marieuthal, Psauueustiel) kath. Ostrogowka (Louis) kath. 

5) I m Tarlikschcn Kreise: Kasizkaja (Brabander) kath. Beresowka 
(Teller) kath. S a u m o r j a (Bauzert) luth. S t e p n a j a (Stahl) luth. 
Wolskaja (Kukus) resorm. Psarre. J ab lonowka (Laube) luth. Tar l ik 
luth. Tarlikowka (Dunkel) luth. Papowka (Jost) luth. Skatowka 
(Straub) luth. P r i w a l n a j a (Warenburg) luth. Psarre,Kreisamt. K r a s -
uopol je (Kraus) kath. Koschetnaja (Hötzel) kath. Rowna ja (Seel-
manu) kath. Kustarewo (Neu-Kolonie) kath. 

6) Im Sosnowkaschen Kreise: Sosnowka (Schilling) luth. Ta -
lowka (Beideck) luth. Psarre. Goloi-Karamysch (Balzer) res. P o -
powka (Psasfenhuter)res. Sewast iauowka (Anton) ref. Klutschi (Mohr) 
res. Gololobowka (DonKhos) luth. Ust-Solicha (Messer) ref. Pfarre, 
Karamyschewka (Bauer) luth. Lesnoi-Karamysch (Grimm) lurh. 
Pfarre. Makarowka (Merkel) luth. Potschinaja (Kratzke) luth. Ka-
meno i -Owrag (Degott) kath. 

7) Im Norkaschen Kreise: Norka res. Psarre. Splawnncha (Huck) 
res. Liuewoje-Osero (Ufsenbach) luth. Werschinka (Kauz) lutherisch. 
Alefchua (Tittel) luth. Psarre. P a m e t n a j a (Rothhammel) kath. Wer-
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chowje (Seewald) kath. Gre tsch inna ja -Luka (Walter) luth. Kresto-

w o i - B u j e r a k (Frank) luth. Psarre. P i skowa tka (Kolk) luth. 

8) I m Kamenkaschen Kreise: G r i a s n o w a t k a (Schnde) kath. Ros-
soschi (Franzosen) luth. Jelschanka (Husaren) kath. Kopenka (Volmer) 

kath. Kamenka kath. Kreisamt. Gniluschka (Pseiser) kath. Panowka 
(Hildmann) kath. K a r a n l n o i - B u j e r a k (Köhler) kath. J l o w a t k a (Leicht-
ling) kath. Semenowka kath. Ust-Griasnncha (Göbel) kath. 

9) I m Ust-Knlalinkaschen Kreise: W o d i a n o i - B u j e r a k (Stephan) 
luth. Psarre. Kres towoi -Buje rak (Müller) luth. Tscherbakowka luth. 
Werchna j a -Gr i a snncha (Krast) luth. Werchna ja -Kula l inka luth. 
B n i d a k o w - B n j e r a k (Hollstein) luth. ALerchnaja-Dobrinka (Schwab) 

luth. Ust-Knlal inka (Dreispitz) luth. Psarre. N i s h n i a j a - D o b r i n k a 
(Galka) luth. Dobr inka luth. 

10) I m Jagoduaja-PolianaschenKreise: J a g o d n a j a - P o l i a n a luth. 
KreiSamt, Psarre. P r o b a t u a j a ref. luth. eine Tochterkolonie. S k a -
towka (Neustraub) luth.*) 

Der Raum gestattet es nicht noch bei jedem einzelnen Orte anzufüh-
ren, woher die einwohnenden Kolonisten kamen, doch möchte ich ihren ge-
netischen Zusammenhang mit dem Auslande nicht ganz unerörtert lassen. 

Die Landsmannschaften hielten nicht so weit zusammen, daß bestimmte Di-
strikte oder auch nur einzelne Kolonien von speciellen Landsleuten einge-
nommen wurden; es hatten sich aber die aus der Heimath mit einander 

Bekannten zu größeren Trupps und Reisegesellschaften zusammengeschlossen 
und diese sind auch größtentheils bei der Kolonisirnng mitsammengeblieben, 
so daß die einzelnen Kolonien seltener aus zwei, öfter aus drei, vier 

fünf solcher verschiedener landsmännischer Reisetrupps sich zusammensetzten. 
Waren nur sehr wenige aus derselben Gegend ausgewandert, so blieben 

fie auch gewöhnlich in einer Kolonie zusammen. Es ist nicht verzeichnet 
worden, wieviele Seelen die einzelnen Stämme Deutschlands und anderer 
Länder zu dieser Auswanderung lieferten, Referent hat aber in Folgendem 
zusammengezählt, von wievielen Kolonien die Auswanderer jeder der ange-

führten Staaten die Hauptbestaudtheile bildeten; darnach möchte fich an-

*) Seit 8 Ihren ist ein neuer Kreis auf der Wiesenseite gebildet, der Jeruslansche, 
östlich und südlich vom Tarlikschen. Bevölkert ist er von Ansiedlern sämmtlicher früheren 
Kreise. Parin die Kolonien L i l i e n t h a l , Fresenthal , Neu-Boaro , Chaissul , 
F r ieden tha l , GoSmannSecku. f. w. Die Ansiedelung ist wahrscheinlich noch nicht 
beendet. 
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nähernd übersehen lassen, einen wie großen Brnchtheil der ganzen Ans« 
Wanderungsmasse sie hergaben. 

Namen der Länder 

oder Staaten. 

Sachsen 
Pfalz 
Isenburg 
Mainz. 
Preußen 
Darmstadt 
Hessen 
W ü r t e m b e r g . . . . . 
Mark Brandenburg . 
S c h w a b e n . . . . . . 
Würzburg 
Dessau. . . . . . . . 
Schweden 
Baiern 
Hannover 
Lothringen 
Frankreich 
Hamburg . . . . . . 
Bamberg 
Trier . . . . . . . . 
Luxemburg. . . . . . 
Elsaß . . . . . . . . 
Holstein . . . . . . . 
M e c k l e n b u r g . . . . . 
Zweibrücken . . . . . 
Zerbst 
D ä n e m a r k . . . . . . 

LZ ZR Namen der Länder ZU 
oder Staaten. «L 

S« 
>3 L 

U 

29 20 9 Westphalen 3 1 2 
25 17 8 O t t e w a l d t . . . . . . 3 3 
18 14 4 Fulda 3 3 
17 11 6 Polen 3 1 2 
16 4 !2 Frankfurt a/M . . . 2 — 2 
14 9 5 D u r l a c h . . . . . . . 2 2 — 

13 5 8 Cassel 2 — 2 
13 7 6 Nürnberg . . . . . . 2 — 2 
8 2 6 Franken . . . . . . . 2 1 1 
8 — 8 Steiermark . . . . . 1 .— 1 
8 6 2 Nassau 1 — 1 
7 — 7 Oesterreich . . . . . 1 — 1 
7 4 3 Ungarn . . . . . . . 1 — 1 
6 1 5 N i e d e r l a n d e . . . . . 1 — 1 
5 3 2 Köln 1 — 1 
5 — 5 Weilburg 1 — 1 
5 — 5 B r a u n s e l s . . . . . . 1 — 1 
4 — 4 Deutz 1 — 1 
4 1 3 Dan zig 1 — 1 
4 2 2 Waldeck 1 1 — 

4 — 4 Schwedisch Pommern 1 1 — 

4 2 2 Heidelberg 1 1 — 

4 — 4 Leiningen . . . . . . 1 1 — 

4 2 2 1 1 — 

4 2 2 Wimpfen 1 1 — 

3 — 3 1 1 — 

3 1 2 1 

Es würde zu weit führen mich hier in Untersuchungen einzulassen 
warum aus diesem und jenem oft kleinen Staate (z. B. der Grafschaft 
Isenburg) Viele auswanderten, aus anderen wieder weniger, warum einige 
Stämme, vielleicht heimatblichen Reminiscenzen folgend, sich vorzugsweise 
oder allein aus der Wiesenseite ausbreiteten, andere dagegen die Bergseite 
vorzogen; genug, sämmtliche Kolonisten sind in Folge ihrer Dnrcheinander-
würfelung und ihrer engen gegenseitigen Beziehungen, namentlich beständi-
ger Heirathen von einer Kolonie zur andern, zu einem Volksstamme ver-
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wachsen mit ganz charakteristischen Gesichtszüge«, geistigen Eigentümlich-
keiten und Sitten. 

Somit seien denn die Betrachtungen über Geographie uud Geschichte 
der Kolonien geschlossen. Ueber die letzten Züge der Mennoniten, die 

meist aus dem Preußischen eingewandert sind und ihre Niederlassungen auf 

der Wiesenselte hinter dem tarlikschen Kreise haben, möchte ich mich nicht 
ausführlicher auslasfeu. Sie stehen mit Ausnahme des kirchlichen Ver-
bandes in jeder Beziehung den übrigen Kolonisten gleich. Es sind meist 

wohlhabende Leute, die das ihnen reichlich zugemessene Land fleißig bear-
beiten und da fie in ihrer Religionsausübung völlig unbehindert find, auch 

mit dem Kriegsdienste gar nichts zu thun haben, fich in ihrer neuen Hei-
math sehr glücklich fühlen. Sie sprechen die Erwartung aus, daß ihnen 
ihre Glaubensgenossen aus Preußen folgen werden. Ih re Reiseroute 

pflegen fie über Land mitten durch das große Reich zu nehmen. 

Auch die Herrnhnterkolonie zu Sarepta kann hier nur eine kurze Er-
wähnung finden. Diese Brüdergemeinde wurde gleichfalls unter Katha-
rina II. ins Land gezogen, doch stand ihre Einwanderung in keiner Be-

ziehung zu dem übrigen Kolonisationssystem; fie geschah in Folge eines 
besonderen UebereinkommenS, wobei den Herrnhutern noch bei weitem grö-

ßere Privilegien, namentlich den Handel anbelangend, zugesichert wurden, 
als den übrigen Kolonisten. I n Folge dieses und ihrer bürgerlichen Tu-
genden hah es die Kolonie zu einem hohen Grad von Wohlstand ge-

bracht, trotzdem, daß fie anfänglich auch mauche Schwierigkeiten zu über-
winden, manche Fährlichkeiten zu bestehen hatte. Am bedrohlichsten war 
es sür diese Kolonie, als jene große Kalmückenhorde, die fich der russischen 
Herrschaft durch die Flucht in die Mongolei entzog, vor ihrem Abzüge 
noch ein Andenken dadurch hinterlassen wollte, daß sie Sarepta gänzlich 
ausrottete; eS war im Frühling und sie wollten zu Eis über die Wolga; 
plötzlich war aber so starkes Thauwetter eingetreten, daß es ihnen mißlich 
schien fich noch hinüber zu wagen — und Sarepta war gerettet. Mit der 
Centralverwaltnng der Kolonisten in Saratow haben die Herrnhnter nichts 
zu thun. Ursprünglich hatte die Niederlassung den Zweck eine Misstons-
station sür die Bekehrung der Kalmücken zu werden, aber aus Betrieb 
der russischen Geistlichkeit wurde verboten die Kalmücke« zu etwas Ande-
rem als zur griechisch-orthodoxen Religion zu bekehren, und somit hatte 
die Sache ein Ende. Sarepta zeichnet fich durch eine außerordentlich ge-
nnde Lust aus, die Cholera und andere Seuchen waren niemals dort. 
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Man glaubt dort, daß die Wolgauser einerseits und die Sarpahügel an-

dererseits vor böser Luft schützten. Mit den Kalmücken stehen die Sa -
reptaer in beständigem Verkehr. Einen europäischen Ruf hat die dortige 

Senffabrikation. 

Die körperliche Beschaffenheit anbelangend find die Kolonisten kräftig, 
ausdauernd und wohlgebildet zu nennen, fie haben eine frische Gesichts-
farbe, weiße gesunde Zähne und find ziemlich zu gleichen Theilen blond 
und brünett. Sie vertreten den germanischen Nationaltypus in seiner ed-

leren Ausprägung und bilden einen ausnehmend angenehmen Gegensatz 

gegen viele der benachbarten slavischen nnd finnischen Typen; wenn auch 

sonst nicht, so würden fie sich doch aus den ersten Blick dadurch von den 
Russen nnterscheiden, daß sie nie einen Bart tragen. Es ist eigenthümlich, 
daß die vielen Stämme, die sich dort ansiedelten, eine gleichförmigere 
Physiognomie erhalten haben, als mir dies in einem gleich großen Di-
strikte Deutschlands vorgekommen ist. Die Ursache mag darin liegen, daß 

nachdem die Ueberstedelung geschehen war und fie fich nun nach allen Rich-
tungen hin unter einander vermischten, weitere fremde Elemente durchaus 
nicht mehr hinzukamen. Oder sollte die Einförmigkeit der Steppennatur 
so aus ihre Bewohner zurück gewirkt haben, daß fie in ihrer Gesammtheit 
auch ein monotoneres Bild bieten? Freilich durch geistige Strömungen 
und durch eigenartige Entwickelnngen wäre diese Naturabspiegelung hier 

wenig gestört worden. Die Kolonisten haben meistens starke Gesichtszüge, 
hervortretende Stirnen und ziemlich große gebogene Nasen. Ihre Consti-

tution ist mehr mager als fett und es scheint, als habe der schwäbische 
Theil der Kolonisten, ohnehin wohl der Zahl nach vorwiegend, die andern 
Elemente allmählig absorbirt. 

Die Weiber sind in ihrer Jugend ost recht schön, ihre Physiognomien 
bieten auch mehr Abwechselung als die der Männer, doch macht die harte 
Arbeit in dem feindlichen Klima fie bald verblühen. 

Der Gesundheitszustand in den Kolonien ist im ganzen besser, die 
Seuchen, namentlich die Cholera, treten bei weitem nicht so heftig auf als 
anderwärts; auch die Blattern grasfiren bei ihnen weniger, weil fie nicht 
wie die gemeinen Russen den Impfzwang zu umgehen suchen. Die Kin-
der gedeihen bei den Kolonisten wegen vernünftiger Pflege weit besser als 
bei ihren Nachbaren, worin wohl neben der Rekrntenfreiheit der Grund 
ihrer außerordentlich raschen Vermehrung liegt. I n der ganzen Gegend 
find die Ruhren einheimisch, die bei den Russen durch unmäßiges Gurken-
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und Melonenessen sehr gefördert werden; die Deutschen aber, welche mehr 
warme Kost genießen, bleiben im ganzen von dieser Krankheit verschont. 
Schwindsuchten kommen namentlich im Samaraschen Gouvernement weit 
weniger vor als in Deutschland, desgleichen Lungenentzündungen, dagegen 
herrscht große Neigung zu allerlei Entartungen und Fremdbildungen des 
Körpers: Krebs, Gewächse aller Art, offene Schäden, Ausschläge u. s. w. 
Die Syphilis, die bei den Russen auch aus den Dörfern umgeht, kommt 
bei den Kolonisten seltener vor. 

Die bauliche Anlage der Kolonien ist eine außerordentlich einförmige, 
fie find alle vorschristmäßig wie nach der Schablone gebaut, deßhalb bie-
ten fie auch nicht im entferntesten den erquicklichen Anblick der deutschen 
Dörfer mit ihrer freien naturwüchsigen Gestaltung, ihren Obstgärten, 
Teichen und Bächen; nicht nur daß die Steppe die Kolonien öde und ein-
förmig umrahmt, daß der Baumwuchs meistentheils gering ist, kahl und 
langweilig liegt ein HauS neben dem andern, alle von gleichem Schnitt 
und ziemlich gleichen Dimensionen; statt rother Ziegel- oder moosiger 
Strohdächer find hier alle Häuser mit schmutzig grauen Brettern belegt. 
Die Straßen lausen ganz geradlinigt und schließen eine bestimmte Anzahl 
gleicher Gehöfte ein. Jede Hofstelle ist ungefähr dreißig Faden lang und 
fünfzehn Faden breit, davon ist die Hälfte Gartenland, die andere Hälfte 
besteht aus dem Hosraum, dem Wohnhaus, den Viehställen, der Scheune 
und dem Vorrathshaus. Das Haus ist gewöhnlich acht Faden lang und 
vier Faden breit, ist einstöckig und hält zwei Zimmer, Küche nnd Flur. 
Die Hausthüre führt fast immer nach dem Hose und zunächst auf eine 
überdeckte Gallerie, die in der besseren Jahreszeit den Lieblingsaufenthalt 
der Familie bildet. Häufig befindet fich oben noch ein Dachstübchen. 
Rund um den Hosraum lausen nun die Ställe und übrigen Wirthschasts-
gebände, darunter auch das Badehaus, das im Sommer auch als Wohn-
haus benutzt wird, im Winter aber dem ganz jungen Vieh zum Aufent-
halt dient. Die Kirchen unterscheiden fich nicht von denen in Deutschland 
und in den Ostseeprovinzen, das Schulhaus aber dient zugleich als Ver-
sammlungsort für Gemeindeberathungen 

Es ist klar, daß Bauart und Einrichtung der Hofstellen aus dem 
Russischen entlehnt ist; man fand zum Theil die Gebäude in der Art vor 
und fuhr in derselben Weise fort zu bauen, um so mehr, da man dieselbe 
praktisch finden mußte. Daß alle Gebäude ein Viereck bilden und alle 
Thören in den eingeschlossenen Hosraum gehen, ist eine treffliche Einrich-
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tnng wider die eisigen Winde im Winter und hat überdies etwas abge-
schlossen Behagliches. Uebngeus ist an dieser landesüblichen Bauart der 
Uebergang zur orientalischen anzumerken. Man sieht aber bald, wenn man 
in eine Kolonie fährt, daß man fich nicht in einem großen Russendorfe be-
findet, nicht nur indem hier alles von größerer Wohlhäbigkeit, Ordnung und 
Reinlichkeit zeugt, man gewahrt auch überall jenes Streben zum Größere» 
und Massenhafteren, wie es einmal der deutsche Sinn liebt, während der 
Russe fich mehr dem Leichten, Zierlichen und Gefälligen hinneigt. Denn 
Holzschnitzwerke, womit der Russe so gern den Giebel und die Faoade sei-
nes Hauses und den Thorweg schmückt, steht man bei den Deutschen fast 
gar nicht. Noch bemerke ich, daß der Kolonist nicht selten Gebäude aus 
Feldsteinen (meist Kalkstein) aufführt; eine billige und praktische Methode; 
die inneren Wände sind dann aus getrockneten Ziegeln gemauert. 

Die Einrichtung der Häuser und das wenige Mobiliar ist wieder 
mehr deutsch. So erinnern die grellen Farben und die Malereien an den 
Holzverkleidungen nnd Decken sehr an die deutschen Bauerstuben, ebenso die 
zahlreichen bauschigen Betten mit buntfarbigen Ueberzügen in großen Him-
melbettstellen, und die vielen sür die Hauswirthschast nöthigen Geräche. 
Eigenthümlicherweise findet sich hier die norwegische Sitte nach Maßstab 
des Reichthums kupferne Kessel in der Wohnstube auszustellen; den Ur-
sprung dieser Sitte weiß ich nicht anzugeben. 

Die Hansgenossenschasten sind dnrchgehends außerordentlich zahlreich, 
denn die Söhne heirathen sehr früh und bleiben lange mit ihren Kindern 
im Vaterhause, obgleich jeder bemüht ist den Seinen außer seinem Hause 
noch ein anderes zu hinterlassen. Natürlich sind die Häuser gepropst voll 
Menschen wie in einer Kaserne; ich habe eine Kolonistenwohnung gesehen, 
wo die beiden Alten in einem Hinterstübchen logirten, während in dem 
großen Wohn- und Schlafzimmer sieben Himmelbetten standen, in jedem 
nistete ein Sohn mit Eheweib und kleinen Kindern, dazwischen waren noch 
kleine Bettchen sür die größeren Kinder angebracht, Das Zusammenpfer-
chen so vieler Menschen in einem kleinen Raum würde gewiß schädlichere 
Folgen sür die Gesundheit baben, wenn die Kolonisten fich nicht durch die 
größte Reinlichkeit auszeichneten; ihre Leibwäsche ist immer in gutem Zu-
stande und das Scheuern der Fußböden, der Tische und Geräthschasten 
nimmt kein Ende. 

Der HauSvater übt über alle Insassen unbedingte Autorität aus; 
überhaupt haben die Deutschen in ihrer Familie das russische Patriarch«-
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lische System gründlich adoptirt uud die Rechte des Vaters erinnern an 
altrömische Verhältnisse. So lange nämlich derselbe lebt, muß seine ganze 
Nachkommenschast ihm unbedingt gehorchen, keiner sonst hat eigenen Besitz, 
alles vielmehr was sie erarbeiten, gehört dem Familienhaupte, der freie 
Disposition darüber behält. Zieht ein Sohn aus dem Hause, so muß er 
ost seinen ganzen Verdienst an den Vater geben und erhält von diesem 
nur das Notwendigste und kein gesetzliches Alter macht ihn unabhängig 
es sei denn, daß der Vater in eine völlige Ablösung willige. Referent 
hatte einst ein ältliches Kolonisteupaar im Dienste, der Mann taugte we-
nig und behandelte seine Frau und seine erwachsenen Söhne schlecht, das 
Einzige aber, was ihn noch in Schranken hielt, war die Drohung, ihn 
wieder bei seinem Vater zu verklagen, der ihn zurückberufen und züchtigen 
würde. 

Ueber die Gemeindeeinrichtung ist Folgendes zu bemerken. Alle all-
gemeinen Angelegenheiten z. B. die öffentlichen Bauten, die Vertheilung 
der Ländereien, Ausnahme vou Familien in die Gemeinde, Entlassnng 
eines OrtSangehörigen in die Fremde u. dgl. werden in den Ortsver-
sammlungen gemeinschaftlich berathen. Die Ausführung der Beschlüsse, 
wie überhaupt die Administration in der Gemeinde wird besorgt von dem 
Rechnungsführer, dem Kapitalverwalter, dem Magazinaufseher, dem Kir-
chenältesten und als erste Persott von dem Ortsvorsteher, dem der Kolo-
nieschreiber beigegeben ist. Fast alle Aemter, auch die Psarren und Schnl-
stelleu werden durch Gemetndewahlen besetzt. Die Justiz und Polizei des 
Ortes liegt, mit Ausnahme der Criminalsalle, zunächst in den Händen der 
Kolonialbeamten. Bei Streitigkeiten macht die Ortsbehörde erst Sühn-
versuche und trifft dann, wenn diese nichts fruchten, seine Entscheidung. 
Sind die Parteien damit nicht zufrieden, so ist Raum genug sür neue 
Instanzen, zuerst an daS Kreisamt, dann an das deutsche Comptoir in 
Saratow und von dort, wenn auch nur abustve, an das Ministerium oder 
den Senat. Dieses breite Terrain zum Prozesstreu wird auch von den 
Kolonisten möglichst ausgenutzt, denn die Prozesstrwuth haben sie getreulich 
aus Deutschland mitgebracht nnd durch hundert Jahre conservirt. 

Das Verwaltungssystem auf den Kolonien stellte fich als eine sehr 
glückliche Vereinigung von Selbstverwaltung und Regierungsadministration 
heraus. Die Vereinigung beider Methoden ist so maßvoll durchgeführt, 
die Grenzen der Selbstverwaltung sind so richtig abgesteckt, daß der Er-
folg ein ausgezeichneter ist.. Ueberall in den Kolonien findet man muster-

Baltische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XII, Hft. 6. 29 
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haste Oordnuug und, was bei dem heiklen Charakter der Deutschen nicht 
gering anzuschlagen ist, völlige Zufriedenheit. 

Das gesammte den Kolonisten zugemessene Land ist Eigenthnm der 
Gemeinde. Durchschnittlich alle drei Jahr wird es sür den Nießbrauch 
der Kolonisten vertheilt*) und zwar in Stücke sür je zehn männliche See-
len, die gemeinschaftlich die Bearbeitung besorgen. Wir haben hier also 
außer der Hosesstelle durchaus keinen Privatgrundbesitz auch nicht einmal 
gleiches Anrecht der einzelnen Familien an das Grundeigenthum, sondern 
jede männliche Seele hat tatsächlich gleichen Antheil und gleichen Genuß 
vom Ganzen. Doch verweise ich hierbei daraus, was vorhin von den Fa-
milienverhältnissen gesagt ist. Immerhin haben wir hier ein hübsches 
Stück Socialismus; und es ist merkwürdig, daß ein System, welches im 
westlichen Europa, namentlich in den Revolutionsjahren, so heiß ersehnt, 
so sanatisch angestrebt wurde, zu derselben Zeit und seit langem in einem 
Staate existirte an den jene Revolutionsmänner nicht denken konnten ohne 
in eine geistige Epilepsie zu verfallen. I n der That haben wir hier die 
hundertjährige Probe eines Princips, welches noch immer der Discussion 
unterworfen wird. Nirgends ließ sich der Versuch so gut herstellen, als 
in der östlichen Steppe, wo die ganze Natur den Charakter der Gleich-
förmigkeit trägt, unter einer Regierung, die allem Bestehenden gegenüber 
fich überaus konservativ zeigte und durch einen Bauernstamm, der die Zä-
higkeit selber ist im Festhalten des Ueberlieserten und Hergebrachten. Und 
wie ist nun das Resultat? Es beweist, daß die Theorie völlig unprak-
tisch ist. Wenn die Kolonien blühend, die Kolonisten wohlhabend sind, 
geschah dies nicht durch die socialistische Einrichtung, sondern trotz derselben. 
Der Trieb zur Arbeit ist nun einmal ans Eigennutz basirt, selten auf Ge-
meinsinn; weil nun niemand ein Eigenthum hatte, wurde auch niemals 
aus die Verbesserung des Bodens Fleiß verwandt. Wäre das Land in 
kleine Bauerböse vertheilt worden, wir würden da Gärten vor uns haben, 
wo immer noch die nackte Steppe sich ausdehnt. Hier liegt auch der 
Grund, warum es dort so wenig Obstgärten und Baumwuchs überhaupt 
giebt; es fehlte eben die Triebfeder dazu, daß jeder Einzelne sür sich, sür 
seine Kinder und Kindeskinder arbeitete. Wäre der Boden überall nicht 
fruchtbar, so hätte-er bei der nachlässigen Bearbeitung schon längst nicht 
mehr recht getragen. Auch daraus schon, daß die Kolonien sich so rasch ver-

*) Indessen find in neuerer Zeit wohl überall längere Fristen eingeführt, da die Ko-
lonisten allmählig den Nachtheil dieses Systems begriffen haben. 
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größern, ohne daß der Werth und die Tragfähigkeit des Bodens fich er-
höht, wäre gewiß Verarmung hervorgegangen, wenn nicht rings umher 
Land läge, welches den russischen Besitzern um ein Billiges abgepachtet 
wird. Aber nicht einmal der Einwand, daß, wenn auch das Ganze leiden 
sollte, doch immer jeder Einzelne etwas besitzt, ist nicht stichhaltig. Es 
lohnt sich für den Armen nicht mehr seine vernachlässigte Parcelle selber 
zu bearbeiten, er verpachtet sie daher an den Wohlhabenden und gerade 
dieser ist es gewesen, der am meisten sür die Beibehaltung des Systems 
gestrebt hat. Er kann jetzt in der Nähe eben so billig pachten, wie in 
der Ferne bei den Russen. Es bleibt dabei, was man auch mache: „der 
Arme ist des Reichen Knecht." 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß der Ackerbau ungemein nachläs-
sig betrieben wird; bei dem sehlenden Interesse sür die Grundstücke, die 
nach Jahr und Tag doch wieder einem Andern zusalleu, verfielen die Aus-
läuder leicht in den herrschende» Schlendrian. Gedüngt wurde im Ansänge 
nicht, weil der frische Boden ohnehin fruchtbar genug war, aber auch jetzt, 
wo er schon übermäßig ausgesogen ist, fällt es Niemauden ein, außer dem 
Gärtcheu beim Hause und dem Tabacksselde einen Fetzen Landes zu dün-
gen. Dieses geschieht auch sonst nirgends in der ganzen Gegend, der Dung 
wird entweder in die Wolga oder sonst wohin verschüttet, wenn mau nicht 
eine Art Tors daraus backt, welcher unter dem Namen Mistholz das ge-
wöhnliche Heizungsmaterial ist. Mit den Russen in diesem Theil des 
Reichs haben die Kolonisten auch die Unsitte gemein, nur 2—3 Werschs! 
ties zu pflügen; da es der Faulheit nie an Ausreden fehlt, giebt man vor 
Klima und Boden vertrügen es nicht anders. Natürlich geht es bei man-
gelnder Düngung nicht ohne Brachwirthschast; gesät wird auch sehr dünn, 
aus eine Dessätine acht Pud Weizen, oder sieben Pud Roggen, zwölf Pud 
Gerste, zehn Pud Hafer. I n Deutschland sät man ungefähr noch ein 
Mal so viel auf derselben Fläche. Aus zwölf Jahre rechnet man durch-
schnittlich eine Mißernte, fünf mittelmäßige, süns gute und eine sehr gute 
Ernte. Die mittelmäßige giebt das dreifache Korn, die gute sechsfältig, 
die sehr gute zwölfsältig. Also auch der Ertrag steht cultivirtem Boden 
ganz erheblich nach. Die Ackergeräthe sind ganz dieselben wie sie bei den 
Bauern in Deutschland immer üblich gewesen sind; auch wird meistens mit 
Pferden geackert, wenig mit Ochsen. Das Winterkorn wird im Septem-
ber und October in die Erde gebracht, und die Ernte beginnt im Juni 
und dauert ungefähr einen Monat. Das Korn wird nach deutscher Welse 

29" 
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in Hocken gesetzt nachdem es von Männern und Frauen mit der Sense 
abgeschnitten worden. Um diese Zeit stnd alle Arbeitskräfte auf dem Felde 
beschäftigt uud da bei dem früher angeführten schlecht vertheilten Kolenial» 
terrain die Felder zum Theil sehr weit entserut liegen, kampiren die Ko-
lonisten dort oft die ganze Woche nnd kommen nur Sonntags zu Hause. 
Man trifft um die Erntezeit eigentlich nur Kinder und betagte Leute zu 
Hause. Das Korn wird in Diemen ausgestellt und gelegentlich unter freiem 
Himmel ausgedroschen. 

Außer den schon angeführten Kornernten, unter denen die beste der 
seine türkische Weizen ist (uicht zu verwechseln mit Mais) wird noch ge-
baut: Hirse, Lein, Hanf, Raps, Buchweizen, Erbsen, Linsen, Bohnen, Senf 
und Sonnenblumen. Die Kultur der letzteren Pflanze ist sehr lohnend 
und die großen Felder, welche damit bepflanzt find, gewähren einen freund-
lichen Anblick. Eine, namentlich aus der Wiesenseite am Karaman kulti-
virte Pflanze ist der Taback, auch das türkische Blatt gedeiht hier sehr gut 
und nur entwerthen die mangelhaste Sortirung und nachlässige Ausbewah-
rung das Produkt sehr. Würde der Taback von einem Sachverständigen 
an Ort und Stelle angekauft und mit der nötbigen Vorsicht nach einer 
nördlichen Hafenstadt transportirt, so müßte ein großer Gewinn zn er-
zielen sein. 

Außerdem werden viele Kartoffeln gebaut, auch Melonen, Arbnsen, 
Gurken, alle Arten Rüben, Kohl (brauner und weißer), Rettig, Kohlrabi, 
Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Hopsen und alle Küchenkräuter. 

Man wird mir nach dem Gesagten glauben, daß wenn auch der 
Ackerbau die Hauptbeschäftigung der Kolonisten bildet nnd allen ein gutes 
Auskommen giebt, doch größere Wohlhabenheit und Reichthum aus diesem 
Wege nie erzielt worden ist, die reichen Kolonisten, und ihrer giebt eS 
viele, haben alle ihr Vermögen aus dem Handel und zwar meistens durch 
einfache Spekulationen. Es kann nämlich nicht fehlen, daß in diese» 
abgelegene« Gegenden die Kornpreise ungemein schwankend sind, vom ein-
fachen bis zum vierfachen Preise. War nun bei dem beschwerlichen Land-
bau ein Sümmchen erübrigt worden, so kaufte man dafür bei recht bil-
ligen Preisen Korn an, das übrigens wegen der trockenen Sommer nicht 
zum Verderben geneigt ist, und verkauften erst wieder, wenn recht hohe 
Preise eintraten. Da das Geld niemals zu den laufenden Bedürfnissen 
angegriffen wurde, so wuchs es bei derartigen sortgesetzten Operationen 
ganz erheblich an, und nun wurden sie Großhändler in Korn, die ganze 
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Schiffsladungen nach England versenden, oder Holzhändler die bei Katha-
rinenstadt, bei Sosnowka oder Priwalnaja ausgedehnte Niederlagen besitzen 
und namentlich im Winter viele andere Kolonisten zum Transport über 
Land in ihren Dienst nehmen. Andere fingen im Kleinen mit dem Vieh-
handel an und kauften später ganze Rinder- und Schafheerden von den 
Kirgisen und Kalmücken auf; noch andere handeln mit Taback oder mit 
Oel. Nur sür den eigentlichen Kramhandel, worin der Russe so ausge-
zeichnet ist, hat der Deutsche kein Talent. Selbst in den größeren Kolo-
nien ist nicht immer eine kleine Krämerei; die Kauflustigen find meist aus 
Hanstrer angewiesen. Darum geht es aus den Jabr- und Wochenmärkten 
außerordentlich lebhast zu, am interessantesten fand ich den Markt in Pri-
walnaja , wohin die Kirgisen mit ihren Heerde» kommen. Die Kinder 
des fernen Dentschlauds und die wilden Asiaten wissen ganz gut mit ein-
ander fertig zu werden, trotzdem daß beide die vermittelnde russische Sprache 
nur sehr wenig verstehen. Von ihnen kansen die Kolonisten fast alle ihre 
Pserde, eine mittelgroße, flinke und sehr ausdauernde Race. 

Weil mit den Nomaden schwer zu concnrriren sein mag, reicht die 
Viehzucht der Kolonisten über den eigenen Gebrauch nicht hinaus; wie 
wir schon gesagt, ziehen sie sich ihre Pserde nicht einmal selber. Dagegen 
ist ihre industrielle Thätigkeit nicht unerheblich; die Tabacksfabriken sind 
einträglich und die Baumwrllenwebereien liesern ein Gewebe, das auch 
von den Russen sehr gesucht wird. Oelpressen und Mühlen giebt es viele, 
desgleichen große Schlächtereien, die mit Talg- und Fellhandlungen ver-
bunden sind. Außerdem sind hier die Ziegeleien, Töpfereien, Gerbereien 
und Färbereien anzuführen; die übrigen Handwerke find sehr schwach 
vertreten. 

Die deutschen Anwohner der Wolga liegen auch dem Fischfange ob, 
der wie schon oben angeführt, sehr ergiebig ist. Für die Jagd giebt es 
auch Liebhaber genug, namentlich auf der Bergseite, wo Wölfe, Füchse 
und Hasen in Fallen gefangen oder auch nach landesüblicher Weise mit 
Hunden gehetzt werden. Reb- und Birkhühner, wilde Gänse und Enten 
werden geschossen. 

Die Nahrung der Kolonisten ist mehr deutsch als russisch, auch leben 
fie im ganzen gut; wenn fie auch Werktags sich an Schwarzbrod halten 
so mnß es doch an Sonn- und Feiertagen Kuchen geben. An Fleisch ist 
kein Mangel und auch in Mehlspeisen haben fie manche Abwechselung. 
Von den Russen haben sie indeß Kohl und Gurken als seh? HMbte Speist 
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aufgenommen. Das Klima scheint übrigens zu letzteren Nahrungsmitteln 
zu uöthigen, denn in Jahren, wo sie mißriethen, stellte sich Scorbnt bei 
der Bevölkerung ein. Mitten in der theetrinkenden Nation ist der Deutsche 
seiner Kafseeneigung treu geblieben und selbst der Arme präparirt sich ihn 
aus Roggen und Cichorie, so wie als Theesurrogat der sogenannte Step-
penthee genossen wird, der aus allerlei Kräutern besteht, die nebeubei eine 
blutreinigende Wirkung haben. Die Hausgenossen essen gemeinsam aus 
einer Schüssel und bei den̂ . meisten sind Gabeln ungebräuchliche Luxus-
gegenstände. 

Nur die äußerlichsten Kleidungsstücke der Kolonisten sind rnssisicirt 
und es ist auch natürlich, daß die Schutzmittel gegen die Einflüsse der 
Kälte landesüblich gewählt wurden, der Pelz, die Pelzmütze und der 
Ueberrock. Entpuppt er sich aber aus diesen Hüllen, so steht der deutsche 
Bauer unverfälscht da, mit dem langschößigen großknöpsigen Rocke, der 
großen Weste und pusfigeu Kniehosen in großen Stiefeln. Das in der 
Mitte gescheitelte lange Haar hatte der alte deutsche Bauer mit dem Rus-
sen gemeinsam,' also trägt es auch der Kolonist. Die Weiber sind auch 
hier wie überall noch conservativer gewesen als die Männer, sie konnten 
sich nicht zu dem Mannspelz der russischen Bauerweiber entschließen und 
tragen nur einen warmen wattirten Mantel von Wollstoff. Ihre Kleider 
verfertigen sie sich aus starkem Baumwolleugewebe, das sie entweder aus 
den angeführten Webereien beziehen oder sich in den Winterabenden anch 
selber verfertigen. Um den Kopf tragen sie nur ein Tuch von denselben 
dunkeln Farben, wie die übrigen Kleidungsstücke. 

Aus den mannichsachen deutschen Sitten bei Gelegenheit des interes-
santen Ueberganges aus dem ledigen Stande in die Ehe, haben sich fol-
gende Gebräuche herausgebildet. Der Sohn fragt die Eltern natürlich 
erst um die Bestätigung seiner Wahl, wenn man ihm überhaupt die Wahl 
gelassen hat. Als Brautwerber geht nun der Vater oder Pathe oder ein 
Hausfreund aus und bringt endlich nach langem gleichgültigen Hin- und 
Herreden sein Gewerbe an. Es ist nun uicht schicklich sogleich Ja zu sa-
gen, man macht Schwierigkeiten, Ausflüchte, will wenigstens erst mit der 
Tochter Rücksprache nehmen, selbst eine Abweisung schließt die sortgesetzte 
/Werbung nicht aus. Ist man endlich ins Reine gekommen, so erfolgt die 
vorläufige Verlöbniß vor den beiderseitigen Eltern und die Braut erhält 
zum Geschenk gleichsam als Handgeld, eiue kleine Summe Geldes. Wohnt 
sie oiuswätts, so fährt sie zur „Beschau." Nun erst erfolgt die öffentliche 
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Verlobung durch den Ortsgeistlichen mit feierlichem Handschlage unter 
Beisein der Eltern, Geschwister, der Brautwerber und der Kameradschaft 
der Braut und des Bräutigams. Langer Brautstand findet rncht statt, bald 
beginnt vielmehr der Hochzeitsbitter seine Rnndreise. Als Zeichen seiner 
Würde trägt er einen Rock mit rothen Bändern, und in jedem Hause, wo 
er ladet, befestigt man ein Band mehr daran. Jedes Mal leiert er auch 
eine auswendig gelernte Rede ab und macht seine herkömmlichen Witze. 
Zur Hochzeit wurde die Braut früher ganz weiß gekleidet, jetzt wählt man 
aber aus Rücksicht auf fpäteru Nutzen die dnnkle Tracht. Das eigentliche 
Symbol der Bräntlichkeit ist der Aussatz (Schuatz, Haube); das Haar wird 
nämlich aus dem Scheitel zurückgekämmt und dort kronenartig zusammen-
geflochten, in dieses Geflechte befestigt man bunte Bänder," Perlen und 
allerlei Flitter, so daß eine Art Krone daraus wird. Andere machen es 
einfacher, indem ste das Haar am Hinterkops zusammenflechten und nur 
einige Bänder und dergl. hineinschlingen. Einige modernistrte Kolonisten 
gebrauchen auch schon den vornehmeren Brautkranz. Der Bräutigam trägt 
nnr einen stattlichen Strauß aus der Brust. Vor der Trauung begiebt 
sich der Bräutigam mit den Schaffern nach dem Hause der Braut, nm sie 
zunächst in sein Haus zu holen. Das Sperren und Zerren, welches das 
weibliche Geschlecht fast in der ganzen Welt sür seine Schuldigkeit hält, 
wiederholt sich auch hier: nachdem sich ihm die verschlossene HanSthüre ge-
öffnet, muß der Bräutigam sich erst die Stnbenthüre erobern, ist diese endlich 
entriegelt, so steckt noch ein altes Weib in der Braut Kleider und dergl. 
Späße mehr, endlich zeigt fich denn die Herrliche in Schmuck und Schöne 
und nun werden die Abschiedsceremonien mit ihrer Familie eröffnet; erst 
sagen die Eltern und die Tochter gegenseitig Gesangverse her, dann halten 
die Patheu noch eine herkömmliche Abschiedsrede an die Braut, diese dankt 
nochmals ihren Eltern und bittet um Verzeihung sür alle Kränkungen, die 
ste veranlaßte. Nun geht es in's Haus des Bräntigam's und von da mit 
Musik in die Kirche. Ausgelassen umjubeln die Genossen das Paar, thun 
Frendenschüsse und suchen den Zug aus alle Weise zu hemmen. 

Nach der Trauung gehen die jungen Eheleute uicht zusammen, anch 
speist jede Partei mit ihrer Begleitung in besonderen Zimmern, dann fol-
gen die Ehrentäuze mit der jungen Frau und den Brautjungfern, Abends, 
pflegen Scherze mit Verkleidungen aufgeführt zu werdeu, in manchen Ko-
lonien ist es Sitte, daß der junge Mann von seinem Pathen ein weißes 
Schaf mit rothem Halsbande zum Geschenk erhält. 



Die deutschen Kolonisten 

Nach dem Abendessen trennen die Brautjungfern daS junge Paar und 
der Manu muß seine Frau mit einem Sümmchen Geldes, das ihr nach-
her übergeben wird, auslösen. Nachdem noch die Köchin mit einem ange-
brannten Lappen als Zeichen ihrer gefährdeten Kleider umhergesammelt 
hat, wird unter allgemeinem Gesänge von den weiblichen Gevattern der 
Neuvermählten die Krone abgenommen und als Schluß solgt das auch in 
Deutschland allgemein übliche Abtanzen derselben. Somit ist die Feier 
geschlossen. 

Ich habe diese Sitten etwas ausführlicher beschrieben, weil es inter-
essant ist zu sehen, wie die Gebräuche der verschiedenen Gegenden Deutsch-
lands zu einer Weise verschmolzen sind, und weil wir hier in einem ver-
einenden Bilde die Hochzeitsgebränche der deutschen Bauern vor huudert 
Jahren h^ben, denn bis jetzt sind die Kolonisten vor all den Einflüssen, 
denen auch die Bauern in Deutschland von Frankreich her ausgesetzt 
sind, bewahrt geblieben und in diesen Dingen haben.sie von den Russen 
gar nichts angenommen. 

Ueber die Beerdigungen, die gleichfalls ganz nach deutscher Weise 
vor sich gehe», will ich nicht weiter berichten; doch möchte ich aus deu 
eben angeführten Gründen noch einiges über verschiedene Zeitgebräuche an-
führen. Der Sonntag wird im ganzen sehr ernst gefeiert, schon Sonnabend 
Abends werden Andachten gehalten und im Sommer, nachdem sie von der 
Arbeit heimgekommen sind, treten die jungen Bursche zusammen und sin-
gen bis tief in die Nacht hinein geistliche Lieder, überhaupt herrscht die 
löbliche Sitte, daß der geistliche Gesang keineswegs aus die Kirche be-
schränkt ist, sondern als eigentliches Volkslied vielfach bei der Arbeit und 
beim Feiern gehört wird. Ich will hier auch zugleich bemerken, daß bei 
den Kolonisten noch eiue Sitte herrschend ist, die ich zuletzt vor sünsund-
zwanzig Jahren in Deutschland bei alten Bauersleuten gesunden habe, 
nämlich die, daß während des Gewitters die Hausgenossen zusammen-
treten und, statt sich der Furcht hinzugeben oder dieselbe unter Leichtfertig-
keit zu verstecken, andächtig Kirchenlieder singen. Die Sonn- und Festtag-
Nachmittage sind den Vergnügungen gewidmet, die ziemlich harmloser Art 
sind, da die Ortspolizei meistens Karrenspiele uud rohe Tanzvergnügungen 
nicht duldet. 

Das Weihnachtssest wird gefeiert, wie sonst überall bei den Deutschen, 
der Knecht-Ruprecht heißt hier der Pelznickel. Zum neuen Jahr lautet der 
stehende Gruß: „Ich wünsche Euch ein neues fröhliches Jahr, Gesundheit 
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Fried' und Einigkeit und die ewige Seligkeit." Die ledige Jugend zieht 
in Kameradschaften, von denen später die Rede sein wird, umher, um Glück 
zu wünschen. Geschossen wird in der Neujahrsnacht wie überall in Deutsch-
land und in der zwölften Stunde das alte Jahr vom Kirchenthnrme her-
ab geläutet. Statt des sonst üblichen Bleigießens nehmen die Kolonisten 
in dieser Stunde die Bibel oder das Gesangbuch, schlagen hier auf nnd 
suchen die Schicksale des kommenden Jahres aus den Stellen zu deuten, 
die ihnen zuerst in die Augen fallen. Am Osterfeste ist auch hier das 
Verstecken bunter Eier üblich. Zur Pstugstzeit geht es besonders festlich 
zu; in der Nacht zuvor setzen die jungen Bursche den Mädchen die Maien 
(junge Bäume) vor die Fenster, die um so größer ausgesucht werden, je 
eifriger man es meint. Mißliebigen oder anrüchigen Mädchen werden 
Strohwische (Strohmänner, Putzenmänner) beschert. Auch die Kirchweih 
wird festlich begangen. 

Die Geselligkeit der jungen Leute aus den Kolonien ist ungemein an-
ziehend. Die Bursche nämlich, welche zusammen confirmirt worden oder 
sonst uach Alter und Neigung zusammenpassen, bilden eine geschlossene Ver-
brüderung, in welcher jeder so lange verbleibt, bis er fich verheirathet. 
I n derselben Weise schließen fich die jungen Mädchen zusammen und bei 
beiden Geschlechtern nennt man eine solche Vereinigung eine Kamerad-
schaft. Wie in Süddeutschland in den Spinnstuben versammeln sich hier 
die Bursche und die jungen Mädchen an den Winterabenden uud beschäs-
tigen und vergnügen sich gemeinsam. Die Mädchen spinnen nnd stricken, 
die jungen Männer lesen Geschichten vor, es werden Räthsel gerathen, 
oder man singt und neckt sich. Um neun Uhr pflegt das „Lauschtergehen" 
zu beginne»; die jungen Mädchen verlassen das Zimmer und die Bursche 
verstecken ihnen nun ihr Näh- und Strickzeug. Draußen lugen fie nun ins 
Fenster und lauschen, um das Versteck zu ersahren. Wenn sie dann zu-
rückkommen, so geht diese Unterhaltung in ein Pfänderspiel über. 

Wir haben jetzt noch Eiuiges über den Charakter der deutschen Ko-
lonisten zu bemerken. I m Großen und Ganzen ist dieser Menschenschlag 
gutartig zu nennen. Man findet hier noch bei den Meisten Mäßigkeit, 
Reinlichkeit, Keuschheit, Fleiß, Ausdauer, Gastfreiheit, Gehorsam gegen 
elterliche und Gemeindeautorität. Auch ist ihnen Ehrlichkeit und Ausrich-
tigkeit im Verkehr unter einander nicht abzusprechen. Daß bei einer sol-
chen Summe von löblichen Eigenschaften viele Klauseln und Ausnahmen 
selbstverständlich sind, liegt auf der Hand. Ich habe natürlich nur von 
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der Mehrzahl gesprochen, lege auch noch bei dem Lobe derselben einen be-
scheidenen Maßstab an und will die Schattenseite, die fast jeder Tugend 
beigegeben zu sein scheint, nicht ausgeschlossen wissen. So möchte der 
Fleiß und die Erwerbstüchtigkeit kaum zu trennen sein von dem Eigennutz, 
welcher die Haupttriebseder der Erwerbslust ist; der ausdauernde Fleiß ist 
auch wohl in der Regel von einer gewissen Schwerfälligkeit und Langsam-
keit begleitet und die Achtung vor dem Bestehenden leistet gar leicht einer 
gedankenlosen Fortführung des hergebrachten Schlendrians Vorschub. 
Evident ist auch hier der deutsche Nechtsstun in halsstarrige Rechthaberei 
nnd Prozeßwnth ausgeartet. Bei der Erfüllung der Gebote über Ausrich-
tigkeit uud Ehrlichkeit scheint der Kolonist den Begriff des „Nächsten" nur 
in seiner eigentlichsten Bedeutung zu nehmen, den Herren und Russen ge-
genüber deucht er sich wohl häufig in einer Art Kriegszustand zu befinden, 
in dem mancherlei Listen und Ränke erlaubt stud; denn selten steht der ge-
meine Mann auf derjeuigen Höhe der Sittlichkeit, daß er die Tugend um 
ihrer selbst willen oder aus einer wahrhast christlichen Herzeusversassung 
heraus übt, meistens zeigt er fich nnr dem allgemeinen Geiste der Sittlich-
keit nnterthan, der die Gesellschaft, welcher er einverleibt ist, auf einer ge-
wissen moralischen Höhe erhält, und vorzugsweise die Furcht mit derselben 
zu zerfallen, zwingt den Einzelnen sich würdig zu benehmen. Die Aus-
wanderung balte ich daher im allgemeinen sür demoralisirend, denn das 
Individuum wird dadurch aus den Schranken der sittlichen Einflüsse seiner 
angestammten Verhältnisse herausgerissen und in fremder Umgebung, deren 
Urtheil er stch gar nicht mehr unterworfen fühlt, gewinnen die schlechten 
Neigungen Wachsthum und Gestalt wie die Pilze nach dem Regen. Un-
sere Kolonisten wanderten aber größtentheils mit einem Theile ihrer Um-
gebung aus oder kamen in solche Verbindungen hinein, die den heimischen 
ähnlich waren, und so war der angeführte Grund zur moralischen Ver-
derbniß nicht gegeben. I m Gegentheil, statt der goldenen Berge, die fie 
fich versprachen, gab es Noth und Leiden die Fülle, und Noth lehrt beten 
und auch arbeiten. Wer nicht arbeiten wollte, den packte der Hunger-
typhus und merzte ihn aus; ein großer Theil der Emigranten giug ver-
lottert und verkommen aus dem Vaterlande fort, aber die Noth kam über 
fie wie ein gewappneter Mann und raffte sie entweder hinweg oder machte 
sie zu besseren Menschen. Mit dem oben Angeführten möchte ich auch be-
legen, warum die aus der Kolonie in die Stadt oder iu andere russische 
Verhältnisse Uebergehenden selten zu den besseren Elementen der Deutschen 
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gehören möchten; diese mag ost genug der Vorwurf treffen, welche unge-
rechter Weise häufig auf alle Kolonisten ausgedehnt wird, daß sie die gu-
ten deutschen Sitten verlernt und von den Russen nur die schlechten ange-
nommen hätten. 

Löblich ist der kirchliche Sinn der Kolonisten, ste besuchen fleißig das 
Gotteshaus, gehen ost zum Abendmahl und tragen in ihr häusliches Le-
ben vielfach christliche Uebungen hinein. Ein Mehreres und Besseres 
läßt fich aber nicht berichten, denn von einem lebendigeren Christenthum 
von einer Religiosität, die verinnerlicht uud vergeistigt über den Formen 
steht, kann im allgemeinen nicht die Rede sein; dafür hat der Geistliche 
aber auch die Geuugthunng, daß die herrnhnterische Diaspora in seiner 
Heerde auch nicht das geringste Terrain gewonnen hat. 

Daß die Kolonisten bei dieser ihrer Gewohnbeitskirchlichkeit nicht viel 
vom Unglauben angefochten werden, kann man stch denken; vielmehr ist 
der Aberglaube bei ihnen zu Hause. Ich will die Geduld der Leser uicht 
mißbrauchen uud die Unzahl abergläubischer Gebräuche und Histörchen von 
Hexen und Feuermännern, wilden Jägern und Schatzgeistern ihnen aus-
tischen: ich habe hier nichts Derartiges, auch keine Sagen und Mährchen 
gesunden, die nicht auch in Deutschland zu Hause wären und wiederholt 
ausgezeichnet find. 

Die protestantischen Kolonien gehören zu dem Sprengel des Mos-
kaüschen Confistorinms. Der Sitz der Pfarren ist schon bei der Aufzäh-
lung der wichtigsten Kolonien angegeben, fast in allen Orten aber ist eine 
Kirche, welche der Pfarrer durchschnittlich alle vierzehn Tage besucht; an 
den übrigen Sonntagen liest der Schulmeister. Die jüngeren Geistlichen 
find alle aus der Universität Dorpat gebildet, von den älteren stammen 
die meisten aus dem Baseler Misstoushause. Früher waren sie bei der 
Mission in Grnfien angestellt, die in Folge des Verbots aller evangeli-
schen Propaganda ausgelöst wurde. Resormirte Prediger giebt es nicht; 
einzelne Kolonien nennen fich zwar noch resormirt, man hat ihnen aber 
lutherische Prediger gegeben, ohne daß ste Protest dagegen erhoben und 
so hat die resormirte Consession tatsächlich zu existireu aufgehört. Bei 
den evangelischen Kolonisten bleiben die jungen Leute auch nach der Constr-
mation zu den katechetischen Uebungen verpflichtet und müssen vor der 
Trauung noch eine Prüfung in den Glaubenslehren bestehen. Das Ein-
kommen der Prediger besteht in Geld und Natnrallieferungen. Die ka-
tholischen Priester stehen unter dem Bischof von Saratow, hier befindet 
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fich anch das Priesterseminar, welches zugleich die Zöglinge sür die Kolo-
nien in Bessarabieu nnd der Krimm ausbildet. I n Saratow ist auch 
eine katholische, sowie eine lutherische Kirche sür die zahlreichen dorthin 
übergesiedelten Kolouisten. 

Das Schulwesen liegt noch recht im Argen; schwache, ungenügende 
Lehrkräfte, beschränkte Räume, Maugel jeglichen Schulzwauges — dabei 
können die Resultate nicht erheblich sein. Schreiben können die wenigsten, 
doch wird daraus 'gehalten, daß alle lesen lernen und in ihrer Religion 
Bescheid wissen; immerhin ist die Schulbildung aber in den evangelischen 
Kolonien weit geförderter als in den katholischen und die Pastoren begin-
nen das Schulwesen nach Kräften zu heben. Außer den Elementarschulen 
existiren in Katharinenstadt, in Goloi-Karamysch und Priwalnaja Schulen, 
wo vorzüglich russisch gelehrt wird; die Leistungen sind aber gering. Von 
mehr Bedeutung find die beiden Kreisschulen zu Lesuoi-Karamysch und 
Katharinenstadt. Für den Unterhalt dieser Anstalten muß jede mäunliche 
Seele in den Kolonien jährlich süns Kop. S. steuern, an jede dieser Schu-
len find zwei Lehrer augestellt. Der Zweck der Anstalt ist, Waisenkinder 
zu Lehrern und Kolouienschreibern heranzubilden. Der Cursus dauert drei 
Jahre und die Zöglinge sind nach ihrem Abgange sechs Jahre hindurch 
zum Gemeiudedienst verpflichtet. 

Die angeführten russischen Schulen haben, wie gesagt, sehr wenig ge-
nützt; so weit die Kolonien reichen, hört man die Landessprache gar nicht, 
oder in der Nachbarschaft der Russendörser nur eine schreckliche Verun-
staltung derselben; hundert Jahre haben nicht vermocht die Deutschen 
von ihrer Sprache abzuwendeu. Die örtliche Abgeschiedenheit kann nicht 
die alleinige Ursache davon sein, denn im Grunde wohnen ja rings um 
Russen; russische Laudstraßen durchschneiden ihre Districte und im Handel 
uud Wandel können sie sich nicht gänzlich von ihren Nachbaren abschlie-
ßen; die französischen Kolonien in Deutschland, die auch ganze Ortschaften 
bildeten, sind in einer kürzeren Zeit gänzlich verdeutscht. Der wahre 
Grund, weßhalb das Deutschthum sich hier so lange gehalten, ist die kon-
servative Zähigkeit, die namentlich dem deutschen Bauern innewohnt; dazu 
kommt noch, daß den Kolonisten von vorne herein erhebliche Privilegien 
eingeräumt wurden, in Folge deß fie fich weit vornehmer als die russi-
schen Bauern achteten. Der gemeine Russe war Sklave, er eiu freier 
Maun, warum sollte er die Sprache des Niedrigen lernen. Bei den Kolo-
nisten, die in Saratow ansäßig wurden, ist die Sachlage natürlich eine 
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ganz andere; bei ihnen sielen alle angegebenen Umstände fort, fie Pflegen 

auch schon in der dritten Generation kaum noch deutsch zu sprechen. 
Schwer möchte es zu entscheiden sein, welchem deutschen Dialecte die 

Mundart der Kolonisten ähnelt. Die Plattdeutschen, welche fich in der 
Minderzahl befanden, konnten ihre Sprechart ebenso wenig halten, als die 
Schweden und Dänen ihre Sprache; die mittel- und süddeutschen Dia-
lecte aber sind völlig in eins verschmolzen, so daß man sagen kann die 
deutsche Volkssprache ist hier tatsächlich geeinigt. Ich habe Anklänge 
uud Elemente der verschiedensten Dialecte wiedergefunden, gemischt mit 
veralteten Ausdrücken der früheren hochdeutschen Schriftsprache, die sie 
wahrscheinlich von ihren ersten Predigern und Schulmeistern aufgenommen 
haben. Es kann mir nicht einfallen mich hier in eiue dialectologische 
Untersuchung einzulassen, ich will nur bemerken, daß ebenso wie das Platt-
deutsche gänzlich verschwunden ist, auch von jenen oberdeutschen Muudar« 
ten, die dem Uneingeweihten so unverständlich sind wie eine wildfremde 
Sprache, nichts mehr vorkommt. Am meisten hört man noch das Schwä-
bische und Sächsische heraus. 

Hiermit schließe ich diese Skizze; sollte es mir gelungeu sein einiges 
Interesse zu erwecken sür diese weitverschlagenen Splitter unseres Volkes, 
so bin ich sür meine Arbeit reich belohnt. 

vr. Car l Hempel. 

I ? . 8 . Nach Schluß dieser Abhandlung fällt mir zum ersten Male 
ein Buch in die Hände, welches unseren Gegenstand ausführlicher berührt: 
Der russische Kolonist oder Chr. G. Züge's Leben in Rußland 
nebst einer Schilderung der S i t ten der Russen, vornehmlich 
in den asiatischen Provinzen. Zeitz 1802. Seine Erzählung stimmt 
mit dem oben allgemein Angeführten überein; er spricht mit wahrem Ab-
scheu von der siittlicheu Verworfenheit der meisten Auswanderer und be-
stätigt gleichfalls, daß uicht allein die Seefahrt, sondern auch die Land-
reise nnnöthig in die Länge gezogen wurden, des leidigen ungesetzlichen 
Vortheils willen. Mit Entzücken erzählt er von der großen Leutseligkeit 
Katharinas mit welcher fie die Auswanderer empfangen. Lebhaft schil-
dert er auch die Niedergeschlagenheit, die fich ihrer bemächtigte, wie fie, 
weit in die Steppe hineingeführt, aus die Zimmerleute warteten, die nicht 
ankamen, uud wie sie einen Winter lang elend in Erdlöchern wohnen 
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mußten. Weiter erwähnt er, daß Katharina, die fich sür diese Ansiedelung 
ganz besonders iuteressirte, aus die Nachricht von dem großen Elend aus 
den Kolonien sich persönlich von dem Thatbestand überzeugen wollte, auch 
schon bis Simbirsk gekommen war, dann aber wieder umkehrte, weil man 
ihr vorredete, die Pest sei unter den unglücklichen Deutschen ausgebrochen. 
Nun seien energische Maßregeln zur Förderung der Angelegenheit ergriffen, 
der Präsident der deutschen Kanzellei sei mit einem Trupp Kosaken zur 
Inspektion durch die Kolonien gefahren und ohne Rücksicht hätten die 
Saumseligen und Lüderlichen den Kantschn fühlen müssen, die Kasernen 
in Saratow seien in Arbeitshäuser verwandelt worden. Manche seien vor 
so strengen Maßregeln nach Polen oder gar zu den Kalmücken und Tata-
ren entflohen. Die kirchlichen Verhältnisse schildert er als über die Ma-
ßen traurig; von zwei Predigern, die aus Deutschland verschrieben waren, 
befand sich einer beständig in der Rolle eines Truukfälligeu, in Saratow 
fnngirte ein biederer Sattlermeister als Prediger und verwaltete auch die 
Sacramente. — Sehr viele unsaubere Elemente hätten fich auch später 
an Pugatschew angeschlossen und seien mit dessen Rotten zu Grunde ge-
gangen. 
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Der fünfte Theil des Provilyialrechts 
der Wseegouveruements 

im Lichte des modernen und des baltischen Rechtsbewußtseins. 

kitorvar al sŝ no. 

Äööer es unternähme den baltischen Criminalprozeß der Zukunft, wie er, 
mnthmaßlich aus der obschwebenden baltischen Justizresorm hervorgehend, 
den Inhalt des von dem unvergeßlichen Kaiser Nikolaus am 1. Juli 1846 
verheißenen fünften Theils des Provinzialrechts der Ostseegon-
vernementS ausmachen wird, vor dem kritischen Bewußtsein zu begründen, 
der sähe sich einer doppelten Ausgabe gegenübergestellt. 

Einmal wäre die Sachgemäßheit der einzelnen Satzungen nachzuwei-
sen, dann aber auch im allgemeinen darzulegen, daß der Inhalt dieses 
fünften Thetles des Provinzialrechts der Ostseegouvernements in der That 
nichts Anderes sei als entwickeltes Provinzialrecht. 

Wird nun süglich von jenem Nachweise öffentlich erst dann die Rede 
sein können, wenn das System der neuen baltischen Criminalprozeßord-
nnng der Oeffentlichkeit wird übergeben sein, so dürste eS doch statthast 
erscheinen, mit dieser Darlegung schon jetzt vor das betheiligte und tei l-
nehmende Publikum zu treten; denn in welchem Sinne ̂ überhaupt die ein-
heimische Reform deS baltischen CriminalprozesseS ins Auge gefaßt und in 
Angriff genommen worden, ist nachgerade viel zu sehr in das öffentliche 
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Bewußtsein dieser Provinzen gedrungen, als daß sich nicht ohne Gefahr, 
allzuweit vom Wege abzuirren, davon sollte reden lassen. 

Dies vorausgesetzt, wird es also nicht unzeitgemäß sein, darzulegen, 
daß der neue baltische Criminalprozeß, von dessen fremdländischer Moder-
nität sich mancher ein übertriebenes, ja besorgnißerregendes B ld mag ge-
macht haben, im Wesentlichen nichts anderes sei als provinzielles, d. h. 
solches Recht, wie es nicht dadurch erst müßte zu Provinzialrecht gemacht 
werden, daß ihm etwa behuss Geltung in den Ostseeprovinzen die Sanc-
tion des allerhöchsten Gesetzgebers ertheilt würde, sondern vielmehr ein 
Recht, dessen wesentliche Grundlagen stch nachweisen lassen als die bloße 
zeitgemäße Zusammengliederung und Wiederbelebung von Institutionen 
oder Formeln, welche unter mancherlei Störungen, unter mancherlei Ver-
kümmerungen, unter mancherlei Ueberwncherungen, seit den ersten Ansän-
gen des Kulturlebens in diesen Ostseeprovinzen gegolten haben. Es gilt 
also zunächst in aller Kürze derjenigen Ansicht zu begegueu, welche den 
Anspruch dieser Provinzen aus einen eigenen Criminalprozeß glaubt be-
zweifeln zu können. 

Diese nicht wenig verbreitete Ansicht pflegt sich mit Ausstellung einer 
doppelten Unterscheidung einige Berechtigung geben zu wollen. Einmal 
nämlich will fie unterscheiden zwischen den drei ersten Theilen des aller-
höchst bestätigten Provinzialrechts (dem materiellen Rechte: Behördenver-
sassnng, Ständerecht und Privatrecht) und den noch ausstehenden beiden 
letzten Theilen (dem formalen Rechte: Civilprozeß und Criminalprozeß) 
Jene seien iu der That uur systematische Zusammenstellung der Bestim-
mungen des bezüglichen hier zu Lande geltenden Rechts, mithin — was 
allein Aufgabe des baltischen Provinzialrechts habe sein sollen — „Codi-
sication." I m Bereiche dieser beiden letzteren aber fehle es den Ostsee-
provinzen an eigenem Rechtsstoffe dermaßen, würden sie so sehr daraus an-
gewiesen sein, aus aller Herren Länder zu compiliren, daß es eben nichts 
zu „codisiciren" gebe, daß fich's mithin nur um Legislation handeln 
könne. Das Provinzialrecht der Ostseegouvernements habe aber nach dem 
Ausweise seines Promnlgations-Ukases vom 1. Juli 1845 nicht Legisla-
tion sein sollen, sondern Codisication; folglich hätten die Ostseeprovinzen 
keinen Anspruch aus eigenes Prozeßrecht. 

Nun reicht schon die Erwägung, daß manche Stücke der drei ersten 
Theile ost nur modern entwickeltes, ja mitunter von solcher Entwicke-
lung recht stark asficirteS angestammtes provinzielles Recht repräsentiren 
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zur Gewinnung der Einsicht hin, daß hier das überdies willkürlich ge-
wählte Wort „Codisication" eum Arano Laüs verstanden sein will, um 
nicht dem Charakter der drei ersten Theile des Provinzialrechts ebenso 
sehr zu nahe zu treten, wie unserem aus kaiserliche Zusage gegründeten 
Ansprüche aus seine zwei letzten Theile. Ueberhanpt aber dürste der Un-
terschied zwischen Legislation und Codificatiou im coucreten Leben fich kei-
neswegs so schars durchgesührt finden noch durchführen lassen, wie in der 
abstracten, vollends aber in der tendenziös zugespitzten Theorie. Beson-
ders unglücklich aber ist diese Theorie, wenn sie den Promnlgations-Ukas 
vom 1. Juli 1846 für sich anführen will. Denn abgesehen davon, daß 
derselbe das Wort „Codisication" gar nicht kennt, sondern nur von „Samm-
lung der Rechtsbestimmungen" spricht, ein Ausdruck, welcher mit jenem 
wohlbegründeten Ansprüche sich sehr gut verträgt — so giebt nun einmal 
dieser Utas unter allerhöchsteigener Namensunterschrist deS Kaisers Niko-
laus den Ostseeprovinzen eine ganz feste Anwartschast auf den vierten und 
fünften Theil des Provinzialrechts so gut wie auf dessen — mittlerweile 
erschienene — drei ersten Theile. Was aber den angeblichen Mangel eigener, 
fammlungsfähiger „Rechtsbestimmungen" der Ostseeprovinzen im Bereiche 
des Prozeßrechts betrifft, so war er im Jahre 1845 kaum geringer, als 
er es im Jahre 1865 ist. Auch damals, wie noch in diesem Augenblicke, 
sah sich das Gericht sowohl im Civil- als im Criminalprozeß daraus an-
gewiesen, die Lücken der eigentlichen Prozeßgesetze anszusüllen mit den 
Bestimmungen verschiedener Hülssrechte, mochte nun dies das Recht 
der Nachbarprovinz sein oder das zunächst aus Deutschland stammende 
s. g. gemeine Recht. Die bloße Thatsache, daß, wie bis 1845, so auch 
bis 1865, es den baltischen Gerichten weder im Civil- noch im Criminal-
prozeß an formalen „Rechtsbestimmungen" gefehlt hat, nach welchen sie 
Recht sprachen und Recht sprechen, sollte billig hinreichen, um das Ge-
suchte jener aus einer ungebildeten und ungehörigen Verwechselung von 
Gesetz und „Rechtsbestimmung" beruhenden Theorie zu illustriren. Hinderte 
nun aber dieser notorische Zustand der Dinge, wie er im Jahre 1845 war 
den Kaiser Nikolaus nicht den Ostseeprovinzen gleichwohl die Kompilation 
eines besonderen, dem materialen Provinzialrecht nebenzuordnenden Prozeß-
rechtes zuzusagen, so wird wohl zunächst jene falsche, ja rohe Deutung 
des Wortes „Sammlung der Rechtsbestimmungen" einer richtigeren, 
edleren, mit der Absicht des Kaisers Nikolaus verträglicheren Platz zu 
machen haben. Denn das in dem Rechtsbewußtsein und der loyalen 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg. Bd. XII. Hft. 6. 30 
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Hoffnung der Ostsecprovinzen Feststehende ist eben jene sürwahr un-
zweideutig genug ausgesprochene Absicht, der stch jene falsche Ansicht eben 
wird zu couformiren haben, nicht aber umgekehrt. Diese Provinzen wer-
den aber doch wohl ebensowenig, wie unter einer unhaltbaren Deutelung 
an dem Worte „Rechtsbestimmungen" oder unter einer seichten Codifica-
tionstheorie, unter dem zufälligen Umstände leiden sollen, daß seit dem 1. 
Juli 1845 bereits volle zwanzig Jahre verstrichen find? Hätte es dem 
Kaiser Nikolaus, was ja dnrchans nicht undenkbar erscheint, gefallen, den 
vierten und fünften Theil des Provinzialrechts zuerst zusammenstellen zu 
lassen und im Jahre 1845 zu promulgiren, so würde die fragliche Ansicht 
doch wahrlich keinen Anhaltspunkt haben sich zu produciren, indem sol-
chenfalls im Bereiche des provinziellen Prozeßrechts die gegenwärtige Auf-
gabe darin bestände, die fraglichen als bereits redigirt und promulgirt 
gedachten Theile nur eben in ähnlichem Sinne umzugestalten, wie sich 
es jetzt allererst darum handelt, sie — wenn auch spät — zu gestalten. 

Niemals aber darf angenommen werden, als hätte der hochherzige 
Kaiser Nikolaus unter Provinzialrecht weiter nichts verstanden wissen wol-
len denn die, etwa ein sür allemal erfolgte Fixirnng dessen, was zufällig 
im Jahre 1845 hierorts Rechtens war. Vielmehr haben diese Provin-
zen in jenem, wofern nur nicht ignorirt, keiner Zweideutigkeit unterliegen-
den Kaiserworte vom 1. Juli 1845 allezeit die so hochherzige als gerechte 
und verfassungsmäßige Gewährleistung auch fernerer selbständiger Ent-
wickelung der jedesmaligen Bestimmungen ihres provinziellen „Rechts" 
als solchen aus der ehrwürdigen Grundlage ihrer wohlerworbenen nnd 
wohlbeurkundeten Freiheiten und Rechte dankbar verehrt, von welchen sür-
wahr keines der geringsten das ihnen von Alters her zustehende und in 
dem zweite» Theile ihres Provinzialrechts durch Se. Majestät den unver-
geßlichen Kaiser Nikolaus ausdrücklich aufs neue verbürgte Recht ist, behufs 
Anbahnung zeitgemäßer Fortbildung der örtlichen Institutionen eine ver-
fassungsmäßig geregelte I n i t i a t i ve selbst ergreisen und bezügliche aller-
uuterthänigste Projecte jederzeit der Staatsregierung mit dem vollen Ver-
trauen präsentiren zu dürfen, der erhabene Schutzherr ihrer Rechte werde 
ihren loyalen Wünschen ein gnädiges Gehör nimmer versagen. Darum 
ist denn auch im Jahre 1864 der dritte Theil des Provinzialrechts er-
schienen nnd hat aus mehr als einem Punkte die provinziellen Rechtsbe-
stimmungen, ohne damit den hier allein zulässigen weiteren Begriff der 
Codisication auszuheben, wahrlich kaum minder frei aufgefaßt und geHand-
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habt, als es im Interesse zeitgemäßer Entwickelung angestammter Grund-
lagen die zwei letzten Theile des Provinzialrechts thun dürsten. Darum 
finden wir denn auch in den bereits erschienenen Theilen des allerhöchst 
bestätigten Provinzialrechts zahlreiche — durchaus unbefristete und unbe-
dingte Hinweisungen ans die beiden noch ausstehenden. (Z. B. Thl. II 
Art. 855, 856, 1478; Thl. III Art. 1584, 1586, 1612 und sonst.) 
Darum auch hat noch vor sieben Jahren, mithin unter der Herrschast Sr. 
jetzt regierenden Kaiserlichen Majestät, der berühmte Oberdirigirende der 
zweiten Abtheilung der allerhöchst eigenen Kanzellei des Kaisers Staats-
secretair Gras Bludow in einem Schreiben an den Herrn Generalgon-
vernenr der Ostseeprovinzen vom 15. März 1858, Nr. 160 seine bezüg-
liche Meinung dahin geäußert, daß es bei den bestehenden prozessualische» 
Ordnungen sein Bewenden baben müsse „bis zur Herausgabe der ört-
lichen besonderen Ordnung des Crimiualprozesses." 

Während nun die soeben besprochene Unterscheidung des Anspruches 
der Ostseeprovinzen auf besonderes formales von ihrem Ansprüche aus be-
sonderes materielles Recht aus einer gewissen doctrinären Gegenüberstellung 
der Begriffe Legislatiou und Codlfication, ja aus einer, mild ausgedrückt, 
au Leichtfertigkeit grenzenden Nichtachtung gegen ein feierliches Kaiserwort 
beruht, so geht die zweite jener beiden oben angedeuteten Unterscheidungen 
daraus aus, den Anspruch der Ostseeprovinzen aus besonderes formales, 
d. h. Prozeßrecht zwar nicht, wie die erste Unterscheidung will, gänzlich 
zu verneinen, wohl aber zu spalten in einen berechtigten und in einen un-
berechtigten. 

Berechtigt nämlich soll nach dieser Unterscheidung nur der Anspruch 
der Ostseeprovinzen auf einen besonderen Civilvrozeß sein; nnberech-
tigt dagegen ihr Anspruch auf einen besonderen Criminalprozeß. Fragt 
man: wie so? — so pflegt als zureichender Grund sür Berechtigung oder 
Nichtberechtignng des fraglichen Anspruches das Vorhanden- oder Nichtvor-
handensein eines correfpoudirenden materiellen Rechts aufgestellt 
zu werden: die Ostseeprovinzen hätten ein eigenes Privatrecht, also hät-
ten fie auch einen gegründeten Anspruch auf einen eigenen Civilprozeß; 
sie hätten aber kein eigenes Strafrecht, also hätten sie auch keinen ge-
gründeten Anspruch auf einen eigenen Criminalprozeß. 

Ohne alle und jede Counexität zwischen einzelnen Theilen des for-
malen mit einzelnen Theilen des materiellen Rechts unbedingt in Abrede 
stellen, ohne auf die Geschichte der allmähligeu Einsührung des ReichS-

30' 
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strasrechts in diesen Provinzen näher eingehen, noch auch ans den notori» 
schen Umstand besonderes Gewicht legen zu wollen, daß es— unbeschadet 
der Geltung des Reichsstrasgesetzbnches — keineswegs an rein provinzial-
rechtlicheu Strafbestimmungen gänzlich fehlt, ist es doch Pflicht eines Je-
den, welcher nicht gesonnen ist, das gute Landesrecht dem ersten bestcn 
wenig durchdachten apsreu gegenüber verloren zu gebeu, darauf aufmerk-
sam zu machen, daß schon allein deßhalb eine eigene, den fünften Theil 
des Provinzialrechts der Ostseegouvernements bildende Criminalprozeß-
ordnnng für diese letzteren nicht füglich von der Existenz eines provinziell 
eigenthümlichen Strafgesetzbuches abhängig zu machen sein dürfte, weil die 
im Jahre 1845 erfolgte Promulgation des Reichsgesetzbuches in diese« 
Provinzen und der denselben eine Anwartschaft auf einen den fünf-
ten Thei l des Provinzialrechts bilden sollenden provinziel-
len Criminalprozeß ertheilende ebenfalls im Jahre 1845 erschie-
nene mehrerwähnte allerhöchste Promulgations-Ukas, als gleichzeitige 
Manifestationen eines und desselben allerhöchsten Wil lens in 
ihrer Wechselbeziehung auf einander unwiderleglich beweisen, daß Seine 
Majestät der Herr und Kaiser in dem Nebeneinanderbestehen des Reichs-
strafgesetzes und eines Provinzialstrasprozesses keinen Widerspruch 
erblickt haben kann. Die Unabhängigkeit des materiellen Rechts und des 
Prozeßrechts von einander im Großen nnd Ganzen wird aber überdies 
durch nichts so überaus schlagend docnmentirt, wie durch die für das 
Reich bereits allerhöchst bestätigte radicale Umgestaltung sowohl des Civil-
als auch des Criminalprozesses bei, im Großen und Ganzen, unverän-
derten Fortbestande des materiellen Reichs-Privat- und Criminalrechts. 

Nach solcher Erledigung derjenige« Bedenken, welche unseres Wissens 
gegen die Statthaftigkeit eines eigenen baltischen Prozeßrechts überhaupt, 
Criminalprozeßrechts insbesondere im Schwange gehen, wird es uns nun-
mehr obliegen, jene rechts- und cnlturgeschichtliche Verwandtschaft, ja we-
sentliche Einheit des Inhalts des dem Vernehmen nach dem ersten provin-
ziellen Abschlüsse nahen Entwurfes einer, als fünfter Theil des Provinzial-
rechts gedachten, baltischen Criminalprozeßordnnng mit den angestammten 
criminalprozessnalen Institutionen dieser Provinzen darzulegen. Diejenige 
Evidenz, welche wir solcher Darlegung zu geben vermögen, wird dann 
auch einen Hauptmaßstab des Äerthes abgeben, welchen jener Entwurf, 
als activirte Lebensnorm dieser Provinzen aus dem Gebiete des Criminal-
prozesses gedacht, für dieselben wird haben können. Denn sicherlich wird 
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sich solche Norm in dem Maße werthvoll erweisen, als es gelungen sein 
sein sollte, in aller Fortbildung und systematischen Entfaltung die Contl"-
nuität der vaterländischen Entwickelung unzerrissen zu bewahren; werthlos 
hingegen in dem Maße, als man sich sollte haben verleiten lassen, will-
kürlich subjectiven Theoremen oder gar äußerlichen Motiven von noch min-
derer Berechtigung nachzuhängen. 

Wenn der Begriff einer guten Justiz durch die Forderung erschöpft 
sein dürste, daß in einem gegebenen Lande nnd einer gegebenen Zeit unter 
gegebenen geschichtlichen Voraussetzungen die Rechtspflege organisch wie 
dynamisch mit den nach Maßgabe des herrschenden Rechtsbewußtseins wirk-
samsten Bürgschaften sür möglichst gerechte und zugleich rasche Wiederher' 
stelluug gestörten Rechts ausgestattet werde, so ist eben damit der Begriff 
einer Justizreform im allgemeinen, einer Prozeßreform im besonderen, einer 
Reform des Criminalprozesses im einzelnen gegeben. 

Welches aber die Hanptbürgfchaften sür einen im Sinne deS ge-
genwärtigen gebildeten Rechtsbewußtseins der europäischen Kulturvölker 
guten, mithin, vorkommenden Falles, die Bedingungen einer Reform des 
von seinem Grundbegriffe abgewichenen Prozesses, beziehungsweise Crimi-
nalprozesses, seien, ist nachgerade auch in den Ostseeprovinzen zur öffent-
lichen Meinung geworden, und zwar nicht erst seit gestern, auch nicht erst 
seit drei Jahren, sondern seit mehr als vier Jahrzehnten. Denn nicht 
knrze Zeit ist es her, daß die öffentliche Aufmerksamkeit, geleitet von einer 
verhältnißmäßig regsamen, theils fachwissenschastlich, theils populär gehal-
tenen einschlägigen Literatur, bald direct, bald iudirect, auf dogmatischem, 
auf kritischem, auf rechtshistorischem We^e, mehr und mehr aus dasjenige 
gelenkt worden ist, was unserem einheimischen Criminalprozesse Noth thnt, 
soll er nicht von dem Endzwecke jedes Criminalprozesses und zugleich von 
den geschichtlichen Grundlagen desselben, wie sie den Eingeweihten — eben 
als jenes „8exno" nnseres Motto — fortwährend mahnen, allzuweit ab-
irren. Diese Aufklärung über das geschichtlich nicht minder als ideell ge-
steckte Ziel hatte nun aber, neben der Verständigung darüber, daß Vieles 
in unserem Criminalprozesse nachgerade der Forderung an eine gute Ju-
stiz nicht in dem Maße entspreche, wie sich von einer Fortentwickelung 
unserer geschichtlichen Grundlagen erwarten ließ, daß mithin so Manches 
anders werden müsse, die tröstliche Seite, daß die meisten der wahrgenom-
menen Uebelstände nichts Anderes seien als Hemmungen in der freien 
Entwickelung der Keime, die wir nur in der Geschichte des eigenen Rechts 
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gewahr zu werden und des darüber abgelagerten erstickenden Schuttes zu 
entledigen brauchten, um sie lieb zu gewinnen und uns ihrer fördernden 
Pflege hinzugeben. 

Kaum aber bedürfen sie der Aufzählung, jene großen Bürgschaft?«: 
Unabhängigkeit des Richters sowohl von materieller Noth, wie sie 
ihm bei fehlender pecuniärer Selbständigkeit aus mangelhafter Besoldung, 
als auch von der ärgeren intellectuellen, wie sie ihm aus mangelhafter Lo-
cal- oder Rechtskeuntniß, nnd endlich von der ärgsten unter allen Nöthen, 
der moralischen, wie sie ihm — zumal dem ganz aus seinen Richter-
beruf zu stellenden und eigentlich keinen Nebenberuf ertragenden Collegial-
richter — einerseits aus der Periodizität seiner Amtssühruug, andererseits 
aus der Rivalität einer bureaukratisch angelegten Administration erwachsen 
kann; gerichtliche, nicht administrative oder polizeiliche Voruntersuchung; 
Oessentlichkeit und Mündlichkeit des gerichtlichen Verfahrens und 
durch Mündlichkeit bedingte Unmittelbarkeit der richterlichen Wahr-
nehmung; accufatorische Form ohne Preisgebung des an sich berech-
tigten inquisitorischen Pr inc ips ; Beseitigung der für die moralische 
Freiheit des Angeklagten und des Richters fast gleich großen Gefahren 
des aus Herstellung eines formellen Beweises gerichteten inquisitorischen 
Verfahrens durch Anerkennung des sreien oder s. g. Indicienbeweises; 
endlich Ausstellung der Alternative: Verurtheilnng oder Freisprechung 
unter Beseitigung der Absolution von der Instanz;—kaum be-
durften diese großen Bürgschaften eines guten, resp. resormirten Criminal-
prozesses der Auszählung, um jeden Kenner unserer vaterländischen Rechts-
geschichte zu überzeugen, daß unter denselben keine einzige ist, welche nicht 
in früherer oder späterer Zeit unserem einheimischen Criminalprozesse, sei es 
in sämmtlichen Ostseeprovinzen, sei es in einer derselben, sei es im Be-
reiche der landrechtlichen, sei es in demjenigen der stadtrechtlichen Justiz 
ursprünglich eigen gewesen oder im Verlause der Entwickelung eigen gewor-
den, ja, ohne daß es in solcher Beziehung der Reform bedurfte, bis auf 
den heutigen Tag geblieben wäre. 

Bevor jedoch solches an jeder einzelnen der aufgezählten Bürgschaften mit 
Zeugnissen theils selbstredender Rechtsquellen, theils allgemein zugänglicher 
literarischer Hülssmittel belegt wird, sei hier noch eine mögliche Zwischeu-
srage erörtert. Es könnte nämlich die Frage ausgeworfen werden, warum 
iu jener Reihe ausgezählter Bürgschaften sür den bestmöglichen Criminal-
prozeß das Institut des Schwurgerichtes fehle, und es könnte die Ver-
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mnthnng entstehen, als beruhe solche Auslassung aus dem Umstände, daß 
das Schwurgericht zwar immerhin als eine Bürgschaft sür einen gnten 
Criminalprozeß anzusehen, nicht aber zugleich auch von ihm historisch nach-
zuweisen sein dürste, daß es dem angestammten Rechte der Ostseeprovinzen 
jemals angehört habe, — als beruhe solche Auslassung mithin gleichsam 
aus der Scheu vor einem indirekten geschichtlichen Armnthszeugnisse. 

Eine solche Vermnthnug würde jedoch von der Wahrheit weit abirren. 
Haben auch, sicherem Vernehmen nach, nicht nur sämmtliche baltischen Rit-
terschaften, sondern auch die entschiedene Mehrzahl und, was mehr sagen will, 
das entschiedene Uebergewicht innerhalb der baltischen Städtewelt, ans 
den verschiedensten, wohlerwogenen Gründen Bedenken getragen, das In-
stitut der Geschworenen praktisch zu befürworten, so wird es im Zusammen-
hange gegenwärtiger rechtshistorischer Skizze vielleicht doch von Interesse 
sein, die Thatsache hervorzuheben, daß die Ostseeprovinzen in dem fieben-
hnndertjährigen Verlause ihrer europäisch charakteristrteu Cultur- und 
Rechtsgeschichte auch das Institut der Geschworenen als Phase oder als 
Entwickelnngsmoment auszuweisen haben. I n der That beruhte unser 
seudaler, mittelalterlicher Criminalprozeß aus der unbestrittenen Herr-
schast des Geschworenengerichts, wie, um von anderen Rechtsquellen zu 
schweigen, aus den nicht gerade doktrinell systematischen, anch um ihres 
Plattdeutsch willen heutzutage nicht ganz bequem lesbaren Satzungen des 
s. g. „mittleren livländischen Ritterrechts" zu entnehmen ist. Eine beque-
mere Belehrung läßt sich jedoch aus der trefflichen „Geschichte des livlän-
dischen Adelsrechts bis zum Jahre 1561" von Reinhold v. Helmersen 
(Dorpat bei C. A. Kluge, Leipzig bei C. F. Köhler, 1836 X und 374 S. 8) 
gewinnen, woselbst im K 99, p. 256 flg., eine ebenso streng quellenmäßige 
wie lichtvolle und lebendige Darstellung dieser alten, aus lehnrechtlichem 
Grunde erwachsenen Form des Gerichts und Gerichtsverfahrens an-
zutreffen ist. Aus diesem alten Geschworenengerichte hat sich im Lause 
der Zeit theilweise wenigstens das ständische Präsentationsrecht entwickelt, 
welches nun jeder ferneren Entwickelung nach Maßgabe der zunehmenden 
politischen Mündigkeit fähig, seit mehr als zwei Jahrhunderten den orga-
nischen Zusammenhang des Gerichts mit dem Lande vermittelt. Wie miß-
lich es aber wäre, gewisse Formen bloßdeßwegen ins Leben zurückru-
fen zu wollen, weil sie einmal dagewesen find, ohne zu beachten, daß das 
ewig berechtigte Wesen ja deßwegen nicht untergegangen ist, weil es eben 
andere, vielleicht zeit« und ortgemäßere Formen angenommen hat, mag 
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hier beiläufig durch die Parallele erläutert werden, daß es doch wohl 
schwerlich deßwegen gerathen sein möchte, z. B. den Art. 2217 des Reichs-
strafgesetzbuches, welcher „denjenigen, der ein und dasselbe unbe-
wegliche Eigenthnm doppelt verpfändet" mit „Entziehung al-
ler Standesrechte und Verweisung nach Sib i r ien zur Ansiede-
lung" bestrast wissen will, bloß deßwegen auch in den Ostseeprovinzen 
znr Anwendung gebracht zu sehen, weil es vor mehr als drei Jahrhunder-
ten eine Zeit gab, da es seinen guten Sinn haben mochte, wenn unter 
dem Ordensmeister Freytag v. Loringhoj (im Jahre 1500) die Be-
liebung getroffen wurde: „Wer zwei Briefe in ein Pfand versiegelt, 
deu soll man richten an dem Höchsten." Denen aber, welche alle 
fachmännisch-juristischen nicht minder als alle einer unmittelbaren und nur 
zu häufig sich wiederholenden Erfahrung entnommenen Bedenken gegen 
das Institut der Geschworenen als vermeintlich bestes Wahrheitsersor-
fchnngs- und Rechtswiederherstellungsmittel mit der so überaus wohseilen, 
aber freilich unter gewissen Voraussetzungen effectvollen, und daher für 
gewisse Charaktere unwiderstehlichen Berufung auf des fragliche» Institu-
tes Popularität glauben niederschlagen oder sich ihrer — entschlagen zu 
können, diene folgende Bemerkung und Nutzanwendung zum Correctiv. 

Die Popularität des Geschworenengerichts, in Westeuropa zumal — 
denn was Osteuropa betrifft, so steht dessen Populus noch zu sehr aus 
dem Standpunkte jener beiden Kaufleute, deren Zwiegespräch über das 
Geschworenengericht vor einiger Zeit die Moskauer Zeitung erlauscht 
und ausgeplaudert hat — tritt uus hauptsächlich da entgegen, wo die 
Richter ohne irgend eine wählende Betheiligung des Volkes, der Stände zc. 
von der StaatSregierung ernannt werden. 

Dieser unleugbaren Thatsache steht die nicht minder unleugbare ge-
geuüber, daß hin in den Ostseeprovinzen die Meisten derer, welche über-
haupt mit der Sache sich zu beschäftigen die Fähigkeit haben, einer etwai-
gen „Einführung" des Geschworenengerichts bei uns nur mit Mißtrauen 
und Bangigkeit entgegensehen, während zugleich bei uns ein anderes ana-
loges Institut sich einer gewiß eben so großen Popularität, eben so leb-
hafter Sympathien erfreut, wie nur irgendwo das Geschworenengericht: 
nämlich das Institut der ständischen Richterwahl im Sinne des ver-
sassungsmäßigen ^us praösenwncZi. 

Mag man auch noch so sehr Gegner des Geschworeneuinstituts sein, 
dennoch wird man gern zum Maßstabe der tiefen und unverwischbar schmerz-
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lichen Sensation*), welche die Beseitigung des verfassungsmößigen Prä-
sentationsrechtes hier zu Lande hervorrufen würde, diejenigen moralisch-
politischen Folgen nehmen, welche in allen Jury-Ländern, wie etwa Eng-
land, Frankreich, Rheinpreußen zc. die Beseitigung des Geschworenenge-
richts nach sich ziehen dürste. 

Von solcher Popularität des Geschworeneninstituts nun aber einen 
Schluß ziehen aus den Werth desselben als Justizanstalt, hieße in der 
That etwa das Thema variireu: baeulug stat in anxulo, er^o pluit. 

Vielmehr ist die Popularität des Geschworenengerichts da, wo die 
Richter von der Staatsregierung ernannt werden, und die Popularität des 
Präsentationsrechts hier, wo es keiue Geschworenen giebt, nur als Aus-
druck eines und desselben berechtigten Bewußtseins, daß die Bestellung 
des Gerichts nicht ohne Nachtheil für eine gute Justiz gänzlich einer dem 
Rechtsbewußtsein des Volkes denn doch uothgedruugen nur zu ost entfrem-
deten administrativen, bnreaukratisch bedienten Centralgewalt überlassen 
bleiben könne. 

Mit Gewißheit aber läßt sich annehmen, daß der Nimbus des Ge-
schworenengerichts sofort erbleichen, die juristische UnHaltbarkeit desselben 
sofort in seiner ganzen Blöße dastehen würde, wenn es denkbar wäre, 
neben demselben ständisches Präsentationsrecht hinsichtlich der Richter 
zur Geltung zu bringen. Keineswegs aber dürste einer Einsührung des 
Geschworenengerichts in den Ostseeprovinzen der Nimbus des ständischen 
Präsentatiousrechts weichen. 

Denn jenes gewährt dem oben erwähnten Postulats einer volks-
tüml ichen Seite, des Gerichts nur eine partikuläre und in seiner 
Organisation ziemlich stationäre Befriedigung aus dem Gebiete des Crimi-
nalprozesses, während das Präsentationsrecht, als das ganze Gericht erfas-
send, die analoge Befriedigung jenes berechtigten Postulats aus dem Ge-
biete der gesammten Rechtspflege gewährt und fich überdies als der 
moderne Fortschritt über jenes — immerhin weit genug verbreitete — 
Stückchen Mi t te la l ter auch damit erweist, daß es in seiner Organisa-

*) Daß die durch die Reichsjustizverordnungen vom 20. Novbr. 1854 erfolgte Ab-
schaffung der adeligen Richterwahlen in den russischen Gouvernements im Ganzen so ohne 
alle besondere Sensation hingegangen ist, beweist eben, welch ein Unterschied zwischen einer 
vor 80—90 Jahren von der Kaiserin Katharina beliebten Octroyirung und solchen In-
stitutionen besteht, wie die Stände der Ostseeprovinzen fich im Laufe von sieben Jahrhun-
derten, reich an wechselvollsten Geschicken, erworben und verbr ief t erhalten haben! 
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tion keineswegs stationär, vielmehr durchaus fähig ist, auf immer weitere 
Schichten des Volkes in dem Maße ausgedehnt zu werden, als dieselben 
durch etwaige Aneignung höheren politischen uud überhaupt gebildeten 
Bewußtseins der Ausübung eines so großen und verantwortungsreichen 
Rechtes fähig und würdig werden sollten. 

Aus diesen Gründe» leben die Ostseeprovinzen des Vertrauens, daß 
man ihnen, sür welche seit Jahrhuuderten das Präsentationsrecht so zu 
sagen zu einer Form ihrer judiciären Anschauung geworden ist, nicht ex-
perimenti Arstia das Recht des Prokrnstes werde augedeihen lassen und 
ihnen zumutheu, zu einer offenbar niederen Form jenes Volks-
thümlichkeits-Postnlates bloß deßwegen zurückzukehren, weil 
dieselbe in anderen — immerhin großen — Ländergebieteu einen örtlich zu-
reichenden Existenzgrund haben mag. 

Nach dieser Abschweifung kehren wir zu unserer Aufgabe zurück, in-
dem wir zuvörderst nachweisen, wie sehr daß Streben, die richterliche Ge-
walt materiell, intellectuell nnd moralisch unabhängig zu machen, im 
Geiste der baltischen Institutionen liegt und nur vielleicht conseqnenterer 
Durchführung bedarf. Wir bleiben uns dabei wohl bewußt, daß gerade 
dieser Punkt jenes Systems von Bürgschaften vielleicht mehr in das Ge-
biet der Gerichtsverfassung als in dasjenige des Prozesses gehört. Doch 
mag derselbe um des Zusammenhanges willen auch hier in aller Kürze 
beleuchtet werden. 

Die materielle Unabhängigkeit des Richters haben die baltischen 
Institutionen auf zwei verschiedenen Wegen zu sichern gesucht: durch eini-
germaßen zureichende Besoldung nur ausnahmsweise, namentlich in Kur-
land und in der Stadt Riga — übrigens vorzugsweise durch Beschrän-
kung der Wählbarkeit auf Personen solcher Klassen, sür welche die Ver-
muthnng einer gewissen pecuniären Selbständigkeit, namentlich durch Besitz 
von Grundeigenthum, sprach. 

Die intellectuelle Unabhängigkeit, wenn auch nicht gerade des ein-
zelnen Richters, so doch des Gerichts, erscheint angestrebt, bald, wo es 
aus Erledigung einfacherer Rechtssachen, d. h. mehr aus Local- als aus 
Rechtskeuntniß ankommt, durch eben jene Beschränkung der Wählbarkeit 
auf Solche, die durch ihre, freilich die Lebenslänglichkeit des Amtes in der 
Regel verbietende Lebensstellung in die nächsten und dauerndsten Bezie-
hungen zu den Localverhältnissen gestellt sind, — bald wo das Moment 
der Rechtskenntniß überwog, durch die Einrichtung, daß ein bestimmter 
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ansehnlicher Bruchtheil des Richtercollegiums rechtsgelehrte Bildung mußte 
uachweiseu können, um wählbar zu sein, wie z. B. die ehemals verfassungs-
mäßig obligatorischen assesZorss literati landrechtlicher Collegialgerichte 
(z. B der livländischen Landgerichte und des livländischen Hofgerichts) und 
die noch jetzt verfassungsmäßig obligatorischen „gelehrten" Mitglieder der 
bedeutenderen Stadtmagisträte. 

Dasjenige endlich, was vorhin unter der Bezeichnung moralische 
Unabhängigkeit zusammengefaßt wnrde, erscheint in unseren Gerichts-
institutionen angestrebt, einerseits durch die Lebenslänglichkeit der Mitglie-
der des livländischen Hosgerichts bis zum Jahre 1834, der livländischen 
Landgerichte bis zum Jahre 1845, des estländischen Oberlandgerichts, der 
kurländischen Oberhauptmannsgerichte, des kurländischen Oberhosgerichts 
und sämmtlicher baltischen Stadtmagisträte bis aus den heutigen Tag; an-
dererseits durch die bis jetzt glücklich durchgeführte Fernhaltung gewisser 
Formen administrativen Eingreifens in die Stellung des Richters, wie 
z. B. des selbst in manchen sogen. Rechtsstaaten immer noch vorkommen-
den Institutes der Versetzung. 

Es mag hier in solcher Beziehung an diesen Andeutungen genug sein 
und wird es, wie gesagt, Sache der zu reorganiflrenden Gerichtsversassung 
sein, die verschiedenen Seiten der richterlichen Unabhängigkeit in das ge-
hörige Gleichgewicht zu bringen, wie die Zustände der Gegenwart solches 
zu fordern und zu — gestatten scheinen, soweit überhaupt richterliche Un-
abhängigkeit durch Institutionen, wo nicht begründet, so doch gefördert 
werden kann. 

Was nun — um zu unserem speciellen Thema, dem Criminalpro-
zesse und dessen Bürgschaften, überzugehen — demnächst die Vorunter-
suchung betrifft, welche jedermaleu den Polizeibehörden, in Livland na-
mentlich den Ordnungsgerichten obliegt, so würde es ein Jrrthnm 
sein zu glauben, daß diese Einmengung der Polizei in die Criminaljnstiz 
iu d r̂ ursprünglichen Anlage unserer Institutionen liege. Wer der oben 
angedeuteten bezüglichen baltischen Literatur der letzten 30 Jahre gefolgt 
ist, der weiß, daß diese Ungehörigkeit schon vor mehr als 20 Jahren öf-
fentlich zur Sprache gebracht und zugleich, in specieller Beziehung auf 
Livland, der Beweis geführt worden ist, daß, um bei dem gewählten Bei-
spiele stehen zu bleiben, die ordnungsgerichtliche Voruntersuchung bis zum 
Jahre 1783, ja vielleicht noch länger, etwas dem livländischen Criminal-
prozesse völlig Fremdes war und daß in letztern, welcher fich bis dahin in 
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seinen rein jnstiziären Faktoren abspielte, erst die Statthalterschafts-
versassnng (1783—1796) jenes polizeiliche Ingrediens gebracht hat; 
ein Ingrediens, welches, wie noch einige andere verwandten Charakters, 
z. B. die die Justiz beaufsichtigende Function der Proknrenre (Vgl. 
Provinzialrecht d. O. C. I. Beh. Verf. Art. 1660), bei Wiederherstel-
uug der angestammten Verfassung im Jahre 1796 mit herübergenommen 
wurde und dazu beigetragen hat, die ursprüngliche jnstiziäre Reinheit 
unseres Criminalprozesses zu trüben. Beruht nun aber unser Criminal-
prozeß der Zukunft aus einer nicht polizeilichen, sondern gerichtlichen Vor-
untersuchung, so ist in so weit wesentlich nichts Anderes angebahnt als 
Ausscheidung eines verhältnißmäßig jungen fremdartigen Ele-
ments und Wiederherstellung eines alten baltischen Principes. 

Nicht minder sind Öffentl ichkeit und Mündlichkeit des gericht-
lichen Versahrens und durch Mündlichkeit bedingte Unmittelbarkeit der 
richterlichen Wahrnehmung uralte Grundlagen wie des baltischen 
Prozesses überhaupt, so des baltischen Criminalprozesses insbesondere. 

Daß Ocffentlichkeit und die davon Praktisch nicht wohl trennbare 
Mündlichkeit Voraussetzung alles Gerichtsverfahrens in den baltischen 
Gebieten während der sogen, angestammten Periode war*), und daß erst 
zu Anfange des 16. Jahrhunderts, zunächst unter dem Einflüsse der im-
mermehr sich geltend machenden Romanisten, die Schriftlichkeit anfing die 
Mündlichkeit zu verdrängen, in Folge wessen dann die Ocffentlichkeit, Sinn 
und Zweck einbüßend, dem Gerichtsversahren bei geschlossenen Thüren 
Platz machte und auf diese Weise die Unmittelbarkeit der richterlichen. 
Wahrnehmung schwer beeinträchtigt wurde, weiß jeder, welcher die ein-
schlägigen Rechtsquellen der angestammten Periode und diejenigen deutschen, 
namentlich sächsischen, zum Theil jedoch auch scandinavischen Rechtsinstitu-
tionen kennt, aus welchen die baltischen einerseits herstammen, an welchen 
andererseits fie einen Anlehnungspunkt fanden. Es sei hier nur eines uns 
von dem fleißigen Sammler vaterländischer Rechtsalterthümer August 
Wilhelm Hnpel (vgl. dessen Neue Nordische Miscellaneen, Stück 17 
u. 18 p. 72 flg.) ausbewahrten Urtheils gedacht, welches noch im Jahre 
1471 der erzstistische Mannrichter Roloss Persevall und seine beiden 
Beisitzer Kord Jxkul l und Jürgen v. Ungern fällten, „vor des Ho-
fes Pforte zu Posendors" — einem noch jetzt bestehenden livländischen 
Landgute. 

*) Vgl. v. Helmersen a. a. O. p. 367 nach ?adri, tormulars xroeuratorum. 
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Aber selbst durch alle nachfolgende Verkümmerung hindurch haben 
fich bis aus unsere Tage jener großen Pr inc ip ien des gerichtlichen V e r -
fahrens R n d e r a e rha l t en , find aber auch bei Gelegenheit gerichtlicher 
Neubi ldungen R u d i m e n t e entstanden, welche beweisen, daß auch d a s bal-
tische Rechtsbewußtsein des neunzehnten J a h r h u n d e r t s keineswegs mit der 
Oeffentlichkeit uud Mündlichkeit wie mit der Unmittelbarkeit principiell 
gebrochen, sondern eben auch hier nu r mehr passiv dem F r e m d a r t i g e n 
gestattet hat te , d a s E i g e n a r t i g e zu überwuchern. 

Anlangend die R u d i m e n t e , so ist hier an die Mündlichkeit — ne-
ben, wenn auch uur t h a t s ä c h l i c h , vielfach vorkommender Oeffentlichkeit des 
Ger ichtsverfahrens und der somit durch Mündlichkeit gewährleisteten Un-
mittelbarkeit richterlicher Wahrnehmung in dem niedern St rasversabren vor 
nnseren Gemeindegerichteu und unser» Kirchspielsrichtern zu er innern. 

R n d e r a dagegen finden stch auch selbst in den höhern Gerichten, 
namentlich v o r d e r M ü n d l i c h k e i t des gerichtlichen Ver fahrens und somit 
Unmittelbarkeit der richterlichen W a h r n e h m u n g z. B . in dem Versahren 
vor dem Rigascheu R a t h e und vor dem Landgerichte des Rigaschen Krei-
ses in Civil-Bagatellsachen, vor dem R a t h e der S t a d t Reva l auch in den 
geringer» St rafsachen. Auch d a s gehört h ie rher , daß «och jetzt in Liv-
nnd Estland die gerichtliche Anklage sowohl a l s auch die Verkündigung 
des schließlichen Urthei ls bei offenen GerichtSthüren geschieht uud J e d e r -
mann der Zu t r i t t zu diesen beiden Akten gestattet ist, in Kur land aber der 
Anklageprozeß durch a l l e S t a d i e n hindurch bei offenen GerichtSthüren 

.ge führ t wird und zu allen in demselben vorkommenden Akten dem P u b l i -
kum der Zu t r i t t nnverwehrt ist. J a , sogar G e s e t z e aller drei Ostseepro-
vinzen, welche noch heutiges T a g e s in Ge l tung stnd, und zwar Gesetze 
jüngeru D a t u m s a l s der sogen, angestammten P e r i o d e , namentlich a n s 
der herzoglichen Zeit in K u r l a n d , a u s der schwedischen in Liv- und Est-
l a u d , schreiben die M ü n d l i c h k e i t thei ls ausdrücklich vor , theils lassen sie 
dieselbe zu. 

W i r wollen hier nur an füh ren : d a s Grundgesetz des späteren herzog-
lichen K u r l a n d , die sogen. ? o r m u l a r e x i m w i s ä s a n n o 1 6 1 7 , K 1 4 : 
„ I n allen, sowohl Cr imina l - a l s Civilsachen sollen die Prozesse summa-
risch verhandel t w e r d e n , dergestal t , daß alle Vor t r äge m ü n d l i c h u n d 
n i c h t s c h r i f t l i c h g e s c h e h e n " n . f. w. 

Ferner die livländische „ O r d i n a n z , so a n n o 1 6 3 2 den 1 . Febr . pnbli-
ciret , wonach die Herren Landrichter sich zu ha l t en , " Ar t . X V : „ K e i n 
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s c h r i f t l i c h e r P r o z e ß s o l l b e i d i e s e m G e r i c h t z u g e l a s s e n s e i n , 
s o n d e r n a l l e s m ü n d l i c h u n d s n m m a r i e g e h a n d e l t , und einer dem 
andern alsobald oder iu der folgende Session zu antworten schuldig sei«." 

Endlich finden sich selbst in dem Estländischen Rit ter- und Landrechte, 
wiewohl dessen Redact ion dem J a h r e 1 6 5 0 , mithin einer Zeit angehört , 
da die Schristlichkeit bereits in größerem Umfange Pla tz gegriffen hatte, 
S p u r e n , daß es derselben doch noch keineswegs gelungen war , die M ü n d -
lichkeit gänzlich zu verdrängen, z. B . wenn im ersten Buche und X l l l . Ti te l , 
der Ar t . 4 vorschreibt, daß „Prokura toreu und Vorsprachen" vor dem 
Oberlandgerichte „ a l s einem hochheiligen O r t e , alles verdrießlichen, un-
nöthigen G e z ä n k e s , unziemlicher Wor te und unnützer Stachelreden sich 
enthal ten; niemanden schriftlich noch m ü n d l i c h beschimpfen, uoch p e r s o -
nal ia tractiren, sondern allein die N s r i t a e a u s a e mit bescheidenen, kurzen, 
zur Sache dieulichen Wor ten m ü n d l i c h oder s c h r i f t l i c h „vor t ragen" sollen. 

Diese rechtshistorischen Nachweise werden jedenfalls sattsam da r thnn , 
daß , wenn die Ostseeprovinzen ihrem gegenwärtig entworfenen Cr imina l -
prozeß die Pr inc ip ien der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit des gerichtli-
chen Verfahrens und die Unmittelbarkeit der richterlichen Wahrnehmung 
zu G r u n d e legten, sie dami t weiter nichts t h a t e n , a l s bezügliche ältere 
R n d e r a des baltischen Provinzialrechts zu rehabilitiren und neuere R u -
dimente im Einklänge mit dem nur zeitweilig latitirenden Rechtsbewußtsein 
derselben zu generalisiren. 

G a n z ähnlich verhäl t sichs mit dem P r inc ipe der schon so eben, gele-
gentlich der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit, berührten a c c n s a t o r i f c h e n 
F o r m . 

Dieselbe beherrscht während der ganzen angestammten Per iode den 
Criminalprozeß durchaus . D e r kurze und bündige Ausdruck dieser Her r -
schast sind die Wor te des sogen. „Aeltesten Livländischen Rit terrechts" 
(Art. 4 9 ) , welche unveränder t in d a s 7 7 . Kapi te l des sogen. „Mi t t le ren 
Ri t terrechts" übergegangen und b is zum Auseinanderfal ten des alten bal-
tischen S t a a t e n b u n d e s oder Gefammtl iv lands im J a h r e 1 5 6 1 gegolten 
haben (vgl. v . H e l m e r s e n a . a . O . p . 366 ) . S i e l a u t e n : övs r8 t 
m e k t v o r x e r i e k w v o r k l s x v t »vert , ä s t e n clarkk w e n n iokt r iok ten . " 

V o n diesem alten Anklageprozesse ist freilich in der Gegenwar t nur 
so viel übr ig geblieben, a l s sich im Theile I des allerhöchst bestätigten 
Provinzialrechts der Ostseegouvernements (Behördenverfassung) zusammen-
gestellt findet. Einerseits erscheint die Anwendbarkeit des accnsatorifchen 
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V e r f a h r e n s in Liv- und Estland beschränkt aus Verbrechen Erbadel iger , 
Geistl icher, Advokaten und Literaten, während in Kur l and sich keine der-
artige Beschränkung r a t i o n s p e r s o n a o verzeichnet findet ( vg l . a . a . O . 
A r t . 1 7 1 2 , 2 ) ; andererseits ha t dasselbe in seiner justiziären Bedeu tung 
durch — wenn auch vielleicht nicht principielle (vgl. a . a . O . Art . 1 7 2 8 , 4) 
so doch im G r o ß e n und Ganzen thatsächliche Beschränkung, r a t i onv kori, aus 
die resp. provinziellen Obergerichte, um so größere E inbuße erlitte», a l s 
die mittlerweile auch in solchem accnsatorischen Versahren zur Herrschaft 
gelangte formalistische und schleppende — resp. civilprozessnelle — Schr i f t -
lichkeit viele sehr wesentliche jndiziäre Vorzüge der accnsatorischen Form 
nicht zur Ge l tung kommen läß t . Auch verdient hervorgehoben zu werden, 
daß währeud der öffentliche Ankläger vor den drei provinziellen H a u p t -
Obergerichten (resp. Oberf i ska l , Lommis iss r ius Ü8ei und Gouvernements -
fiskal) in Folge der eben berührten, zeitweiligen Stat thal terfchaf tsversas-
fung zu einem Unterbeamten des Gonvernementsprocnrenrs geworden ist, 
die S t ä d t e R i g a , Reval und N a r v a sich ihren öffentlichen Ankläger 
( „ S t a d t - O s f i c i a l " oder „ S t a d t - F i s k a l " ) im S i n n e eines ständischen 
B e a m t e n zu erhalten gewußt haben, woher denn dessen Funct ion sich kei-
neswegs , wie die der so eben genannten öffentlichen Ankläger im sechsten 
„von der Eontro le über die Geschäftsführung in den B e h ö r d e n " handeln-
d e n , sondern vielmehr in dem II., III . und V . Buche des ersten Thei l s 
des Provinzial rechts unter den „Gl iedern und B e a m t e n " der resp. M a g i -
sträte constrnirt findet. 

Genügen nun auch, aller erlittenen Verkümmerung ungeachtet, diese 
immerhin keineswegs bedeutungslosen R u d e r a des alten baltischen Anklage-
prozesses, um zu beweisen, daß die accnsatorische F o r m a l s solche in dem 
Rechtsbewußtsein dieser Provinzen sich a l s e twas vorzüglich Werthvol les 
erhalten hat , auf dessen privilegienmäßigen G e n u ß gewiß der Beamte , der 
Advokat und Literat vorkommenden Fal les eben so wenig zu verzichten ge-
neigt sein dürs te , wie der E d e l m a n n , so würde die Erör te rung doch au 
einer unstatthaften Lücke leiden, wollte sie hier nicht auch — analog der 
Ar t wie solches oben s ä v o e e m M ü n d l i c h k e i t geschah — ausdrückliche 
S te l l en solcher Gesetze anführen , welche — jüngeren D a t u m s a l s die au-
gestammte Pe r iode , resp. der herzoglichen Zei t K u r l a n d s , der schwedische» 
Zeit der übrigen baltischen L a n d e , namentlich dem 1 7 . J a h r h u n d e r t an-
gehörig — in Bausch und Bogen noch jetzt zu den Grund lagen der pro-
vinziellen Gerichtsverfassung und des provinziellen gerichtlichen Versahrens 
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gerechnet, ja vorkommenden Fal les von P a r t e n und Richtern allegirt wor-
den. G e w ä h r t in dieser Beziehung das Estländische Ri t te r - und Landrecht 
die geringste Ausbeute an ausdrücklichen Zeugnissen — vielleicht gerade 
deßwegen, weil die accusatorische F o r m , wie auch der S taa t ssecre ta i r Gra f 
B i n d o w in dem oballegirten Schreiben an den baltischen Generalgouver-
neur ausdrücklich selbst sür d a s J a h r 1 8 5 8 noch anerkennt, gleichsam selbst-
verständlich die einzige im Oberlandgerichte vorkommende Form des Cr i -
minalprozesses w a r * ) , so sind dagegen a u s der bezeichneten verhäl tnißmäßig 
neueren Pe r iode unserer Rechtsgeschichte die bezüglichen Rechtsquellen Liv-
und K u r l a n d s um so ausgiebiger. 

Hinsichtlich L i v l a u d s genüge die Anführung folgender gesetzlicher 
Best immungen. D i e „ O r d i n a n z , w i e e s b e i d e n U n t e r g e r i c h t e n 
p r i m a e i n s t a n t i a s d e r v i e r r i g i s c h e n K r e i s e s o l l g e h a l t e n w e r -
d e n , ^ e t u m zu R i g a , d e n 2 0 . M a y ^ n n o 1 6 3 0 " schreibt in ihrem 
§ VIII v o r : „ E s sollen aber obgedachte Landrichter solche Sachen anneh-
men und vor ihrem Landgerichte V e n t i l i r e n lassen . . . i n e r i m i n s l i b u s : 
Todtschlag, M o r d , öffentliche S t r a ß e n g e w a l t , Räubere i , Zaubere i , Ehebruch, 
l ev io res i n j u r i a s u . dgl . Neun und dreißig J a h r e später statuirt die 
„Verordnung über alle Executionen insgemein , vom 1 0 . J u l i 1 6 6 9 " 
§ X X V I : „ W a s nun dergestalt" — nämlich durch die sogenannten „ A u s -
s e h e r " — „angegeben w i r d , dessen soll sich der A n k l ä g e r , nebst dem, 
w a s er sonst selber noch dazu erfinden möchte, annehmen, auch dasselbe 
nach gegebener Anleitung vors Gericht bringen und auf geschehenen Beweis 
und G r ü n d e , welche er selber durch Hülse und Z n t h n n unserer Besehl-
haber zusammenbringen können , die S a c h e zum Urtheil betreiben und 
sollen die Besehlhaber auch zusehen, daß von einem solchen keine Sache 
versäumt oder niedergelegt werde. Z u solchen Anklägern werden zuerst die 
Fiskäle gebrauchet, welche allbereit ein jeder in seinem O r t verordnet wer-
den, und zwar mit diesem Unterschied, daß Alles, w a s von der Ri t t e r -
schaft und Adel versehen wird , vor dem R i t t e r h a u s - und Hosgerichts-
Fiskal ansgesühre t , d a s Uebrige a b e r , worin andere S t a n d e s - P e r s o n e n 
verfehlen, den S t a d t - F i s k ä l e n zur Aus füh rung gelassen werden solle. An 
den O r t e n abe r , wo kein Fiskal vorhanden , a l s in etlichen S t ä d t e n wie 
auch auf dem Lande, da soll der L a n d s c h r e i b e r (Landger ichts-Secretär?) 

*) „ I lo kMerLZfWiqiMi, llxassÄail'b ^ro^cossaro ez^ollposssolloisa, ffLÄS, z r̂o-
ÄOSSbia QxosssoMi'es s i , Oövxi. - ÄasArexsxrtz iio oösLsareIb-
so«? lioxsAs?." 
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„ z u m A n k l ä g e r bestellt werden: würde aber bei demselben sowohl, a l s 
bei den Fiskälen selbst einige Sänmhaf t igke i t be funden , so soll unserem 
Besehlhaber freistehen, einen anderen, der in des S ä u m h a f t e n S t e l l e sich 
der Klage ann immt , zu verordnen." 

Denselben I n h a l t — ansschießliche Ge l tung der accnsatorischen F o r m 
— drückt fast noch allgemeiner umfassend a u s : die ungefähr gleichzeitige 
„ I n s t r u c t i o n , w o r n a c h sich d i e K r e i s s i s k ä l e i m L a n d e n . f. w 
zu r i c h t e n h a b e n . " Nach Ar t . I soll der Kreisf iskal „wider diejenigen, 
so sich einigermaßen dawider — d . h. wider irgend welche I h r e r Köuig l . 
M a j e s t ä t Regal ien , Hohei t und Rechte — verbrechen mögte, ohne einiges 
Ansehen der Person ossiciell an gehörigem O r t e verfahren." — Ferner 
lautet Ar t . V I I : „ W a n n auch sehr viel Blutschulden und andere einge-
rissene S ü n d e n sich häufen , und vielmal verhehlet werden; a l s wird der 
Üsealw nicht allein alle solche zur öffentlichen Aergerniß eingerissene S ü n -
den und Laster wider die Verbrechen s e l b s t g e r i c h t l i c h e i s e r n ; beson-
ders auch diejenigen, so etwa wissentlich die bösen Tha ten , so es möglich, 
nicht v e r h i n d e r n , sondern verhehlen , oder auch nicht zeitig offenbaren, in 
koro fori verklagen, oder auch dem O b e r ü s e a l i solches vor dem Königli-
chen Hosgericht z u t h u n , zeitig kund machen und wider dieselbe a l s Ueber-
treter der obrigkeitlichen Verordnung p r o a t roe i t a t s äel ie t i , gerichtlich ver-
fah ren . " D a ß aber diese Bestimmungen ihrer Zei t kein todter Buchstabe 
geblieben, sondern die P r a x i s , namentlich die der livländischen Landgerichte 
beherrscht h a b e n , davon kann fich J e d e r überzeugen, der sich die M ü h e 
geben will, die alten Archive der genannten Behörden zu studieren; auch 
ist a u s solchen archivalischeu Que l l en bereits vor Jah rzehn ten literarisch 
nachgewiesen worden, daß vor den livländischen Landgerichten b is zu E n d e 
der schwedischen, ja b is in die ersten Zei ten der russischen Herrschaft gegen 
Adel und Unadel in Criminalsachen auf dem Wege des accusatorischeu 
Prozesses verfahren worden ist, zugleich aber wahrscheinlich gemacht, daß , 
wie schon einmal die Kriege, deren Schauplatz Livlaud um die Mi t te des 
17 . J a h r h u n d e r t s geworden w a r , sür einige J a h r e fast aller regulären 
Jus t iz ein Ende gemacht hatten, so auch die durch den nordischen Krieg 
bedingten Ausnahmezustände es gewesen seien, welche in Livland zuerst dem 
Emporkommen des einseitig inquisitorischen Criminalprozesses Vorschub ge-
leistet und ihn , unter schließlicher Einwirkung der Statthalterschastsversas-
suug, zu demjenigen gemacht, a l s w a s ihn die obschwebende baltische J n -

Baltisch« Monatsschrift, 6. Jahrg., Bd. XII. Hst. 6. 3 1 
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stizreform vorgefunden hat und nunmehr in zeitgemäßer Einkleidung aus 
feiue alten und wahren Pr inz ip ien zurückzuführen beflissen ist. 

Nicht minder charakteristisch sür das bezügliche baltische RechtSbewußt-
seiu stnd nun aber die Que l len und Denkmale des k u r l ä n d i s c h e n Cr imi-
minalprozesses und zwar um so charakteristischer, a l s wir hier die accusa-
torische Form in noch viel neuerer Z e i t , und zugleich in größerem Um-
sauge in Ge l tung finden, a l s solches vielleicht von Liv- oder Estland be-
hauptet werden könnte. 

Woll te man auch nur alle die zahlreichen S te l l en des schon vor 
2 1 J a h r e n von dem damaligen P r iva tdocen teu , jetzigen Professor des 
Provinzia l rechts an der Universität zu D o r p a t N a x . i 'ur. v o n R u m -
m e l herausgegebenen, um die Mi t t e des 18 . J a h r h u n d e r t s verfaßten 
„ J n s l r n c t o r i n m d e s C n r l ä n d i s c h e n P r o z e s s e s " ausschreiben, welche 
mehr oder weniger d a r t h u n , einen wie breiten Pla tz die accusatorische 
F o r m — uud zwar hinsichtlich aller S t a u d e , sogar der uur erst leibeigenen 
Baue rn — in dem Criminalprozesse K u r l a n d s zu behaupten Kewußl, so 
dürsten damit leicht die Grenzcn gegenwärtiger B l ä t t e r überschritten wer-
den. D a h e r müssen wir , Kur land anlangend, aus wörtliche Ausührnng 
einer Rechtsquelle u n s beschränken, welche sür unser rechtshistorischcs t k e m a 
p r o b a n ä u r n um so schlagender sein möchte, a l s sie einer Zei t angehört, 
deren Abstand von unseren Tagen nicht etwa nach J a h r h u n d e r t e n , sondern 
nu r nach Jahrzehn ten zählt. E s besagt nämlich der kurländische L a n d -
t a g s a b s c h i e d v o m 1 1 . S e p t e m b e r 1 7 8 0 § 2 6 : „ D a in diesem Für -
stenthum k e i n a n d e r e r , a l s d e r a c c u s a t o r i s c h e P r o z e ß r e c i p i r t i s t , 
und W i r " — es ist der Herzog von Kur land , welcher spricht — „auch un-
serer Ueberzeugung nach nirgend etwas vorgefunden, welches die I d e e einer 
inquisitorischen Procedur geben könnte, so wollen W i r auch unserer W o h l -
geborenen Ri t te r - und Landschaft noch zum Ueberfluß die Sicherhei t stel-
l e n , d a ß i n k e i n e n V o r f ä l l e n w i d e r i r g e n d J e m a n d i n q u i s i t o -
r i sch v e r f a h r e n w e r d e n s o l l e . " 

Wenden wir u n s nun zu der F rage , wie sich der provinzialrechtliche 
Criminalprozeß zu derjenigen Bürgschaft der Gerechtigkeit verhalte, nm 
welche sich's wesentlich aus dem Gebiete des C r i m i n a l b e w e i f e s handel t , 
so finden wir zwar den s r e i e n , oder sogen. J n d i c i e n b e w e i S , wie ihn 
unter Voraussetzung der erforderlichen Schutzmittel gegen Willkür und 
Mißbrauch das juristisch gebildete Bewußtsein der Gegenwar t fordert, nickt 
a l s solchen in den Rechtsquellen der angestammten Per iode wieder. Viel-
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mehr find die Beweissäl le im allgemeinen sehr genau bestimmt (vgl. v . 
Helmersen a . a . O . p . 2 7 7 fo lg . ) , nnd es fehlt unter den Beweismit te ln 
auch nicht das echt mittelalterliche germanische Got tesnr the i l des Eisentra-
gens und des Kesselsanges. 

Gleichwohl findet fich daneben im Einklänge mit dem altgermanischen 
Versahren , welches dem ältesten baltischen Criminalprozesse so Grundstoff 
wie Vorb i ld w a r , während der angestammten mit dem J a h r e 1 5 6 1 ab-
schließenden Per iode „ k e i n e S p u r v o n d e r i n D e u t s c h l a n d h e r r -
s c h e n d e n T o r t u r " (vgl. v . Helmersen a . a . O . p . 3 6 9 ) , und diese Licht-
seite jenes alten Beweisversahrens ha t wohl in dem gleichzeitig herrschen-
den Ins t i t u t e der E i d e s h e l s e r ihren G r u n d , welches, solange es bestand, 
j e n e s , eine Hauptkehrseite der inquisitorischen F o r m bildende einseitige 
und leideuschastliche D r i n g e n aus d a s G e s t ä n d u i ß des Angeschuldigten 
nicht auskommen ließ, damit aber auch dem Auskommen der T o r t u r Aulaß 
und Vorwand benahm. Ers t in dem M a ß e , a l s auch in dem baltischen 
Gebiete dem R o m a n i s m u s „Huris u t r i a s q u s " des 1 6 . J a h r h u n d e r t s 
in seiner damaligen doctr inären Rohhei t die sächsische Rechtsanschauung 
— bedrängt von der mehr und mehr zur G e l t u n g gelangenden „ P e i n l i -
chen H a l s g e r i c h t s o r d n u n g K a r l s d e s V . " und wohl auch von der 
gleichzeitig beginnenden n l t r amontanen S t r ö m u n g der G e g e n r e f o r m a t i o n 
— weichen mußte, bildete fich, wie schon e twas f rüher iu Deutschland, so 
auch hier zu Lande jener sogen, formale oder „klasfische" Criminalbeweis 
a n s , welchen nunmehr auch hier zu G r a b e t ragen zu Helsen eine der Auf-
gaben der baltischen Justizresorm sein wird . M i t der T o r t u r freilich ha t 
fie eS nicht gerade unmit te lbar zu thun . D e n n diese hatte, zumal in Liv-
und Est land, an dem dem s ä c h s i s c h e n so tief wahlverwandten skandinavi-
schen Rechtsbewnßtfein, wie es in der Gestal t der königlich schwedischen 
Regierung so überaus kräftig uud nachhaltig gegen die Auswüchse und 
Uebergriffe des kirchlichen nicht n u r , sondern auch juristischen Ul t ramonta-
n i s m u s reagirte, ein starkes Correctiv gesunden. E i n königlicher Brief an 
d a s livläudifche Hosgericht vom 2 2 . December 1 6 8 6 untersagte die An-
wendung der T o r t u r in den livländischen Gerichten. 

Nichtsdestoweniger aber kam jene einseitige Richtung auf formellen 
oder sogen, „klassischen" Cr iminalbeweis während des ersten Ha lb jahrhnn-
dertS der kaiserlich russischen Herrschast nachmals zu recht entschiedener und 
ausgebreiteter Ge l tung und es bedurfte einer abermaligen und zwar einer 
sogen, p h i l o s o p h i s c h e n React ion , d iesmal in der Gestal t der Kaiserin 

31* 
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K a t h a r i n a I I . , um jenem eigenthümlichen, von dem gleichzeitig in Deutsch-
land auf dem Gebiete des Criminalprozesses herrschenden Geiste, oder sa-
gen wir lieber U n g e i s t e der Karpzowschen J u r i s p r u d e n z geförderten Aus-
wüchsen, namentlich einem abermaligen Sich-breit-machen der T o r t u r , die 
nöthigen Schranken zu setzen. Aber selbst nachdem dies gelungen war , 
bal te sich, zumal bei den landrechtlichen Gerichtsbehörden Livlands, der 
sogen, „klassische" Cr iminalbeweis mit seinen conventionellen, gesetzlich vor-
gesehenen, zum Theil künstlich combinirten Beweismit te ln bis in die neueste 
Zeit erhalte«, während) gleichzeitig z. B . bei dem Nigaschen Ra the bereits 
längere Zeit die freie Beweistheorie praktisch geworden w a r : ein Gegen-
satz iu unserem Rechtsleben, welcher vor etwa acht J a h r e n zn einem be-
züglichen literarischen Schriftwechsel Anlaß gab. W ü r d e man nun auch 
den relativen Gegnern des sreien Beweises Unrecht thun, wenn man ibuen 
— Angesichts des entschiedenen E r f o l g e s , dessen sich derselbe schließlich 
theoretisch wie praktisch zu erfreue« gehabt hat, uubediugt Unrecht geben 
wollte — indem allerdings der freie oder sogen. Jnd ic i enbewe i s , verein-
zelt und nicht auch gleichzeitig umgebe» von den Schutzmittel» der Oef -
fentlichkeit des Gerichtsverfahrens und hauptsächlich einer obligatorisch nach-
weislichen rechtsgelehrten Bi ldung des Criminalr ichters die Rechtssicherheit 
des Angeschuldigten nicht unbedeutend bloß zu stellen scheinen k a n n , so 
werden doch jedenfalls alle Urtheilssäbigen und Eingeweihten in der Ge-
nugthuung einig sein, welche die bei dieser Gelegenheit in Livland gemachte 
E r f a h r u n g gewähren mußte, daß die G e r i c h t s p r a x i s , ohne daß es der 
Legislat ion bedurf t hä t t e , hinreichte, aus vollkommen legalem und zum 
Ziele führendem Wege bei den landrechtlichen Gerichtsbehörden Livlands 
binnen wenigen J a h r e n d a s P r inc ip des J n d i c i e n b e w e i f e s zur Ge l -
tung zu br ingen. D i e Legalität dieses, die Entwickelnngs- und Selbs t -
verjüngnngs-Fähigkeit unserer von der Wissenschast, wenn auch langsam, so 
doch sicher geleiteten P r a x i s in ein Helles und lehrreiches Licht stellenden 
Vorganges ist auch von dem Gesetzgeber nicht nu r nie angefochten, sondern 
vielmehr gerade nachträglich durch ein förmliches den Jndic ienbeweis in 
Criminalsachen principiell sanctionirendes Gesetz allerneuesten D a t u m s in-
direct beglaubigt und beurkundet worden, so daß hinsichtlich dieser B ü r g -
schaft eines rationellen Criminalprozesses die baltische Justizresorm — 
wenigstens in Livland — lediglich den provinzialrechtlichen s w t u s y u o zu 
paragraphi reu fand. 

W e n n a b e r , um nun noch deß letzten Gl iedes in jenem CyeluS von 
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Bürgschaften eines guten Criminalprozesses zu e rwähnen , hinsichtlich der 
Abschaffung der A b s o l u t i o n v o n d e r I n s t a n z nicht schon längst ein 
analoges praktisches Resultat vorliegt, wie hinsichtlich der E insührung des 
Jndicienbeweises, so kann solches lediglich d a r a u s erklärt werden, daß , un-
geachtet der seit langer Zeit gewonnenen und weit verbreiteten Ueberzeu-
gung von der I r r a t i o n a l i t ä t dieses I n s t i t u t s , von der Abwesenheit jeglicher 
dasselbe verordnenden, ja sogar von dem Vorhandensein mehr a l s einer 
dasselbe, sei es direct, sei es indirect, untersagenden oder ausschließenden ge-
setzlichen Vorschrift, die Mehrzahl unserer Richter es nur eben noch nicht 
über stch hatte gewinuen können, diesem nur zu bequemen Auskunstsmittel 
logischer, juristischer und mitunter wohl auch moralischer Unklarheit in der 
S p h ä r e der Ger ichtspraxis principiell uud ein- sür al lemal zu entsagen. 
D e n n daß dies — nach M a ß g a b e der bezüglichen livländischen Rechts-
quellen zumal — vollkommen zulässig gewesen wäre , und noch fortwäh-
rend, sür die noch übrige Zeit bis zur Einsührung der gegenwärtig ob-
schwebenden baltischen Jus t iz re form, vollkommen zulässig ist , auch dies ist 
bereits vor bald einem Vier te l jahrhuuder t dargethau worden. S t a t t aller 
anderen Nachweise beschränken wir u n s hier aus Anführung jener schönen 
S t e l l e a u s den der schwedisch-livländischeu Zei t zwischen 1 6 0 8 und 1 6 5 3 
angehörigen, a l s gerichtlich allegirbare Rechtsquelle recipirteu sog. „ R i c h -
t e r r e g e l n " § 3 1 , welche also l au te t : „ W i r d jemand einer schweren H a l s -
oder anderen Sache , die an Leib, E h r e und Leben geht, beschuldigt, ist 
aber kein solcher Beweis vorhanden , daß er dessen überzeuget, noch auch 
mit dem Bef re iungs -E ide beleget werden kann; so giebet zwar d a s Schwe-
dische Gesetzbuch an die H a n d , daß a l sdann zwölf M ä n n e r zu Richtern 
verordnet werden sollen, und wenn dieselbe den Beschuldigten unschuldig 
erklären, er srei sein, und wenn sie ihn schuldig erkennen, er vernrtheil t 
werden solle." 

E s sei die Bemerkung eingeschaltet, daß hier aus das altschwedische 
oder, wenn m a n will, im weitesten, so zu sagen m i t t e l a l t e r l i c h e n S i n n e 
altgermanische I n s t i t u t der „ N ä m b d " (vgl. J a k o b G r i m m s deutsche 
Rechtsa l te r thümer , Gött ingen 1 8 2 8 , p . 7 8 0 ) Bezug genommen wird . 
Demnächst aber besagt unsere S t e l l e : 

„ E s kann aber zuweilen eine Sache so gar dunkel sein, daß diese 12 
M ä n n e r sagen, sie könnnen den Angeklagten weder schuldig noch unschuldig 
erklären, uud die Sache also in voriger Ungewißheit stehen bleibet; so 
k a n n e i n so lcher V o r w a n d n i c h t g e b i l l i g t w e r d e n : d e n n w e n 
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m a n e i n e r T h a t n i c h t g e n u g s a m ü b e r f ü h r e n u n d i h n v e r u r t h e i -
l e n k a n n , d e r ist v o r u n s c h u l d i g zu h a l t e n , u n d s o l l m a n i h n 
f r e i s p r e c h e n u n d l o s l a s s e n . W a s wäre es auch vor ein Recht, wenn 
man diejenige, so einer T h a t nicht überzeuget werden können, zur Bekennt-
uüß plagen und peinigen woll te; denn es soll der Richter allemal mehr ge-
neigt sein, jemand zu Helsen a l s zu unterdrücken. S o ist ja billig, in al-
lem Rechtshandel es sür eine gemeinsame Regel zu halten, daß in dunkeln 
und schweren Sachen , wo die rechte Wahrhe i t nicht herausgebracht werden 
kann, man den Beklagten lieber freisprechen solle, ob er gleich schuldig sein 
mögte, weiln es viel besser und zuträglicher ist, einen Schuldigen loszulas-
sen, a l s einen Unschuldigen zu quälen und zu peinigen." 

H a t sich somit jenes Sys tem von Bürgschaften eines g u t e n Cr imi-
nalprozesses, wie er seit geraumer Zeit in den Ostseeprovinzen mit vollem 
kritischen und systematischen Bewußtsein gefordert wird zugleich a l s ein sol-
ches herausgestellt, welches nicht nu r nichts sür diese Provinzen absolut 
Neues noch auch mit der zu ihrem fröhlichen Gedeihen unerläßlichen und 
ihnen wie von allen Monarchen, so auch noch — zu ihrer Bewohner tief-
dankbarster Befr iedigung — in diesen jüngsten Tagen *) von S r . Majes tä t 
unserem jetztregierenden allergnädigsten Kaiser und Schutzherrn al l ' ihrer 
unveräußerlichen G ü t e r gerechtsamst und huldreichst gewährleisteten eigen-
gearteten Entwickelung Unverträgliches enthält , sondern sogar wesentlich auf 
die a l t e n u n d d e m b a l t i s c h e n R e c h t s b e w u ß t s e i n n i e m a l s g ä n z l i c h 
e n t f r e m d e t e n Grund lagen des provinzialrechtlichen Criminalprozesses stch 
zurückführen l äß t , so ist der obschwebende resormirte baltische Cr iminalpro-
zeß, welcher ja in der T h a t nichts kann sein sollen, a l s die in zeitgemäßer, 
dem Fortschritte der Wissenschaft sowohl , a l s der neueren Gesetzgebungen 
gebührende Rechnung tragender Einkleidung durchgeführte volle Ent fa l tung 
jenes S y s t e m s von Bürgschaf ten, hinlänglich a l s ein zugleich seinem we-
sentlichen I n h a l t e nach p r o v i n z i a l r e c h t l i c h e r dargelegt u n d , nach un-
serer vollsten Ueberzeugung ausreichend legitimirt , um nun auch die F o r m 
d e s P r o v i n z i a l r e c h t s , im technischen Wortoerstande, anzunehmen, d . h . 
a l s s ü n s t e r T h e i l dem theils bereits allerhöchst bestätigten, theils aller-
höchst gewährleisteten P r o v i n z i a l r e c h t s der OstsegouvernementS angeeig-
net und eingegliedert zn werden, und es bleibt, nachdem solchergestalt in 
allgemeinen Zügen die P r o v i n z i a l i t ä t seines zugleich den modernen 

*) October 136S. 
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Anforderungen an R a t i o n a l i t ä t im allgemeinen genügenden I n h a l t e s da r -
gestellt worden, nur noch übr ig , nach dem nachahmungswürdigen Vorgange 
in anderen Cnl turs taateu, die möglichst baldige Uebergabe des Eutwurses 
der neuen baltischen Cr imina lp rozeß-Ordnung an die Oeffentlichkeit zu er-
hof fen , dami t eine möglichst vielseitige wissenschaftliche Kritik die Sachge« 
mäßheit der e i n z e l n e n B e s t i m m u n g e n p rüfe , bevor eine letzte Lesung 
dem folgenreichen Act allendlicher legislatorischer Bestät igung und P r o m u l -
gation die möglichst sichere Grund lage darbiete. 

W . v . B o c k . 



482 
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Die Geuesis Italiens uud der Felhug von 1 S 6 9 . 
E i n V o r t r a g . 

^ e r französisch-österreichische Krieg von 1 8 5 9 wird der italienische ge-
nannt , nicht bloß, weil er in I t a l i e n selbst geschlagen worden ist , sondern 
vielmehr, weil es sich in demselben um die nat ionale Selbständigkeit des 
italienischen Volkes handelte. Dieses war bis d a h i n , nach Metternichs 
Ausspruch, nur ein „geographischer Begr i f f , " wie auch Deutschland wohl 
noch zuweilen a l s geographischer Begriff bezeichnet wi rd . Und doch ist 
Deutschland selbst äußerlich von einem B a n d e zusammengehalten, doch hat 
es bei aller Zerrissenheit und Kleinstaaterei wenigstens d a s Glück, ein-
heimische Fürsten zu besitzen; I t a l i e n s Fürsten aber waren vor jenem Kriege 
mit alleiniger Ausnahme der Dynas t ie S a v o y e n und der Päps te Fremde 
im Lande, theils Habsburgischen, theils bourbonischeu Ursprungs , und nur 
durch fremde Hülse konnten sie sich aus ihren Thronen erhalten. Lassen 
S i e u n s nun zuerst kurz betrachten, wie und wann zu diesem geographi-
schen Begriff I t a l i e n die Volks idee , wie zur staatlichen Zerrissenheit d a s 
Nationalbewußtsein, erhebend, begeisternd und einigend, hinzugetreten ist. 

W e r ist der Urheber des Nat ionalbewußtseins bei deu I t a l i e n e r n ? 
I c h könnte aus D a n t e hinweisen, in welchem die I t a l i e n e r jetzt durchaus 
den P rophe ten ihrer nationalen Freiheit sehen wol len , obwohl sehr mit 
Unrecht ; denn gerade D a n t e ha t dringend die Einmischung der deutschen 
Kaiser ersehnt und in der Fremdherrschast die einzige Ret tung gegen die 
Anarchie seiner Zei t gesehen. Aber in anderer Beziehung haben die J t a -
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lieuer hierin wiederum Rech t , weil solche Geister wie D a n t e , Tasso und 
die übrigen Koryphäen der italienischen Li te ra tur älterer und neuerer Zeit 
durch ihre unsterblichen Meisterwerke selbst in den schlimmsten Zeiten den 
nationalen S i n n ausrecht gehalten und gekräftigt haben ; eine N a t i o n , die 
solche G r ö ß e n hervorgebracht hat , kann nicht an sich irre werden, denn 
Geist ist Mach t und Kras t . Aber d a s Bewußtsein der Na t ion konnte 
weniger rege sein, es konnte selbst zeitweise schlummern, und es ha t ge-
schlummert, wie bei den Deutschen, so auch bei den I t a l i e n e r n , und würde 
vielleicht noch schlummern, wenn nicht die eiserne Zuchtruthe unseres J a h r -
h u n d e r t s , Napoleon I . , Fürsten und Völker a u s ihrem Schlafe empor-
gescheucht hät te . Napoleon I. ist, so paradox es klingen mag, der Urheber 
des Nat ionalbewußtseins sowohl bei den I t a l i e n e r n , a l s auch bei den 
Deutschen — bei diesen, indem er sie unbarmherzig verhöhnte und zertrat , 
bei jenen aber durch schmeichelnde Anerkennung und verführerische Reizung. 
Z u m ersten M a l e seit vielen J a h r h u n d e r t e n gab es wieder ein Königreich, 
d a s den N a m e n „ I t a l i e n " sührte, welches zwar noch lange nicht die ganze 
Halbinsel umfaßte , aber wie ein Kern erschien, an den sich d a s Uebrige 
mit der Zeit anschließen sollte. E s w a r auch nicht selbständig, aber die 
I t a l i e n e r fühlten d a s J o c h , das aus ihnen l a g , bei weitem nicht so wie 
die Deutschen. D e n n waren sie nicht einem M a n n e unterworfen, den fie 
nach seiner Abstammung und nach seinem N a m e n zu den I h r i g e n rechnen 
d u r f t e n ? W a r ihr Landsmann und ihr König nicht der Herrscher E u r o p a ' s ? 
Und wie berauschend mußten die Wor t e klingen, die er durch seinen Vice-
könig an den S e n a t des Königreichs richten ließ, W o r t e , wie nie zuvor 
ein italienisches O h r sie gehört h a t t e : „ D a n k den Waf fen des Kaisers 
giebt es hier keine kleinen Herzogthümer, Legationen, Republiken mehr, 
ohne Krast im I n n e r n , ohne Zusammenhang gegen Außen, beinahe ebenso 
getrennt in der Sp rache , wie in den In te ressen ; es giebt in der Wirklich-
keit keine L o m b a r d e n , noch Vene t i aner , noch Bolognesen m e h r , sondern 
endlich e i n e N a t i o n , eine i t a l i e n i s c h e N a t i o n ! D a s vor kurzem noch 
so zerrissene italienische Gebie t sieht heute mit e i n e m Geist , unter e i n e m 
Scepter und unter denselben Gesetzen mehr a l s sechs Mill ionen vereinigt." 
I c h sage nicht, daß es Napo leons Absicht gewesen, alle I t a l i ene r zu e i n e m 
S t a a t e zu vereinigen, aber er ha t sie auch nie ganz der Hoffnung auf einen 
solchen beraubt , und die einmal wachgerufene Hoffnung dauerte auch dann 
noch for t , a l s mit seinem S t u r z e alle Möglichkeit einer Verwirklichung der-
selben verschwunden schien. 
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D e n n nicht nnr daß die ganze frühere Kleinstaaterei mit geringen 
Abänderungen, j a sogar der Kirchenstaat wieder hergestellt wurde, Oester-
reich wurde überdies in I t a l i e n so bedeutend vergrößert , daß es mit Hülse 
der von ihm abhängigen kleinen Fürsten die unbedingte Herrschaft im gan-
zen Lande hat te , nnd es benutzte diese Macht , ich brauche wohl nicht zu 
schildern in welcher Weise, um hier wie in Deutschland den von ihm ge-
haßten und mit H a ß vergeltenden liberalen und nat ionalen S i n n zu ver-
folgen und auszurot ten. Aber Geldstrafen und ConfiScationen, Kerker uud 
Tod vermochten nichts a l s M ä r t y r e r zu schaffen, a l s die Kluf t zwischen 
den fremden Gewaltherrschern und den widerwillig Beherrschten von J a h r 
zu J a h r zu erweitern. S o weit Oesterreichs Arm reichte, verstummten 
allmählig die offenen Kundgebungen, aber es flüchtete sich der grimmige 
H a ß und die Hoffnung aus Befr iedigung desselben in die geheimen Gesell-
schaften, welche uuter solchen Umständen fich natürlich bis ins Unglaubliche 
verbreiteten uud unter denen keine berühmter und keine verfolgter war , 
a l s die Gesellschaft der E a r b o n a r i , ein Geheimbnud, dessen Tendenz sich 
schwerlich genauer bestimmen lassen wird, a l s indem man sagt, er sei über-
haup t aus Umsturz der bestehenden Verhältnisse ausgegangen. .Dar in waren 
Alle einig, aber in Betreff dessen, w a s nach diesem Umstürze kommen sollte, 
gingen bei der Na t iona lpa r te i die Meinungen weit ause inander , waren 
vielleicht auch noch gar nicht recht geklärt. 

Doch traten allmählig iu diesen Gesellschaften zwei Richtungen mehr 
hervor und haben auf die Schicksale I t a l i e n s den größten Einf luß geübt. 
D i e eine, vertreten von dem sogenannten „jungen I t a l i e n , " a l s dessen 
H a u p t nun schon seit etwa dreißig J a h r e n J o s e p h M a z z i n i a u s Ge-
nua gil t , wünscht die Herstellung einer Republik und abgesehen von fürst-
licher Hülse ist ihr jedes Mi t t e l zu diesem Zwecke recht. D i e meisten ver-
brecherischen Attentate aus die Fürsten I t a l i e n s sind, wenn vielleicht anch 
nicht immer durch ihr Anstiften, so doch immer unter ihrem Einflüsse ent-
standen, und ebenso sind die meisten Ausstände, welche bald hier, bald 
dor t , aber immer ohne Hoffnung auf Erfo lg ausbrachen, vom juugen I t a -
lien nu r in der Absicht hervorgerufen worden , daß jede Versöhnung un-
möglich würde . Aus diese Weise sollte die den Ausständen regelmäßig fol-
gende Reaction der Revolut ion in die Hände arbeiten. M a n kann aber 
uicht sagen, daß diese verzweifelte P a r t e i , deren Wagnisse nur zu ost an 
d a s Frevelhafte und Verbrecherische anstreifen, irgend etwas znm Wohle 
oder zur Befre iung I t a l i e n s beigetragen ha t , und wie es scheint, verliert 
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fie um so mehr an B o d e n , je mehr sie ihren Zielen in Gemeinschaft mit 
Denjen igen nachgeht, welche von London a u s d a s ganze E u r o p a mit Um-
sturz bedrohen. 

D i e zweite P a r t e i setzte ihre Hoffnung einer künstigen nationalen G e -
staltung I t a l i e n s nicht aus Attentate noch aus vereinzelte Ausstände, welche 
stets ihren T e i l n e h m e r n verderblich werden und ihrer N a t u r nach frucht-
los bleiben muß ten , sondern aus die gesunde Fortentwickelung der Na t ion 
selbst, auf die Belebung aller geistigen nnd materiellen Hülfsquel leu, an 
denen I t a l i e n reicher ist, a l s man denkt. S i e maßte stch nicht a n , T a g 
und S t u n d e bestimmen zu wollen, in denen d a s Ziel erreicht sein sollte, 
aber fie bemühte sich, alle Kräf te sür diesen Augenblick in Bereitschaft zu 
halten und die E r w a r t u n g desselben in der Masse niemals einschlummern 
zu lassen. D a s P r o g a m m dieser P a r t e i , welche allmählig alle denkenden 
und strebenden Theile der Bevölkerung an fich zu ziehen wuß te , war die 
konstitutionelle Monarchie . Diese konnte aber in zweifacher Gestalt i n s 
nationale Leben t r e t en , entweder a l s ein S t a a t e n b u n d , zu dessen H a u p t 
man eine Zeit lang gern den P a p s t genommen hät te , oder durch eine Ver -
einigung aller S t a a t e n zu einem einzigen Reiche, dessen Krone in diesem 
Falle dem Könige von S a r d i n i e n zu Theil werden sollte. D e r bedeutendste 
Vertreter dieser constitutiouellen Un ionsps r t e i ist aber C a v o u r gewesen. 
E s gab keinen größeren Gegensatz a l s Mazziui mit seiner begeisterten und 
begeisternden Schwärmere i und verfehlten Wagnissen, und diesen C a v o u r , 
der mit nüchterner Ueberlegung und praktischem Blicke sein Leben lang 
an der Neugestaltung seines Vate r landes arbeitete und d a s seltene Glück 
hatte, erst dann vom Schauplatze abberufen zu werden , a l s sein Werk in 
der Hauptsache gelungen w a r . D e r Erstere strebt nach einer socialen R e -
publik, sür die aus der E r d e nicht R a u m ist; der Andere sucht praktischen 
Er fo lg allein in der Monarchie . Beide geben fich an Liebe zu ihrem V a -
terlande nichts nach und find doch durch ihre Pr inc ip ien b is auf den Tod 
verfeindet. Natürl ich hat sie d a s nicht gehindert , in gewissen Augenblicken, 
wenn ihr Nutzen es er forder te , H a n d in Hand einen gemeinschaftlichen 
Feind zu bekämpfen. 

D i e konstitutionelle Unionspar te i arbeitete also sür S a r d i n i e n . W i e 
es aber gekommen ist, daß die italienischen P a t r i o t e n fich mit ihren Hoff-
nungen gerade an S a r d i n i e n anklammerten, wird fich unmöglich allein 
dadurch erklären lassen, daß die sardiuischeu Könige die einzigen in I t a l i e n 
einheimischen Fürsten w a r e n ; denn die Tendenzen dieser Kön ige , wenig-
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^ stens der ersten in diesem J a h r h u n d e r t , unterschieden fich in der Haup t -
sache gar nicht von denen der übrigen italienische» Herrscher, übertrafen 
fie wohl g a r noch in der Feindschaft gegen den erwachenden Volksgeist 
und gegen alles Liberale. König V i c t o r E m a u u e l I. ( 1 8 0 2 — 1 8 2 1 ) 

. hatte die erste Hä l f t e seiner Regierungszeit , von den Franzosen vertrieben, 
aus der I n s e l S a r d i n i e n zugebracht, die ihm allein noch übrig geblieben 
w a r ; d a s Bes te , w a s man a u s diesen J a h r e n der Ve rbannung von ihm 
sagen kann, ist nu r , daß sich nichts sagen läß t . Als ihn aber Napo leons 
S t u r z im J a h r e 1 8 1 4 nach P i c m o n t zurückführte, da gab er seine Absicht 
kund, Alles wieder aus den Zustand des J a h r e s 1 7 9 8 zurückzuführen, in 
welchem sein Vor f ah r vertrieben worden w a r ; w a s seitdem geschehen war , 
nannte er einen . T r a u m . " D e r wunderlichen Absicht entsprachen die wun-
derlichsten Tha ten . D i e S t a a t s b e a m t e n wurden wieder in die S t e l l u n g 
von 1 7 9 8 zurückversetzt und alle gerichtlichen Acten seit diesem J a h r e für 
ungült ig erklärt und verti lgt . M a n könnte ein langes Register solcher Ab-
sonderlichkeiten a n f ü h r e n , aber ich bescheide mich nur noch zwei hervorzu-
heben, die genügend den Geist dieses restaurirten König thums illnstriren. 
D i e von Napoleon gebaute Alpenstraße über den M o n t Cen is durste a u s 
dem G r u n d e nicht mehr benutzt werden, weil Napoleon sie gebaut hatte, 
und endlich, es wurden diejenigen Rekruten, welche schon 1 7 9 7 dienstpflich-
tig gewesen waren, jetzt nach siebzehn J a h r e n wieder einberufen; aber es 
zeigte sich, daß die Meisten längst durch den Tod vor dieser Einberufung 
geschützt waren. Fügen wir noch hinzu, daß die Bigotterie von oben her 
möglichst genährt , daß alle von den Franzosen ausgehobenen B i s thümer 
und Klöster, dazu die Anzahl der Feiertage wieder hergestellt wurde, daß 
Victor Emanue l entschieden seinen frommen Willen aussprach, P i emon t zu 
einem katholischen Musterstaat zu machen und da fü r wirklich sein Möglich-
stes tha t , daß der erneuerte Jesuitenorden nicht bloß zugelassen, sondern 
offen gefördert wurde und daß der Unterricht bald fast ganz in seinen 
Händen war — so begreift man um so weniger wie dieses S a r d i n i e n die 
Hoffnung der Pa t r i o t en sein konnte. D e r eine G r u n d war , wie gesagt, 
die Nat iona l i t ä t des Hauses S a v o y e n ; ein zweiter a b e r , der selbst jene 
Maßlosigkeiten überwog, war die Feindschaft dieses Hauses gegen Oesterreich. 

D a s H a u s S a v o y e n ist emporgekommen in vielen Kriegen, welche 
Frankreich und Oesterreich im 17 . und 1 8 . J a h r h u n d e r t in der Poebene 
ausfochten. B e i diesen Kriegen hatte es sich seinen Beistand bald von der 
einen, bald von der andern Se i t e gut bezahlen lassen und sogar a u s den 
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Napoleouischen Kriegen war es wieder vergrößert hervorgegangen. Aber 
' zugleich mit der Niederwerfung Frankreichs durch die Alliirten hatte sür 

S a r d i n i e n auch die Möglichkeit einer solchen vortheilhasten Doppelstel lung 
aufgehör t ; während es for tan von Frankreich weder e twas zu fürchten noch 
zu hoffen ha t t e , sah es sich der ungeheuren Uebermacht Oesterreichs in 
I t a l i e n gegenüber auf seine eigenen bescheidenen K r ä f t e angewiesen und fort-
während der G e f a h r ausgesetzt, seine Selbständigkeit zu verlieren. B a l d 
forderte Oesterreich die Festung Aleffandr ia , bald d a s rechte User des T i -
c iuo; dann suchte es wieder den Nachbarn durch Vert räge, wie solche mit 
den andern italienischen Fürsten abgeschlossen worden w a r e n , von sich ab-
hängig zu machen oder gar mit Hülse der Jesu i ten am Hose die T h r o n -
solgeorduuug zu Gunsten eines österreichischen Erzhe rzogs , des Herzogs 
Franz von M o d e n a , umzustoßen. Aber allen solchen Zumuthungen blieb 
Victor Emauue l I . uuzugäuglich; er und seine Nachfolger waren und blie-
ben die einzigen italienischen Fürsten, die nicht der Hegemonie des Wiener 
Hofes und Metternichs sich u n t e r w a r f e n , und d a s haben die I t a l i e n e r ih-
nen nie vergessen. Um diesen P r e i s wollten sie selbst den Absolut ismus 
und die Bigot ter ie des Tur ine r Hoses mit in den Kauf nehmen. 

Victor E m a u u e l sah sich am E n d e seines Lebens, im J a h r e 1 8 2 1 , 
durch eine Mi l i t a i r r evo lu t i ou , welche die Verkündigung der spanischen de-
mokratischen Verfassung von 1 8 1 2 zum Ziele ha t t e , zur Abdankung ver-
anlaßt und er verzichtete zu Gunsten seines B r u d e r s Kar l Felix aus deu 
T h r o n . D i e s e r , der b i s 1 8 3 1 wesentlich nach den Grudsätzen Victor 
EmanuelS regiert ha t , ließ es sich zwar ganz wohl gefallen, daß eine öster-
reichische Armee jene Revolut ion niederschlug und seinen T h r o n befestigte, 
aber im Uebrigen widerstand auch er allen Attentaten der Oesterreicher 
aus die Success ionsordunug. M i t ihm ging die ältere Linie des Hauses 
S a v o y e n zu E n d e und es folgte die jüngere Linie S a v o y e n - C a r i g u a n , 
a u s welcher bisher zwei Könige regiert haben : Ka r l Albert und sein S o h n 
Victor E m a n u e l I I . , der erste König I t a l i e n s . 

K a r l A l b e r t gehört zu den bedeutenderen Peinl ichkeiten dieses J a h r -
h u n d e r t s , eine räthselhaste, an Widersprüchen reiche Erscheinung. E i n 
M a n n von riesenhaftem Wüchse, der gerade an solchen S t e l l e n , wo der 
Tod seine grausigsten Ern ten h i e l t , stundenlang unbeweglich mit eiserner 
Miene auszuhar ren verstand, und doch wieder ohne deu M u t h des E n t -
schließens und jeder Entscheidung abgeneigt ; ein Gegner der Jesu i t en , 
aber doch ein guter und eifriger Katholik; ein Absolutist seiner politischen 
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Ueberzeuguug nach und doch l iberal in seinen Ges innungen; übrigens ein 
treuer H a u s h a l t e r , der die Verwal tung , Finanzen, Heer, Hande l und Un-
terricht mit gleicher S o r g f a l t bedachte uud in allen Richtungen Verdienst-
liches gewirkt ha t . D a s Königreich hob fich unter seiner Pf lege und so 
konnten die italienischen Pa t r i o t en auch in dieser Beziehung ihre Hof fnun-
gen aus S a r d i n i e n und sein Erstarken setzen. Aber wie weit war Ka r l 
Albert zunächst davon entfernt , solche zu ermuthigen! Und hätte er es 
selbst gewollt, er durste es nicht, ohne stch bei den Mächten des Legitimi-
t ä t sp r inc ips gründlich zu compromittiren und seinen T h r o n zu gefährden. 
D e n n in den Augen der Habsburge r gal t nicht er a l s der rechtmäßige 
Thronfo lger , sondern jener Franz von M o d e n a , sür den Metternich früher 
int r ignir t ha t t e ; man hat te es auch nicht vergessen, daß er bei der Mi l i -
tairrevolution von 1 8 2 1 eine Zeit lang geschwankt und dama l s eine Ver -
fassung verkündigt hat te . J e d e r S c h r i t t Ka r l AlbertS war sorgfältig über-
wacht, man lauerte in Wien auf einen Fehl t r i t t , um ihn zu stürzen. D a s 
wußte der König auch recht wohl, ja er scheint selbst Schl immeres gefürch-
tet zu h a b e n ; er rief e inma l : „ I c h stehe zwischen dem Dolch der Carbo-
nar i und der Chocolade der Je su i t en . " D e n n diese rächten stch für die 
Abneigung des Königs dadurch, daß sie dem österreichischen Interesse dien-
ten. I n den entsetzlichsten Zwiespalt hineingestellt, wurde ihm Miß t rauen 
zur Nothwendigkeit und marmorne U n b e w e g l i c h s t die W a f f e , welche er 
jedem Andringen entgegensetzte, von welcher S e i t e es auch kommen mochte. 
Aber a u s dieser qualvollen Lage sich durch einen mannhasten Entschluß 
zu befreien, dazu fehlte ihm der M u t h , während er groß war in dem 
M u t h e des D u l d e n s . 

Dennoch hat ihn d a s for twährende Lehrmeistern Metternichs langsam, 
und vielleicht ohne daß er es merkte, zn der konstitutionellen Uuionspar te i 
hingetrieben; mit dem J a h r e 1 8 4 4 begann Kar l Albert öfter die M ö g -
lichkeit eines nat ionalen Unabhängigkeitskrieges zu erwägen, aber diesen 
hervorzurufen, d a s wagte er noch immer nicht. D a wurde nun im J a h r e 
1 8 4 6 der jetzt regierende P a p s t P i u s IX. gewählt , der sogleich im l ibera, 
len S i n n e zu reformiren anfing, den Römern eine Art P a r l a m e n t , N a -
t ionalgarde und Aehnliches bewilligte und seine T ru p p en aus den Kriegs-
fuß stellte — D i n g e , welche in den Augen der I t a l i e n e r nur d a s E ine 
bedeuten konnten, daß der neue P a p s t fich von der österreichischen Hege-
monie lossagte. W e n n aber sogar der P a p s t liberal w a r , warum durste 
der König vou S a r d i n i e n es nicht auch sein? Se i t dem t ra t auch K a r l 
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Albert selbstbewußter den Oesterreichern entgegen, und a l s diese durch Ver -
t räge sich d a s Besatzungsrecht in den H e r z o g t ü m e r n P a r m a und Modena 
verschafften, antwortete er ihnen mit dem italienischen Zollverein, an 
welchem, außer S a r d i n i e n , Toscana und der P a p s t sich betheiligten. 
Schon im J a h r e 1 8 4 6 u . 1 8 4 7 w a r ganz I t a l i e n in aufgeregter E r w a r -
t u n g ; zahlreiche wissenschaftliche Wandergesellschaften, landwirtschaft l iche 
Vereine uud locale Feste gaben ebensoviele Gelegenheiten zur Besprechung 
der nationalen S a c h e ; bei der Erhi tzung der Gemüther war vorauszuse-
hen, daß der erste beste Anlaß ganz I t a l i e n in B r a n d stecken würde. 

Diesen Anlaß gab die Revolut ion in P a l e r m o vom 12 . J a n . 1 8 4 8 ; 
am 2 9 . erfolgte eine in N e a p e l selbst und König Ferdinand II., welcher 
bisher am meisten der l iberalen Richtung entgegen gewesen, verkündigte 
eine Verfassung. W a s die allgemeine Bedeutung dieser Vorgänge betrifft, 
so genügt es hier daraus hinzuweisen, daß der uuerwartete Ausbruch der 
Revolut ion im äußersten S ü d e n der Fuuke w a r , der in d a s geöffnete 
Pu lversaß E u r o p a fiel und daß nun die Unzufriedenheit mit reißender 
Schnelligkeit in den romanischen, dann auch in den deutscheu Ländern ex-
plodir te . F ü r die italienische Nat ionalbewegung aber war es am wichtig-
sten, daß auch K a r l Alber t , um sich nicht von Neape l überflügeln zu las-
sen, auf Ant rag C a v o u r s am 8 . F e b r u a r eine Verfassung versprach und 
daß d a s Gleiche am 1 3 . M ä r z auch in Oesterreich geschah, indem M e t -
ternich gestürzt wurde . Am 1 8 . M ä r z brach in Folge der Vorgänge in 
Wien in dem österreichischen M a i l a n d der Ausstand los und nach har t -
näckigem Kampfe gab der berühmte G r e i s Radetzky diese S t a d t und damit 
die Lombardei aus , indem er in E r w a r t u n g der kommenden D i n g e seine 
Armee in d a s berühmte Festuugsviereck zwischen Mincio und Etsch zurück-
zuziehen beschloß. Nicht a l s ob gerade die M a i l ä n d e r ihn besiegt hä t ten , 
obwohl sie fich dessen nachher genug gerühmt habe« — er zog vielmehr 
zurück, weil er mit Recht fürchtete, K a r l Albert werde mit seinem ganzen 
Heere den M a i l ä n d e r n zu Hülse kommen und ihm in den Rücken fallen. 

Und Kar l Alber t kam, vielleicht eben so sehr von der Besorguiß ge-
tr ieben, die M a i l ä n d e r möchten ohne ihn die Republik aus ru fen , a l s au-
gespornt durch die E r i n n e r u n g so vieler persönlichen Kränkungen , sür 
welche jetzt endlich die Zei t der Vergel tung da war . D a ß auch d a s Gefüh l 
sür na t ionale Unabhängigkeit in ihm mächtig war-, beweist sein später ost 
nachgesprochenes W o r t : G o t t habe es jetzt den I t a l i ene rn beschieden, daß 
fie sich selbst Helsen könnten: l ' Iwl ia t s r a ü a s e . Und doch konnte er wi-
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der unmöglich mit ganzer S e e l e an der nationalen Sache sich betheiligen, 
weil die republikauisch-mazziuische P a r t e i immer mehr in den Vordergrund 
t r a t . Venedig wurde zur Republik erklärt und die Lombarden, zu deren 
Schutz er herbeigekommen war , verweigerten ihm fast jegliche Unterstützung. 
E r mußte gewärt ig sein, daß man ihn nach errungenem S i e g e a l s un-
nützes Werkzeug bei S e i t e werfen würde ; mochte er siegen oder besiegt 
werden , d a s Verderben schien ihm von der einen oder der andern S e i t e 
gewiß. S o hat d a s ganze Leben dieses unglücklichen M a n n e s sich iu t ra-
gischen Conflicten bewegt und an solchen inneren und äußeren Widersprü-
chen ist er zu G r u n d e gegangen. M i t einer Ar t von Verzweiflung sührte 
er sein noch nicht fertig gerüstetes und nicht vollzähliges Heer in d a s furcht-
bare Festungsviereck, in welchem Radetzky ihn erwartete und ihn zuletzt 
am 2 5 . J u l i 1 8 4 8 bei Custozza entscheidend schlug. N u n ging auch die 
Lombardei wieder ver loren; Ka r l Albert mußte es erleben, daß die M a i -
l ä n d e r , sür welche er und seine S ö h n e d a s Leben eingesetzt hat ten, ihn 
einen Ver rä the r nannten und seinen Kopf sorderten; er konnte sich noch 
glücklich schätzen, a l s Radetzky ihm sreien Abzng a u s M a i l a n d , Waf fen -
stillstand und I n t e g r i t ä t seines Königreiches gewährte. 

N u r a l s ein blutiges Nachspiel dieses entscheidenden Kampfes ist es 
zu betrachten, daß Kar l Albert am 16 . M ä r z 1 8 4 9 den Krieg noch ein-
m a l ausuahm, zu einer Zeit , da der ungarische Ausstand eine sür Oester-
reich sehr bedrohliche Wendung nahm. Aber hat te er die Oesterreicher 
nicht besiegen können, a l s ihre Monarchie in gänzlichem Zerfalle gewesen 
war , wie sollte er es jetzt, da sie inzwischen ihre Herrschaft in Ober i ta l ien 
aufs neue wieder befestigt und sich aufs beste gerüstet hat ten? E s bezeich-
net die verzweifelte S t i m m u n g des Königs , der seit dem Unglück von Cu-
stozza d a s letzte Ver t rauen aus sich verloren hat te , daß er jetzt nicht selbst 
den Oberbefehl übernahm, sondern einigen polnischen Emigranten überließ. 
D e r Krieg war kurz; eine Woche nach Beginn der Feindseligkeiten, schon 
am 2 3 . M ä r z wareu die S a r d i n i e r , d iesmal auf ihrem eigeikn Boden bei 
N o v a r a , wieder geschlagen und zum Thei l vernichtet. D a umdüsterte sich 
Kar l Ulber ts Ge i s t ; in der trüben M e i n u n g , daß er allein d a s Unglück 
seines Landes verschulde, opferte er sich, wie schon so viele seiner V o r -
gänger , dem Wohle des Allgemeinen und dankte noch am Abende jenes 
Schlacht tages a b ; er hoffte, daß die Schuld des V a t e r s nicht an seinem 
S o h n e V i c t o r E m a u u e l II. gestrast werden würde. B a l d hernach ist 
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K a r l Albert geistig und körperlich gebrochen in freiwilliger Verbannung 
gestorben, viel getadelt u n d . v i e l gelobt, ein M ä r t y r e r der italienischen 
Freiheit . 

D i e Niederlagen der S a r d i n i e r aber wurden fü r die Hofsnungen der 
I t a l i e n e r um so verderblicher, da durch sie die mouarchisch-constitutionelle 
P a r t e i stark an Ansehen verlor und ihr Verlust den extremste« Richtungen 
zu gut kam, welche nichts Ei l igeres zu thun h a t t e n , a l s noch im Lause 
des J a h r e s 1 8 4 9 überall die Republik zu proclamiren. D a b e i kam die 
alte Eifersucht der verschiedeneu Terr i tor ien und S t ä d t e wieder zur Ge l -
tung und durch alle diese zusammenwirkenden Umstände, durch Oesterreichs 
S i e g und die Niederlage S a r d i n i e n s , durch den F a n a t i s m u s der Mazzi-
uisten und den municipalen E g o i s m u s kam es d a h i n , daß am E n d e des 
J a h r e s 1 8 4 9 I t a l i e n weiter a l s je von seiner nationalen Neugestal tung 
entfernt schien. Nachdem Victor Emauue l d a s rebellische Geuua und Fer-
dinand von Neape l sein S ic i l i en , die Franzosen aber Rom und die Oester-
reicher zuletzt am 2 2 . August Venedig erobert hatten, wurden der H a u p t -
sache nach überal l die früheren Zustände hergestellt und selbstverständlich 
die im D r a n g e der Umstände gegebenen Verfassungen verkümmert oder 
ganz ausgehoben. Z u ihrem Heile haben jedoch die I t a l i e n e r a u s jenen 
J a h r e n des Miß l ingens wichtige Lehren zu ziehen gewußt und unter die-
sen war keine heilsamer a l s die Einsicht, daß weder in I t a l i e n noch bei 
den auswär t igen Mächten eine Republik aus Bi l l igung oder ga r Beistand 
zu rechnen habe , daß fie aber am wenigsten durch die Phantastereien eines 
Mazziui und seiner kosmopolitischen College« ins Leben gerufen werden 
könne. Leider aber ha t es diesen Leuten auch weiterhin nicht an Anhän-
gern gefehlt, welche mit Attentaten und Verschwörungen und allen Mi t te ln 
des Schreckens arbei te ten , schwerlich in dem ehrlichen G l a u b e n , dadurch 
I t a l i e n s Selbständigkeit bewirken zu können, sondern wohl nu r in der ver-
brecherischen Absicht, die Ausregung künstlich zu unterhalten und sür ihre 
besonderen Zwecke auszubeuten. 

D i e zweite Lehre jener Unglücksjahre w a r , daß nur von S a r d i n i e n 
e twas sür die nat ionale Sache zu hoffen sei. Dieses allein hatte ernstlich 
seine ganze Existenz auf d a s S p i e l gesetzt; obwohl besiegt, machte es doch 
nicht die allgemeine Reaction mit. sondern Vic tor Emanue l hielt die con-
stitutionelle Verfassung mit Ueberzeugung und entschieden ausrecht, sowohl 
gegen m a z M f c h e Wühlereien a l s auch gegen die Umtriebe der jetzt dop-
pelt mächtigen Priesterherrschast. D i e Einziehung zahlreicher Klöster gab 
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die M i t t e l zur Befestigung des Landes und zur besten Ausrüstung des 
Heeres ; ein vortreffliches Eisenbahnnetz erleichterte die V e r t e i d i g u n g und 
vervielfachte den Verkehr; das Unterrichtswesen wurde der Bevormundung 
durch die Geistlichkeit entzogen und freier gestaltet, kurz in jeder Beziehung 
wurde S a r d i n i e n unter Victor Emanne l II . der liberale Mnsterstaat I t a -
l iens und in immer weiteren Kreisen brach sich die Ueberzeugung B a h n , 
daß I t a l i e n seine Selbständigkeit , nicht durch eine Conföderation nach Art 
des deutschen B u n d e s , sondern nur durch Unterwerfung unter das consti-
tutiouelle Regiment des Hauses S a v o y e n erringen und behaupten könne. 

Aber noch eine andere und zwar sehr bittere Lehre nahmen die I t a -
liener a u s dem Unglücke von 1 8 4 9 mit, nämlich daß die Krä f t e S a r d i -
niens sür d a s Befreiungswerk nicht auereichten, daß es nichts sei mit dem 
stolzen I'Ilalia karä 6 a se , so lange es eben kein I t a l i e n gab, kurz daß 
m a n fremde Hülfe suchen müsse. D e r natürlichste Verbündete wäre nun 
Eng land gewesen, aber man w a r seit lange gewohnt, sich mit den engli-
schen S y m p a t h i e « begnügen zn müssen, und durfte sich auf thätigen Bei -
stand gerade von dieser S e i t e her am wenigsten Hoffnung machen. S o 
blieb nu r die Möglichkeit einer Allianz mit Frankreich übr ig*) . 

I ch kann rasch darüber hinweggehen, wie diese Allianz zu S t a n d e 
gekommen ist. D i e sardinischen T r u p v e n , welche 1 8 5 5 den Westmächten 
in die Krim folgten, waren für die Wel t das erste S y m p t o m , daß eine 
solche in Bezug aus I t a l i e n wirklich bestand. D e n n was in aller Wel t 
hatten sonst die S a r d i n i e r in der Krim zu t huu? Diese Allianz erfüllte 
die letzte Bedingung, welche der italienischen Selbständigkeit zu ihrem E r -
stehen noch fehlte, und da es seit 1 8 4 9 feststand, daß dieselbe nicht aus 
dem Wege der Republik, sondern durch Monarchie, nicht durch Conföde-
ra t ion, sondern durch Union mit S a r d i n i e n , nicht durch eigene Kräfte, son-
dern mit französischer Hülse erreicht werden m u ß t e , diese aber nun ge-
wonnen w a r , so brauchte man nu r noch den passenden Augenblick abzu-
war ten , um a n s Werk gehen zu können. 

Aus dem Par i se r Friedenscongresse von 1 8 5 6 t ra t C a v o n r , der Ur-
heber sowohl der materiellen B lü the S a r d i n i e n s a l s anch seines B ü n d -
nisses mit Frankreich, zum ersten M a l e amtlich mit Forderungen hervor, 
die sich auf die innere Regierung des österreichischen I t a l i e n s , des Kirchen-

*) Unter dem Eindrucke der Schlacht von Novara war der Premierminister Abb>̂  
Gioberti schon bereit gewesen, den Franzosen Genua einzuräumen. 
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ftaates und Neape l s bezogen und eher auf die Herstellung einer liberal 
regirten italienischen Consöderation a l s auf die eines sardinischen König-
reichs I t a l i e n s hinzuweisen schienen. W a r nun auch keine Aussicht aus 
G e w ä h r u n g dieser Forderungen seitens des Kongresses vorhanden , so 
war S a r d i n i e n jetzt doch a l s Wächter der italienischen Freiheit öffentlich 
docnment i r t , die „italienische F rage" war zum Gegenstand diplomatischer 
Verhandlung gemacht und zwar von vorn herein in einer Weise , daß 
Oesterreich in den Augen der Wel t a l s der schuldige Theil erscheinen mußte. 
Schon 1 8 5 7 wurde» die diplomatischen Beziehungen zwischen Wien nnd 
Tu r in abgebrochen. D i e Ausregung in I t a l i e n stieg, die Mordversuche 
hänsten sich, die Mazzinisten wurden immer kühner, am 14 . J a n u a r 1 8 5 8 
machte Ors in i sein berüchtigtes Attentat auf den Kaiser Napoleon . W a s 
übrigens eigentlich der Zweck dieses At tenta ts und sein Zusammenhang mit 
der italienischen Bewegung gewesen, d a s ist anch nach allen von französi-
scher S e i t e erfolgten Pub l ika t ionen , anch nach den angeblich echten Br ie -
fen Ors in i s selbst, noch höchst rathselhasl; dennoch glaube ich, daß diejeni-
gen sich sehr i r ren, welche der Ansicht sind, Napoleon sei erst durch dieses 
Attentat , gewissermaßen durch Furcht, zur thätigen Theilnahme sür I t a l i c » ent-
schieden worden. D e u » uicht solche zufällige» Ereignisse von zweifelhaftem 
Ursprünge, sondern die in den Dingen liegende Nothwendigkeit und d a s 
Begreifen dieser Nothwendigkeit sind die Factoren, welche den großen G a n g 
der Weltgeschichte bestimmen. D a ß aber diese Nothwendigkeit vorbanden 
war , bedars schwerlich des Beweises. W e n n die Monarchie nicht die Be-
sreiuug I t a l i e n s bewirkte, so f u l sie den Mazzinisten in die H a n d ; wer 
konnte aber dann dafür stehen, daß die Revolution sich ans I t a l i e n be-
schränken und nicht auch des Nachbars H a u s in B r a n d stecken werde? I n 
Erkenntniß dieser Nothwendigkeit sind vom Kaiser und Cavour bei ihrer 
Zusammenkunft zn P l o m b i e r e s im J u l i 1 8 5 8 die letzte« Entschlüsse ge-
saßt worden. 

Am 1 . J a n u a r 1 8 5 9 drückte Napoleou bekauutlich bei der N e u j a h r s -
gra tu la t ion dem österreichische« Gesandte« sei« Bedaueru a u s , daß seine 
Beziehungen zu Oesterreich uicht mehr so gut seieu a l s f rühe r ; den G r u n d 
gab bald heruach Cavour a u , indem er seine Forderungen erneuerte. D i e 
nächsten M o n a t e vergingen in Uute rhaud lungen , zu dereu Hauptzielen es 
gehör te , den deutschen B u n d von einer Thei lnahme sür Oesterreich abzu-
halten und einen Kongreß zur Entscheidung der italienischen Frage zn be-
wirken. Aber bei den S y m p a t h i e n E n g l a n d s sür I t a l i e n , bei der Feind-

3 2 * 
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schast R u ß l a n d s , die sich vom Krimkriege her datirte, und bei der Unent-
schiedeuheit oder gar Abneigung P r e u ß e n s konnte Oesterreich das Ergeb-
niß eines solchen Kongresses sich unschwer vorausberechnen; es wies also 
den Kongreß und andere Vermittelungsvorschläge von der Hand und stellte 
gegen den ausdrücklichen R a t h P r e u ß e n s , welches dadurch höchst beleidigt 
wurde , am I L . Apri l in S a r d i n i e n d a s Ul t ima tum, daß es in drei T a -
gen entwaffnen solle. 

D a s war freilich kühn und großart ig gehandelt, aber es f ragt sich 
sehr, ob Oesterreich klug daran t h a t , wenn es den S a r d i n i e r n die Rolle 
des Angreifers abnahm und selbst auf die Waffen stch berief.. 

Lassen S i e u n s einen Blick auf die Verhältnisse dieses großen Rei-
ches v o r dem Kriege werfen. 

Ich kann bier schweigen von dem unseligen Zustande der österreichi-
schen Finanzen, der einen Krieg zu verbieten schien; er ist leider weltbe-
kannt. Aber man hat schon ost genug auch ohne Geld oder gerade weil 
ohne Geld Krieg ge führ t : warum also hätte Oesterreich es nicht auch 
thun sollen? Aber die Wunden der J a h r e 1 8 4 8 u. 1 8 4 9 waren noch 
nicht geheilt und namentlich Ungarn befand sich in einer Verfassung, die 
jeden Augenblick neue Verwickelungen befürchten ließ. S o konnte Oester-
reich nur einen kleinen Thei l , höchstens die Hälf te seiner Kriegsmacht wirk-
lich sür den Krieg in I t a l i e n verwenden: war dies aber genug, um mit 
Franzosen und I t a l i e n e r n zugleich zu schlagen, noch dazu in einem Lande, 
d a s zum Aufstande bereit war , und mit unsicheren Provinzen im Rücken? 
M a n scheint in Wien die G e f a h r unterschätzt zu haben , denn jenen Be-
denken zum Trotz wähl te man den K r i e g , indem man ein Ul t imatum 
stellte, dessen Ablehnuug sich voraussehen ließ. 

Nirgend aber gilt d a s S p r i c h w o r t : „frisch gewagt ist halb gewonnen" 
mehr a l s im Kriege; die Oesterreicher achteten d a s nicht. D i e drei T a g e 
der Bedenkzeit liefen ab, dennoch machten sie keine Miene den angedroh-
ten Angriff auszuführen . S i e waren mit ihren Rüstungen selbst nicht fer-
tig und die dadurch veranlaßte Zögerung ist schon a l s der erste G r u n d 
ihres späteren Miß l ingens zu betrachten. Noch war nämlich kein einziger 
französischer S o l d a t in I t a l i e n eingetroffen, selbst die sardinischen T r n p -
pen noch nicht zusammengezogen; der Weg nach T u r i n staud den Oester-
reichern entweder offen oder war mit geriuger Anstrengung zu erkämpfe«; 
die Oesterreicher ko«nteu, wen« sie mir woll ten, die verschneiten Alpen-
pässe f rüher inne haben a l s die Franzosen, welche in diesem Falle sich erst 
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den W e g nach I t a l i e n hätten erobern müssen. Aber d a s österreichische 
Heer in der Lombardei rühr te sich nicht, und so gewann Kaiser Napoleon 
Ze i t , die imposantesten Truppenmassen mit wunderbarer Präcis iou theils 
über die Alpen theils zur S e e nach G e n u a befördern zu lassen, von wo 
sie sich mit den S a r d i n i e r n bei der Festung Alessandria vereinigten. Jetzt 
nach ihrer Vereinigung konnten die Verbündeten den 1 0 0 , 0 0 0 M a n n der 
Oesterreicher fast d a s Doppe l t e entgegenstellen, während die Oesterreicher 
vorher den S a r d i n i e r n allein in demselben Verhältnisse überlegen gewe-
sen waren . 

D e r erste militairisch wichtige Abschnitt in der fruchtbaren oberitali-
schen Ebene, welche von dem P o in einen größeren nördlichen nnd einen 
kleineren südlichen The i l zerlegt wird, ist der breite von Norden nach S ü -
den gewandte Laus des wasserreichen Ticiuo uud zugleich die Grenze der 
Lombardei, welche aus der Südse i te durch den P o selbst gedeckt wird . I n 
dem östlichen Winkel zwischen Ticino und P o bei P a v i a lagerte die öster-
reichische Armee, iu einer S t e l l u n g , die freilich sehr ungünstig für die 
Offensive war , aber sich trefflich sür die Vertheidigung eignete, aus welche 
die Oesterreicher nun einmal nach ihrem ersten großen Fehler augewiesen 
waren . D a haben sie aber , wie mili tärische Autor i tä ten versichern"), 
einen zweiten noch verhängnißvolleren Fehler begangen, indem sie jetzt, a l s 
es zu spät uud zwecklos war , ihre herrliche S t e l l u n g bei P a v i a ausgaben 
und am 2 9 . Apri l über den Ticino in den westlichen Winkel zwischen die-
sem Flusse und dem P o vo rd rangen , in die sogenannte Lomellina, eine 
sumpfige und sür den Reisbau benutzte Ebene, die nicht bloß höchst un-
gesuud, sondern für die regelmäßige Kriegführuug einer großen Armee 
geradezu ungeeignet ist. Wollten sie sich auch jetzt noch aus Tn r in werfen? 
E s scheint, a l s wenn G y n l a i , der österreichische Feldherr , einen Augen-
blick da r an gedacht h a t ; aber die richtige Einsicht, daß die Alliirten in-
zwischen, wie B o n a p a r t e im J a h r e 1 7 9 9 , in seinem Rücken vom südlichen 
Ponser aus d a s nördliche gehen, die Lombardei iusurgiren und ihn von 
dem Festungsviereck abschneiden könnten, ließ ihn in der Lomellina wieder 
Ha l t machen. E r woll te , um weitere Entschlüsse zu fassen, f ü r s erste 
war ten , bis der Feind seine Absichten hinlänglich gezeigt habe, denn über 

*) Das Militairische in dieser Darstellung nach dem trefflichen Werke: „Der italieni-
sche Feldzug deS Jahres 1859. Redigirt von der historischen Abtheilung des General-
stabeS der Königl. Preuß Armee. Mit 6 Plänen und 7 Beilagen. 2. Auflage. Berlin, 
Mittler und Sohn 1863/ VI und 136 S. in Octavo. 
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diese befand stch d a s österreichische Hauptquar t i e r in der peinlichsten Un-
gewißheit. E s hing nämlich mit dem Charakter dieses Krieges a l s eines 
nationalen auss eugste zusammen, daß die Oesterreicher nicht die geringste 
Kunde von den Bewegungen ihrer Feinde erhiel ten, wahrend diese durch 
d a s Volk von allem unterrichtet wurden, was auf österreichischer S e i t e 
vorging. D e ß h a l b sah G v n l a i sich genöthigt, am 2 0 . M a i eine große 
Recognoscirung von Piacenza her gegen Alessandria vornehmen zu lassen, 
welche zum ersten größeren Zusammenstoße in diesem Kriege, zur Schlacht 
von Montebel lo , sührte. D i e Franzosen, welche S i e g e r bl ieben, schlössen 
aber a u s der Richtung der Recognoscirung, daß G y u l a i ihr Vordr inge« 
aus dem südlichen Ponser erwartete. D a hat sich nun der jetzige Kaiser 
der Franzosen a l s der echte Neffe des großen O h e i m s bewiesen, der seine 
S i e g e häufig uur dem Umstände verdankte, daß er ohne Rücksicht aus 
eigene Gesahr gerade das Unerwartete und Unwahrscheinliche zur Aus-
führung erwählte . S o beschloß jetzt auch Napoleon III. von dem südli-
chen Ponse r , wo man seinen Angriff erwartete, Plötzlich aus d a s nördliche 
User überzugehen, wo man ihn nicht erwartete, und sich in die Flanke der 
Oesterreicher zwischen ihrem Heere und den Alpen einzuschieben. E r hat 
diese gefahrvolle Bewegung mit der ganzen ungeheuren Masse seines Hee-
res , mit Geschützen und Proviantcolonnen, in drei Tagen ausgeführ t , fast 
unter den Augen der Oesterreicher, die zwar eine merkwürdige Betriebsam-
keit aus den sardinischcn Eisenbahnen bemerkten, aber von ihrem Zwecke 
auch nicht einmal eine Ahnung hatten. Schon flog G a r i b a l d i mit sei-
nen^ Freischaaren den Verbündeten voraus in die lombardischen Alpen, wo 
sogleich die Empörnng ausbrach , schon drang der Kaiser selbst nach dem 
blntigeu Gefechte von P a l e s t r o , wo Zuaven uud S a r d e u den Uebergang 
über die Ses i a erzwungen h a t t e n , mit seinen Garden gegen den Ticino 
vor , in der Hoffnung, Ma i l and noch vor den Oesterreichern zu erreichen, 
da erst erwachte G y n l a i a n s seinen Erwar tungen und kehrte, auch jetzt 
noch zögernd, in seine alte S t e l l u n g bei P a v i a zurück. Und auch dies 
zn spät, a l s daß noch das rechte User des Ticino mit Erfo lg hätte gehal-
ten werden können. D a s österreichische Heer war tief erschüttert; es hatte 
das Ver t rauen der S o l d a t e n auf den Feldherrn und dieses aus sich selbst aus-
gehört , es fehlte au einheitlicher Leitung, an Verpf legung, sogar so sehr 
an M u n i t i o n , daß nicht einmal die steinerne Eisenbahnbrücke über dem 
Ticino gesprengt werden konnte. D i e Haup ta rmee bedurste dringend der 
E r h o l u n g , aber die braven T ruppen einzelner Abtheilungen, welche unter 



D i e Genesis I t a l i e n s nnd der Feldzug von 1 8 6 9 . 4 9 7 

solchen Verhältnissen den Navig l io g r a n d e , einen tiesen Schi f fahr t skana l 
neben dem Ticino vertheidigten, haben in der furchtbaren Schlacht bei 
Magen ta am 4 . J u n i die persönlichen Angriffe des Kaisers und seiner 
G a r d e n zurückgeschlagen und Wunder der Tapferkeit geleistet; eine« Au-
genblick stand es so, daß Napo leon , der auch nicht alle Truppen zur Hand 
hatte, am Erfo lge verzweifeln woll te: da erschien a l s Retter a u s der N o t h 
Genera l M a c M a h o n , der an einem andern Punk te über den Ticino 
gegangen w a r , in der nördlichen Flanke der Oesterreicher uud diese mußte» 
weichen. 

Keine Schlacht in diesem Kriege ist von so großer Bedeutung gewe-
sen a l s d a s blutige Ringen bei M a g e n t a , welches den Verbündeten über 
4 0 0 0 , den Ocsterreichern über 9 0 0 0 M a n n kostete. W ä r e es dem Kai -
ser nicht ge lungen , hier über den Ticino zn dr ingen , so hätte die lange, 
noch auf dem Marsche befindliche Linie der Verbündeten die schwerste Nie-
derlage erleide» müssen. Und erst durch diesen S i e g wurde d a s kühne 
Unternehmen des französischen Flankenmarsches nicht nur aller Gefahr über-
hoben, sondern trug, anch die Früchte, nm deren willen Napoleon es ge-
wagt hat . Am 8 . J u n i zogen Napoleo» und Victor Emanue l in M a i l a n d 
ein, während die Oesterreicher die Festungswerke von P a v i a und Piacenza 
sprengten und die ganze Lombardei räumten , um wieder wie 1 8 4 8 in dem 
berühmten FestungSviereck ihr durch daö ewige Unglück demoralisirtes und 
stark geschwächtes Heer zu erneuern. I c h dars es leider nicht wagen, mit 
allzuviel Zahlen die enormen O p f e r nachzuweisen, die der kurze Krieg b is 
dahin von ihnen gefordert hat te , nur daS Eine sei erwähnt , daß ihre La-
zarete schon d a m a l s mit 6 0 , 0 0 0 nnd bald mit 8 0 , 0 0 0 Kranken bevölkert 
waren , wahrend ste im Kampfe selbst nur 1 5 , 0 0 0 M a n n verloren haben. 
Eben diese Krankheiten haben unmit te lbar zu einer Entscheidung hinge-
d räng t , wenngleich andere G r ü n d e wie z. B . der Druck der Finanznoth 
mitwirkten. D e r Krieg sollte nun mit einem raschen Schlage beendet wer-
den, Kaiser F r a n z Joseph übernahm selbst den Oberbefehl , d a s Heer wurde 
durch alle irgend entbehrlichen Truppen bis aus 1 6 0 , 0 0 0 verstärkt und so 
rückte es am 2 3 . J u n i wieder a n s dem FestungSviereck he raus , über den 
Minc io nach Westen den Verbündeten entgegen, d a s erste M a l , daß die 
Oesterreicher selbst die Schlacht suchten. Um so größer war die Begeiste-
rung der S o l d a t e n . 

Südl ich vom Gardasee erhebt sich ein kleines Hügel land, d a s al lmäh-
lig zum S e e , aber steil zur lombardischen Ebene abfäll t . Diese steile 
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S e i t e , welche in der M i t t e die höchsten E rhebungen , die 3 5 0 F u ß 
hohen Berge von So l fe r ino und Cav r i ana , enthält , war besonders gut ge-
legen, um einen von Westen kommenden Feind zu empfangen, in einer 
S te l lung , die nicht besser sein konnte. Aus diesen steilen Abhängen und 
in der südlich daranstoßenden Ebene wurde nun am J o h a n n i s t a g e , den 
2 4 . J u n i , die furchtbarste Schlacht der neuesten Zeit geschlagen, von 6 
Uhr M o r g e n s bis Abends 6 Uhr , reich an Wechselfällen des Glücks und 
ruhmvoll sür S i ege r und Besiegte. Während die Oesterreicher unter 
Benedeck auf dem rechten F lüge l über die S a r d i n i e r siegten, wurden sie 
aus dem linken von den Franzosen zurückgedrängt und endlich auch in ih-
rem Centrum durchbrochen, a l s der Schlüssel ihrer ganzen S t e l l u n g , der 
Berg von Solser ino , nach entsetzlichem Blutvergießen mit S t u r m genom-
men worden war . Aber mit bewnnderuugswürdiger Ausdauer hielten die 
Oesterreicher auch dann noch S t a n d , nur Schr i t t sür Schri t t wichen sie 
zurück, und a l s am Abende ein heftiges Gewit ter den irdischen D o n n e r 
zum Schweigen brachte, konnten fie nnbelästigt und meist ik guter O r d -
nung über den Mincio zurückgehen. D i e Verbündeten waren selbst so 
arg mitgenommen, daß fie an kräftige Verfolgung nicht denken konnten. 
S i e hatten 1 7 , 0 0 0 M a n n , die Oesterreicher aber gar 2 2 , 0 0 0 eingebüßt. 

D a m i t war auch der Krieg zu Ende . W o h l machten die Franzosen 
noch Anstalten zur Belagerung der Festungen Peschiera und M a n t u a , aber 
zu bedeutenderen Zusammenstößen ist es nicht mehr gekommen; am 8 . 
J u l i wurde zu Vi l laf ranca ein Waffensti l lstand, am 12 . J u l i ebeudort 
bei einer Zusammenkunft der beiden Kaiser die G r u n d l a g e des Friedens 
verabredet. 

Oesterreichs Finanzen waren erschöpft, sein ganzer Zustand zerrüttet, 
es hatte seine ganze verfügbare Kriegsmacht aufgeboten, um die Herrschaft 
in I t a l i e n zu behaupten und doch nichts ausgerichtet; gewichtige G r ü n d e 
genug, um dem Frieden zugänglich zu sein; doch wurde nachträglich a l s 
weiterer G r u n d zum Frieden noch P r e u ß e n s zweideutige S t e l l u n g ange-
führ t und daß es seine Hülse von Forderungen abhängig gemacht habe, die 
um nichts günstiger gewesen seien a l s die Friedensbedingnngen des f ran-
zösischen Kaisers — eine B e h a u p t u n g , die zwar viel nachgesprochen, aber 
auch gründlich widerlegt worden ist. I n jedem Falle ist es erklärlich, daß 
es mit beiden Händen zugriff, a l s man ihm Frieden anbot , aber — warum 
hat Napoleon feinen S i e g nicht benutzt? 

O h n e Zweifel zuerst Deutschlands und P r e u ß e n s wegen: nicht a l s 
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ob man dor t überal l bereit gewesen wäre sür Oesterreichs italienische B e -
sitzungen d a s Schwer t zu ziehen, aber d a s Unglück Oesterreichs erschien 
wie die Ein le i tung zu einer Katastrophe Deutsch lands ; die Ueberzeugung 
brach sich B a h n , daß der Schaden eines Bundesgl iedes ein Schaden auch 
sür d a s Ganze sei. F a l l s d a s deutsche Bundesgebiet verletzt wurde, war 
überdies der Krieg unvermeidlich; 2 0 0 , 0 0 0 P r e u ß e n marschirteu an den 
Rhein und die Contingente der andern S t a a t e n waren ebenfalls bereit. 
D a ß diese Ausstellung, selbst wenn es nicht zum Schlagen kam, eine Hülse 
von sehr bedeutendem Wer the sür Oesterreich war , liegt auf der H a n d ; 
Napoleon wenigstens hat eS später ausgesprochen, daß die G e f a h r eines 
Krieges am Rhein ihn zum Abbrechen des italienischen Krieges bestimmt habe. 

Aber es gab noch etwas in der Welt» was Kaiser Napoleon mehr 
fürchtete a l s einen Krieg mit den ungeheuren Truppenmassen Deutschlands, 
und das war — die Revolut ion. D i e Opposi t ion in Frankreich bekam durch 
den italienischen Krieg, der im Lande nicht sehr beliebt war , neues Leben 
und machte sich in recht unangenehmer Weise bemerklich, während die B e -
wegung in I t a l i e n einen durchaus revolutionären Charakter annahm, a l s 
dessen Ausdruck G a r i b a l d i zu betrachten is t , der kaum noch die Befehle 
seines Königs befolgte und fich a l s drit te Macht in I t a l i e n bet rug. 

Endlich war die ganze Bewegung weit über die Grenzen h inaus -
gewachsen, die ihr ursprünglich von ihren Leitern gesteckt waren. D e n n 
schon während des Feldzuges selbst waren die meisten Fürsten Mit te l i ta-
lienS entweder geflohen oder vertrieben worden, überall hatte man provi-
sorische Regierungen eingesetzt, die sür den Anschluß an S a r d i n i e n wirkten. 
W n r d e aber dieser Anschluß vollzogen, so war S a r d i n i e n nicht mehr ein 
untergeordneter , aus Frankreichs Hülfe angewiesener S t a a t , sondern eine 
Macht zweiten R a n g e s , deren Bedeutung dann bei Gelegenheit anch dem' 
Bundesgenossen lästig, ja sogar gefährlich werden konnte. Und hier ist es 
nun Zei t , d a s berühmte Kr iegsprogramm des Kaisers der Franzosen anzu-
führen, d a s in den kurzen Wor ten bestand: I t a l i e n srei b is zur Adr i a ! 
D a s he iß t , ganz Ober i ta l ien sollte mit S a r d i n i e n vereinigt und dieses 
stark genug gemacht werden, um Oesterreich fortwährend in Athem zn ha l -
ten, aber nicht stark genug um gänzlich die Freundschaft Frankreichs ent-
behren zu können. D a f ü r hat der Kaiser gekämpft, aber man konnte sich 
denken, wie unangenehm es ihm sein muß te , a l s während des FeldzngeS 
sich sür S a r d i n i e n Aussichten aus d a s ganze Mit te l i ta l ien eröffneten, welche 
dem Interesse Frankreichs geradezu feindlich w a r e n , und man wird deß« 
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halb nicht ohne Wei teres in d a s verdammende Geschrei der J tal ianissimi 
einstimmen d ü r f e n , welche sich n u r an d a s Eine halten, daß der Kaiser 
seinem P r o g r a m m : I t a l i e n frei bis zur Adr i a ! ungetreu gewordcu ist. 
E s wurde eben deßhalb nicht ausgeführ t , weil die Resultate des Krieges 
den Voraussetzungen, unter denen es entstanden war , nicht mehr entspra-
chen. S o mußte d a s französische Heer am Mincio stehen bleiben, so schloß 
der Kaiser, außerdem zugleich von Teutschland und von den Umtrieben 
der mazzinistischen P a r t e i bedroht, den Ver t r ag von Vil lasranca, welchen 
der Friede zn Zürich am 10. November 1 8 5 9 bestätigte. N u r die Lombardei 
wurde den Oesterreichern entrissen, aber Venedig mit dem Festnngsvierecke 
blieb in ihrem Besitze. Von einer Entschädigung Frankreichs war auch 
im Frieden zu Zürich noch immer nicht die Ncde ; vielmehr konnte es 
einen befriedigenden Gewinn darin sehen, daß auch das vergrößerte S a r -
dinien wegen der Oesterre ichs in Venedig sich nothwendig aus Frankreich 
stützen mußte . 

N u n wurde aber gerade in dieser Zeit nnd bald nachher die Annexion 
der mittelilalienischen Fürstenthümer an S a r d i n i e n wirklich vollzogen und 
S a r d i n i e n wurde i n . d e r T h a t so stark, daß es fortan gegen Oesterreich, 
aber auch gegen Frankreich selbständig austreten konnte. D a erst nnd nicht 
f lüher , am 1. M ä r z 1L60, forderte Napoleon die Abtretung S a v o y e u s nnd 
N i z z a s . W i r wollen freilich nicht leugnen, daß der Kaiser, dem gewiß 
Niemand den R u h m großer Klugheit absprechen wird, sich anch schon srü-
her mit dieser Eventual i tä t beschäftigt haben m a g ; waren doch schon die 
S t a a t s m ä n n e r der zweiten Republik wie z. B . Lamart ine der Ansicht ge-
wesen, eine Vergrößerung S a r d i n i e n s werfe das Vertheidlgnngssystcrn 
Frankreichs über den Hansen und nöthige dieses zur eigenen Sicherhei t 
die Hand ans jene zwei Un te rp fände r , S a v o y e n und Nizza, zu legen. 
Eine solche Erwägung bietet sich bei einem Blicke auf die Karte von selbst 
dar , aber es fehlt jede S p u r zur Bestätigung der gewöhnlichen Annahme, 
daß über die Abtretung dieser Provinzen schon vor dem Kriege zwischen 
Frankreich und S a r d i n i e n ein förmliches Abkommen getroffen worden sei. 
Jetzt erst, da die unerwartete Vergrößerung S a r d i n i e n s ihn dazn nöthigt , 
t r i t t der Kaiser mit seiner Forderung auf und begründet fie sowohl mit 
der Na t iona l i t ä t jener Provinzen a l s auch mit der Nothwendigkeit , daß 
er sich Garaut ien gegen S a r d i e n selbst verschaffen müsse, und eben dieser 
letzte G r u n d war der entscheidende. D a ß S a r d i n i e n diese Provinzen 
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nicht gern hergab, ist allerdings selbstverständlich, ebenso aber auch, daß es 

sie hergeben mußte. 
Dennoch blieb den Sardiniern ein höchst betrachtlicherGewinn. Die 

Hülfe der Franzosen verschaffte ihnen die Lombardei, die Revolution Mit-
telitalien, Garibaldis kecker Zug nach Sicilien im Jahre 1860 endlich auch 
Unteritalien. Damit sind anch wir denn an den Grenzen unserer Aus-
gabe angelangt. Freilich haben die Italiener nicht Alles, was gehofft, 
erreicht, denn noch ist Venedig in den Händen der Oesterreicher und Rom 
im Besitz des Papstes oder vielmehr der Franzosen — diesen von dem-
selben Werthe, wie Savoyen und Nizza, als ein Eiugangsthor zur apeu-
ninischen Halbinsel. Aber das Uevrige, 4563 HZ-Meileu mit 21,895,000 
Einwohnern, ist nnter dem bedeutsamen Namen eiucs Königreichs Italien 

jetzt vereinigt, geschützt durch eiue nicht unbedeutende Flotte und eiu ste-
hendes Heer vou 200,000 Mann, anerkannt von den meisten Fürsten 
Enropa's. Unter unseren Augen ist ein Staat entstanden, der das bisherige 
System des europäischen Gleichgewichts über den Haufen gestoßen hat, 
der sich aus Nationalität gründet und eiugestaudeuer Maßen seiue Auf-
gabe nach Außen hin noch lauge nicht erfüllt glaubt. Wird aber dieses 

Königreich Jtalieu, das sich durch jene Tendenzen' nothwendig vielfache 
Feindschaften zuziehen muß, mehr sein als eine Schöpfuug des Augen-
blicks? Mit gleiche» Gründen kann man fürchten und hoffen; vor allem 
aber wird es daraus aukommen, ob die Italiener selbst aus der politischen 
Vereinigung, nach welcher sie so lange sich gesehnt haben, auch den mate-
riellen, geistigen und siittlicheu Nutzen zu ziehen verstehen werden, der 
allein ihnen eine Zukunft verspricht. 

E. W i n k e l m a n n . 
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Von der Redaction. 

« V a s gegenwärtige Heft unserer Zeitschrift bezeichnet in doppelter Hin-
ficht einen Grenz- und Wendepunkt; es ist das letzte unter dem alten 
R e d a c t i o n s - und d a s erste unter dem neuen Censnrverhä l tn iß . 

Denn, was zunächst die Redaction betrifft, so ist sür die beiden ur-
sprünglichen Herausgeber der Balt. Monatsschr. jetzt, uach sechsjähriger 
Betheiligung, der Momeut gekommen, wo sie von dieser ihrer Schöpfung 
zurückzutreten sich veranlaßt fühlen — aus Gründen, die bei beiden nicht 
die gleichen nnd bei jedem von ihnen rein persönlicher Art sind. I m 
neuen Jahrgange wird also die Redaction statt durch die bishere Dreiheil 
nur durch einen Namen — den diesem Nachworte unterzeichneten — ver-
treten sein, bis es etwa gelingt, irgend eine neue geeignete Kraft ius 
Spiel zu bringen. 

Der also fürs Erste allein übrig Bleibende hat es sich nicht ver-
hehlen können, wie groß für ihn die mit der Fortführuug der Monats-
schrift verknüpfte Gefahr ist. Denn wie anders sind die Umstäude gewor-
den seit jener Zeit, da diese Blätter ihren Laus begannen! Damals han-
delte es sich bei uns nur erst um das eigene Thun oder Lassen; gewisse 
gewaltige Fragen, die jetzt schon an die höhern Gesetzgebungsinstauzen de-
volvirt sind, waren noch gar nicht in Angriff genommen; ans die innere 
öffentliche Meinung, aus die berechtigten Organe unseres provinziellen 
Selbstregiments einzuwirken, war die Ausgabe, uud wer ein Licht aufstecken 

zu können vermeinte, stellte es daher nicht unter den Scheffel. Jetzt da-
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ten. Indessen wird sich auch unter knapperen publicistische« Existenzbedin-
gungen immer noch Vieles sagen lassen, was zu sage« srommt, wenn man 

nur eben den Muth der Betheiligung an den öffentlichen Dingen — und 

sei es auch uur ein resignirter Opsermnth — nicht ganz fallen laßt. Was 

iiisbesondere die Wirkung der neuen Censurverhältnisse betrifft, so werden 

nusere Mitarbeiter und Abonnenten schon an diesem und wahrscheinlich 

noch besser an dem ersten Hefte des neuen Jahrganges die Größe des 

uuö vergönnten Spielraums ermessen können. 

Schließlich noch eine Erkläruug, respective Entschuldigung, die eigent-

lich schon vor Jahren hätte gemacht werden sollen. Daß unser December-

hest und demzufolge mehr oder minder auch die nächstfolgenden Hefte ver -

spä te t zu erscheinen Pflegen, liegt an der beim Jahresschlüsse unabwendbar 

eintretenden Arbeitsüberhäusnng der Gouvernements-Typographie , in 

welcher die Balt. Monatsschr. von ihrem Anfange an gedruckt wordeu ist 

und vou welcher abzugehen wir sonst keinen Grund haben. 

G . B e r k h o l z . 

Redacteure: 
Th. Bött icher. A. Fa l t in . G. Berkholz. 



B e r i c h t i g u n g e n 

zu dem Aufsatz: »Der fünfte Theil deS Provinzialrechts der Ostseegouvernements." 

Seite 453 Zeile 12 von oben lies Formen st. Formeln 

» « » ,, » » ŝt st' 3^« 
„ „ „ 21 „ „ , mater ialen st. materiellen (ebenso passim). 
„ 459 „ 3 „ unten „ nach Gebühr zu illustriren. 
„ 462 „ '13 , „ „ unverändertem st. unveränderten. 
„ 463 „ 16 „ „ „ kürzere st. kurze. 
„ 464 ^ 7 „ „ ^ eigen geblieben wäre. 
, 467 „ 6 ' „ „ „ 1364 st. 1354. 
„ 469 „ 11 „ , „ dermalen st. jedermalen. 
„ 474 „ 1l) „ « « verordnet worden st. werden. 


